
        
            
                
            
        

    



Wichtige Wirtschaftsgesetze - kompakt


Einführung


Die Idee zu dieser elektronischen Gesetzestextsammlung im
„E-Pub-Format“ entspringt der eigenen langjährigen praktischen Erfahrung der
Herausgeber als Hochschuldozenten und dem Austausch mit ihren Studierenden. Die
Textausgabe „Wichtige Wirschaftsgesetze - kompakt“ gibt einen guten und
weitgehend abschließenden Überblick über die im Laufe eines rechts- und
wirtschaftswissenschaftlichen Hochschulstudiums relevanten Vorschriften. Sie
ist damit ein praktischer Helfer im täglichen Studienalltag.


Längst ist durch die flächendeckende Verbreitung von
„Smartphones“ das Mitführen von klassischen Gesetzestexten im studentischen
Alltag aus der Mode geraten, zumal diese regelmäßig zu umfänglich und damit für
den täglichen Studienalltag zu unhandlich sind. Andererseits ist eine hohe
Frustration bei Studierenden durch den steten, semesterweise Neuerwerb von
Einzelgesetzen bzw. kleineren Gesetzestextsammlungen zu beobachten.


Das vorliegende Werk folgt dem Wunsch der Studierenden,
möglichst nur eine handhabbare Textausgabe für ihr gesamtes wirtschaftsrechtliches
und/oder wirtschaftswissenschaftliches Hochschulstudium zu nutzen, und ist auf
den üblichen Aufbau eines solchen abgestimmt. Es bringt alle wichtigen
Wirtschaftsgesetze „unter ein Dach“: So entfällt die Notwendigkeit ständig
neuer Suche nach einschlägigen Paragraphen im Studium, aber auch die Abhängigkeit
von Internet-Verbindungen und Datenübertragungsvolumen.


Die hier zusammengestellten Gesetze sind auf dem Stand 15.
Juni 2016 und umfassen (auszugsweise) wichtige gesetzliche Vorschriften des
privaten Wirtschaftsrechts.


Eine gesetzliche Definition des Begriffs „Wirtschaftsrecht“
existiert nicht. Er wird regelmäßig als Oberbegriff für das Recht des
Wirtschaftsverkehrs verwendet. Gemeinhin werden unter dem Begriff des
Wirtschaftsrechts die Gesamtheit aller privatrechtlichen
(Wirtschaftsprivatrecht), strafrechtlichen (Wirtschaftsstrafrecht) und
öffentlich-rechtlichen (Wirtschaftsverfassungs- und -verwaltungsrecht)
Vorschriften und Maßnahmen verstanden, mit denen auf die Rechtsbeziehungen der am
Wirtschaftsleben Beteiligten untereinander und im Verhältnis zum Staat
eingewirkt wird.


Nachfolgende Rechtsgebiete des privaten Wirtschaftsrechts
sind in der vorliegenden Textausgabe erfasst:


das Bürgerliche Recht, einschließlich des internationalen
Privatrechts, das Handels- und Gesellschaftsrecht, das Insolvenzrecht, das
Arbeitsrecht, sowie das europäische und deutsche Wettbewerbs- und
Leistungsschutzrecht.


Im Einzelnen handelt es sich um folgende Gesetze: 


AEUV - Konsolidierte Fassungen des Vertrags über die
Europäische Union und des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union
2012/C 326/01


AGG - Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz


AktG - Aktiengesetz


ArbGG - Arbeitsgerichtsgesetz


BertVG - Betriebsverfassungsgesetz


BGB - Bürgerliches Gesetzbuch


EntgFG - Gesetz über die Zahlung des Arbeitsentgelts an
Feiertagen und im Krankheitsfall (Entgeltfortzahlungsgesetz)


GG - Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland


GmbHG - Gesetz betreffend die Gesellschaften mit
beschränkter Haftung (GmbHG)


GWB - Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen


HGB - Handelsgesetzbuch


InsO - Insolvenzordnung


KSchG - Kündigungsschutzgesetz


MitbestG - Gesetz über die Mitbestimmung der
Arbeitnehmer  (Mitbestimmungsgesetz -
MitbestG)


MuSchG - Gesetz zum Schutze der erwerbstätigen Mutter
(Mutterschutzgesetz)


PAngV - Preisangabenverordnung


PartGG - Gesetz über Partnerschaftsgesellschaften
Angehöriger Freier Berufe 
(Partnerschaftsgesellschaftsgesetz)


PrKlG - Gesetz über das Verbot der Verwendung von
Preisklauseln bei der Bestimmung von Geldschulden  (Preisklauselgesetz)


ProdHaftG - Gesetz über die Haftung für fehlerhafte
Produkte  (Produkthaftungsgesetz -
ProdHaftG)


TMG - Telemediengesetz


TzBfG - Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge  (Teilzeit- und Befristungsgesetz


UmwG - Umwandlungsgesetz


UWG - Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb


 


Berlin, im Juni 2016


Prof. Dr. iur. Carsten Kunkel, Olga Kunkel, LL.M.


 


 


AEUV - Konsolidierte Fassungen


des Vertrags über die Europäische Union und des Vertrags
über die Arbeitsweise der Europäischen Union


2012/C 326/01


(in Auszügen)


DRITTER TEIL


DIE INTERNEN POLITIKEN UND MASSNAHMEN DER UNION


TITEL I


DER BINNENMARKT


 


Artikel 26


(ex-Artikel 14 EGV)


(1) Die Union erlässt die erforderlichen Maßnahmen, um nach
Maßgabe der einschlägigen Bestimmungen der Verträge den Binnenmarkt zu
verwirklichen beziehungsweise dessen Funktionieren zu gewährleisten.


(2) Der Binnenmarkt umfasst einen Raum ohne Binnengrenzen,
in dem der freie Verkehr von Waren, Personen, Dienstleistungen und Kapital
gemäß den Bestimmungen der Verträge gewährleistet ist.


(3) Der Rat legt auf Vorschlag der Kommission die Leitlinien
und Bedingungen fest, die erforderlich sind, um in allen betroffenen Sektoren
einen ausgewogenen Fortschritt zu gewährleisten.


 


Artikel 27


(ex-Artikel 15 EGV)


Bei der Formulierung ihrer Vorschläge zur Verwirklichung der
Ziele des Artikels 26 berücksichtigt die Kommission den Umfang der
Anstrengungen, die einigen Volkswirtschaften mit unterschiedlichem
Entwicklungsstand für die Errichtung des Binnenmarkts abverlangt werden, und
kann geeignete Bestimmungen vorschlagen.


Erhalten diese Bestimmungen die Form von Ausnahmeregelungen,
so müssen sie vorübergehender Art sein und dürfen das Funktionieren des
Binnenmarkts so wenig wie möglich stören.


 


TITEL II


DER FREIE WARENVERKEHR


 


Artikel 28


(ex-Artikel 23 EGV)


(1) Die Union umfasst eine Zollunion, die sich auf den
gesamten Warenaustausch erstreckt; sie umfasst das Verbot, zwischen den
Mitgliedstaaten Ein- und Ausfuhrzölle und Abgaben gleicher Wirkung zu erheben,
sowie die Einführung eines Gemeinsamen Zolltarifs gegenüber dritten Ländern.


(2) Artikel 30 und Kapitel 3 dieses Titels gelten für die
aus den Mitgliedstaaten stammenden Waren sowie für diejenigen Waren aus dritten
Ländern, die sich in den Mitgliedstaaten im freien Verkehr befinden.


 


Artikel 29


(ex-Artikel 24 EGV)


Als im freien Verkehr eines Mitgliedstaats befindlich gelten
diejenigen Waren aus dritten Ländern, für die in dem betreffenden Mitgliedstaat
die Einfuhrförmlichkeiten erfüllt sowie die vorgeschriebenen Zölle und Abgaben
gleicher Wirkung erhoben und nicht ganz oder teilweise rückvergütet worden
sind.


KAPITEL 1


DIE ZOLLUNION


Artikel 30


(ex-Artikel 25 EGV)


Ein- und Ausfuhrzölle oder Abgaben gleicher Wirkung sind
zwischen den Mitgliedstaaten verboten. Dieses Verbot gilt auch für Finanzzölle.


 


Artikel 31


(ex-Artikel 26 EGV)


Der Rat legt die Sätze des Gemeinsamen Zolltarifs auf
Vorschlag der Kommission fest.


 


Artikel 32


(ex-Artikel 27 EGV)


Bei der Ausübung der ihr aufgrund dieses Kapitels
übertragenen Aufgaben geht die Kommission von folgenden Gesichtspunkten aus:


a) der Notwendigkeit, den Handelsverkehr zwischen den
Mitgliedstaaten und dritten Ländern zu fördern;


b) der Entwicklung der Wettbewerbsbedingungen innerhalb der
Union, soweit diese Entwicklung zu einer Zunahme der Wettbewerbsfähigkeit der
Unternehmen führt;


c) dem Versorgungsbedarf der Union an Rohstoffen und
Halbfertigwaren; hierbei achtet die Kommission darauf, zwischen den Mitgliedstaaten
die Wettbewerbsbedingungen für Fertigwaren nicht zu verfälschen;


d) der Notwendigkeit, ernsthafte Störungen im
Wirtschaftsleben der Mitgliedstaaten zu vermeiden und eine rationelle
Entwicklung der Erzeugung sowie eine Ausweitung des Verbrauchs innerhalb der
Union zu gewährleisten.


 


KAPITEL 2


DIE ZUSAMMENARBEIT IM ZOLLWESEN


Artikel 33


(ex-Artikel 135 EGV)


Das Europäische Parlament und der Rat treffen im Rahmen des
Geltungsbereichs der Verträge gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren
Maßnahmen zum Ausbau der Zusammenarbeit im Zollwesen zwischen den
Mitgliedstaaten sowie zwischen den Mitgliedstaaten und der Kommission.


 


KAPITEL 3


VERBOT VON MENGENMÄßIGEN BESCHRÄNKUNGEN ZWISCHEN DEN
MITGLIEDSTAATEN


Artikel 34


(ex-Artikel 28 EGV)


Mengenmäßige Einfuhrbeschränkungen sowie alle Maßnahmen
gleicher Wirkung sind zwischen den Mitgliedstaaten verboten.


 


Artikel 35


(ex-Artikel 29 EGV)


Mengenmäßige Ausfuhrbeschränkungen sowie alle Maßnahmen
gleicher Wirkung sind zwischen den Mitgliedstaaten verboten.


 


Artikel 36


(ex-Artikel 30 EGV)


Die Bestimmungen der Artikel 34 und 35 stehen Einfuhr-,
Ausfuhr- und Durchfuhrverboten oder -beschränkungen nicht entgegen, die aus
Gründen der öffentlichen Sittlichkeit, Ordnung und Sicherheit, zum Schutze der
Gesundheit und des Lebens von Menschen, Tieren oder Pflanzen, des nationalen
Kulturguts von künstlerischem, geschichtlichem oder archäologischem Wert oder
des gewerblichen und kommerziellen Eigentums gerechtfertigt sind. Diese Verbote
oder Beschränkungen dürfen jedoch weder ein Mittel zur willkürlichen
Diskriminierung noch eine verschleierte Beschränkung des Handels zwischen den
Mitgliedstaaten darstellen.


 


Artikel 37


(ex-Artikel 31 EGV)


(1) Die Mitgliedstaaten formen ihre staatlichen
Handelsmonopole derart um, dass jede Diskriminierung in den Versorgungs- und
Absatzbedingungen zwischen den Angehörigen der Mitgliedstaaten ausgeschlossen
ist.


Dieser Artikel gilt für alle Einrichtungen, durch die ein
Mitgliedstaat unmittelbar oder mittelbar die Einfuhr oder die Ausfuhr zwischen
den Mitgliedstaaten rechtlich oder tatsächlich kontrolliert, lenkt oder
merklich beeinflusst. Er gilt auch für die von einem Staat auf andere
Rechtsträger übertragenen Monopole.


(2) Die Mitgliedstaaten unterlassen jede neue Maßnahme, die
den in Absatz 1 genannten Grundsätzen widerspricht oder die Tragweite der
Artikel über das Verbot von Zöllen und mengenmäßigen Beschränkungen zwischen
den Mitgliedstaaten einengt.


(3) Ist mit einem staatlichen Handelsmonopol eine Regelung
zur Erleichterung des Absatzes oder der Verwertung landwirtschaftlicher
Erzeugnisse verbunden, so sollen bei der Anwendung dieses Artikels
gleichwertige Sicherheiten für die Beschäftigung und Lebenshaltung der
betreffenden Erzeuger gewährleistet werden.


 


 


TITEL VII


GEMEINSAME REGELN BETREFFEND WETTBEWERB, STEUERFRAGEN UND
ANGLEICHUNG DER RECHTSVORSCHRIFTEN


KAPITEL 1


WETTBEWERBSREGELN


ABSCHNITT 1


VORSCHRIFTEN FÜR UNTERNEHMEN


Artikel 101


(ex-Artikel 81 EGV)


(1) Mit dem Binnenmarkt unvereinbar und verboten sind alle
Vereinbarungen zwischen Unternehmen, Beschlüsse von Unternehmensvereinigungen
und aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen, welche den Handel zwischen
Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen geeignet sind und eine Verhinderung,
Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs innerhalb des Binnenmarkts
bezwecken oder bewirken, insbesondere


a) die unmittelbare oder mittelbare Festsetzung der An- oder
Verkaufspreise oder sonstiger Geschäftsbedingungen;


b) die Einschränkung oder Kontrolle der Erzeugung, des
Absatzes, der technischen Entwicklung oder der Investitionen;


c) die Aufteilung der Märkte oder Versorgungsquellen;


d) die Anwendung unterschiedlicher Bedingungen bei
gleichwertigen Leistungen gegenüber Handelspartnern, wodurch diese im
Wettbewerb benachteiligt werden;


e) die an den Abschluss von Verträgen geknüpfte Bedingung,
dass die Vertragspartner zusätzliche Leistungen annehmen, die weder sachlich
noch nach Handelsbrauch in Beziehung zum Vertragsgegenstand stehen.


(2) Die nach diesem Artikel verbotenen Vereinbarungen oder
Beschlüsse sind nichtig.


(3) Die Bestimmungen des Absatzes 1 können für nicht
anwendbar erklärt werden auf


- Vereinbarungen oder Gruppen von Vereinbarungen zwischen
Unternehmen,


- Beschlüsse oder Gruppen von Beschlüssen von
Unternehmensvereinigungen,


- aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen oder Gruppen von
solchen,


die unter angemessener Beteiligung der Verbraucher an dem
entstehenden Gewinn zur Verbesserung der Warenerzeugung oder -verteilung oder
zur Förderung des technischen oder wirtschaftlichen Fortschritts beitragen,
ohne dass den beteiligten Unternehmen


a) Beschränkungen auferlegt werden, die für die
Verwirklichung dieser Ziele nicht unerlässlich sind, oder


b) Möglichkeiten eröffnet werden, für einen wesentlichen
Teil der betreffenden Waren den Wettbewerb auszuschalten.


 


Artikel 102


(ex-Artikel 82 EGV)


Mit dem Binnenmarkt unvereinbar und verboten ist die
missbräuchliche Ausnutzung einer beherrschenden Stellung auf dem Binnenmarkt
oder auf einem wesentlichen Teil desselben durch ein oder mehrere Unternehmen,
soweit dies dazu führen kann, den Handel zwischen Mitgliedstaaten zu
beeinträchtigen.


Dieser Missbrauch kann insbesondere in Folgendem bestehen:


a) der unmittelbaren oder mittelbaren Erzwingung von
unangemessenen Einkaufs- oder Verkaufspreisen oder sonstigen
Geschäftsbedingungen;


b) der Einschränkung der Erzeugung, des Absatzes oder der
technischen Entwicklung zum Schaden der Verbraucher;


c) der Anwendung unterschiedlicher Bedingungen bei
gleichwertigen Leistungen gegenüber Handelspartnern, wodurch diese im
Wettbewerb benachteiligt werden;


d) der an den Abschluss von Verträgen geknüpften Bedingung,
dass die Vertragspartner zusätzliche Leistungen annehmen, die weder sachlich
noch nach Handelsbrauch in Beziehung zum Vertragsgegenstand stehen.


 


Artikel 103


(ex-Artikel 83 EGV)


(1) Die zweckdienlichen Verordnungen oder Richtlinien zur
Verwirklichung der in den Artikeln 101 und 102 niedergelegten Grundsätze werden
vom Rat auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung des Europäischen
Parlaments beschlossen.


(2) Die in Absatz 1 vorgesehenen Vorschriften bezwecken
insbesondere,


a) die Beachtung der in Artikel 101 Absatz 1 und Artikel 102
genannten Verbote durch die Einführung von Geldbußen und Zwangsgeldern zu
gewährleisten;


b) die Einzelheiten der Anwendung des Artikels 101 Absatz 3
festzulegen; dabei ist dem Erfordernis einer wirksamen Überwachung bei
möglichst einfacher Verwaltungskontrolle Rechnung zu tragen;


c) gegebenenfalls den Anwendungsbereich der Artikel 101 und
102 für die einzelnen Wirtschaftszweige näher zu bestimmen;


d) die Aufgaben der Kommission und des Gerichtshofs der
Europäischen Union bei der Anwendung der in diesem Absatz vorgesehenen
Vorschriften gegeneinander abzugrenzen;


e) das Verhältnis zwischen den innerstaatlichen
Rechtsvorschriften einerseits und den in diesem Abschnitt enthaltenen oder
aufgrund dieses Artikels getroffenen Bestimmungen andererseits festzulegen.


 


Artikel 104


(ex-Artikel 84 EGV)


Bis zum Inkrafttreten der gemäß Artikel 103 erlassenen
Vorschriften entscheiden die Behörden der Mitgliedstaaten im Einklang mit ihren
eigenen Rechtsvorschriften und den Bestimmungen der Artikel 101, insbesondere
Absatz 3, und 102 über die Zulässigkeit von Vereinbarungen, Beschlüssen und
aufeinander abgestimmten Verhaltensweisen sowie über die missbräuchliche
Ausnutzung einer beherrschenden Stellung auf dem Binnenmarkt.


 


Artikel 105


(ex-Artikel 85 EGV)


(1) Unbeschadet des Artikels 104 achtet die Kommission auf
die Verwirklichung der in den Artikeln 101 und 102 niedergelegten Grundsätze.
Sie untersucht auf Antrag eines Mitgliedstaats oder von Amts wegen in
Verbindung mit den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten, die ihr Amtshilfe
zu leisten haben, die Fälle, in denen Zuwiderhandlungen gegen diese Grundsätze
vermutet werden. Stellt sie eine Zuwiderhandlung fest, so schlägt sie geeignete
Mittel vor, um diese abzustellen.


(2) Wird die Zuwiderhandlung nicht abgestellt, so trifft die
Kommission in einem mit Gründen versehenen Beschluss die Feststellung, dass
eine derartige Zuwiderhandlung vorliegt. Sie kann den Beschluss veröffentlichen
und die Mitgliedstaaten ermächtigen, die erforderlichen Abhilfemaßnahmen zu
treffen, deren Bedingungen und Einzelheiten sie festlegt.


(3) Die Kommission kann Verordnungen zu den Gruppen von
Vereinbarungen erlassen, zu denen der Rat nach Artikel 103 Absatz 2 Buchstabe b
eine Verordnung oder Richtlinie erlassen hat.


 


Artikel 106


(ex-Artikel 86 EGV)


(1) Die Mitgliedstaaten werden in Bezug auf öffentliche
Unternehmen und auf Unternehmen, denen sie besondere oder ausschließliche
Rechte gewähren, keine den Verträgen und insbesondere den Artikeln 18 und 101
bis 109 widersprechende Maßnahmen treffen oder beibehalten.


(2) Für Unternehmen, die mit Dienstleistungen von
allgemeinem wirtschaftlichem Interesse betraut sind oder den Charakter eines
Finanzmonopols haben, gelten die Vorschriften der Verträge, insbesondere die
Wettbewerbsregeln, soweit die Anwendung dieser Vorschriften nicht die Erfüllung
der ihnen übertragenen besonderen Aufgabe rechtlich oder tatsächlich
verhindert. Die Entwicklung des Handelsverkehrs darf nicht in einem Ausmaß
beeinträchtigt werden, das dem Interesse der Union zuwiderläuft.


(3) Die Kommission achtet auf die Anwendung dieses Artikels
und richtet erforderlichenfalls geeignete Richtlinien oder Beschlüsse an die
Mitgliedstaaten.


 


ABSCHNITT 2


STAATLICHE BEIHILFEN


Artikel 107


(ex-Artikel 87 EGV)


(1) Soweit in den Verträgen nicht etwas anderes bestimmt
ist, sind staatliche oder aus staatlichen Mitteln gewährte Beihilfen gleich
welcher Art, die durch die Begünstigung bestimmter Unternehmen oder
Produktionszweige den Wettbewerb verfälschen oder zu verfälschen drohen, mit
dem Binnenmarkt unvereinbar, soweit sie den Handel zwischen Mitgliedstaaten
beeinträchtigen.


(2) Mit dem Binnenmarkt vereinbar sind:


a) Beihilfen sozialer Art an einzelne Verbraucher, wenn sie
ohne Diskriminierung nach der Herkunft der Waren gewährt werden;


b) Beihilfen zur Beseitigung von Schäden, die durch
Naturkatastrophen oder sonstige außergewöhnliche Ereignisse entstanden sind;


c) Beihilfen für die Wirtschaft bestimmter, durch die
Teilung Deutschlands betroffener Gebiete der Bundesrepublik Deutschland, soweit
sie zum Ausgleich der durch die Teilung verursachten wirtschaftlichen Nachteile
erforderlich sind. Der Rat kann fünf Jahre nach dem Inkrafttreten des Vertrags
von Lissabon auf Vorschlag der Kommission einen Beschluss erlassen, mit dem
dieser Buchstabe aufgehoben wird.


(3) Als mit dem Binnenmarkt vereinbar können angesehen
werden:


a) Beihilfen zur Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung
von Gebieten, in denen die Lebenshaltung außergewöhnlich niedrig ist oder eine
erhebliche Unterbeschäftigung herrscht, sowie der in Artikel 349 genannten
Gebiete unter Berücksichtigung ihrer strukturellen, wirtschaftlichen und
sozialen Lage;


b) Beihilfen zur Förderung wichtiger Vorhaben von
gemeinsamem europäischem Interesse oder zur Behebung einer beträchtlichen
Störung im Wirtschaftsleben eines Mitgliedstaats;


c) Beihilfen zur Förderung der Entwicklung gewisser
Wirtschaftszweige oder Wirtschaftsgebiete, soweit sie die Handelsbedingungen
nicht in einer Weise verändern, die dem gemeinsamen Interesse zuwiderläuft;


d) Beihilfen zur Förderung der Kultur und der Erhaltung des
kulturellen Erbes, soweit sie die Handels- und Wettbewerbsbedingungen in der
Union nicht in einem Maß beeinträchtigen, das dem gemeinsamen Interesse
zuwiderläuft;


e) sonstige Arten von Beihilfen, die der Rat durch einen
Beschluss auf Vorschlag der Kommission bestimmt.


 


Artikel 108


(ex-Artikel 88 EGV)


(1) Die Kommission überprüft fortlaufend in Zusammenarbeit
mit den Mitgliedstaaten die in diesen bestehenden Beihilferegelungen. Sie
schlägt ihnen die zweckdienlichen Maßnahmen vor, welche die fortschreitende
Entwicklung und das Funktionieren des Binnenmarkts erfordern.


(2) Stellt die Kommission fest, nachdem sie den Beteiligten
eine Frist zur Äußerung gesetzt hat, dass eine von einem Staat oder aus
staatlichen Mitteln gewährte Beihilfe mit dem Binnenmarkt nach Artikel 107
unvereinbar ist oder dass sie missbräuchlich angewandt wird, so beschließt sie,
dass der betreffende Staat sie binnen einer von ihr bestimmten Frist aufzuheben
oder umzugestalten hat.


Kommt der betreffende Staat diesem Beschluss innerhalb der
festgesetzten Frist nicht nach, so kann die Kommission oder jeder betroffene
Staat in Abweichung von den Artikeln 258 und 259 den Gerichtshof der
Europäischen Union unmittelbar anrufen.


Der Rat kann einstimmig auf Antrag eines Mitgliedstaats
beschließen, dass eine von diesem Staat gewährte oder geplante Beihilfe in
Abweichung von Artikel 107 oder von den nach Artikel 109 erlassenen
Verordnungen als mit dem Binnenmarkt vereinbar gilt, wenn außergewöhnliche
Umstände einen solchen Beschluss rechtfertigen. Hat die Kommission bezüglich
dieser Beihilfe das in Unterabsatz 1 dieses Absatzes vorgesehene Verfahren
bereits eingeleitet, so bewirkt der Antrag des betreffenden Staates an den Rat
die Aussetzung dieses Verfahrens, bis der Rat sich geäußert hat.


Äußert sich der Rat nicht binnen drei Monaten nach
Antragstellung, so beschließt die Kommission.


(3) Die Kommission wird von jeder beabsichtigten Einführung
oder Umgestaltung von Beihilfen so rechtzeitig unterrichtet, dass sie sich dazu
äußern kann. Ist sie der Auffassung, dass ein derartiges Vorhaben nach Artikel
107 mit dem Binnenmarkt unvereinbar ist, so leitet sie unverzüglich das in
Absatz 2 vorgesehene Verfahren ein. Der betreffende Mitgliedstaat darf die
beabsichtigte Maßnahme nicht durchführen, bevor die Kommission einen
abschließenden Beschluss erlassen hat.


(4) Die Kommission kann Verordnungen zu den Arten von
staatlichen Beihilfen erlassen, für die der Rat nach Artikel 109 festgelegt
hat, dass sie von dem Verfahren nach Absatz 3 ausgenommen werden können.


 


Artikel 109


(ex-Artikel 89 EGV)


Der Rat kann auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung
des Europäischen Parlaments alle zweckdienlichen Durchführungsverordnungen zu
den Artikeln 107 und 108 erlassen und insbesondere die Bedingungen für die
Anwendung des Artikels 108 Absatz 3 sowie diejenigen Arten von Beihilfen
festlegen, die von diesem Verfahren ausgenommen sind.


 


 


AGG - Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz


Ausfertigungsdatum: 14.08.2006


Vollzitat:


"Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz vom 14. August
2006 (BGBl. I S. 1897), das zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes vom 3. April
2013 (BGBl. I S. 610) geändert worden ist"


Stand:   Zuletzt
geändert durch Art. 8 G v. 3.4.2013 I 610


Fußnote


(+++ Textnachweis ab: 18.8.2006 +++)


 


 


Das G wurde als Artikel 1 des G v. 14.8.2006 I 1897 vom
Bundestag beschlossen. Es ist gem. Art. 4 Satz 1 dieses G am 18.8.2006 in Kraft
getreten.


Abschnitt 1


Allgemeiner Teil


 


§ 1 Ziel des Gesetzes


Ziel des Gesetzes ist, Benachteiligungen aus Gründen der
Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder
Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität zu
verhindern oder zu beseitigen.


 


§ 2 Anwendungsbereich


(1) Benachteiligungen aus einem in § 1 genannten Grund sind
nach Maßgabe dieses Gesetzes unzulässig in Bezug auf: 


1. die Bedingungen, einschließlich Auswahlkriterien und
Einstellungsbedingungen, für den Zugang zu unselbstständiger und
selbstständiger Erwerbstätigkeit, unabhängig von Tätigkeitsfeld und beruflicher
Position, sowie für den beruflichen Aufstieg,


2. die Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen einschließlich
Arbeitsentgelt und Entlassungsbedingungen, insbesondere in individual- und
kollektivrechtlichen Vereinbarungen und Maßnahmen bei der Durchführung und
Beendigung eines Beschäftigungsverhältnisses sowie beim beruflichen Aufstieg,


3. den Zugang zu allen Formen und allen Ebenen der
Berufsberatung, der Berufsbildung einschließlich der Berufsausbildung, der
beruflichen Weiterbildung und der Umschulung sowie der praktischen
Berufserfahrung,


4. die Mitgliedschaft und Mitwirkung in einer Beschäftigten-
oder Arbeitgebervereinigung oder einer Vereinigung, deren Mitglieder einer
bestimmten Berufsgruppe angehören, einschließlich der Inanspruchnahme der
Leistungen solcher Vereinigungen,


5. den Sozialschutz, einschließlich der sozialen Sicherheit
und der Gesundheitsdienste,


6. die sozialen Vergünstigungen,


7. die Bildung,


8. den Zugang zu und die Versorgung mit Gütern und
Dienstleistungen, die der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, einschließlich
von Wohnraum.


(2) Für Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch gelten § 33c
des Ersten Buches Sozialgesetzbuch und § 19a des Vierten Buches
Sozialgesetzbuch. Für die betriebliche Altersvorsorge gilt das
Betriebsrentengesetz.


(3) Die Geltung sonstiger Benachteiligungsverbote oder
Gebote der Gleichbehandlung wird durch dieses Gesetz nicht berührt. Dies gilt
auch für öffentlich-rechtliche Vorschriften, die dem Schutz bestimmter
Personengruppen dienen.


(4) Für Kündigungen gelten ausschließlich die Bestimmungen
zum allgemeinen und besonderen Kündigungsschutz.


 


§ 3 Begriffsbestimmungen


(1) Eine unmittelbare Benachteiligung liegt vor, wenn eine
Person wegen eines in § 1 genannten Grundes eine weniger günstige Behandlung
erfährt, als eine andere Person in einer vergleichbaren Situation erfährt,
erfahren hat oder erfahren würde. Eine unmittelbare Benachteiligung wegen des
Geschlechts liegt in Bezug auf § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 auch im Falle einer
ungünstigeren Behandlung einer Frau wegen Schwangerschaft oder Mutterschaft
vor.


(2) Eine mittelbare Benachteiligung liegt vor, wenn dem
Anschein nach neutrale Vorschriften, Kriterien oder Verfahren Personen wegen
eines in § 1 genannten Grundes gegenüber anderen Personen in besonderer Weise
benachteiligen können, es sei denn, die betreffenden Vorschriften, Kriterien
oder Verfahren sind durch ein rechtmäßiges Ziel sachlich gerechtfertigt und die
Mittel sind zur Erreichung dieses Ziels angemessen und erforderlich.


(3) Eine Belästigung ist eine Benachteiligung, wenn
unerwünschte Verhaltensweisen, die mit einem in § 1 genannten Grund in
Zusammenhang stehen, bezwecken oder bewirken, dass die Würde der betreffenden
Person verletzt und ein von Einschüchterungen, Anfeindungen, Erniedrigungen,
Entwürdigungen oder Beleidigungen gekennzeichnetes Umfeld geschaffen wird.


(4) Eine sexuelle Belästigung ist eine Benachteiligung in
Bezug auf § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 4, wenn ein unerwünschtes, sexuell bestimmtes
Verhalten, wozu auch unerwünschte sexuelle Handlungen und Aufforderungen zu
diesen, sexuell bestimmte körperliche Berührungen, Bemerkungen sexuellen
Inhalts sowie unerwünschtes Zeigen und sichtbares Anbringen von
pornographischen Darstellungen gehören, bezweckt oder bewirkt, dass die Würde
der betreffenden Person verletzt wird, insbesondere wenn ein von
Einschüchterungen, Anfeindungen, Erniedrigungen, Entwürdigungen oder
Beleidigungen gekennzeichnetes Umfeld geschaffen wird.


(5) Die Anweisung zur Benachteiligung einer Person aus einem
in § 1 genannten Grund gilt als Benachteiligung. Eine solche Anweisung liegt in
Bezug auf § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 insbesondere vor, wenn jemand eine Person zu
einem Verhalten bestimmt, das einen Beschäftigten oder eine Beschäftigte wegen
eines in § 1 genannten Grundes benachteiligt oder benachteiligen kann.


 


§ 4 Unterschiedliche Behandlung wegen mehrerer Gründe


Erfolgt eine unterschiedliche Behandlung wegen mehrerer der
in § 1 genannten Gründe, so kann diese unterschiedliche Behandlung nach den §§
8 bis 10 und 20 nur gerechtfertigt werden, wenn sich die Rechtfertigung auf
alle diese Gründe erstreckt, derentwegen die unterschiedliche Behandlung
erfolgt.


 


§ 5 Positive Maßnahmen


Ungeachtet der in den §§ 8 bis 10 sowie in § 20 benannten
Gründe ist eine unterschiedliche Behandlung auch zulässig, wenn durch geeignete
und angemessene Maßnahmen bestehende Nachteile wegen eines in § 1 genannten
Grundes verhindert oder ausgeglichen werden sollen.


Abschnitt 2


Schutz der Beschäftigten vor Benachteiligung


Unterabschnitt 1


Verbot der Benachteiligung


 


§ 6 Persönlicher Anwendungsbereich


(1) Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes sind 


1. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,


2. die zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten,


3. Personen, die wegen ihrer wirtschaftlichen
Unselbstständigkeit als arbeitnehmerähnliche Personen anzusehen sind; zu diesen
gehören auch die in Heimarbeit Beschäftigten und die ihnen Gleichgestellten.


Als Beschäftigte gelten auch die Bewerberinnen und Bewerber
für ein Beschäftigungsverhältnis sowie die Personen, deren
Beschäftigungsverhältnis beendet ist.


(2) Arbeitgeber (Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen) im Sinne
dieses Abschnitts sind natürliche und juristische Personen sowie rechtsfähige
Personengesellschaften, die Personen nach Absatz 1 beschäftigen. Werden
Beschäftigte einem Dritten zur Arbeitsleistung überlassen, so gilt auch dieser
als Arbeitgeber im Sinne dieses Abschnitts. Für die in Heimarbeit Beschäftigten
und die ihnen Gleichgestellten tritt an die Stelle des Arbeitgebers der
Auftraggeber oder Zwischenmeister.


(3) Soweit es die Bedingungen für den Zugang zur
Erwerbstätigkeit sowie den beruflichen Aufstieg betrifft, gelten die
Vorschriften dieses Abschnitts für Selbstständige und Organmitglieder,
insbesondere Geschäftsführer oder Geschäftsführerinnen und Vorstände,
entsprechend.


 


§ 7 Benachteiligungsverbot


(1) Beschäftigte dürfen nicht wegen eines in § 1 genannten
Grundes benachteiligt werden; dies gilt auch, wenn die Person, die die
Benachteiligung begeht, das Vorliegen eines in § 1 genannten Grundes bei der
Benachteiligung nur annimmt.


(2) Bestimmungen in Vereinbarungen, die gegen das
Benachteiligungsverbot des Absatzes 1 verstoßen, sind unwirksam.


(3) Eine Benachteiligung nach Absatz 1 durch Arbeitgeber
oder Beschäftigte ist eine Verletzung vertraglicher Pflichten.


 


§ 8 Zulässige unterschiedliche Behandlung wegen beruflicher
Anforderungen


(1) Eine unterschiedliche Behandlung wegen eines in § 1
genannten Grundes ist zulässig, wenn dieser Grund wegen der Art der
auszuübenden Tätigkeit oder der Bedingungen ihrer Ausübung eine wesentliche und
entscheidende berufliche Anforderung darstellt, sofern der Zweck rechtmäßig und
die Anforderung angemessen ist.


(2) Die Vereinbarung einer geringeren Vergütung für gleiche
oder gleichwertige Arbeit wegen eines in § 1 genannten Grundes wird nicht
dadurch gerechtfertigt, dass wegen eines in § 1 genannten Grundes besondere
Schutzvorschriften gelten.


 


§ 9 Zulässige unterschiedliche Behandlung wegen der Religion
oder Weltanschauung


(1) Ungeachtet des § 8 ist eine unterschiedliche Behandlung
wegen der Religion oder der Weltanschauung bei der Beschäftigung durch
Religionsgemeinschaften, die ihnen zugeordneten Einrichtungen ohne Rücksicht
auf ihre Rechtsform oder durch Vereinigungen, die sich die gemeinschaftliche
Pflege einer Religion oder Weltanschauung zur Aufgabe machen, auch zulässig,
wenn eine bestimmte Religion oder Weltanschauung unter Beachtung des
Selbstverständnisses der jeweiligen Religionsgemeinschaft oder Vereinigung im
Hinblick auf ihr Selbstbestimmungsrecht oder nach der Art der Tätigkeit eine
gerechtfertigte berufliche Anforderung darstellt.


(2) Das Verbot unterschiedlicher Behandlung wegen der
Religion oder der Weltanschauung berührt nicht das Recht der in Absatz 1
genannten Religionsgemeinschaften, der ihnen zugeordneten Einrichtungen ohne
Rücksicht auf ihre Rechtsform oder der Vereinigungen, die sich die
gemeinschaftliche Pflege einer Religion oder Weltanschauung zur Aufgabe machen,
von ihren Beschäftigten ein loyales und aufrichtiges Verhalten im Sinne ihres
jeweiligen Selbstverständnisses verlangen zu können.


 


§ 10 Zulässige unterschiedliche Behandlung wegen des Alters


Ungeachtet des § 8 ist eine unterschiedliche Behandlung
wegen des Alters auch zulässig, wenn sie objektiv und angemessen und durch ein
legitimes Ziel gerechtfertigt ist. Die Mittel zur Erreichung dieses Ziels
müssen angemessen und erforderlich sein. Derartige unterschiedliche
Behandlungen können insbesondere Folgendes einschließen: 


1. die Festlegung besonderer Bedingungen für den Zugang zur
Beschäftigung und zur beruflichen Bildung sowie besonderer Beschäftigungs- und
Arbeitsbedingungen, einschließlich der Bedingungen für Entlohnung und
Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses, um die berufliche Eingliederung von
Jugendlichen, älteren Beschäftigten und Personen mit Fürsorgepflichten zu
fördern oder ihren Schutz sicherzustellen,


2. die Festlegung von Mindestanforderungen an das Alter, die
Berufserfahrung oder das Dienstalter für den Zugang zur Beschäftigung oder für
bestimmte mit der Beschäftigung verbundene Vorteile,


3. die Festsetzung eines Höchstalters für die Einstellung
auf Grund der spezifischen Ausbildungsanforderungen eines bestimmten
Arbeitsplatzes oder auf Grund der Notwendigkeit einer angemessenen
Beschäftigungszeit vor dem Eintritt in den Ruhestand,


4. die Festsetzung von Altersgrenzen bei den betrieblichen
Systemen der sozialen Sicherheit als Voraussetzung für die Mitgliedschaft oder
den Bezug von Altersrente oder von Leistungen bei Invalidität einschließlich
der Festsetzung unterschiedlicher Altersgrenzen im Rahmen dieser Systeme für
bestimmte Beschäftigte oder Gruppen von Beschäftigten und die Verwendung von
Alterskriterien im Rahmen dieser Systeme für versicherungsmathematische
Berechnungen,


5. eine Vereinbarung, die die Beendigung des
Beschäftigungsverhältnisses ohne Kündigung zu einem Zeitpunkt vorsieht, zu dem
der oder die Beschäftigte eine Rente wegen Alters beantragen kann; § 41 des
Sechsten Buches Sozialgesetzbuch bleibt unberührt,


6. Differenzierungen von Leistungen in Sozialplänen im Sinne
des Betriebsverfassungsgesetzes, wenn die Parteien eine nach Alter oder
Betriebszugehörigkeit gestaffelte Abfindungsregelung geschaffen haben, in der
die wesentlich vom Alter abhängenden Chancen auf dem Arbeitsmarkt durch eine
verhältnismäßig starke Betonung des Lebensalters erkennbar berücksichtigt
worden sind, oder Beschäftigte von den Leistungen des Sozialplans
ausgeschlossen haben, die wirtschaftlich abgesichert sind, weil sie, gegebenenfalls
nach Bezug von Arbeitslosengeld, rentenberechtigt sind.


Unterabschnitt 2


Organisationspflichten des Arbeitgebers


 


§ 11 Ausschreibung


Ein Arbeitsplatz darf nicht unter Verstoß gegen § 7 Abs. 1
ausgeschrieben werden.


 


§ 12 Maßnahmen und Pflichten des Arbeitgebers


(1) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die erforderlichen
Maßnahmen zum Schutz vor Benachteiligungen wegen eines in § 1 genannten Grundes
zu treffen. Dieser Schutz umfasst auch vorbeugende Maßnahmen.


(2) Der Arbeitgeber soll in geeigneter Art und Weise,
insbesondere im Rahmen der beruflichen Aus- und Fortbildung, auf die
Unzulässigkeit solcher Benachteiligungen hinweisen und darauf hinwirken, dass
diese unterbleiben. Hat der Arbeitgeber seine Beschäftigten in geeigneter Weise
zum Zwecke der Verhinderung von Benachteiligung geschult, gilt dies als
Erfüllung seiner Pflichten nach Absatz 1. (3) Verstoßen Beschäftigte gegen das
Benachteiligungsverbot des § 7 Abs. 1, so hat der Arbeitgeber die im Einzelfall
geeigneten, erforderlichen und angemessenen Maßnahmen zur Unterbindung der
Benachteiligung wie Abmahnung, Umsetzung, Versetzung oder Kündigung zu
ergreifen.


(4) Werden Beschäftigte bei der Ausübung ihrer Tätigkeit
durch Dritte nach § 7 Abs. 1 benachteiligt, so hat der Arbeitgeber die im
Einzelfall geeigneten, erforderlichen und angemessenen Maßnahmen zum Schutz der
Beschäftigten zu ergreifen.


(5) Dieses Gesetz und § 61b des Arbeitsgerichtsgesetzes
sowie Informationen über die für die Behandlung von Beschwerden nach § 13
zuständigen Stellen sind im Betrieb oder in der Dienststelle bekannt zu machen.
Die Bekanntmachung kann durch Aushang oder Auslegung an geeigneter Stelle oder
den Einsatz der im Betrieb oder der Dienststelle üblichen Informations- und
Kommunikationstechnik erfolgen.


Unterabschnitt 3


Rechte der Beschäftigten


 


§ 13 Beschwerderecht


(1) Die Beschäftigten haben das Recht, sich bei den
zuständigen Stellen des Betriebs, des Unternehmens oder der Dienststelle zu
beschweren, wenn sie sich im Zusammenhang mit ihrem Beschäftigungsverhältnis
vom Arbeitgeber, von Vorgesetzten, anderen Beschäftigten oder Dritten wegen
eines in § 1 genannten Grundes benachteiligt fühlen. Die Beschwerde ist zu
prüfen und das Ergebnis der oder dem beschwerdeführenden Beschäftigten mitzuteilen.


(2) Die Rechte der Arbeitnehmervertretungen bleiben
unberührt.


 


§ 14 Leistungsverweigerungsrecht


Ergreift der Arbeitgeber keine oder offensichtlich
ungeeignete Maßnahmen zur Unterbindung einer Belästigung oder sexuellen
Belästigung am Arbeitsplatz, sind die betroffenen Beschäftigten berechtigt,
ihre Tätigkeit ohne Verlust des Arbeitsentgelts einzustellen, soweit dies zu
ihrem Schutz erforderlich ist. § 273 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bleibt
unberührt.


 


§ 15 Entschädigung und Schadensersatz


(1) Bei einem Verstoß gegen das Benachteiligungsverbot ist
der Arbeitgeber verpflichtet, den hierdurch entstandenen Schaden zu ersetzen.
Dies gilt nicht, wenn der Arbeitgeber die Pflichtverletzung nicht zu vertreten
hat.


(2) Wegen eines Schadens, der nicht Vermögensschaden ist,
kann der oder die Beschäftigte eine angemessene Entschädigung in Geld
verlangen. Die Entschädigung darf bei einer Nichteinstellung drei
Monatsgehälter nicht übersteigen, wenn der oder die Beschäftigte auch bei
benachteiligungsfreier Auswahl nicht eingestellt worden wäre.


(3) Der Arbeitgeber ist bei der Anwendung
kollektivrechtlicher Vereinbarungen nur dann zur Entschädigung verpflichtet,
wenn er vorsätzlich oder grob fahrlässig handelt.


(4) Ein Anspruch nach Absatz 1 oder 2 muss innerhalb einer
Frist von zwei Monaten schriftlich geltend gemacht werden, es sei denn, die
Tarifvertragsparteien haben etwas anderes vereinbart. Die Frist beginnt im
Falle einer Bewerbung oder eines beruflichen Aufstiegs mit dem Zugang der
Ablehnung und in den sonstigen Fällen einer Benachteiligung zu dem Zeitpunkt,
in dem der oder die Beschäftigte von der Benachteiligung Kenntnis erlangt.


(5) Im Übrigen bleiben Ansprüche gegen den Arbeitgeber, die
sich aus anderen Rechtsvorschriften ergeben, unberührt.


(6) Ein Verstoß des Arbeitgebers gegen das
Benachteiligungsverbot des § 7 Abs. 1 begründet keinen Anspruch auf Begründung
eines Beschäftigungsverhältnisses, Berufsausbildungsverhältnisses oder einen
beruflichen Aufstieg, es sei denn, ein solcher ergibt sich aus einem anderen
Rechtsgrund.


 


§ 16 Maßregelungsverbot


(1) Der Arbeitgeber darf Beschäftigte nicht wegen der
Inanspruchnahme von Rechten nach diesem Abschnitt oder wegen der Weigerung,
eine gegen diesen Abschnitt verstoßende Anweisung auszuführen, benachteiligen.
Gleiches gilt für Personen, die den Beschäftigten hierbei unterstützen oder als
Zeuginnen oder Zeugen aussagen.


(2) Die Zurückweisung oder Duldung benachteiligender
Verhaltensweisen durch betroffene Beschäftigte darf nicht als Grundlage für
eine Entscheidung herangezogen werden, die diese Beschäftigten berührt. Absatz
1 Satz 2 gilt entsprechend.


(3) § 22 gilt entsprechend.


Unterabschnitt 4


Ergänzende Vorschriften


 


§ 17 Soziale Verantwortung der Beteiligten


(1) Tarifvertragsparteien, Arbeitgeber, Beschäftigte und
deren Vertretungen sind aufgefordert, im Rahmen ihrer Aufgaben und
Handlungsmöglichkeiten an der Verwirklichung des in § 1 genannten Ziels
mitzuwirken.


(2) In Betrieben, in denen die Voraussetzungen des § 1 Abs.
1 Satz 1 des Betriebsverfassungsgesetzes vorliegen, können bei einem groben
Verstoß des Arbeitgebers gegen Vorschriften aus diesem Abschnitt der
Betriebsrat oder eine im Betrieb vertretene Gewerkschaft unter der
Voraussetzung des § 23 Abs. 3 Satz 1 des Betriebsverfassungsgesetzes die dort
genannten Rechte gerichtlich geltend machen; § 23 Abs. 3 Satz 2 bis 5 des
Betriebsverfassungsgesetzes gilt entsprechend. Mit dem Antrag dürfen nicht
Ansprüche des Benachteiligten geltend gemacht werden.


 


§ 18 Mitgliedschaft in Vereinigungen


(1) Die Vorschriften dieses Abschnitts gelten entsprechend
für die Mitgliedschaft oder die Mitwirkung in einer 


1. Tarifvertragspartei,


2. Vereinigung, deren Mitglieder einer bestimmten
Berufsgruppe angehören oder die eine überragende Machtstellung im
wirtschaftlichen oder sozialen Bereich innehat, wenn ein grundlegendes
Interesse am Erwerb der Mitgliedschaft besteht,


sowie deren jeweiligen Zusammenschlüssen.


(2) Wenn die Ablehnung einen Verstoß gegen das
Benachteiligungsverbot des § 7 Abs. 1 darstellt, besteht ein Anspruch auf
Mitgliedschaft oder Mitwirkung in den in Absatz 1 genannten Vereinigungen.


Abschnitt 3


Schutz vor Benachteiligung im Zivilrechtsverkehr


 


§ 19 Zivilrechtliches Benachteiligungsverbot


(1) Eine Benachteiligung aus Gründen der Rasse oder wegen
der ethnischen Herkunft, wegen des Geschlechts, der Religion, einer
Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität bei der Begründung,
Durchführung und Beendigung zivilrechtlicher Schuldverhältnisse, die 


1. typischerweise ohne Ansehen der Person zu vergleichbaren
Bedingungen in einer Vielzahl von Fällen zustande kommen (Massengeschäfte) oder
bei denen das Ansehen der Person nach der Art des Schuldverhältnisses eine
nachrangige Bedeutung hat und die zu vergleichbaren Bedingungen in einer
Vielzahl von Fällen zustande kommen oder


2. eine privatrechtliche Versicherung zum Gegenstand haben,


ist unzulässig.


(2) Eine Benachteiligung aus Gründen der Rasse oder wegen
der ethnischen Herkunft ist darüber hinaus auch bei der Begründung,
Durchführung und Beendigung sonstiger zivilrechtlicher Schuldverhältnisse im
Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 5 bis 8 unzulässig.


(3) Bei der Vermietung von Wohnraum ist eine
unterschiedliche Behandlung im Hinblick auf die Schaffung und Erhaltung sozial
stabiler Bewohnerstrukturen und ausgewogener Siedlungsstrukturen sowie
ausgeglichener wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Verhältnisse
zulässig.


(4) Die Vorschriften dieses Abschnitts finden keine
Anwendung auf familien- und erbrechtliche Schuldverhältnisse.


(5) Die Vorschriften dieses Abschnitts finden keine
Anwendung auf zivilrechtliche Schuldverhältnisse, bei denen ein besonderes
Nähe- oder Vertrauensverhältnis der Parteien oder ihrer Angehörigen begründet
wird. Bei Mietverhältnissen kann dies insbesondere der Fall sein, wenn die
Parteien oder ihre Angehörigen Wohnraum auf demselben Grundstück nutzen. Die
Vermietung von Wohnraum zum nicht nur vorübergehenden Gebrauch ist in der Regel
kein Geschäft im Sinne des Absatzes 1 Nr. 1, wenn der Vermieter insgesamt nicht
mehr als 50 Wohnungen vermietet.


 


§ 20 Zulässige unterschiedliche Behandlung


(1) Eine Verletzung des Benachteiligungsverbots ist nicht
gegeben, wenn für eine unterschiedliche Behandlung wegen der Religion, einer
Behinderung, des Alters, der sexuellen Identität oder des Geschlechts ein
sachlicher Grund vorliegt. Das kann insbesondere der Fall sein, wenn die
unterschiedliche Behandlung 


1. der Vermeidung von Gefahren, der Verhütung von Schäden
oder anderen Zwecken vergleichbarer Art dient,


2. dem Bedürfnis nach Schutz der Intimsphäre oder der
persönlichen Sicherheit Rechnung trägt,


3. besondere Vorteile gewährt und ein Interesse an der Durchsetzung
der Gleichbehandlung fehlt,


4. an die Religion eines Menschen anknüpft und im Hinblick
auf die Ausübung der Religionsfreiheit oder auf das Selbstbestimmungsrecht der
Religionsgemeinschaften, der ihnen zugeordneten Einrichtungen ohne Rücksicht auf
ihre Rechtsform sowie der Vereinigungen, die sich die gemeinschaftliche Pflege
einer Religion zur Aufgabe machen, unter Beachtung des jeweiligen
Selbstverständnisses gerechtfertigt ist.


(2) Kosten im Zusammenhang mit Schwangerschaft und
Mutterschaft dürfen auf keinen Fall zu unterschiedlichen Prämien oder
Leistungen führen. Eine unterschiedliche Behandlung wegen der Religion, einer
Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität ist im Falle des § 19 Abs.
1 Nr. 2 nur zulässig, wenn diese auf anerkannten Prinzipien risikoadäquater
Kalkulation beruht, insbesondere auf einer versicherungsmathematisch
ermittelten Risikobewertung unter Heranziehung statistischer Erhebungen.


 


§ 21 Ansprüche


(1) Der Benachteiligte kann bei einem Verstoß gegen das
Benachteiligungsverbot unbeschadet weiterer Ansprüche die Beseitigung der
Beeinträchtigung verlangen. Sind weitere Beeinträchtigungen zu besorgen, so
kann er auf Unterlassung klagen.


(2) Bei einer Verletzung des Benachteiligungsverbots ist der
Benachteiligende verpflichtet, den hierdurch entstandenen Schaden zu ersetzen.
Dies gilt nicht, wenn der Benachteiligende die Pflichtverletzung nicht zu
vertreten hat. Wegen eines Schadens, der nicht Vermögensschaden ist, kann der
Benachteiligte eine angemessene Entschädigung in Geld verlangen.


(3) Ansprüche aus unerlaubter Handlung bleiben unberührt.


(4) Auf eine Vereinbarung, die von dem
Benachteiligungsverbot abweicht, kann sich der Benachteiligende nicht berufen.


(5) Ein Anspruch nach den Absätzen 1 und 2 muss innerhalb
einer Frist von zwei Monaten geltend gemacht werden. Nach Ablauf der Frist kann
der Anspruch nur geltend gemacht werden, wenn der Benachteiligte ohne
Verschulden an der Einhaltung der Frist verhindert war.


Abschnitt 4


Rechtsschutz


 


§ 22 Beweislast


Wenn im Streitfall die eine Partei Indizien beweist, die
eine Benachteiligung wegen eines in § 1 genannten Grundes vermuten lassen,
trägt die andere Partei die Beweislast dafür, dass kein Verstoß gegen die
Bestimmungen zum Schutz vor Benachteiligung vorgelegen hat.


 


§ 23 Unterstützung durch Antidiskriminierungsverbände


(1) Antidiskriminierungsverbände sind
Personenzusammenschlüsse, die nicht gewerbsmäßig und nicht nur vorübergehend
entsprechend ihrer Satzung die besonderen Interessen von benachteiligten
Personen oder Personengruppen nach Maßgabe von § 1 wahrnehmen. Die Befugnisse
nach den Absätzen 2 bis 4 stehen ihnen zu, wenn sie mindestens 75 Mitglieder
haben oder einen Zusammenschluss aus mindestens sieben Verbänden bilden.


(2) Antidiskriminierungsverbände sind befugt, im Rahmen
ihres Satzungszwecks in gerichtlichen Verfahren als Beistände Benachteiligter
in der Verhandlung aufzutreten. Im Übrigen bleiben die Vorschriften der
Verfahrensordnungen, insbesondere diejenigen, nach denen Beiständen weiterer
Vortrag untersagt werden kann, unberührt.


(3) Antidiskriminierungsverbänden ist im Rahmen ihres
Satzungszwecks die Besorgung von Rechtsangelegenheiten Benachteiligter
gestattet.


(4) Besondere Klagerechte und Vertretungsbefugnisse von
Verbänden zu Gunsten von behinderten Menschen bleiben unberührt.


Abschnitt 5
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§ 24 Sonderregelung für öffentlich-rechtliche
Dienstverhältnisse


Die Vorschriften dieses Gesetzes gelten unter
Berücksichtigung ihrer besonderen Rechtsstellung entsprechend für 


1. Beamtinnen und Beamte des Bundes, der Länder, der
Gemeinden, der Gemeindeverbände sowie der sonstigen der Aufsicht des Bundes
oder eines Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des
öffentlichen Rechts,


2. Richterinnen und Richter des Bundes und der Länder,


3. Zivildienstleistende sowie anerkannte
Kriegsdienstverweigerer, soweit ihre Heranziehung zum Zivildienst betroffen
ist.


Abschnitt 6


Antidiskriminierungsstelle


 


§ 25 Antidiskriminierungsstelle des Bundes


(1) Beim Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend wird unbeschadet der Zuständigkeit der Beauftragten des Deutschen
Bundestages oder der Bundesregierung die Stelle des Bundes zum Schutz vor
Benachteiligungen wegen eines in § 1 genannten Grundes
(Antidiskriminierungsstelle des Bundes) errichtet.


(2) Der Antidiskriminierungsstelle des Bundes ist die für
die Erfüllung ihrer Aufgaben notwendige Personal- und Sachausstattung zur
Verfügung zu stellen. Sie ist im Einzelplan des Bundesministeriums für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend in einem eigenen Kapitel auszuweisen.


 


§ 26 Rechtsstellung der Leitung der
Antidiskriminierungsstelle des Bundes


(1) Die Bundesministerin oder der Bundesminister für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend ernennt auf Vorschlag der Bundesregierung
eine Person zur Leitung der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Sie steht
nach Maßgabe dieses Gesetzes in einem öffentlich-rechtlichen Amtsverhältnis zum
Bund. Sie ist in Ausübung ihres Amtes unabhängig und nur dem Gesetz
unterworfen.


(2) Das Amtsverhältnis beginnt mit der Aushändigung der
Urkunde über die Ernennung durch die Bundesministerin oder den Bundesminister
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.


(3) Das Amtsverhältnis endet außer durch Tod 


1. mit dem Zusammentreten eines neuen Bundestages,


2. durch Ablauf der Amtszeit mit Erreichen der Altersgrenze
nach § 51 Abs. 1 und 2 des Bundesbeamtengesetzes,


3. mit der Entlassung.


Die Bundesministerin oder der Bundesminister für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend entlässt die Leiterin oder den Leiter der
Antidiskriminierungsstelle des Bundes auf deren Verlangen oder wenn Gründe
vorliegen, die bei einer Richterin oder einem Richter auf Lebenszeit die
Entlassung aus dem Dienst rechtfertigen. Im Falle der Beendigung des
Amtsverhältnisses erhält die Leiterin oder der Leiter der
Antidiskriminierungsstelle des Bundes eine von der Bundesministerin oder dem
Bundesminister für Familie, Senioren, Frauen und Jugend vollzogene Urkunde. Die
Entlassung wird mit der Aushändigung der Urkunde wirksam.


(4) Das Rechtsverhältnis der Leitung der
Antidiskriminierungsstelle des Bundes gegenüber dem Bund wird durch Vertrag mit
dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend geregelt. Der
Vertrag bedarf der Zustimmung der Bundesregierung.


(5) Wird eine Bundesbeamtin oder ein Bundesbeamter zur
Leitung der Antidiskriminierungsstelle des Bundes bestellt, scheidet er oder
sie mit Beginn des Amtsverhältnisses aus dem bisherigen Amt aus. Für die Dauer
des Amtsverhältnisses ruhen die aus dem Beamtenverhältnis begründeten Rechte
und Pflichten mit Ausnahme der Pflicht zur Amtsverschwiegenheit und des Verbots
der Annahme von Belohnungen oder Geschenken. Bei unfallverletzten Beamtinnen
oder Beamten bleiben die gesetzlichen Ansprüche auf das Heilverfahren und einen
Unfallausgleich unberührt.


 


§ 27 Aufgaben


(1) Wer der Ansicht ist, wegen eines in § 1 genannten
Grundes benachteiligt worden zu sein, kann sich an die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes wenden.


(2) Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes unterstützt
auf unabhängige Weise Personen, die sich nach Absatz 1 an sie wenden, bei der
Durchsetzung ihrer Rechte zum Schutz vor Benachteiligungen. Hierbei kann sie
insbesondere 


1. über Ansprüche und die Möglichkeiten des rechtlichen
Vorgehens im Rahmen gesetzlicher Regelungen zum Schutz vor Benachteiligungen
informieren,


2. Beratung durch andere Stellen vermitteln,


3. eine gütliche Beilegung zwischen den Beteiligten
anstreben.


Soweit Beauftragte des Deutschen Bundestages oder der
Bundesregierung zuständig sind, leitet die Antidiskriminierungsstelle des
Bundes die Anliegen der in Absatz 1 genannten Personen mit deren Einverständnis
unverzüglich an diese weiter.


(3) Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes nimmt auf
unabhängige Weise folgende Aufgaben wahr, soweit nicht die Zuständigkeit der
Beauftragten der Bundesregierung oder des Deutschen Bundestages berührt ist: 


1. Öffentlichkeitsarbeit,


2. Maßnahmen zur Verhinderung von Benachteiligungen aus den
in § 1 genannten Gründen,


3. Durchführung wissenschaftlicher Untersuchungen zu diesen
Benachteiligungen.


(4) Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes und die in
ihrem Zuständigkeitsbereich betroffenen Beauftragten der Bundesregierung und
des Deutschen Bundestages legen gemeinsam dem Deutschen Bundestag alle vier
Jahre Berichte über Benachteiligungen aus den in § 1 genannten Gründen vor und
geben Empfehlungen zur Beseitigung und Vermeidung dieser Benachteiligungen. Sie
können gemeinsam wissenschaftliche Untersuchungen zu Benachteiligungen
durchführen.


(5) Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes und die in
ihrem Zuständigkeitsbereich betroffenen Beauftragten der Bundesregierung und
des Deutschen Bundestages sollen bei Benachteiligungen aus mehreren der in § 1
genannten Gründe zusammenarbeiten.


 


§ 28 Befugnisse


(1) Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes kann in Fällen
des § 27 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 Beteiligte um Stellungnahmen ersuchen, soweit die
Person, die sich nach § 27 Abs. 1 an sie gewandt hat, hierzu ihr Einverständnis
erklärt.


(2) Alle Bundesbehörden und sonstigen öffentlichen Stellen
im Bereich des Bundes sind verpflichtet, die Antidiskriminierungsstelle des
Bundes bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen, insbesondere die
erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Die Bestimmungen zum Schutz
personenbezogener Daten bleiben unberührt.


 


§ 29 Zusammenarbeit mit Nichtregierungsorganisationen und
anderen Einrichtungen


Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes soll bei ihrer
Tätigkeit Nichtregierungsorganisationen sowie Einrichtungen, die auf
europäischer, Bundes-, Landes- oder regionaler Ebene zum Schutz vor
Benachteiligungen wegen eines in § 1 genannten Grundes tätig sind, in
geeigneter Form einbeziehen.


 


§ 30 Beirat


(1) Zur Förderung des Dialogs mit gesellschaftlichen Gruppen
und Organisationen, die sich den Schutz vor Benachteiligungen wegen eines in §
1 genannten Grundes zum Ziel gesetzt haben, wird der Antidiskriminierungsstelle
des Bundes ein Beirat beigeordnet. Der Beirat berät die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes bei der Vorlage von Berichten und
Empfehlungen an den Deutschen Bundestag nach § 27 Abs. 4 und kann hierzu sowie
zu wissenschaftlichen Untersuchungen nach § 27 Abs. 3 Nr. 3 eigene Vorschläge
unterbreiten.


(2) Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend beruft im Einvernehmen mit der Leitung der Antidiskriminierungsstelle
des Bundes sowie den entsprechend zuständigen Beauftragten der Bundesregierung
oder des Deutschen Bundestages die Mitglieder dieses Beirats und für jedes
Mitglied eine Stellvertretung. In den Beirat sollen Vertreterinnen und
Vertreter gesellschaftlicher Gruppen und Organisationen sowie Expertinnen und
Experten in Benachteiligungsfragen berufen werden. Die Gesamtzahl der
Mitglieder des Beirats soll 16 Personen nicht überschreiten. Der Beirat soll zu
gleichen Teilen mit Frauen und Männern besetzt sein.


(3) Der Beirat gibt sich eine Geschäftsordnung, die der
Zustimmung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
bedarf.


(4) Die Mitglieder des Beirats üben die Tätigkeit nach
diesem Gesetz ehrenamtlich aus. Sie haben Anspruch auf Aufwandsentschädigung
sowie Reisekostenvergütung, Tagegelder und Übernachtungsgelder. Näheres regelt
die Geschäftsordnung.


Abschnitt 7
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§ 31 Unabdingbarkeit


Von den Vorschriften dieses Gesetzes kann nicht zu Ungunsten
der geschützten Personen abgewichen werden.


 


§ 32 Schlussbestimmung


Soweit in diesem Gesetz nicht Abweichendes bestimmt ist,
gelten die allgemeinen Bestimmungen.


 


§ 33 Übergangsbestimmungen


(1) Bei Benachteiligungen nach den §§ 611a, 611b und 612
Abs. 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs oder sexuellen Belästigungen nach dem
Beschäftigtenschutzgesetz ist das vor dem 18. August 2006 maßgebliche Recht
anzuwenden.


(2) Bei Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder wegen
der ethnischen Herkunft sind die §§ 19 bis 21 nicht auf Schuldverhältnisse
anzuwenden, die vor dem 18. August 2006 begründet worden sind. Satz 1 gilt
nicht für spätere Änderungen von Dauerschuldverhältnissen.


(3) Bei Benachteiligungen wegen des Geschlechts, der
Religion, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität sind die
§§ 19 bis 21 nicht auf Schuldverhältnisse anzuwenden, die vor dem 1. Dezember
2006 begründet worden sind. Satz 1 gilt nicht für spätere Änderungen von
Dauerschuldverhältnissen.


(4) Auf Schuldverhältnisse, die eine privatrechtliche
Versicherung zum Gegenstand haben, ist § 19 Abs. 1 nicht anzuwenden, wenn diese
vor dem 22. Dezember 2007 begründet worden sind. Satz 1 gilt nicht für spätere
Änderungen solcher Schuldverhältnisse.


(5) Bei Versicherungsverhältnissen, die vor dem 21. Dezember
2012 begründet werden, ist eine unterschiedliche Behandlung wegen des
Geschlechts im Falle des § 19 Absatz 1 Nummer 2 bei den Prämien oder Leistungen
nur zulässig, wenn dessen Berücksichtigung bei einer auf relevanten und genauen
versicherungsmathematischen und statistischen Daten beruhenden Risikobewertung
ein bestimmender Faktor ist. Kosten im Zusammenhang mit Schwangerschaft und
Mutterschaft dürfen auf keinen Fall zu unterschiedlichen Prämien oder
Leistungen führen.
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Eingangsformel 


Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das
folgende Gesetz beschlossen:


Erstes Buch


Aktiengesellschaft


Erster Teil


Allgemeine Vorschriften


 


§ 1 Wesen der Aktiengesellschaft


(1) Die Aktiengesellschaft ist eine Gesellschaft mit eigener
Rechtspersönlichkeit. Für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft haftet den
Gläubigern nur das Gesellschaftsvermögen.


(2) Die Aktiengesellschaft hat ein in Aktien zerlegtes
Grundkapital.


 


§ 2 Gründerzahl


An der Feststellung des Gesellschaftsvertrags (der Satzung)
müssen sich eine oder mehrere Personen beteiligen, welche die Aktien gegen
Einlagen übernehmen.


 


§ 3 Formkaufmann. Börsennotierung


(1) Die Aktiengesellschaft gilt als Handelsgesellschaft,
auch wenn der Gegenstand des Unternehmens nicht im Betrieb eines
Handelsgewerbes besteht.


(2) Börsennotiert im Sinne dieses Gesetzes sind
Gesellschaften, deren Aktien zu einem Markt zugelassen sind, der von staatlich
anerkannten Stellen geregelt und überwacht wird, regelmäßig stattfindet und für
das Publikum mittelbar oder unmittelbar zugänglich ist.


 


§ 4 Firma


Die Firma der Aktiengesellschaft muß, auch wenn sie nach §
22 des Handelsgesetzbuchs oder nach anderen gesetzlichen Vorschriften
fortgeführt wird, die Bezeichnung "Aktiengesellschaft" oder eine
allgemein verständliche Abkürzung dieser Bezeichnung enthalten.


 


§ 5 Sitz


Sitz der Gesellschaft ist der Ort im Inland, den die Satzung
bestimmt.


 


§ 6 Grundkapital


Das Grundkapital muß auf einen Nennbetrag in Euro lauten.


 


§ 7 Mindestnennbetrag des Grundkapitals


Der Mindestnennbetrag des Grundkapitals ist fünfzigtausend
Euro.


 


§ 8 Form und Mindestbeträge der Aktien


(1) Die Aktien können entweder als Nennbetragsaktien oder
als Stückaktien begründet werden.


(2) Nennbetragsaktien müssen auf mindestens einen Euro
lauten. Aktien über einen geringeren Nennbetrag sind nichtig. Für den Schaden
aus der Ausgabe sind die Ausgeber den Inhabern als Gesamtschuldner
verantwortlich. Höhere Aktiennennbeträge müssen auf volle Euro lauten.


(3) Stückaktien lauten auf keinen Nennbetrag. Die
Stückaktien einer Gesellschaft sind am Grundkapital in gleichem Umfang
beteiligt. Der auf die einzelne Aktie entfallende anteilige Betrag des
Grundkapitals darf einen Euro nicht unterschreiten. Absatz 2 Satz 2 und 3
findet entsprechende Anwendung.


(4) Der Anteil am Grundkapital bestimmt sich bei
Nennbetragsaktien nach dem Verhältnis ihres Nennbetrags zum Grundkapital, bei
Stückaktien nach der Zahl der Aktien.


(5) Die Aktien sind unteilbar.


(6) Diese Vorschriften gelten auch für Anteilscheine, die
den Aktionären vor der Ausgabe der Aktien erteilt werden (Zwischenscheine).


 


§ 9 Ausgabebetrag der Aktien


(1) Für einen geringeren Betrag als den Nennbetrag oder den
auf die einzelne Stückaktie entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals
dürfen Aktien nicht ausgegeben werden (geringster Ausgabebetrag).


(2) Für einen höheren Betrag ist die Ausgabe zulässig.


 


§ 10 Aktien und Zwischenscheine


(1) Die Aktien lauten auf Namen. Sie können auf den Inhaber
lauten, wenn 


1. die Gesellschaft börsennotiert ist oder


2. der Anspruch auf Einzelverbriefung ausgeschlossen ist und
die Sammelurkunde bei einer der folgenden Stellen hinterlegt wird: 


a) einer Wertpapiersammelbank im Sinne des § 1 Absatz 3 Satz
1 des Depotgesetzes,


b) einem zugelassenen Zentralverwahrer oder einem
anerkannten Drittland-Zentralverwahrer gemäß der Verordnung (EU) Nr. 909/2014
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 zur Verbesserung
der Wertpapierlieferungen und -abrechnungen in der Europäischen Union und über
Zentralverwahrer sowie zur Änderung der Richtlinien 98/26/EG und 2014/65/EU und
der Verordnung (EU) Nr. 236/2012 (ABl. L 257 vom 28.8.2014, S. 1) oder


c) einem sonstigen ausländischen Verwahrer, der die
Voraussetzungen des § 5 Absatz 4 Satz 1 des Depotgesetzes erfüllt.


Solange im Fall des Satzes 2 Nummer 2 die Sammelurkunde
nicht hinterlegt ist, ist § 67 entsprechend anzuwenden.


(2) Die Aktien müssen auf Namen lauten, wenn sie vor der
vollen Leistung des Ausgabebetrags ausgegeben werden. Der Betrag der
Teilleistungen ist in der Aktie anzugeben.


(3) Zwischenscheine müssen auf Namen lauten.


(4) Zwischenscheine auf den Inhaber sind nichtig. Für den
Schaden aus der Ausgabe sind die Ausgeber den Inhabern als Gesamtschuldner
verantwortlich.


(5) In der Satzung kann der Anspruch des Aktionärs auf
Verbriefung seines Anteils ausgeschlossen oder eingeschränkt werden.


 


§ 11 Aktien besonderer Gattung


Die Aktien können verschiedene Rechte gewähren, namentlich
bei der Verteilung des Gewinns und des Gesellschaftsvermögens. Aktien mit
gleichen Rechten bilden eine Gattung.


 


§ 12 Stimmrecht. Keine Mehrstimmrechte


(1) Jede Aktie gewährt das Stimmrecht. Vorzugsaktien können
nach den Vorschriften dieses Gesetzes als Aktien ohne Stimmrecht ausgegeben
werden.


(2) Mehrstimmrechte sind unzulässig.


 


§ 13 Unterzeichnung der Aktien


Zur Unterzeichnung von Aktien und Zwischenscheinen genügt
eine vervielfältigte Unterschrift. Die Gültigkeit der Unterzeichnung kann von
der Beachtung einer besonderen Form abhängig gemacht werden. Die Formvorschrift
muß in der Urkunde enthalten sein.


 


§ 14 Zuständigkeit


Gericht im Sinne dieses Gesetzes ist, wenn nichts anderes
bestimmt ist, das Gericht des Sitzes der Gesellschaft.


 


§ 15 Verbundene Unternehmen


Verbundene Unternehmen sind rechtlich selbständige
Unternehmen, die im Verhältnis zueinander in Mehrheitsbesitz stehende
Unternehmen und mit Mehrheit beteiligte Unternehmen (§ 16), abhängige und
herrschende Unternehmen (§ 17), Konzernunternehmen (§ 18), wechselseitig
beteiligte Unternehmen (§ 19) oder Vertragsteile eines Unternehmensvertrags (§§
291, 292) sind.


 


§ 16 In Mehrheitsbesitz stehende Unternehmen und mit
Mehrheit beteiligte Unternehmen


(1) Gehört die Mehrheit der Anteile eines rechtlich
selbständigen Unternehmens einem anderen Unternehmen oder steht einem anderen
Unternehmen die Mehrheit der Stimmrechte zu (Mehrheitsbeteiligung), so ist das
Unternehmen ein in Mehrheitsbesitz stehendes Unternehmen, das andere
Unternehmen ein an ihm mit Mehrheit beteiligtes Unternehmen.


(2) Welcher Teil der Anteile einem Unternehmen gehört,
bestimmt sich bei Kapitalgesellschaften nach dem Verhältnis des
Gesamtnennbetrags der ihm gehörenden Anteile zum Nennkapital, bei
Gesellschaften mit Stückaktien nach der Zahl der Aktien. Eigene Anteile sind
bei Kapitalgesellschaften vom Nennkapital, bei Gesellschaften mit Stückaktien
von der Zahl der Aktien abzusetzen. Eigenen Anteilen des Unternehmens stehen
Anteile gleich, die einem anderen für Rechnung des Unternehmens gehören.


(3) Welcher Teil der Stimmrechte einem Unternehmen zusteht,
bestimmt sich nach dem Verhältnis der Zahl der Stimmrechte, die es aus den ihm gehörenden
Anteilen ausüben kann, zur Gesamtzahl aller Stimmrechte. Von der Gesamtzahl
aller Stimmrechte sind die Stimmrechte aus eigenen Anteilen sowie aus Anteilen,
die nach Absatz 2 Satz 3 eigenen Anteilen gleichstehen, abzusetzen.


(4) Als Anteile, die einem Unternehmen gehören, gelten auch
die Anteile, die einem von ihm abhängigen Unternehmen oder einem anderen für
Rechnung des Unternehmens oder eines von diesem abhängigen Unternehmens gehören
und, wenn der Inhaber des Unternehmens ein Einzelkaufmann ist, auch die
Anteile, die sonstiges Vermögen des Inhabers sind.


 


§ 17 Abhängige und herrschende Unternehmen


(1) Abhängige Unternehmen sind rechtlich selbständige
Unternehmen, auf die ein anderes Unternehmen (herrschendes Unternehmen)
unmittelbar oder mittelbar einen beherrschenden Einfluß ausüben kann.


(2) Von einem in Mehrheitsbesitz stehenden Unternehmen wird
vermutet, daß es von dem an ihm mit Mehrheit beteiligten Unternehmen abhängig
ist.


 


§ 18 Konzern und Konzernunternehmen


(1) Sind ein herrschendes und ein oder mehrere abhängige
Unternehmen unter der einheitlichen Leitung des herrschenden Unternehmens
zusammengefaßt, so bilden sie einen Konzern; die einzelnen Unternehmen sind
Konzernunternehmen. Unternehmen, zwischen denen ein Beherrschungsvertrag (§ 291)
besteht oder von denen das eine in das andere eingegliedert ist (§ 319), sind
als unter einheitlicher Leitung zusammengefaßt anzusehen. Von einem abhängigen
Unternehmen wird vermutet, daß es mit dem herrschenden Unternehmen einen
Konzern bildet.


(2) Sind rechtlich selbständige Unternehmen, ohne daß das
eine Unternehmen von dem anderen abhängig ist, unter einheitlicher Leitung
zusammengefaßt, so bilden sie auch einen Konzern; die einzelnen Unternehmen
sind Konzernunternehmen.


 


§ 19 Wechselseitig beteiligte Unternehmen


(1) Wechselseitig beteiligte Unternehmen sind Unternehmen
mit Sitz im Inland in der Rechtsform einer Kapitalgesellschaft, die dadurch
verbunden sind, daß jedem Unternehmen mehr als der vierte Teil der Anteile des
anderen Unternehmens gehört. Für die Feststellung, ob einem Unternehmen mehr
als der vierte Teil der Anteile des anderen Unternehmens gehört, gilt § 16 Abs.
2 Satz 1, Abs. 4. (2) Gehört einem wechselseitig beteiligten Unternehmen an dem
anderen Unternehmen eine Mehrheitsbeteiligung oder kann das eine auf das andere
Unternehmen unmittelbar oder mittelbar einen beherrschenden Einfluß ausüben, so
ist das eine als herrschendes, das andere als abhängiges Unternehmen anzusehen.


(3) Gehört jedem der wechselseitig beteiligten Unternehmen
an dem anderen Unternehmen eine Mehrheitsbeteiligung oder kann jedes auf das
andere unmittelbar oder mittelbar einen beherrschenden Einfluß ausüben, so
gelten beide Unternehmen als herrschend und als abhängig.


(4) § 328 ist auf Unternehmen, die nach Absatz 2 oder 3
herrschende oder abhängige Unternehmen sind, nicht anzuwenden.


 


§ 20 Mitteilungspflichten


(1) Sobald einem Unternehmen mehr als der vierte Teil der
Aktien einer Aktiengesellschaft mit Sitz im Inland gehört, hat es dies der
Gesellschaft unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Für die Feststellung, ob dem
Unternehmen mehr als der vierte Teil der Aktien gehört, gilt § 16 Abs. 2 Satz
1, Abs. 4. (2) Für die Mitteilungspflicht nach Absatz 1 rechnen zu den Aktien,
die dem Unternehmen gehören, auch Aktien, 


1. deren Übereignung das Unternehmen, ein von ihm abhängiges
Unternehmen oder ein anderer für Rechnung des Unternehmens oder eines von
diesem abhängigen Unternehmens verlangen kann;


2. zu deren Abnahme das Unternehmen, ein von ihm abhängiges
Unternehmen oder ein anderer für Rechnung des Unternehmens oder eines von
diesem abhängigen Unternehmens verpflichtet ist.


(3) Ist das Unternehmen eine Kapitalgesellschaft, so hat es,
sobald ihm ohne Hinzurechnung der Aktien nach Absatz 2 mehr als der vierte Teil
der Aktien gehört, auch dies der Gesellschaft unverzüglich schriftlich
mitzuteilen.


(4) Sobald dem Unternehmen eine Mehrheitsbeteiligung (§ 16
Abs. 1) gehört, hat es auch dies der Gesellschaft unverzüglich schriftlich
mitzuteilen.


(5) Besteht die Beteiligung in der nach Absatz 1, 3 oder 4
mitteilungspflichtigen Höhe nicht mehr, so ist dies der Gesellschaft
unverzüglich schriftlich mitzuteilen.


(6) Die Gesellschaft hat das Bestehen einer Beteiligung, die
ihr nach Absatz 1 oder 4 mitgeteilt worden ist, unverzüglich in den
Gesellschaftsblättern bekanntzumachen; dabei ist das Unternehmen anzugeben, dem
die Beteiligung gehört. Wird der Gesellschaft mitgeteilt, daß die Beteiligung
in der nach Absatz 1 oder 4 mitteilungspflichtigen Höhe nicht mehr besteht, so
ist auch dies unverzüglich in den Gesellschaftsblättern bekanntzumachen.


(7) Rechte aus Aktien, die einem nach Absatz 1 oder 4
mitteilungspflichtigen Unternehmen gehören, bestehen für die Zeit, für die das
Unternehmen die Mitteilungspflicht nicht erfüllt, weder für das Unternehmen
noch für ein von ihm abhängiges Unternehmen oder für einen anderen, der für
Rechnung des Unternehmens oder eines von diesem abhängigen Unternehmens
handelt. Dies gilt nicht für Ansprüche nach § 58 Abs. 4 und § 271, wenn die
Mitteilung nicht vorsätzlich unterlassen wurde und nachgeholt worden ist.


(8) Die Absätze 1 bis 7 gelten nicht für Aktien eines
Emittenten im Sinne des § 21 Abs. 2 des Wertpapierhandelsgesetzes.


 


§ 21 Mitteilungspflichten der Gesellschaft


(1) Sobald der Gesellschaft mehr als der vierte Teil der
Anteile einer anderen Kapitalgesellschaft mit Sitz im Inland gehört, hat sie
dies dem Unternehmen, an dem die Beteiligung besteht, unverzüglich schriftlich
mitzuteilen. Für die Feststellung, ob der Gesellschaft mehr als der vierte Teil
der Anteile gehört, gilt § 16 Abs. 2 Satz 1, Abs. 4 sinngemäß.


(2) Sobald der Gesellschaft eine Mehrheitsbeteiligung (§ 16
Abs. 1) an einem anderen Unternehmen gehört, hat sie dies dem Unternehmen, an
dem die Mehrheitsbeteiligung besteht, unverzüglich schriftlich mitzuteilen.


(3) Besteht die Beteiligung in der nach Absatz 1 oder 2
mitteilungspflichtigen Höhe nicht mehr, hat die Gesellschaft dies dem anderen
Unternehmen unverzüglich schriftlich mitzuteilen.


(4) Rechte aus Anteilen, die einer nach Absatz 1 oder 2
mitteilungspflichtigen Gesellschaft gehören, bestehen nicht für die Zeit, für
die sie die Mitteilungspflicht nicht erfüllt. § 20 Abs. 7 Satz 2 gilt
entsprechend.


(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für Aktien eines
Emittenten im Sinne des § 21 Abs. 2 des Wertpapierhandelsgesetzes.


 


§ 22 Nachweis mitgeteilter Beteiligungen


Ein Unternehmen, dem eine Mitteilung nach § 20 Abs. 1, 3
oder 4, § 21 Abs. 1 oder 2 gemacht worden ist, kann jederzeit verlangen, daß
ihm das Bestehen der Beteiligung nachgewiesen wird.


Dritter Teil


Rechtsverhältnisse der Gesellschaft und der Gesellschafter


 


§ 53a Gleichbehandlung der Aktionäre


Aktionäre sind unter gleichen Voraussetzungen gleich zu
behandeln.


 


§ 54 Hauptverpflichtung der Aktionäre


(1) Die Verpflichtung der Aktionäre zur Leistung der
Einlagen wird durch den Ausgabebetrag der Aktien begrenzt.


(2) Soweit nicht in der Satzung Sacheinlagen festgesetzt
sind, haben die Aktionäre den Ausgabebetrag der Aktien einzuzahlen.


(3) Der vor der Anmeldung der Gesellschaft eingeforderte
Betrag kann nur in gesetzlichen Zahlungsmitteln oder durch Gutschrift auf ein
Konto bei einem Kreditinstitut oder einem nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b
Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes über das Kreditwesen tätigen Unternehmen
der Gesellschaft oder des Vorstands zu seiner freien Verfügung eingezahlt
werden. Forderungen des Vorstands aus diesen Einzahlungen gelten als
Forderungen der Gesellschaft.


(4) Der Anspruch der Gesellschaft auf Leistung der Einlagen
verjährt in zehn Jahren von seiner Entstehung an. Wird das Insolvenzverfahren
über das Vermögen der Gesellschaft eröffnet, so tritt die Verjährung nicht vor
Ablauf von sechs Monaten ab dem Zeitpunkt der Eröffnung ein.


 


§ 55 Nebenverpflichtungen der Aktionäre


(1) Ist die Übertragung der Aktien an die Zustimmung der
Gesellschaft gebunden, so kann die Satzung Aktionären die Verpflichtung
auferlegen, neben den Einlagen auf das Grundkapital wiederkehrende, nicht in
Geld bestehende Leistungen zu erbringen. Dabei hat sie zu bestimmen, ob die
Leistungen entgeltlich oder unentgeltlich zu erbringen sind. Die Verpflichtung
und der Umfang der Leistungen sind in den Aktien und Zwischenscheinen
anzugeben.


(2) Die Satzung kann Vertragsstrafen für den Fall festsetzen,
daß die Verpflichtung nicht oder nicht gehörig erfüllt wird.


 


§ 56 Keine Zeichnung eigener Aktien. Aktienübernahme für
Rechnung der Gesellschaft oder durch ein abhängiges oder in Mehrheitsbesitz
stehendes Unternehmen


(1) Die Gesellschaft darf keine eigenen Aktien zeichnen.


(2) Ein abhängiges Unternehmen darf keine Aktien der
herrschenden Gesellschaft, ein in Mehrheitsbesitz stehendes Unternehmen keine
Aktien der an ihm mit Mehrheit beteiligten Gesellschaft als Gründer oder
Zeichner oder in Ausübung eines bei einer bedingten Kapitalerhöhung
eingeräumten Umtausch- oder Bezugsrechts übernehmen. Ein Verstoß gegen diese
Vorschrift macht die Übernahme nicht unwirksam.


(3) Wer als Gründer oder Zeichner oder in Ausübung eines bei
einer bedingten Kapitalerhöhung eingeräumten Umtausch- oder Bezugsrechts eine
Aktie für Rechnung der Gesellschaft oder eines abhängigen oder in
Mehrheitsbesitz stehenden Unternehmens übernommen hat, kann sich nicht darauf
berufen, daß er die Aktie nicht für eigene Rechnung übernommen hat. Er haftet
ohne Rücksicht auf Vereinbarungen mit der Gesellschaft oder dem abhängigen oder
in Mehrheitsbesitz stehenden Unternehmen auf die volle Einlage. Bevor er die
Aktie für eigene Rechnung übernommen hat, stehen ihm keine Rechte aus der Aktie
zu.


(4) Werden bei einer Kapitalerhöhung Aktien unter Verletzung
der Absätze 1 oder 2 gezeichnet, so haftet auch jedes Vorstandsmitglied der
Gesellschaft auf die volle Einlage. Dies gilt nicht, wenn das Vorstandsmitglied
beweist, daß es kein Verschulden trifft.


 


§ 57 Keine Rückgewähr, keine Verzinsung der Einlagen


(1) Den Aktionären dürfen die Einlagen nicht zurückgewährt
werden. Als Rückgewähr gilt nicht die Zahlung des Erwerbspreises beim
zulässigen Erwerb eigener Aktien. Satz 1 gilt nicht bei Leistungen, die bei
Bestehen eines Beherrschungs- oder Gewinnabführungsvertrags (§ 291) erfolgen
oder durch einen vollwertigen Gegenleistungs- oder Rückgewähranspruch gegen den
Aktionär gedeckt sind. Satz 1 ist zudem nicht anzuwenden auf die Rückgewähr
eines Aktionärsdarlehens und Leistungen auf Forderungen aus Rechtshandlungen,
die einem Aktionärsdarlehen wirtschaftlich entsprechen.


(2) Den Aktionären dürfen Zinsen weder zugesagt noch
ausgezahlt werden.


(3) Vor Auflösung der Gesellschaft darf unter die Aktionäre
nur der Bilanzgewinn verteilt werden.


 


§ 58 Verwendung des Jahresüberschusses


(1) Die Satzung kann nur für den Fall, daß die
Hauptversammlung den Jahresabschluß feststellt, bestimmen, daß Beträge aus dem
Jahresüberschuß in andere Gewinnrücklagen einzustellen sind. Auf Grund einer
solchen Satzungsbestimmung kann höchstens die Hälfte des Jahresüberschusses in
andere Gewinnrücklagen eingestellt werden. Dabei sind Beträge, die in die
gesetzliche Rücklage einzustellen sind, und ein Verlustvortrag vorab vom Jahresüberschuß
abzuziehen.


(2) Stellen Vorstand und Aufsichtsrat den Jahresabschluß
fest, so können sie einen Teil des Jahresüberschusses, höchstens jedoch die
Hälfte, in andere Gewinnrücklagen einstellen. Die Satzung kann Vorstand und
Aufsichtsrat zur Einstellung eines größeren oder kleineren Teils des
Jahresüberschusses ermächtigen. Auf Grund einer solchen Satzungsbestimmung
dürfen Vorstand und Aufsichtsrat keine Beträge in andere Gewinnrücklagen
einstellen, wenn die andere Gewinnrücklagen die Hälfte des Grundkapitals
übersteigen oder soweit sie nach der Einstellung die Hälfte übersteigen würden.
Absatz 1 Satz 3 gilt sinngemäß.


(2a) Unbeschadet der Absätze 1 und 2 können Vorstand und
Aufsichtsrat den Eigenkapitalanteil von Wertaufholungen bei
Vermögensgegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens in andere Gewinnrücklagen
einstellen. Der Betrag dieser Rücklagen ist in der Bilanz gesondert
auszuweisen; er kann auch im Anhang angegeben werden.


(3) Die Hauptversammlung kann im Beschluß über die
Verwendung des Bilanzgewinns weitere Beträge in Gewinnrücklagen einstellen oder
als Gewinn vortragen. Sie kann ferner, wenn die Satzung sie hierzu ermächtigt,
auch eine andere Verwendung als nach Satz 1 oder als die Verteilung unter die
Aktionäre beschließen.


(4) Die Aktionäre haben Anspruch auf den Bilanzgewinn,
soweit er nicht nach Gesetz oder Satzung, durch Hauptversammlungsbeschluß nach
Absatz 3 oder als zusätzlicher Aufwand auf Grund des
Gewinnverwendungsbeschlusses von der Verteilung unter die Aktionäre
ausgeschlossen ist.


(5) Sofern die Satzung dies vorsieht, kann die
Hauptversammlung auch eine Sachausschüttung beschließen.


Fußnote


(+++ § 58: Zur Anwendung vgl. § 26g AktGEG +++)


 


§ 59 Abschlagszahlung auf den Bilanzgewinn


(1) Die Satzung kann den Vorstand ermächtigen, nach Ablauf
des Geschäftsjahrs auf den voraussichtlichen Bilanzgewinn einen Abschlag an die
Aktionäre zu zahlen.


(2) Der Vorstand darf einen Abschlag nur zahlen, wenn ein
vorläufiger Abschluß für das vergangene Geschäftsjahr einen Jahresüberschuß
ergibt. Als Abschlag darf höchstens die Hälfte des Betrags gezahlt werden, der
von dem Jahresüberschuß nach Abzug der Beträge verbleibt, die nach Gesetz oder
Satzung in Gewinnrücklagen einzustellen sind. Außerdem darf der Abschlag nicht
die Hälfte des vorjährigen Bilanzgewinns übersteigen.


(3) Die Zahlung eines Abschlags bedarf der Zustimmung des
Aufsichtsrats.


 


§ 60 Gewinnverteilung


(1) Die Anteile der Aktionäre am Gewinn bestimmen sich nach
ihren Anteilen am Grundkapital.


(2) Sind die Einlagen auf das Grundkapital nicht auf alle
Aktien in demselben Verhältnis geleistet, so erhalten die Aktionäre aus dem
verteilbaren Gewinn vorweg einen Betrag von vier vom Hundert der geleisteten
Einlagen. Reicht der Gewinn dazu nicht aus, so bestimmt sich der Betrag nach
einem entsprechend niedrigeren Satz. Einlagen, die im Laufe des Geschäftsjahrs
geleistet wurden, werden nach dem Verhältnis der Zeit berücksichtigt, die seit
der Leistung verstrichen ist.


(3) Die Satzung kann eine andere Art der Gewinnverteilung
bestimmen.


 


§ 61 Vergütung von Nebenleistungen


Für wiederkehrende Leistungen, zu denen Aktionäre nach der
Satzung neben den Einlagen auf das Grundkapital verpflichtet sind, darf eine
den Wert der Leistungen nicht übersteigende Vergütung ohne Rücksicht darauf
gezahlt werden, ob ein Bilanzgewinn ausgewiesen wird.


 


§ 62 Haftung der Aktionäre beim Empfang verbotener
Leistungen


(1) Die Aktionäre haben der Gesellschaft Leistungen, die sie
entgegen den Vorschriften dieses Gesetzes von ihr empfangen haben,
zurückzugewähren. Haben sie Beträge als Gewinnanteile bezogen, so besteht die
Verpflichtung nur, wenn sie wußten oder infolge von Fahrlässigkeit nicht
wußten, daß sie zum Bezug nicht berechtigt waren.


(2) Der Anspruch der Gesellschaft kann auch von den
Gläubigern der Gesellschaft geltend gemacht werden, soweit sie von dieser keine
Befriedigung erlangen können. Ist über das Vermögen der Gesellschaft das
Insolvenzverfahren eröffnet, so übt während dessen Dauer der Insolvenzverwalter
oder der Sachwalter das Recht der Gesellschaftsgläubiger gegen die Aktionäre
aus.


(3) Die Ansprüche nach diesen Vorschriften verjähren in zehn
Jahren seit dem Empfang der Leistung. § 54 Abs. 4 Satz 2 findet entsprechende
Anwendung.


 


§ 63 Folgen nicht rechtzeitiger Einzahlung


(1) Die Aktionäre haben die Einlagen nach Aufforderung durch
den Vorstand einzuzahlen. Die Aufforderung ist, wenn die Satzung nichts anderes
bestimmt, in den Gesellschaftsblättern bekanntzumachen.


(2) Aktionäre, die den eingeforderten Betrag nicht
rechtzeitig einzahlen, haben ihn vom Eintritt der Fälligkeit an mit fünf vom
Hundert für das Jahr zu verzinsen. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens
ist nicht ausgeschlossen.


(3) Für den Fall nicht rechtzeitiger Einzahlung kann die
Satzung Vertragsstrafen festsetzen.


 


§ 64 Ausschluß säumiger Aktionäre


(1) Aktionären, die den eingeforderten Betrag nicht
rechtzeitig einzahlen, kann eine Nachfrist mit der Androhung gesetzt werden,
daß sie nach Fristablauf ihrer Aktien und der geleisteten Einzahlungen für
verlustig erklärt werden.


(2) Die Nachfrist muß dreimal in den Gesellschaftsblättern
bekanntgemacht werden. Die erste Bekanntmachung muß mindestens drei Monate, die
letzte mindestens einen Monat vor Fristablauf ergehen. Zwischen den einzelnen
Bekanntmachungen muß ein Zeitraum von mindestens drei Wochen liegen. Ist die
Übertragung der Aktien an die Zustimmung der Gesellschaft gebunden, so genügt
an Stelle der öffentlichen Bekanntmachungen die einmalige Einzelaufforderung an
die säumigen Aktionäre; dabei muß eine Nachfrist gewährt werden, die mindestens
einen Monat seit dem Empfang der Aufforderung beträgt.


(3) Aktionäre, die den eingeforderten Betrag trotzdem nicht
zahlen, werden durch Bekanntmachung in den Gesellschaftsblättern ihrer Aktien
und der geleisteten Einzahlungen zugunsten der Gesellschaft für verlustig
erklärt. In der Bekanntmachung sind die für verlustig erklärten Aktien mit
ihren Unterscheidungsmerkmalen anzugeben.


(4) An Stelle der alten Urkunden werden neue ausgegeben;
diese haben außer den geleisteten Teilzahlungen den rückständigen Betrag
anzugeben. Für den Ausfall der Gesellschaft an diesem Betrag oder an den später
eingeforderten Beträgen haftet ihr der ausgeschlossene Aktionär.


 


§ 65 Zahlungspflicht der Vormänner


(1) Jeder im Aktienregister verzeichnete Vormann des
ausgeschlossenen Aktionärs ist der Gesellschaft zur Zahlung des rückständigen
Betrags verpflichtet, soweit dieser von seinen Nachmännern nicht zu erlangen
ist. Von der Zahlungsaufforderung an einen früheren Aktionär hat die
Gesellschaft seinen unmittelbaren Vormann zu benachrichtigen. Daß die Zahlung
nicht zu erlangen ist, wird vermutet, wenn sie nicht innerhalb eines Monats
seit der Zahlungsaufforderung und der Benachrichtigung des Vormanns eingegangen
ist. Gegen Zahlung des rückständigen Betrags wird die neue Urkunde
ausgehändigt.


(2) Jeder Vormann ist nur zur Zahlung der Beträge
verpflichtet, die binnen zwei Jahren eingefordert werden. Die Frist beginnt mit
dem Tag, an dem die Übertragung der Aktie zum Aktienregister der Gesellschaft
angemeldet wird.


(3) Ist die Zahlung des rückständigen Betrags von Vormännern
nicht zu erlangen, so hat die Gesellschaft die Aktie unverzüglich zum
Börsenpreis und beim Fehlen eines Börsenpreises durch öffentliche Versteigerung
zu verkaufen. Ist von der Versteigerung am Sitz der Gesellschaft kein
angemessener Erfolg zu erwarten, so ist die Aktie an einem geeigneten Ort zu
verkaufen. Zeit, Ort und Gegenstand der Versteigerung sind öffentlich
bekanntzumachen. Der ausgeschlossene Aktionär und seine Vormänner sind
besonders zu benachrichtigen; die Benachrichtigung kann unterbleiben, wenn sie
untunlich ist. Bekanntmachung und Benachrichtigung müssen mindestens zwei
Wochen vor der Versteigerung ergehen.


 


§ 66 Keine Befreiung der Aktionäre von ihren
Leistungspflichten


(1) Die Aktionäre und ihre Vormänner können von ihren
Leistungspflichten nach den §§ 54 und 65 nicht befreit werden. Gegen eine
Forderung der Gesellschaft nach den §§ 54 und 65 ist die Aufrechnung nicht
zulässig.


(2) Absatz 1 gilt entsprechend für die Verpflichtung zur
Rückgewähr von Leistungen, die entgegen den Vorschriften dieses Gesetzes
empfangen sind, für die Ausfallhaftung des ausgeschlossenen Aktionärs sowie für
die Schadenersatzpflicht des Aktionärs wegen nicht gehöriger Leistung einer
Sacheinlage.


(3) Durch eine ordentliche Kapitalherabsetzung oder durch
eine Kapitalherabsetzung durch Einziehung von Aktien können die Aktionäre von
der Verpflichtung zur Leistung von Einlagen befreit werden, durch eine
ordentliche Kapitalherabsetzung jedoch höchstens in Höhe des Betrags, um den
das Grundkapital herabgesetzt worden ist.


 


§ 67 Eintragung im Aktienregister


(1) Namensaktien sind unabhängig von einer Verbriefung unter
Angabe des Namens, Geburtsdatums und der Adresse des Aktionärs sowie der
Stückzahl oder der Aktiennummer und bei Nennbetragsaktien des Betrags in das
Aktienregister der Gesellschaft einzutragen. Der Aktionär ist verpflichtet, der
Gesellschaft die Angaben nach Satz 1 mitzuteilen. Die Satzung kann Näheres dazu
bestimmen, unter welchen Voraussetzungen Eintragungen im eigenen Namen für
Aktien, die einem anderen gehören, zulässig sind. Aktien, die zu einem
inländischen, EU- oder ausländischen Investmentvermögen nach dem
Kapitalanlagegesetzbuch gehören, dessen Anteile oder Aktien nicht
ausschließlich von professionellen und semiprofessionellen Anlegern gehalten
werden, gelten als Aktien des inländischen, EU- oder ausländischen
Investmentvermögens, auch wenn sie im Miteigentum der Anleger stehen; verfügt
das Investmentvermögen über keine eigene Rechtspersönlichkeit, gelten sie als
Aktien der Verwaltungsgesellschaft des Investmentvermögens.


(2) Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt als Aktionär nur,
wer als solcher im Aktienregister eingetragen ist. Jedoch bestehen Stimmrechte
aus Eintragungen nicht, die eine nach Absatz 1 Satz 3 bestimmte satzungsmäßige
Höchstgrenze überschreiten oder hinsichtlich derer eine satzungsmäßige Pflicht
zur Offenlegung, dass die Aktien einem anderen gehören, nicht erfüllt wird.
Ferner bestehen Stimmrechte aus Aktien nicht, solange ein Auskunftsverlangen
gemäß Absatz 4 Satz 2 oder Satz 3 nach Fristablauf nicht erfüllt ist.


(3) Geht die Namensaktie auf einen anderen über, so erfolgen
Löschung und Neueintragung im Aktienregister auf Mitteilung und Nachweis.


(4) Die bei Übertragung oder Verwahrung von Namensaktien
mitwirkenden Kreditinstitute sind verpflichtet, der Gesellschaft die für die
Führung des Aktienregisters erforderlichen Angaben gegen Erstattung der
notwendigen Kosten zu übermitteln. Der Eingetragene hat der Gesellschaft auf
ihr Verlangen innerhalb einer angemessenen Frist mitzuteilen, inwieweit ihm die
Aktien, als deren Inhaber er im Aktienregister eingetragen ist, auch gehören;
soweit dies nicht der Fall ist, hat er die in Absatz 1 Satz 1 genannten Angaben
zu demjenigen zu übermitteln, für den er die Aktien hält. Dies gilt
entsprechend für denjenigen, dessen Daten nach Satz 2 oder diesem Satz
übermittelt werden. Absatz 1 Satz 4 gilt entsprechend; für die Kostentragung
gilt Satz 1. Wird der Inhaber von Namensaktien nicht in das Aktienregister
eingetragen, so ist das depotführende Institut auf Verlangen der Gesellschaft
verpflichtet, sich gegen Erstattung der notwendigen Kosten durch die
Gesellschaft an dessen Stelle gesondert in das Aktienregister eintragen zu
lassen. § 125 Abs. 5 gilt entsprechend. Wird ein Kreditinstitut im Rahmen eines
Übertragungsvorgangs von Namensaktien nur vorübergehend gesondert in das
Aktienregister eingetragen, so löst diese Eintragung keine Pflichten infolge des
Absatzes 2 und nach § 128 aus und führt nicht zur Anwendung von satzungsmäßigen
Beschränkungen nach Absatz 1 Satz 3. (5) Ist jemand nach Ansicht der
Gesellschaft zu Unrecht als Aktionär in das Aktienregister eingetragen worden,
so kann die Gesellschaft die Eintragung nur löschen, wenn sie vorher die
Beteiligten von der beabsichtigten Löschung benachrichtigt und ihnen eine
angemessene Frist zur Geltendmachung eines Widerspruchs gesetzt hat.
Widerspricht ein Beteiligter innerhalb der Frist, so hat die Löschung zu
unterbleiben.


(6) Der Aktionär kann von der Gesellschaft Auskunft über die
zu seiner Person in das Aktienregister eingetragenen Daten verlangen. Bei
nichtbörsennotierten Gesellschaften kann die Satzung Weiteres bestimmen. Die
Gesellschaft darf die Registerdaten sowie die nach Absatz 4 Satz 2 und 3
mitgeteilten Daten für ihre Aufgaben im Verhältnis zu den Aktionären verwenden.
Zur Werbung für das Unternehmen darf sie die Daten nur verwenden, soweit der
Aktionär nicht widerspricht. Die Aktionäre sind in angemessener Weise über ihr
Widerspruchsrecht zu informieren.


(7) Diese Vorschriften gelten sinngemäß für Zwischenscheine.


 


§ 68 Übertragung von Namensaktien. Vinkulierung


(1) Namensaktien können auch durch Indossament übertragen
werden. Für die Form des Indossaments, den Rechtsausweis des Inhabers und seine
Verpflichtung zur Herausgabe gelten sinngemäß Artikel 12, 13 und 16 des
Wechselgesetzes.


(2) Die Satzung kann die Übertragung an die Zustimmung der
Gesellschaft binden. Die Zustimmung erteilt der Vorstand. Die Satzung kann
jedoch bestimmen, daß der Aufsichtsrat oder die Hauptversammlung über die
Erteilung der Zustimmung beschließt. Die Satzung kann die Gründe bestimmen, aus
denen die Zustimmung verweigert werden darf.


(3) Bei Übertragung durch Indossament ist die Gesellschaft
verpflichtet, die Ordnungsmäßigkeit der Reihe der Indossamente, nicht aber die
Unterschriften zu prüfen.


(4) Diese Vorschriften gelten sinngemäß für Zwischenscheine.


 


§ 69 Rechtsgemeinschaft an einer Aktie


(1) Steht eine Aktie mehreren Berechtigten zu, so können sie
die Rechte aus der Aktie nur durch einen gemeinschaftlichen Vertreter ausüben.


(2) Für die Leistungen auf die Aktie haften sie als
Gesamtschuldner.


(3) Hat die Gesellschaft eine Willenserklärung dem Aktionär
gegenüber abzugeben, so genügt, wenn die Berechtigten der Gesellschaft keinen
gemeinschaftlichen Vertreter benannt haben, die Abgabe der Erklärung gegenüber
einem Berechtigten. Bei mehreren Erben eines Aktionärs gilt dies nur für
Willenserklärungen, die nach Ablauf eines Monats seit dem Anfall der Erbschaft
abgegeben werden.


 


§ 70 Berechnung der Aktienbesitzzeit


Ist die Ausübung von Rechten aus der Aktie davon abhängig,
daß der Aktionär während eines bestimmten Zeitraums Inhaber der Aktie gewesen
ist, so steht dem Eigentum ein Anspruch auf Übereignung gegen ein
Kreditinstitut, Finanzdienstleistungsinstitut oder ein nach § 53 Abs. 1 Satz 1
oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes über das Kreditwesen tätiges
Unternehmen gleich. Die Eigentumszeit eines Rechtsvorgängers wird dem Aktionär
zugerechnet, wenn er die Aktie unentgeltlich, von seinem Treuhänder, als
Gesamtrechtsnachfolger, bei Auseinandersetzung einer Gemeinschaft oder bei
einer Bestandsübertragung nach § 13 des Versicherungsaufsichtsgesetzes oder §
14 des Gesetzes über Bausparkassen erworben hat.


 


§ 71 Erwerb eigener Aktien


(1) Die Gesellschaft darf eigene Aktien nur erwerben, 


1. wenn der Erwerb notwendig ist, um einen schweren,
unmittelbar bevorstehenden Schaden von der Gesellschaft abzuwenden,


2. wenn die Aktien Personen, die im Arbeitsverhältnis zu der
Gesellschaft oder einem mit ihr verbundenen Unternehmen stehen oder standen,
zum Erwerb angeboten werden sollen,


3. wenn der Erwerb geschieht, um Aktionäre nach § 305 Abs.
2, § 320b oder nach § 29 Abs. 1, § 125 Satz 1 in Verbindung mit § 29 Abs. 1, §
207 Abs. 1 Satz 1 des Umwandlungsgesetzes abzufinden,


4. wenn der Erwerb unentgeltlich geschieht oder ein
Kreditinstitut mit dem Erwerb eine Einkaufskommission ausführt,


5. durch Gesamtrechtsnachfolge,


6. auf Grund eines Beschlusses der Hauptversammlung zur
Einziehung nach den Vorschriften über die Herabsetzung des Grundkapitals,


7. wenn sie ein Kreditinstitut,
Finanzdienstleistungsinstitut oder Finanzunternehmen ist, aufgrund eines
Beschlusses der Hauptversammlung zum Zwecke des Wertpapierhandels. Der Beschluß
muß bestimmen, daß der Handelsbestand der zu diesem Zweck zu erwerbenden Aktien
fünf vom Hundert des Grundkapitals am Ende jeden Tages nicht übersteigen darf;
er muß den niedrigsten und höchsten Gegenwert festlegen. Die Ermächtigung darf
höchstens fünf Jahre gelten; oder


8. aufgrund einer höchstens fünf Jahre geltenden
Ermächtigung der Hauptversammlung, die den niedrigsten und höchsten Gegenwert
sowie den Anteil am Grundkapital, der zehn vom Hundert nicht übersteigen darf,
festlegt. Als Zweck ist der Handel in eigenen Aktien ausgeschlossen. § 53a ist
auf Erwerb und Veräußerung anzuwenden. Erwerb und Veräußerung über die Börse
genügen dem. Eine andere Veräußerung kann die Hauptversammlung beschließen; §
186 Abs. 3, 4 und § 193 Abs. 2 Nr. 4 sind in diesem Fall entsprechend
anzuwenden. Die Hauptversammlung kann den Vorstand ermächtigen, die eigenen
Aktien ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluß einzuziehen.


(2) Auf die zu den Zwecken nach Absatz 1 Nr. 1 bis 3, 7 und
8 erworbenen Aktien dürfen zusammen mit anderen Aktien der Gesellschaft, welche
die Gesellschaft bereits erworben hat und noch besitzt, nicht mehr als zehn vom
Hundert des Grundkapitals entfallen. Dieser Erwerb ist ferner nur zulässig,
wenn die Gesellschaft im Zeitpunkt des Erwerbs eine Rücklage in Höhe der
Aufwendungen für den Erwerb bilden könnte, ohne das Grundkapital oder eine nach
Gesetz oder Satzung zu bildende Rücklage zu mindern, die nicht zur Zahlung an
die Aktionäre verwandt werden darf. In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1, 2, 4, 7
und 8 ist der Erwerb nur zulässig, wenn auf die Aktien der Ausgabebetrag voll
geleistet ist.


(3) In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 und 8 hat der
Vorstand die nächste Hauptversammlung über die Gründe und den Zweck des
Erwerbs, über die Zahl der erworbenen Aktien und den auf sie entfallenden
Betrag des Grundkapitals, über deren Anteil am Grundkapital sowie über den
Gegenwert der Aktien zu unterrichten. Im Falle des Absatzes 1 Nr. 2 sind die
Aktien innerhalb eines Jahres nach ihrem Erwerb an die Arbeitnehmer auszugeben.


(4) Ein Verstoß gegen die Absätze 1 oder 2 macht den Erwerb
eigener Aktien nicht unwirksam. Ein schuldrechtliches Geschäft über den Erwerb
eigener Aktien ist jedoch nichtig, soweit der Erwerb gegen die Absätze 1 oder 2
verstößt.


 


§ 71a Umgehungsgeschäfte


(1) Ein Rechtsgeschäft, das die Gewährung eines Vorschusses
oder eines Darlehens oder die Leistung einer Sicherheit durch die Gesellschaft
an einen anderen zum Zweck des Erwerbs von Aktien dieser Gesellschaft zum
Gegenstand hat, ist nichtig. Dies gilt nicht für Rechtsgeschäfte im Rahmen der
laufenden Geschäfte von Kreditinstituten oder Finanzdienstleistungsinstituten
sowie für die Gewährung eines Vorschusses oder eines Darlehens oder für die
Leistung einer Sicherheit zum Zweck des Erwerbs von Aktien durch Arbeitnehmer
der Gesellschaft oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens; auch in diesen
Fällen ist das Rechtsgeschäft jedoch nichtig, wenn die Gesellschaft im
Zeitpunkt des Erwerbs eine Rücklage in Höhe der Aufwendungen für den Erwerb
nicht bilden könnte, ohne das Grundkapital oder eine nach Gesetz oder Satzung
zu bildende Rücklage zu mindern, die nicht zur Zahlung an die Aktionäre
verwandt werden darf. Satz 1 gilt zudem nicht für Rechtsgeschäfte bei Bestehen
eines Beherrschungs- oder Gewinnabführungsvertrags (§ 291).


(2) Nichtig ist ferner ein Rechtsgeschäft zwischen der
Gesellschaft und einem anderen, nach dem dieser berechtigt oder verpflichtet
sein soll, Aktien der Gesellschaft für Rechnung der Gesellschaft oder eines
abhängigen oder eines in ihrem Mehrheitsbesitz stehenden Unternehmens zu erwerben,
soweit der Erwerb durch die Gesellschaft gegen § 71 Abs. 1 oder 2 verstoßen
würde.


 


§ 71b Rechte aus eigenen Aktien


Aus eigenen Aktien stehen der Gesellschaft keine Rechte zu.


 


§ 71c Veräußerung und Einziehung eigener Aktien


(1) Hat die Gesellschaft eigene Aktien unter Verstoß gegen §
71 Abs. 1 oder 2 erworben, so müssen sie innerhalb eines Jahres nach ihrem
Erwerb veräußert werden.


(2) Entfallen auf die Aktien, welche die Gesellschaft nach §
71 Abs. 1 in zulässiger Weise erworben hat und noch besitzt, mehr als zehn vom
Hundert des Grundkapitals, so muß der Teil der Aktien, der diesen Satz
übersteigt, innerhalb von drei Jahren nach dem Erwerb der Aktien veräußert
werden.


(3) Sind eigene Aktien innerhalb der in den Absätzen 1 und 2
vorgesehenen Fristen nicht veräußert worden, so sind sie nach § 237
einzuziehen.


 


§ 71d Erwerb eigener Aktien durch Dritte


Ein im eigenen Namen, jedoch für Rechnung der Gesellschaft
handelnder Dritter darf Aktien der Gesellschaft nur erwerben oder besitzen,
soweit dies der Gesellschaft nach § 71 Abs. 1 Nr. 1 bis 5, 7 und 8 und Abs. 2
gestattet wäre. Gleiches gilt für den Erwerb oder den Besitz von Aktien der
Gesellschaft durch ein abhängiges oder ein im Mehrheitsbesitz der Gesellschaft
stehendes Unternehmen sowie für den Erwerb oder den Besitz durch einen Dritten,
der im eigenen Namen, jedoch für Rechnung eines abhängigen oder eines im
Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehenden Unternehmens handelt. Bei der
Berechnung des Anteils am Grundkapital nach § 71 Abs. 2 Satz 1 und § 71c Abs. 2
gelten diese Aktien als Aktien der Gesellschaft. Im übrigen gelten § 71 Abs. 3
und 4, §§ 71a bis 71c sinngemäß. Der Dritte oder das Unternehmen hat der
Gesellschaft auf ihr Verlangen das Eigentum an den Aktien zu verschaffen. Die
Gesellschaft hat den Gegenwert der Aktien zu erstatten.


 


§ 71e Inpfandnahme eigener Aktien


(1) Dem Erwerb eigener Aktien nach § 71 Abs. 1 und 2, § 71d
steht es gleich, wenn eigene Aktien als Pfand genommen werden. Jedoch darf ein
Kreditinstitut oder Finanzdienstleistungsinstitut im Rahmen der laufenden
Geschäfte eigene Aktien bis zu dem in § 71 Abs. 2 Satz 1 bestimmten Anteil am
Grundkapital als Pfand nehmen. § 71a gilt sinngemäß.


(2) Ein Verstoß gegen Absatz 1 macht die Inpfandnahme
eigener Aktien unwirksam, wenn auf sie der Ausgabebetrag noch nicht voll
geleistet ist. Ein schuldrechtliches Geschäft über die Inpfandnahme eigener
Aktien ist nichtig, soweit der Erwerb gegen Absatz 1 verstößt.


 


§ 72 Kraftloserklärung von Aktien im Aufgebotsverfahren


(1) Ist eine Aktie oder ein Zwischenschein abhanden gekommen
oder vernichtet, so kann die Urkunde im Aufgebotsverfahren nach dem Gesetz über
das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen
Gerichtsbarkeit für kraftlos erklärt werden. § 799 Abs. 2 und § 800 des
Bürgerlichen Gesetzbuchs gelten sinngemäß.


(2) Sind Gewinnanteilscheine auf den Inhaber ausgegeben, so
erlischt mit der Kraftloserklärung der Aktie oder des Zwischenscheins auch der
Anspruch aus den noch nicht fälligen Gewinnanteilscheinen.


(3) Die Kraftloserklärung einer Aktie nach §§ 73 oder 226
steht der Kraftloserklärung der Urkunde nach Absatz 1 nicht entgegen.


 


§ 73 Kraftloserklärung von Aktien durch die Gesellschaft


(1) Ist der Inhalt von Aktienurkunden durch eine Veränderung
der rechtlichen Verhältnisse unrichtig geworden, so kann die Gesellschaft die
Aktien, die trotz Aufforderung nicht zur Berichtigung oder zum Umtausch bei ihr
eingereicht sind, mit Genehmigung des Gerichts für kraftlos erklären. Beruht
die Unrichtigkeit auf einer Änderung des Nennbetrags der Aktien, so können sie
nur dann für kraftlos erklärt werden, wenn der Nennbetrag zur Herabsetzung des
Grundkapitals herabgesetzt ist. Namensaktien können nicht deshalb für kraftlos
erklärt werden, weil die Bezeichnung des Aktionärs unrichtig geworden ist.
Gegen die Entscheidung des Gerichts ist die Beschwerde zulässig; eine
Anfechtung der Entscheidung, durch die die Genehmigung erteilt wird, ist
ausgeschlossen.


(2) Die Aufforderung, die Aktien einzureichen, hat die
Kraftloserklärung anzudrohen und auf die Genehmigung des Gerichts hinzuweisen.
Die Kraftloserklärung kann nur erfolgen, wenn die Aufforderung in der in § 64
Abs. 2 für die Nachfrist vorgeschriebenen Weise bekanntgemacht worden ist. Die
Kraftloserklärung geschieht durch Bekanntmachung in den Gesellschaftsblättern.
In der Bekanntmachung sind die für kraftlos erklärten Aktien so zu bezeichnen,
daß sich aus der Bekanntmachung ohne weiteres ergibt, ob eine Aktie für
kraftlos erklärt ist.


(3) An Stelle der für kraftlos erklärten Aktien sind,
vorbehaltlich einer Satzungsregelung nach § 10 Abs. 5, neue Aktien auszugeben
und dem Berechtigten auszuhändigen oder, wenn ein Recht zur Hinterlegung
besteht, zu hinterlegen. Die Aushändigung oder Hinterlegung ist dem Gericht
anzuzeigen.


(4) Soweit zur Herabsetzung des Grundkapitals Aktien
zusammengelegt werden, gilt § 226.  


§ 74 Neue Urkunden an Stelle beschädigter oder
verunstalteter Aktien oder Zwischenscheine


Ist eine Aktie oder ein Zwischenschein so beschädigt oder
verunstaltet, daß die Urkunde zum Umlauf nicht mehr geeignet ist, so kann der
Berechtigte, wenn der wesentliche Inhalt und die Unterscheidungsmerkmale der
Urkunde noch sicher zu erkennen sind, von der Gesellschaft die Erteilung einer
neuen Urkunde gegen Aushändigung der alten verlangen. Die Kosten hat er zu
tragen und vorzuschießen.


 


§ 75 Neue Gewinnanteilscheine


Neue Gewinnanteilscheine dürfen an den Inhaber des
Erneuerungsscheins nicht ausgegeben werden, wenn der Besitzer der Aktie oder
des Zwischenscheins der Ausgabe widerspricht; sie sind dem Besitzer der Aktie
oder des Zwischenscheins auszuhändigen, wenn er die Haupturkunde vorlegt.


Zweiter Teil


Gründung der Gesellschaft


 


§ 23 Feststellung der Satzung


(1) Die Satzung muß durch notarielle Beurkundung
festgestellt werden. Bevollmächtigte bedürfen einer notariell beglaubigten
Vollmacht.


(2) In der Urkunde sind anzugeben 


1. die Gründer;


2. bei Nennbetragsaktien der Nennbetrag, bei Stückaktien die
Zahl, der Ausgabebetrag und, wenn mehrere Gattungen bestehen, die Gattung der
Aktien, die jeder Gründer übernimmt;


3. der eingezahlte Betrag des Grundkapitals.


(3) Die Satzung muß bestimmen 


1. die Firma und den Sitz der Gesellschaft;


2. den Gegenstand des Unternehmens; namentlich ist bei
Industrie- und Handelsunternehmen die Art der Erzeugnisse und Waren, die
hergestellt und gehandelt werden sollen, näher anzugeben;


3. die Höhe des Grundkapitals;


4. die Zerlegung des Grundkapitals entweder in
Nennbetragsaktien oder in Stückaktien, bei Nennbetragsaktien deren Nennbeträge
und die Zahl der Aktien jeden Nennbetrags, bei Stückaktien deren Zahl,
außerdem, wenn mehrere Gattungen bestehen, die Gattung der Aktien und die Zahl
der Aktien jeder Gattung;


5. ob die Aktien auf den Inhaber oder auf den Namen
ausgestellt werden;


6. die Zahl der Mitglieder des Vorstands oder die Regeln,
nach denen diese Zahl festgelegt wird.


(4) Die Satzung muß ferner Bestimmungen über die Form der
Bekanntmachungen der Gesellschaft enthalten.


(5) Die Satzung kann von den Vorschriften dieses Gesetzes
nur abweichen, wenn es ausdrücklich zugelassen ist. Ergänzende Bestimmungen der
Satzung sind zulässig, es sei denn, daß dieses Gesetz eine abschließende
Regelung enthält.


Fußnote


(+++ § 23 Abs. 5: Zur Anwendung vgl. § 140 Abs. 2 KAGB +++)


 


§ 24 (weggefallen)


 


§ 25 Bekanntmachungen der Gesellschaft


Bestimmt das Gesetz oder die Satzung, daß eine
Bekanntmachung der Gesellschaft durch die Gesellschaftsblätter erfolgen soll,
so ist sie in den Bundesanzeiger einzurücken.


 


§ 26 Sondervorteile. Gründungsaufwand


(1) Jeder einem einzelnen Aktionär oder einem Dritten
eingeräumte besondere Vorteil muß in der Satzung unter Bezeichnung des
Berechtigten festgesetzt werden.


(2) Der Gesamtaufwand, der zu Lasten der Gesellschaft an
Aktionäre oder an andere Personen als Entschädigung oder als Belohnung für die
Gründung oder ihre Vorbereitung gewährt wird, ist in der Satzung gesondert
festzusetzen.


(3) Ohne diese Festsetzung sind die Verträge und die
Rechtshandlungen zu ihrer Ausführung der Gesellschaft gegenüber unwirksam. Nach
der Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister kann die Unwirksamkeit
nicht durch Satzungsänderung geheilt werden.


(4) Die Festsetzungen können erst geändert werden, wenn die
Gesellschaft fünf Jahre im Handelsregister eingetragen ist.


(5) Die Satzungsbestimmungen über die Festsetzungen können
durch Satzungsänderung erst beseitigt werden, wenn die Gesellschaft dreißig
Jahre im Handelsregister eingetragen ist und wenn die Rechtsverhältnisse, die
den Festsetzungen zugrunde liegen, seit mindestens fünf Jahren abgewickelt
sind.


 


§ 27 Sacheinlagen, Sachübernahmen; Rückzahlung von Einlagen


(1) Sollen Aktionäre Einlagen machen, die nicht durch
Einzahlung des Ausgabebetrags der Aktien zu leisten sind (Sacheinlagen), oder
soll die Gesellschaft vorhandene oder herzustellende Anlagen oder andere
Vermögensgegenstände übernehmen (Sachübernahmen), so müssen in der Satzung festgesetzt
werden der Gegenstand der Sacheinlage oder der Sachübernahme, die Person, von
der die Gesellschaft den Gegenstand erwirbt, und der Nennbetrag, bei
Stückaktien die Zahl der bei der Sacheinlage zu gewährenden Aktien oder die bei
der Sachübernahme zu gewährende Vergütung. Soll die Gesellschaft einen
Vermögensgegenstand übernehmen, für den eine Vergütung gewährt wird, die auf
die Einlage eines Aktionärs angerechnet werden soll, so gilt dies als
Sacheinlage.


(2) Sacheinlagen oder Sachübernahmen können nur
Vermögensgegenstände sein, deren wirtschaftlicher Wert feststellbar ist;
Verpflichtungen zu Dienstleistungen können nicht Sacheinlagen oder
Sachübernahmen sein.


(3) Ist eine Geldeinlage eines Aktionärs bei wirtschaftlicher
Betrachtung und auf Grund einer im Zusammenhang mit der Übernahme der
Geldeinlage getroffenen Abrede vollständig oder teilweise als Sacheinlage zu
bewerten (verdeckte Sacheinlage), so befreit dies den Aktionär nicht von seiner
Einlageverpflichtung. Jedoch sind die Verträge über die Sacheinlage und die
Rechtshandlungen zu ihrer Ausführung nicht unwirksam. Auf die fortbestehende
Geldeinlagepflicht des Aktionärs wird der Wert des Vermögensgegenstandes im
Zeitpunkt der Anmeldung der Gesellschaft zur Eintragung in das Handelsregister
oder im Zeitpunkt seiner Überlassung an die Gesellschaft, falls diese später
erfolgt, angerechnet. Die Anrechnung erfolgt nicht vor Eintragung der
Gesellschaft in das Handelsregister. Die Beweislast für die Werthaltigkeit des
Vermögensgegenstandes trägt der Aktionär.


(4) Ist vor der Einlage eine Leistung an den Aktionär
vereinbart worden, die wirtschaftlich einer Rückzahlung der Einlage entspricht
und die nicht als verdeckte Sacheinlage im Sinne von Absatz 3 zu beurteilen
ist, so befreit dies den Aktionär von seiner Einlageverpflichtung nur dann,
wenn die Leistung durch einen vollwertigen Rückgewähranspruch gedeckt ist, der
jederzeit fällig ist oder durch fristlose Kündigung durch die Gesellschaft
fällig werden kann. Eine solche Leistung oder die Vereinbarung einer solchen
Leistung ist in der Anmeldung nach § 37 anzugeben.


(5) Für die Änderung rechtswirksam getroffener Festsetzungen
gilt § 26 Abs. 4, für die Beseitigung der Satzungsbestimmungen § 26 Abs.
5.  


§ 28 Gründer


Die Aktionäre, die die Satzung festgestellt haben, sind die
Gründer der Gesellschaft.


 


§ 29 Errichtung der Gesellschaft


Mit der Übernahme aller Aktien durch die Gründer ist die
Gesellschaft errichtet.


 


§ 30 Bestellung des Aufsichtsrats, des Vorstands und des
Abschlußprüfers


(1) Die Gründer haben den ersten Aufsichtsrat der
Gesellschaft und den Abschlußprüfer für das erste Voll- oder Rumpfgeschäftsjahr
zu bestellen. Die Bestellung bedarf notarieller Beurkundung.


(2) Auf die Zusammensetzung und die Bestellung des ersten
Aufsichtsrats sind die Vorschriften über die Bestellung von
Aufsichtsratsmitgliedern der Arbeitnehmer nicht anzuwenden.


(3) Die Mitglieder des ersten Aufsichtsrats können nicht für
längere Zeit als bis zur Beendigung der Hauptversammlung bestellt werden, die
über die Entlastung für das erste Voll- oder Rumpfgeschäftsjahr beschließt. Der
Vorstand hat rechtzeitig vor Ablauf der Amtszeit des ersten Aufsichtsrats
bekanntzumachen, nach welchen gesetzlichen Vorschriften der nächste
Aufsichtsrat nach seiner Ansicht zusammenzusetzen ist; §§ 96 bis 99 sind
anzuwenden.


(4) Der Aufsichtsrat bestellt den ersten Vorstand.


 


§ 31 Bestellung des Aufsichtsrats bei Sachgründung


(1) Ist in der Satzung als Gegenstand einer Sacheinlage oder
Sachübernahme die Einbringung oder Übernahme eines Unternehmens oder eines
Teils eines Unternehmens festgesetzt worden, so haben die Gründer nur so viele
Aufsichtsratsmitglieder zu bestellen, wie nach den gesetzlichen Vorschriften,
die nach ihrer Ansicht nach der Einbringung oder Übernahme für die
Zusammensetzung des Aufsichtsrats maßgebend sind, von der Hauptversammlung ohne
Bindung an Wahlvorschläge zu wählen sind. Sie haben jedoch, wenn dies nur zwei
Aufsichtsratsmitglieder sind, drei Aufsichtsratsmitglieder zu bestellen.


(2) Der nach Absatz 1 Satz 1 bestellte Aufsichtsrat ist,
soweit die Satzung nichts anderes bestimmt, beschlußfähig, wenn die Hälfte,
mindestens jedoch drei seiner Mitglieder an der Beschlußfassung teilnehmen.


(3) Unverzüglich nach der Einbringung oder Übernahme des
Unternehmens oder des Unternehmensteils hat der Vorstand bekanntzumachen, nach
welchen gesetzlichen Vorschriften nach seiner Ansicht der Aufsichtsrat
zusammengesetzt sein muß. §§ 97 bis 99 gelten sinngemäß. Das Amt der bisherigen
Aufsichtsratsmitglieder erlischt nur, wenn der Aufsichtsrat nach anderen als
den von den Gründern für maßgebend gehaltenen Vorschriften zusammenzusetzen ist
oder wenn die Gründer drei Aufsichtsratsmitglieder bestellt haben, der
Aufsichtsrat aber auch aus Aufsichtsratsmitgliedern der Arbeitnehmer zu
bestehen hat.


(4) Absatz 3 gilt nicht, wenn das Unternehmen oder der
Unternehmensteil erst nach der Bekanntmachung des Vorstands nach § 30 Abs. 3
Satz 2 eingebracht oder übernommen wird.


(5) § 30 Abs. 3 Satz 1 gilt nicht für die nach Absatz 3
bestellten Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer.


 


§ 32 Gründungsbericht


(1) Die Gründer haben einen schriftlichen Bericht über den
Hergang der Gründung zu erstatten (Gründungsbericht).


(2) Im Gründungsbericht sind die wesentlichen Umstände
darzulegen, von denen die Angemessenheit der Leistungen für Sacheinlagen oder
Sachübernahmen abhängt. Dabei sind anzugeben 


1. die vorausgegangenen Rechtsgeschäfte, die auf den Erwerb
durch die Gesellschaft hingezielt haben;


2. die Anschaffungs- und Herstellungskosten aus den letzten
beiden Jahren;


3. beim Übergang eines Unternehmens auf die Gesellschaft die
Betriebserträge aus den letzten beiden Geschäftsjahren.


(3) Im Gründungsbericht ist ferner anzugeben, ob und in
welchem Umfang bei der Gründung für Rechnung eines Mitglieds des Vorstands oder
des Aufsichtsrats Aktien übernommen worden sind und ob und in welcher Weise ein
Mitglied des Vorstands oder des Aufsichtsrats sich einen besonderen Vorteil
oder für die Gründung oder ihre Vorbereitung eine Entschädigung oder Belohnung
ausbedungen hat.


 


§ 33 Gründungsprüfung. Allgemeines


(1) Die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats haben
den Hergang der Gründung zu prüfen.


(2) Außerdem hat eine Prüfung durch einen oder mehrere
Prüfer (Gründungsprüfer) stattzufinden, wenn 


1. ein Mitglied des Vorstands oder des Aufsichtsrats zu den
Gründern gehört oder


2. bei der Gründung für Rechnung eines Mitglieds des
Vorstands oder des Aufsichtsrats Aktien übernommen worden sind oder


3. ein Mitglied des Vorstands oder des Aufsichtsrats sich
einen besonderen Vorteil oder für die Gründung oder ihre Vorbereitung eine
Entschädigung oder Belohnung ausbedungen hat oder


4. eine Gründung mit Sacheinlagen oder Sachübernahmen
vorliegt.


(3) In den Fällen des Absatzes 2 Nr. 1 und 2 kann der
beurkundende Notar (§ 23 Abs. 1 Satz 1) anstelle eines Gründungsprüfers die
Prüfung im Auftrag der Gründer vornehmen; die Bestimmungen über die Gründungsprüfung
finden sinngemäße Anwendung. Nimmt nicht der Notar die Prüfung vor, so bestellt
das Gericht die Gründungsprüfer. Gegen die Entscheidung ist die Beschwerde
zulässig.


(4) Als Gründungsprüfer sollen, wenn die Prüfung keine
anderen Kenntnisse fordert, nur bestellt werden 


1. Personen, die in der Buchführung ausreichend vorgebildet
und erfahren sind;


2. Prüfungsgesellschaften, von deren gesetzlichen Vertretern
mindestens einer in der Buchführung ausreichend vorgebildet und erfahren ist.


(5) Als Gründungsprüfer darf nicht bestellt werden, wer nach
§ 143 Abs. 2 nicht Sonderprüfer sein kann. Gleiches gilt für Personen und
Prüfungsgesellschaften, auf deren Geschäftsführung die Gründer oder Personen,
für deren Rechnung die Gründer Aktien übernommen haben, maßgebenden Einfluß
haben.


 


§ 33a Sachgründung ohne externe Gründungsprüfung


(1) Von einer Prüfung durch Gründungsprüfer kann bei einer
Gründung mit Sacheinlagen oder Sachübernahmen (§ 33 Abs. 2 Nr. 4) abgesehen
werden, soweit eingebracht werden sollen: 


1. übertragbare Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente im
Sinne des § 2 Absatz 1 und 1a des Wertpapierhandelsgesetzes, wenn sie mit dem
gewichteten Durchschnittspreis bewertet werden, zu dem sie während der letzten
drei Monate vor dem Tag ihrer tatsächlichen Einbringung auf einem oder mehreren
organisierten Märkten im Sinne von § 2 Abs. 5 des Wertpapierhandelsgesetzes
gehandelt worden sind,


2. andere als die in Nummer 1 genannten
Vermögensgegenstände, wenn eine Bewertung zu Grunde gelegt wird, die ein
unabhängiger, ausreichend vorgebildeter und erfahrener Sachverständiger nach
den allgemein anerkannten Bewertungsgrundsätzen mit dem beizulegenden Zeitwert
ermittelt hat und wenn der Bewertungsstichtag nicht mehr als sechs Monate vor
dem Tag der tatsächlichen Einbringung liegt.


(2) Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn der gewichtete
Durchschnittspreis der Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente (Absatz 1 Nr. 1)
durch außergewöhnliche Umstände erheblich beeinflusst worden ist oder wenn
anzunehmen ist, dass der beizulegende Zeitwert der anderen Vermögensgegenstände
(Absatz 1 Nr. 2) am Tag ihrer tatsächlichen Einbringung auf Grund neuer oder
neu bekannt gewordener Umstände erheblich niedriger ist als der von dem
Sachverständigen angenommene Wert.


 


§ 34 Umfang der Gründungsprüfung


(1) Die Prüfung durch die Mitglieder des Vorstands und des
Aufsichtsrats sowie die Prüfung durch die Gründungsprüfer haben sich namentlich
darauf zu erstrecken, 


1. ob die Angaben der Gründer über die Übernahme der Aktien,
über die Einlagen auf das Grundkapital und über die Festsetzungen nach §§ 26
und 27 richtig und vollständig sind;


2. ob der Wert der Sacheinlagen oder Sachübernahmen den
geringsten Ausgabebetrag der dafür zu gewährenden Aktien oder den Wert der
dafür zu gewährenden Leistungen erreicht.


(2) Über jede Prüfung ist unter Darlegung dieser Umstände
schriftlich zu berichten. In dem Bericht ist der Gegenstand jeder Sacheinlage
oder Sachübernahme zu beschreiben sowie anzugeben, welche Bewertungsmethoden
bei der Ermittlung des Wertes angewandt worden sind. In dem Prüfungsbericht der
Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats kann davon sowie von
Ausführungen zu Absatz 1 Nr. 2 abgesehen werden, soweit nach § 33a von einer
externen Gründungsprüfung abgesehen wird.


(3) Je ein Stück des Berichts der Gründungsprüfer ist dem
Gericht und dem Vorstand einzureichen. Jedermann kann den Bericht bei dem
Gericht einsehen.


 


§ 35 Meinungsverschiedenheiten zwischen Gründern und
Gründungsprüfern. Vergütung und Auslagen der Gründungsprüfer


(1) Die Gründungsprüfer können von den Gründern alle
Aufklärungen und Nachweise verlangen, die für eine sorgfältige Prüfung
notwendig sind.


(2) Bei Meinungsverschiedenheiten zwischen den Gründern und
den Gründungsprüfern über den Umfang der Aufklärungen und Nachweise, die von
den Gründern zu gewähren sind, entscheidet das Gericht. Die Entscheidung ist
unanfechtbar. Solange sich die Gründer weigern, der Entscheidung nachzukommen,
wird der Prüfungsbericht nicht erstattet.


(3) Die Gründungsprüfer haben Anspruch auf Ersatz
angemessener barer Auslagen und auf Vergütung für ihre Tätigkeit. Die Auslagen
und die Vergütung setzt das Gericht fest. Gegen die Entscheidung ist die
Beschwerde zulässig; die Rechtsbeschwerde ist ausgeschlossen. Aus der
rechtskräftigen Entscheidung findet die Zwangsvollstreckung nach der
Zivilprozeßordnung statt.


 


§ 36 Anmeldung der Gesellschaft


(1) Die Gesellschaft ist bei dem Gericht von allen Gründern
und Mitgliedern des Vorstands und des Aufsichtsrats zur Eintragung in das
Handelsregister anzumelden.


(2) Die Anmeldung darf erst erfolgen, wenn auf jede Aktie,
soweit nicht Sacheinlagen vereinbart sind, der eingeforderte Betrag
ordnungsgemäß eingezahlt worden ist (§ 54 Abs. 3) und, soweit er nicht bereits
zur Bezahlung der bei der Gründung angefallenen Steuern und Gebühren verwandt
wurde, endgültig zur freien Verfügung des Vorstands steht.


 


§ 36a Leistung der Einlagen


(1) Bei Bareinlagen muß der eingeforderte Betrag (§ 36 Abs.
2) mindestens ein Viertel des geringsten Ausgabebetrags und bei Ausgabe der
Aktien für einen höheren als diesen auch den Mehrbetrag umfassen.


(2) Sacheinlagen sind vollständig zu leisten. Besteht die
Sacheinlage in der Verpflichtung, einen Vermögensgegenstand auf die
Gesellschaft zu übertragen, so muß diese Leistung innerhalb von fünf Jahren
nach der Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister zu bewirken sein.
Der Wert muß dem geringsten Ausgabebetrag und bei Ausgabe der Aktien für einen
höheren als diesen auch dem Mehrbetrag entsprechen.


 


§ 37 Inhalt der Anmeldung


(1) In der Anmeldung ist zu erklären, daß die
Voraussetzungen des § 36 Abs. 2 und des § 36a erfüllt sind; dabei sind der
Betrag, zu dem die Aktien ausgegeben werden, und der darauf eingezahlte Betrag
anzugeben. Es ist nachzuweisen, daß der eingezahlte Betrag endgültig zur freien
Verfügung des Vorstands steht. Ist der Betrag gemäß § 54 Abs. 3 durch
Gutschrift auf ein Konto eingezahlt worden, so ist der Nachweis durch eine
Bestätigung des kontoführenden Instituts zu führen. Für die Richtigkeit der
Bestätigung ist das Institut der Gesellschaft verantwortlich. Sind von dem
eingezahlten Betrag Steuern und Gebühren bezahlt worden, so ist dies nach Art
und Höhe der Beträge nachzuweisen.


(2) In der Anmeldung haben die Vorstandsmitglieder zu
versichern, daß keine Umstände vorliegen, die ihrer Bestellung nach § 76 Abs. 3
Satz 2 Nr. 2 und 3 sowie Satz 3 entgegenstehen, und daß sie über ihre
unbeschränkte Auskunftspflicht gegenüber dem Gericht belehrt worden sind. Die
Belehrung nach § 53 Abs. 2 des Bundeszentralregistergesetzes kann schriftlich
vorgenommen werden; sie kann auch durch einen Notar oder einen im Ausland
bestellten Notar, durch einen Vertreter eines vergleichbaren rechtsberatenden
Berufs oder einen Konsularbeamten erfolgen.


(3) In der Anmeldung sind ferner anzugeben: 


1. eine inländische Geschäftsanschrift,


2. Art und Umfang der Vertretungsbefugnis der
Vorstandsmitglieder.


(4) Der Anmeldung sind beizufügen 


1. die Satzung und die Urkunden, in denen die Satzung
festgestellt worden ist und die Aktien von den Gründern übernommen worden sind;


2. im Fall der §§ 26 und 27 die Verträge, die den
Festsetzungen zugrunde liegen oder zu ihrer Ausführung geschlossen worden sind,
und eine Berechnung des der Gesellschaft zur Last fallenden Gründungsaufwands;
in der Berechnung sind die Vergütungen nach Art und Höhe und die Empfänger
einzeln anzuführen;


3. die Urkunden über die Bestellung des Vorstands und des
Aufsichtsrats;


3a. eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats, aus welcher
Name, Vorname, ausgeübter Beruf und Wohnort der Mitglieder ersichtlich ist;


4. der Gründungsbericht und die Prüfungsberichte der
Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats sowie der Gründungsprüfer nebst
ihren urkundlichen Unterlagen.


5. (weggefallen)


(5) Für die Einreichung von Unterlagen nach diesem Gesetz
gilt § 12 Abs. 2 des Handelsgesetzbuchs entsprechend.


(6) (weggefallen)


 


§ 37a Anmeldung bei Sachgründung ohne externe
Gründungsprüfung


(1) Wird nach § 33a von einer externen Gründungsprüfung
abgesehen, ist dies in der Anmeldung zu erklären. Der Gegenstand jeder
Sacheinlage oder Sachübernahme ist zu beschreiben. Die Anmeldung muss die
Erklärung enthalten, dass der Wert der Sacheinlagen oder Sachübernahmen den
geringsten Ausgabebetrag der dafür zu gewährenden Aktien oder den Wert der
dafür zu gewährenden Leistungen erreicht. Der Wert, die Quelle der Bewertung
sowie die angewandte Bewertungsmethode sind anzugeben.


(2) In der Anmeldung haben die Anmeldenden außerdem zu
versichern, dass ihnen außergewöhnliche Umstände, die den gewichteten
Durchschnittspreis der einzubringenden Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente im
Sinne von § 33a Abs. 1 Nr. 1 während der letzten drei Monate vor dem Tag ihrer tatsächlichen
Einbringung erheblich beeinflusst haben könnten, oder Umstände, die darauf
hindeuten, dass der beizulegende Zeitwert der Vermögensgegenstände im Sinne von
§ 33a Abs. 1 Nr. 2 am Tag ihrer tatsächlichen Einbringung auf Grund neuer oder
neu bekannt gewordener Umstände erheblich niedriger ist als der von dem
Sachverständigen angenommene Wert, nicht bekannt geworden sind.


(3) Der Anmeldung sind beizufügen: 


1. Unterlagen über die Ermittlung des gewichteten
Durchschnittspreises, zu dem die einzubringenden Wertpapiere oder
Geldmarktinstrumente während der letzten drei Monate vor dem Tag ihrer
tatsächlichen Einbringung auf einem organisierten Markt gehandelt worden sind,


2. jedes Sachverständigengutachten, auf das sich die
Bewertung in den Fällen des § 33a Abs. 1 Nr. 2 stützt.


 


§ 38 Prüfung durch das Gericht


(1) Das Gericht hat zu prüfen, ob die Gesellschaft
ordnungsgemäß errichtet und angemeldet ist. Ist dies nicht der Fall, so hat es
die Eintragung abzulehnen.


(2) Das Gericht kann die Eintragung auch ablehnen, wenn die
Gründungsprüfer erklären oder es offensichtlich ist, daß der Gründungsbericht
oder der Prüfungsbericht der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats
unrichtig oder unvollständig ist oder den gesetzlichen Vorschriften nicht
entspricht. Gleiches gilt, wenn die Gründungsprüfer erklären oder das Gericht
der Auffassung ist, daß der Wert der Sacheinlagen oder Sachübernahmen nicht
unwesentlich hinter dem geringsten Ausgabebetrag der dafür zu gewährenden
Aktien oder dem Wert der dafür zu gewährenden Leistungen zurückbleibt.


(3) Enthält die Anmeldung die Erklärung nach § 37a Abs. 1
Satz 1, hat das Gericht hinsichtlich der Werthaltigkeit der Sacheinlagen oder
Sachübernahmen ausschließlich zu prüfen, ob die Voraussetzungen des § 37a
erfüllt sind. Lediglich bei einer offenkundigen und erheblichen Überbewertung
kann das Gericht die Eintragung ablehnen.


(4) Wegen einer mangelhaften, fehlenden oder nichtigen
Bestimmung der Satzung darf das Gericht die Eintragung nach Absatz 1 nur
ablehnen, soweit diese Bestimmung, ihr Fehlen oder ihre Nichtigkeit 


1. Tatsachen oder Rechtsverhältnisse betrifft, die nach § 23
Abs. 3 oder auf Grund anderer zwingender gesetzlicher Vorschriften in der
Satzung bestimmt sein müssen oder die in das Handelsregister einzutragen oder
von dem Gericht bekanntzumachen sind,


2. Vorschriften verletzt, die ausschließlich oder
überwiegend zum Schutze der Gläubiger der Gesellschaft oder sonst im
öffentlichen Interesse gegeben sind, oder


3. die Nichtigkeit der Satzung zur Folge hat.


 


§ 39 Inhalt der Eintragung


(1) Bei der Eintragung der Gesellschaft sind die Firma und
der Sitz der Gesellschaft, eine inländische Geschäftsanschrift, der Gegenstand
des Unternehmens, die Höhe des Grundkapitals, der Tag der Feststellung der
Satzung und die Vorstandsmitglieder anzugeben. Wenn eine Person, die für
Willenserklärungen und Zustellungen an die Gesellschaft empfangsberechtigt ist,
mit einer inländischen Anschrift zur Eintragung in das Handelsregister
angemeldet wird, sind auch diese Angaben einzutragen; Dritten gegenüber gilt
die Empfangsberechtigung als fortbestehend, bis sie im Handelsregister gelöscht
und die Löschung bekannt gemacht worden ist, es sei denn, dass die fehlende
Empfangsberechtigung dem Dritten bekannt war. Ferner ist einzutragen, welche
Vertretungsbefugnis die Vorstandsmitglieder haben.


(2) Enthält die Satzung Bestimmungen über die Dauer der
Gesellschaft oder über das genehmigte Kapital, so sind auch diese Bestimmungen
einzutragen.


 


§ 40 (weggefallen)


-


 


§ 41 Handeln im Namen der Gesellschaft vor der Eintragung.
Verbotene Aktienausgabe


(1) Vor der Eintragung in das Handelsregister besteht die
Aktiengesellschaft als solche nicht. Wer vor der Eintragung der Gesellschaft in
ihrem Namen handelt, haftet persönlich; handeln mehrere, so haften sie als
Gesamtschuldner.


(2) Übernimmt die Gesellschaft eine vor ihrer Eintragung in
ihrem Namen eingegangene Verpflichtung durch Vertrag mit dem Schuldner in der
Weise, daß sie an die Stelle des bisherigen Schuldners tritt, so bedarf es zur
Wirksamkeit der Schuldübernahme der Zustimmung des Gläubigers nicht, wenn die
Schuldübernahme binnen drei Monaten nach der Eintragung der Gesellschaft
vereinbart und dem Gläubiger von der Gesellschaft oder dem Schuldner mitgeteilt
wird.


(3) Verpflichtungen aus nicht in der Satzung festgesetzten
Verträgen über Sondervorteile, Gründungsaufwand, Sacheinlagen oder
Sachübernahmen kann die Gesellschaft nicht übernehmen.


(4) Vor der Eintragung der Gesellschaft können Anteilsrechte
nicht übertragen, Aktien oder Zwischenscheine nicht ausgegeben werden. Die
vorher ausgegebenen Aktien oder Zwischenscheine sind nichtig. Für den Schaden
aus der Ausgabe sind die Ausgeber den Inhabern als Gesamtschuldner
verantwortlich.


 


§ 42 Einpersonen-Gesellschaft


Gehören alle Aktien allein oder neben der Gesellschaft einem
Aktionär, ist unverzüglich eine entsprechende Mitteilung unter Angabe von Name,
Vorname, Geburtsdatum und Wohnort des alleinigen Aktionärs zum Handelsregister
einzureichen.


 


§§ 43 und 44 ----


 


§ 45 Sitzverlegung


(1) Wird der Sitz der Gesellschaft im Inland verlegt, so ist
die Verlegung beim Gericht des bisherigen Sitzes anzumelden.


(2) Wird der Sitz aus dem Bezirk des Gerichts des bisherigen
Sitzes verlegt, so hat dieses unverzüglich von Amts wegen die Verlegung dem
Gericht des neuen Sitzes mitzuteilen. Der Mitteilung sind die Eintragungen für
den bisherigen Sitz sowie die bei dem bisher zuständigen Gericht aufbewahrten
Urkunden beizufügen; bei elektronischer Registerführung sind die Eintragungen
und die Dokumente elektronisch zu übermitteln. Das Gericht des neuen Sitzes hat
zu prüfen, ob die Verlegung ordnungsgemäß beschlossen und § 30 des
Handelsgesetzbuchs beachtet ist. Ist dies der Fall, so hat es die Sitzverlegung
einzutragen und hierbei die ihm mitgeteilten Eintragungen ohne weitere
Nachprüfung in sein Handelsregister zu übernehmen. Mit der Eintragung wird die
Sitzverlegung wirksam. Die Eintragung ist dem Gericht des bisherigen Sitzes
mitzuteilen. Dieses hat die erforderlichen Löschungen von Amts wegen
vorzunehmen.


(3) Wird der Sitz an einen anderen Ort innerhalb des Bezirks
des Gerichts des bisherigen Sitzes verlegt, so hat das Gericht zu prüfen, ob
die Sitzverlegung ordnungsgemäß beschlossen und § 30 des Handelsgesetzbuchs
beachtet ist. Ist dies der Fall, so hat es die Sitzverlegung einzutragen. Mit
der Eintragung wird die Sitzverlegung wirksam.


 


§ 46 Verantwortlichkeit der Gründer


(1) Die Gründer sind der Gesellschaft als Gesamtschuldner
verantwortlich für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben, die zum
Zwecke der Gründung der Gesellschaft über Übernahme der Aktien, Einzahlung auf
die Aktien, Verwendung eingezahlter Beträge, Sondervorteile, Gründungsaufwand,
Sacheinlagen und Sachübernahmen gemacht worden sind. Sie sind ferner dafür verantwortlich,
daß eine zur Annahme von Einzahlungen auf das Grundkapital bestimmte Stelle (§
54 Abs. 3) hierzu geeignet ist und daß die eingezahlten Beträge zur freien
Verfügung des Vorstands stehen. Sie haben, unbeschadet der Verpflichtung zum
Ersatz des sonst entstehenden Schadens, fehlende Einzahlungen zu leisten und
eine Vergütung, die nicht unter den Gründungsaufwand aufgenommen ist, zu
ersetzen.


(2) Wird die Gesellschaft von Gründern durch Einlagen,
Sachübernahmen oder Gründungsaufwand vorsätzlich oder aus grober Fahrlässigkeit
geschädigt, so sind ihr alle Gründer als Gesamtschuldner zum Ersatz
verpflichtet.


(3) Von diesen Verpflichtungen ist ein Gründer befreit, wenn
er die die Ersatzpflicht begründenden Tatsachen weder kannte noch bei Anwendung
der Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmanns kennen mußte.


(4) Entsteht der Gesellschaft ein Ausfall, weil ein Aktionär
zahlungsunfähig oder unfähig ist, eine Sacheinlage zu leisten, so sind ihr zum
Ersatz als Gesamtschuldner die Gründer verpflichtet, welche die Beteiligung des
Aktionärs in Kenntnis seiner Zahlungsunfähigkeit oder Leistungsunfähigkeit
angenommen haben.


(5) Neben den Gründern sind in gleicher Weise Personen
verantwortlich, für deren Rechnung die Gründer Aktien übernommen haben. Sie
können sich auf ihre eigene Unkenntnis nicht wegen solcher Umstände berufen,
die ein für ihre Rechnung handelnder Gründer kannte oder kennen mußte.


 


§ 47 Verantwortlichkeit anderer Personen neben den Gründern


Neben den Gründern und den Personen, für deren Rechnung die
Gründer Aktien übernommen haben, ist als Gesamtschuldner der Gesellschaft zum
Schadenersatz verpflichtet, 


1. wer bei Empfang einer Vergütung, die entgegen den
Vorschriften nicht in den Gründungsaufwand aufgenommen ist, wußte oder nach den
Umständen annehmen mußte, daß die Verheimlichung beabsichtigt oder erfolgt war,
oder wer zur Verheimlichung wissentlich mitgewirkt hat;


2. wer im Fall einer vorsätzlichen oder grobfahrlässigen
Schädigung der Gesellschaft durch Einlagen oder Sachübernahmen an der Schädigung
wissentlich mitgewirkt hat;


3. wer vor Eintragung der Gesellschaft in das
Handelsregister oder in den ersten zwei Jahren nach der Eintragung die Aktien
öffentlich ankündigt, um sie in den Verkehr einzuführen, wenn er die
Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit der Angaben, die zum Zwecke der Gründung
der Gesellschaft gemacht worden sind (§ 46 Abs. 1), oder die Schädigung der
Gesellschaft durch Einlagen oder Sachübernahmen kannte oder bei Anwendung der
Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmanns kennen mußte.


 


§ 48 Verantwortlichkeit des Vorstands und des Aufsichtsrats


Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats, die bei der
Gründung ihre Pflichten verletzen, sind der Gesellschaft zum Ersatz des daraus
entstehenden Schadens als Gesamtschuldner verpflichtet; sie sind namentlich
dafür verantwortlich, daß eine zur Annahme von Einzahlungen auf die Aktien
bestimmte Stelle (§ 54 Abs. 3) hierzu geeignet ist, und daß die eingezahlten
Beträge zur freien Verfügung des Vorstands stehen. Für die Sorgfaltspflicht und
Verantwortlichkeit der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats bei der
Gründung gelten im übrigen §§ 93 und 116 mit Ausnahme von § 93 Abs. 4 Satz 3
und 4 und Abs. 6.  


§ 49 Verantwortlichkeit der Gründungsprüfer


§ 323 Abs. 1 bis 4 des Handelsgesetzbuchs über die
Verantwortlichkeit des Abschlußprüfers gilt sinngemäß.


 


§ 50 Verzicht und Vergleich


Die Gesellschaft kann auf Ersatzansprüche gegen die Gründer,
die neben diesen haftenden Personen und gegen die Mitglieder des Vorstands und
des Aufsichtsrats (§§ 46 bis 48) erst drei Jahre nach der Eintragung der
Gesellschaft in das Handelsregister und nur dann verzichten oder sich über sie
vergleichen, wenn die Hauptversammlung zustimmt und nicht eine Minderheit,
deren Anteile zusammen den zehnten Teil des Grundkapitals erreichen, zur
Niederschrift Widerspruch erhebt. Die zeitliche Beschränkung gilt nicht, wenn
der Ersatzpflichtige zahlungsunfähig ist und sich zur Abwendung des
Insolvenzverfahrens mit seinen Gläubigern vergleicht oder wenn die
Ersatzpflicht in einem Insolvenzplan geregelt wird.


 


§ 51 Verjährung der Ersatzansprüche


Ersatzansprüche der Gesellschaft nach den §§ 46 bis 48
verjähren in fünf Jahren. Die Verjährung beginnt mit der Eintragung der
Gesellschaft in das Handelsregister oder, wenn die zum Ersatz verpflichtende
Handlung später begangen worden ist, mit der Vornahme der Handlung.


 


§ 52 Nachgründung


(1) Verträge der Gesellschaft mit Gründern oder mit mehr als
10 vom Hundert des Grundkapitals an der Gesellschaft beteiligten Aktionären,
nach denen sie vorhandene oder herzustellende Anlagen oder andere
Vermögensgegenstände für eine den zehnten Teil des Grundkapitals übersteigende
Vergütung erwerben soll, und die in den ersten zwei Jahren seit der Eintragung
der Gesellschaft in das Handelsregister geschlossen werden, werden nur mit
Zustimmung der Hauptversammlung und durch Eintragung in das Handelsregister
wirksam. Ohne die Zustimmung der Hauptversammlung oder die Eintragung im
Handelsregister sind auch die Rechtshandlungen zu ihrer Ausführung unwirksam.


(2) Ein Vertrag nach Absatz 1 bedarf der schriftlichen Form,
soweit nicht eine andere Form vorgeschrieben ist. Er ist von der Einberufung
der Hauptversammlung an, die über die Zustimmung beschließen soll, in dem
Geschäftsraum der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre auszulegen. Auf
Verlangen ist jedem Aktionär unverzüglich eine Abschrift zu erteilen. Die
Verpflichtungen nach den Sätzen 2 und 3 entfallen, wenn der Vertrag für
denselben Zeitraum über die Internetseite der Gesellschaft zugänglich ist. In
der Hauptversammlung ist der Vertrag zugänglich zu machen. Der Vorstand hat ihn
zu Beginn der Verhandlung zu erläutern. Der Niederschrift ist er als Anlage
beizufügen.


(3) Vor der Beschlußfassung der Hauptversammlung hat der
Aufsichtsrat den Vertrag zu prüfen und einen schriftlichen Bericht zu erstatten
(Nachgründungsbericht). Für den Nachgründungsbericht gilt sinngemäß § 32 Abs. 2
und 3 über den Gründungsbericht.


(4) Außerdem hat vor der Beschlußfassung eine Prüfung durch
einen oder mehrere Gründungsprüfer stattzufinden. § 33 Abs. 3 bis 5, §§ 34, 35
über die Gründungsprüfung gelten sinngemäß. Unter den Voraussetzungen des § 33a
kann von einer Prüfung durch Gründungsprüfer abgesehen werden.


(5) Der Beschluß der Hauptversammlung bedarf einer Mehrheit,
die mindestens drei Viertel des bei der Beschlußfassung vertretenen Grundkapitals
umfaßt. Wird der Vertrag im ersten Jahr nach der Eintragung der Gesellschaft in
das Handelsregister geschlossen, so müssen außerdem die Anteile der
zustimmenden Mehrheit mindestens ein Viertel des gesamten Grundkapitals
erreichen. Die Satzung kann an Stelle dieser Mehrheiten größere
Kapitalmehrheiten und weitere Erfordernisse bestimmen.


(6) Nach Zustimmung der Hauptversammlung hat der Vorstand
den Vertrag zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden. Der Anmeldung ist
der Vertrag mit dem Nachgründungsbericht und dem Bericht der Gründungsprüfer
mit den urkundlichen Unterlagen beizufügen. Wird nach Absatz 4 Satz 3 von einer
externen Gründungsprüfung abgesehen, gilt § 37a entsprechend.


(7) Bestehen gegen die Eintragung Bedenken, weil die
Gründungsprüfer erklären oder weil es offensichtlich ist, daß der
Nachgründungsbericht unrichtig oder unvollständig ist oder den gesetzlichen
Vorschriften nicht entspricht oder daß die für die zu erwerbenden
Vermögensgegenstände gewährte Vergütung unangemessen hoch ist, so kann das
Gericht die Eintragung ablehnen. Enthält die Anmeldung die Erklärung nach § 37a
Abs. 1 Satz 1, gilt § 38 Abs. 3 entsprechend.


(8) Einzutragen sind der Tag des Vertragsschlusses und der
Zustimmung der Hauptversammlung sowie der oder die Vertragspartner der
Gesellschaft.


(9) Vorstehende Vorschriften gelten nicht, wenn der Erwerb
der Vermögensgegenstände im Rahmen der laufenden Geschäfte der Gesellschaft, in
der Zwangsvollstreckung oder an der Börse erfolgt.


(10) (weggefallen)


 


§ 53 Ersatzansprüche bei der Nachgründung


Für die Nachgründung gelten die §§ 46, 47, 49 bis 51 über
die Ersatzansprüche der Gesellschaft sinngemäß. An die Stelle der Gründer
treten die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats. Sie haben die
Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters anzuwenden.
Soweit Fristen mit der Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister
beginnen, tritt an deren Stelle die Eintragung des Vertrags über die
Nachgründung.


Vierter Teil


Verfassung der Aktiengesellschaft


Erster Abschnitt










Vorstand


 


§ 76 Leitung der Aktiengesellschaft


(1) Der Vorstand hat unter eigener Verantwortung die
Gesellschaft zu leiten.


(2) Der Vorstand kann aus einer oder mehreren Personen
bestehen. Bei Gesellschaften mit einem Grundkapital von mehr als drei Millionen
Euro hat er aus mindestens zwei Personen zu bestehen, es sei denn, die Satzung
bestimmt, daß er aus einer Person besteht. Die Vorschriften über die Bestellung
eines Arbeitsdirektors bleiben unberührt.


(3) Mitglied des Vorstands kann nur eine natürliche,
unbeschränkt geschäftsfähige Person sein. Mitglied des Vorstands kann nicht
sein, wer 


1. als Betreuter bei der Besorgung seiner
Vermögensangelegenheiten ganz oder teilweise einem Einwilligungsvorbehalt (§
1903 des Bürgerlichen Gesetzbuchs) unterliegt,


2. aufgrund eines gerichtlichen Urteils oder einer
vollziehbaren Entscheidung einer Verwaltungsbehörde einen Beruf, einen
Berufszweig, ein Gewerbe oder einen Gewerbezweig nicht ausüben darf, sofern der
Unternehmensgegenstand ganz oder teilweise mit dem Gegenstand des Verbots
übereinstimmt,


3. wegen einer oder mehrerer vorsätzlich begangener
Straftaten 


a) des Unterlassens der Stellung des Antrags auf Eröffnung
des Insolvenzverfahrens (Insolvenzverschleppung),


b) nach den §§ 283 bis 283d des Strafgesetzbuchs
(Insolvenzstraftaten),


c) der falschen Angaben nach § 399 dieses Gesetzes oder § 82
des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung,


d) der unrichtigen Darstellung nach § 400 dieses Gesetzes, §
331 des Handelsgesetzbuchs, § 313 des Umwandlungsgesetzes oder § 17 des
Publizitätsgesetzes,


e) nach den §§ 263 bis 264a oder den §§ 265b bis 266a des
Strafgesetzbuchs zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr


verurteilt worden ist; dieser Ausschluss gilt für die Dauer
von fünf Jahren seit der Rechtskraft des Urteils, wobei die Zeit nicht
eingerechnet wird, in welcher der Täter auf behördliche Anordnung in einer
Anstalt verwahrt worden ist.


Satz 2 Nr. 3 gilt entsprechend bei einer Verurteilung im
Ausland wegen einer Tat, die mit den in Satz 2 Nr. 3 genannten Taten
vergleichbar ist.


(4) Der Vorstand von Gesellschaften, die börsennotiert sind
oder der Mitbestimmung unterliegen, legt für den Frauenanteil in den beiden
Führungsebenen unterhalb des Vorstands Zielgrößen fest. Liegt der Frauenanteil
bei Festlegung der Zielgrößen unter 30 Prozent, so dürfen die Zielgrößen den
jeweils erreichten Anteil nicht mehr unterschreiten. Gleichzeitig sind Fristen
zur Erreichung der Zielgrößen festzulegen. Die Fristen dürfen jeweils nicht
länger als fünf Jahre sein.


 


§ 77 Geschäftsführung


(1) Besteht der Vorstand aus mehreren Personen, so sind
sämtliche Vorstandsmitglieder nur gemeinschaftlich zur Geschäftsführung befugt.
Die Satzung oder die Geschäftsordnung des Vorstands kann Abweichendes
bestimmen; es kann jedoch nicht bestimmt werden, daß ein oder mehrere
Vorstandsmitglieder Meinungsverschiedenheiten im Vorstand gegen die Mehrheit
seiner Mitglieder entscheiden.


(2) Der Vorstand kann sich eine Geschäftsordnung geben, wenn
nicht die Satzung den Erlaß der Geschäftsordnung dem Aufsichtsrat übertragen
hat oder der Aufsichtsrat eine Geschäftsordnung für den Vorstand erläßt. Die
Satzung kann Einzelfragen der Geschäftsordnung bindend regeln. Beschlüsse des
Vorstands über die Geschäftsordnung müssen einstimmig gefaßt werden.


 


§ 78 Vertretung


(1) Der Vorstand vertritt die Gesellschaft gerichtlich und
außergerichtlich. Hat eine Gesellschaft keinen Vorstand (Führungslosigkeit),
wird die Gesellschaft für den Fall, dass ihr gegenüber Willenserklärungen
abgegeben oder Schriftstücke zugestellt werden, durch den Aufsichtsrat
vertreten.


(2) Besteht der Vorstand aus mehreren Personen, so sind,
wenn die Satzung nichts anderes bestimmt, sämtliche Vorstandsmitglieder nur
gemeinschaftlich zur Vertretung der Gesellschaft befugt. Ist eine
Willenserklärung gegenüber der Gesellschaft abzugeben, so genügt die Abgabe
gegenüber einem Vorstandsmitglied oder im Fall des Absatzes 1 Satz 2 gegenüber
einem Aufsichtsratsmitglied. An die Vertreter der Gesellschaft nach Absatz 1
können unter der im Handelsregister eingetragenen Geschäftsanschrift
Willenserklärungen gegenüber der Gesellschaft abgegeben und Schriftstücke für
die Gesellschaft zugestellt werden. Unabhängig hiervon können die Abgabe und die
Zustellung auch unter der eingetragenen Anschrift der empfangsberechtigten
Person nach § 39 Abs. 1 Satz 2 erfolgen.


(3) Die Satzung kann auch bestimmen, daß einzelne
Vorstandsmitglieder allein oder in Gemeinschaft mit einem Prokuristen zur
Vertretung der Gesellschaft befugt sind. Dasselbe kann der Aufsichtsrat
bestimmen, wenn die Satzung ihn hierzu ermächtigt hat. Absatz 2 Satz 2 gilt in
diesen Fällen sinngemäß.


(4) Zur Gesamtvertretung befugte Vorstandsmitglieder können
einzelne von ihnen zur Vornahme bestimmter Geschäfte oder bestimmter Arten von
Geschäften ermächtigen. Dies gilt sinngemäß, wenn ein einzelnes
Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen zur Vertretung der
Gesellschaft befugt ist.


 


§ 79 (weggefallen)


-


 


§ 80 Angaben auf Geschäftsbriefen


(1) Auf allen Geschäftsbriefen gleichviel welcher Form, die
an einen bestimmten Empfänger gerichtet werden, müssen die Rechtsform und der
Sitz der Gesellschaft, das Registergericht des Sitzes der Gesellschaft und die
Nummer, unter der die Gesellschaft in das Handelsregister eingetragen ist,
sowie alle Vorstandsmitglieder und der Vorsitzende des Aufsichtsrats mit dem
Familiennamen und mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen angegeben werden.
Der Vorsitzende des Vorstands ist als solcher zu bezeichnen. Werden Angaben
über das Kapital der Gesellschaft gemacht, so müssen in jedem Fall das
Grundkapital sowie, wenn auf die Aktien der Ausgabebetrag nicht vollständig
eingezahlt ist, der Gesamtbetrag der ausstehenden Einlagen angegeben werden.


(2) Der Angaben nach Absatz 1 Satz 1 und 2 bedarf es nicht
bei Mitteilungen oder Berichten, die im Rahmen einer bestehenden
Geschäftsverbindung ergehen und für die üblicherweise Vordrucke verwendet
werden, in denen lediglich die im Einzelfall erforderlichen besonderen Angaben
eingefügt zu werden brauchen.


(3) Bestellscheine gelten als Geschäftsbriefe im Sinne des
Absatzes 1. Absatz 2 ist auf sie nicht anzuwenden.


(4) Auf allen Geschäftsbriefen und Bestellscheinen, die von
einer Zweigniederlassung einer Aktiengesellschaft mit Sitz im Ausland verwendet
werden, müssen das Register, bei dem die Zweigniederlassung geführt wird, und
die Nummer des Registereintrags angegeben werden; im übrigen gelten die
Vorschriften der Absätze 1 bis 3 für die Angaben bezüglich der Haupt- und der
Zweigniederlassung, soweit nicht das ausländische Recht Abweichungen nötig
macht. Befindet sich die ausländische Gesellschaft in Abwicklung, so sind auch
diese Tatsache sowie alle Abwickler anzugeben.


 


§ 81 Änderung des Vorstands und der Vertretungsbefugnis
seiner Mitglieder


(1) Jede Änderung des Vorstands oder der Vertretungsbefugnis
eines Vorstandsmitglieds hat der Vorstand zur Eintragung in das Handelsregister
anzumelden.


(2) Der Anmeldung sind die Urkunden über die Änderung in
Urschrift oder öffentlich beglaubigter Abschrift beizufügen.


(3) Die neuen Vorstandsmitglieder haben in der Anmeldung zu
versichern, daß keine Umstände vorliegen, die ihre Bestellung nach § 76 Abs. 3
Satz 2 Nr. 2 und 3 sowie Satz 3 entgegenstehen, und daß sie über ihre
unbeschränkte Auskunftspflicht gegenüber dem Gericht belehrt worden sind. § 37
Abs. 2 Satz 2 ist anzuwenden.


(4) (weggefallen)


 


§ 82 Beschränkungen der Vertretungs- und
Geschäftsführungsbefugnis


(1) Die Vertretungsbefugnis des Vorstands kann nicht
beschränkt werden.


(2) Im Verhältnis der Vorstandsmitglieder zur Gesellschaft
sind diese verpflichtet, die Beschränkungen einzuhalten, die im Rahmen der
Vorschriften über die Aktiengesellschaft die Satzung, der Aufsichtsrat, die
Hauptversammlung und die Geschäftsordnungen des Vorstands und des Aufsichtsrats
für die Geschäftsführungsbefugnis getroffen haben.


 


§ 83 Vorbereitung und Ausführung von
Hauptversammlungsbeschlüssen


(1) Der Vorstand ist auf Verlangen der Hauptversammlung
verpflichtet, Maßnahmen, die in die Zuständigkeit der Hauptversammlung fallen,
vorzubereiten. Das gleiche gilt für die Vorbereitung und den Abschluß von
Verträgen, die nur mit Zustimmung der Hauptversammlung wirksam werden. Der
Beschluß der Hauptversammlung bedarf der Mehrheiten, die für die Maßnahmen oder
für die Zustimmung zu dem Vertrag erforderlich sind.


(2) Der Vorstand ist verpflichtet, die von der
Hauptversammlung im Rahmen ihrer Zuständigkeit beschlossenen Maßnahmen
auszuführen.


 


§ 84 Bestellung und Abberufung des Vorstands


(1) Vorstandsmitglieder bestellt der Aufsichtsrat auf
höchstens fünf Jahre. Eine wiederholte Bestellung oder Verlängerung der
Amtszeit, jeweils für höchstens fünf Jahre, ist zulässig. Sie bedarf eines
erneuten Aufsichtsratsbeschlusses, der frühestens ein Jahr vor Ablauf der
bisherigen Amtszeit gefaßt werden kann. Nur bei einer Bestellung auf weniger
als fünf Jahre kann eine Verlängerung der Amtszeit ohne neuen
Aufsichtsratsbeschluß vorgesehen werden, sofern dadurch die gesamte Amtszeit
nicht mehr als fünf Jahre beträgt. Dies gilt sinngemäß für den
Anstellungsvertrag; er kann jedoch vorsehen, daß er für den Fall einer
Verlängerung der Amtszeit bis zu deren Ablauf weitergilt.


(2) Werden mehrere Personen zu Vorstandsmitgliedern
bestellt, so kann der Aufsichtsrat ein Mitglied zum Vorsitzenden des Vorstands
ernennen.


(3) Der Aufsichtsrat kann die Bestellung zum
Vorstandsmitglied und die Ernennung zum Vorsitzenden des Vorstands widerrufen,
wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Ein solcher Grund ist namentlich grobe
Pflichtverletzung, Unfähigkeit zur ordnungsmäßigen Geschäftsführung oder
Vertrauensentzug durch die Hauptversammlung, es sei denn, daß das Vertrauen aus
offenbar unsachlichen Gründen entzogen worden ist. Dies gilt auch für den vom
ersten Aufsichtsrat bestellten Vorstand. Der Widerruf ist wirksam, bis seine
Unwirksamkeit rechtskräftig festgestellt ist. Für die Ansprüche aus dem
Anstellungsvertrag gelten die allgemeinen Vorschriften.


(4) Die Vorschriften des Gesetzes über die Mitbestimmung der
Arbeitnehmer in den Aufsichtsräten und Vorständen der Unternehmen des Bergbaus
und der Eisen und Stahl erzeugenden Industrie in der im Bundesgesetzblatt Teil
III, Gliederungsnummer 801-2, veröffentlichten bereinigten Fassung - Montan-Mitbestimmungsgesetz
- über die besonderen Mehrheitserfordernisse für einen Aufsichtsratsbeschluß
über die Bestellung eines Arbeitsdirektors oder den Widerruf seiner Bestellung
bleiben unberührt.


 


§ 85 Bestellung durch das Gericht


(1) Fehlt ein erforderliches Vorstandsmitglied, so hat in
dringenden Fällen das Gericht auf Antrag eines Beteiligten das Mitglied zu
bestellen. Gegen die Entscheidung ist die Beschwerde zulässig.


(2) Das Amt des gerichtlich bestellten Vorstandsmitglieds
erlischt in jedem Fall, sobald der Mangel behoben ist.


(3) Das gerichtlich bestellte Vorstandsmitglied hat Anspruch
auf Ersatz angemessener barer Auslagen und auf Vergütung für seine Tätigkeit.
Einigen sich das gerichtlich bestellte Vorstandsmitglied und die Gesellschaft
nicht, so setzt das Gericht die Auslagen und die Vergütung fest. Gegen die
Entscheidung ist die Beschwerde zulässig; die Rechtsbeschwerde ist
ausgeschlossen. Aus der rechtskräftigen Entscheidung findet die
Zwangsvollstreckung nach der Zivilprozeßordnung statt.


 


§ 86 


(weggefallen)


 


§ 87 Grundsätze für die Bezüge der Vorstandsmitglieder


(1) Der Aufsichtsrat hat bei der Festsetzung der
Gesamtbezüge des einzelnen Vorstandsmitglieds (Gehalt, Gewinnbeteiligungen,
Aufwandsentschädigungen, Versicherungsentgelte, Provisionen, anreizorientierte
Vergütungszusagen wie zum Beispiel Aktienbezugsrechte und Nebenleistungen jeder
Art) dafür zu sorgen, dass diese in einem angemessenen Verhältnis zu den
Aufgaben und Leistungen des Vorstandsmitglieds sowie zur Lage der Gesellschaft
stehen und die übliche Vergütung nicht ohne besondere Gründe übersteigen. Die
Vergütungsstruktur ist bei börsennotierten Gesellschaften auf eine nachhaltige
Unternehmensentwicklung auszurichten. Variable Vergütungsbestandteile sollen
daher eine mehrjährige Bemessungsgrundlage haben; für außerordentliche
Entwicklungen soll der Aufsichtsrat eine Begrenzungsmöglichkeit vereinbaren.
Satz 1 gilt sinngemäß für Ruhegehalt, Hinterbliebenenbezüge und Leistungen
verwandter Art.


(2) Verschlechtert sich die Lage der Gesellschaft nach der
Festsetzung so, dass die Weitergewährung der Bezüge nach Absatz 1 unbillig für
die Gesellschaft wäre, so soll der Aufsichtsrat oder im Falle des § 85 Absatz 3
das Gericht auf Antrag des Aufsichtsrats die Bezüge auf die angemessene Höhe
herabsetzen. Ruhegehalt, Hinterbliebenenbezüge und Leistungen verwandter Art
können nur in den ersten drei Jahren nach Ausscheiden aus der Gesellschaft nach
Satz 1 herabgesetzt werden. Durch eine Herabsetzung wird der Anstellungsvertrag
im übrigen nicht berührt. Das Vorstandsmitglied kann jedoch seinen
Anstellungsvertrag für den Schluß des nächsten Kalendervierteljahrs mit einer
Kündigungsfrist von sechs Wochen kündigen.


(3) Wird über das Vermögen der Gesellschaft das
Insolvenzverfahren eröffnet und kündigt der Insolvenzverwalter den
Anstellungsvertrag eines Vorstandsmitglieds, so kann es Ersatz für den Schaden,
der ihm durch die Aufhebung des Dienstverhältnisses entsteht, nur für zwei
Jahre seit dem Ablauf des Dienstverhältnisses verlangen.


 


§ 88 Wettbewerbsverbot


(1) Die Vorstandsmitglieder dürfen ohne Einwilligung des
Aufsichtsrats weder ein Handelsgewerbe betreiben noch im Geschäftszweig der
Gesellschaft für eigene oder fremde Rechnung Geschäfte machen. Sie dürfen ohne
Einwilligung auch nicht Mitglied des Vorstands oder Geschäftsführer oder
persönlich haftender Gesellschafter einer anderen Handelsgesellschaft sein. Die
Einwilligung des Aufsichtsrats kann nur für bestimmte Handelsgewerbe oder
Handelsgesellschaften oder für bestimmte Arten von Geschäften erteilt werden.


(2) Verstößt ein Vorstandsmitglied gegen dieses Verbot, so
kann die Gesellschaft Schadenersatz fordern. Sie kann statt dessen von dem
Mitglied verlangen, daß es die für eigene Rechnung gemachten Geschäfte als für
Rechnung der Gesellschaft eingegangen gelten läßt und die aus Geschäften für
fremde Rechnung bezogene Vergütung herausgibt oder seinen Anspruch auf die
Vergütung abtritt.


(3) Die Ansprüche der Gesellschaft verjähren in drei Monaten
seit dem Zeitpunkt, in dem die übrigen Vorstandsmitglieder und die
Aufsichtsratsmitglieder von der zum Schadensersatz verpflichtenden Handlung
Kenntnis erlangen oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müssten. Sie
verjähren ohne Rücksicht auf diese Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in
fünf Jahren von ihrer Entstehung an.


 


§ 89 Kreditgewährung an Vorstandsmitglieder


(1) Die Gesellschaft darf ihren Vorstandsmitgliedern Kredit
nur auf Grund eines Beschlusses des Aufsichtsrats gewähren. Der Beschluß kann
nur für bestimmte Kreditgeschäfte oder Arten von Kreditgeschäften und nicht für
länger als drei Monate im voraus gefaßt werden. Er hat die Verzinsung und
Rückzahlung des Kredits zu regeln. Der Gewährung eines Kredits steht die
Gestattung einer Entnahme gleich, die über die dem Vorstandsmitglied
zustehenden Bezüge hinausgeht, namentlich auch die Gestattung der Entnahme von
Vorschüssen auf Bezüge. Dies gilt nicht für Kredite, die ein Monatsgehalt nicht
übersteigen.


(2) Die Gesellschaft darf ihren Prokuristen und zum gesamten
Geschäftsbetrieb ermächtigten Handlungsbevollmächtigten Kredit nur mit
Einwilligung des Aufsichtsrats gewähren. Eine herrschende Gesellschaft darf
Kredite an gesetzliche Vertreter, Prokuristen oder zum gesamten
Geschäftsbetrieb ermächtigte Handlungsbevollmächtigte eines abhängigen
Unternehmens nur mit Einwilligung ihres Aufsichtsrats, eine abhängige
Gesellschaft darf Kredite an gesetzliche Vertreter, Prokuristen oder zum
gesamten Geschäftsbetrieb ermächtigte Handlungsbevollmächtigte des herrschenden
Unternehmens nur mit Einwilligung des Aufsichtsrats des herrschenden
Unternehmens gewähren. Absatz 1 Satz 2 bis 5 gilt sinngemäß.


(3) Absatz 2 gilt auch für Kredite an den Ehegatten,
Lebenspartner oder an ein minderjähriges Kind eines Vorstandsmitglieds, eines
anderen gesetzlichen Vertreters, eines Prokuristen oder eines zum gesamten
Geschäftsbetrieb ermächtigten Handlungsbevollmächtigten. Er gilt ferner für
Kredite an einen Dritten, der für Rechnung dieser Personen oder für Rechnung
eines Vorstandsmitglieds, eines anderen gesetzlichen Vertreters, eines
Prokuristen oder eines zum gesamten Geschäftsbetrieb ermächtigten Handlungsbevollmächtigten
handelt.


(4) Ist ein Vorstandsmitglied, ein Prokurist oder ein zum
gesamten Geschäftsbetrieb ermächtigter Handlungsbevollmächtigter zugleich
gesetzlicher Vertreter oder Mitglied des Aufsichtsrats einer anderen
juristischen Person oder Gesellschafter einer Personenhandelsgesellschaft, so
darf die Gesellschaft der juristischen Person oder der
Personenhandelsgesellschaft Kredit nur mit Einwilligung des Aufsichtsrats
gewähren; Absatz 1 Satz 2 und 3 gilt sinngemäß. Dies gilt nicht, wenn die
juristische Person oder die Personenhandelsgesellschaft mit der Gesellschaft
verbunden ist oder wenn der Kredit für die Bezahlung von Waren gewährt wird,
welche die Gesellschaft der juristischen Person oder der
Personenhandelsgesellschaft liefert.


(5) Wird entgegen den Absätzen 1 bis 4 Kredit gewährt, so
ist der Kredit ohne Rücksicht auf entgegenstehende Vereinbarungen sofort
zurückzugewähren, wenn nicht der Aufsichtsrat nachträglich zustimmt.


(6) Ist die Gesellschaft ein Kreditinstitut oder
Finanzdienstleistungsinstitut, auf das § 15 des Gesetzes über das Kreditwesen
anzuwenden ist, gelten anstelle der Absätze 1 bis 5 die Vorschriften des
Gesetzes über das Kreditwesen.


 


§ 90 Berichte an den Aufsichtsrat


(1) Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat zu berichten über 


1. die beabsichtigte Geschäftspolitik und andere
grundsätzliche Fragen der Unternehmensplanung (insbesondere die Finanz-,
Investitions- und Personalplanung), wobei auf Abweichungen der tatsächlichen
Entwicklung von früher berichteten Zielen unter Angabe von Gründen einzugehen
ist;


2. die Rentabilität der Gesellschaft, insbesondere die
Rentabilität des Eigenkapitals;


3. den Gang der Geschäfte, insbesondere den Umsatz, und die
Lage der Gesellschaft;


4. Geschäfte, die für die Rentabilität oder Liquidität der
Gesellschaft von erheblicher Bedeutung sein können.


Ist die Gesellschaft Mutterunternehmen (§ 290 Abs. 1, 2 des
Handelsgesetzbuchs), so hat der Bericht auch auf Tochterunternehmen und auf
Gemeinschaftsunternehmen (§ 310 Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs) einzugehen.
Außerdem ist dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats aus sonstigen wichtigen
Anlässen zu berichten; als wichtiger Anlaß ist auch ein dem Vorstand
bekanntgewordener geschäftlicher Vorgang bei einem verbundenen Unternehmen
anzusehen, der auf die Lage der Gesellschaft von erheblichem Einfluß sein kann.


(2) Die Berichte nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 4 sind wie
folgt zu erstatten: 


1. die Berichte nach Nummer 1 mindestens einmal jährlich,
wenn nicht Änderungen der Lage oder neue Fragen eine unverzügliche
Berichterstattung gebieten;


2. die Berichte nach Nummer 2 in der Sitzung des
Aufsichtsrats, in der über den Jahresabschluß verhandelt wird;


3. die Berichte nach Nummer 3 regelmäßig, mindestens
vierteljährlich;


4. die Berichte nach Nummer 4 möglichst so rechtzeitig, daß
der Aufsichtsrat vor Vornahme der Geschäfte Gelegenheit hat, zu ihnen Stellung
zu nehmen.


(3) Der Aufsichtsrat kann vom Vorstand jederzeit einen
Bericht verlangen über Angelegenheiten der Gesellschaft, über ihre rechtlichen
und geschäftlichen Beziehungen zu verbundenen Unternehmen sowie über
geschäftliche Vorgänge bei diesen Unternehmen, die auf die Lage der
Gesellschaft von erheblichem Einfluß sein können. Auch ein einzelnes Mitglied
kann einen Bericht, jedoch nur an den Aufsichtsrat, verlangen.


(4) Die Berichte haben den Grundsätzen einer gewissenhaften
und getreuen Rechenschaft zu entsprechen. Sie sind möglichst rechtzeitig und,
mit Ausnahme des Berichts nach Absatz 1 Satz 3, in der Regel in Textform zu
erstatten.


(5) Jedes Aufsichtsratsmitglied hat das Recht, von den
Berichten Kenntnis zu nehmen. Soweit die Berichte in Textform erstattet worden
sind, sind sie auch jedem Aufsichtsratsmitglied auf Verlangen zu übermitteln,
soweit der Aufsichtsrat nichts anderes beschlossen hat. Der Vorsitzende des
Aufsichtsrats hat die Aufsichtsratsmitglieder über die Berichte nach Absatz 1
Satz 3 spätestens in der nächsten Aufsichtsratssitzung zu unterrichten.


 


§ 91 Organisation. Buchführung


(1) Der Vorstand hat dafür zu sorgen, daß die erforderlichen
Handelsbücher geführt werden.


(2) Der Vorstand hat geeignete Maßnahmen zu treffen,
insbesondere ein Überwachungssystem einzurichten, damit den Fortbestand der
Gesellschaft gefährdende Entwicklungen früh erkannt werden.


 


§ 92 Vorstandspflichten bei Verlust, Überschuldung oder
Zahlungsunfähigkeit


(1) Ergibt sich bei Aufstellung der Jahresbilanz oder einer
Zwischenbilanz oder ist bei pflichtmäßigem Ermessen anzunehmen, daß ein Verlust
in Höhe der Hälfte des Grundkapitals besteht, so hat der Vorstand unverzüglich
die Hauptversammlung einzuberufen und ihr dies anzuzeigen.


(2) Nachdem die Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft
eingetreten ist oder sich ihre Überschuldung ergeben hat, darf der Vorstand
keine Zahlungen leisten. Dies gilt nicht von Zahlungen, die auch nach diesem
Zeitpunkt mit der Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften
Geschäftsleiters vereinbar sind. Die gleiche Verpflichtung trifft den Vorstand
für Zahlungen an Aktionäre, soweit diese zur Zahlungsunfähigkeit der
Gesellschaft führen mussten, es sei denn, dies war auch bei Beachtung der in §
93 Abs. 1 Satz 1 bezeichneten Sorgfalt nicht erkennbar.


 


§ 93 Sorgfaltspflicht und Verantwortlichkeit der
Vorstandsmitglieder


(1) Die Vorstandsmitglieder haben bei ihrer Geschäftsführung
die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters anzuwenden.
Eine Pflichtverletzung liegt nicht vor, wenn das Vorstandsmitglied bei einer
unternehmerischen Entscheidung vernünftigerweise annehmen durfte, auf der
Grundlage angemessener Information zum Wohle der Gesellschaft zu handeln. Über
vertrauliche Angaben und Geheimnisse der Gesellschaft, namentlich Betriebs- oder
Geschäftsgeheimnisse, die den Vorstandsmitgliedern durch ihre Tätigkeit im
Vorstand bekanntgeworden sind, haben sie Stillschweigen zu bewahren. Die
Pflicht des Satzes 3 gilt nicht gegenüber einer nach § 342b des
Handelsgesetzbuchs anerkannten Prüfstelle im Rahmen einer von dieser
durchgeführten Prüfung.


(2) Vorstandsmitglieder, die ihre Pflichten verletzen, sind
der Gesellschaft zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens als
Gesamtschuldner verpflichtet. Ist streitig, ob sie die Sorgfalt eines ordentlichen
und gewissenhaften Geschäftsleiters angewandt haben, so trifft sie die
Beweislast. Schließt die Gesellschaft eine Versicherung zur Absicherung eines
Vorstandsmitglieds gegen Risiken aus dessen beruflicher Tätigkeit für die
Gesellschaft ab, ist ein Selbstbehalt von mindestens 10 Prozent des Schadens
bis mindestens zur Höhe des Eineinhalbfachen der festen jährlichen Vergütung
des Vorstandsmitglieds vorzusehen.


(3) Die Vorstandsmitglieder sind namentlich zum Ersatz
verpflichtet, wenn entgegen diesem Gesetz 


1. Einlagen an die Aktionäre zurückgewährt werden,


2. den Aktionären Zinsen oder Gewinnanteile gezahlt werden,


3. eigene Aktien der Gesellschaft oder einer anderen
Gesellschaft gezeichnet, erworben, als Pfand genommen oder eingezogen werden,


4. Aktien vor der vollen Leistung des Ausgabebetrags
ausgegeben werden,


5. Gesellschaftsvermögen verteilt wird,


6. Zahlungen entgegen § 92 Abs. 2 geleistet werden,


7. Vergütungen an Aufsichtsratsmitglieder gewährt werden,


8. Kredit gewährt wird,


9. bei der bedingten Kapitalerhöhung außerhalb des
festgesetzten Zwecks oder vor der vollen Leistung des Gegenwerts Bezugsaktien
ausgegeben werden.


(4) Der Gesellschaft gegenüber tritt die Ersatzpflicht nicht
ein, wenn die Handlung auf einem gesetzmäßigen Beschluß der Hauptversammlung
beruht. Dadurch, daß der Aufsichtsrat die Handlung gebilligt hat, wird die
Ersatzpflicht nicht ausgeschlossen. Die Gesellschaft kann erst drei Jahre nach
der Entstehung des Anspruchs und nur dann auf Ersatzansprüche verzichten oder
sich über sie vergleichen, wenn die Hauptversammlung zustimmt und nicht eine
Minderheit, deren Anteile zusammen den zehnten Teil des Grundkapitals
erreichen, zur Niederschrift Widerspruch erhebt. Die zeitliche Beschränkung
gilt nicht, wenn der Ersatzpflichtige zahlungsunfähig ist und sich zur
Abwendung des Insolvenzverfahrens mit seinen Gläubigern vergleicht oder wenn
die Ersatzpflicht in einem Insolvenzplan geregelt wird.


(5) Der Ersatzanspruch der Gesellschaft kann auch von den
Gläubigern der Gesellschaft geltend gemacht werden, soweit sie von dieser keine
Befriedigung erlangen können. Dies gilt jedoch in anderen Fällen als denen des
Absatzes 3 nur dann, wenn die Vorstandsmitglieder die Sorgfalt eines
ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters gröblich verletzt haben;
Absatz 2 Satz 2 gilt sinngemäß. Den Gläubigern gegenüber wird die Ersatzpflicht
weder durch einen Verzicht oder Vergleich der Gesellschaft noch dadurch
aufgehoben, daß die Handlung auf einem Beschluß der Hauptversammlung beruht.
Ist über das Vermögen der Gesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet, so übt
während dessen Dauer der Insolvenzverwalter oder der Sachwalter das Recht der
Gläubiger gegen die Vorstandsmitglieder aus.


(6) Die Ansprüche aus diesen Vorschriften verjähren bei
Gesellschaften, die zum Zeitpunkt der Pflichtverletzung börsennotiert sind, in
zehn Jahren, bei anderen Gesellschaften in fünf Jahren.


Fußnote


(+++ § 93 Abs. 6: Zur Anwendung vgl. § 24 AktGEG +++)


 


§ 94 Stellvertreter von Vorstandsmitgliedern


Die Vorschriften für die Vorstandsmitglieder gelten auch für
ihre Stellvertreter.


Zweiter Abschnitt


Aufsichtsrat


 


§ 95 Zahl der Aufsichtsratsmitglieder


Der Aufsichtsrat besteht aus drei Mitgliedern. Die Satzung
kann eine bestimmte höhere Zahl festsetzen. Die Zahl muß durch drei teilbar
sein, wenn dies zur Erfüllung mitbestimmungsrechtlicher Vorgaben erforderlich
ist. Die Höchstzahl der Aufsichtsratsmitglieder beträgt bei Gesellschaften mit
einem Grundkapital 


bis zu    1 500 000
Euro neun,


von mehr als     1 500 000
Euro fünfzehn,


von mehr als     10 000
000 Euro einundzwanzig.


 


Durch die vorstehenden Vorschriften werden hiervon
abweichende Vorschriften des Mitbestimmungsgesetzes vom 4. Mai 1976 (BGBl. I S.
1153), des Montan-Mitbestimmungsgesetzes und des Gesetzes zur Ergänzung des
Gesetzes über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer in den Aufsichtsräten und
Vorständen der Unternehmen des Bergbaus und der Eisen und Stahl erzeugenden
Industrie in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 801-3,
veröffentlichten bereinigten Fassung - Mitbestimmungsergänzungsgesetz - nicht
berührt.


 


§ 96 Zusammensetzung des Aufsichtsrats


(1) Der Aufsichtsrat setzt sich zusammen 


bei Gesellschaften, für die das Mitbestimmungsgesetz gilt,
aus Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre und der Arbeitnehmer, 


bei Gesellschaften, für die das Montan-Mitbestimmungsgesetz
gilt, aus Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre und der Arbeitnehmer und aus
weiteren Mitgliedern, 


bei Gesellschaften, für die die §§ 5 bis 13 des
Mitbestimmungsergänzungsgesetzes gelten, aus Aufsichtsratsmitgliedern der
Aktionäre und der Arbeitnehmer und aus einem weiteren Mitglied, 


bei Gesellschaften, für die das Drittelbeteiligungsgesetz
gilt, aus Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre und der Arbeitnehmer, 


bei Gesellschaften für die das Gesetz über die Mitbestimmung
der Arbeitnehmer bei einer grenzüberschreitenden Verschmelzung vom 21. Dezember
2006 (BGBl. I S. 3332) gilt, aus Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre und der
Arbeitnehmer, 


bei den übrigen Gesellschaften nur aus
Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre.


(2) Bei börsennotierten Gesellschaften, für die das
Mitbestimmungsgesetz, das Montan-Mitbestimmungsgesetz oder das
Mitbestimmungsergänzungsgesetz gilt, setzt sich der Aufsichtsrat zu mindestens
30 Prozent aus Frauen und zu mindestens 30 Prozent aus Männern zusammen. Der
Mindestanteil ist vom Aufsichtsrat insgesamt zu erfüllen. Widerspricht die
Seite der Anteilseigner- oder Arbeitnehmervertreter auf Grund eines mit
Mehrheit gefassten Beschlusses vor der Wahl der Gesamterfüllung gegenüber dem
Aufsichtsratsvorsitzenden, so ist der Mindestanteil für diese Wahl von der
Seite der Anteilseigner und der Seite der Arbeitnehmer getrennt zu erfüllen. Es
ist in allen Fällen auf volle Personenzahlen mathematisch auf- beziehungsweise
abzurunden. Verringert sich bei Gesamterfüllung der höhere Frauenanteil einer
Seite nachträglich und widerspricht sie nun der Gesamterfüllung, so wird
dadurch die Besetzung auf der anderen Seite nicht unwirksam. Eine Wahl der
Mitglieder des Aufsichtsrats durch die Hauptversammlung und eine Entsendung in
den Aufsichtsrat unter Verstoß gegen das Mindestanteilsgebot ist nichtig. Ist
eine Wahl aus anderen Gründen für nichtig erklärt, so verstoßen
zwischenzeitlich erfolgte Wahlen insoweit nicht gegen das Mindestanteilsgebot.
Auf die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer sind die in Satz 1
genannten Gesetze zur Mitbestimmung anzuwenden.


(3) Bei börsennotierten Gesellschaften, die aus einer
grenzüberschreitenden Verschmelzung hervorgegangen sind und bei denen nach dem
Gesetz über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer bei einer grenzüberschreitenden
Verschmelzung das Aufsichts- oder Verwaltungsorgan aus derselben Zahl von
Anteilseigner- und Arbeitnehmervertretern besteht, müssen in dem Aufsichts- oder
Verwaltungsorgan Frauen und Männer jeweils mit einem Anteil von mindestens 30
Prozent vertreten sein. Absatz 2 Satz 2, 4, 6 und 7 gilt entsprechend.


(4) Nach anderen als den zuletzt angewandten gesetzlichen
Vorschriften kann der Aufsichtsrat nur zusammengesetzt werden, wenn nach § 97
oder nach § 98 die in der Bekanntmachung des Vorstands oder in der
gerichtlichen Entscheidung angegebenen gesetzlichen Vorschriften anzuwenden
sind.


 


§ 97 Bekanntmachung über die Zusammensetzung des
Aufsichtsrats


(1) Ist der Vorstand der Ansicht, daß der Aufsichtsrat nicht
nach den für ihn maßgebenden gesetzlichen Vorschriften zusammengesetzt ist, so
hat er dies unverzüglich in den Gesellschaftsblättern und gleichzeitig durch
Aushang in sämtlichen Betrieben der Gesellschaft und ihrer Konzernunternehmen
bekanntzumachen. In der Bekanntmachung sind die nach Ansicht des Vorstands
maßgebenden gesetzlichen Vorschriften anzugeben. Es ist darauf hinzuweisen, daß
der Aufsichtsrat nach diesen Vorschriften zusammengesetzt wird, wenn nicht
Antragsberechtigte nach § 98 Abs. 2 innerhalb eines Monats nach der
Bekanntmachung im Bundesanzeiger das nach § 98 Abs. 1 zuständige Gericht
anrufen.


(2) Wird das nach § 98 Abs. 1 zuständige Gericht nicht
innerhalb eines Monats nach der Bekanntmachung im Bundesanzeiger angerufen, so
ist der neue Aufsichtsrat nach den in der Bekanntmachung des Vorstands
angegebenen gesetzlichen Vorschriften zusammenzusetzen. Die Bestimmungen der
Satzung über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats, über die Zahl der
Aufsichtsratsmitglieder sowie über die Wahl, Abberufung und Entsendung von
Aufsichtsratsmitgliedern treten mit der Beendigung der ersten Hauptversammlung,
die nach Ablauf der Anrufungsfrist einberufen wird, spätestens sechs Monate
nach Ablauf dieser Frist insoweit außer Kraft, als sie den nunmehr
anzuwendenden gesetzlichen Vorschriften widersprechen. Mit demselben Zeitpunkt
erlischt das Amt der bisherigen Aufsichtsratsmitglieder. Eine Hauptversammlung,
die innerhalb der Frist von sechs Monaten stattfindet, kann an Stelle der außer
Kraft tretenden Satzungsbestimmungen mit einfacher Stimmenmehrheit neue
Satzungsbestimmungen beschließen.


(3) Solange ein gerichtliches Verfahren nach §§ 98, 99
anhängig ist, kann eine Bekanntmachung über die Zusammensetzung des
Aufsichtsrats nicht erfolgen.


 


§ 98 Gerichtliche Entscheidung über die Zusammensetzung des
Aufsichtsrats


(1) Ist streitig oder ungewiss, nach welchen gesetzlichen
Vorschriften der Aufsichtsrat zusammenzusetzen ist, so entscheidet darüber auf
Antrag ausschließlich das Landgericht, in dessen Bezirk die Gesellschaft ihren
Sitz hat.


(2) Antragsberechtigt sind 


1. der Vorstand,


2. jedes Aufsichtsratsmitglied,


3. jeder Aktionär,


4. der Gesamtbetriebsrat der Gesellschaft oder, wenn in der
Gesellschaft nur ein Betriebsrat besteht, der Betriebsrat,


5. der Gesamt- oder Unternehmenssprecherausschuss der
Gesellschaft oder, wenn in der Gesellschaft nur ein Sprecherausschuss besteht,
der Sprecherausschuss,


6. der Gesamtbetriebsrat eines anderen Unternehmens, dessen
Arbeitnehmer nach den gesetzlichen Vorschriften, deren Anwendung streitig oder
ungewiß ist, selbst oder durch Delegierte an der Wahl von
Aufsichtsratsmitgliedern der Gesellschaft teilnehmen, oder, wenn in dem anderen
Unternehmen nur ein Betriebsrat besteht, der Betriebsrat,


7. der Gesamt- oder Unternehmenssprecherausschuss eines
anderen Unternehmens, dessen Arbeitnehmer nach den gesetzlichen Vorschriften,
deren Anwendung streitig oder ungewiss ist, selbst oder durch Delegierte an der
Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern der Gesellschaft teilnehmen, oder, wenn in
dem anderen Unternehmen nur ein Sprecherausschuss besteht, der
Sprecherausschuss,


8. mindestens ein Zehntel oder einhundert der Arbeitnehmer,
die nach den gesetzlichen Vorschriften, deren Anwendung streitig oder ungewiß
ist, selbst oder durch Delegierte an der Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern der
Gesellschaft teilnehmen,


9. Spitzenorganisationen der Gewerkschaften, die nach den
gesetzlichen Vorschriften, deren Anwendung streitig oder ungewiß ist, ein
Vorschlagsrecht hätten,


10. Gewerkschaften, die nach den gesetzlichen Vorschriften,
deren Anwendung streitig oder ungewiß ist, ein Vorschlagsrecht hätten.


Ist die Anwendung des Mitbestimmungsgesetzes oder die
Anwendung von Vorschriften des Mitbestimmungsgesetzes streitig oder ungewiß, so
sind außer den nach Satz 1 Antragsberechtigten auch je ein Zehntel der
wahlberechtigten in § 3 Abs. 1 Nr. 1 des Mitbestimmungsgesetzes bezeichneten
Arbeitnehmer oder der wahlberechtigten leitenden Angestellten im Sinne des
Mitbestimmungsgesetzes antragsberechtigt.


(3) Die Absätze 1 und 2 gelten sinngemäß, wenn streitig ist,
ob der Abschlußprüfer das nach § 3 oder § 16 des Mitbestimmungsergänzungsgesetzes
maßgebliche Umsatzverhältnis richtig ermittelt hat.


(4) Entspricht die Zusammensetzung des Aufsichtsrats nicht
der gerichtlichen Entscheidung, so ist der neue Aufsichtsrat nach den in der
Entscheidung angegebenen gesetzlichen Vorschriften zusammenzusetzen. § 97 Abs.
2 gilt sinngemäß mit der Maßgabe, daß die Frist von sechs Monaten mit dem
Eintritt der Rechtskraft beginnt.


 


§ 99 Verfahren


(1) Auf das Verfahren ist das Gesetz über das Verfahren in
Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit
anzuwenden, soweit in den Absätzen 2 bis 5 nichts anderes bestimmt ist.


(2) Das Landgericht hat den Antrag in den
Gesellschaftsblättern bekanntzumachen. Der Vorstand und jedes
Aufsichtsratsmitglied sowie die nach § 98 Abs. 2 antragsberechtigten
Betriebsräte, Sprecherausschüsse, Spitzenorganisationen und Gewerkschaften sind
zu hören.


(3) Das Landgericht entscheidet durch einen mit Gründen
versehenen Beschluss. Gegen die Entscheidung des Landgerichts findet die
Beschwerde statt. Sie kann nur auf eine Verletzung des Rechts gestützt werden;
§ 72 Abs. 1 Satz 2 und § 74 Abs. 2 und 3 des Gesetzes über das Verfahren in
Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit
sowie § 547 der Zivilprozessordnung gelten sinngemäß. Die Beschwerde kann nur
durch die Einreichung einer von einem Rechtsanwalt unterzeichneten
Beschwerdeschrift eingelegt werden. Die Landesregierung kann durch
Rechtsverordnung die Entscheidung über die Beschwerde für die Bezirke mehrerer
Oberlandesgerichte einem der Oberlandesgerichte oder dem Obersten Landesgericht
übertragen, wenn dies der Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung dient.
Die Landesregierung kann die Ermächtigung auf die Landesjustizverwaltung
übertragen.


(4) Das Gericht hat seine Entscheidung dem Antragsteller und
der Gesellschaft zuzustellen. Es hat sie ferner ohne Gründe in den
Gesellschaftsblättern bekanntzumachen. Die Beschwerde steht jedem nach § 98
Abs. 2 Antragsberechtigten zu. Die Beschwerdefrist beginnt mit der Bekanntmachung
der Entscheidung im Bundesanzeiger, für den Antragsteller und die Gesellschaft
jedoch nicht vor der Zustellung der Entscheidung.


(5) Die Entscheidung wird erst mit der Rechtskraft wirksam.
Sie wirkt für und gegen alle. Der Vorstand hat die rechtskräftige Entscheidung
unverzüglich zum Handelsregister einzureichen.


(6) Die Kosten können ganz oder zum Teil dem Antragsteller
auferlegt werden, wenn dies der Billigkeit entspricht. Kosten der Beteiligten
werden nicht erstattet.


 


§ 100 Persönliche Voraussetzungen für
Aufsichtsratsmitglieder


(1) Mitglied des Aufsichtsrats kann nur eine natürliche,
unbeschränkt geschäftsfähige Person sein. Ein Betreuter, der bei der Besorgung
seiner Vermögensangelegenheiten ganz oder teilweise einem
Einwilligungsvorbehalt (§ 1903 des Bürgerlichen Gesetzbuchs) unterliegt, kann
nicht Mitglied des Aufsichtsrats sein.


(2) Mitglied des Aufsichtsrats kann nicht sein, wer 


1. bereits in zehn Handelsgesellschaften, die gesetzlich
einen Aufsichtsrat zu bilden haben, Aufsichtsratsmitglied ist,


2. gesetzlicher Vertreter eines von der Gesellschaft
abhängigen Unternehmens ist,


3. gesetzlicher Vertreter einer anderen Kapitalgesellschaft
ist, deren Aufsichtsrat ein Vorstandsmitglied der Gesellschaft angehört, oder


4. in den letzten zwei Jahren Vorstandsmitglied derselben
börsennotierten Gesellschaft war, es sei denn, seine Wahl erfolgt auf Vorschlag
von Aktionären, die mehr als 25 Prozent der Stimmrechte an der Gesellschaft
halten.


Auf die Höchstzahl nach Satz 1 Nr. 1 sind bis zu fünf
Aufsichtsratssitze nicht anzurechnen, die ein gesetzlicher Vertreter (beim
Einzelkaufmann der Inhaber) des herrschenden Unternehmens eines Konzerns in zum
Konzern gehörenden Handelsgesellschaften, die gesetzlich einen Aufsichtsrat zu
bilden haben, inne hat. Auf die Höchstzahl nach Satz 1 Nr. 1 sind Aufsichtsratsämter
im Sinne der Nummer 1 doppelt anzurechnen, für die das Mitglied zum
Vorsitzenden gewählt worden ist.


(3) Die anderen persönlichen Voraussetzungen der
Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer sowie der weiteren Mitglieder
bestimmen sich nach dem Mitbestimmungsgesetz, dem Montan-Mitbestimmungsgesetz,
dem Mitbestimmungsergänzungsgesetz, dem Drittelbeteiligungsgesetz und dem
Gesetz über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer bei einer grenzüberschreitenden
Verschmelzung.


(4) Die Satzung kann persönliche Voraussetzungen nur für
Aufsichtsratsmitglieder fordern, die von der Hauptversammlung ohne Bindung an
Wahlvorschläge gewählt oder auf Grund der Satzung in den Aufsichtsrat entsandt
werden.


(5) Bei Gesellschaften im Sinn des § 264d des Handelsgesetzbuchs
muss mindestens ein unabhängiges Mitglied des Aufsichtsrats über Sachverstand
auf den Gebieten Rechnungslegung oder Abschlussprüfung verfügen.


 


§ 101 Bestellung der Aufsichtsratsmitglieder


(1) Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden von der Hauptversammlung
gewählt, soweit sie nicht in den Aufsichtsrat zu entsenden oder als
Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer nach dem Mitbestimmungsgesetz, dem
Mitbestimmungsergänzungsgesetz, dem Drittelbeteiligungsgesetz oder dem Gesetz
über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer bei einer grenzüberschreitenden
Verschmelzung zu wählen sind. An Wahlvorschläge ist die Hauptversammlung nur
gemäß §§ 6 und 8 des Montan-Mitbestimmungsgesetzes gebunden.


(2) Ein Recht, Mitglieder in den Aufsichtsrat zu entsenden,
kann nur durch die Satzung und nur für bestimmte Aktionäre oder für die
jeweiligen Inhaber bestimmter Aktien begründet werden. Inhabern bestimmter
Aktien kann das Entsendungsrecht nur eingeräumt werden, wenn die Aktien auf
Namen lauten und ihre Übertragung an die Zustimmung der Gesellschaft gebunden
ist. Die Aktien der Entsendungsberechtigten gelten nicht als eine besondere
Gattung. Die Entsendungsrechte können insgesamt höchstens für ein Drittel der
sich aus dem Gesetz oder der Satzung ergebenden Zahl der Aufsichtsratsmitglieder
der Aktionäre eingeräumt werden.


(3) Stellvertreter von Aufsichtsratsmitgliedern können nicht
bestellt werden. Jedoch kann für jedes Aufsichtsratsmitglied mit Ausnahme des
weiteren Mitglieds, das nach dem Montan-Mitbestimmungsgesetz oder dem Mitbestimmungsergänzungsgesetz
auf Vorschlag der übrigen Aufsichtsratsmitglieder gewählt wird, ein
Ersatzmitglied bestellt werden, das Mitglied des Aufsichtsrats wird, wenn das
Aufsichtsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit wegfällt. Das Ersatzmitglied kann
nur gleichzeitig mit dem Aufsichtsratsmitglied bestellt werden. Auf seine
Bestellung sowie die Nichtigkeit und Anfechtung seiner Bestellung sind die für
das Aufsichtsratsmitglied geltenden Vorschriften anzuwenden.


 


§ 102 Amtszeit der Aufsichtsratsmitglieder


(1) Aufsichtsratsmitglieder können nicht für längere Zeit
als bis zur Beendigung der Hauptversammlung bestellt werden, die über die
Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit
beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht
mitgerechnet.


(2) Das Amt des Ersatzmitglieds erlischt spätestens mit
Ablauf der Amtszeit des weggefallenen Aufsichtsratsmitglieds.


 


§ 103 Abberufung der Aufsichtsratsmitglieder


(1) Aufsichtsratsmitglieder, die von der Hauptversammlung
ohne Bindung an einen Wahlvorschlag gewählt worden sind, können von ihr vor
Ablauf der Amtszeit abberufen werden. Der Beschluß bedarf einer Mehrheit, die
mindestens drei Viertel der abgegebenen Stimmen umfaßt. Die Satzung kann eine
andere Mehrheit und weitere Erfordernisse bestimmen.


(2) Ein Aufsichtsratsmitglied, das auf Grund der Satzung in
den Aufsichtsrat entsandt ist, kann von dem Entsendungsberechtigten jederzeit
abberufen und durch ein anderes ersetzt werden. Sind die in der Satzung
bestimmten Voraussetzungen des Entsendungsrechts weggefallen, so kann die
Hauptversammlung das entsandte Mitglied mit einfacher Stimmenmehrheit
abberufen.


(3) Das Gericht hat auf Antrag des Aufsichtsrats ein
Aufsichtsratsmitglied abzuberufen, wenn in dessen Person ein wichtiger Grund
vorliegt. Der Aufsichtsrat beschließt über die Antragstellung mit einfacher
Mehrheit. Ist das Aufsichtsratsmitglied auf Grund der Satzung in den
Aufsichtsrat entsandt worden, so können auch Aktionäre, deren Anteile zusammen
den zehnten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von einer Million
Euro erreichen, den Antrag stellen. Gegen die Entscheidung ist die Beschwerde
zulässig.


(4) Für die Abberufung der Aufsichtsratsmitglieder, die
weder von der Hauptversammlung ohne Bindung an einen Wahlvorschlag gewählt
worden sind noch auf Grund der Satzung in den Aufsichtsrat entsandt sind,
gelten außer Absatz 3 das Mitbestimmungsgesetz, das
Montan-Mitbestimmungsgesetz, das Mitbestimmungsergänzungsgesetz, das
Drittelbeteiligungsgesetz, das SE-Beteiligungsgesetz und das Gesetz über die
Mitbestimmung der Arbeitnehmer bei einer grenzüberschreitenden Verschmelzung.


(5) Für die Abberufung eines Ersatzmitglieds gelten die
Vorschriften über die Abberufung des Aufsichtsratsmitglieds, für das es
bestellt ist.


 


§ 104 Bestellung durch das Gericht


(1) Gehört dem Aufsichtsrat die zur Beschlußfähigkeit nötige
Zahl von Mitgliedern nicht an, so hat ihn das Gericht auf Antrag des Vorstands,
eines Aufsichtsratsmitglieds oder eines Aktionärs auf diese Zahl zu ergänzen.
Der Vorstand ist verpflichtet, den Antrag unverzüglich zu stellen, es sei denn,
daß die rechtzeitige Ergänzung vor der nächsten Aufsichtsratssitzung zu
erwarten ist. Hat der Aufsichtsrat auch aus Aufsichtsratsmitgliedern der
Arbeitnehmer zu bestehen, so können auch den Antrag stellen 


1. der Gesamtbetriebsrat der Gesellschaft oder, wenn in der
Gesellschaft nur ein Betriebsrat besteht, der Betriebsrat, sowie, wenn die
Gesellschaft herrschendes Unternehmen eines Konzerns ist, der
Konzernbetriebsrat,


2. der Gesamt- oder Unternehmenssprecherausschuss der
Gesellschaft oder, wenn in der Gesellschaft nur ein Sprecherausschuss besteht,
der Sprecherausschuss sowie, wenn die Gesellschaft herrschendes Unternehmen
eines Konzerns ist, der Konzernsprecherausschuss,


3. der Gesamtbetriebsrat eines anderen Unternehmens, dessen
Arbeitnehmer selbst oder durch Delegierte an der Wahl teilnehmen, oder, wenn in
dem anderen Unternehmen nur ein Betriebsrat besteht, der Betriebsrat,


4. der Gesamt- oder Unternehmenssprecherausschuss eines
anderen Unternehmens, dessen Arbeitnehmer selbst oder durch Delegierte an der
Wahl teilnehmen, oder, wenn in dem anderen Unternehmen nur ein
Sprecherausschuss besteht, der Sprecherausschuss,


5. mindestens ein Zehntel oder einhundert der Arbeitnehmer,
die selbst oder durch Delegierte an der Wahl teilnehmen,


6. Spitzenorganisationen der Gewerkschaften, die das Recht
haben, Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer vorzuschlagen,


7. Gewerkschaften, die das Recht haben,
Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer vorzuschlagen.


Hat der Aufsichtsrat nach dem Mitbestimmungsgesetz auch aus
Aufsichtsratsmitgliedern der Arbeitnehmer zu bestehen, so sind außer den nach
Satz 3 Antragsberechtigten auch je ein Zehntel der wahlberechtigten in § 3 Abs.
1 Nr. 1 des Mitbestimmungsgesetzes bezeichneten Arbeitnehmer oder der
wahlberechtigten leitenden Angestellten im Sinne des Mitbestimmungsgesetzes
antragsberechtigt. Gegen die Entscheidung ist die Beschwerde zulässig.


(2) Gehören dem Aufsichtsrat länger als drei Monate weniger
Mitglieder als die durch Gesetz oder Satzung festgesetzte Zahl an, so hat ihn
das Gericht auf Antrag auf diese Zahl zu ergänzen. In dringenden Fällen hat das
Gericht auf Antrag den Aufsichtsrat auch vor Ablauf der Frist zu ergänzen. Das
Antragsrecht bestimmt sich nach Absatz 1. Gegen die Entscheidung ist die
Beschwerde zulässig.


(3) Absatz 2 ist auf einen Aufsichtsrat, in dem die
Arbeitnehmer ein Mitbestimmungsrecht nach dem Mitbestimmungsgesetz, dem
Montan-Mitbestimmungsgesetz oder dem Mitbestimmungsergänzungsgesetz haben, mit
der Maßgabe anzuwenden, 


1. daß das Gericht den Aufsichtsrat hinsichtlich des
weiteren Mitglieds, das nach dem Montan-Mitbestimmungsgesetz oder dem
Mitbestimmungsergänzungsgesetz auf Vorschlag der übrigen Aufsichtsratsmitglieder
gewählt wird, nicht ergänzen kann,


2. daß es stets ein dringender Fall ist, wenn dem
Aufsichtsrat, abgesehen von dem in Nummer 1 genannten weiteren Mitglied, nicht
alle Mitglieder angehören, aus denen er nach Gesetz oder Satzung zu bestehen
hat.


(4) Hat der Aufsichtsrat auch aus Aufsichtsratsmitgliedern
der Arbeitnehmer zu bestehen, so hat das Gericht ihn so zu ergänzen, daß das
für seine Zusammensetzung maßgebende zahlenmäßige Verhältnis hergestellt wird.
Wenn der Aufsichtsrat zur Herstellung seiner Beschlußfähigkeit ergänzt wird,
gilt dies nur, soweit die zur Beschlußfähigkeit nötige Zahl der
Aufsichtsratsmitglieder die Wahrung dieses Verhältnisses möglich macht. Ist ein
Aufsichtsratsmitglied zu ersetzen, das nach Gesetz oder Satzung in persönlicher
Hinsicht besonderen Voraussetzungen entsprechen muß, so muß auch das vom
Gericht bestellte Aufsichtsratsmitglied diesen Voraussetzungen entsprechen. Ist
ein Aufsichtsratsmitglied zu ersetzen, bei dessen Wahl eine Spitzenorganisation
der Gewerkschaften, eine Gewerkschaft oder die Betriebsräte ein Vorschlagsrecht
hätten, so soll das Gericht Vorschläge dieser Stellen berücksichtigen, soweit
nicht überwiegende Belange der Gesellschaft oder der Allgemeinheit der
Bestellung des Vorgeschlagenen entgegenstehen; das gleiche gilt, wenn das
Aufsichtsratsmitglied durch Delegierte zu wählen wäre, für gemeinsame
Vorschläge der Betriebsräte der Unternehmen, in denen Delegierte zu wählen
sind.


(5) Die Ergänzung durch das Gericht ist bei börsennotierten
Gesellschaften, für die das Mitbestimmungsgesetz, das
Montan-Mitbestimmungsgesetz oder das Mitbestimmungsergänzungsgesetz gilt, nach
Maßgabe des § 96 Absatz 2 Satz 1 bis 5 vorzunehmen.


(6) Das Amt des gerichtlich bestellten
Aufsichtsratsmitglieds erlischt in jedem Fall, sobald der Mangel behoben ist.


(7) Das gerichtlich bestellte Aufsichtsratsmitglied hat
Anspruch auf Ersatz angemessener barer Auslagen und, wenn den
Aufsichtsratsmitgliedern der Gesellschaft eine Vergütung gewährt wird, auf
Vergütung für seine Tätigkeit. Auf Antrag des Aufsichtsratsmitglieds setzt das
Gericht die Auslagen und die Vergütung fest. Gegen die Entscheidung ist die
Beschwerde zulässig; die Rechtsbeschwerde ist ausgeschlossen. Aus der
rechtskräftigen Entscheidung findet die Zwangsvollstreckung nach der Zivilprozeßordnung
statt.


 


§ 105 Unvereinbarkeit der Zugehörigkeit zum Vorstand und zum
Aufsichtsrat


(1) Ein Aufsichtsratsmitglied kann nicht zugleich
Vorstandsmitglied, dauernd Stellvertreter von Vorstandsmitgliedern, Prokurist
oder zum gesamten Geschäftsbetrieb ermächtigter Handlungsbevollmächtigter der
Gesellschaft sein.


(2) Nur für einen im voraus begrenzten Zeitraum, höchstens
für ein Jahr, kann der Aufsichtsrat einzelne seiner Mitglieder zu
Stellvertretern von fehlenden oder verhinderten Vorstandsmitgliedern bestellen.
Eine wiederholte Bestellung oder Verlängerung der Amtszeit ist zulässig, wenn
dadurch die Amtszeit insgesamt ein Jahr nicht übersteigt. Während ihrer
Amtszeit als Stellvertreter von Vorstandsmitgliedern können die
Aufsichtsratsmitglieder keine Tätigkeit als Aufsichtsratsmitglied ausüben. Das
Wettbewerbsverbot des § 88 gilt für sie nicht.


 


§ 106 Bekanntmachung der Änderungen im Aufsichtsrat


Der Vorstand hat bei jeder Änderung in den Personen der
Aufsichtsratsmitglieder unverzüglich eine Liste der Mitglieder des
Aufsichtsrats, aus welcher Name, Vorname, ausgeübter Beruf und Wohnort der
Mitglieder ersichtlich ist, zum Handelsregister einzureichen; das Gericht hat
nach § 10 des Handelsgesetzbuchs einen Hinweis darauf bekannt zu machen, dass die
Liste zum Handelsregister eingereicht worden ist.


 


§ 107 Innere Ordnung des Aufsichtsrats


(1) Der Aufsichtsrat hat nach näherer Bestimmung der Satzung
aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und mindestens einen Stellvertreter zu
wählen. Der Vorstand hat zum Handelsregister anzumelden, wer gewählt ist. Der
Stellvertreter hat nur dann die Rechte und Pflichten des Vorsitzenden, wenn
dieser verhindert ist.


(2) Über die Sitzungen des Aufsichtsrats ist eine
Niederschrift anzufertigen, die der Vorsitzende zu unterzeichnen hat. In der
Niederschrift sind der Ort und der Tag der Sitzung, die Teilnehmer, die
Gegenstände der Tagesordnung, der wesentliche Inhalt der Verhandlungen und die
Beschlüsse des Aufsichtsrats anzugeben. Ein Verstoß gegen Satz 1 oder Satz 2
macht einen Beschluß nicht unwirksam. Jedem Mitglied des Aufsichtsrats ist auf
Verlangen eine Abschrift der Sitzungsniederschrift auszuhändigen.


(3) Der Aufsichtsrat kann aus seiner Mitte einen oder
mehrere Ausschüsse bestellen, namentlich, um seine Verhandlungen und Beschlüsse
vorzubereiten oder die Ausführung seiner Beschlüsse zu überwachen. Er kann
insbesondere einen Prüfungsausschuss bestellen, der sich mit der Überwachung
des Rechnungslegungsprozesses, der Wirksamkeit des internen Kontrollsystems,
des Risikomanagementsystems und des internen Revisionssystems sowie der
Abschlussprüfung, hier insbesondere der Unabhängigkeit des Abschlussprüfers und
der vom Abschlussprüfer zusätzlich erbrachten Leistungen, befasst. Die Aufgaben
nach Absatz 1 Satz 1, § 59 Abs. 3, § 77 Abs. 2 Satz 1, § 84 Abs. 1 Satz 1 und
3, Abs. 2 und Abs. 3 Satz 1, § 87 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 und 2, § 111 Abs. 3,
§§ 171, 314 Abs. 2 und 3 sowie Beschlüsse, daß bestimmte Arten von Geschäften
nur mit Zustimmung des Aufsichtsrats vorgenommen werden dürfen, können einem
Ausschuß nicht an Stelle des Aufsichtsrats zur Beschlußfassung überwiesen
werden. Dem Aufsichtsrat ist regelmäßig über die Arbeit der Ausschüsse zu
berichten.


(4) Richtet der Aufsichtsrat einer Gesellschaft im Sinn des
§ 264d des Handelsgesetzbuchs einen Prüfungsausschuss im Sinn des Absatzes 3
Satz 2 ein, so muss mindestens ein Mitglied die Voraussetzungen des § 100 Abs.
5 erfüllen.


 


§ 108 Beschlußfassung des Aufsichtsrats


(1) Der Aufsichtsrat entscheidet durch Beschluß.


(2) Die Beschlußfähigkeit des Aufsichtsrats kann, soweit sie
nicht gesetzlich geregelt ist, durch die Satzung bestimmt werden. Ist sie weder
gesetzlich noch durch die Satzung geregelt, so ist der Aufsichtsrat nur
beschlußfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder, aus denen er nach
Gesetz oder Satzung insgesamt zu bestehen hat, an der Beschlußfassung
teilnimmt. In jedem Fall müssen mindestens drei Mitglieder an der
Beschlußfassung teilnehmen. Der Beschlußfähigkeit steht nicht entgegen, daß dem
Aufsichtsrat weniger Mitglieder als die durch Gesetz oder Satzung festgesetzte
Zahl angehören, auch wenn das für seine Zusammensetzung maßgebende zahlenmäßige
Verhältnis nicht gewahrt ist.


(3) Abwesende Aufsichtsratsmitglieder können dadurch an der
Beschlußfassung des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse teilnehmen, daß sie
schriftliche Stimmabgaben überreichen lassen. Die schriftlichen Stimmabgaben
können durch andere Aufsichtsratsmitglieder überreicht werden. Sie können auch
durch Personen, die nicht dem Aufsichtsrat angehören, übergeben werden, wenn
diese nach § 109 Abs. 3 zur Teilnahme an der Sitzung berechtigt sind.


(4) Schriftliche, fernmündliche oder andere vergleichbare
Formen der Beschlussfassung des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse sind
vorbehaltlich einer näheren Regelung durch die Satzung oder eine
Geschäftsordnung des Aufsichtsrats nur zulässig, wenn kein Mitglied diesem
Verfahren widerspricht.


 


§ 109 Teilnahme an Sitzungen des Aufsichtsrats und seiner
Ausschüsse


(1) An den Sitzungen des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse
sollen Personen, die weder dem Aufsichtsrat noch dem Vorstand angehören, nicht
teilnehmen. Sachverständige und Auskunftspersonen können zur Beratung über
einzelne Gegenstände zugezogen werden.


(2) Aufsichtsratsmitglieder, die dem Ausschuß nicht
angehören, können an den Ausschußsitzungen teilnehmen, wenn der Vorsitzende des
Aufsichtsrats nichts anderes bestimmt.


(3) Die Satzung kann zulassen, daß an den Sitzungen des
Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse Personen, die dem Aufsichtsrat nicht
angehören, an Stelle von verhinderten Aufsichtsratsmitgliedern teilnehmen
können, wenn diese sie hierzu in Textform ermächtigt haben.


(4) Abweichende gesetzliche Vorschriften bleiben unberührt.


 


§ 110 Einberufung des Aufsichtsrats


(1) Jedes Aufsichtsratsmitglied oder der Vorstand kann unter
Angabe des Zwecks und der Gründe verlangen, daß der Vorsitzende des
Aufsichtsrats unverzüglich den Aufsichtsrat einberuft. Die Sitzung muß binnen
zwei Wochen nach der Einberufung stattfinden.


(2) Wird dem Verlangen nicht entsprochen, so kann das
Aufsichtsratsmitglied oder der Vorstand unter Mitteilung des Sachverhalts und
der Angabe einer Tagesordnung selbst den Aufsichtsrat einberufen.


(3) Der Aufsichtsrat muss zwei Sitzungen im Kalenderhalbjahr
abhalten. In nichtbörsennotierten Gesellschaften kann der Aufsichtsrat
beschließen, dass eine Sitzung im Kalenderhalbjahr abzuhalten ist.


 


§ 111 Aufgaben und Rechte des Aufsichtsrats


(1) Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsführung zu überwachen.


(2) Der Aufsichtsrat kann die Bücher und Schriften der
Gesellschaft sowie die Vermögensgegenstände, namentlich die Gesellschaftskasse
und die Bestände an Wertpapieren und Waren, einsehen und prüfen. Er kann damit
auch einzelne Mitglieder oder für bestimmte Aufgaben besondere Sachverständige
beauftragen. Er erteilt dem Abschlußprüfer den Prüfungsauftrag für den Jahres-
und den Konzernabschluß gemäß § 290 des Handelsgesetzbuchs.


(3) Der Aufsichtsrat hat eine Hauptversammlung einzuberufen,
wenn das Wohl der Gesellschaft es fordert. Für den Beschluß genügt die einfache
Mehrheit.


(4) Maßnahmen der Geschäftsführung können dem Aufsichtsrat
nicht übertragen werden. Die Satzung oder der Aufsichtsrat hat jedoch zu
bestimmen, daß bestimmte Arten von Geschäften nur mit seiner Zustimmung
vorgenommen werden dürfen. Verweigert der Aufsichtsrat seine Zustimmung, so
kann der Vorstand verlangen, daß die Hauptversammlung über die Zustimmung
beschließt. Der Beschluß, durch den die Hauptversammlung zustimmt, bedarf einer
Mehrheit, die mindestens drei Viertel der abgegebenen Stimmen umfaßt. Die
Satzung kann weder eine andere Mehrheit noch weitere Erfordernisse bestimmen.


(5) Der Aufsichtsrat von Gesellschaften, die börsennotiert
sind oder der Mitbestimmung unterliegen, legt für den Frauenanteil im
Aufsichtsrat und im Vorstand Zielgrößen fest. Liegt der Frauenanteil bei
Festlegung der Zielgrößen unter 30 Prozent, so dürfen die Zielgrößen den
jeweils erreichten Anteil nicht mehr unterschreiten. Gleichzeitig sind Fristen
zur Erreichung der Zielgrößen festzulegen. Die Fristen dürfen jeweils nicht
länger als fünf Jahre sein. Soweit für den Aufsichtsrat bereits eine Quote nach
§ 96 Absatz 2 gilt, sind die Festlegungen nur für den Vorstand vorzunehmen.


(6) Die Aufsichtsratsmitglieder können ihre Aufgaben nicht
durch andere wahrnehmen lassen.


 


§ 112 Vertretung der Gesellschaft gegenüber
Vorstandsmitgliedern


Vorstandsmitgliedern gegenüber vertritt der Aufsichtsrat die
Gesellschaft gerichtlich und außergerichtlich. § 78 Abs. 2 Satz 2 gilt
entsprechend.


 


§ 113 Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder


(1) Den Aufsichtsratsmitgliedern kann für ihre Tätigkeit
eine Vergütung gewährt werden. Sie kann in der Satzung festgesetzt oder von der
Hauptversammlung bewilligt werden. Sie soll in einem angemessenen Verhältnis zu
den Aufgaben der Aufsichtsratsmitglieder und zur Lage der Gesellschaft stehen.
Ist die Vergütung in der Satzung festgesetzt, so kann die Hauptversammlung eine
Satzungsänderung, durch welche die Vergütung herabgesetzt wird, mit einfacher
Stimmenmehrheit beschließen.


(2) Den Mitgliedern des ersten Aufsichtsrats kann nur die
Hauptversammlung eine Vergütung für ihre Tätigkeit bewilligen. Der Beschluß
kann erst in der Hauptversammlung gefaßt werden, die über die Entlastung der
Mitglieder des ersten Aufsichtsrats beschließt.


(3) Wird den Aufsichtsratsmitgliedern ein Anteil am
Jahresgewinn der Gesellschaft gewährt, so berechnet sich der Anteil nach dem
Bilanzgewinn, vermindert um einen Betrag von mindestens vier vom Hundert der
auf den geringsten Ausgabebetrag der Aktien geleisteten Einlagen.
Entgegenstehende Festsetzungen sind nichtig.


 


§ 114 Verträge mit Aufsichtsratsmitgliedern


(1) Verpflichtet sich ein Aufsichtsratsmitglied außerhalb
seiner Tätigkeit im Aufsichtsrat durch einen Dienstvertrag, durch den ein
Arbeitsverhältnis nicht begründet wird, oder durch einen Werkvertrag gegenüber
der Gesellschaft zu einer Tätigkeit höherer Art, so hängt die Wirksamkeit des
Vertrags von der Zustimmung des Aufsichtsrats ab.


(2) Gewährt die Gesellschaft auf Grund eines solchen
Vertrags dem Aufsichtsratsmitglied eine Vergütung, ohne daß der Aufsichtsrat
dem Vertrag zugestimmt hat, so hat das Aufsichtsratsmitglied die Vergütung
zurückzugewähren, es sei denn, daß der Aufsichtsrat den Vertrag genehmigt. Ein
Anspruch des Aufsichtsratsmitglieds gegen die Gesellschaft auf Herausgabe der
durch die geleistete Tätigkeit erlangten Bereicherung bleibt unberührt; der
Anspruch kann jedoch nicht gegen den Rückgewähranspruch aufgerechnet werden.


 


§ 115 Kreditgewährung an Aufsichtsratsmitglieder


(1) Die Gesellschaft darf ihren Aufsichtsratsmitgliedern
Kredit nur mit Einwilligung des Aufsichtsrats gewähren. Eine herrschende
Gesellschaft darf Kredite an Aufsichtsratsmitglieder eines abhängigen
Unternehmens nur mit Einwilligung ihres Aufsichtsrats, eine abhängige
Gesellschaft darf Kredite an Aufsichtsratsmitglieder des herrschenden
Unternehmens nur mit Einwilligung des Aufsichtsrats des herrschenden
Unternehmens gewähren. Die Einwilligung kann nur für bestimmte Kreditgeschäfte
oder Arten von Kreditgeschäften und nicht für länger als drei Monate im voraus
erteilt werden. Der Beschluß über die Einwilligung hat die Verzinsung und
Rückzahlung des Kredits zu regeln. Betreibt das Aufsichtsratsmitglied ein
Handelsgewerbe als Einzelkaufmann, so ist die Einwilligung nicht erforderlich,
wenn der Kredit für die Bezahlung von Waren gewährt wird, welche die
Gesellschaft seinem Handelsgeschäft liefert.


(2) Absatz 1 gilt auch für Kredite an den Ehegatten,
Lebenspartner oder an ein minderjähriges Kind eines Aufsichtsratsmitglieds und
für Kredite an einen Dritten, der für Rechnung dieser Personen oder für
Rechnung eines Aufsichtsratsmitglieds handelt.


(3) Ist ein Aufsichtsratsmitglied zugleich gesetzlicher
Vertreter einer anderen juristischen Person oder Gesellschafter einer
Personenhandelsgesellschaft, so darf die Gesellschaft der juristischen Person
oder der Personenhandelsgesellschaft Kredit nur mit Einwilligung des
Aufsichtsrats gewähren; Absatz 1 Satz 3 und 4 gilt sinngemäß. Dies gilt nicht,
wenn die juristische Person oder die Personenhandelsgesellschaft mit der
Gesellschaft verbunden ist oder wenn der Kredit für die Bezahlung von Waren
gewährt wird, welche die Gesellschaft der juristischen Person oder der
Personenhandelsgesellschaft liefert.


(4) Wird entgegen den Absätzen 1 bis 3 Kredit gewährt, so
ist der Kredit ohne Rücksicht auf entgegenstehende Vereinbarungen sofort
zurückzugewähren, wenn nicht der Aufsichtsrat nachträglich zustimmt.


(5) Ist die Gesellschaft ein Kreditinstitut oder
Finanzdienstleistungsinstitut, auf das § 15 des Gesetzes über das Kreditwesen
anzuwenden ist, gelten anstelle der Absätze 1 bis 4 die Vorschriften des
Gesetzes über das Kreditwesen.


 


§ 116 Sorgfaltspflicht und Verantwortlichkeit der
Aufsichtsratsmitglieder


Für die Sorgfaltspflicht und Verantwortlichkeit der
Aufsichtsratsmitglieder gilt § 93 mit Ausnahme des Absatzes 2 Satz 3 über die
Sorgfaltspflicht und Verantwortlichkeit der Vorstandsmitglieder sinngemäß. Die
Aufsichtsratsmitglieder sind insbesondere zur Verschwiegenheit über erhaltene
vertrauliche Berichte und vertrauliche Beratungen verpflichtet. Sie sind
namentlich zum Ersatz verpflichtet, wenn sie eine unangemessene Vergütung
festsetzen (§ 87 Absatz 1).


Dritter Abschnitt


Benutzung des Einflusses auf die Gesellschaft


 


§ 117 Schadenersatzpflicht


(1) Wer vorsätzlich unter Benutzung seines Einflusses auf
die Gesellschaft ein Mitglied des Vorstands oder des Aufsichtsrats, einen
Prokuristen oder einen Handlungsbevollmächtigten dazu bestimmt, zum Schaden der
Gesellschaft oder ihrer Aktionäre zu handeln, ist der Gesellschaft zum Ersatz
des ihr daraus entstehenden Schadens verpflichtet. Er ist auch den Aktionären
zum Ersatz des ihnen daraus entstehenden Schadens verpflichtet, soweit sie,
abgesehen von einem Schaden, der ihnen durch Schädigung der Gesellschaft
zugefügt worden ist, geschädigt worden sind.


(2) Neben ihm haften als Gesamtschuldner die Mitglieder des
Vorstands und des Aufsichtsrats, wenn sie unter Verletzung ihrer Pflichten
gehandelt haben. Ist streitig, ob sie die Sorgfalt eines ordentlichen und
gewissenhaften Geschäftsleiters angewandt haben, so trifft sie die Beweislast.
Der Gesellschaft und auch den Aktionären gegenüber tritt die Ersatzpflicht der
Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats nicht ein, wenn die Handlung auf
einem gesetzmäßigen Beschluß der Hauptversammlung beruht. Dadurch, daß der
Aufsichtsrat die Handlung gebilligt hat, wird die Ersatzpflicht nicht
ausgeschlossen.


(3) Neben ihm haftet ferner als Gesamtschuldner, wer durch
die schädigende Handlung einen Vorteil erlangt hat, sofern er die Beeinflussung
vorsätzlich veranlaßt hat.


(4) Für die Aufhebung der Ersatzpflicht gegenüber der
Gesellschaft gilt sinngemäß § 93 Abs. 4 Satz 3 und 4. (5) Der Ersatzanspruch
der Gesellschaft kann auch von den Gläubigern der Gesellschaft geltend gemacht
werden, soweit sie von dieser keine Befriedigung erlangen können. Den
Gläubigern gegenüber wird die Ersatzpflicht weder durch einen Verzicht oder
Vergleich der Gesellschaft noch dadurch aufgehoben, daß die Handlung auf einem
Beschluß der Hauptversammlung beruht. Ist über das Vermögen der Gesellschaft
das Insolvenzverfahren eröffnet, so übt während dessen Dauer der
Insolvenzverwalter oder der Sachwalter das Recht der Gläubiger aus.


(6) Die Ansprüche aus diesen Vorschriften verjähren in fünf
Jahren.


(7) Diese Vorschriften gelten nicht, wenn das Mitglied des
Vorstands oder des Aufsichtsrats, der Prokurist oder der
Handlungsbevollmächtigte durch Ausübung 


1. der Leitungsmacht auf Grund eines Beherrschungsvertrags
oder


2. der Leitungsmacht einer Hauptgesellschaft (§ 319), in die
die Gesellschaft eingegliedert ist,


zu der schädigenden Handlung bestimmt worden ist.


Vierter Abschnitt


Hauptversammlung


Erster Unterabschnitt


Rechte der Hauptversammlung


 


§ 118 Allgemeines


(1) Die Aktionäre üben ihre Rechte in den Angelegenheiten
der Gesellschaft in der Hauptversammlung aus, soweit das Gesetz nichts anderes
bestimmt. Die Satzung kann vorsehen oder den Vorstand dazu ermächtigen
vorzusehen, dass die Aktionäre an der Hauptversammlung auch ohne Anwesenheit an
deren Ort und ohne einen Bevollmächtigten teilnehmen und sämtliche oder
einzelne ihrer Rechte ganz oder teilweise im Wege elektronischer Kommunikation
ausüben können.


(2) Die Satzung kann vorsehen oder den Vorstand dazu
ermächtigen vorzusehen, dass Aktionäre ihre Stimmen, auch ohne an der
Versammlung teilzunehmen, schriftlich oder im Wege elektronischer Kommunikation
abgeben dürfen (Briefwahl).


(3) Die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats
sollen an der Hauptversammlung teilnehmen. Die Satzung kann jedoch bestimmte
Fälle vorsehen, in denen die Teilnahme von Mitgliedern des Aufsichtsrats im
Wege der Bild- und Tonübertragung erfolgen darf.


(4) Die Satzung oder die Geschäftsordnung gemäß § 129 Abs. 1
kann vorsehen oder den Vorstand oder den Versammlungsleiter dazu ermächtigen
vorzusehen, die Bild- und Tonübertragung der Versammlung zuzulassen.


 


§ 119 Rechte der Hauptversammlung


(1) Die Hauptversammlung beschließt in den im Gesetz und in
der Satzung ausdrücklich bestimmten Fällen, namentlich über 


1. die Bestellung der Mitglieder des Aufsichtsrats, soweit
sie nicht in den Aufsichtsrat zu entsenden oder als Aufsichtsratsmitglieder der
Arbeitnehmer nach dem Mitbestimmungsgesetz, dem Mitbestimmungsergänzungsgesetz,
dem Drittelbeteiligungsgesetz oder dem Gesetz über die Mitbestimmung der
Arbeitnehmer bei einer grenzüberschreitenden Verschmelzung zu wählen sind;


2. die Verwendung des Bilanzgewinns;


3. die Entlastung der Mitglieder des Vorstands und des
Aufsichtsrats;


4. die Bestellung des Abschlußprüfers;


5. Satzungsänderungen;


6. Maßnahmen der Kapitalbeschaffung und der
Kapitalherabsetzung;


7. die Bestellung von Prüfern zur Prüfung von Vorgängen bei
der Gründung oder der Geschäftsführung;


8. die Auflösung der Gesellschaft.


(2) Über Fragen der Geschäftsführung kann die
Hauptversammlung nur entscheiden, wenn der Vorstand es verlangt.


 


§ 120 Entlastung; Votum zum Vergütungssystem


(1) Die Hauptversammlung beschließt alljährlich in den
ersten acht Monaten des Geschäftsjahrs über die Entlastung der Mitglieder des
Vorstands und über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats. Über die
Entlastung eines einzelnen Mitglieds ist gesondert abzustimmen, wenn die
Hauptversammlung es beschließt oder eine Minderheit es verlangt, deren Anteile
zusammen den zehnten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von
einer Million Euro erreichen.


(2) Durch die Entlastung billigt die Hauptversammlung die
Verwaltung der Gesellschaft durch die Mitglieder des Vorstands und des
Aufsichtsrats. Die Entlastung enthält keinen Verzicht auf Ersatzansprüche.


(3) Die Verhandlung über die Entlastung soll mit der
Verhandlung über die Verwendung des Bilanzgewinns verbunden werden.


(4) Die Hauptversammlung der börsennotierten Gesellschaft
kann über die Billigung des Systems zur Vergütung der Vorstandsmitglieder
beschließen. Der Beschluss begründet weder Rechte noch Pflichten; insbesondere
lässt er die Verpflichtungen des Aufsichtsrats nach § 87 unberührt. Der
Beschluss ist nicht nach § 243 anfechtbar.


Zweiter Unterabschnitt


Einberufung der Hauptversammlung


 


§ 121 Allgemeines


(1) Die Hauptversammlung ist in den durch Gesetz oder
Satzung bestimmten Fällen sowie dann einzuberufen, wenn das Wohl der
Gesellschaft es fordert.


(2) Die Hauptversammlung wird durch den Vorstand einberufen,
der darüber mit einfacher Mehrheit beschließt. Personen, die in das
Handelsregister als Vorstand eingetragen sind, gelten als befugt. Das auf
Gesetz oder Satzung beruhende Recht anderer Personen, die Hauptversammlung
einzuberufen, bleibt unberührt.


(3) Die Einberufung muss die Firma, den Sitz der
Gesellschaft sowie Zeit und Ort der Hauptversammlung enthalten. Zudem ist die
Tagesordnung anzugeben. Bei börsennotierten Gesellschaften hat der Vorstand
oder, wenn der Aufsichtsrat die Versammlung einberuft, der Aufsichtsrat in der
Einberufung ferner anzugeben: 


1. die Voraussetzungen für die Teilnahme an der Versammlung
und die Ausübung des Stimmrechts sowie gegebenenfalls den Nachweisstichtag nach
§ 123 Absatz 4 Satz 2 und dessen Bedeutung;


2. das Verfahren für die Stimmabgabe 


a) durch einen Bevollmächtigten unter Hinweis auf die
Formulare, die für die Erteilung einer Stimmrechtsvollmacht zu verwenden sind,
und auf die Art und Weise, wie der Gesellschaft ein Nachweis über die
Bestellung eines Bevollmächtigten elektronisch übermittelt werden kann sowie


b) durch Briefwahl oder im Wege der elektronischen
Kommunikation gemäß § 118 Abs. 1 Satz 2, soweit die Satzung eine entsprechende
Form der Stimmrechtsausübung vorsieht;


3. die Rechte der Aktionäre nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1,
den §§ 127, 131 Abs. 1; die Angaben können sich auf die Fristen für die
Ausübung der Rechte beschränken, wenn in der Einberufung im Übrigen auf
weitergehende Erläuterungen auf der Internetseite der Gesellschaft hingewiesen
wird;


4. die Internetseite der Gesellschaft, über die die
Informationen nach § 124a zugänglich sind.


(4) Die Einberufung ist in den Gesellschaftsblättern bekannt
zu machen. Sind die Aktionäre der Gesellschaft namentlich bekannt, so kann die
Hauptversammlung mit eingeschriebenem Brief einberufen werden, wenn die Satzung
nichts anderes bestimmt; der Tag der Absendung gilt als Tag der Bekanntmachung.


(4a) Bei börsennotierten Gesellschaften, die nicht
ausschließlich Namensaktien ausgegeben haben oder welche die Einberufung den
Aktionären nicht unmittelbar nach Absatz 4 Satz 2 übersenden, ist die
Einberufung spätestens zum Zeitpunkt der Bekanntmachung solchen Medien zur
Veröffentlichung zuzuleiten, bei denen davon ausgegangen werden kann, dass sie
die Information in der gesamten Europäischen Union verbreiten.


(5) Wenn die Satzung nichts anderes bestimmt, soll die
Hauptversammlung am Sitz der Gesellschaft stattfinden. Sind die Aktien der
Gesellschaft an einer deutschen Börse zum Handel im regulierten Markt
zugelassen, so kann, wenn die Satzung nichts anderes bestimmt, die
Hauptversammlung auch am Sitz der Börse stattfinden.


(6) Sind alle Aktionäre erschienen oder vertreten, kann die
Hauptversammlung Beschlüsse ohne Einhaltung der Bestimmungen dieses
Unterabschnitts fassen, soweit kein Aktionär der Beschlußfassung widerspricht.


(7) Bei Fristen und Terminen, die von der Versammlung
zurückberechnet werden, ist der Tag der Versammlung nicht mitzurechnen. Eine
Verlegung von einem Sonntag, einem Sonnabend oder einem Feiertag auf einen
zeitlich vorausgehenden oder nachfolgenden Werktag kommt nicht in Betracht. Die
§§ 187 bis 193 des Bürgerlichen Gesetzbuchs sind nicht entsprechend anzuwenden.
Bei nichtbörsennotierten Gesellschaften kann die Satzung eine andere Berechnung
der Frist bestimmen.


 


§ 122 Einberufung auf Verlangen einer Minderheit


(1) Die Hauptversammlung ist einzuberufen, wenn Aktionäre,
deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals erreichen, die
Einberufung schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangen; das
Verlangen ist an den Vorstand zu richten. Die Satzung kann das Recht, die
Einberufung der Hauptversammlung zu verlangen, an eine andere Form und an den
Besitz eines geringeren Anteils am Grundkapital knüpfen. Die Antragsteller
haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs
des Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur
Entscheidung des Vorstands über den Antrag halten. § 121 Absatz 7 ist
entsprechend anzuwenden.


(2) In gleicher Weise können Aktionäre, deren Anteile
zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von
500 000 Euro erreichen, verlangen, daß Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt
und bekanntgemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder
eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen im Sinne des Satzes 1 muss der
Gesellschaft mindestens 24 Tage, bei börsennotierten Gesellschaften mindestens 30
Tage vor der Versammlung zugehen; der Tag des Zugangs ist nicht mitzurechnen.


(3) Wird dem Verlangen nicht entsprochen, so kann das
Gericht die Aktionäre, die das Verlangen gestellt haben, ermächtigen, die
Hauptversammlung einzuberufen oder den Gegenstand bekanntzumachen. Zugleich
kann das Gericht den Vorsitzenden der Versammlung bestimmen. Auf die
Ermächtigung muß bei der Einberufung oder Bekanntmachung hingewiesen werden.
Gegen die Entscheidung ist die Beschwerde zulässig. Die Antragsteller haben nachzuweisen,
dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des Gerichts halten.


(4) Die Gesellschaft trägt die Kosten der Hauptversammlung
und im Fall des Absatzes 3 auch die Gerichtskosten, wenn das Gericht dem Antrag
stattgegeben hat.


 


§ 123 Frist, Anmeldung zur Hauptversammlung, Nachweis


(1) Die Hauptversammlung ist mindestens dreißig Tage vor dem
Tage der Versammlung einzuberufen. Der Tag der Einberufung ist nicht
mitzurechnen.


(2) Die Satzung kann die Teilnahme an der Hauptversammlung
oder die Ausübung des Stimmrechts davon abhängig machen, dass die Aktionäre
sich vor der Versammlung anmelden. Die Anmeldung muss der Gesellschaft unter
der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse mindestens sechs Tage vor
der Versammlung zugehen. In der Satzung oder in der Einberufung auf Grund einer
Ermächtigung durch die Satzung kann eine kürzere, in Tagen zu bemessende Frist
vorgesehen werden. Der Tag des Zugangs ist nicht mitzurechnen. Die Mindestfrist
des Absatzes 1 verlängert sich um die Tage der Anmeldefrist.


(3) Die Satzung kann bestimmen, wie die Berechtigung zur
Teilnahme an der Versammlung oder zur Ausübung des Stimmrechts nachzuweisen
ist; Absatz 2 Satz 5 gilt in diesem Fall entsprechend.


(4) Bei Inhaberaktien börsennotierter Gesellschaften reicht
ein durch das depotführende Institut in Textform erstellter besonderer Nachweis
des Anteilsbesitzes aus. Der Nachweis hat sich bei börsennotierten
Gesellschaften auf den Beginn des 21. Tages vor der Versammlung zu beziehen und
muss der Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse
mindestens sechs Tage vor der Versammlung zugehen. In der Satzung oder in der
Einberufung auf Grund einer Ermächtigung durch die Satzung kann eine kürzere,
in Tagen zu bemessende Frist vorgesehen werden. Der Tag des Zugangs ist nicht
mitzurechnen. Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der
Versammlung oder für die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer den
Nachweis erbracht hat.


(5) Bei Namensaktien börsennotierter Gesellschaften folgt
die Berechtigung zur Teilnahme an der Versammlung oder zur Ausübung des
Stimmrechts gemäß § 67 Absatz 2 Satz 1 aus der Eintragung im Aktienregister.


 


§ 124 Bekanntmachung von Ergänzungsverlangen; Vorschläge zur
Beschlussfassung


(1) Hat die Minderheit nach § 122 Abs. 2 verlangt, dass
Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt werden, so sind diese entweder bereits
mit der Einberufung oder andernfalls unverzüglich nach Zugang des Verlangens
bekannt zu machen. § 121 Abs. 4 gilt sinngemäß; zudem gilt bei börsennotierten
Gesellschaften § 121 Abs. 4a entsprechend. Bekanntmachung und Zuleitung haben
dabei in gleicher Weise wie bei der Einberufung zu erfolgen.


(2) Steht die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern auf der
Tagesordnung, so ist in der Bekanntmachung anzugeben, nach welchen gesetzlichen
Vorschriften sich der Aufsichtsrat zusammensetzt; ist die Hauptversammlung an
Wahlvorschläge gebunden, so ist auch dies anzugeben. Die Bekanntmachung muss
bei einer Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern börsennotierter Gesellschaften, für
die das Mitbestimmungsgesetz, das Montan-Mitbestimmungsgesetz oder das
Mitbestimmungsergänzungsgesetz gilt, ferner enthalten: 


1. Angabe, ob der Gesamterfüllung nach § 96 Absatz 2 Satz 3
widersprochen wurde, und


2. Angabe, wie viele der Sitze im Aufsichtsrat mindestens
jeweils von Frauen und Männern besetzt sein müssen, um das Mindestanteilsgebot
nach § 96 Absatz 2 Satz 1 zu erfüllen.


Soll die Hauptversammlung über eine Satzungsänderung oder
über einen Vertrag beschließen, der nur mit Zustimmung der Hauptversammlung
wirksam wird, so ist auch der Wortlaut der vorgeschlagenen Satzungsänderung
oder der wesentliche Inhalt des Vertrags bekanntzumachen.


(3) Zu jedem Gegenstand der Tagesordnung, über den die
Hauptversammlung beschließen soll, haben der Vorstand und der Aufsichtsrat, zur
Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern und Prüfern nur der Aufsichtsrat, in der
Bekanntmachung Vorschläge zur Beschlußfassung zu machen. Bei Gesellschaften im
Sinn des § 264d des Handelsgesetzbuchs ist der Vorschlag des Aufsichtsrats zur
Wahl des Abschlussprüfers auf die Empfehlung des Prüfungsausschusses zu
stützen. Satz 1 findet keine Anwendung, wenn die Hauptversammlung bei der Wahl
von Aufsichtsratsmitgliedern nach § 6 des Montan-Mitbestimmungsgesetzes an
Wahlvorschläge gebunden ist, oder wenn der Gegenstand der Beschlußfassung auf
Verlangen einer Minderheit auf die Tagesordnung gesetzt worden ist. Der
Vorschlag zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder Prüfern hat deren Namen,
ausgeübten Beruf und Wohnort anzugeben. Hat der Aufsichtsrat auch aus
Aufsichtsratsmitgliedern der Arbeitnehmer zu bestehen, so bedürfen Beschlüsse
des Aufsichtsrats über Vorschläge zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern nur der
Mehrheit der Stimmen der Aufsichtsratsmitglieder der Aktionäre; § 8 des
Montan-Mitbestimmungsgesetzes bleibt unberührt.


(4) Über Gegenstände der Tagesordnung, die nicht
ordnungsgemäß bekanntgemacht sind, dürfen keine Beschlüsse gefaßt werden. Zur
Beschlußfassung über den in der Versammlung gestellten Antrag auf Einberufung
einer Hauptversammlung, zu Anträgen, die zu Gegenständen der Tagesordnung
gestellt werden, und zu Verhandlungen ohne Beschlußfassung bedarf es keiner
Bekanntmachung.


 


§ 124a Veröffentlichungen auf der Internetseite der
Gesellschaft


Bei börsennotierten Gesellschaften müssen alsbald nach der
Einberufung der Hauptversammlung über die Internetseite der Gesellschaft
zugänglich sein: 


1. der Inhalt der Einberufung;


2. eine Erläuterung, wenn zu einem Gegenstand der
Tagesordnung kein Beschluss gefasst werden soll;


3. die der Versammlung zugänglich zu machenden Unterlagen;


4. die Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im
Zeitpunkt der Einberufung, einschließlich getrennter Angaben zur Gesamtzahl für
jede Aktiengattung;


5. gegebenenfalls die Formulare, die bei Stimmabgabe durch
Vertretung oder bei Stimmabgabe mittels Briefwahl zu verwenden sind, sofern
diese Formulare den Aktionären nicht direkt übermittelt werden.


Ein nach Einberufung der Versammlung bei der Gesellschaft
eingegangenes Verlangen von Aktionären im Sinne von § 122 Abs. 2 ist
unverzüglich nach seinem Eingang bei der Gesellschaft in gleicher Weise
zugänglich zu machen.


 


§ 125 Mitteilungen für die Aktionäre und an
Aufsichtsratsmitglieder


(1) Der Vorstand hat mindestens 21 Tage vor der Versammlung
den Kreditinstituten und den Vereinigungen von Aktionären, die in der letzten
Hauptversammlung Stimmrechte für Aktionäre ausgeübt oder die die Mitteilung
verlangt haben, die Einberufung der Hauptversammlung mitzuteilen. Der Tag der
Mitteilung ist nicht mitzurechnen. Ist die Tagesordnung nach § 122 Abs. 2 zu
ändern, so ist bei börsennotierten Gesellschaften die geänderte Tagesordnung
mitzuteilen. In der Mitteilung ist auf die Möglichkeiten der Ausübung des
Stimmrechts durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine Vereinigung von
Aktionären, hinzuweisen. Bei börsennotierten Gesellschaften sind einem
Vorschlag zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern Angaben zu deren Mitgliedschaft
in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten beizufügen; Angaben zu ihrer
Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von
Wirtschaftsunternehmen sollen beigefügt werden.


(2) Die gleiche Mitteilung hat der Vorstand den Aktionären
zu machen, die es verlangen oder zu Beginn des 14. Tages vor der Versammlung
als Aktionär im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind. Die Satzung
kann die Übermittlung auf den Weg elektronischer Kommunikation beschränken.


(3) Jedes Aufsichtsratsmitglied kann verlangen, daß ihm der
Vorstand die gleichen Mitteilungen übersendet.


(4) Jedem Aufsichtsratsmitglied und jedem Aktionär sind auf
Verlangen die in der Hauptversammlung gefassten Beschlüsse mitzuteilen.


(5) Finanzdienstleistungsinstitute und die nach § 53 Abs. 1
Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes über das Kreditwesen tätigen
Unternehmen sind den Kreditinstituten gleichgestellt.


 


§ 126 Anträge von Aktionären


(1) Anträge von Aktionären einschließlich des Namens des
Aktionärs, der Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung sind
den in § 125 Abs. 1 bis 3 genannten Berechtigten unter den dortigen
Voraussetzungen zugänglich zu machen, wenn der Aktionär mindestens 14 Tage vor
der Versammlung der Gesellschaft einen Gegenantrag gegen einen Vorschlag von
Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung mit
Begründung an die in der Einberufung hierfür mitgeteilte Adresse übersandt hat.
Der Tag des Zugangs ist nicht mitzurechnen. Bei börsennotierten Gesellschaften
hat das Zugänglichmachen über die Internetseite der Gesellschaft zu erfolgen. §
125 Abs. 3 gilt entsprechend.


(2) Ein Gegenantrag und dessen Begründung brauchen nicht
zugänglich gemacht zu werden, 


1. soweit sich der Vorstand durch das Zugänglichmachen
strafbar machen würde,


2. wenn der Gegenantrag zu einem gesetz- oder
satzungswidrigen Beschluß der Hauptversammlung führen würde,


3. wenn die Begründung in wesentlichen Punkten offensichtlich
falsche oder irreführende Angaben oder wenn sie Beleidigungen enthält,


4. wenn ein auf denselben Sachverhalt gestützter Gegenantrag
des Aktionärs bereits zu einer Hauptversammlung der Gesellschaft nach § 125
zugänglich gemacht worden ist,


5. wenn derselbe Gegenantrag des Aktionärs mit wesentlich
gleicher Begründung in den letzten fünf Jahren bereits zu mindestens zwei
Hauptversammlungen der Gesellschaft nach § 125 zugänglich gemacht worden ist
und in der Hauptversammlung weniger als der zwanzigste Teil des vertretenen
Grundkapitals für ihn gestimmt hat,


6. wenn der Aktionär zu erkennen gibt, daß er an der
Hauptversammlung nicht teilnehmen und sich nicht vertreten lassen wird, oder


7. wenn der Aktionär in den letzten zwei Jahren in zwei
Hauptversammlungen einen von ihm mitgeteilten Gegenantrag nicht gestellt hat
oder nicht hat stellen lassen.


Die Begründung braucht nicht zugänglich gemacht zu werden,
wenn sie insgesamt mehr als 5 000 Zeichen beträgt.


(3) Stellen mehrere Aktionäre zu demselben Gegenstand der
Beschlußfassung Gegenanträge, so kann der Vorstand die Gegenanträge und ihre
Begründungen zusammenfassen.


 


§ 127 Wahlvorschläge von Aktionären


Für den Vorschlag eines Aktionärs zur Wahl von
Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlußprüfern gilt § 126 sinngemäß. Der
Wahlvorschlag braucht nicht begründet zu werden. Der Vorstand braucht den
Wahlvorschlag auch dann nicht zugänglich zu machen, wenn der Vorschlag nicht
die Angaben nach § 124 Absatz 3 Satz 4 und § 125 Abs. 1 Satz 5 enthält. Der
Vorstand hat den Vorschlag eines Aktionärs zur Wahl von
Aufsichtsratsmitgliedern börsennotierter Gesellschaften, für die das
Mitbestimmungsgesetz, das Montan-Mitbestimmungsgesetz oder das
Mitbestimmungsergänzungsgesetz gilt, mit folgenden Inhalten zu versehen: 


1. Hinweis auf die Anforderungen des § 96 Absatz 2,


2. Angabe, ob der Gesamterfüllung nach § 96 Absatz 2 Satz 3
widersprochen wurde und


3. Angabe, wie viele der Sitze im Aufsichtsrat mindestens
jeweils von Frauen und Männern besetzt sein müssen, um das Mindestanteilsgebot
nach § 96 Absatz 2 Satz 1 zu erfüllen.


 


§ 127a Aktionärsforum


(1) Aktionäre oder Aktionärsvereinigungen können im
Aktionärsforum des Bundesanzeigers andere Aktionäre auffordern, gemeinsam oder
in Vertretung einen Antrag oder ein Verlangen nach diesem Gesetz zu stellen
oder in einer Hauptversammlung das Stimmrecht auszuüben.


(2) Die Aufforderung hat folgende Angaben zu enthalten: 


1. den Namen und eine Anschrift des Aktionärs oder der
Aktionärsvereinigung,


2. die Firma der Gesellschaft,


3. den Antrag, das Verlangen oder einen Vorschlag für die
Ausübung des Stimmrechts zu einem Tagesordnungspunkt,


4. den Tag der betroffenen Hauptversammlung.


(3) Die Aufforderung kann auf eine Begründung auf der
Internetseite des Auffordernden und dessen elektronische Adresse hinweisen.


(4) Die Gesellschaft kann im Bundesanzeiger auf eine
Stellungnahme zu der Aufforderung auf ihrer Internetseite hinweisen.


(5) Das Bundesministerium der Justiz und für
Verbraucherschutz wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung die äußere Gestaltung
des Aktionärsforums und weitere Einzelheiten insbesondere zu der Aufforderung,
dem Hinweis, den Entgelten, zu Löschungsfristen, Löschungsanspruch, zu
Missbrauchsfällen und zur Einsichtnahme zu regeln.


 


§ 128 Übermittlung der Mitteilungen


(1) Hat ein Kreditinstitut zu Beginn des 21. Tages vor der
Versammlung für Aktionäre Inhaberaktien der Gesellschaft in Verwahrung oder
wird es für Namensaktien, die ihm nicht gehören, im Aktienregister eingetragen,
so hat es die Mitteilungen nach § 125 Abs. 1 unverzüglich an die Aktionäre zu
übermitteln. Die Satzung der Gesellschaft kann die Übermittlung auf den Weg
elektronischer Kommunikation beschränken; in diesem Fall ist das Kreditinstitut
auch aus anderen Gründen nicht zu mehr verpflichtet.


(2) Die Verpflichtung des Kreditinstituts zum Ersatz eines
aus der Verletzung des Absatzes 1 entstehenden Schadens kann im voraus weder
ausgeschlossen noch beschränkt werden.


(3) Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz
wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und
Energie und dem Bundesministerium der Finanzen durch Rechtsverordnung
vorzuschreiben, dass die Gesellschaft den Kreditinstituten die Aufwendungen für



1. die Übermittlung der Angaben gemäß § 67 Abs. 4 und


2. die Vervielfältigung der Mitteilungen und für ihre
Übersendung an die Aktionäre


zu ersetzen hat. Es können Pauschbeträge festgesetzt werden.
Die Rechtsverordnung bedarf nicht der Zustimmung des Bundesrates.


(4) § 125 Abs. 5 gilt entsprechend.


Dritter Unterabschnitt


Verhandlungsniederschrift. Auskunftsrecht


 


§ 129 Geschäftsordnung, Verzeichnis der Teilnehmer


(1) Die Hauptversammlung kann sich mit einer Mehrheit, die
mindestens drei Viertel des bei der Beschlußfassung vertretenen Grundkapitals
umfaßt, eine Geschäftsordnung mit Regeln für die Vorbereitung und Durchführung
der Hauptversammlung geben. In der Hauptversammlung ist ein Verzeichnis der
erschienenen oder vertretenen Aktionäre und der Vertreter von Aktionären mit Angabe
ihres Namens und Wohnorts sowie bei Nennbetragsaktien des Betrags, bei
Stückaktien der Zahl der von jedem vertretenen Aktien unter Angabe ihrer
Gattung aufzustellen.


(2) Sind einem Kreditinstitut oder einer in § 135 Abs. 8
bezeichneten Person Vollmachten zur Ausübung des Stimmrechts erteilt worden und
übt der Bevollmächtigte das Stimmrecht im Namen dessen, den es angeht, aus, so
sind bei Nennbetragsaktien der Betrag, bei Stückaktien die Zahl und die Gattung
der Aktien, für die ihm Vollmachten erteilt worden sind, zur Aufnahme in das
Verzeichnis gesondert anzugeben. Die Namen der Aktionäre, welche Vollmachten
erteilt haben, brauchen nicht angegeben zu werden.


(3) Wer von einem Aktionär ermächtigt ist, im eigenen Namen
das Stimmrecht für Aktien auszuüben, die ihm nicht gehören, hat bei
Nennbetragsaktien den Betrag, bei Stückaktien die Zahl und die Gattung dieser
Aktien zur Aufnahme in das Verzeichnis gesondert anzugeben. Dies gilt auch für
Namensaktien, als deren Aktionär der Ermächtigte im Aktienregister eingetragen
ist.


(4) Das Verzeichnis ist vor der ersten Abstimmung allen
Teilnehmern zugänglich zu machen. Jedem Aktionär ist auf Verlangen bis zu zwei
Jahren nach der Hauptversammlung Einsicht in das Teilnehmerverzeichnis zu
gewähren.


(5) § 125 Abs. 5 gilt entsprechend.


 


§ 130 Niederschrift


(1) Jeder Beschluß der Hauptversammlung ist durch eine über
die Verhandlung notariell aufgenommene Niederschrift zu beurkunden. Gleiches
gilt für jedes Verlangen einer Minderheit nach § 120 Abs. 1 Satz 2, § 137. Bei nichtbörsennotierten
Gesellschaften reicht eine vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats zu
unterzeichnende Niederschrift aus, soweit keine Beschlüsse gefaßt werden, für
die das Gesetz eine Dreiviertel- oder größere Mehrheit bestimmt.


(2) In der Niederschrift sind der Ort und der Tag der
Verhandlung, der Name des Notars sowie die Art und das Ergebnis der Abstimmung
und die Feststellung des Vorsitzenden über die Beschlußfassung anzugeben. Bei
börsennotierten Gesellschaften umfasst die Feststellung über die Beschlussfassung
für jeden Beschluss auch 


1. die Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben
wurden,


2. den Anteil des durch die gültigen Stimmen vertretenen
Grundkapitals am eingetragenen Grundkapital,


3. die Zahl der für einen Beschluss abgegebenen Stimmen,
Gegenstimmen und gegebenenfalls die Zahl der Enthaltungen.


Abweichend von Satz 2 kann der Versammlungsleiter die
Feststellung über die Beschlussfassung für jeden Beschluss darauf beschränken,
dass die erforderliche Mehrheit erreicht wurde, falls kein Aktionär eine
umfassende Feststellung gemäß Satz 2 verlangt.


(3) Die Belege über die Einberufung der Versammlung sind der
Niederschrift als Anlage beizufügen, wenn sie nicht unter Angabe ihres Inhalts
in der Niederschrift aufgeführt sind.


(4) Die Niederschrift ist von dem Notar zu unterschreiben.
Die Zuziehung von Zeugen ist nicht nötig.


(5) Unverzüglich nach der Versammlung hat der Vorstand eine
öffentlich beglaubigte, im Falle des Absatzes 1 Satz 3 eine vom Vorsitzenden
des Aufsichtsrats unterzeichnete Abschrift der Niederschrift und ihrer Anlagen
zum Handelsregister einzureichen.


(6) Börsennotierte Gesellschaften müssen innerhalb von
sieben Tagen nach der Versammlung die festgestellten Abstimmungsergebnisse
einschließlich der Angaben nach Absatz 2 Satz 2 auf ihrer Internetseite
veröffentlichen.


 


§ 131 Auskunftsrecht des Aktionärs


(1) Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung
vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit
sie zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich
ist. Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und
geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen.
Macht eine Gesellschaft von den Erleichterungen nach § 266 Absatz 1 Satz 3, §
276 oder § 288 des Handelsgesetzbuchs Gebrauch, so kann jeder Aktionär
verlangen, dass ihm in der Hauptversammlung über den Jahresabschluss der
Jahresabschluss in der Form vorgelegt wird, die er ohne diese Erleichterungen
hätte. Die Auskunftspflicht des Vorstands eines Mutterunternehmens (§ 290 Abs.
1, 2 des Handelsgesetzbuchs) in der Hauptversammlung, der der Konzernabschluss
und der Konzernlagebericht vorgelegt werden, erstreckt sich auch auf die Lage
des Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen.


(2) Die Auskunft hat den Grundsätzen einer gewissenhaften
und getreuen Rechenschaft zu entsprechen. Die Satzung oder die Geschäftsordnung
gemäß § 129 kann den Versammlungsleiter ermächtigen, das Frage- und Rederecht
des Aktionärs zeitlich angemessen zu beschränken, und Näheres dazu bestimmen.


(3) Der Vorstand darf die Auskunft verweigern, 


1. soweit die Erteilung der Auskunft nach vernünftiger
kaufmännischer Beurteilung geeignet ist, der Gesellschaft oder einem
verbundenen Unternehmen einen nicht unerheblichen Nachteil zuzufügen;


2. soweit sie sich auf steuerliche Wertansätze oder die Höhe
einzelner Steuern bezieht;


3. über den Unterschied zwischen dem Wert, mit dem
Gegenstände in der Jahresbilanz angesetzt worden sind, und einem höheren Wert
dieser Gegenstände, es sei denn, daß die Hauptversammlung den Jahresabschluß
feststellt;


4. über die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, soweit
die Angabe dieser Methoden im Anhang ausreicht, um ein den tatsächlichen
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der
Gesellschaft im Sinne des § 264 Abs. 2 des Handelsgesetzbuchs zu vermitteln;
dies gilt nicht, wenn die Hauptversammlung den Jahresabschluß feststellt;


5. soweit sich der Vorstand durch die Erteilung der Auskunft
strafbar machen würde;


6. soweit bei einem Kreditinstitut oder Finanzdienstleistungsinstitut
Angaben über angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie
vorgenommene Verrechnungen im Jahresabschluß, Lagebericht, Konzernabschluß oder
Konzernlagebericht nicht gemacht zu werden brauchen;


7. soweit die Auskunft auf der Internetseite der
Gesellschaft über mindestens sieben Tage vor Beginn und in der Hauptversammlung
durchgängig zugänglich ist.


Aus anderen Gründen darf die Auskunft nicht verweigert
werden.


(4) Ist einem Aktionär wegen seiner Eigenschaft als Aktionär
eine Auskunft außerhalb der Hauptversammlung gegeben worden, so ist sie jedem
anderen Aktionär auf dessen Verlangen in der Hauptversammlung zu geben, auch
wenn sie zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung nicht
erforderlich ist. Der Vorstand darf die Auskunft nicht nach Absatz 3 Satz 1 Nr.
1 bis 4 verweigern. Sätze 1 und 2 gelten nicht, wenn ein Tochterunternehmen (§
290 Abs. 1, 2 des Handelsgesetzbuchs), ein Gemeinschaftsunternehmen (§ 310 Abs.
1 des Handelsgesetzbuchs) oder ein assoziiertes Unternehmen (§ 311 Abs. 1 des
Handelsgesetzbuchs) die Auskunft einem Mutterunternehmen (§ 290 Abs. 1, 2 des
Handelsgesetzbuchs) zum Zwecke der Einbeziehung der Gesellschaft in den
Konzernabschluß des Mutterunternehmens erteilt und die Auskunft für diesen Zweck
benötigt wird.


(5) Wird einem Aktionär eine Auskunft verweigert, so kann er
verlangen, daß seine Frage und der Grund, aus dem die Auskunft verweigert
worden ist, in die Niederschrift über die Verhandlung aufgenommen werden.


 


§ 132 Gerichtliche Entscheidung über das Auskunftsrecht


(1) Ob der Vorstand die Auskunft zu geben hat, entscheidet
auf Antrag ausschließlich das Landgericht, in dessen Bezirk die Gesellschaft
ihren Sitz hat.


(2) Antragsberechtigt ist jeder Aktionär, dem die verlangte
Auskunft nicht gegeben worden ist, und, wenn über den Gegenstand der
Tagesordnung, auf den sich die Auskunft bezog, Beschluß gefaßt worden ist,
jeder in der Hauptversammlung erschienene Aktionär, der in der Hauptversammlung
Widerspruch zur Niederschrift erklärt hat. Der Antrag ist binnen zwei Wochen
nach der Hauptversammlung zu stellen, in der die Auskunft abgelehnt worden ist.


(3) § 99 Abs. 1, 3 Satz 1, 2 und 4 bis 6 sowie Abs. 5 Satz 1
und 3 gilt entsprechend. Die Beschwerde findet nur statt, wenn das Landgericht
sie in der Entscheidung für zulässig erklärt. § 70 Abs. 2 des Gesetzes über das
Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen
Gerichtsbarkeit ist entsprechend anzuwenden.


(4) Wird dem Antrag stattgegeben, so ist die Auskunft auch
außerhalb der Hauptversammlung zu geben. Aus der Entscheidung findet die
Zwangsvollstreckung nach den Vorschriften der Zivilprozeßordnung statt.


(5) Das mit dem Verfahren befaßte Gericht bestimmt nach
billigem Ermessen, welchem Beteiligten die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen
sind.


Vierter Unterabschnitt


Stimmrecht


 


§ 133 Grundsatz der einfachen Stimmenmehrheit


(1) Die Beschlüsse der Hauptversammlung bedürfen der
Mehrheit der abgegebenen Stimmen (einfache Stimmenmehrheit), soweit nicht
Gesetz oder Satzung eine größere Mehrheit oder weitere Erfordernisse bestimmen.


(2) Für Wahlen kann die Satzung andere Bestimmungen treffen.


 


§ 134 Stimmrecht


(1) Das Stimmrecht wird nach Aktiennennbeträgen, bei
Stückaktien nach deren Zahl ausgeübt. Für den Fall, daß einem Aktionär mehrere
Aktien gehören, kann bei einer nichtbörsennotierten Gesellschaft die Satzung
das Stimmrecht durch Festsetzung eines Höchstbetrags oder von Abstufungen
beschränken. Die Satzung kann außerdem bestimmen, daß zu den Aktien, die dem
Aktionär gehören, auch die Aktien rechnen, die einem anderen für seine Rechnung
gehören. Für den Fall, daß der Aktionär ein Unternehmen ist, kann sie ferner
bestimmen, daß zu den Aktien, die ihm gehören, auch die Aktien rechnen, die
einem von ihm abhängigen oder ihn beherrschenden oder einem mit ihm
konzernverbundenen Unternehmen oder für Rechnung solcher Unternehmen einem
Dritten gehören. Die Beschränkungen können nicht für einzelne Aktionäre
angeordnet werden. Bei der Berechnung einer nach Gesetz oder Satzung
erforderlichen Kapitalmehrheit bleiben die Beschränkungen außer Betracht.


(2) Das Stimmrecht beginnt mit der vollständigen Leistung
der Einlage. Entspricht der Wert einer verdeckten Sacheinlage nicht dem in §
36a Abs. 2 Satz 3 genannten Wert, so steht dies dem Beginn des Stimmrechts
nicht entgegen; das gilt nicht, wenn der Wertunterschied offensichtlich ist.
Die Satzung kann bestimmen, daß das Stimmrecht beginnt, wenn auf die Aktie die
gesetzliche oder höhere satzungsmäßige Mindesteinlage geleistet ist. In diesem
Fall gewährt die Leistung der Mindesteinlage eine Stimme; bei höheren Einlagen
richtet sich das Stimmenverhältnis nach der Höhe der geleisteten Einlagen.
Bestimmt die Satzung nicht, daß das Stimmrecht vor der vollständigen Leistung
der Einlage beginnt, und ist noch auf keine Aktie die Einlage vollständig
geleistet, so richtet sich das Stimmenverhältnis nach der Höhe der geleisteten
Einlagen; dabei gewährt die Leistung der Mindesteinlage eine Stimme. Bruchteile
von Stimmen werden in diesen Fällen nur berücksichtigt, soweit sie für den
stimmberechtigten Aktionär volle Stimmen ergeben. Die Satzung kann Bestimmungen
nach diesem Absatz nicht für einzelne Aktionäre oder für einzelne
Aktiengattungen treffen.


(3) Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten
ausgeübt werden. Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so kann die
Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen. Die Erteilung der
Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der
Gesellschaft bedürfen der Textform, wenn in der Satzung oder in der Einberufung
auf Grund einer Ermächtigung durch die Satzung nichts Abweichendes und bei
börsennotierten Gesellschaften nicht eine Erleichterung bestimmt wird. Die
börsennotierte Gesellschaft hat zumindest einen Weg elektronischer
Kommunikation für die Übermittlung des Nachweises anzubieten. Werden von der
Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt, so ist die
Vollmachtserklärung von der Gesellschaft drei Jahre nachprüfbar festzuhalten; §
135 Abs. 5 gilt entsprechend.


(4) Die Form der Ausübung des Stimmrechts richtet sich nach
der Satzung.


 


§ 135 Ausübung des Stimmrechts durch Kreditinstitute und
geschäftsmäßig Handelnde


(1) Ein Kreditinstitut darf das Stimmrecht für Aktien, die
ihm nicht gehören und als deren Inhaber es nicht im Aktienregister eingetragen
ist, nur ausüben, wenn es bevollmächtigt ist. Die Vollmacht darf nur einem
bestimmten Kreditinstitut erteilt werden und ist von diesem nachprüfbar
festzuhalten. Die Vollmachtserklärung muss vollständig sein und darf nur mit
der Stimmrechtsausübung verbundene Erklärungen enthalten. Erteilt der Aktionär
keine ausdrücklichen Weisungen, so kann eine generelle Vollmacht nur die
Berechtigung des Kreditinstituts zur Stimmrechtsausübung 


1. entsprechend eigenen Abstimmungsvorschlägen (Absätze 2
und 3) oder


2. entsprechend den Vorschlägen des Vorstands oder des
Aufsichtsrats oder für den Fall voneinander abweichender Vorschläge den
Vorschlägen des Aufsichtsrats (Absatz 4)


vorsehen. Bietet das Kreditinstitut die Stimmrechtsausübung
gemäß Satz 4 Nr. 1 oder Nr. 2 an, so hat es sich zugleich zu erbieten, im
Rahmen des Zumutbaren und bis auf Widerruf einer Aktionärsvereinigung oder
einem sonstigen Vertreter nach Wahl des Aktionärs die zur Stimmrechtsausübung
erforderlichen Unterlagen zuzuleiten. Das Kreditinstitut hat den Aktionär
jährlich und deutlich hervorgehoben auf die Möglichkeiten des jederzeitigen Widerrufs
der Vollmacht und der Änderung des Bevollmächtigten hinzuweisen. Die Erteilung
von Weisungen zu den einzelnen Tagesordnungspunkten, die Erteilung und der
Widerruf einer generellen Vollmacht nach Satz 4 und eines Auftrags nach Satz 5
einschließlich seiner Änderung sind dem Aktionär durch ein Formblatt oder
Bildschirmformular zu erleichtern.


(2) Ein Kreditinstitut, das das Stimmrecht auf Grund einer
Vollmacht nach Absatz 1 Satz 4 Nr. 1 ausüben will, hat dem Aktionär rechtzeitig
eigene Vorschläge für die Ausübung des Stimmrechts zu den einzelnen
Gegenständen der Tagesordnung zugänglich zu machen. Bei diesen Vorschlägen hat
sich das Kreditinstitut vom Interesse des Aktionärs leiten zu lassen und
organisatorische Vorkehrungen dafür zu treffen, dass Eigeninteressen aus
anderen Geschäftsbereichen nicht einfließen; es hat ein Mitglied der
Geschäftsleitung zu benennen, das die Einhaltung dieser Pflichten sowie die
ordnungsgemäße Ausübung des Stimmrechts und deren Dokumentation zu überwachen
hat. Zusammen mit seinen Vorschlägen hat das Kreditinstitut darauf hinzuweisen,
dass es das Stimmrecht entsprechend den eigenen Vorschlägen ausüben werde, wenn
der Aktionär nicht rechtzeitig eine andere Weisung erteilt. Gehört ein
Vorstandsmitglied oder ein Mitarbeiter des Kreditinstituts dem Aufsichtsrat der
Gesellschaft oder ein Vorstandsmitglied oder ein Mitarbeiter der Gesellschaft
dem Aufsichtsrat des Kreditinstituts an, so hat das Kreditinstitut hierauf
hinzuweisen. Gleiches gilt, wenn das Kreditinstitut an der Gesellschaft eine
Beteiligung hält, die nach § 21 des Wertpapierhandelsgesetzes meldepflichtig
ist, oder einem Konsortium angehörte, das die innerhalb von fünf Jahren
zeitlich letzte Emission von Wertpapieren der Gesellschaft übernommen hat.


(3) Hat der Aktionär dem Kreditinstitut keine Weisung für
die Ausübung des Stimmrechts erteilt, so hat das Kreditinstitut im Falle des
Absatzes 1 Satz 4 Nr. 1 das Stimmrecht entsprechend seinen eigenen Vorschlägen
auszuüben, es sei denn, dass es den Umständen nach annehmen darf, dass der
Aktionär bei Kenntnis der Sachlage die abweichende Ausübung des Stimmrechts
billigen würde. Ist das Kreditinstitut bei der Ausübung des Stimmrechts von
einer Weisung des Aktionärs oder, wenn der Aktionär keine Weisung erteilt hat,
von seinem eigenen Vorschlag abgewichen, so hat es dies dem Aktionär
mitzuteilen und die Gründe anzugeben. In der eigenen Hauptversammlung darf das
bevollmächtigte Kreditinstitut das Stimmrecht auf Grund der Vollmacht nur
ausüben, soweit der Aktionär eine ausdrückliche Weisung zu den einzelnen
Gegenständen der Tagesordnung erteilt hat. Gleiches gilt in der Versammlung
einer Gesellschaft, an der es mit mehr als 20 Prozent des Grundkapitals
unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist; für die Berechnung der
Beteiligungsschwelle bleiben mittelbare Beteiligungen im Sinne des § 22a Absatz
3 bis 6 des Wertpapierhandelsgesetzes außer Betracht.


(4) Ein Kreditinstitut, das in der Hauptversammlung das
Stimmrecht auf Grund einer Vollmacht nach Absatz 1 Satz 4 Nr. 2 ausüben will,
hat den Aktionären die Vorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrats
zugänglich zu machen, sofern dies nicht anderweitig erfolgt. Absatz 2 Satz 3
sowie Absatz 3 Satz 1 bis 3 gelten entsprechend.


(5) Wenn die Vollmacht dies gestattet, darf das
Kreditinstitut Personen, die nicht seine Angestellten sind,
unterbevollmächtigen. Wenn es die Vollmacht nicht anders bestimmt, übt das
Kreditinstitut das Stimmrecht im Namen dessen aus, den es angeht. Ist die
Briefwahl bei der Gesellschaft zugelassen, so darf das bevollmächtigte
Kreditinstitut sich ihrer bedienen. Zum Nachweis seiner Stimmberechtigung
gegenüber der Gesellschaft genügt bei börsennotierten Gesellschaften die
Vorlegung eines Berechtigungsnachweises gemäß § 123 Abs. 3; im Übrigen sind die
in der Satzung für die Ausübung des Stimmrechts vorgesehenen Erfordernisse zu
erfüllen.


(6) Ein Kreditinstitut darf das Stimmrecht für Namensaktien,
die ihm nicht gehören, als deren Inhaber es aber im Aktienregister eingetragen
ist, nur auf Grund einer Ermächtigung ausüben. Auf die Ermächtigung sind die
Absätze 1 bis 5 entsprechend anzuwenden.


(7) Die Wirksamkeit der Stimmabgabe wird durch einen Verstoß
gegen Absatz 1 Satz 2 bis 7, die Absätze 2 bis 6 nicht beeinträchtigt.


(8) Die Absätze 1 bis 7 gelten sinngemäß für Aktionärsvereinigungen
und für Personen, die sich geschäftsmäßig gegenüber Aktionären zur Ausübung des
Stimmrechts in der Hauptversammlung erbieten; dies gilt nicht, wenn derjenige,
der das Stimmrecht ausüben will, gesetzlicher Vertreter, Ehegatte oder
Lebenspartner des Aktionärs oder mit ihm bis zum vierten Grad verwandt oder
verschwägert ist.


(9) Die Verpflichtung des Kreditinstituts zum Ersatz eines
aus der Verletzung der Absätze 1 bis 6 entstehenden Schadens kann im Voraus
weder ausgeschlossen noch beschränkt werden.


(10) § 125 Abs. 5 gilt entsprechend.


 


§ 136 Ausschluß des Stimmrechts


(1) Niemand kann für sich oder für einen anderen das
Stimmrecht ausüben, wenn darüber Beschluß gefaßt wird, ob er zu entlasten oder
von einer Verbindlichkeit zu befreien ist oder ob die Gesellschaft gegen ihn
einen Anspruch geltend machen soll. Für Aktien, aus denen der Aktionär nach
Satz 1 das Stimmrecht nicht ausüben kann, kann das Stimmrecht auch nicht durch
einen anderen ausgeübt werden.


(2) Ein Vertrag, durch den sich ein Aktionär verpflichtet,
nach Weisung der Gesellschaft, des Vorstands oder des Aufsichtsrats der
Gesellschaft oder nach Weisung eines abhängigen Unternehmens das Stimmrecht
auszuüben, ist nichtig. Ebenso ist ein Vertrag nichtig, durch den sich ein
Aktionär verpflichtet, für die jeweiligen Vorschläge des Vorstands oder des
Aufsichtsrats der Gesellschaft zu stimmen.


 


§ 137 Abstimmung über Wahlvorschläge von Aktionären


Hat ein Aktionär einen Vorschlag zur Wahl von
Aufsichtsratsmitgliedern nach § 127 gemacht und beantragt er in der
Hauptversammlung die Wahl des von ihm Vorgeschlagenen, so ist über seinen
Antrag vor dem Vorschlag des Aufsichtsrats zu beschließen, wenn es eine
Minderheit der Aktionäre verlangt, deren Anteile zusammen den zehnten Teil des
vertretenen Grundkapitals erreichen.


Fünfter Unterabschnitt


Sonderbeschluß


 


§ 138 Gesonderte Versammlung. Gesonderte Abstimmung


In diesem Gesetz oder in der Satzung vorgeschriebene
Sonderbeschlüsse gewisser Aktionäre sind entweder in einer gesonderten
Versammlung dieser Aktionäre oder in einer gesonderten Abstimmung zu fassen,
soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt. Für die Einberufung der gesonderten
Versammlung und die Teilnahme an ihr sowie für das Auskunftsrecht gelten die
Bestimmungen über die Hauptversammlung, für die Sonderbeschlüsse die
Bestimmungen über Hauptversammlungsbeschlüsse sinngemäß. Verlangen Aktionäre,
die an der Abstimmung über den Sonderbeschluß teilnehmen können, die
Einberufung einer gesonderten Versammlung oder die Bekanntmachung eines
Gegenstands zur gesonderten Abstimmung, so genügt es, wenn ihre Anteile, mit
denen sie an der Abstimmung über den Sonderbeschluß teilnehmen können, zusammen
den zehnten Teil der Anteile erreichen, aus denen bei der Abstimmung über den
Sonderbeschluß das Stimmrecht ausgeübt werden kann.


Sechster Unterabschnitt


Vorzugsaktien ohne Stimmrecht


 


§ 139 Wesen


(1) Für Aktien, die mit einem Vorzug bei der Verteilung des
Gewinns ausgestattet sind, kann das Stimmrecht ausgeschlossen werden
(Vorzugsaktien ohne Stimmrecht). Der Vorzug kann insbesondere in einem auf die
Aktie vorweg entfallenden Gewinnanteil (Vorabdividende) oder einem erhöhten
Gewinnanteil (Mehrdividende) bestehen. Wenn die Satzung nichts anderes
bestimmt, ist eine Vorabdividende nachzuzahlen.


(2) Vorzugsaktien ohne Stimmrecht dürfen nur bis zur Hälfte
des Grundkapitals ausgegeben werden.


Fußnote


(+++ § 139 Abs. 2: Zur Anwendung vgl. § 109 Abs. 3 Satz 3
KAGB +++)


 


§ 140 Rechte der Vorzugsaktionäre


(1) Die Vorzugsaktien ohne Stimmrecht gewähren mit Ausnahme
des Stimmrechts die jedem Aktionär aus der Aktie zustehenden Rechte.


(2) Ist der Vorzug nachzuzahlen und wird der Vorzugsbetrag
in einem Jahr nicht oder nicht vollständig gezahlt und im nächsten Jahr nicht
neben dem vollen Vorzug für dieses Jahr nachgezahlt, so haben die Aktionäre das
Stimmrecht, bis die Rückstände gezahlt sind. Ist der Vorzug nicht nachzuzahlen
und wird der Vorzugsbetrag in einem Jahr nicht oder nicht vollständig gezahlt,
so haben die Vorzugsaktionäre das Stimmrecht, bis der Vorzug in einem Jahr
vollständig gezahlt ist. Solange das Stimmrecht besteht, sind die Vorzugsaktien
auch bei der Berechnung einer nach Gesetz oder Satzung erforderlichen
Kapitalmehrheit zu berücksichtigen.


(3) Soweit die Satzung nichts anderes bestimmt, entsteht
dadurch, dass der nachzuzahlende Vorzugsbetrag in einem Jahr nicht oder nicht
vollständig gezahlt wird, noch kein durch spätere Beschlüsse über die
Gewinnverteilung bedingter Anspruch auf den rückständigen Vorzugsbetrag.


 


§ 141 Aufhebung oder Beschränkung des Vorzugs


(1) Ein Beschluß, durch den der Vorzug aufgehoben oder
beschränkt wird, bedarf zu seiner Wirksamkeit der Zustimmung der
Vorzugsaktionäre.


(2) Ein Beschluß über die Ausgabe von Vorzugsaktien, die bei
der Verteilung des Gewinns oder des Gesellschaftsvermögens den Vorzugsaktien
ohne Stimmrecht vorgehen oder gleichstehen, bedarf gleichfalls der Zustimmung
der Vorzugsaktionäre. Der Zustimmung bedarf es nicht, wenn die Ausgabe bei
Einräumung des Vorzugs oder, falls das Stimmrecht später ausgeschlossen wurde,
bei der Ausschließung ausdrücklich vorbehalten worden war und das Bezugsrecht
der Vorzugsaktionäre nicht ausgeschlossen wird.


(3) Über die Zustimmung haben die Vorzugsaktionäre in einer
gesonderten Versammlung einen Sonderbeschluß zu fassen. Er bedarf einer
Mehrheit, die mindestens drei Viertel der abgegebenen Stimmen umfaßt. Die
Satzung kann weder eine andere Mehrheit noch weitere Erfordernisse bestimmen.
Wird in dem Beschluß über die Ausgabe von Vorzugsaktien, die bei der Verteilung
des Gewinns oder des Gesellschaftsvermögens den Vorzugsaktien ohne Stimmrecht
vorgehen oder gleichstehen, das Bezugsrecht der Vorzugsaktionäre auf den Bezug
solcher Aktien ganz oder zum Teil ausgeschlossen, so gilt für den
Sonderbeschluß § 186 Abs. 3 bis 5 sinngemäß.


(4) Ist der Vorzug aufgehoben, so gewähren die Aktien das
Stimmrecht.


Siebenter Unterabschnitt


Sonderprüfung. Geltendmachung von Ersatzansprüchen


 


§ 142 Bestellung der Sonderprüfer


(1) Zur Prüfung von Vorgängen bei der Gründung oder der
Geschäftsführung, namentlich auch bei Maßnahmen der Kapitalbeschaffung und
Kapitalherabsetzung, kann die Hauptversammlung mit einfacher Stimmenmehrheit
Prüfer (Sonderprüfer) bestellen. Bei der Beschlußfassung kann ein Mitglied des
Vorstands oder des Aufsichtsrats weder für sich noch für einen anderen
mitstimmen, wenn die Prüfung sich auf Vorgänge erstrecken soll, die mit der
Entlastung eines Mitglieds des Vorstands oder des Aufsichtsrats oder der
Einleitung eines Rechtsstreits zwischen der Gesellschaft und einem Mitglied des
Vorstands oder des Aufsichtsrats zusammenhängen. Für ein Mitglied des Vorstands
oder des Aufsichtsrats, das nach Satz 2 nicht mitstimmen kann, kann das
Stimmrecht auch nicht durch einen anderen ausgeübt werden.


(2) Lehnt die Hauptversammlung einen Antrag auf Bestellung
von Sonderprüfern zur Prüfung eines Vorgangs bei der Gründung oder eines nicht
über fünf Jahre zurückliegenden Vorgangs bei der Geschäftsführung ab, so hat
das Gericht auf Antrag von Aktionären, deren Anteile bei Antragstellung
zusammen den hundertsten Teil des Grundkapitals oder einen anteiligen Betrag
von 100 000 Euro erreichen, Sonderprüfer zu bestellen, wenn Tatsachen
vorliegen, die den Verdacht rechtfertigen, dass bei dem Vorgang Unredlichkeiten
oder grobe Verletzungen des Gesetzes oder der Satzung vorgekommen sind; dies
gilt auch für nicht über zehn Jahre zurückliegende Vorgänge, sofern die
Gesellschaft zur Zeit des Vorgangs börsennotiert war. Die Antragsteller haben
nachzuweisen, dass sie seit mindestens drei Monaten vor dem Tag der
Hauptversammlung Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur
Entscheidung über den Antrag halten. Für eine Vereinbarung zur Vermeidung einer
solchen Sonderprüfung gilt § 149 entsprechend.


(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für Vorgänge, die
Gegenstand einer Sonderprüfung nach § 258 sein können.


(4) Hat die Hauptversammlung Sonderprüfer bestellt, so hat
das Gericht auf Antrag von Aktionären, deren Anteile bei Antragstellung
zusammen den hundertsten Teil des Grundkapitals oder einen anteiligen Betrag
von 100 000 Euro erreichen, einen anderen Sonderprüfer zu bestellen, wenn dies
aus einem in der Person des bestellten Sonderprüfers liegenden Grund geboten
erscheint, insbesondere, wenn der bestellte Sonderprüfer nicht die für den
Gegenstand der Sonderprüfung erforderlichen Kenntnisse hat, seine Befangenheit
zu besorgen ist oder Bedenken wegen seiner Zuverlässigkeit bestehen. Der Antrag
ist binnen zwei Wochen seit dem Tag der Hauptversammlung zu stellen.


(5) Das Gericht hat außer den Beteiligten auch den
Aufsichtsrat und im Fall des Absatzes 4 den von der Hauptversammlung bestellten
Sonderprüfer zu hören. Gegen die Entscheidung ist die Beschwerde zulässig. Über
den Antrag gemäß den Absätzen 2 und 4 entscheidet das Landgericht, in dessen
Bezirk die Gesellschaft ihren Sitz hat.


(6) Die vom Gericht bestellten Sonderprüfer haben Anspruch
auf Ersatz angemessener barer Auslagen und auf Vergütung für ihre Tätigkeit.
Die Auslagen und die Vergütung setzt das Gericht fest. Gegen die Entscheidung
ist die Beschwerde zulässig; die Rechtsbeschwerde ist ausgeschlossen. Aus der
rechtskräftigen Entscheidung findet die Zwangsvollstreckung nach der
Zivilprozeßordnung statt.


(7) Hat die Gesellschaft Wertpapiere im Sinne des § 2 Absatz
1 des Wertpapierhandelsgesetzes ausgegeben, die an einer inländischen Börse zum
Handel im regulierten Markt zugelassen sind, so hat im Falle des Absatzes 1
Satz 1 der Vorstand und im Falle des Absatzes 2 Satz 1 das Gericht der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht die Bestellung des
Sonderprüfers und dessen Prüfungsbericht mitzuteilen; darüber hinaus hat das
Gericht den Eingang eines Antrags auf Bestellung eines Sonderprüfers
mitzuteilen.


(8) Auf das gerichtliche Verfahren nach den Absätzen 2 bis 6
sind die Vorschriften des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in
den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit anzuwenden, soweit in
diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist.


 


§ 143 Auswahl der Sonderprüfer


(1) Als Sonderprüfer sollen, wenn der Gegenstand der
Sonderprüfung keine anderen Kenntnisse fordert, nur bestellt werden 


1. Personen, die in der Buchführung ausreichend vorgebildet
und erfahren sind;


2. Prüfungsgesellschaften, von deren gesetzlichen Vertretern
mindestens einer in der Buchführung ausreichend vorgebildet und erfahren ist.


(2) Sonderprüfer darf nicht sein, wer nach § 319 Abs. 2, 3,
§ 319a Abs. 1, § 319b des Handelsgesetzbuchs nicht Abschlußprüfer sein darf
oder während der Zeit, in der sich der zu prüfende Vorgang ereignet hat, hätte
sein dürfen. Eine Prüfungsgesellschaft darf nicht Sonderprüfer sein, wenn sie
nach § 319 Abs. 2, 4, § 319a Abs. 1, § 319b des Handelsgesetzbuchs nicht
Abschlußprüfer sein darf oder während der Zeit, in der sich der zu prüfende
Vorgang ereignet hat, hätte sein dürfen.


(3) (weggefallen)


 


§ 144 Verantwortlichkeit der Sonderprüfer


§ 323 des Handelsgesetzbuchs über die Verantwortlichkeit des
Abschlußprüfers gilt sinngemäß.


 


§ 145 Rechte der Sonderprüfer. Prüfungsbericht


(1) Der Vorstand hat den Sonderprüfern zu gestatten, die
Bücher und Schriften der Gesellschaft sowie die Vermögensgegenstände,
namentlich die Gesellschaftskasse und die Bestände an Wertpapieren und Waren,
zu prüfen.


(2) Die Sonderprüfer können von den Mitgliedern des
Vorstands und des Aufsichtsrats alle Aufklärungen und Nachweise verlangen,
welche die sorgfältige Prüfung der Vorgänge notwendig macht.


(3) Die Sonderprüfer haben die Rechte nach Absatz 2 auch
gegenüber einem Konzernunternehmen sowie gegenüber einem abhängigen oder
herrschenden Unternehmen.


(4) Auf Antrag des Vorstands hat das Gericht zu gestatten,
dass bestimmte Tatsachen nicht in den Bericht aufgenommen werden, wenn
überwiegende Belange der Gesellschaft dies gebieten und sie zur Darlegung der
Unredlichkeiten oder groben Verletzungen gemäß § 142 Abs. 2 nicht unerlässlich
sind.


(5) Über den Antrag gemäß Absatz 4 entscheidet das
Landgericht, in dessen Bezirk die Gesellschaft ihren Sitz hat. § 142 Abs. 5
Satz 2, Abs. 8 gilt entsprechend.


(6) Die Sonderprüfer haben über das Ergebnis der Prüfung
schriftlich zu berichten. Auch Tatsachen, deren Bekanntwerden geeignet ist, der
Gesellschaft oder einem verbundenen Unternehmen einen nicht unerheblichen
Nachteil zuzufügen, müssen in den Prüfungsbericht aufgenommen werden, wenn ihre
Kenntnis zur Beurteilung des zu prüfenden Vorgangs durch die Hauptversammlung
erforderlich ist. Die Sonderprüfer haben den Bericht zu unterzeichnen und
unverzüglich dem Vorstand und zum Handelsregister des Sitzes der Gesellschaft
einzureichen. Auf Verlangen hat der Vorstand jedem Aktionär eine Abschrift des
Prüfungsberichts zu erteilen. Der Vorstand hat den Bericht dem Aufsichtsrat
vorzulegen und bei der Einberufung der nächsten Hauptversammlung als Gegenstand
der Tagesordnung bekanntzumachen.


 


§ 146 Kosten


Bestellt das Gericht Sonderprüfer, so trägt die Gesellschaft
die Gerichtskosten und die Kosten der Prüfung. Hat der Antragsteller die
Bestellung durch vorsätzlich oder grob fahrlässig unrichtigen Vortrag erwirkt,
so hat der Antragsteller der Gesellschaft die Kosten zu erstatten.


 


§ 147 Geltendmachung von Ersatzansprüchen


(1) Die Ersatzansprüche der Gesellschaft aus der Gründung
gegen die nach den §§ 46 bis 48, 53 verpflichteten Personen oder aus der
Geschäftsführung gegen die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats oder
aus § 117 müssen geltend gemacht werden, wenn es die Hauptversammlung mit
einfacher Stimmenmehrheit beschließt. Der Ersatzanspruch soll binnen sechs
Monaten seit dem Tage der Hauptversammlung geltend gemacht werden.


(2) Zur Geltendmachung des Ersatzanspruchs kann die
Hauptversammlung besondere Vertreter bestellen. Das Gericht (§ 14) hat auf
Antrag von Aktionären, deren Anteile zusammen den zehnten Teil des
Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von einer Million Euro erreichen, als
Vertreter der Gesellschaft zur Geltendmachung des Ersatzanspruchs andere als
die nach den §§ 78, 112 oder nach Satz 1 zur Vertretung der Gesellschaft
berufenen Personen zu bestellen, wenn ihm dies für eine gehörige Geltendmachung
zweckmäßig erscheint. Gibt das Gericht dem Antrag statt, so trägt die
Gesellschaft die Gerichtskosten. Gegen die Entscheidung ist die Beschwerde
zulässig. Die gerichtlich bestellten Vertreter können von der Gesellschaft den
Ersatz angemessener barer Auslagen und eine Vergütung für ihre Tätigkeit
verlangen. Die Auslagen und die Vergütung setzt das Gericht fest. Gegen die
Entscheidung ist die Beschwerde zulässig; die Rechtsbeschwerde ist
ausgeschlossen. Aus der rechtskräftigen Entscheidung findet die
Zwangsvollstreckung nach der Zivilprozeßordnung statt.


(3) (weggefallen)


(4) (weggefallen)


 


§ 148 Klagezulassungsverfahren


(1) Aktionäre, deren Anteile im Zeitpunkt der Antragstellung
zusammen den einhundertsten Teil des Grundkapitals oder einen anteiligen Betrag
von 100 000 Euro erreichen, können die Zulassung beantragen, im eigenen Namen
die in § 147 Abs. 1 Satz 1 bezeichneten Ersatzansprüche der Gesellschaft
geltend zu machen. Das Gericht lässt die Klage zu, wenn 


1. die Aktionäre nachweisen, dass sie die Aktien vor dem
Zeitpunkt erworben haben, in dem sie oder im Falle der Gesamtrechtsnachfolge
ihre Rechtsvorgänger von den behaupteten Pflichtverstößen oder dem behaupteten
Schaden auf Grund einer Veröffentlichung Kenntnis erlangen mussten,


2. die Aktionäre nachweisen, dass sie die Gesellschaft unter
Setzung einer angemessenen Frist vergeblich aufgefordert haben, selbst Klage zu
erheben,


3. Tatsachen vorliegen, die den Verdacht rechtfertigen, dass
der Gesellschaft durch Unredlichkeit oder grobe Verletzung des Gesetzes oder
der Satzung ein Schaden entstanden ist, und


4. der Geltendmachung des Ersatzanspruchs keine
überwiegenden Gründe des Gesellschaftswohls entgegenstehen.


(2) Über den Antrag auf Klagezulassung entscheidet das
Landgericht, in dessen Bezirk die Gesellschaft ihren Sitz hat, durch Beschluss.
Ist bei dem Landgericht eine Kammer für Handelssachen gebildet, so entscheidet
diese anstelle der Zivilkammer. Die Landesregierung kann die Entscheidung durch
Rechtsverordnung für die Bezirke mehrerer Landgerichte einem der Landgerichte
übertragen, wenn dies der Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung dient.
Die Landesregierung kann die Ermächtigung auf die Landesjustizverwaltung
übertragen. Die Antragstellung hemmt die Verjährung des streitgegenständlichen
Anspruchs bis zur rechtskräftigen Antragsabweisung oder bis zum Ablauf der
Frist für die Klageerhebung. Vor der Entscheidung hat das Gericht dem
Antragsgegner Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Gegen die Entscheidung
findet die sofortige Beschwerde statt. Die Rechtsbeschwerde ist ausgeschlossen.
Die Gesellschaft ist im Zulassungsverfahren und im Klageverfahren beizuladen.


(3) Die Gesellschaft ist jederzeit berechtigt, ihren
Ersatzanspruch selbst gerichtlich geltend zu machen; mit Klageerhebung durch
die Gesellschaft wird ein anhängiges Zulassungs- oder Klageverfahren von
Aktionären über diesen Ersatzanspruch unzulässig. Die Gesellschaft ist nach
ihrer Wahl berechtigt, ein anhängiges Klageverfahren über ihren Ersatzanspruch
in der Lage zu übernehmen, in der sich das Verfahren zur Zeit der Übernahme
befindet. Die bisherigen Antragsteller oder Kläger sind in den Fällen der Sätze
1 und 2 beizuladen.


(4) Hat das Gericht dem Antrag stattgegeben, kann die Klage
nur binnen drei Monaten nach Eintritt der Rechtskraft der Entscheidung und
sofern die Aktionäre die Gesellschaft nochmals unter Setzung einer angemessenen
Frist vergeblich aufgefordert haben, selbst Klage zu erheben, vor dem nach
Absatz 2 zuständigen Gericht erhoben werden. Sie ist gegen die in § 147 Abs. 1
Satz 1 genannten Personen und auf Leistung an die Gesellschaft zu richten. Eine
Nebenintervention durch Aktionäre ist nach Zulassung der Klage nicht mehr
möglich. Mehrere Klagen sind zur gleichzeitigen Verhandlung und Entscheidung zu
verbinden.


(5) Das Urteil wirkt, auch wenn es auf Klageabweisung
lautet, für und gegen die Gesellschaft und die übrigen Aktionäre.
Entsprechendes gilt für einen nach § 149 bekannt zu machenden Vergleich; für
und gegen die Gesellschaft wirkt dieser aber nur nach Klagezulassung.


(6) Die Kosten des Zulassungsverfahrens hat der
Antragsteller zu tragen, soweit sein Antrag abgewiesen wird. Beruht die
Abweisung auf entgegenstehenden Gründen des Gesellschaftswohls, die die
Gesellschaft vor Antragstellung hätte mitteilen können, aber nicht mitgeteilt
hat, so hat sie dem Antragsteller die Kosten zu erstatten. Im Übrigen ist über
die Kostentragung im Endurteil zu entscheiden. Erhebt die Gesellschaft selbst
Klage oder übernimmt sie ein anhängiges Klageverfahren von Aktionären, so trägt
sie etwaige bis zum Zeitpunkt ihrer Klageerhebung oder Übernahme des Verfahrens
entstandene Kosten des Antragstellers und kann die Klage nur unter den
Voraussetzungen des § 93 Abs. 4 Satz 3 und 4 mit Ausnahme der Sperrfrist
zurücknehmen. Wird die Klage ganz oder teilweise abgewiesen, hat die
Gesellschaft den Klägern die von diesen zu tragenden Kosten zu erstatten,
sofern nicht die Kläger die Zulassung durch vorsätzlich oder grob fahrlässig
unrichtigen Vortrag erwirkt haben. Gemeinsam als Antragsteller oder als
Streitgenossen handelnde Aktionäre erhalten insgesamt nur die Kosten eines
Bevollmächtigten erstattet, soweit nicht ein weiterer Bevollmächtigter zur
Rechtsverfolgung unerlässlich war.


 


§ 149 Bekanntmachungen zur Haftungsklage


(1) Nach rechtskräftiger Zulassung der Klage gemäß § 148
sind der Antrag auf Zulassung und die Verfahrensbeendigung von der börsennotierten
Gesellschaft unverzüglich in den Gesellschaftsblättern bekannt zu machen.


(2) Die Bekanntmachung der Verfahrensbeendigung hat deren
Art, alle mit ihr im Zusammenhang stehenden Vereinbarungen einschließlich
Nebenabreden im vollständigen Wortlaut sowie die Namen der Beteiligten zu
enthalten. Etwaige Leistungen der Gesellschaft und ihr zurechenbare Leistungen
Dritter sind gesondert zu beschreiben und hervorzuheben. Die vollständige
Bekanntmachung ist Wirksamkeitsvoraussetzung für alle Leistungspflichten. Die
Wirksamkeit von verfahrensbeendigenden Prozesshandlungen bleibt hiervon
unberührt. Trotz Unwirksamkeit bewirkte Leistungen können zurückgefordert
werden.


(3) Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend für
Vereinbarungen, die zur Vermeidung eines Prozesses geschlossen werden.


Fünfter Teil


Rechnungslegung Gewinnverwendung


Erster Abschnitt


Jahresabschluß und Lagebericht


 


§ 150 Gesetzliche Rücklage. Kapitalrücklage


(1) In der Bilanz des nach den §§ 242, 264 des
Handelsgesetzbuchs aufzustellenden Jahresabschlusses ist eine gesetzliche
Rücklage zu bilden.


(2) In diese ist der zwanzigste Teil des um einen
Verlustvortrag aus dem Vorjahr geminderten Jahresüberschusses einzustellen, bis
die gesetzliche Rücklage und die Kapitalrücklagen nach § 272 Abs. 2 Nr. 1 bis 3
des Handelsgesetzbuchs zusammen den zehnten oder den in der Satzung bestimmten
höheren Teil des Grundkapitals erreichen.


(3) Übersteigen die gesetzliche Rücklage und die
Kapitalrücklagen nach § 272 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 des Handelsgesetzbuchs zusammen
nicht den zehnten oder den in der Satzung bestimmten höheren Teil des
Grundkapitals, so dürfen sie nur verwandt werden 


1. zum Ausgleich eines Jahresfehlbetrags, soweit er nicht
durch einen Gewinnvortrag aus dem Vorjahr gedeckt ist und nicht durch Auflösung
anderer Gewinnrücklagen ausgeglichen werden kann;


2. zum Ausgleich eines Verlustvortrags aus dem Vorjahr,
soweit er nicht durch einen Jahresüberschuß gedeckt ist und nicht durch
Auflösung anderer Gewinnrücklagen ausgeglichen werden kann.


(4) Übersteigen die gesetzliche Rücklage und die
Kapitalrücklagen nach § 272 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 des Handelsgesetzbuchs zusammen
den zehnten oder den in der Satzung bestimmten höheren Teil des Grundkapitals,
so darf der übersteigende Betrag verwandt werden 


1. zum Ausgleich eines Jahresfehlbetrags, soweit er nicht
durch einen Gewinnvortrag aus dem Vorjahr gedeckt ist;


2. zum Ausgleich eines Verlustvortrags aus dem Vorjahr,
soweit er nicht durch einen Jahresüberschuß gedeckt ist;


3. zur Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln nach den §§
207 bis 220.


Die Verwendung nach den Nummern 1 und 2 ist nicht zulässig,
wenn gleichzeitig Gewinnrücklagen zur Gewinnausschüttung aufgelöst werden.


Fußnote


(+++ § 150: Zur Anwendung vgl. § 140 Abs. 2 KAGB +++)


 


§ 150a (weggefallen)


Fußnote


(+++ § 150a: Zur Anwendung vgl. § 140 Abs. 2 KAGB +++)


 


§ 151 (weggefallen)


Fußnote


(+++ § 151: Zur Anwendung vgl. § 140 Abs. 2 KAGB +++)


 


§ 152 Vorschriften zur Bilanz


(1) Das Grundkapital ist in der Bilanz als gezeichnetes
Kapital auszuweisen. Dabei ist der auf jede Aktiengattung entfallende Betrag
des Grundkapitals gesondert anzugeben. Bedingtes Kapital ist mit dem Nennbetrag
zu vermerken. Bestehen Mehrstimmrechtsaktien, so sind beim gezeichneten Kapital
die Gesamtstimmenzahl der Mehrstimmrechtsaktien und die der übrigen Aktien zu
vermerken.


(2) Zu dem Posten "Kapitalrücklage" sind in der
Bilanz oder im Anhang gesondert anzugeben 


1. der Betrag, der während des Geschäftsjahrs eingestellt
wurde;


2. der Betrag, der für das Geschäftsjahr entnommen wird.


(3) Zu den einzelnen Posten der Gewinnrücklagen sind in der
Bilanz oder im Anhang jeweils gesondert anzugeben 


1. die Beträge, die die Hauptversammlung aus dem
Bilanzgewinn des Vorjahrs eingestellt hat;


2. die Beträge, die aus dem Jahresüberschuß des
Geschäftsjahrs eingestellt werden;


3. die Beträge, die für das Geschäftsjahr entnommen werden.


(4) Die Absätze 1 bis 3 sind nicht anzuwenden auf
Aktiengesellschaften, die Kleinstkapitalgesellschaften im Sinne des § 267a des
Handelsgesetzbuchs sind, wenn sie von der Erleichterung nach § 266 Absatz 1
Satz 4 des Handelsgesetzbuchs Gebrauch machen. Kleine Aktiengesellschaften im
Sinne des § 267 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs haben die Absätze 2 und 3 mit
der Maßgabe anzuwenden, dass die Angaben in der Bilanz zu machen sind.


Fußnote


(+++ § 152: Zur Anwendung vgl. § 140 Abs. 2 KAGB u. § 26g
AktGEG +++)


 


§§ 153 bis 157 (weggefallen)


Fußnote


(+++ §§ 153 bis 157: Zur Anwendung vgl. § 140 Abs. 2 KAGB
+++)


 


§ 158 Vorschriften zur Gewinn- und Verlustrechnung


(1) Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Posten
"Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag" in Fortführung der Numerierung um
die folgenden Posten zu ergänzen: 


1. Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr


2. Entnahmen aus der Kapitalrücklage


3. Entnahmen aus Gewinnrücklagen


a) aus der gesetzlichen Rücklage


b) aus der Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder
mehrheitlich beteiligten Unternehmen


c) aus satzungsmäßigen Rücklagen


d) aus anderen Gewinnrücklagen


4. Einstellungen in Gewinnrücklagen


a) in die gesetzliche Rücklage


b) in die Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder
mehrheitlich beteiligten Unternehmen


c) in satzungsmäßige Rücklagen


d) in andere Gewinnrücklagen


5. Bilanzgewinn/Bilanzverlust.


Die Angaben nach Satz 1 können auch im Anhang gemacht
werden.


(2) Von dem Ertrag aus einem Gewinnabführungs- oder
Teilgewinnabführungsvertrag ist ein vertraglich zu leistender Ausgleich für
außenstehende Gesellschafter abzusetzen; übersteigt dieser den Ertrag, so ist
der übersteigende Betrag unter den Aufwendungen aus Verlustübernahme
auszuweisen. Andere Beträge dürfen nicht abgesetzt werden.


(3) Die Absätze 1 und 2 sind nicht anzuwenden auf
Aktiengesellschaften, die Kleinstkapitalgesellschaften im Sinne des § 267a des
Handelsgesetzbuchs sind, wenn sie von der Erleichterung nach § 275 Absatz 5 des
Handelsgesetzbuchs Gebrauch machen.


Fußnote


(+++ § 158: Zur Anwendung vgl. § 140 Abs. 2 KAGB +++)


 


§ 159 


-


 


§ 160 Vorschriften zum Anhang


(1) In jedem Anhang sind auch Angaben zu machen über 


1. den Bestand und den Zugang an Aktien, die ein Aktionär
für Rechnung der Gesellschaft oder eines abhängigen oder eines im
Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehenden Unternehmens oder ein abhängiges
oder im Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehendes Unternehmen als Gründer oder
Zeichner oder in Ausübung eines bei einer bedingten Kapitalerhöhung
eingeräumten Umtausch- oder Bezugsrechts übernommen hat; sind solche Aktien im
Geschäftsjahr verwertet worden, so ist auch über die Verwertung unter Angabe
des Erlöses und die Verwendung des Erlöses zu berichten;


2. den Bestand an eigenen Aktien der Gesellschaft, die sie,
ein abhängiges oder im Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehendes Unternehmen
oder ein anderer für Rechnung der Gesellschaft oder eines abhängigen oder eines
im Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehenden Unternehmens erworben oder als
Pfand genommen hat; dabei sind die Zahl dieser Aktien und der auf sie
entfallende Betrag des Grundkapitals sowie deren Anteil am Grundkapital, für
erworbene Aktien ferner der Zeitpunkt des Erwerbs und die Gründe für den Erwerb
anzugeben. Sind solche Aktien im Geschäftsjahr erworben oder veräußert worden,
so ist auch über den Erwerb oder die Veräußerung unter Angabe der Zahl dieser
Aktien, des auf sie entfallenden Betrags des Grundkapitals, des Anteils am
Grundkapital und des Erwerbs- oder Veräußerungspreises, sowie über die
Verwendung des Erlöses zu berichten;


3. die Zahl der Aktien jeder Gattung, wobei zu
Nennbetragsaktien der Nennbetrag und zu Stückaktien der rechnerische Wert für
jede von ihnen anzugeben ist, sofern sich diese Angaben nicht aus der Bilanz
ergeben; davon sind Aktien, die bei einer bedingten Kapitalerhöhung oder einem
genehmigten Kapital im Geschäftsjahr gezeichnet wurden, jeweils gesondert
anzugeben;


4. das genehmigte Kapital;


5. die Zahl der Bezugsrechte gemäß § 192 Absatz 2 Nummer 3;


6. (weggefallen)


7. das Bestehen einer wechselseitigen Beteiligung unter
Angabe des Unternehmens;


8. das Bestehen einer Beteiligung, die nach § 20 Abs. 1 oder
Abs. 4 dieses Gesetzes oder nach § 21 Abs. 1 oder Abs. 1a des
Wertpapierhandelsgesetzes mitgeteilt worden ist; dabei ist der nach § 20 Abs. 6
dieses Gesetzes oder der nach § 26 Abs. 1 des Wertpapierhandelsgesetzes
veröffentlichte Inhalt der Mitteilung anzugeben.


(2) Die Berichterstattung hat insoweit zu unterbleiben, als
es für das Wohl der Bundesrepublik Deutschland oder eines ihrer Länder
erforderlich ist.


(3) Absatz 1 Nummer 1 und 3 bis 8 ist nicht anzuwenden auf
Aktiengesellschaften, die kleine Kapitalgesellschaften im Sinne des § 267
Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs sind. Absatz 1 Nummer 2 ist auf diese
Aktiengesellschaften mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Gesellschaft nur
Angaben zu von ihr selbst oder durch eine andere Person für Rechnung der
Gesellschaft erworbenen und gehaltenen eigenen Aktien machen muss und über die
Verwendung des Erlöses aus der Veräußerung eigener Aktien nicht zu berichten
braucht.


Fußnote


(+++ § 160: Zur Anwendung vgl. § 26g AktGEG +++)


 


§ 161 Erklärung zum Corporate Governance Kodex


(1) Vorstand und Aufsichtsrat der börsennotierten
Gesellschaft erklären jährlich, dass den vom Bundesministerium der Justiz und
für Verbraucherschutz im amtlichen Teil des Bundesanzeigers bekannt gemachten
Empfehlungen der „Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex“
entsprochen wurde und wird oder welche Empfehlungen nicht angewendet wurden
oder werden und warum nicht. Gleiches gilt für Vorstand und Aufsichtsrat einer
Gesellschaft, die ausschließlich andere Wertpapiere als Aktien zum Handel an einem
organisierten Markt im Sinn des § 2 Abs. 5 des Wertpapierhandelsgesetzes
ausgegeben hat und deren ausgegebene Aktien auf eigene Veranlassung über ein
multilaterales Handelssystem im Sinn des § 2 Abs. 3 Satz 1 Nr. 8 des
Wertpapierhandelsgesetzes gehandelt werden.


(2) Die Erklärung ist auf der Internetseite der Gesellschaft
dauerhaft öffentlich zugänglich zu machen.


Fußnote


(+++ § 161: Zur Anwendung vgl. § 140 Abs. 2 KAGB +++)


Zweiter Abschnitt


Prüfung des Jahresabschlusses


Erster Unterabschnitt


Prüfung durch Abschlußprüfer


 


§§ 162 bis 169 ----


Zweiter Unterabschnitt


Prüfung durch den Aufsichtsrat


 


§ 170 Vorlage an den Aufsichtsrat


(1) Der Vorstand hat den Jahresabschluß und den Lagebericht
unverzüglich nach ihrer Aufstellung dem Aufsichtsrat vorzulegen. Satz 1 gilt
entsprechend für einen Einzelabschluss nach § 325 Abs. 2a des
Handelsgesetzbuchs sowie bei Mutterunternehmen (§ 290 Abs. 1, 2 des
Handelsgesetzbuchs) für den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht.


(2) Zugleich hat der Vorstand dem Aufsichtsrat den Vorschlag
vorzulegen, den er der Hauptversammlung für die Verwendung des Bilanzgewinns
machen will. Der Vorschlag ist, sofern er keine abweichende Gliederung bedingt,
wie folgt zu gliedern: 


1.            Verteilung
an die Aktionäre       ...


2.            Einstellung
in Gewinnrücklagen               ...


3.            Gewinnvortrag ...


4.            Bilanzgewinn     ...


(3) Jedes Aufsichtsratsmitglied hat das Recht, von den
Vorlagen und Prüfungsberichten Kenntnis zu nehmen. Die Vorlagen und
Prüfungsberichte sind auch jedem Aufsichtsratsmitglied oder, soweit der
Aufsichtsrat dies beschlossen hat, den Mitgliedern eines Ausschusses zu
übermitteln.


 


§ 171 Prüfung durch den Aufsichtsrat


(1) Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluß, den Lagebericht
und den Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns zu prüfen, bei
Mutterunternehmen (§ 290 Abs. 1, 2 des Handelsgesetzbuchs) auch den
Konzernabschluß und den Konzernlagebericht. Ist der Jahresabschluss oder der
Konzernabschluss durch einen Abschlussprüfer zu prüfen, so hat dieser an den
Verhandlungen des Aufsichtsrats oder des Prüfungsausschusses über diese
Vorlagen teilzunehmen und über die wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfung,
insbesondere wesentliche Schwächen des internen Kontroll- und des
Risikomanagementsystems bezogen auf den Rechnungslegungsprozess, zu berichten.
Er informiert über Umstände, die seine Befangenheit besorgen lassen und über
Leistungen, die er zusätzlich zu den Abschlussprüfungsleistungen erbracht hat.


(2) Der Aufsichtsrat hat über das Ergebnis der Prüfung
schriftlich an die Hauptversammlung zu berichten. In dem Bericht hat der
Aufsichtsrat auch mitzuteilen, in welcher Art und in welchem Umfang er die
Geschäftsführung der Gesellschaft während des Geschäftsjahrs geprüft hat; bei
börsennotierten Gesellschaften hat er insbesondere anzugeben, welche Ausschüsse
gebildet worden sind, sowie die Zahl seiner Sitzungen und die der Ausschüsse
mitzuteilen. Ist der Jahresabschluß durch einen Abschlußprüfer zu prüfen, so
hat der Aufsichtsrat ferner zu dem Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses
durch den Abschlußprüfer Stellung zu nehmen. Am Schluß des Berichts hat der
Aufsichtsrat zu erklären, ob nach dem abschließenden Ergebnis seiner Prüfung
Einwendungen zu erheben sind und ob er den vom Vorstand aufgestellten
Jahresabschluß billigt. Bei Mutterunternehmen (§ 290 Abs. 1, 2 des
Handelsgesetzbuchs) finden die Sätze 3 und 4 entsprechende Anwendung auf den
Konzernabschluss.


(3) Der Aufsichtsrat hat seinen Bericht innerhalb eines
Monats, nachdem ihm die Vorlagen zugegangen sind, dem Vorstand zuzuleiten. Wird
der Bericht dem Vorstand nicht innerhalb der Frist zugeleitet, hat der Vorstand
dem Aufsichtsrat unverzüglich eine weitere Frist von nicht mehr als einem Monat
zu setzen. Wird der Bericht dem Vorstand nicht vor Ablauf der weiteren Frist
zugeleitet, gilt der Jahresabschluß als vom Aufsichtsrat nicht gebilligt; bei
Mutterunternehmen (§ 290 Abs. 1, 2 des Handelsgesetzbuchs) gilt das Gleiche
hinsichtlich des Konzernabschlusses.


(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten auch hinsichtlich eines
Einzelabschlusses nach § 325 Abs. 2a des Handelsgesetzbuchs. Der Vorstand darf
den in Satz 1 genannten Abschluss erst nach dessen Billigung durch den
Aufsichtsrat offen legen.


Dritter Abschnitt


Feststellung des Jahresabschlusses. Gewinnverwendung


Erster Unterabschnitt


Feststellung des Jahresabschlusses


 


§ 172 Feststellung durch Vorstand und Aufsichtsrat


Billigt der Aufsichtsrat den Jahresabschluß, so ist dieser
festgestellt, sofern nicht Vorstand und Aufsichtsrat beschließen, die
Feststellung des Jahresabschlusses der Hauptversammlung zu überlassen. Die
Beschlüsse des Vorstands und des Aufsichtsrats sind in den Bericht des
Aufsichtsrats an die Hauptversammlung aufzunehmen.


 


§ 173 Feststellung durch die Hauptversammlung


(1) Haben Vorstand und Aufsichtsrat beschlossen, die
Feststellung des Jahresabschlusses der Hauptversammlung zu überlassen, oder hat
der Aufsichtsrat den Jahresabschluß nicht gebilligt, so stellt die Hauptversammlung
den Jahresabschluß fest. Hat der Aufsichtsrat eines Mutterunternehmens (§ 290
Abs. 1, 2 des Handelsgesetzbuchs) den Konzernabschluss nicht gebilligt, so
entscheidet die Hauptversammlung über die Billigung.


(2) Auf den Jahresabschluß sind bei der Feststellung die für
seine Aufstellung geltenden Vorschriften anzuwenden. Die Hauptversammlung darf
bei der Feststellung des Jahresabschlusses nur die Beträge in Gewinnrücklagen
einstellen, die nach Gesetz oder Satzung einzustellen sind.


(3) Ändert die Hauptversammlung einen von einem
Abschlußprüfer auf Grund gesetzlicher Verpflichtung geprüften Jahresabschluß,
so werden vor der erneuten Prüfung nach § 316 Abs. 3 des Handelsgesetzbuchs von
der Hauptversammlung gefaßte Beschlüsse über die Feststellung des Jahresabschlusses
und die Gewinnverwendung erst wirksam, wenn auf Grund der erneuten Prüfung ein
hinsichtlich der Änderungen uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt
worden ist. Sie werden nichtig, wenn nicht binnen zwei Wochen seit der
Beschlußfassung ein hinsichtlich der Änderungen uneingeschränkter
Bestätigungsvermerk erteilt wird.


Zweiter Unterabschnitt


Gewinnverwendung


 


§ 174 


(1) Die Hauptversammlung beschließt über die Verwendung des
Bilanzgewinns. Sie ist hierbei an den festgestellten Jahresabschluß gebunden.


(2) In dem Beschluß ist die Verwendung des Bilanzgewinns im
einzelnen darzulegen, namentlich sind anzugeben 


1. der Bilanzgewinn;


2. der an die Aktionäre auszuschüttende Betrag oder
Sachwert;


3. die in Gewinnrücklagen einzustellenden Beträge;


4. ein Gewinnvortrag;


5. der zusätzliche Aufwand auf Grund des Beschlusses.


(3) Der Beschluß führt nicht zu einer Änderung des festgestellten
Jahresabschlusses.


Dritter Unterabschnitt


Ordentliche Hauptversammlung


 


§ 175 Einberufung


(1) Unverzüglich nach Eingang des Berichts des Aufsichtsrats
hat der Vorstand die Hauptversammlung zur Entgegennahme des festgestellten
Jahresabschlusses und des Lageberichts, eines vom Aufsichtsrat gebilligten
Einzelabschlusses nach § 325 Abs. 2a des Handelsgesetzbuchs sowie zur
Beschlußfassung über die Verwendung eines Bilanzgewinns, bei einem
Mutterunternehmen (§ 290 Abs. 1, 2 des Handelsgesetzbuchs) auch zur
Entgegennahme des vom Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlusses und des
Konzernlageberichts, einzuberufen. Die Hauptversammlung hat in den ersten acht
Monaten des Geschäftsjahrs stattzufinden.


(2) Der Jahresabschluss, ein vom Aufsichtsrat gebilligter
Einzelabschluss nach § 325 Absatz 2a des Handelsgesetzbuchs, der Lagebericht,
der Bericht des Aufsichtsrats und der Vorschlag des Vorstands für die
Verwendung des Bilanzgewinns sind von der Einberufung an in dem Geschäftsraum
der Gesellschaft zur Einsicht durch die Aktionäre auszulegen. Auf Verlangen ist
jedem Aktionär unverzüglich eine Abschrift der Vorlagen zu erteilen. Bei einem
Mutterunternehmen (§ 290 Abs. 1, 2 des Handelsgesetzbuchs) gelten die Sätze 1
und 2 auch für den Konzernabschluss, den Konzernlagebericht und den Bericht des
Aufsichtsrats hierüber. Die Verpflichtungen nach den Sätzen 1 bis 3 entfallen,
wenn die dort bezeichneten Dokumente für denselben Zeitraum über die
Internetseite der Gesellschaft zugänglich sind.


(3) Hat die Hauptversammlung den Jahresabschluss
festzustellen oder hat sie über die Billigung des Konzernabschlusses zu
entscheiden, so gelten für die Einberufung der Hauptversammlung zur
Feststellung des Jahresabschlusses oder zur Billigung des Konzernabschlusses
und für das Zugänglichmachen der Vorlagen und die Erteilung von Abschriften die
Absätze 1 und 2 sinngemäß. Die Verhandlungen über die Feststellung des
Jahresabschlusses und über die Verwendung des Bilanzgewinns sollen verbunden
werden.


(4) Mit der Einberufung der Hauptversammlung zur
Entgegennahme des festgestellten Jahresabschlusses oder, wenn die
Hauptversammlung den Jahresabschluß festzustellen hat, der Hauptversammlung zur
Feststellung des Jahresabschlusses sind Vorstand und Aufsichtsrat an die in dem
Bericht des Aufsichtsrats enthaltenen Erklärungen über den Jahresabschluß (§§
172, 173 Abs. 1) gebunden. Bei einem Mutterunternehmen (§ 290 Abs. 1, 2 des
Handelsgesetzbuchs) gilt Satz 1 für die Erklärung des Aufsichtsrats über die
Billigung des Konzernabschlusses entsprechend.


 


§ 176 Vorlagen. Anwesenheit des Abschlußprüfers


(1) Der Vorstand hat der Hauptversammlung die in § 175 Abs.
2 genannten Vorlagen sowie bei börsennotierten Gesellschaften einen
erläuternden Bericht zu den Angaben nach § 289 Abs. 4, § 315 Abs. 4 des Handelsgesetzbuchs
zugänglich zu machen. Zu Beginn der Verhandlung soll der Vorstand seine
Vorlagen, der Vorsitzende des Aufsichtsrats den Bericht des Aufsichtsrats
erläutern. Der Vorstand soll dabei auch zu einem Jahresfehlbetrag oder einem
Verlust Stellung nehmen, der das Jahresergebnis wesentlich beeinträchtigt hat.
Satz 3 ist auf Kreditinstitute nicht anzuwenden.


(2) Ist der Jahresabschluß von einem Abschlußprüfer zu
prüfen, so hat der Abschlußprüfer an den Verhandlungen über die Feststellung
des Jahresabschlusses teilzunehmen. Satz 1 gilt entsprechend für die
Verhandlungen über die Billigung eines Konzernabschlusses. Der Abschlußprüfer
ist nicht verpflichtet, einem Aktionär Auskunft zu erteilen.


Vierter Abschnitt


Bekanntmachung des Jahresabschlusses


 


§ 177 


-


 


§ 178 


-


Sechster Teil


Satzungsänderung. Maßnahmen der Kapitalbeschaffung und
Kapitalherabsetzung


Erster Abschnitt


Satzungsänderung


 


§ 179 Beschluß der Hauptversammlung


(1) Jede Satzungsänderung bedarf eines Beschlusses der
Hauptversammlung. Die Befugnis zu Änderungen, die nur die Fassung betreffen,
kann die Hauptversammlung dem Aufsichtsrat übertragen.


(2) Der Beschluß der Hauptversammlung bedarf einer Mehrheit,
die mindestens drei Viertel des bei der Beschlußfassung vertretenen
Grundkapitals umfaßt. Die Satzung kann eine andere Kapitalmehrheit, für eine
Änderung des Gegenstands des Unternehmens jedoch nur eine größere
Kapitalmehrheit bestimmen. Sie kann weitere Erfordernisse aufstellen.


(3) Soll das bisherige Verhältnis mehrerer Gattungen von
Aktien zum Nachteil einer Gattung geändert werden, so bedarf der Beschluß der
Hauptversammlung zu seiner Wirksamkeit der Zustimmung der benachteiligten
Aktionäre. Über die Zustimmung haben die benachteiligten Aktionäre einen
Sonderbeschluß zu fassen. Für diesen gilt Absatz 2.  


§ 179a Verpflichtung zur Übertragung des ganzen
Gesellschaftsvermögens


(1) Ein Vertrag, durch den sich eine Aktiengesellschaft zur
Übertragung des ganzen Gesellschaftsvermögens verpflichtet, ohne daß die
Übertragung unter die Vorschriften des Umwandlungsgesetzes fällt, bedarf auch
dann eines Beschlusses der Hauptversammlung nach § 179, wenn damit nicht eine
Änderung des Unternehmensgegenstandes verbunden ist. Die Satzung kann nur eine
größere Kapitalmehrheit bestimmen.


(2) Der Vertrag ist von der Einberufung der Hauptversammlung
an, die über die Zustimmung beschließen soll, in dem Geschäftsraum der
Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre auszulegen. Auf Verlangen ist jedem
Aktionär unverzüglich eine Abschrift zu erteilen. Die Verpflichtungen nach den
Sätzen 1 und 2 entfallen, wenn der Vertrag für denselben Zeitraum über die
Internetseite der Gesellschaft zugänglich ist. In der Hauptversammlung ist der
Vertrag zugänglich zu machen. Der Vorstand hat ihn zu Beginn der Verhandlung zu
erläutern. Der Niederschrift ist er als Anlage beizufügen.


(3) Wird aus Anlaß der Übertragung des
Gesellschaftsvermögens die Gesellschaft aufgelöst, so ist der Anmeldung der
Auflösung der Vertrag in Ausfertigung oder öffentlich beglaubigter Abschrift
beizufügen.


 


§ 180 Zustimmung der betroffenen Aktionäre


(1) Ein Beschluß, der Aktionären Nebenverpflichtungen
auferlegt, bedarf zu seiner Wirksamkeit der Zustimmung aller betroffenen
Aktionäre.


(2) Gleiches gilt für einen Beschluß, durch den die
Übertragung von Namensaktien oder Zwischenscheinen an die Zustimmung der
Gesellschaft gebunden wird.


 


§ 181 Eintragung der Satzungsänderung


(1) Der Vorstand hat die Satzungsänderung zur Eintragung in
das Handelsregister anzumelden. Der Anmeldung ist der vollständige Wortlaut der
Satzung beizufügen; er muß mit der Bescheinigung eines Notars versehen sein,
daß die geänderten Bestimmungen der Satzung mit dem Beschluß über die
Satzungsänderung und die unveränderten Bestimmungen mit dem zuletzt zum
Handelsregister eingereichten vollständigen Wortlaut der Satzung
übereinstimmen.


(2) Soweit nicht die Änderung Angaben nach § 39 betrifft,
genügt bei der Eintragung die Bezugnahme auf die beim Gericht eingereichten
Urkunden.


(3) Die Änderung wird erst wirksam, wenn sie in das
Handelsregister des Sitzes der Gesellschaft eingetragen worden ist.


Zweiter Abschnitt


Maßnahmen der Kapitalbeschaffung


Erster Unterabschnitt


Kapitalerhöhung gegen Einlagen


 


§ 182 Voraussetzungen


(1) Eine Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen kann nur
mit einer Mehrheit beschlossen werden, die mindestens drei Viertel des bei der
Beschlußfassung vertretenen Grundkapitals umfaßt. Die Satzung kann eine andere
Kapitalmehrheit, für die Ausgabe von Vorzugsaktien ohne Stimmrecht jedoch nur
eine größere Kapitalmehrheit bestimmen. Sie kann weitere Erfordernisse
aufstellen. Die Kapitalerhöhung kann nur durch Ausgabe neuer Aktien ausgeführt
werden. Bei Gesellschaften mit Stückaktien muß sich die Zahl der Aktien in
demselben Verhältnis wie das Grundkapital erhöhen.


(2) Sind mehrere Gattungen von stimmberechtigten Aktien
vorhanden, so bedarf der Beschluß der Hauptversammlung zu seiner Wirksamkeit
der Zustimmung der Aktionäre jeder Gattung. Über die Zustimmung haben die
Aktionäre jeder Gattung einen Sonderbeschluß zu fassen. Für diesen gilt Absatz
1. (3) Sollen die neuen Aktien für einen höheren Betrag als den geringsten
Ausgabebetrag ausgegeben werden, so ist der Mindestbetrag, unter dem sie nicht
ausgegeben werden sollen, im Beschluß über die Erhöhung des Grundkapitals
festzusetzen.


(4) Das Grundkapital soll nicht erhöht werden, solange
ausstehende Einlagen auf das bisherige Grundkapital noch erlangt werden können.
Für Versicherungsgesellschaften kann die Satzung etwas anderes bestimmen.
Stehen Einlagen in verhältnismäßig unerheblichem Umfang aus, so hindert dies
die Erhöhung des Grundkapitals nicht.


 


§ 183 Kapitalerhöhung mit Sacheinlagen; Rückzahlung von
Einlagen


(1) Wird eine Sacheinlage (§ 27 Abs. 1 und 2) gemacht, so
müssen ihr Gegenstand, die Person, von der die Gesellschaft den Gegenstand
erwirbt, und der Nennbetrag, bei Stückaktien die Zahl der bei der Sacheinlage
zu gewährenden Aktien im Beschluß über die Erhöhung des Grundkapitals
festgesetzt werden. Der Beschluß darf nur gefaßt werden, wenn die Einbringung
von Sacheinlagen und die Festsetzungen nach Satz 1 ausdrücklich und
ordnungsgemäß bekanntgemacht worden sind.


(2) § 27 Abs. 3 und 4 gilt entsprechend.


(3) Bei der Kapitalerhöhung mit Sacheinlagen hat eine
Prüfung durch einen oder mehrere Prüfer stattzufinden. § 33 Abs. 3 bis 5, die
§§ 34, 35 gelten sinngemäß.


 


§ 183a Kapitalerhöhung mit Sacheinlagen ohne Prüfung


(1) Von einer Prüfung der Sacheinlage (§ 183 Abs. 3) kann
unter den Voraussetzungen des § 33a abgesehen werden. Wird hiervon Gebrauch
gemacht, so gelten die folgenden Absätze.


(2) Der Vorstand hat das Datum des Beschlusses über die
Kapitalerhöhung sowie die Angaben nach § 37a Abs. 1 und 2 in den
Gesellschaftsblättern bekannt zu machen. Die Durchführung der Erhöhung des
Grundkapitals darf nicht in das Handelsregister eingetragen werden vor Ablauf
von vier Wochen seit der Bekanntmachung.


(3) Liegen die Voraussetzungen des § 33a Abs. 2 vor, hat das
Amtsgericht auf Antrag von Aktionären, die am Tag der Beschlussfassung über die
Kapitalerhöhung gemeinsam fünf vom Hundert des Grundkapitals hielten und am Tag
der Antragstellung noch halten, einen oder mehrere Prüfer zu bestellen. Der
Antrag kann bis zum Tag der Eintragung der Durchführung der Erhöhung des
Grundkapitals (§ 189) gestellt werden. Das Gericht hat vor der Entscheidung
über den Antrag den Vorstand zu hören. Gegen die Entscheidung ist die
Beschwerde gegeben.


(4) Für das weitere Verfahren gelten § 33 Abs. 4 und 5, die
§§ 34, 35 entsprechend.


 


§ 184 Anmeldung des Beschlusses


(1) Der Vorstand und der Vorsitzende des Aufsichtsrats haben
den Beschluss über die Erhöhung des Grundkapitals zur Eintragung in das
Handelsregister anzumelden. In der Anmeldung ist anzugeben, welche Einlagen auf
das bisherige Grundkapital noch nicht geleistet sind und warum sie nicht
erlangt werden können. Soll von einer Prüfung der Sacheinlage abgesehen werden
und ist das Datum des Beschlusses der Kapitalerhöhung vorab bekannt gemacht
worden (§ 183a Abs. 2), müssen die Anmeldenden in der Anmeldung nur noch
versichern, dass ihnen seit der Bekanntmachung keine Umstände im Sinne von §
37a Abs. 2 bekannt geworden sind.


(2) Der Anmeldung sind der Bericht über die Prüfung von
Sacheinlagen (§ 183 Abs. 3) oder die in § 37a Abs. 3 bezeichneten Anlagen
beizufügen.


(3) Das Gericht kann die Eintragung ablehnen, wenn der Wert
der Sacheinlage nicht unwesentlich hinter dem geringsten Ausgabebetrag der
dafür zu gewährenden Aktien zurückbleibt. Wird von einer Prüfung der
Sacheinlage nach § 183a Abs. 1 abgesehen, gilt § 38 Abs. 3 entsprechend.


 


§ 185 Zeichnung der neuen Aktien


(1) Die Zeichnung der neuen Aktien geschieht durch
schriftliche Erklärung (Zeichnungsschein), aus der die Beteiligung nach der
Zahl und bei Nennbetragsaktien dem Nennbetrag und, wenn mehrere Gattungen
ausgegeben werden, der Gattung der Aktien hervorgehen muß. Der Zeichnungsschein
soll doppelt ausgestellt werden. Er hat zu enthalten 


1. den Tag, an dem die Erhöhung des Grundkapitals
beschlossen worden ist;


2. den Ausgabebetrag der Aktien, den Betrag der
festgesetzten Einzahlungen sowie den Umfang von Nebenverpflichtungen;


3. die bei einer Kapitalerhöhung mit Sacheinlagen
vorgesehenen Festsetzungen und, wenn mehrere Gattungen ausgegeben werden, den
auf jede Aktiengattung entfallenden Betrag des Grundkapitals,


4. den Zeitpunkt, an dem die Zeichnung unverbindlich wird,
wenn nicht bis dahin die Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals
eingetragen ist.


(2) Zeichnungsscheine, die diese Angaben nicht vollständig
oder die außer dem Vorbehalt in Absatz 1 Nr. 4 Beschränkungen der Verpflichtung
des Zeichners enthalten, sind nichtig.


(3) Ist die Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals
eingetragen, so kann sich der Zeichner auf die Nichtigkeit oder Unverbindlichkeit
des Zeichnungsscheins nicht berufen, wenn er auf Grund des Zeichnungsscheins
als Aktionär Rechte ausgeübt oder Verpflichtungen erfüllt hat.


(4) Jede nicht im Zeichnungsschein enthaltene Beschränkung
ist der Gesellschaft gegenüber unwirksam.


 


§ 186 Bezugsrecht


(1) Jedem Aktionär muß auf sein Verlangen ein seinem Anteil
an dem bisherigen Grundkapital entsprechender Teil der neuen Aktien zugeteilt
werden. Für die Ausübung des Bezugsrechts ist eine Frist von mindestens zwei
Wochen zu bestimmen.


(2) Der Vorstand hat den Ausgabebetrag oder die Grundlagen
für seine Festlegung und zugleich eine Bezugsfrist gemäß Absatz 1 in den
Gesellschaftsblättern bekannt zu machen. Sind nur die Grundlagen der Festlegung
angegeben, so hat er spätestens drei Tage vor Ablauf der Bezugsfrist den
Ausgabebetrag in den Gesellschaftsblättern und über ein elektronisches
Informationsmedium bekannt zu machen.


(3) Das Bezugsrecht kann ganz oder zum Teil nur im Beschluß
über die Erhöhung des Grundkapitals ausgeschlossen werden. In diesem Fall
bedarf der Beschluß neben den in Gesetz oder Satzung für die Kapitalerhöhung
aufgestellten Erfordernissen einer Mehrheit, die mindestens drei Viertel des
bei der Beschlußfassung vertretenen Grundkapitals umfaßt. Die Satzung kann eine
größere Kapitalmehrheit und weitere Erfordernisse bestimmen. Ein Ausschluß des
Bezugsrechts ist insbesondere dann zulässig, wenn die Kapitalerhöhung gegen
Bareinlagen zehn vom Hundert des Grundkapitals nicht übersteigt und der
Ausgabebetrag den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet.


(4) Ein Beschluß, durch den das Bezugsrecht ganz oder zum
Teil ausgeschlossen wird, darf nur gefaßt werden, wenn die Ausschließung
ausdrücklich und ordnungsgemäß bekanntgemacht worden ist. Der Vorstand hat der
Hauptversammlung einen schriftlichen Bericht über den Grund für den teilweisen
oder vollständigen Ausschluß des Bezugsrechts zugänglich zu machen; in dem
Bericht ist der vorgeschlagene Ausgabebetrag zu begründen.


(5) Als Ausschluß des Bezugsrechts ist es nicht anzusehen,
wenn nach dem Beschluß die neuen Aktien von einem Kreditinstitut oder einem
nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes über
das Kreditwesen tätigen Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen werden
sollen, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten. Der Vorstand hat dieses
Bezugsangebot mit den Angaben gemäß Absatz 2 Satz 1 und einen endgültigen
Ausgabebetrag gemäß Absatz 2 Satz 2 bekannt zu machen; gleiches gilt, wenn die
neuen Aktien von einem anderen als einem Kreditinstitut oder Unternehmen im
Sinne des Satzes 1 mit der Verpflichtung übernommen werden sollen, sie den
Aktionären zum Bezug anzubieten.


 


§ 187 Zusicherung von Rechten auf den Bezug neuer Aktien


(1) Rechte auf den Bezug neuer Aktien können nur unter
Vorbehalt des Bezugsrechts der Aktionäre zugesichert werden.


(2) Zusicherungen vor dem Beschluß über die Erhöhung des
Grundkapitals sind der Gesellschaft gegenüber unwirksam.


 


§ 188 Anmeldung und Eintragung der Durchführung


(1) Der Vorstand und der Vorsitzende des Aufsichtsrats haben
die Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals zur Eintragung in das
Handelsregister anzumelden.


(2) Für die Anmeldung gelten sinngemäß § 36 Abs. 2, § 36a
und § 37 Abs. 1. Durch Gutschrift auf ein Konto des Vorstands kann die
Einzahlung nicht geleistet werden.


(3) Der Anmeldung sind beizufügen 


1. die Zweitschriften der Zeichnungsscheine und ein vom
Vorstand unterschriebenes Verzeichnis der Zeichner, das die auf jeden
entfallenden Aktien und die auf sie geleisteten Einzahlungen angibt;


2. bei einer Kapitalerhöhung mit Sacheinlagen die Verträge,
die den Festsetzungen nach § 183 zugrunde liegen oder zu ihrer Ausführung
geschlossen worden sind;


3. eine Berechnung der Kosten, die für die Gesellschaft
durch die Ausgabe der neuen Aktien entstehen werden.


4. (weggefallen)


(4) Anmeldung und Eintragung der Durchführung der Erhöhung
des Grundkapitals können mit Anmeldung und Eintragung des Beschlusses über die
Erhöhung verbunden werden.


(5) (weggefallen)


 


§ 189 Wirksamwerden der Kapitalerhöhung


Mit der Eintragung der Durchführung der Erhöhung des
Grundkapitals ist das Grundkapital erhöht.


 


§ 190 (weggefallen)


-


 


§ 191 Verbotene Ausgabe von Aktien und Zwischenscheinen


Vor der Eintragung der Durchführung der Erhöhung des
Grundkapitals können die neuen Anteilsrechte nicht übertragen, neue Aktien und
Zwischenscheine nicht ausgegeben werden. Die vorher ausgegebenen neuen Aktien
und Zwischenscheine sind nichtig. Für den Schaden aus der Ausgabe sind die
Ausgeber den Inhabern als Gesamtschuldner verantwortlich.


Zweiter Unterabschnitt


Bedingte Kapitalerhöhung


 


§ 192 Voraussetzungen


(1) Die Hauptversammlung kann eine Erhöhung des
Grundkapitals beschließen, die nur so weit durchgeführt werden soll, wie von
einem Umtausch- oder Bezugsrecht Gebrauch gemacht wird, das die Gesellschaft
hat oder auf die neuen Aktien (Bezugsaktien) einräumt (bedingte
Kapitalerhöhung).


(2) Die bedingte Kapitalerhöhung soll nur zu folgenden
Zwecken beschlossen werden: 


1. zur Gewährung von Umtausch- oder Bezugsrechten auf Grund
von Wandelschuldverschreibungen;


2. zur Vorbereitung des Zusammenschlusses mehrerer
Unternehmen;


3. zur Gewährung von Bezugsrechten an Arbeitnehmer und
Mitglieder der Geschäftsführung der Gesellschaft oder eines verbundenen
Unternehmens im Wege des Zustimmungs- oder Ermächtigungsbeschlusses.


(3) Der Nennbetrag des bedingten Kapitals darf die Hälfte
und der Nennbetrag des nach Absatz 2 Nr. 3 beschlossenen Kapitals den zehnten
Teil des Grundkapitals, das zur Zeit der Beschlußfassung über die bedingte
Kapitalerhöhung vorhanden ist, nicht übersteigen. § 182 Abs. 1 Satz 5 gilt
sinngemäß. Satz 1 gilt nicht für eine bedingte Kapitalerhöhung nach Absatz 2
Nummer 1, die nur zu dem Zweck beschlossen wird, der Gesellschaft einen
Umtausch zu ermöglichen, zu dem sie für den Fall ihrer drohenden
Zahlungsunfähigkeit oder zum Zweck der Abwendung einer Überschuldung berechtigt
ist. Ist die Gesellschaft ein Institut im Sinne des § 1 Absatz 1b des Kreditwesengesetzes,
gilt Satz 1 ferner nicht für eine bedingte Kapitalerhöhung nach Absatz 2 Nummer
1, die zu dem Zweck beschlossen wird, der Gesellschaft einen Umtausch zur
Erfüllung bankaufsichtsrechtlicher oder zum Zweck der Restrukturierung oder
Abwicklung erlassener Anforderungen zu ermöglichen. Eine Anrechnung von
bedingtem Kapital, auf das Satz 3 oder Satz 4 Anwendung findet, auf sonstiges
bedingtes Kapital erfolgt nicht.


(4) Ein Beschluß der Hauptversammlung, der dem Beschluß über
die bedingte Kapitalerhöhung entgegensteht, ist nichtig.


(5) Die folgenden Vorschriften über das Bezugsrecht gelten
sinngemäß für das Umtauschrecht.


 


§ 193 Erfordernisse des Beschlusses


(1) Der Beschluß über die bedingte Kapitalerhöhung bedarf
einer Mehrheit, die mindestens drei Viertel des bei der Beschlußfassung
vertretenen Grundkapitals umfaßt. Die Satzung kann eine größere Kapitalmehrheit
und weitere Erfordernisse bestimmen. § 182 Abs. 2 und § 187 Abs. 2 gelten.


(2) Im Beschluß müssen auch festgestellt werden 


1. der Zweck der bedingten Kapitalerhöhung;


2. der Kreis der Bezugsberechtigten;


3. der Ausgabebetrag oder die Grundlagen, nach denen dieser
Betrag errechnet wird; bei einer bedingten Kapitalerhöhung für die Zwecke des §
192 Abs. 2 Nr. 1 genügt es, wenn in dem Beschluss oder in dem damit verbundenen
Beschluss nach § 221 der Mindestausgabebetrag oder die Grundlagen für die
Festlegung des Ausgabebetrags oder des Mindestausgabebetrags bestimmt werden;
sowie


4. bei Beschlüssen nach § 192 Abs. 2 Nr. 3 auch die
Aufteilung der Bezugsrechte auf Mitglieder der Geschäftsführungen und
Arbeitnehmer, Erfolgsziele, Erwerbs- und Ausübungszeiträume und Wartezeit für
die erstmalige Ausübung (mindestens vier Jahre).


 


§ 194 Bedingte Kapitalerhöhung mit Sacheinlagen; Rückzahlung
von Einlagen


(1) Wird eine Sacheinlage gemacht, so müssen ihr Gegenstand,
die Person, von der die Gesellschaft den Gegenstand erwirbt, und der
Nennbetrag, bei Stückaktien die Zahl der bei der Sacheinlage zu gewährenden
Aktien im Beschluß über die bedingte Kapitalerhöhung festgesetzt werden. Als
Sacheinlage gilt nicht der Umtausch von Schuldverschreibungen gegen
Bezugsaktien. Der Beschluß darf nur gefaßt werden, wenn die Einbringung von
Sacheinlagen ausdrücklich und ordnungsgemäß bekanntgemacht worden ist.


(2) § 27 Abs. 3 und 4 gilt entsprechend; an die Stelle des
Zeitpunkts der Anmeldung nach § 27 Abs. 3 Satz 3 und der Eintragung nach § 27
Abs. 3 Satz 4 tritt jeweils der Zeitpunkt der Ausgabe der Bezugsaktien.


(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für die Einlage von Geldforderungen,
die Arbeitnehmern der Gesellschaft aus einer ihnen von der Gesellschaft
eingeräumten Gewinnbeteiligung zustehen.


(4) Bei der Kapitalerhöhung mit Sacheinlagen hat eine
Prüfung durch einen oder mehrere Prüfer stattzufinden. § 33 Abs. 3 bis 5, die
§§ 34, 35 gelten sinngemäß.


(5) § 183a gilt entsprechend.


 


§ 195 Anmeldung des Beschlusses


(1) Der Vorstand und der Vorsitzende des Aufsichtsrats haben
den Beschluß über die bedingte Kapitalerhöhung zur Eintragung in das
Handelsregister anzumelden. § 184 Abs. 1 Satz 3 gilt entsprechend.


(2) Der Anmeldung sind beizufügen 


1. bei einer bedingten Kapitalerhöhung mit Sacheinlagen die
Verträge, die den Festsetzungen nach § 194 zugrunde liegen oder zu ihrer
Ausführung geschlossen worden sind, und der Bericht über die Prüfung von
Sacheinlagen (§ 194 Abs. 4) oder die in § 37a Abs. 3 bezeichneten Anlagen;


2. eine Berechnung der Kosten, die für die Gesellschaft
durch die Ausgabe der Bezugsaktien entstehen werden.


3. (weggefallen)


(3) Das Gericht kann die Eintragung ablehnen, wenn der Wert
der Sacheinlage nicht unwesentlich hinter dem geringsten Ausgabebetrag der
dafür zu gewährenden Aktien zurückbleibt. Wird von einer Prüfung der
Sacheinlage nach § 183a Abs. 1 abgesehen, gilt § 38 Abs. 3 entsprechend.


 


§ 196 (weggefallen)


-


 


§ 197 Verbotene Aktienausgabe


Vor der Eintragung des Beschlusses über die bedingte
Kapitalerhöhung können die Bezugsaktien nicht ausgegeben werden. Ein Anspruch
des Bezugsberechtigten entsteht vor diesem Zeitpunkt nicht. Die vorher
ausgegebenen Bezugsaktien sind nichtig. Für den Schaden aus der Ausgabe sind
die Ausgeber den Inhabern als Gesamtschuldner verantwortlich.


 


§ 198 Bezugserklärung


(1) Das Bezugsrecht wird durch schriftliche Erklärung
ausgeübt. Die Erklärung (Bezugserklärung) soll doppelt ausgestellt werden. Sie
hat die Beteiligung nach der Zahl und bei Nennbetragsaktien dem Nennbetrag und,
wenn mehrere Gattungen ausgegeben werden, der Gattung der Aktien, die
Feststellungen nach § 193 Abs. 2, die nach § 194 bei der Einbringung von
Sacheinlagen vorgesehenen Festsetzungen sowie den Tag anzugeben, an dem der
Beschluß über die bedingte Kapitalerhöhung gefaßt worden ist.


(2) Die Bezugserklärung hat die gleiche Wirkung wie eine
Zeichnungserklärung. Bezugserklärungen, deren Inhalt nicht dem Absatz 1
entspricht oder die Beschränkungen der Verpflichtung des Erklärenden enthalten,
sind nichtig.


(3) Werden Bezugsaktien ungeachtet der Nichtigkeit einer
Bezugserklärung ausgegeben, so kann sich der Erklärende auf die Nichtigkeit
nicht berufen, wenn er auf Grund der Bezugserklärung als Aktionär Rechte
ausgeübt oder Verpflichtungen erfüllt hat.


(4) Jede nicht in der Bezugserklärung enthaltene
Beschränkung ist der Gesellschaft gegenüber unwirksam.


 


§ 199 Ausgabe der Bezugsaktien


(1) Der Vorstand darf die Bezugsaktien nur in Erfüllung des
im Beschluß über die bedingte Kapitalerhöhung festgesetzten Zwecks und nicht
vor der vollen Leistung des Gegenwerts ausgeben, der sich aus dem Beschluß
ergibt.


(2) Der Vorstand darf Bezugsaktien gegen
Wandelschuldverschreibungen nur ausgeben, wenn der Unterschied zwischen dem
Ausgabebetrag der zum Umtausch eingereichten Schuldverschreibungen und dem
höheren geringsten Ausgabebetrag der für sie zu gewährenden Bezugsaktien aus
einer anderen Gewinnrücklage, soweit sie zu diesem Zweck verwandt werden kann,
oder durch Zuzahlung des Umtauschberechtigten gedeckt ist. Dies gilt nicht,
wenn der Gesamtbetrag, zu dem die Schuldverschreibungen ausgegeben sind, den
geringsten Ausgabebetrag der Bezugsaktien insgesamt erreicht oder übersteigt.


 


§ 200 Wirksamwerden der bedingten Kapitalerhöhung


Mit der Ausgabe der Bezugsaktien ist das Grundkapital
erhöht.


 


§ 201 Anmeldung der Ausgabe von Bezugsaktien


(1) Der Vorstand meldet ausgegebene Bezugsaktien zur
Eintragung in das Handelsregister mindestens einmal jährlich bis spätestens zum
Ende des auf den Ablauf des Geschäftsjahrs folgenden Kalendermonats an.


(2) Der Anmeldung sind die Zweitschriften der Bezugserklärungen
und ein vom Vorstand unterschriebenes Verzeichnis der Personen, die das
Bezugsrecht ausgeübt haben, beizufügen. Das Verzeichnis hat die auf jeden
Aktionär entfallenden Aktien und die auf sie gemachten Einlagen anzugeben.


(3) In der Anmeldung hat der Vorstand zu erklären, daß die
Bezugsaktien nur in Erfüllung des im Beschluß über die bedingte Kapitalerhöhung
festgesetzten Zwecks und nicht vor der vollen Leistung des Gegenwerts
ausgegeben worden sind, der sich aus dem Beschluß ergibt.


(4) (weggefallen)


Dritter Unterabschnitt


Genehmigtes Kapital


 


§ 202 Voraussetzungen


(1) Die Satzung kann den Vorstand für höchstens fünf Jahre
nach Eintragung der Gesellschaft ermächtigen, das Grundkapital bis zu einem
bestimmten Nennbetrag (genehmigtes Kapital) durch Ausgabe neuer Aktien gegen
Einlagen zu erhöhen.


(2) Die Ermächtigung kann auch durch Satzungsänderung für
höchstens fünf Jahre nach Eintragung der Satzungsänderung erteilt werden. Der
Beschluß der Hauptversammlung bedarf einer Mehrheit, die mindestens drei
Viertel des bei der Beschlußfassung vertretenen Grundkapitals umfaßt. Die
Satzung kann eine größere Kapitalmehrheit und weitere Erfordernisse bestimmen.
§ 182 Abs. 2 gilt.


(3) Der Nennbetrag des genehmigten Kapitals darf die Hälfte
des Grundkapitals, das zur Zeit der Ermächtigung vorhanden ist, nicht
übersteigen. Die neuen Aktien sollen nur mit Zustimmung des Aufsichtsrats
ausgegeben werden. § 182 Abs. 1 Satz 5 gilt sinngemäß.


(4) Die Satzung kann auch vorsehen, daß die neuen Aktien an
Arbeitnehmer der Gesellschaft ausgegeben werden.


 


§ 203 Ausgabe der neuen Aktien


(1) Für die Ausgabe der neuen Aktien gelten sinngemäß,
soweit sich aus den folgenden Vorschriften nichts anderes ergibt, §§ 185 bis
191 über die Kapitalerhöhung gegen Einlagen. An die Stelle des Beschlusses über
die Erhöhung des Grundkapitals tritt die Ermächtigung der Satzung zur Ausgabe
neuer Aktien.


(2) Die Ermächtigung kann vorsehen, daß der Vorstand über
den Ausschluß des Bezugsrechts entscheidet. Wird eine Ermächtigung, die dies
vorsieht, durch Satzungsänderung erteilt, so gilt § 186 Abs. 4 sinngemäß.


(3) Die neuen Aktien sollen nicht ausgegeben werden, solange
ausstehende Einlagen auf das bisherige Grundkapital noch erlangt werden können.
Für Versicherungsgesellschaften kann die Satzung etwas anderes bestimmen.
Stehen Einlagen in verhältnismäßig unerheblichem Umfang aus, so hindert dies
die Ausgabe der neuen Aktien nicht. In der ersten Anmeldung der Durchführung
der Erhöhung des Grundkapitals ist anzugeben, welche Einlagen auf das bisherige
Grundkapital noch nicht geleistet sind und warum sie nicht erlangt werden
können.


(4) Absatz 3 Satz 1 und 4 gilt nicht, wenn die Aktien an
Arbeitnehmer der Gesellschaft ausgegeben werden.


 


§ 204 Bedingungen der Aktienausgabe


(1) Über den Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der
Aktienausgabe entscheidet der Vorstand, soweit die Ermächtigung keine
Bestimmungen enthält. Die Entscheidung des Vorstands bedarf der Zustimmung des
Aufsichtsrats; gleiches gilt für die Entscheidung des Vorstands nach § 203 Abs.
2 über den Ausschluß des Bezugsrechts.


(2) Sind Vorzugsaktien ohne Stimmrecht vorhanden, so können
Vorzugsaktien, die bei der Verteilung des Gewinns oder des
Gesellschaftsvermögens ihnen vorgehen oder gleichstehen, nur ausgegeben werden,
wenn die Ermächtigung es vorsieht.


(3) Weist ein Jahresabschluß, der mit einem
uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen ist, einen Jahresüberschuß aus,
so können Aktien an Arbeitnehmer der Gesellschaft auch in der Weise ausgegeben
werden, daß die auf sie zu leistende Einlage aus dem Teil des
Jahresüberschusses gedeckt wird, den nach § 58 Abs. 2 Vorstand und Aufsichtsrat
in andere Gewinnrücklagen einstellen könnten. Für die Ausgabe der neuen Aktien
gelten die Vorschriften über eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen,
ausgenommen § 188 Abs. 2. Der Anmeldung der Durchführung der Erhöhung des
Grundkapitals ist außerdem der festgestellte Jahresabschluß mit
Bestätigungsvermerk beizufügen. Die Anmeldenden haben ferner die Erklärung nach
§ 210 Abs. 1 Satz 2 abzugeben.


 


§ 205 Ausgabe gegen Sacheinlagen; Rückzahlung von Einlagen


(1) Gegen Sacheinlagen dürfen Aktien nur ausgegeben werden,
wenn die Ermächtigung es vorsieht.


(2) Der Gegenstand der Sacheinlage, die Person, von der die
Gesellschaft den Gegenstand erwirbt, und der Nennbetrag, bei Stückaktien die
Zahl der bei der Sacheinlage zu gewährenden Aktien sind, wenn sie nicht in der
Ermächtigung festgesetzt sind, vom Vorstand festzusetzen und in den
Zeichnungsschein aufzunehmen. Der Vorstand soll die Entscheidung nur mit Zustimmung
des Aufsichtsrats treffen.


(3) § 27 Abs. 3 und 4 gilt entsprechend.


(4) Die Absätze 2 und 3 gelten nicht für die Einlage von
Geldforderungen, die Arbeitnehmern der Gesellschaft aus einer ihnen von der
Gesellschaft eingeräumten Gewinnbeteiligung zustehen.


(5) Bei Ausgabe der Aktien gegen Sacheinlagen hat eine
Prüfung durch einen oder mehrere Prüfer stattzufinden; § 33 Abs. 3 bis 5, die
§§ 34, 35 gelten sinngemäß. § 183a ist entsprechend anzuwenden. Anstelle des
Datums des Beschlusses über die Kapitalerhöhung hat der Vorstand seine
Entscheidung über die Ausgabe neuer Aktien gegen Sacheinlagen sowie die Angaben
nach § 37a Abs. 1 und 2 in den Gesellschaftsblättern bekannt zu machen.


(6) Soweit eine Prüfung der Sacheinlage nicht stattfindet,
gilt für die Anmeldung der Durchführung der Kapitalerhöhung zur Eintragung in
das Handelsregister (§ 203 Abs. 1 Satz 1, § 188) auch § 184 Abs. 1 Satz 3 und
Abs. 2 entsprechend.


(7) Das Gericht kann die Eintragung ablehnen, wenn der Wert
der Sacheinlage nicht unwesentlich hinter dem geringsten Ausgabebetrag der
dafür zu gewährenden Aktien zurückbleibt. Wird von einer Prüfung der
Sacheinlage nach § 183a Abs. 1 abgesehen, gilt § 38 Abs. 3 entsprechend.


 


§ 206 Verträge über Sacheinlagen vor Eintragung der
Gesellschaft


Sind vor Eintragung der Gesellschaft Verträge geschlossen
worden, nach denen auf das genehmigte Kapital eine Sacheinlage zu leisten ist,
so muß die Satzung die Festsetzungen enthalten, die für eine Ausgabe gegen
Sacheinlagen vorgeschrieben sind. Dabei gelten sinngemäß § 27 Abs. 3 und 5, die
§§ 32 bis 35, 37 Abs. 4 Nr. 2, 4 und 5, die §§ 37a, 38 Abs. 2 und 3 sowie § 49
über die Gründung der Gesellschaft. An die Stelle der Gründer tritt der
Vorstand und an die Stelle der Anmeldung und Eintragung der Gesellschaft die
Anmeldung und Eintragung der Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals.


Vierter Unterabschnitt










Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln


 


§ 207 Voraussetzungen


(1) Die Hauptversammlung kann eine Erhöhung des
Grundkapitals durch Umwandlung der Kapitalrücklage und von Gewinnrücklagen in
Grundkapital beschließen.


(2) Für den Beschluß und für die Anmeldung des Beschlusses
gelten § 182 Abs. 1, § 184 Abs. 1 sinngemäß. Gesellschaften mit Stückaktien
können ihr Grundkapital auch ohne Ausgabe neuer Aktien erhöhen; der Beschluß
über die Kapitalerhöhung muß die Art der Erhöhung angeben.


(3) Dem Beschluß ist eine Bilanz zugrunde zu legen.


 


§ 208 Umwandlungsfähigkeit von Kapital- und Gewinnrücklagen


(1) Die Kapitalrücklage und die Gewinnrücklagen, die in
Grundkapital umgewandelt werden sollen, müssen in der letzten Jahresbilanz und,
wenn dem Beschluß eine andere Bilanz zugrunde gelegt wird, auch in dieser
Bilanz unter "Kapitalrücklage" oder "Gewinnrücklagen" oder
im letzten Beschluß über die Verwendung des Jahresüberschusses oder des
Bilanzgewinns als Zuführung zu diesen Rücklagen ausgewiesen sein. Vorbehaltlich
des Absatzes 2 können andere Gewinnrücklagen und deren Zuführungen in voller
Höhe, die Kapitalrücklage und die gesetzliche Rücklage sowie deren Zuführungen
nur, soweit sie zusammen den zehnten oder den in der Satzung bestimmten höheren
Teil des bisherigen Grundkapitals übersteigen, in Grundkapital umgewandelt
werden.


(2) Die Kapitalrücklage und die Gewinnrücklagen sowie deren
Zuführungen können nicht umgewandelt werden, soweit in der zugrunde gelegten
Bilanz ein Verlust einschließlich eines Verlustvortrags ausgewiesen ist.
Gewinnrücklagen und deren Zuführungen, die für einen bestimmten Zweck bestimmt
sind, dürfen nur umgewandelt werden, soweit dies mit ihrer Zweckbestimmung
vereinbar ist.


 


§ 209 Zugrunde gelegte Bilanz


(1) Dem Beschluß kann die letzte Jahresbilanz zugrunde
gelegt werden, wenn die Jahresbilanz geprüft und die festgestellte Jahresbilanz
mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Abschlußprüfers versehen ist
und wenn ihr Stichtag höchstens acht Monate vor der Anmeldung des Beschlusses
zur Eintragung in das Handelsregister liegt.


(2) Wird dem Beschluß nicht die letzte Jahresbilanz zugrunde
gelegt, so muß die Bilanz den §§ 150, 152 dieses Gesetzes, §§ 242 bis 256a, 264
bis 274a des Handelsgesetzbuchs entsprechen. Der Stichtag der Bilanz darf
höchstens acht Monate vor der Anmeldung des Beschlusses zur Eintragung in das
Handelsregister liegen.


(3) Die Bilanz muß durch einen Abschlußprüfer darauf geprüft
werden, ob sie den §§ 150, 152 dieses Gesetzes, §§ 242 bis 256a, 264 bis 274a
des Handelsgesetzbuchs entspricht. Sie muß mit einem uneingeschränkten
Bestätigungsvermerk versehen sein.


(4) Wenn die Hauptversammlung keinen anderen Prüfer wählt,
gilt der Prüfer als gewählt, der für die Prüfung des letzten Jahresabschlusses
von der Hauptversammlung gewählt oder vom Gericht bestellt worden ist. Soweit
sich aus der Besonderheit des Prüfungsauftrags nichts anderes ergibt, sind auf
die Prüfung § 318 Abs. 1 Satz 3 und 4, § 319 Abs. 1 bis 4, § 319a Abs. 1, §
319b Abs. 1, § 320 Abs. 1, 2, §§ 321, 322 Abs. 7 und § 323 des
Handelsgesetzbuchs entsprechend anzuwenden.


(5) Bei Versicherungsgesellschaften wird der Prüfer vom
Aufsichtsrat bestimmt; Absatz 4 Satz 1 gilt sinngemäß. Soweit sich aus der
Besonderheit des Prüfungsauftrags nichts anderes ergibt, ist auf die Prüfung §
341k des Handelsgesetzbuchs anzuwenden.


(6) Im Fall der Absätze 2 bis 5 gilt für das
Zugänglichmachen der Bilanz und für die Erteilung von Abschriften § 175 Abs. 2
sinngemäß.


Fußnote


(+++ § 209: Zur Anwendung vgl. § 26g AktGEG +++)


 


§ 210 Anmeldung und Eintragung des Beschlusses


(1) Der Anmeldung des Beschlusses zur Eintragung in das
Handelsregister ist die der Kapitalerhöhung zugrunde gelegte Bilanz mit
Bestätigungsvermerk, im Fall des § 209 Abs. 2 bis 6 außerdem die letzte
Jahresbilanz, sofern sie noch nicht nach § 325 Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs
eingereicht ist, beizufügen. Die Anmeldenden haben dem Gericht gegenüber zu
erklären, daß nach ihrer Kenntnis seit dem Stichtag der zugrunde gelegten
Bilanz bis zum Tag der Anmeldung keine Vermögensminderung eingetreten ist, die
der Kapitalerhöhung entgegenstünde, wenn sie am Tag der Anmeldung beschlossen
worden wäre.


(2) Das Gericht darf den Beschluß nur eintragen, wenn die
der Kapitalerhöhung zugrunde gelegte Bilanz auf einen höchstens acht Monate vor
der Anmeldung liegenden Stichtag aufgestellt und eine Erklärung nach Absatz 1
Satz 2 abgegeben worden ist.


(3) Das Gericht braucht nicht zu prüfen, ob die Bilanzen den
gesetzlichen Vorschriften entsprechen.


(4) Bei der Eintragung des Beschlusses ist anzugeben, daß es
sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln handelt.


(5) (weggefallen)


 


§ 211 Wirksamwerden der Kapitalerhöhung


(1) Mit der Eintragung des Beschlusses über die Erhöhung des
Grundkapitals ist das Grundkapital erhöht.


(2)


 


§ 212 Aus der Kapitalerhöhung Berechtigte


Neue Aktien stehen den Aktionären im Verhältnis ihrer
Anteile am bisherigen Grundkapital zu. Ein entgegenstehender Beschluß der
Hauptversammlung ist nichtig.


 


§ 213 Teilrechte


(1) Führt die Kapitalerhöhung dazu, daß auf einen Anteil am
bisherigen Grundkapital nur ein Teil einer neuen Aktie entfällt, so ist dieses
Teilrecht selbständig veräußerlich und vererblich.


(2) Die Rechte aus einer neuen Aktie einschließlich des
Anspruchs auf Ausstellung einer Aktienurkunde können nur ausgeübt werden, wenn
Teilrechte, die zusammen eine volle Aktie ergeben, in einer Hand vereinigt sind
oder wenn sich mehrere Berechtigte, deren Teilrechte zusammen eine volle Aktie
ergeben, zur Ausübung der Rechte zusammenschließen.


 


§ 214 Aufforderung an die Aktionäre


(1) Nach der Eintragung des Beschlusses über die Erhöhung
des Grundkapitals durch Ausgabe neuer Aktien hat der Vorstand unverzüglich die
Aktionäre aufzufordern, die neuen Aktien abzuholen. Die Aufforderung ist in den
Gesellschaftsblättern bekanntzumachen. In der Bekanntmachung ist anzugeben, 


1. um welchen Betrag das Grundkapital erhöht worden ist,


2. in welchem Verhältnis auf die alten Aktien neue Aktien
entfallen.


In der Bekanntmachung ist ferner darauf hinzuweisen, daß die
Gesellschaft berechtigt ist, Aktien, die nicht innerhalb eines Jahres seit der
Bekanntmachung der Aufforderung abgeholt werden, nach dreimaliger Androhung für
Rechnung der Beteiligten zu verkaufen.


(2) Nach Ablauf eines Jahres seit der Bekanntmachung der
Aufforderung hat die Gesellschaft den Verkauf der nicht abgeholten Aktien
anzudrohen. Die Androhung ist dreimal in Abständen von mindestens einem Monat
in den Gesellschaftsblättern bekanntzumachen. Die letzte Bekanntmachung muß vor
dem Ablauf von achtzehn Monaten seit der Bekanntmachung der Aufforderung ergehen.


(3) Nach Ablauf eines Jahres seit der letzten Bekanntmachung
der Androhung hat die Gesellschaft die nicht abgeholten Aktien für Rechnung der
Beteiligten zum Börsenpreis und beim Fehlen eines Börsenpreises durch
öffentliche Versteigerung zu verkaufen. § 226 Abs. 3 Satz 2 bis 6 gilt
sinngemäß.


(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten sinngemäß für Gesellschaften,
die keine Aktienurkunden ausgegeben haben. Die Gesellschaften haben die
Aktionäre aufzufordern, sich die neuen Aktien zuteilen zu lassen.


 


§ 215 Eigene Aktien. Teileingezahlte Aktien


(1) Eigene Aktien nehmen an der Erhöhung des Grundkapitals
teil.


(2) Teileingezahlte Aktien nehmen entsprechend ihrem Anteil
am Grundkapital an der Erhöhung des Grundkapitals teil. Bei ihnen kann die
Kapitalerhöhung nicht durch Ausgabe neuer Aktien ausgeführt werden, bei
Nennbetragsaktien wird deren Nennbetrag erhöht. Sind neben teileingezahlten
Aktien volleingezahlte Aktien vorhanden, so kann bei volleingezahlten
Nennbetragsaktien die Kapitalerhöhung durch Erhöhung des Nennbetrags der Aktien
und durch Ausgabe neuer Aktien ausgeführt werden; der Beschluß über die Erhöhung
des Grundkapitals muß die Art der Erhöhung angeben. Soweit die Kapitalerhöhung
durch Erhöhung des Nennbetrags der Aktien ausgeführt wird, ist sie so zu
bemessen, daß durch sie auf keine Aktie Beträge entfallen, die durch eine
Erhöhung des Nennbetrags der Aktien nicht gedeckt werden können.


 


§ 216 Wahrung der Rechte der Aktionäre und Dritter


(1) Das Verhältnis der mit den Aktien verbundenen Rechte
zueinander wird durch die Kapitalerhöhung nicht berührt.


(2) Soweit sich einzelne Rechte teileingezahlter Aktien,
insbesondere die Beteiligung am Gewinn oder das Stimmrecht, nach der auf die
Aktie geleisteten Einlage bestimmen, stehen diese Rechte den Aktionären bis zur
Leistung der noch ausstehenden Einlagen nur nach der Höhe der geleisteten
Einlage, erhöht um den auf den Nennbetrag des Grundkapitals berechneten
Hundertsatz der Erhöhung des Grundkapitals zu. Werden weitere Einzahlungen
geleistet, so erweitern sich diese Rechte entsprechend. Im Fall des § 271 Abs.
3 gelten die Erhöhungsbeträge als voll eingezahlt.


(3) Der wirtschaftliche Inhalt vertraglicher Beziehungen der
Gesellschaft zu Dritten, die von der Gewinnausschüttung der Gesellschaft, dem
Nennbetrag oder Wert ihrer Aktien oder ihres Grundkapitals oder sonst von den
bisherigen Kapital- oder Gewinnverhältnissen abhängen, wird durch die
Kapitalerhöhung nicht berührt. Gleiches gilt für Nebenverpflichtungen der
Aktionäre.


 


§ 217 Beginn der Gewinnbeteiligung


(1) Neue Aktien nehmen, wenn nichts anderes bestimmt ist, am
Gewinn des ganzen Geschäftsjahrs teil, in dem die Erhöhung des Grundkapitals
beschlossen worden ist.


(2) Im Beschluß über die Erhöhung des Grundkapitals kann
bestimmt werden, daß die neuen Aktien bereits am Gewinn des letzten vor der
Beschlußfassung über die Kapitalerhöhung abgelaufenen Geschäftsjahrs
teilnehmen. In diesem Fall ist die Erhöhung des Grundkapitals zu beschließen,
bevor über die Verwendung des Bilanzgewinns des letzten vor der Beschlußfassung
abgelaufenen Geschäftsjahrs Beschluß gefaßt ist. Der Beschluß über die
Verwendung des Bilanzgewinns des letzten vor der Beschlußfassung über die
Kapitalerhöhung abgelaufenen Geschäftsjahrs wird erst wirksam, wenn das
Grundkapital erhöht ist. Der Beschluß über die Erhöhung des Grundkapitals und
der Beschluß über die Verwendung des Bilanzgewinns des letzten vor der
Beschlußfassung über die Kapitalerhöhung abgelaufenen Geschäftsjahrs sind
nichtig, wenn der Beschluß über die Kapitalerhöhung nicht binnen drei Monaten
nach der Beschlußfassung in das Handelsregister eingetragen worden ist. Der
Lauf der Frist ist gehemmt, solange eine Anfechtungs- oder Nichtigkeitsklage
rechtshängig ist.


 


§ 218 Bedingtes Kapital


Bedingtes Kapital erhöht sich im gleichen Verhältnis wie das
Grundkapital. Ist das bedingte Kapital zur Gewährung von Umtauschrechten an
Gläubiger von Wandelschuldverschreibungen beschlossen worden, so ist zur
Deckung des Unterschieds zwischen dem Ausgabebetrag der Schuldverschreibungen
und dem höheren geringsten Ausgabebetrag der für sie zu gewährenden
Bezugsaktien insgesamt eine Sonderrücklage zu bilden, soweit nicht Zuzahlungen
der Umtauschberechtigten vereinbart sind.


 


§ 219 Verbotene Ausgabe von Aktien und Zwischenscheinen


Vor der Eintragung des Beschlusses über die Erhöhung des
Grundkapitals in das Handelsregister dürfen neue Aktien und Zwischenscheine
nicht ausgegeben werden.


 


§ 220 Wertansätze


Als Anschaffungskosten der vor der Erhöhung des
Grundkapitals erworbenen Aktien und der auf sie entfallenen neuen Aktien gelten
die Beträge, die sich für die einzelnen Aktien ergeben, wenn die Anschaffungskosten
der vor der Erhöhung des Grundkapitals erworbenen Aktien auf diese und auf die
auf sie entfallenen neuen Aktien nach dem Verhältnis der Anteile am
Grundkapital verteilt werden. Der Zuwachs an Aktien ist nicht als Zugang
auszuweisen.


Fünfter Unterabschnitt


Wandelschuldverschreibungen. Gewinnschuldverschreibungen


 


§ 221 


(1) Schuldverschreibungen, bei denen den Gläubigern oder der
Gesellschaft ein Umtausch- oder Bezugsrecht auf Aktien eingeräumt wird
(Wandelschuldverschreibungen), und Schuldverschreibungen, bei denen die Rechte
der Gläubiger mit Gewinnanteilen von Aktionären in Verbindung gebracht werden
(Gewinnschuldverschreibungen), dürfen nur auf Grund eines Beschlusses der
Hauptversammlung ausgegeben werden. Der Beschluß bedarf einer Mehrheit, die
mindestens drei Viertel des bei der Beschlußfassung vertretenen Grundkapitals
umfaßt. Die Satzung kann eine andere Kapitalmehrheit und weitere Erfordernisse
bestimmen. § 182 Abs. 2 gilt.


(2) Eine Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von
Wandelschuldverschreibungen kann höchstens für fünf Jahre erteilt werden. Der
Vorstand und der Vorsitzende des Aufsichtsrats haben den Beschluß über die
Ausgabe der Wandelschuldverschreibungen sowie eine Erklärung über deren Ausgabe
beim Handelsregister zu hinterlegen. Ein Hinweis auf den Beschluß und die
Erklärung ist in den Gesellschaftsblättern bekanntzumachen.


(3) Absatz 1 gilt sinngemäß für die Gewährung von
Genußrechten.


(4) Auf Wandelschuldverschreibungen,
Gewinnschuldverschreibungen und Genußrechte haben die Aktionäre ein
Bezugsrecht. Die §§ 186 und 193 Abs. 2 Nr. 4 gelten sinngemäß.


Dritter Abschnitt


Maßnahmen der Kapitalherabsetzung


Erster Unterabschnitt


Ordentliche Kapitalherabsetzung


 


§ 222 Voraussetzungen


(1) Eine Herabsetzung des Grundkapitals kann nur mit einer
Mehrheit beschlossen werden, die mindestens drei Viertel des bei der
Beschlußfassung vertretenen Grundkapitals umfaßt. Die Satzung kann eine größere
Kapitalmehrheit und weitere Erfordernisse bestimmen.


(2) Sind mehrere Gattungen von stimmberechtigten Aktien
vorhanden, so bedarf der Beschluß der Hauptversammlung zu seiner Wirksamkeit
der Zustimmung der Aktionäre jeder Gattung. Über die Zustimmung haben die
Aktionäre jeder Gattung einen Sonderbeschluß zu fassen. Für diesen gilt Absatz
1. (3) In dem Beschluß ist festzusetzen, zu welchem Zweck die Herabsetzung
stattfindet, namentlich ob Teile des Grundkapitals zurückgezahlt werden sollen.


(4) Die Herabsetzung des Grundkapitals erfordert bei
Gesellschaften mit Nennbetragsaktien die Herabsetzung des Nennbetrags der
Aktien. Soweit der auf die einzelne Aktie entfallende anteilige Betrag des
herabgesetzten Grundkapitals den Mindestbetrag nach § 8 Abs. 2 Satz 1 oder Abs.
3 Satz 3 unterschreiten würde, erfolgt die Herabsetzung durch Zusammenlegung
der Aktien. Der Beschluß muß die Art der Herabsetzung angeben.


 


§ 223 Anmeldung des Beschlusses


Der Vorstand und der Vorsitzende des Aufsichtsrats haben den
Beschluß über die Herabsetzung des Grundkapitals zur Eintragung in das
Handelsregister anzumelden.


 


§ 224 Wirksamwerden der Kapitalherabsetzung


Mit der Eintragung des Beschlusses über die Herabsetzung des
Grundkapitals ist das Grundkapital herabgesetzt.


 


§ 225 Gläubigerschutz


(1) Den Gläubigern, deren Forderungen begründet worden sind,
bevor die Eintragung des Beschlusses bekanntgemacht worden ist, ist, wenn sie
sich binnen sechs Monaten nach der Bekanntmachung zu diesem Zweck melden,
Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Die Gläubiger
sind in der Bekanntmachung der Eintragung auf dieses Recht hinzuweisen. Das
Recht, Sicherheitsleistung zu verlangen, steht Gläubigern nicht zu, die im Fall
des Insolvenzverfahrens ein Recht auf vorzugsweise Befriedigung aus einer
Deckungsmasse haben, die nach gesetzlicher Vorschrift zu ihrem Schutz errichtet
und staatlich überwacht ist.


(2) Zahlungen an die Aktionäre dürfen auf Grund der
Herabsetzung des Grundkapitals erst geleistet werden, nachdem seit der
Bekanntmachung der Eintragung sechs Monate verstrichen sind und nachdem den
Gläubigern, die sich rechtzeitig gemeldet haben, Befriedigung oder Sicherheit
gewährt worden ist. Auch eine Befreiung der Aktionäre von der Verpflichtung zur
Leistung von Einlagen wird nicht vor dem bezeichneten Zeitpunkt und nicht vor
Befriedigung oder Sicherstellung der Gläubiger wirksam, die sich rechtzeitig
gemeldet haben.


(3) Das Recht der Gläubiger, Sicherheitsleistung zu
verlangen, ist unabhängig davon, ob Zahlungen an die Aktionäre auf Grund der
Herabsetzung des Grundkapitals geleistet werden.


 


§ 226 Kraftloserklärung von Aktien


(1) Sollen zur Durchführung der Herabsetzung des
Grundkapitals Aktien durch Umtausch, Abstempelung oder durch ein ähnliches
Verfahren zusammengelegt werden, so kann die Gesellschaft die Aktien für
kraftlos erklären, die trotz Aufforderung nicht bei ihr eingereicht worden
sind. Gleiches gilt für eingereichte Aktien, welche die zum Ersatz durch neue
Aktien nötige Zahl nicht erreichen und der Gesellschaft nicht zur Verwertung
für Rechnung der Beteiligten zur Verfügung gestellt sind.


(2) Die Aufforderung, die Aktien einzureichen, hat die
Kraftloserklärung anzudrohen. Die Kraftloserklärung kann nur erfolgen, wenn die
Aufforderung in der in § 64 Abs. 2 für die Nachfrist vorgeschriebenen Weise
bekanntgemacht worden ist. Die Kraftloserklärung geschieht durch Bekanntmachung
in den Gesellschaftsblättern. In der Bekanntmachung sind die für kraftlos
erklärten Aktien so zu bezeichnen, daß sich aus der Bekanntmachung ohne
weiteres ergibt, ob eine Aktie für kraftlos erklärt ist.


(3) Die neuen Aktien, die an Stelle der für kraftlos
erklärten Aktien auszugeben sind, hat die Gesellschaft unverzüglich für
Rechnung der Beteiligten zum Börsenpreis und beim Fehlen eines Börsenpreises
durch öffentliche Versteigerung zu verkaufen. Ist von der Versteigerung am Sitz
der Gesellschaft kein angemessener Erfolg zu erwarten, so sind die Aktien an
einem geeigneten Ort zu verkaufen. Zeit, Ort und Gegenstand der Versteigerung
sind öffentlich bekanntzumachen. Die Beteiligten sind besonders zu
benachrichtigen; die Benachrichtigung kann unterbleiben, wenn sie untunlich
ist. Bekanntmachung und Benachrichtigung müssen mindestens zwei Wochen vor der
Versteigerung ergehen. Der Erlös ist den Beteiligten auszuzahlen oder, wenn ein
Recht zur Hinterlegung besteht, zu hinterlegen.


 


§ 227 Anmeldung der Durchführung


(1) Der Vorstand hat die Durchführung der Herabsetzung des
Grundkapitals zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden.


(2) Anmeldung und Eintragung der Durchführung der
Herabsetzung des Grundkapitals können mit Anmeldung und Eintragung des
Beschlusses über die Herabsetzung verbunden werden.


 


§ 228 Herabsetzung unter den Mindestnennbetrag


(1) Das Grundkapital kann unter den in § 7 bestimmten
Mindestnennbetrag herabgesetzt werden, wenn dieser durch eine Kapitalerhöhung
wieder erreicht wird, die zugleich mit der Kapitalherabsetzung beschlossen ist
und bei der Sacheinlagen nicht festgesetzt sind.


(2) Die Beschlüsse sind nichtig, wenn sie und die
Durchführung der Erhöhung nicht binnen sechs Monaten nach der Beschlußfassung
in das Handelsregister eingetragen worden sind. Der Lauf der Frist ist gehemmt,
solange eine Anfechtungs- oder Nichtigkeitsklage rechtshängig ist. Die
Beschlüsse und die Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals sollen nur
zusammen in das Handelsregister eingetragen werden.


Zweiter Unterabschnitt


Vereinfachte Kapitalherabsetzung


 


§ 229 Voraussetzungen


(1) Eine Herabsetzung des Grundkapitals, die dazu dienen
soll, Wertminderungen auszugleichen, sonstige Verluste zu decken oder Beträge
in die Kapitalrücklage einzustellen, kann in vereinfachter Form vorgenommen
werden. Im Beschluß ist festzusetzen, daß die Herabsetzung zu diesen Zwecken
stattfindet.


(2) Die vereinfachte Kapitalherabsetzung ist nur zulässig,
nachdem der Teil der gesetzlichen Rücklage und der Kapitalrücklage, um den
diese zusammen über zehn vom Hundert des nach der Herabsetzung verbleibenden
Grundkapitals hinausgehen, sowie die Gewinnrücklagen vorweg aufgelöst sind. Sie
ist nicht zulässig, solange ein Gewinnvortrag vorhanden ist.


(3) § 222 Abs. 1, 2 und 4, §§ 223, 224, 226 bis 228 über die
ordentliche Kapitalherabsetzung gelten sinngemäß.


 


§ 230 Verbot von Zahlungen an die Aktionäre


Die Beträge, die aus der Auflösung der Kapital- oder
Gewinnrücklagen und aus der Kapitalherabsetzung gewonnen werden, dürfen nicht
zu Zahlungen an die Aktionäre und nicht dazu verwandt werden, die Aktionäre von
der Verpflichtung zur Leistung von Einlagen zu befreien. Sie dürfen nur
verwandt werden, um Wertminderungen auszugleichen, sonstige Verluste zu decken
und Beträge in die Kapitalrücklage oder in die gesetzliche Rücklage
einzustellen. Auch eine Verwendung zu einem dieser Zwecke ist nur zulässig,
soweit sie im Beschluß als Zweck der Herabsetzung angegeben ist.


 


§ 231 Beschränkte Einstellung in die Kapitalrücklage und in
die gesetzliche Rücklage


Die Einstellung der Beträge, die aus der Auflösung von
anderen Gewinnrücklagen gewonnen werden, in die gesetzliche Rücklage und der
Beträge, die aus der Kapitalherabsetzung gewonnen werden, in die
Kapitalrücklage ist nur zulässig, soweit die Kapitalrücklage und die
gesetzliche Rücklage zusammen zehn vom Hundert des Grundkapitals nicht übersteigen.
Als Grundkapital gilt dabei der Nennbetrag, der sich durch die Herabsetzung
ergibt, mindestens aber der in § 7 bestimmte Mindestnennbetrag. Bei der
Bemessung der zulässigen Höhe bleiben Beträge, die in der Zeit nach der
Beschlußfassung über die Kapitalherabsetzung in die Kapitalrücklage
einzustellen sind, auch dann außer Betracht, wenn ihre Zahlung auf einem
Beschluß beruht, der zugleich mit dem Beschluß über die Kapitalherabsetzung
gefaßt wird.


 


§ 232 Einstellung von Beträgen in die Kapitalrücklage bei zu
hoch angenommenen Verlusten


Ergibt sich bei Aufstellung der Jahresbilanz für das
Geschäftsjahr, in dem der Beschluß über die Kapitalherabsetzung gefaßt wurde,
oder für eines der beiden folgenden Geschäftsjahre, daß Wertminderungen und
sonstige Verluste in der bei der Beschlußfassung angenommenen Höhe tatsächlich
nicht eingetreten oder ausgeglichen waren, so ist der Unterschiedsbetrag in die
Kapitalrücklage einzustellen.


 


§ 233 Gewinnausschüttung. Gläubigerschutz


(1) Gewinn darf nicht ausgeschüttet werden, bevor die
gesetzliche Rücklage und die Kapitalrücklage zusammen zehn vom Hundert des
Grundkapitals erreicht haben. Als Grundkapital gilt dabei der Nennbetrag, der
sich durch die Herabsetzung ergibt, mindestens aber der in § 7 bestimmte
Mindestnennbetrag.


(2) Die Zahlung eines Gewinnanteils von mehr als vier vom
Hundert ist erst für ein Geschäftsjahr zulässig, das später als zwei Jahre nach
der Beschlußfassung über die Kapitalherabsetzung beginnt. Dies gilt nicht, wenn
die Gläubiger, deren Forderungen vor der Bekanntmachung der Eintragung des
Beschlusses begründet worden waren, befriedigt oder sichergestellt sind, soweit
sie sich binnen sechs Monaten nach der Bekanntmachung des Jahresabschlusses,
auf Grund dessen die Gewinnverteilung beschlossen ist, zu diesem Zweck gemeldet
haben. Einer Sicherstellung der Gläubiger bedarf es nicht, die im Fall des
Insolvenzverfahrens ein Recht auf vorzugsweise Befriedigung aus einer
Deckungsmasse haben, die nach gesetzlicher Vorschrift zu ihrem Schutz errichtet
und staatlich überwacht ist. Die Gläubiger sind in der Bekanntmachung nach §
325 Abs. 2 des Handelsgesetzbuchs auf die Befriedigung oder Sicherstellung
hinzuweisen.


(3) Die Beträge, die aus der Auflösung von Kapital- und
Gewinnrücklagen und aus der Kapitalherabsetzung gewonnen sind, dürfen auch nach
diesen Vorschriften nicht als Gewinn ausgeschüttet werden.


 


§ 234 Rückwirkung der Kapitalherabsetzung


(1) Im Jahresabschluß für das letzte vor der Beschlußfassung
über die Kapitalherabsetzung abgelaufene Geschäftsjahr können das gezeichnete
Kapital sowie die Kapital- und Gewinnrücklagen in der Höhe ausgewiesen werden,
in der sie nach der Kapitalherabsetzung bestehen sollen.


(2) In diesem Fall beschließt die Hauptversammlung über die
Feststellung des Jahresabschlusses. Der Beschluß soll zugleich mit dem Beschluß
über die Kapitalherabsetzung gefaßt werden.


(3) Die Beschlüsse sind nichtig, wenn der Beschluß über die
Kapitalherabsetzung nicht binnen drei Monaten nach der Beschlußfassung in das
Handelsregister eingetragen worden ist. Der Lauf der Frist ist gehemmt, solange
eine Anfechtungs- oder Nichtigkeitsklage rechtshängig ist.


 


§ 235 Rückwirkung einer gleichzeitigen Kapitalerhöhung


(1) Wird im Fall des § 234 zugleich mit der
Kapitalherabsetzung eine Erhöhung des Grundkapitals beschlossen, so kann auch
die Kapitalerhöhung in dem Jahresabschluß als vollzogen berücksichtigt werden.
Die Beschlußfassung ist nur zulässig, wenn die neuen Aktien gezeichnet, keine
Sacheinlagen festgesetzt sind und wenn auf jede Aktie die Einzahlung geleistet
ist, die nach § 188 Abs. 2 zur Zeit der Anmeldung der Durchführung der
Kapitalerhöhung bewirkt sein muß. Die Zeichnung und die Einzahlung sind dem
Notar nachzuweisen, der den Beschluß über die Erhöhung des Grundkapitals
beurkundet.


(2) Sämtliche Beschlüsse sind nichtig, wenn die Beschlüsse
über die Kapitalherabsetzung und die Kapitalerhöhung und die Durchführung der
Erhöhung nicht binnen drei Monaten nach der Beschlußfassung in das
Handelsregister eingetragen worden sind. Der Lauf der Frist ist gehemmt,
solange eine Anfechtungs- oder Nichtigkeitsklage rechtshängig ist. Die
Beschlüsse und die Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals sollen nur
zusammen in das Handelsregister eingetragen werden.


 


§ 236 Offenlegung


Die Offenlegung des Jahresabschlusses nach § 325 des
Handelsgesetzbuchs darf im Fall des § 234 erst nach Eintragung des Beschlusses
über die Kapitalherabsetzung, im Fall des § 235 erst ergehen, nachdem die
Beschlüsse über die Kapitalherabsetzung und Kapitalerhöhung und die
Durchführung der Kapitalerhöhung eingetragen worden sind.


Dritter Unterabschnitt


Kapitalherabsetzung durch Einziehung von Aktien. Ausnahme
für Stückaktien


 


§ 237 Voraussetzungen


(1) Aktien können zwangsweise oder nach Erwerb durch die
Gesellschaft eingezogen werden. Eine Zwangseinziehung ist nur zulässig, wenn
sie in der ursprünglichen Satzung oder durch eine Satzungsänderung vor
Übernahme oder Zeichnung der Aktien angeordnet oder gestattet war.


(2) Bei der Einziehung sind die Vorschriften über die
ordentliche Kapitalherabsetzung zu befolgen. In der Satzung oder in dem
Beschluß der Hauptversammlung sind die Voraussetzungen für eine
Zwangseinziehung und die Einzelheiten ihrer Durchführung festzulegen. Für die
Zahlung des Entgelts, das Aktionären bei einer Zwangseinziehung oder bei einem
Erwerb von Aktien zum Zwecke der Einziehung gewährt wird, und für die Befreiung
dieser Aktionäre von der Verpflichtung zur Leistung von Einlagen gilt § 225
Abs. 2 sinngemäß.


(3) Die Vorschriften über die ordentliche
Kapitalherabsetzung brauchen nicht befolgt zu werden, wenn Aktien, auf die der
Ausgabebetrag voll geleistet ist, 


1. der Gesellschaft unentgeltlich zur Verfügung gestellt
oder


2. zu Lasten des Bilanzgewinns oder einer anderen
Gewinnrücklage, soweit sie zu diesem Zweck verwandt werden können, eingezogen
werden oder


3. Stückaktien sind und der Beschluss der Hauptversammlung
bestimmt, dass sich durch die Einziehung der Anteil der übrigen Aktien am
Grundkapital gemäß § 8 Abs. 3 erhöht; wird der Vorstand zur Einziehung
ermächtigt, so kann er auch zur Anpassung der Angabe der Zahl in der Satzung
ermächtigt werden.


(4) Auch in den Fällen des Absatzes 3 kann die
Kapitalherabsetzung durch Einziehung nur von der Hauptversammlung beschlossen
werden. Für den Beschluß genügt die einfache Stimmenmehrheit. Die Satzung kann
eine größere Mehrheit und weitere Erfordernisse bestimmen. Im Beschluß ist der
Zweck der Kapitalherabsetzung festzusetzen. Der Vorstand und der Vorsitzende
des Aufsichtsrats haben den Beschluß zur Eintragung in das Handelsregister
anzumelden.


(5) In den Fällen des Absatzes 3 Nr. 1 und 2 ist in die
Kapitalrücklage ein Betrag einzustellen, der dem auf die eingezogenen Aktien
entfallenden Betrag des Grundkapitals gleichkommt.


(6) Soweit es sich um eine durch die Satzung angeordnete
Zwangseinziehung handelt, bedarf es eines Beschlusses der Hauptversammlung
nicht. In diesem Fall tritt für die Anwendung der Vorschriften über die
ordentliche Kapitalherabsetzung an die Stelle des Hauptversammlungsbeschlusses
die Entscheidung des Vorstands über die Einziehung.


 


§ 238 Wirksamwerden der Kapitalherabsetzung


Mit der Eintragung des Beschlusses oder, wenn die Einziehung
nachfolgt, mit der Einziehung ist das Grundkapital um den auf die eingezogenen
Aktien entfallenden Betrag herabgesetzt. Handelt es sich um eine durch die
Satzung angeordnete Zwangseinziehung, so ist, wenn die Hauptversammlung nicht
über die Kapitalherabsetzung beschließt, das Grundkapital mit der
Zwangseinziehung herabgesetzt. Zur Einziehung bedarf es einer Handlung der
Gesellschaft, die auf Vernichtung der Rechte aus bestimmten Aktien gerichtet
ist.


 


§ 239 Anmeldung der Durchführung


(1) Der Vorstand hat die Durchführung der Herabsetzung des
Grundkapitals zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden. Dies gilt auch
dann, wenn es sich um eine durch die Satzung angeordnete Zwangseinziehung
handelt.


(2) Anmeldung und Eintragung der Durchführung der
Herabsetzung können mit Anmeldung und Eintragung des Beschlusses über die
Herabsetzung verbunden werden.


Vierter Unterabschnitt


Ausweis der Kapitalherabsetzung


 


§ 240 


Der aus der Kapitalherabsetzung gewonnene Betrag ist in der
Gewinn- und Verlustrechnung als "Ertrag aus der Kapitalherabsetzung"
gesondert, und zwar hinter dem Posten "Entnahmen aus
Gewinnrücklagen", auszuweisen. Eine Einstellung in die Kapitalrücklage nach
§ 229 Abs. 1 und § 232 ist als "Einstellung in die Kapitalrücklage nach
den Vorschriften über die vereinfachte Kapitalherabsetzung" gesondert
auszuweisen. Im Anhang ist zu erläutern, ob und in welcher Höhe die aus der
Kapitalherabsetzung und aus der Auflösung von Gewinnrücklagen gewonnenen
Beträge 


1. zum Ausgleich von Wertminderungen,


2. zur Deckung von sonstigen Verlusten oder


3. zur Einstellung in die Kapitalrücklage


verwandt werden. Ist die Gesellschaft eine kleine
Kapitalgesellschaft (§ 267 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs), braucht sie Satz 3
nicht anzuwenden.


Fußnote


(+++ § 240: Zur Anwendung vgl. § 26g AktGEG +++)


Siebenter Teil


Nichtigkeit von Hauptversammlungsbeschlüssen und des
festgestellten Jahresabschlusses. Sonderprüfung wegen unzulässiger Unterbewertung


Erster Abschnitt


Nichtigkeit von Hauptversammlungsbeschlüssen


Erster Unterabschnitt


Allgemeines


 


§ 241 Nichtigkeitsgründe


Ein Beschluß der Hauptversammlung ist außer in den Fällen
des § 192 Abs. 4, §§ 212, 217 Abs. 2, § 228 Abs. 2, § 234 Abs. 3 und § 235 Abs.
2 nur dann nichtig, wenn er 


1. in einer Hauptversammlung gefaßt worden ist, die unter
Verstoß gegen § 121 Abs. 2 und 3 Satz 1 oder Abs. 4 einberufen war,


2. nicht nach § 130 Abs. 1 und 2 Satz 1 und Abs. 4
beurkundet ist,


3. mit dem Wesen der Aktiengesellschaft nicht zu vereinbaren
ist oder durch seinen Inhalt Vorschriften verletzt, die ausschließlich oder
überwiegend zum Schutz der Gläubiger der Gesellschaft oder sonst im
öffentlichen Interesse gegeben sind,


4. durch seinen Inhalt gegen die guten Sitten verstößt,


5. auf Anfechtungsklage durch Urteil rechtskräftig für
nichtig erklärt worden ist,


6. nach § 398 des Gesetzes über das Verfahren in
Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit auf
Grund rechtskräftiger Entscheidung als nichtig gelöscht worden ist.


 


§ 242 Heilung der Nichtigkeit


(1) Die Nichtigkeit eines Hauptversammlungsbeschlusses, der
entgegen § 130 Abs. 1 und 2 Satz 1 und Abs. 4 nicht oder nicht gehörig
beurkundet worden ist, kann nicht mehr geltend gemacht werden, wenn der
Beschluß in das Handelsregister eingetragen worden ist.


(2) Ist ein Hauptversammlungsbeschluß nach § 241 Nr. 1, 3
oder 4 nichtig, so kann die Nichtigkeit nicht mehr geltend gemacht werden, wenn
der Beschluß in das Handelsregister eingetragen worden ist und seitdem drei
Jahre verstrichen sind. Ist bei Ablauf der Frist eine Klage auf Feststellung
der Nichtigkeit des Hauptversammlungsbeschlusses rechtshängig, so verlängert
sich die Frist, bis über die Klage rechtskräftig entschieden ist oder sie sich
auf andere Weise endgültig erledigt hat. Eine Löschung des Beschlusses von Amts
wegen nach § 398 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit wird durch den Zeitablauf nicht
ausgeschlossen. Ist ein Hauptversammlungsbeschluß wegen Verstoßes gegen § 121
Abs. 4 Satz 2 nach § 241 Nr. 1 nichtig, so kann die Nichtigkeit auch dann nicht
mehr geltend gemacht werden, wenn der nicht geladene Aktionär den Beschluß
genehmigt. Ist ein Hauptversammlungsbeschluss nach § 241 Nr. 5 oder § 249
nichtig, so kann das Urteil nach § 248 Abs. 1 Satz 3 nicht mehr eingetragen
werden, wenn gemäß § 246a Abs. 1 rechtskräftig festgestellt wurde, dass Mängel
des Hauptversammlungsbeschlusses die Wirkung der Eintragung unberührt lassen; §
398 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit findet keine Anwendung.


(3) Absatz 2 gilt entsprechend, wenn in den Fällen des § 217
Abs. 2, § 228 Abs. 2, § 234 Abs. 3 und § 235 Abs. 2 die erforderlichen
Eintragungen nicht fristgemäß vorgenommen worden sind.


 


§ 243 Anfechtungsgründe


(1) Ein Beschluß der Hauptversammlung kann wegen Verletzung
des Gesetzes oder der Satzung durch Klage angefochten werden.


(2) Die Anfechtung kann auch darauf gestützt werden, daß ein
Aktionär mit der Ausübung des Stimmrechts für sich oder einen Dritten
Sondervorteile zum Schaden der Gesellschaft oder der anderen Aktionäre zu
erlangen suchte und der Beschluß geeignet ist, diesem Zweck zu dienen. Dies
gilt nicht, wenn der Beschluß den anderen Aktionären einen angemessenen
Ausgleich für ihren Schaden gewährt.


(3) Die Anfechtung kann nicht gestützt werden: 


1. auf die durch eine technische Störung verursachte
Verletzung von Rechten, die nach § 118 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 und § 134 Abs. 3
auf elektronischem Wege wahrgenommen worden sind, es sei denn, der Gesellschaft
ist grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz vorzuwerfen; in der Satzung kann ein
strengerer Verschuldensmaßstab bestimmt werden,


2. auf eine Verletzung des § 121 Abs. 4a, des § 124a oder
des § 128,


3. auf Gründe, die ein Verfahren nach § 318 Abs. 3 des
Handelsgesetzbuchs rechtfertigen.


(4) Wegen unrichtiger, unvollständiger oder verweigerter
Erteilung von Informationen kann nur angefochten werden, wenn ein objektiv
urteilender Aktionär die Erteilung der Information als wesentliche
Voraussetzung für die sachgerechte Wahrnehmung seiner Teilnahme- und
Mitgliedschaftsrechte angesehen hätte. Auf unrichtige, unvollständige oder
unzureichende Informationen in der Hauptversammlung über die Ermittlung, Höhe
oder Angemessenheit von Ausgleich, Abfindung, Zuzahlung oder über sonstige
Kompensationen kann eine Anfechtungsklage nicht gestützt werden, wenn das
Gesetz für Bewertungsrügen ein Spruchverfahren vorsieht.


 


§ 244 Bestätigung anfechtbarer Hauptversammlungsbeschlüsse*.


Die Anfechtung kann nicht mehr geltend gemacht werden, wenn
die Hauptversammlung den anfechtbaren Beschluß durch einen neuen Beschluß
bestätigt hat und dieser Beschluß innerhalb der Anfechtungsfrist nicht
angefochten oder die Anfechtung rechtskräftig zurückgewiesen worden ist. Hat
der Kläger ein rechtliches Interesse, daß der anfechtbare Beschluß für die Zeit
bis zum Bestätigungsbeschluß für nichtig erklärt wird, so kann er die
Anfechtung weiterhin mit dem Ziel geltend machen, den anfechtbaren Beschluß für
diese Zeit für nichtig zu erklären.


 


§ 245 Anfechtungsbefugnis


Zur Anfechtung ist befugt 


1. jeder in der Hauptversammlung erschienene Aktionär, wenn
er die Aktien schon vor der Bekanntmachung der Tagesordnung erworben hatte und
gegen den Beschluß Widerspruch zur Niederschrift erklärt hat;


2. jeder in der Hauptversammlung nicht erschienene Aktionär,
wenn er zu der Hauptversammlung zu Unrecht nicht zugelassen worden ist oder die
Versammlung nicht ordnungsgemäß einberufen oder der Gegenstand der
Beschlußfassung nicht ordnungsgemäß bekanntgemacht worden ist;


3. im Fall des § 243 Abs. 2 jeder Aktionär, wenn er die
Aktien schon vor der Bekanntmachung der Tagesordnung erworben hatte;


4. der Vorstand;


5. jedes Mitglied des Vorstands und des Aufsichtsrats, wenn
durch die Ausführung des Beschlusses Mitglieder des Vorstands oder des
Aufsichtsrats eine strafbare Handlung oder eine Ordnungswidrigkeit begehen oder
wenn sie ersatzpflichtig werden würden.


 


§ 246 Anfechtungsklage


(1) Die Klage muß innerhalb eines Monats nach der
Beschlußfassung erhoben werden.


(2) Die Klage ist gegen die Gesellschaft zu richten. Die
Gesellschaft wird durch Vorstand und Aufsichtsrat vertreten. Klagt der Vorstand
oder ein Vorstandsmitglied, wird die Gesellschaft durch den Aufsichtsrat, klagt
ein Aufsichtsratsmitglied, wird sie durch den Vorstand vertreten.


(3) Zuständig für die Klage ist ausschließlich das
Landgericht, in dessen Bezirk die Gesellschaft ihren Sitz hat. Ist bei dem
Landgericht eine Kammer für Handelssachen gebildet, so entscheidet diese an
Stelle der Zivilkammer. § 148 Abs. 2 Satz 3 und 4 gilt entsprechend. Die
mündliche Verhandlung findet nicht vor Ablauf der Monatsfrist des Absatzes 1
statt. Die Gesellschaft kann unmittelbar nach Ablauf der Monatsfrist des
Absatzes 1 eine eingereichte Klage bereits vor Zustellung einsehen und sich von
der Geschäftsstelle Auszüge und Abschriften erteilen lassen. Mehrere
Anfechtungsprozesse sind zur gleichzeitigen Verhandlung und Entscheidung zu
verbinden.


(4) Der Vorstand hat die Erhebung der Klage unverzüglich in
den Gesellschaftsblättern bekanntzumachen. Ein Aktionär kann sich als
Nebenintervenient nur innerhalb eines Monats nach der Bekanntmachung an der
Klage beteiligen.


 


§ 246a Freigabeverfahren


(1) Wird gegen einen Hauptversammlungsbeschluss über eine
Maßnahme der Kapitalbeschaffung, der Kapitalherabsetzung (§§ 182 bis 240) oder
einen Unternehmensvertrag (§§ 291 bis 307) Klage erhoben, so kann das Gericht
auf Antrag der Gesellschaft durch Beschluss feststellen, dass die Erhebung der
Klage der Eintragung nicht entgegensteht und Mängel des
Hauptversammlungsbeschlusses die Wirkung der Eintragung unberührt lassen. Auf
das Verfahren sind § 247, die §§ 82, 83 Abs. 1 und § 84 der Zivilprozessordnung
sowie die im ersten Rechtszug für das Verfahren vor den Landgerichten geltenden
Vorschriften der Zivilprozessordnung entsprechend anzuwenden, soweit nichts
Abweichendes bestimmt ist. Über den Antrag entscheidet ein Senat des
Oberlandesgerichts, in dessen Bezirk die Gesellschaft ihren Sitz hat.


(2) Ein Beschluss nach Absatz 1 ergeht, wenn 


1. die Klage unzulässig oder offensichtlich unbegründet ist,


2. der Kläger nicht binnen einer Woche nach Zustellung des
Antrags durch Urkunden nachgewiesen hat, dass er seit Bekanntmachung der
Einberufung einen anteiligen Betrag von mindestens 1 000 Euro hält oder


3. das alsbaldige Wirksamwerden des Hauptversammlungsbeschlusses
vorrangig erscheint, weil die vom Antragsteller dargelegten wesentlichen
Nachteile für die Gesellschaft und ihre Aktionäre nach freier Überzeugung des
Gerichts die Nachteile für den Antragsgegner überwiegen, es sei denn, es liegt
eine besondere Schwere des Rechtsverstoßes vor.


(3) Eine Übertragung auf den Einzelrichter ist
ausgeschlossen; einer Güteverhandlung bedarf es nicht. In dringenden Fällen
kann auf eine mündliche Verhandlung verzichtet werden. Die vorgebrachten
Tatsachen, auf Grund deren der Beschluss ergehen kann, sind glaubhaft zu
machen. Der Beschluss ist unanfechtbar. Er ist für das Registergericht bindend;
die Feststellung der Bestandskraft der Eintragung wirkt für und gegen
jedermann. Der Beschluss soll spätestens drei Monate nach Antragstellung
ergehen; Verzögerungen der Entscheidung sind durch unanfechtbaren Beschluss zu
begründen.


(4) Erweist sich die Klage als begründet, so ist die
Gesellschaft, die den Beschluss erwirkt hat, verpflichtet, dem Antragsgegner
den Schaden zu ersetzen, der ihm aus einer auf dem Beschluss beruhenden
Eintragung des Hauptversammlungsbeschlusses entstanden ist. Nach der Eintragung
lassen Mängel des Beschlusses seine Durchführung unberührt; die Beseitigung
dieser Wirkung der Eintragung kann auch nicht als Schadensersatz verlangt
werden.


 


§ 247 Streitwert


(1) Den Streitwert bestimmt das Prozeßgericht unter
Berücksichtigung aller Umstände des einzelnen Falles, insbesondere der
Bedeutung der Sache für die Parteien, nach billigem Ermessen. Er darf jedoch
ein Zehntel des Grundkapitals oder, wenn dieses Zehntel mehr als 500.000 Euro
beträgt, 500.000 Euro nur insoweit übersteigen, als die Bedeutung der Sache für
den Kläger höher zu bewerten ist.


(2) Macht eine Partei glaubhaft, daß die Belastung mit den
Prozeßkosten nach dem gemäß Absatz 1 bestimmten Streitwert ihre wirtschaftliche
Lage erheblich gefährden würde, so kann das Prozeßgericht auf ihren Antrag
anordnen, daß ihre Verpflichtung zur Zahlung von Gerichtskosten sich nach einem
ihrer Wirtschaftslage angepaßten Teil des Streitwerts bemißt. Die Anordnung hat
zur Folge, daß die begünstigte Partei die Gebühren ihres Rechtsanwalts
ebenfalls nur nach diesem Teil des Streitwerts zu entrichten hat. Soweit ihr
Kosten des Rechtsstreits auferlegt werden oder soweit sie diese übernimmt, hat
sie die von dem Gegner entrichteten Gerichtsgebühren und die Gebühren seines
Rechtsanwalts nur nach dem Teil des Streitwerts zu erstatten. Soweit die
außergerichtlichen Kosten dem Gegner auferlegt oder von ihm übernommen werden,
kann der Rechtsanwalt der begünstigten Partei seine Gebühren von dem Gegner
nach dem für diesen geltenden Streitwert beitreiben.


(3) Der Antrag nach Absatz 2 kann vor der Geschäftsstelle
des Prozeßgerichts zur Niederschrift erklärt werden. Er ist vor der Verhandlung
zur Hauptsache anzubringen. Später ist er nur zulässig, wenn der angenommene
oder festgesetzte Streitwert durch das Prozeßgericht heraufgesetzt wird. Vor
der Entscheidung über den Antrag ist der Gegner zu hören.


Fußnote


(+++ § 247 Abs. 2 u. 3: Zur Anwendung vgl. § 72 Abs. 2
GNotKG +++)


 


§ 248 Urteilswirkung


(1) Soweit der Beschluß durch rechtskräftiges Urteil für
nichtig erklärt ist, wirkt das Urteil für und gegen alle Aktionäre sowie die
Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats, auch wenn sie nicht Partei
sind. Der Vorstand hat das Urteil unverzüglich zum Handelsregister
einzureichen. War der Beschluß in das Handelsregister eingetragen, so ist auch
das Urteil einzutragen. Die Eintragung des Urteils ist in gleicher Weise wie
die des Beschlusses bekanntzumachen.


(2) Hatte der Beschluß eine Satzungsänderung zum Inhalt, so
ist mit dem Urteil der vollständige Wortlaut der Satzung, wie er sich unter
Berücksichtigung des Urteils und aller bisherigen Satzungsänderungen ergibt,
mit der Bescheinigung eines Notars über diese Tatsache zum Handelsregister
einzureichen.


 


§ 248a Bekanntmachungen zur Anfechtungsklage


Wird der Anfechtungsprozess beendet, hat die börsennotierte
Gesellschaft die Verfahrensbeendigung unverzüglich in den Gesellschaftsblättern
bekannt zu machen. § 149 Abs. 2 und 3 ist entsprechend anzuwenden.


 


§ 249 Nichtigkeitsklage


(1) Erhebt ein Aktionär, der Vorstand oder ein Mitglied des
Vorstands oder des Aufsichtsrats Klage auf Feststellung der Nichtigkeit eines
Hauptversammlungsbeschlusses gegen die Gesellschaft, so finden § 246 Abs. 2,
Abs. 3 Satz 1 bis 5, Abs. 4, §§ 246a, 247, 248 und 248a entsprechende
Anwendung. Es ist nicht ausgeschlossen, die Nichtigkeit auf andere Weise als
durch Erhebung der Klage geltend zu machen. Schafft der Hauptversammlungsbeschluss
Voraussetzungen für eine Umwandlung nach § 1 des Umwandlungsgesetzes und ist
der Umwandlungsbeschluss eingetragen, so gilt § 20 Abs. 2 des
Umwandlungsgesetzes für den Hauptversammlungsbeschluss entsprechend.


(2) Mehrere Nichtigkeitsprozesse sind zur gleichzeitigen
Verhandlung und Entscheidung zu verbinden. Nichtigkeits- und
Anfechtungsprozesse können verbunden werden.


Zweiter Unterabschnitt


Nichtigkeit bestimmter Hauptversammlungsbeschlüsse


 


§ 250 Nichtigkeit der Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern


(1) Die Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds durch die
Hauptversammlung ist außer im Falle des § 241 Nr. 1, 2 und 5 nur dann nichtig,
wenn 


1. der Aufsichtsrat unter Verstoß gegen § 96 Absatz 4, § 97
Abs. 2 Satz 1 oder § 98 Abs. 4 zusammengesetzt wird;


2. die Hauptversammlung, obwohl sie an Wahlvorschläge
gebunden ist (§§ 6 und 8 des Montan-Mitbestimmungsgesetzes), eine nicht
vorgeschlagene Person wählt;


3. durch die Wahl die gesetzliche Höchstzahl der
Aufsichtsratsmitglieder überschritten wird (§ 95);


4. die gewählte Person nach § 100 Abs. 1 und 2 bei Beginn
ihrer Amtszeit nicht Aufsichtsratsmitglied sein kann;


5. die Wahl gegen § 96 Absatz 2 verstößt.


(2) Für die Klage auf Feststellung, daß die Wahl eines
Aufsichtsratsmitglieds nichtig ist, sind parteifähig 


1. der Gesamtbetriebsrat der Gesellschaft oder, wenn in der
Gesellschaft nur ein Betriebsrat besteht, der Betriebsrat, sowie, wenn die
Gesellschaft herrschendes Unternehmen eines Konzerns ist, der
Konzernbetriebsrat,


2. der Gesamt- oder Unternehmenssprecherausschuss der
Gesellschaft oder, wenn in der Gesellschaft nur ein Sprecherausschuss besteht,
der Sprecherausschuss sowie, wenn die Gesellschaft herrschendes Unternehmen
eines Konzerns ist, der Konzernsprecherausschuss,


3. der Gesamtbetriebsrat eines anderen Unternehmens, dessen
Arbeitnehmer selbst oder durch Delegierte an der Wahl von
Aufsichtsratsmitgliedern der Gesellschaft teilnehmen, oder, wenn in dem anderen
Unternehmen nur ein Betriebsrat besteht, der Betriebsrat,


4. der Gesamt- oder Unternehmenssprecherausschuss eines
anderen Unternehmens, dessen Arbeitnehmer selbst oder durch Delegierte an der
Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern der Gesellschaft teilnehmen, oder, wenn in
dem anderen Unternehmen nur ein Sprecherausschuss besteht, der
Sprecherausschuss,


5. jede in der Gesellschaft oder in einem Unternehmen,
dessen Arbeitnehmer selbst oder durch Delegierte an der Wahl von
Aufsichtsratsmitgliedern der Gesellschaft teilnehmen, vertretene Gewerkschaft
sowie deren Spitzenorganisation.


(3) Erhebt ein Aktionär, der Vorstand, ein Mitglied des
Vorstands oder des Aufsichtsrats oder eine in Absatz 2 bezeichnete Organisation
oder Vertretung der Arbeitnehmer gegen die Gesellschaft Klage auf Feststellung,
dass die Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds nichtig ist, so gelten § 246 Abs. 2,
Abs. 3 Satz 1 bis 4, Abs. 4, §§ 247, 248 Abs. 1 Satz 2, §§ 248a und 249 Abs. 2
sinngemäß. Es ist nicht ausgeschlossen, die Nichtigkeit auf andere Weise als
durch Erhebung der Klage geltend zu machen.


 


§ 251 Anfechtung der Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern


(1) Die Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds durch die
Hauptversammlung kann wegen Verletzung des Gesetzes oder der Satzung durch
Klage angefochten werden. Ist die Hauptversammlung an Wahlvorschläge gebunden,
so kann die Anfechtung auch darauf gestützt werden, daß der Wahlvorschlag
gesetzwidrig zustande gekommen ist. § 243 Abs. 4 und § 244 gelten.


(2) Für die Anfechtungsbefugnis gilt § 245 Nr. 1, 2 und 4.
Die Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds, das nach dem Montan-Mitbestimmungsgesetz
auf Vorschlag der Betriebsräte gewählt worden ist, kann auch von jedem
Betriebsrat eines Betriebs der Gesellschaft, jeder in den Betrieben der
Gesellschaft vertretenen Gewerkschaft oder deren Spitzenorganisation
angefochten werden. Die Wahl eines weiteren Mitglieds, das nach dem
Montan-Mitbestimmungsgesetz oder dem Mitbestimmungsergänzungsgesetz auf
Vorschlag der übrigen Aufsichtsratsmitglieder gewählt worden ist, kann auch von
jedem Aufsichtsratsmitglied angefochten werden.


(3) Für das Anfechtungsverfahren gelten die §§ 246, 247, 248
Abs. 1 Satz 2 und § 248a.


 


§ 252 Urteilswirkung


(1) Erhebt ein Aktionär, der Vorstand, ein Mitglied des
Vorstands oder des Aufsichtsrats oder eine in § 250 Abs. 2 bezeichnete
Organisation oder Vertretung der Arbeitnehmer gegen die Gesellschaft Klage auf
Feststellung, daß die Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds durch die
Hauptversammlung nichtig ist, so wirkt ein Urteil, das die Nichtigkeit der Wahl
rechtskräftig feststellt, für und gegen alle Aktionäre und Arbeitnehmer der
Gesellschaft, alle Arbeitnehmer von anderen Unternehmen, deren Arbeitnehmer
selbst oder durch Delegierte an der Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern der
Gesellschaft teilnehmen, die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats
sowie die in § 250 Abs. 2 bezeichneten Organisationen und Vertretungen der
Arbeitnehmer, auch wenn sie nicht Partei sind.


(2) Wird die Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds durch die
Hauptversammlung durch rechtskräftiges Urteil für nichtig erklärt, so wirkt das
Urteil für und gegen alle Aktionäre sowie die Mitglieder des Vorstands und
Aufsichtsrats, auch wenn sie nicht Partei sind. Im Fall des § 251 Abs. 2 Satz 2
wirkt das Urteil auch für und gegen die nach dieser Vorschrift
anfechtungsberechtigten Betriebsräte, Gewerkschaften und Spitzenorganisationen,
auch wenn sie nicht Partei sind.


 


§ 253 Nichtigkeit des Beschlusses über die Verwendung des
Bilanzgewinns


(1) Der Beschluß über die Verwendung des Bilanzgewinns ist
außer in den Fällen des § 173 Abs. 3, des § 217 Abs. 2 und des § 241 nur dann
nichtig, wenn die Feststellung des Jahresabschlusses, auf dem er beruht,
nichtig ist. Die Nichtigkeit des Beschlusses aus diesem Grund kann nicht mehr
geltend gemacht werden, wenn die Nichtigkeit der Feststellung des
Jahresabschlusses nicht mehr geltend gemacht werden kann.


(2) Für die Klage auf Feststellung der Nichtigkeit gegen die
Gesellschaft gilt § 249.  


§ 254 Anfechtung des Beschlusses über die Verwendung des
Bilanzgewinns


(1) Der Beschluß über die Verwendung des Bilanzgewinns kann
außer nach § 243 auch angefochten werden, wenn die Hauptversammlung aus dem
Bilanzgewinn Beträge in Gewinnrücklagen einstellt oder als Gewinn vorträgt, die
nicht nach Gesetz oder Satzung von der Verteilung unter die Aktionäre
ausgeschlossen sind, obwohl die Einstellung oder der Gewinnvortrag bei
vernünftiger kaufmännischer Beurteilung nicht notwendig ist, um die Lebens- und
Widerstandsfähigkeit der Gesellschaft für einen hinsichtlich der
wirtschaftlichen und finanziellen Notwendigkeiten übersehbaren Zeitraum zu
sichern und dadurch unter die Aktionäre kein Gewinn in Höhe von mindestens vier
vom Hundert des Grundkapitals abzüglich von noch nicht eingeforderten Einlagen
verteilt werden kann.


(2) Für die Anfechtung gelten die §§ 244 bis 246, 247 bis
248a. Die Anfechtungsfrist beginnt auch dann mit der Beschlußfassung, wenn der
Jahresabschluß nach § 316 Abs. 3 des Handelsgesetzbuchs erneut zu prüfen ist.
Zu einer Anfechtung nach Absatz 1 sind Aktionäre nur befugt, wenn ihre Anteile
zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von
500.000 Euro erreichen.


 


§ 255 Anfechtung der Kapitalerhöhung gegen Einlagen


(1) Der Beschluß über eine Kapitalerhöhung gegen Einlagen
kann nach § 243 angefochten werden.


(2) Die Anfechtung kann, wenn das Bezugsrecht der Aktionäre
ganz oder zum Teil ausgeschlossen worden ist, auch darauf gestützt werden, daß
der sich aus dem Erhöhungsbeschluß ergebende Ausgabebetrag oder der
Mindestbetrag, unter dem die neuen Aktien nicht ausgegeben werden sollen,
unangemessen niedrig ist. Dies gilt nicht, wenn die neuen Aktien von einem
Dritten mit der Verpflichtung übernommen werden sollen, sie den Aktionären zum
Bezug anzubieten.


(3) Für die Anfechtung gelten die §§ 244 bis 248a.


Zweiter Abschnitt


Nichtigkeit des festgestellten Jahresabschlusses


 


§ 256 Nichtigkeit


(1) Ein festgestellter Jahresabschluß ist außer in den
Fällen des § 173 Abs. 3, § 234 Abs. 3 und § 235 Abs. 2 nichtig, wenn 


1. er durch seinen Inhalt Vorschriften verletzt, die
ausschließlich oder überwiegend zum Schutz der Gläubiger der Gesellschaft
gegeben sind,


2. er im Falle einer gesetzlichen Prüfungspflicht nicht nach
§ 316 Abs. 1 und 3 des Handelsgesetzbuchs geprüft worden ist;


3. er im Falle einer gesetzlichen Prüfungspflicht von
Personen geprüft worden ist, die nach § 319 Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs oder
nach Artikel 25 des Einführungsgesetzes zum Handelsgesetzbuch nicht Abschlussprüfer
sind oder aus anderen Gründen als einem Verstoß gegen § 319 Abs. 2, 3 oder Abs.
4, § 319a Abs. 1 oder § 319b Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs nicht zum
Abschlussprüfer bestellt sind,


4. bei seiner Feststellung die Bestimmungen des Gesetzes
oder der Satzung über die Einstellung von Beträgen in Kapital- oder
Gewinnrücklagen oder über die Entnahme von Beträgen aus Kapital- oder
Gewinnrücklagen verletzt worden sind.


(2) Ein von Vorstand und Aufsichtsrat festgestellter
Jahresabschluß ist außer nach Absatz 1 nur nichtig, wenn der Vorstand oder der
Aufsichtsrat bei seiner Feststellung nicht ordnungsgemäß mitgewirkt hat.


(3) Ein von der Hauptversammlung festgestellter
Jahresabschluß ist außer nach Absatz 1 nur nichtig, wenn die Feststellung 


1. in einer Hauptversammlung beschlossen worden ist, die
unter Verstoß gegen § 121 Abs. 2 und 3 Satz 1 oder Abs. 4 einberufen war,


2. nicht nach § 130 Abs. 1 und 2 Satz 1 und Abs. 4
beurkundet ist,


3. auf Anfechtungsklage durch Urteil rechtskräftig für
nichtig erklärt worden ist.


(4) Wegen Verstoßes gegen die Vorschriften über die
Gliederung des Jahresabschlusses sowie wegen der Nichtbeachtung von
Formblättern, nach denen der Jahresabschluß zu gliedern ist, ist der
Jahresabschluß nur nichtig, wenn seine Klarheit und Übersichtlichkeit dadurch
wesentlich beeinträchtigt sind.


(5) Wegen Verstoßes gegen die Bewertungsvorschriften ist der
Jahresabschluß nur nichtig, wenn 


1. Posten überbewertet oder


2. Posten unterbewertet sind und dadurch die Vermögens- und
Ertragslage der Gesellschaft vorsätzlich unrichtig wiedergegeben oder
verschleiert wird.


Überbewertet sind Aktivposten, wenn sie mit einem höheren
Wert, Passivposten, wenn sie mit einem niedrigeren Betrag angesetzt sind, als
nach §§ 253 bis 256a des Handelsgesetzbuchs zulässig ist. Unterbewertet sind
Aktivposten, wenn sie mit einem niedrigeren Wert, Passivposten, wenn sie mit
einem höheren Betrag angesetzt sind, als nach §§ 253 bis 256a des
Handelsgesetzbuchs zulässig ist. Bei Kreditinstituten oder
Finanzdienstleistungsinstituten sowie bei Kapitalverwaltungsgesellschaften im
Sinn des § 17 des Kapitalanlagegesetzbuchs liegt ein Verstoß gegen die
Bewertungsvorschriften nicht vor, soweit die Abweichung nach den für sie
geltenden Vorschriften, insbesondere den §§ 340e bis 340g des Handelsgesetzbuchs,
zulässig ist; dies gilt entsprechend für Versicherungsunternehmen nach Maßgabe
der für sie geltenden Vorschriften, insbesondere der §§ 341b bis 341h des
Handelsgesetzbuchs.


(6) Die Nichtigkeit nach Absatz 1 Nr. 1, 3 und 4, Absatz 2,
Absatz 3 Nr. 1 und 2, Absatz 4 und 5 kann nicht mehr geltend gemacht werden,
wenn seit der Bekanntmachung nach § 325 Abs. 2 des Handelsgesetzbuchs in den
Fällen des Absatzes 1 Nr. 3 und 4, des Absatzes 2 und des Absatzes 3 Nr. 1 und
2 sechs Monate, in den anderen Fällen drei Jahre verstrichen sind. Ist bei
Ablauf der Frist eine Klage auf Feststellung der Nichtigkeit des
Jahresabschlusses rechtshängig, so verlängert sich die Frist, bis über die
Klage rechtskräftig entschieden ist oder sie sich auf andere Weise endgültig
erledigt hat.


(7) Für die Klage auf Feststellung der Nichtigkeit gegen die
Gesellschaft gilt § 249 sinngemäß. Hat die Gesellschaft Wertpapiere im Sinne
des § 2 Absatz 1 des Wertpapierhandelsgesetzes ausgegeben, die an einer
inländischen Börse zum Handel im regulierten Markt zugelassen sind, so hat das
Gericht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht den Eingang einer
Klage auf Feststellung der Nichtigkeit sowie jede rechtskräftige Entscheidung
über diese Klage mitzuteilen.


Fußnote


(+++ § 256: Zur Anwendung vgl. § 26g AktGEG +++)


 


§ 257 Anfechtung der Feststellung des Jahresabschlusses
durch die Hauptversammlung


(1) Die Feststellung des Jahresabschlusses durch die
Hauptversammlung kann nach § 243 angefochten werden. Die Anfechtung kann jedoch
nicht darauf gestützt werden, daß der Inhalt des Jahresabschlusses gegen Gesetz
oder Satzung verstößt.


(2) Für die Anfechtung gelten die §§ 244 bis 246, 247 bis
248a. Die Anfechtungsfrist beginnt auch dann mit der Beschlußfassung, wenn der
Jahresabschluß nach § 316 Abs. 3 des Handelsgesetzbuchs erneut zu prüfen ist.


Dritter Abschnitt


Sonderprüfung wegen unzulässiger Unterbewertung


 


§ 258 Bestellung der Sonderprüfer


(1) Besteht Anlaß für die Annahme, daß 


1. in einem festgestellten Jahresabschluß bestimmte Posten
nicht unwesentlich unterbewertet sind (§ 256 Abs. 5 Satz 3) oder


2. der Anhang die vorgeschriebenen Angaben nicht oder nicht
vollständig enthält und der Vorstand in der Hauptversammlung die fehlenden
Angaben, obwohl nach ihnen gefragt worden ist, nicht gemacht hat und die
Aufnahme der Frage in die Niederschrift verlangt worden ist,


so hat das Gericht auf Antrag Sonderprüfer zu bestellen. Die
Sonderprüfer haben die bemängelten Posten darauf zu prüfen, ob sie nicht
unwesentlich unterbewertet sind. Sie haben den Anhang darauf zu prüfen, ob die
vorgeschriebenen Angaben nicht oder nicht vollständig gemacht worden sind und
der Vorstand in der Hauptversammlung die fehlenden Angaben, obwohl nach ihnen
gefragt worden ist, nicht gemacht hat und die Aufnahme der Frage in die
Niederschrift verlangt worden ist.


(1a) Bei Kreditinstituten oder Finanzdienstleistungsinstituten
sowie bei Kapitalverwaltungsgesellschaften im Sinn des § 17 des
Kapitalanlagegesetzbuchs kann ein Sonderprüfer nach Absatz 1 nicht bestellt
werden, soweit die Unterbewertung oder die fehlenden Angaben im Anhang auf der
Anwendung des § 340f des Handelsgesetzbuchs beruhen.


(2) Der Antrag muß innerhalb eines Monats nach der
Hauptversammlung über den Jahresabschluß gestellt werden. Dies gilt auch, wenn
der Jahresabschluß nach § 316 Abs. 3 des Handelsgesetzbuchs erneut zu prüfen
ist. Er kann nur von Aktionären gestellt werden, deren Anteile zusammen den
Schwellenwert des § 142 Abs. 2 erreichen. Die Antragsteller haben die Aktien
bis zur Entscheidung über den Antrag zu hinterlegen oder eine Versicherung des
depotführenden Instituts vorzulegen, dass die Aktien so lange nicht veräußert
werden, und glaubhaft zu machen, daß sie seit mindestens drei Monaten vor dem
Tag der Hauptversammlung Inhaber der Aktien sind. Zur Glaubhaftmachung genügt
eine eidesstattliche Versicherung vor einem Notar.


(3) Vor der Bestellung hat das Gericht den Vorstand, den
Aufsichtsrat und den Abschlußprüfer zu hören. Gegen die Entscheidung ist die
Beschwerde zulässig. Über den Antrag gemäß Absatz 1 entscheidet das
Landgericht, in dessen Bezirk die Gesellschaft ihren Sitz hat.


(4) Sonderprüfer nach Absatz 1 können nur Wirtschaftsprüfer
und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sein. Für die Auswahl gelten § 319 Abs. 2
bis 4, § 319a Abs. 1 und § 319b Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs sinngemäß. Der
Abschlußprüfer der Gesellschaft und Personen, die in den letzten drei Jahren
vor der Bestellung Abschlußprüfer der Gesellschaft waren, können nicht
Sonderprüfer nach Absatz 1 sein.


(5) § 142 Abs. 6 über den Ersatz angemessener barer Auslagen
und die Vergütung gerichtlich bestellter Sonderprüfer, § 145 Abs. 1 bis 3 über
die Rechte der Sonderprüfer, § 146 über die Kosten der Sonderprüfung und § 323
des Handelsgesetzbuchs über die Verantwortlichkeit des Abschlußprüfers gelten
sinngemäß. Die Sonderprüfer nach Absatz 1 haben die Rechte nach § 145 Abs. 2
auch gegenüber dem Abschlußprüfer der Gesellschaft.


 


§ 259 Prüfungsbericht. Abschließende Feststellungen


(1) Die Sonderprüfer haben über das Ergebnis der Prüfung
schriftlich zu berichten. Stellen die Sonderprüfer bei Wahrnehmung ihrer
Aufgaben fest, daß Posten überbewertet sind (§ 256 Abs. 5 Satz 2), oder daß
gegen die Vorschriften über die Gliederung des Jahresabschlusses verstoßen ist
oder Formblätter nicht beachtet sind, so haben sie auch darüber zu berichten.
Für den Bericht gilt § 145 Abs. 4 bis 6 sinngemäß.


(2) Sind nach dem Ergebnis der Prüfung die bemängelten
Posten nicht unwesentlich unterbewertet (§ 256 Abs. 5 Satz 3), so haben die
Sonderprüfer am Schluß ihres Berichts in einer abschließenden Feststellung zu
erklären, 


1. zu welchem Wert die einzelnen Aktivposten mindestens und
mit welchem Betrag die einzelnen Passivposten höchstens anzusetzen waren;


2. um welchen Betrag der Jahresüberschuß sich beim Ansatz
dieser Werte oder Beträge erhöht oder der Jahresfehlbetrag sich ermäßigt hätte.


Die Sonderprüfer haben ihrer Beurteilung die Verhältnisse am
Stichtag des Jahresabschlusses zugrunde zu legen. Sie haben für den Ansatz der
Werte und Beträge nach Nummer 1 diejenige Bewertungs- und Abschreibungsmethode
zugrunde zu legen, nach der die Gesellschaft die zu bewertenden Gegenstände
oder vergleichbare Gegenstände zuletzt in zulässiger Weise bewertet hat.


(3) Sind nach dem Ergebnis der Prüfung die bemängelten
Posten nicht oder nur unwesentlich unterbewertet (§ 256 Abs. 5 Satz 3), so
haben die Sonderprüfer am Schluß ihres Berichts in einer abschließenden
Feststellung zu erklären, daß nach ihrer pflichtmäßigen Prüfung und Beurteilung
die bemängelten Posten nicht unzulässig unterbewertet sind.


(4) Hat nach dem Ergebnis der Prüfung der Anhang die
vorgeschriebenen Angaben nicht oder nicht vollständig enthalten und der
Vorstand in der Hauptversammlung die fehlenden Angaben, obwohl nach ihnen
gefragt worden ist, nicht gemacht und ist die Aufnahme der Frage in die
Niederschrift verlangt worden, so haben die Sonderprüfer am Schluß ihres
Berichts in einer abschließenden Feststellung die fehlenden Angaben zu machen.
Ist die Angabe von Abweichungen von Bewertungs- oder Abschreibungsmethoden
unterlassen worden, so ist in der abschließenden Feststellung auch der Betrag
anzugeben, um den der Jahresüberschuß oder Jahresfehlbetrag ohne die
Abweichung, deren Angabe unterlassen wurde, höher oder niedriger gewesen wäre.
Sind nach dem Ergebnis der Prüfung keine Angaben nach Satz 1 unterlassen
worden, so haben die Sonderprüfer in einer abschließenden Feststellung zu
erklären, daß nach ihrer pflichtmäßigen Prüfung und Beurteilung im Anhang keine
der vorgeschriebenen Angaben unterlassen worden ist.


(5) Der Vorstand hat die abschließenden Feststellungen der
Sonderprüfer nach den Absätzen 2 bis 4 unverzüglich in den
Gesellschaftsblättern bekanntzumachen.


 


§ 260 Gerichtliche Entscheidung über die abschließenden
Feststellungen der Sonderprüfer


(1) Gegen abschließende Feststellungen der Sonderprüfer nach
§ 259 Abs. 2 und 3 können die Gesellschaft oder Aktionäre, deren Anteile
zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von
500 000 Euro erreichen, innerhalb eines Monats nach der Veröffentlichung im
Bundesanzeiger den Antrag auf Entscheidung durch das nach § 132 Abs. 1 zuständige
Gericht stellen. § 258 Abs. 2 Satz 4 und 5 gilt sinngemäß. Der Antrag muß auf
Feststellung des Betrags gerichtet sein, mit dem die im Antrag zu bezeichnenden
Aktivposten mindestens oder die im Antrag zu bezeichnenden Passivposten
höchstens anzusetzen waren. Der Antrag der Gesellschaft kann auch auf
Feststellung gerichtet sein, daß der Jahresabschluß die in der abschließenden
Feststellung der Sonderprüfer festgestellten Unterbewertungen nicht enthielt.


(2) Über den Antrag entscheidet das Gericht unter Würdigung
aller Umstände nach freier Überzeugung. § 259 Abs. 2 Satz 2 und 3 ist
anzuwenden. Soweit die volle Aufklärung aller maßgebenden Umstände mit
erheblichen Schwierigkeiten verbunden ist, hat das Gericht die anzusetzenden
Werte oder Beträge zu schätzen.


(3) § 99 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1, Abs. 3 und 5 gilt sinngemäß.
Das Gericht hat seine Entscheidung der Gesellschaft und, wenn Aktionäre den
Antrag nach Absatz 1 gestellt haben, auch diesen zuzustellen. Es hat sie ferner
ohne Gründe in den Gesellschaftsblättern bekanntzumachen. Die Beschwerde steht
der Gesellschaft und Aktionären zu, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil
des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von 500 000 Euro erreichen. § 258
Abs. 2 Satz 4 und 5 gilt sinngemäß. Die Beschwerdefrist beginnt mit der
Bekanntmachung der Entscheidung im Bundesanzeiger, jedoch für die Gesellschaft
und, wenn Aktionäre den Antrag nach Absatz 1 gestellt haben, auch für diese
nicht vor der Zustellung der Entscheidung.


(4) Die Kosten sind, wenn dem Antrag stattgegeben wird, der
Gesellschaft, sonst dem Antragsteller aufzuerlegen. § 247 gilt sinngemäß.


Fußnote


(+++ § 260 Abs. 4 Satz 2: Zur Anwendung vgl. § 72 Abs. 2
GNotKG +++)


 


§ 261 Entscheidung über den Ertrag auf Grund höherer
Bewertung


(1) Haben die Sonderprüfer in ihrer abschließenden
Feststellung erklärt, daß Posten unterbewertet sind, und ist gegen diese
Feststellung nicht innerhalb der in § 260 Abs. 1 bestimmten Frist der Antrag
auf gerichtliche Entscheidung gestellt worden, so sind die Posten in dem ersten
Jahresabschluß, der nach Ablauf dieser Frist aufgestellt wird, mit den von den
Sonderprüfern festgestellten Werten oder Beträgen anzusetzen. Dies gilt nicht,
soweit auf Grund veränderter Verhältnisse, namentlich bei Gegenständen, die der
Abnutzung unterliegen, auf Grund der Abnutzung, nach §§ 253 bis 256a des
Handelsgesetzbuchs oder nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung für
Aktivposten ein niedrigerer Wert oder für Passivposten ein höherer Betrag anzusetzen
ist. In diesem Fall sind im Anhang die Gründe anzugeben und in einer
Sonderrechnung die Entwicklung des von den Sonderprüfern festgestellten Wertes
oder Betrags auf den nach Satz 2 angesetzten Wert oder Betrag darzustellen.
Sind die Gegenstände nicht mehr vorhanden, so ist darüber und über die
Verwendung des Ertrags aus dem Abgang der Gegenstände im Anhang zu berichten.
Bei den einzelnen Posten der Jahresbilanz sind die Unterschiedsbeträge zu
vermerken, um die auf Grund von Satz 1 und 2 Aktivposten zu einem höheren Wert
oder Passivposten mit einem niedrigeren Betrag angesetzt worden sind. Die Summe
der Unterschiedsbeträge ist auf der Passivseite der Bilanz und in der Gewinn-
und Verlustrechnung als "Ertrag auf Grund höherer Bewertung gemäß dem Ergebnis
der Sonderprüfung" gesondert auszuweisen. Ist die Gesellschaft eine kleine
Kapitalgesellschaft (§ 267 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs), hat sie die Sätze
3 und 4 nur anzuwenden, wenn die Voraussetzungen des § 264 Absatz 2 Satz 2 des
Handelsgesetzbuchs unter Berücksichtigung der nach diesem Abschnitt
durchgeführten Sonderprüfung vorliegen.


(2) Hat das gemäß § 260 angerufene Gericht festgestellt, daß
Posten unterbewertet sind, so gilt für den Ansatz der Posten in dem ersten
Jahresabschluß, der nach Rechtskraft der gerichtlichen Entscheidung aufgestellt
wird, Absatz 1 sinngemäß. Die Summe der Unterschiedsbeträge ist als
"Ertrag auf Grund höherer Bewertung gemäß gerichtlicher Entscheidung"
gesondert auszuweisen.


(3) Der Ertrag aus höherer Bewertung nach Absätzen 1 und 2
rechnet für die Anwendung des § 58 nicht zum Jahresüberschuß. Über die
Verwendung des Ertrags abzüglich der auf ihn zu entrichtenden Steuern
entscheidet die Hauptversammlung, soweit nicht in dem Jahresabschluß ein
Bilanzverlust ausgewiesen wird, der nicht durch Kapital- oder Gewinnrücklagen
gedeckt ist.


Fußnote


(+++ § 261: Zur Anwendung vgl. § 26g AktGEG +++)


 


§ 261a Mitteilungen an die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht


Das Gericht hat der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht den Eingang eines Antrags auf Bestellung eines
Sonderprüfers, jede rechtskräftige Entscheidung über die Bestellung von
Sonderprüfern, den Prüfungsbericht sowie eine rechtskräftige gerichtliche
Entscheidung über abschließende Feststellungen der Sonderprüfer nach § 260
mitzuteilen, wenn die Gesellschaft Wertpapiere im Sinne des § 2 Absatz 1 des
Wertpapierhandelsgesetzes ausgegeben hat, die an einer inländischen Börse zum
Handel im regulierten Markt zugelassen sind.


Achter Teil


Auflösung und Nichtigerklärung der Gesellschaft


Erster Abschnitt


Auflösung


Erster Unterabschnitt


Auflösungsgründe und Anmeldung


 


§ 262 Auflösungsgründe


(1) Die Aktiengesellschaft wird aufgelöst 


1. durch Ablauf der in der Satzung bestimmten Zeit;


2. durch Beschluß der Hauptversammlung; dieser bedarf einer
Mehrheit, die mindestens drei Viertel des bei der Beschlußfassung vertretenen
Grundkapitals umfaßt; die Satzung kann eine größere Kapitalmehrheit und weitere
Erfordernisse bestimmen;


3. durch die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das
Vermögen der Gesellschaft;


4. mit der Rechtskraft des Beschlusses, durch den die
Eröffnung des Insolvenzverfahrens mangels Masse abgelehnt wird;


5. mit der Rechtskraft einer Verfügung des Registergerichts,
durch welche nach § 399 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und
in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit ein Mangel der Satzung
festgestellt worden ist;


6. durch Löschung der Gesellschaft wegen Vermögenslosigkeit
nach § 394 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit.


(2) Dieser Abschnitt gilt auch, wenn die Aktiengesellschaft
aus anderen Gründen aufgelöst wird.


 


§ 263 Anmeldung und Eintragung der Auflösung


Der Vorstand hat die Auflösung der Gesellschaft zur
Eintragung in das Handelsregister anzumelden. Dies gilt nicht in den Fällen der
Eröffnung und der Ablehnung der Eröffnung des Insolvenzverfahrens (§ 262 Abs. 1
Nr. 3 und 4) sowie im Falle der gerichtlichen Feststellung eines Mangels der
Satzung (§ 262 Abs. 1 Nr. 5). In diesen Fällen hat das Gericht die Auflösung
und ihren Grund von Amts wegen einzutragen. Im Falle der Löschung der
Gesellschaft (§ 262 Abs. 1 Nr. 6) entfällt die Eintragung der Auflösung.


Zweiter Unterabschnitt


Abwicklung


 


§ 264 Notwendigkeit der Abwicklung


(1) Nach der Auflösung der Gesellschaft findet die
Abwicklung statt, wenn nicht über das Vermögen der Gesellschaft das
Insolvenzverfahren eröffnet worden ist.


(2) Ist die Gesellschaft durch Löschung wegen
Vermögenslosigkeit aufgelöst, so findet eine Abwicklung nur statt, wenn sich
nach der Löschung herausstellt, daß Vermögen vorhanden ist, das der Verteilung
unterliegt. Die Abwickler sind auf Antrag eines Beteiligten durch das Gericht
zu ernennen.


(3) Soweit sich aus diesem Unterabschnitt oder aus dem Zweck
der Abwicklung nichts anderes ergibt, sind auf die Gesellschaft bis zum Schluß
der Abwicklung die Vorschriften weiterhin anzuwenden, die für nicht aufgelöste
Gesellschaften gelten.


 


§ 265 Abwickler


(1) Die Abwicklung besorgen die Vorstandsmitglieder als
Abwickler.


(2) Die Satzung oder ein Beschluß der Hauptversammlung kann
andere Personen als Abwickler bestellen. Für die Auswahl der Abwickler gilt §
76 Abs. 3 Satz 2 und 3 sinngemäß. Auch eine juristische Person kann Abwickler
sein.


(3) Auf Antrag des Aufsichtsrats oder einer Minderheit von
Aktionären, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder
den anteiligen Betrag von 500 000 Euro erreichen, hat das Gericht bei Vorliegen
eines wichtigen Grundes die Abwickler zu bestellen und abzuberufen. Die
Aktionäre haben glaubhaft zu machen, daß sie seit mindestens drei Monaten
Inhaber der Aktien sind. Zur Glaubhaftmachung genügt eine eidesstattliche
Versicherung vor einem Gericht oder Notar. Gegen die Entscheidung ist die
Beschwerde zulässig.


(4) Die gerichtlich bestellten Abwickler haben Anspruch auf
Ersatz angemessener barer Auslagen und auf Vergütung für ihre Tätigkeit.
Einigen sich der gerichtlich bestellte Abwickler und die Gesellschaft nicht, so
setzt das Gericht die Auslagen und die Vergütung fest. Gegen die Entscheidung
ist die Beschwerde zulässig; die Rechtsbeschwerde ist ausgeschlossen. Aus der
rechtskräftigen Entscheidung findet die Zwangsvollstreckung nach der Zivilprozeßordnung
statt.


(5) Abwickler, die nicht vom Gericht bestellt sind, kann die
Hauptversammlung jederzeit abberufen. Für die Ansprüche aus dem
Anstellungsvertrag gelten die allgemeinen Vorschriften.


(6) Die Absätze 2 bis 5 gelten nicht für den Arbeitsdirektor,
soweit sich seine Bestellung und Abberufung nach den Vorschriften des
Montan-Mitbestimmungsgesetzes bestimmen.


 


§ 266 Anmeldung der Abwickler


(1) Die ersten Abwickler sowie ihre Vertretungsbefugnis hat
der Vorstand, jeden Wechsel der Abwickler und jede Änderung ihrer
Vertretungsbefugnis haben die Abwickler zur Eintragung in das Handelsregister
anzumelden.


(2) Der Anmeldung sind die Urkunden über die Bestellung oder
Abberufung sowie über die Vertretungsbefugnis in Urschrift oder öffentlich
beglaubigter Abschrift beizufügen.


(3) In der Anmeldung haben die Abwickler zu versichern, daß
keine Umstände vorliegen, die ihrer Bestellung nach § 265 Abs. 2 Satz 2
entgegenstehen, und daß sie über ihre unbeschränkte Auskunftspflicht gegenüber
dem Gericht belehrt worden sind. § 37 Abs. 2 Satz 2 ist anzuwenden.


(4) Die Bestellung oder Abberufung von Abwicklern durch das
Gericht wird von Amts wegen eingetragen.


(5) (weggefallen)


 


§ 267 Aufruf der Gläubiger


Die Abwickler haben unter Hinweis auf die Auflösung der
Gesellschaft die Gläubiger der Gesellschaft aufzufordern, ihre Ansprüche
anzumelden. Die Aufforderung ist in den Gesellschaftsblättern bekanntzumachen.


 


§ 268 Pflichten der Abwickler


(1) Die Abwickler haben die laufenden Geschäfte zu beenden,
die Forderungen einzuziehen, das übrige Vermögen in Geld umzusetzen und die
Gläubiger zu befriedigen. Soweit es die Abwicklung erfordert, dürfen sie auch
neue Geschäfte eingehen.


(2) Im übrigen haben die Abwickler innerhalb ihres
Geschäftskreises die Rechte und Pflichten des Vorstands. Sie unterliegen wie
dieser der Überwachung durch den Aufsichtsrat.


(3) Das Wettbewerbsverbot des § 88 gilt für sie nicht.


(4) Auf allen Geschäftsbriefen, die an einen bestimmten
Empfänger gerichtet werden, müssen die Rechtsform und der Sitz der
Gesellschaft, die Tatsache, daß die Gesellschaft sich in Abwicklung befindet,
das Registergericht des Sitzes der Gesellschaft und die Nummer, unter der die
Gesellschaft in das Handelsregister eingetragen ist, sowie alle Abwickler und
der Vorsitzende des Aufsichtsrats mit dem Familiennamen und mindestens einem
ausgeschriebenen Vornamen angegeben werden. Werden Angaben über das Kapital der
Gesellschaft gemacht, so müssen in jedem Fall das Grundkapital sowie, wenn auf
die Aktien der Ausgabebetrag nicht vollständig eingezahlt ist, der Gesamtbetrag
der ausstehenden Einlagen angegeben werden. Der Angaben nach Satz 1 bedarf es
nicht bei Mitteilungen oder Berichten, die im Rahmen einer bestehenden
Geschäftsverbindung ergehen und für die üblicherweise Vordrucke verwendet
werden, in denen lediglich die im Einzelfall erforderlichen besonderen Angaben
eingefügt zu werden brauchen. Bestellscheine gelten als Geschäftsbriefe im
Sinne des Satzes 1; Satz 3 ist auf sie nicht anzuwenden.


 


§ 269 Vertretung durch die Abwickler


(1) Die Abwickler vertreten die Gesellschaft gerichtlich und
außergerichtlich.


(2) Sind mehrere Abwickler bestellt, so sind, wenn die
Satzung oder die sonst zuständige Stelle nichts anderes bestimmt, sämtliche
Abwickler nur gemeinschaftlich zur Vertretung der Gesellschaft befugt. Ist eine
Willenserklärung gegenüber der Gesellschaft abzugeben, so genügt die Abgabe
gegenüber einem Abwickler.


(3) Die Satzung oder die sonst zuständige Stelle kann auch
bestimmen, daß einzelne Abwickler allein oder in Gemeinschaft mit einem
Prokuristen zur Vertretung der Gesellschaft befugt sind. Dasselbe kann der
Aufsichtsrat bestimmen, wenn die Satzung oder ein Beschluß der Hauptversammlung
ihn hierzu ermächtigt hat. Absatz 2 Satz 2 gilt in diesen Fällen sinngemäß.


(4) Zur Gesamtvertretung befugte Abwickler können einzelne
von ihnen zur Vornahme bestimmter Geschäfte oder bestimmter Arten von
Geschäften ermächtigen. Dies gilt sinngemäß, wenn ein einzelner Abwickler in
Gemeinschaft mit einem Prokuristen zur Vertretung der Gesellschaft befugt ist.


(5) Die Vertretungsbefugnis der Abwickler kann nicht
beschränkt werden.


(6) Abwickler zeichnen für die Gesellschaft, indem sie der
Firma einen die Abwicklung andeutenden Zusatz und ihre Namensunterschrift
hinzufügen.


 


§ 270 Eröffnungsbilanz. Jahresabschluß und Lagebericht


(1) Die Abwickler haben für den Beginn der Abwicklung eine
Bilanz (Eröffnungsbilanz) und einen die Eröffnungsbilanz erläuternden Bericht
sowie für den Schluß eines jeden Jahres einen Jahresabschluß und einen
Lagebericht aufzustellen.


(2) Die Hauptversammlung beschließt über die Feststellung
der Eröffnungsbilanz und des Jahresabschlusses sowie über die Entlastung der
Abwickler und der Mitglieder des Aufsichtsrats. Auf die Eröffnungsbilanz und
den erläuternden Bericht sind die Vorschriften über den Jahresabschluß
entsprechend anzuwenden. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind jedoch
wie Umlaufvermögen zu bewerten, soweit ihre Veräußerung innerhalb eines
übersehbaren Zeitraums beabsichtigt ist oder diese Vermögensgegenstände nicht
mehr dem Geschäftsbetrieb dienen; dies gilt auch für den Jahresabschluß.


(3) Das Gericht kann von der Prüfung des Jahresabschlusses
und des Lageberichts durch einen Abschlußprüfer befreien, wenn die Verhältnisse
der Gesellschaft so überschaubar sind, daß eine Prüfung im Interesse der
Gläubiger und Aktionäre nicht geboten erscheint. Gegen die Entscheidung ist die
Beschwerde zulässig.


 


§ 271 Verteilung des Vermögens


(1) Das nach der Berichtigung der Verbindlichkeiten
verbleibende Vermögen der Gesellschaft wird unter die Aktionäre verteilt.


(2) Das Vermögen ist nach den Anteilen am Grundkapital zu
verteilen, wenn nicht Aktien mit verschiedenen Rechten bei der Verteilung des
Gesellschaftsvermögens vorhanden sind.


(3) Sind die Einlagen auf das Grundkapital nicht auf alle
Aktien in demselben Verhältnis geleistet, so werden die geleisteten Einlagen
erstattet und ein Überschuß nach den Anteilen am Grundkapital verteilt. Reicht das
Vermögen zur Erstattung der Einlagen nicht aus, so haben die Aktionäre den
Verlust nach ihren Anteilen am Grundkapital zu tragen; die noch ausstehenden
Einlagen sind, soweit nötig, einzuziehen.


 


§ 272 Gläubigerschutz


(1) Das Vermögen darf nur verteilt werden, wenn ein Jahr
seit dem Tag verstrichen ist, an dem der Aufruf der Gläubiger bekanntgemacht
worden ist.


(2) Meldet sich ein bekannter Gläubiger nicht, so ist der
geschuldete Betrag für ihn zu hinterlegen, wenn ein Recht zur Hinterlegung
besteht.


(3) Kann eine Verbindlichkeit zur Zeit nicht berichtigt
werden oder ist sie streitig, so darf das Vermögen nur verteilt werden, wenn
dem Gläubiger Sicherheit geleistet ist.


 


§ 273 Schluß der Abwicklung


(1) Ist die Abwicklung beendet und die Schlußrechnung
gelegt, so haben die Abwickler den Schluß der Abwicklung zur Eintragung in das
Handelsregister anzumelden. Die Gesellschaft ist zu löschen.


(2) Die Bücher und Schriften der Gesellschaft sind an einem
vom Gericht bestimmten sicheren Ort zur Aufbewahrung auf zehn Jahre zu
hinterlegen.


(3) Das Gericht kann den Aktionären und den Gläubigern die
Einsicht der Bücher und Schriften gestatten.


(4) Stellt sich nachträglich heraus, daß weitere
Abwicklungsmaßnahmen nötig sind, so hat auf Antrag eines Beteiligten das
Gericht die bisherigen Abwickler neu zu bestellen oder andere Abwickler zu
berufen. § 265 Abs. 4 gilt.


(5) Gegen die Entscheidungen nach den Absätzen 2, 3 und 4
Satz 1 ist die Beschwerde zulässig.


 


§ 274 Fortsetzung einer aufgelösten Gesellschaft


(1) Ist eine Aktiengesellschaft durch Zeitablauf oder durch
Beschluß der Hauptversammlung aufgelöst worden, so kann die Hauptversammlung,
solange noch nicht mit der Verteilung des Vermögens unter die Aktionäre begonnen
ist, die Fortsetzung der Gesellschaft beschließen. Der Beschluß bedarf einer
Mehrheit, die mindestens drei Viertel des bei der Beschlußfassung vertretenen
Grundkapitals umfaßt. Die Satzung kann eine größere Kapitalmehrheit und weitere
Erfordernisse bestimmen.


(2) Gleiches gilt, wenn die Gesellschaft 


1. durch die Eröffnung des Insolvenzverfahrens aufgelöst,
das Verfahren aber auf Antrag des Schuldners eingestellt oder nach der
Bestätigung eines Insolvenzplans, der den Fortbestand der Gesellschaft vorsieht,
aufgehoben worden ist;


2. durch die gerichtliche Feststellung eines Mangels der
Satzung nach § 262 Abs. 1 Nr. 5 aufgelöst worden ist, eine den Mangel behebende
Satzungsänderung aber spätestens zugleich mit der Fortsetzung der Gesellschaft
beschlossen wird.


(3) Die Abwickler haben die Fortsetzung der Gesellschaft zur
Eintragung in das Handelsregister anzumelden. Sie haben bei der Anmeldung
nachzuweisen, daß noch nicht mit der Verteilung des Vermögens der Gesellschaft
unter die Aktionäre begonnen worden ist.


(4) Der Fortsetzungsbeschluß wird erst wirksam, wenn er in
das Handelsregister des Sitzes der Gesellschaft eingetragen worden ist. Im
Falle des Absatzes 2 Nr. 2 hat der Fortsetzungsbeschluß keine Wirkung, solange
er und der Beschluß über die Satzungsänderung nicht in das Handelsregister des
Sitzes der Gesellschaft eingetragen worden sind; die beiden Beschlüsse sollen
nur zusammen in das Handelsregister eingetragen werden.


Zweiter Abschnitt


Nichtigerklärung der Gesellschaft


 


§ 275 Klage auf Nichtigerklärung


(1) Enthält die Satzung keine Bestimmungen über die Höhe des
Grundkapitals oder über den Gegenstand des Unternehmens oder sind die
Bestimmungen der Satzung über den Gegenstand des Unternehmens nichtig, so kann
jeder Aktionär und jedes Mitglied des Vorstands und des Aufsichtsrats darauf
klagen, daß die Gesellschaft für nichtig erklärt werde. Auf andere Gründe kann
die Klage nicht gestützt werden.


(2) Kann der Mangel nach § 276 geheilt werden, so kann die
Klage erst erhoben werden, nachdem ein Klageberechtigter die Gesellschaft
aufgefordert hat, den Mangel zu beseitigen, und sie binnen drei Monaten dieser
Aufforderung nicht nachgekommen ist.


(3) Die Klage muß binnen drei Jahren nach Eintragung der
Gesellschaft erhoben werden. Eine Löschung der Gesellschaft von Amts wegen nach
§ 397 Abs. 1 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit wird durch den Zeitablauf
nicht ausgeschlossen.


(4) Für die Anfechtung gelten § 246 Abs. 2 bis 4, §§ 247, 248
Abs. 1 Satz 1, §§ 248a, 249 Abs. 2 sinngemäß. Der Vorstand hat eine beglaubigte
Abschrift der Klage und das rechtskräftige Urteil zum Handelsregister
einzureichen. Die Nichtigkeit der Gesellschaft auf Grund rechtskräftigen
Urteils ist einzutragen.


 


§ 276 Heilung von Mängeln


Ein Mangel, der die Bestimmungen über den Gegenstand des
Unternehmens betrifft, kann unter Beachtung der Bestimmungen des Gesetzes und
der Satzung über Satzungsänderungen geheilt werden.


 


§ 277 Wirkung der Eintragung der Nichtigkeit


(1) Ist die Nichtigkeit einer Gesellschaft auf Grund
rechtskräftigen Urteils oder einer Entscheidung des Registergerichts in das
Handelsregister eingetragen, so findet die Abwicklung nach den Vorschriften
über die Abwicklung bei Auflösung statt.


(2) Die Wirksamkeit der im Namen der Gesellschaft
vorgenommenen Rechtsgeschäfte wird durch die Nichtigkeit nicht berührt.


(3) Die Gesellschafter haben die Einlagen zu leisten, soweit
es zur Erfüllung der eingegangenen Verbindlichkeiten nötig ist.


Zweites Buch


Kommanditgesellschaft auf Aktien


 


§ 278 Wesen der Kommanditgesellschaft auf Aktien


(1) Die Kommanditgesellschaft auf Aktien ist eine
Gesellschaft mit eigener Rechtspersönlichkeit, bei der mindestens ein
Gesellschafter den Gesellschaftsgläubigern unbeschränkt haftet (persönlich
haftender Gesellschafter) und die übrigen an dem in Aktien zerlegten
Grundkapital beteiligt sind, ohne persönlich für die Verbindlichkeiten der
Gesellschaft zu haften (Kommanditaktionäre).


(2) Das Rechtsverhältnis der persönlich haftenden
Gesellschafter untereinander und gegenüber der Gesamtheit der
Kommanditaktionäre sowie gegenüber Dritten, namentlich die Befugnis der
persönlich haftenden Gesellschafter zur Geschäftsführung und zur Vertretung der
Gesellschaft, bestimmt sich nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs über
die Kommanditgesellschaft.


(3) Im übrigen gelten für die Kommanditgesellschaft auf
Aktien, soweit sich aus den folgenden Vorschriften oder aus dem Fehlen eines
Vorstands nichts anderes ergibt, die Vorschriften des Ersten Buchs über die
Aktiengesellschaft sinngemäß.


Fußnote


(+++ § 278: Zur Anwendung vgl. § 140 Abs. 2 KAGB +++)


 


§ 279 Firma


(1) Die Firma der Kommanditgesellschaft auf Aktien muß, auch
wenn sie nach § 22 des Handelsgesetzbuchs oder nach anderen gesetzlichen
Vorschriften fortgeführt wird, die Bezeichnung "Kommanditgesellschaft auf
Aktien" oder eine allgemein verständliche Abkürzung dieser Bezeichnung
enthalten.


(2) Wenn in der Gesellschaft keine natürliche Person
persönlich haftet, muß die Firma, auch wenn sie nach § 22 des
Handelsgesetzbuchs oder nach anderen gesetzlichen Vorschriften fortgeführt
wird, eine Bezeichnung enthalten, welche die Haftungsbeschränkung kennzeichnet.


Fußnote


(+++ § 279: Zur Anwendung vgl. § 140 Abs. 2 KAGB +++)


 


§ 280 Feststellung der Satzung. Gründer


(1) Die Satzung muß durch notarielle Beurkundung
festgestellt werden. In der Urkunde sind bei Nennbetragsaktien der Nennbetrag,
bei Stückaktien die Zahl, der Ausgabebetrag und, wenn mehrere Gattungen
bestehen, die Gattung der Aktien anzugeben, die jeder Beteiligte übernimmt.
Bevollmächtigte bedürfen einer notariell beglaubigten Vollmacht.


(2) Alle persönlich haftenden Gesellschafter müssen sich bei
der Feststellung der Satzung beteiligen. Außer ihnen müssen die Personen
mitwirken, die als Kommanditaktionäre Aktien gegen Einlagen übernehmen.


(3) Die Gesellschafter, die die Satzung festgestellt haben,
sind die Gründer der Gesellschaft.


Fußnote


(+++ § 280: Zur Anwendung vgl. § 140 Abs. 2 KAGB +++)


 


§ 281 Inhalt der Satzung


(1) Die Satzung muß außer den Festsetzungen nach § 23 Abs. 3
und 4 den Namen, Vornamen und Wohnort jedes persönlich haftenden
Gesellschafters enthalten.


(2) Vermögenseinlagen der persönlich haftenden
Gesellschafter müssen, wenn sie nicht auf das Grundkapital geleistet werden,
nach Höhe und Art in der Satzung festgesetzt werden.


(3) (weggefallen)


Fußnote


(+++ § 281: Zur Anwendung vgl. § 140 Abs. 2 KAGB +++)


 


§ 282 Eintragung der persönlich haftenden Gesellschafter


Bei der Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister
sind statt der Vorstandsmitglieder die persönlich haftenden Gesellschafter
anzugeben. Ferner ist einzutragen, welche Vertretungsbefugnis die persönlich
haftenden Gesellschafter haben.


Fußnote


(+++ § 282: Zur Anwendung vgl. § 140 Abs. 2 KAGB +++)


 


§ 283 Persönlich haftende Gesellschafter


Für die persönlich haftenden Gesellschafter gelten sinngemäß
die für den Vorstand der Aktiengesellschaft geltenden Vorschriften über 


1. die Anmeldungen, Einreichungen, Erklärungen und Nachweise
zum Handelsregister sowie über Bekanntmachungen;


2. die Gründungsprüfung;


3. die Sorgfaltspflicht und Verantwortlichkeit;


4. die Pflichten gegenüber dem Aufsichtsrat;


5. die Zulässigkeit einer Kreditgewährung;


6. die Einberufung der Hauptversammlung;


7. die Sonderprüfung;


8. die Geltendmachung von Ersatzansprüchen wegen der
Geschäftsführung;


9. die Aufstellung, Vorlegung und Prüfung des
Jahresabschlusses und des Vorschlags für die Verwendung des Bilanzgewinns;


10. die Vorlegung und Prüfung des Lageberichts sowie eines
Konzernabschlusses und eines Konzernlageberichts;


11. die Vorlegung, Prüfung und Offenlegung eines
Einzelabschlusses nach § 325 Abs. 2a des Handelsgesetzbuchs;


12. die Ausgabe von Aktien bei bedingter Kapitalerhöhung,
bei genehmigtem Kapital und bei Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln;


13. die Nichtigkeit und Anfechtung von
Hauptversammlungsbeschlüssen;


14. den Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens.


Fußnote


(+++ § 283: Zur Anwendung vgl. § 140 Abs. 2 KAGB +++)


 


§ 284 Wettbewerbsverbot


(1) Ein persönlich haftender Gesellschafter darf ohne
ausdrückliche Einwilligung der übrigen persönlich haftenden Gesellschafter und
des Aufsichtsrats weder im Geschäftszweig der Gesellschaft für eigene oder
fremde Rechnung Geschäfte machen noch Mitglied des Vorstands oder
Geschäftsführer oder persönlich haftender Gesellschafter einer anderen
gleichartigen Handelsgesellschaft sein. Die Einwilligung kann nur für bestimmte
Arten von Geschäften oder für bestimmte Handelsgesellschaften erteilt werden.


(2) Verstößt ein persönlich haftender Gesellschafter gegen
dieses Verbot, so kann die Gesellschaft Schadenersatz fordern. Sie kann statt
dessen von dem Gesellschafter verlangen, daß er die für eigene Rechnung
gemachten Geschäfte als für Rechnung der Gesellschaft eingegangen gelten läßt
und die aus Geschäften für fremde Rechnung bezogene Vergütung herausgibt oder
seinen Anspruch auf die Vergütung abtritt.


(3) Die Ansprüche der Gesellschaft verjähren in drei Monaten
seit dem Zeitpunkt, in dem die übrigen persönlich haftenden Gesellschafter und
die Aufsichtsratsmitglieder von der zum Schadensersatz verpflichtenden Handlung
Kenntnis erlangen oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müssten. Sie
verjähren ohne Rücksicht auf diese Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in
fünf Jahren von ihrer Entstehung an.


Fußnote


(+++ § 284: Zur Anwendung vgl. § 140 Abs. 2 KAGB +++)


 


§ 285 Hauptversammlung


(1) In der Hauptversammlung haben die persönlich haftenden
Gesellschafter nur ein Stimmrecht für ihre Aktien. Sie können das Stimmrecht
weder für sich noch für einen anderen ausüben bei Beschlußfassungen über 


1. die Wahl und Abberufung des Aufsichtsrats;


2. die Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafter
und der Mitglieder des Aufsichtsrats;


3. die Bestellung von Sonderprüfern;


4. die Geltendmachung von Ersatzansprüchen;


5. den Verzicht auf Ersatzansprüche;


6. die Wahl von Abschlußprüfern.


Bei diesen Beschlußfassungen kann ihr Stimmrecht auch nicht
durch einen anderen ausgeübt werden.


(2) Die Beschlüsse der Hauptversammlung bedürfen der
Zustimmung der persönlich haftenden Gesellschafter, soweit sie Angelegenheiten
betreffen, für die bei einer Kommanditgesellschaft das Einverständnis der
persönlich haftenden Gesellschafter und der Kommanditisten erforderlich ist.
Die Ausübung der Befugnisse, die der Hauptversammlung oder einer Minderheit von
Kommanditaktionären bei der Bestellung von Prüfern und der Geltendmachung von Ansprüchen
der Gesellschaft aus der Gründung oder der Geschäftsführung zustehen, bedarf
nicht der Zustimmung der persönlich haftenden Gesellschafter.


(3) Beschlüsse der Hauptversammlung, die der Zustimmung der
persönlich haftenden Gesellschafter bedürfen, sind zum Handelsregister erst
einzureichen, wenn die Zustimmung vorliegt. Bei Beschlüssen, die in das
Handelsregister einzutragen sind, ist die Zustimmung in der
Verhandlungsniederschrift oder in einem Anhang zur Niederschrift zu beurkunden.


Fußnote


(+++ § 285: Zur Anwendung vgl. § 140 Abs. 2 KAGB +++)


 


§ 286 Jahresabschluß. Lagebericht


(1) Die Hauptversammlung beschließt über die Feststellung
des Jahresabschlusses. Der Beschluß bedarf der Zustimmung der persönlich
haftenden Gesellschafter.


(2) In der Jahresbilanz sind die Kapitalanteile der
persönlich haftenden Gesellschafter nach dem Posten "Gezeichnetes
Kapital" gesondert auszuweisen. Der auf den Kapitalanteil eines persönlich
haftenden Gesellschafters für das Geschäftsjahr entfallende Verlust ist von dem
Kapitalanteil abzuschreiben. Soweit der Verlust den Kapitalanteil übersteigt,
ist er auf der Aktivseite unter der Bezeichnung
"Einzahlungsverpflichtungen persönlich haftender Gesellschafter"
unter den Forderungen gesondert auszuweisen, soweit eine Zahlungsverpflichtung
besteht; besteht keine Zahlungsverpflichtung, so ist der Betrag als "Nicht
durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil persönlich haftender
Gesellschafter" zu bezeichnen und gemäß § 268 Abs. 3 des
Handelsgesetzbuchs auszuweisen. Unter § 89 fallende Kredite, die die
Gesellschaft persönlich haftenden Gesellschaftern, deren Ehegatten,
Lebenspartnern oder minderjährigen Kindern oder Dritten, die für Rechnung
dieser Personen handeln, gewährt hat, sind auf der Aktivseite bei den
entsprechenden Posten unter der Bezeichnung "davon an persönlich haftende
Gesellschafter und deren Angehörige" zu vermerken.


(3) In der Gewinn- und Verlustrechnung braucht der auf die
Kapitalanteile der persönlich haftenden Gesellschafter entfallende Gewinn oder
Verlust nicht gesondert ausgewiesen zu werden.


(4) § 285 Nr. 9 Buchstabe a und b des Handelsgesetzbuchs
gilt für die persönlich haftenden Gesellschafter mit der Maßgabe, daß der auf
den Kapitalanteil eines persönlich haftenden Gesellschafters entfallende Gewinn
nicht angegeben zu werden braucht.


Fußnote


(+++ § 286: Zur Anwendung vgl. § 140 Abs. 2 KAGB +++)


 


§ 287 Aufsichtsrat


(1) Die Beschlüsse der Kommanditaktionäre führt der
Aufsichtsrat aus, wenn die Satzung nichts anderes bestimmt.


(2) In Rechtsstreitigkeiten, die die Gesamtheit der
Kommanditaktionäre gegen die persönlich haftenden Gesellschafter oder diese
gegen die Gesamtheit der Kommanditaktionäre führen, vertritt der Aufsichtsrat
die Kommanditaktionäre, wenn die Hauptversammlung keine besonderen Vertreter gewählt
hat. Für die Kosten des Rechtsstreits, die den Kommanditaktionären zur Last
fallen, haftet die Gesellschaft unbeschadet ihres Rückgriffs gegen die
Kommanditaktionäre.


(3) Persönlich haftende Gesellschafter können nicht
Aufsichtsratsmitglieder sein.


Fußnote


(+++ § 287: Zur Anwendung vgl. § 140 Abs. 2 KAGB +++)


 


§ 288 Entnahmen der persönlich haftenden Gesellschafter.
Kreditgewährung


(1) Entfällt auf einen persönlich haftenden Gesellschafter
ein Verlust, der seinen Kapitalanteil übersteigt, so darf er keinen Gewinn auf
seinen Kapitalanteil entnehmen. Er darf ferner keinen solchen Gewinnanteil und
kein Geld auf seinen Kapitalanteil entnehmen, solange die Summe aus Bilanzverlust,
Einzahlungsverpflichtungen, Verlustanteilen persönlich haftender Gesellschafter
und Forderungen aus Krediten an persönlich haftende Gesellschafter und deren
Angehörige die Summe aus Gewinnvortrag, Kapital- und Gewinnrücklagen sowie
Kapitalanteilen der persönlich haftenden Gesellschafter übersteigt.


(2) Solange die Voraussetzung von Absatz 1 Satz 2 vorliegt,
darf die Gesellschaft keinen unter § 286 Abs. 2 Satz 4 fallenden Kredit
gewähren. Ein trotzdem gewährter Kredit ist ohne Rücksicht auf entgegenstehende
Vereinbarungen sofort zurückzugewähren.


(3) Ansprüche persönlich haftender Gesellschafter auf nicht
vom Gewinn abhängige Tätigkeitsvergütungen werden durch diese Vorschriften
nicht berührt. Für eine Herabsetzung solcher Vergütungen gilt § 87 Abs. 2 Satz
1 und 2 sinngemäß.


Fußnote


(+++ § 288: Zur Anwendung vgl. § 140 Abs. 2 KAGB +++)


 


§ 289 Auflösung


(1) Die Gründe für die Auflösung der Kommanditgesellschaft
auf Aktien und das Ausscheiden eines von mehreren persönlich haftenden
Gesellschaftern aus der Gesellschaft richten sich, soweit in den Absätzen 2 bis
6 nichts anderes bestimmt ist, nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs
über die Kommanditgesellschaft.


(2) Die Kommanditgesellschaft auf Aktien wird auch aufgelöst



1. mit der Rechtskraft des Beschlusses, durch den die
Eröffnung des Insolvenzverfahrens mangels Masse abgelehnt wird;


2. mit der Rechtskraft einer Verfügung des Registergerichts,
durch welche nach § 399 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und
in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit ein Mangel der Satzung
festgestellt worden ist;


3. durch die Löschung der Gesellschaft wegen
Vermögenslosigkeit nach § 394 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen
und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit.


(3) Durch die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das
Vermögen eines Kommanditaktionärs wird die Gesellschaft nicht aufgelöst. Die
Gläubiger eines Kommanditaktionärs sind nicht berechtigt, die Gesellschaft zu
kündigen.


(4) Für die Kündigung der Gesellschaft durch die
Kommanditaktionäre und für ihre Zustimmung zur Auflösung der Gesellschaft ist
ein Beschluß der Hauptversammlung nötig. Gleiches gilt für den Antrag auf
Auflösung der Gesellschaft durch gerichtliche Entscheidung. Der Beschluß bedarf
einer Mehrheit, die mindestens drei Viertel des bei der Beschlußfassung
vertretenen Grundkapitals umfaßt. Die Satzung kann eine größere Kapitalmehrheit
und weitere Erfordernisse bestimmen.


(5) Persönlich haftende Gesellschafter können außer durch
Ausschließung nur ausscheiden, wenn es die Satzung für zulässig erklärt.


(6) Die Auflösung der Gesellschaft und das Ausscheiden eines
persönlich haftenden Gesellschafters ist von allen persönlich haftenden
Gesellschaftern zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden. § 143 Abs. 3
des Handelsgesetzbuchs gilt sinngemäß. In den Fällen des Absatzes 2 hat das
Gericht die Auflösung und ihren Grund von Amts wegen einzutragen. Im Falle des
Absatzes 2 Nr. 3 entfällt die Eintragung der Auflösung.


Fußnote


(+++ § 289: Zur Anwendung vgl. § 140 Abs. 2 KAGB +++)


 


§ 290 Abwicklung


(1) Die Abwicklung besorgen alle persönlich haftenden
Gesellschafter und eine oder mehrere von der Hauptversammlung gewählte Personen
als Abwickler, wenn die Satzung nichts anderes bestimmt.


(2) Die Bestellung oder Abberufung von Abwicklern durch das
Gericht kann auch jeder persönlich haftende Gesellschafter beantragen.


(3) Ist die Gesellschaft durch Löschung wegen
Vermögenslosigkeit aufgelöst, so findet eine Abwicklung nur statt, wenn sich
nach der Löschung herausstellt, daß Vermögen vorhanden ist, das der Verteilung
unterliegt. Die Abwickler sind auf Antrag eines Beteiligten durch das Gericht
zu ernennen.


Fußnote


(+++ § 290: Zur Anwendung vgl. § 140 Abs. 2 KAGB +++)


Drittes Buch


Verbundene Unternehmen


Erster Teil


Unternehmensverträge


Erster Abschnitt


Arten von Unternehmensverträgen


 


§ 291 Beherrschungsvertrag. Gewinnabführungsvertrag


(1) Unternehmensverträge sind Verträge, durch die eine
Aktiengesellschaft oder Kommanditgesellschaft auf Aktien die Leitung ihrer
Gesellschaft einem anderen Unternehmen unterstellt (Beherrschungsvertrag) oder
sich verpflichtet, ihren ganzen Gewinn an ein anderes Unternehmen abzuführen
(Gewinnabführungsvertrag). Als Vertrag über die Abführung des ganzen Gewinns
gilt auch ein Vertrag, durch den eine Aktiengesellschaft oder
Kommanditgesellschaft auf Aktien es übernimmt, ihr Unternehmen für Rechnung
eines anderen Unternehmens zu führen.


(2) Stellen sich Unternehmen, die voneinander nicht abhängig
sind, durch Vertrag unter einheitliche Leitung, ohne daß dadurch eines von
ihnen von einem anderen vertragschließenden Unternehmen abhängig wird, so ist
dieser Vertrag kein Beherrschungsvertrag.


(3) Leistungen der Gesellschaft bei Bestehen eines
Beherrschungs- oder eines Gewinnabführungsvertrags gelten nicht als Verstoß
gegen die §§ 57, 58 und 60.


 


§ 292 Andere Unternehmensverträge


(1) Unternehmensverträge sind ferner Verträge, durch die
eine Aktiengesellschaft oder Kommanditgesellschaft auf Aktien 


1. sich verpflichtet, ihren Gewinn oder den Gewinn einzelner
ihrer Betriebe ganz oder zum Teil mit dem Gewinn anderer Unternehmen oder
einzelner Betriebe anderer Unternehmen zur Aufteilung eines gemeinschaftlichen
Gewinns zusammenzulegen (Gewinngemeinschaft),


2. sich verpflichtet, einen Teil ihres Gewinns oder den
Gewinn einzelner ihrer Betriebe ganz oder zum Teil an einen anderen abzuführen
(Teilgewinnabführungsvertrag),


3. den Betrieb ihres Unternehmens einem anderen verpachtet
oder sonst überläßt (Betriebspachtvertrag, Betriebsüberlassungsvertrag).


(2) Ein Vertrag über eine Gewinnbeteiligung mit Mitgliedern
von Vorstand und Aufsichtsrat oder mit einzelnen Arbeitnehmern der Gesellschaft
sowie eine Abrede über eine Gewinnbeteiligung im Rahmen von Verträgen des
laufenden Geschäftsverkehrs oder Lizenzverträgen ist kein
Teilgewinnabführungsvertrag.


(3) Ein Betriebspacht- oder Betriebsüberlassungsvertrag und
der Beschluß, durch den die Hauptversammlung dem Vertrag zugestimmt hat, sind
nicht deshalb nichtig, weil der Vertrag gegen die §§ 57, 58 und 60 verstößt.
Satz 1 schließt die Anfechtung des Beschlusses wegen dieses Verstoßes nicht
aus.


Zweiter Abschnitt


Abschluß, Änderung und Beendigung von Unternehmensverträgen


 


§ 293 Zustimmung der Hauptversammlung


(1) Ein Unternehmensvertrag wird nur mit Zustimmung der
Hauptversammlung wirksam. Der Beschluß bedarf einer Mehrheit, die mindestens
drei Viertel des bei der Beschlußfassung vertretenen Grundkapitals umfaßt. Die
Satzung kann eine größere Kapitalmehrheit und weitere Erfordernisse bestimmen.
Auf den Beschluß sind die Bestimmungen des Gesetzes und der Satzung über
Satzungsänderungen nicht anzuwenden.


(2) Ein Beherrschungs- oder ein Gewinnabführungsvertrag
wird, wenn der andere Vertragsteil eine Aktiengesellschaft oder
Kommanditgesellschaft auf Aktien ist, nur wirksam, wenn auch die
Hauptversammlung dieser Gesellschaft zustimmt. Für den Beschluß gilt Absatz 1
Satz 2 bis 4 sinngemäß.


(3) Der Vertrag bedarf der schriftlichen Form.


(4)


 


§ 293a Bericht über den Unternehmensvertrag


(1) Der Vorstand jeder an einem Unternehmensvertrag
beteiligten Aktiengesellschaft oder Kommanditgesellschaft auf Aktien hat,
soweit die Zustimmung der Hauptversammlung nach § 293 erforderlich ist, einen
ausführlichen schriftlichen Bericht zu erstatten, in dem der Abschluß des
Unternehmensvertrags, der Vertrag im einzelnen und insbesondere Art und Höhe
des Ausgleichs nach § 304 und der Abfindung nach § 305 rechtlich und
wirtschaftlich erläutert und begründet werden; der Bericht kann von den
Vorständen auch gemeinsam erstattet werden. Auf besondere Schwierigkeiten bei
der Bewertung der vertragschließenden Unternehmen sowie auf die Folgen für die
Beteiligungen der Aktionäre ist hinzuweisen.


(2) In den Bericht brauchen Tatsachen nicht aufgenommen zu
werden, deren Bekanntwerden geeignet ist, einem der vertragschließenden
Unternehmen oder einem verbundenen Unternehmen einen nicht unerheblichen
Nachteil zuzufügen. In diesem Falle sind in dem Bericht die Gründe, aus denen
die Tatsachen nicht aufgenommen worden sind, darzulegen.


(3) Der Bericht ist nicht erforderlich, wenn alle
Anteilsinhaber aller beteiligten Unternehmen auf seine Erstattung durch
öffentlich beglaubigte Erklärung verzichten.


 


§ 293b Prüfung des Unternehmensvertrags


(1) Der Unternehmensvertrag ist für jede vertragschließende
Aktiengesellschaft oder Kommanditgesellschaft auf Aktien durch einen oder
mehrere sachverständige Prüfer (Vertragsprüfer) zu prüfen, es sei denn, daß
sich alle Aktien der abhängigen Gesellschaft in der Hand des herrschenden Unternehmens
befinden.


(2) § 293a Abs. 3 ist entsprechend anzuwenden.


 


§ 293c Bestellung der Vertragsprüfer


(1) Die Vertragsprüfer werden jeweils auf Antrag der
Vorstände der vertragschließenden Gesellschaften vom Gericht ausgewählt und
bestellt. Sie können auf gemeinsamen Antrag der Vorstände für alle
vertragschließenden Gesellschaften gemeinsam bestellt werden. Zuständig ist das
Landgericht, in dessen Bezirk die abhängige Gesellschaft ihren Sitz hat. Ist
bei dem Landgericht eine Kammer für Handelssachen gebildet, so entscheidet
deren Vorsitzender an Stelle der Zivilkammer. Für den Ersatz von Auslagen und
für die Vergütung der vom Gericht bestellten Prüfer gilt § 318 Abs. 5 des
Handelsgesetzbuchs.


(2) § 10 Abs. 3 bis 5 des Umwandlungsgesetzes gilt
entsprechend.


 


§ 293d Auswahl, Stellung und Verantwortlichkeit der
Vertragsprüfer


(1) Für die Auswahl und das Auskunftsrecht der
Vertragsprüfer gelten § 319 Abs. 1 bis 4, § 319a Abs. 1, § 319b Abs. 1, § 320
Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 Satz 1 und 2 des Handelsgesetzbuchs entsprechend. Das
Auskunftsrecht besteht gegenüber den vertragschließenden Unternehmen und
gegenüber einem Konzernunternehmen sowie einem abhängigen und einem
herrschenden Unternehmen.


(2) Für die Verantwortlichkeit der Vertragsprüfer, ihrer
Gehilfen und der bei der Prüfung mitwirkenden gesetzlichen Vertreter einer
Prüfungsgesellschaft gilt § 323 des Handelsgesetzbuchs entsprechend. Die
Verantwortlichkeit besteht gegenüber den vertragschließenden Unternehmen und
deren Anteilsinhabern.


 


§ 293e Prüfungsbericht


(1) Die Vertragsprüfer haben über das Ergebnis der Prüfung
schriftlich zu berichten. Der Prüfungsbericht ist mit einer Erklärung darüber
abzuschließen, ob der vorgeschlagene Ausgleich oder die vorgeschlagene
Abfindung angemessen ist. Dabei ist anzugeben, 


1. nach welchen Methoden Ausgleich und Abfindung ermittelt
worden sind;


2. aus welchen Gründen die Anwendung dieser Methoden
angemessen ist;


3. welcher Ausgleich oder welche Abfindung sich bei der
Anwendung verschiedener Methoden, sofern mehrere angewandt worden sind, jeweils
ergeben würde; zugleich ist darzulegen, welches Gewicht den verschiedenen
Methoden bei der Bestimmung des vorgeschlagenen Ausgleichs oder der
vorgeschlagenen Abfindung und der ihnen zugrunde liegenden Werte beigemessen
worden ist und welche besonderen Schwierigkeiten bei der Bewertung der
vertragschließenden Unternehmen aufgetreten sind.


(2) § 293a Abs. 2 und 3 ist entsprechend anzuwenden.


 


§ 293f Vorbereitung der Hauptversammlung


(1) Von der Einberufung der Hauptversammlung an, die über
die Zustimmung zu dem Unternehmensvertrag beschließen soll, sind in dem
Geschäftsraum jeder der beteiligten Aktiengesellschaften oder
Kommanditgesellschaften auf Aktien zur Einsicht der Aktionäre auszulegen 


1. der Unternehmensvertrag;


2. die Jahresabschlüsse und die Lageberichte der
vertragschließenden Unternehmen für die letzten drei Geschäftsjahre;


3. die nach § 293a erstatteten Berichte der Vorstände und
die nach § 293e erstatteten Berichte der Vertragsprüfer.


(2) Auf Verlangen ist jedem Aktionär unverzüglich und
kostenlos eine Abschrift der in Absatz 1 bezeichneten Unterlagen zu erteilen.


(3) Die Verpflichtungen nach den Absätzen 1 und 2 entfallen,
wenn die in Absatz 1 bezeichneten Unterlagen für denselben Zeitraum über die
Internetseite der Gesellschaft zugänglich sind.


 


§ 293g Durchführung der Hauptversammlung


(1) In der Hauptversammlung sind die in § 293f Abs. 1
bezeichneten Unterlagen zugänglich zu machen.


(2) Der Vorstand hat den Unternehmensvertrag zu Beginn der
Verhandlung mündlich zu erläutern. Er ist der Niederschrift als Anlage
beizufügen.


(3) Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung
Auskunft auch über alle für den Vertragsschluß wesentlichen Angelegenheiten des
anderen Vertragsteils zu geben.


 


§ 294 Eintragung. Wirksamwerden


Der Vorstand der Gesellschaft hat das Bestehen und die Art
des Unternehmensvertrages sowie den Namen des anderen Vertragsteils zur
Eintragung in das Handelsregister anzumelden; beim Bestehen einer Vielzahl von
Teilgewinnabführungsverträgen kann anstelle des Namens des anderen
Vertragsteils auch eine andere Bezeichnung eingetragen werden, die den
jeweiligen Teilgewinnabführungsvertrag konkret bestimmt. Der Anmeldung sind der
Vertrag sowie, wenn er nur mit Zustimmung der Hauptversammlung des anderen
Vertragsteils wirksam wird, die Niederschrift dieses Beschlusses und ihre
Anlagen in Urschrift, Ausfertigung oder öffentlich beglaubigter Abschrift
beizufügen.


(2) Der Vertrag wird erst wirksam, wenn sein Bestehen in das
Handelsregister des Sitzes der Gesellschaft eingetragen worden ist.


 


§ 295 Änderung


(1) Ein Unternehmensvertrag kann nur mit Zustimmung der
Hauptversammlung geändert werden. §§ 293 bis 294 gelten sinngemäß.


(2) Die Zustimmung der Hauptversammlung der Gesellschaft zu
einer Änderung der Bestimmungen des Vertrags, die zur Leistung eines Ausgleichs
an die außenstehenden Aktionäre der Gesellschaft oder zum Erwerb ihrer Aktien
verpflichten, bedarf, um wirksam zu werden, eines Sonderbeschlusses der
außenstehenden Aktionäre. Für den Sonderbeschluß gilt § 293 Abs. 1 Satz 2 und
3. Jedem außenstehenden Aktionär ist auf Verlangen in der Versammlung, die über
die Zustimmung beschließt, Auskunft auch über alle für die Änderung
wesentlichen Angelegenheiten des anderen Vertragsteils zu geben.


 


§ 296 Aufhebung


(1) Ein Unternehmensvertrag kann nur zum Ende des
Geschäftsjahrs oder des sonst vertraglich bestimmten Abrechnungszeitraums
aufgehoben werden. Eine rückwirkende Aufhebung ist unzulässig. Die Aufhebung
bedarf der schriftlichen Form.


(2) Ein Vertrag, der zur Leistung eines Ausgleichs an die
außenstehenden Aktionäre oder zum Erwerb ihrer Aktien verpflichtet, kann nur
aufgehoben werden, wenn die außenstehenden Aktionäre durch Sonderbeschluß
zustimmen. Für den Sonderbeschluß gilt § 293 Abs. 1 Satz 2 und 3, § 295 Abs. 2
Satz 3 sinngemäß.


 


§ 297 Kündigung


(1) Ein Unternehmensvertrag kann aus wichtigem Grund ohne
Einhaltung einer Kündigungsfrist gekündigt werden. Ein wichtiger Grund liegt
namentlich vor, wenn der andere Vertragsteil voraussichtlich nicht in der Lage
sein wird, seine auf Grund des Vertrags bestehenden Verpflichtungen zu
erfüllen.


(2) Der Vorstand der Gesellschaft kann einen Vertrag, der
zur Leistung eines Ausgleichs an die außenstehenden Aktionäre der Gesellschaft
oder zum Erwerb ihrer Aktien verpflichtet, ohne wichtigen Grund nur kündigen,
wenn die außenstehenden Aktionäre durch Sonderbeschluß zustimmen. Für den
Sonderbeschluß gilt § 293 Abs. 1 Satz 2 und 3, § 295 Abs. 2 Satz 3 sinngemäß.


(3) Die Kündigung bedarf der schriftlichen Form.


 


§ 298 Anmeldung und Eintragung


Der Vorstand der Gesellschaft hat die Beendigung eines
Unternehmensvertrags, den Grund und den Zeitpunkt der Beendigung unverzüglich
zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden.


 


§ 299 Ausschluß von Weisungen


Auf Grund eines Unternehmensvertrags kann der Gesellschaft
nicht die Weisung erteilt werden, den Vertrag zu ändern, aufrechtzuerhalten
oder zu beendigen.


Dritter Abschnitt


Sicherung der Gesellschaft und der Gläubiger


 


§ 300 Gesetzliche Rücklage


In die gesetzliche Rücklage sind an Stelle des in § 150 Abs.
2 bestimmten Betrags einzustellen, 


1. wenn ein Gewinnabführungsvertrag besteht, aus dem ohne
die Gewinnabführung entstehenden, um einen Verlustvortrag aus dem Vorjahr geminderten
Jahresüberschuß der Betrag, der erforderlich ist, um die gesetzliche Rücklage
unter Hinzurechnung einer Kapitalrücklage innerhalb der ersten fünf
Geschäftsjahre, die während des Bestehens des Vertrags oder nach Durchführung
einer Kapitalerhöhung beginnen, gleichmäßig auf den zehnten oder den in der
Satzung bestimmten höheren Teil des Grundkapitals aufzufüllen, mindestens aber
der in Nummer 2 bestimmte Betrag;


2. wenn ein Teilgewinnabführungsvertrag besteht, der Betrag,
der nach § 150 Abs. 2 aus dem ohne die Gewinnabführung entstehenden, um einen
Verlustvortrag aus dem Vorjahr geminderten Jahresüberschuß in die gesetzliche
Rücklage einzustellen wäre;


3. wenn ein Beherrschungsvertrag besteht, ohne daß die
Gesellschaft auch zur Abführung ihres ganzen Gewinns verpflichtet ist, der zur
Auffüllung der gesetzlichen Rücklage nach Nummer 1 erforderliche Betrag,
mindestens aber der in § 150 Abs. 2 oder, wenn die Gesellschaft verpflichtet
ist, ihren Gewinn zum Teil abzuführen, der in Nummer 2 bestimmte Betrag.


 


§ 301 Höchstbetrag der Gewinnabführung


Eine Gesellschaft kann, gleichgültig welche Vereinbarungen
über die Berechnung des abzuführenden Gewinns getroffen worden sind, als ihren
Gewinn höchstens den ohne die Gewinnabführung entstehenden Jahresüberschuss,
vermindert um einen Verlustvortrag aus dem Vorjahr, um den Betrag, der nach §
300 in die gesetzlichen Rücklagen einzustellen ist, und den nach § 268 Abs. 8
des Handelsgesetzbuchs ausschüttungsgesperrten Betrag, abführen. Sind während
der Dauer des Vertrags Beträge in andere Gewinnrücklagen eingestellt worden, so
können diese Beträge den anderen Gewinnrücklagen entnommen und als Gewinn
abgeführt werden.


 


§ 302 Verlustübernahme


(1) Besteht ein Beherrschungs- oder ein
Gewinnabführungsvertrag, so hat der andere Vertragsteil jeden während der
Vertragsdauer sonst entstehenden Jahresfehlbetrag auszugleichen, soweit dieser
nicht dadurch ausgeglichen wird, daß den anderen Gewinnrücklagen Beträge
entnommen werden, die während der Vertragsdauer in sie eingestellt worden sind.


(2) Hat eine abhängige Gesellschaft den Betrieb ihres
Unternehmens dem herrschenden Unternehmen verpachtet oder sonst überlassen, so
hat das herrschende Unternehmen jeden während der Vertragsdauer sonst
entstehenden Jahresfehlbetrag auszugleichen, soweit die vereinbarte
Gegenleistung das angemessene Entgelt nicht erreicht.


(3) Die Gesellschaft kann auf den Anspruch auf Ausgleich
erst drei Jahre nach dem Tag, an dem die Eintragung der Beendigung des Vertrags
in das Handelsregister nach § 10 des Handelsgesetzbuchs bekannt gemacht worden
ist, verzichten oder sich über ihn vergleichen. Dies gilt nicht, wenn der
Ausgleichspflichtige zahlungsunfähig ist und sich zur Abwendung des
Insolvenzverfahrens mit seinen Gläubigern vergleicht oder wenn die Ersatzpflicht
in einem Insolvenzplan geregelt wird. Der Verzicht oder Vergleich wird nur
wirksam, wenn die außenstehenden Aktionäre durch Sonderbeschluß zustimmen und
nicht eine Minderheit, deren Anteile zusammen den zehnten Teil des bei der
Beschlußfassung vertretenen Grundkapitals erreichen, zur Niederschrift
Widerspruch erhebt.


(4) Die Ansprüche aus diesen Vorschriften verjähren in zehn
Jahren seit dem Tag, an dem die Eintragung der Beendigung des Vertrags in das
Handelsregister nach § 10 des Handelsgesetzbuchs bekannt gemacht worden ist.


 


§ 303 Gläubigerschutz


(1) Endet ein Beherrschungs- oder ein
Gewinnabführungsvertrag, so hat der andere Vertragsteil den Gläubigern der
Gesellschaft, deren Forderungen begründet worden sind, bevor die Eintragung der
Beendigung des Vertrags in das Handelsregister nach § 10 des Handelsgesetzbuchs
bekannt gemacht worden ist, Sicherheit zu leisten, wenn sie sich binnen sechs
Monaten nach der Bekanntmachung der Eintragung zu diesem Zweck bei ihm melden.
Die Gläubiger sind in der Bekanntmachung der Eintragung auf dieses Recht
hinzuweisen.


(2) Das Recht, Sicherheitsleistung zu verlangen, steht
Gläubigern nicht zu, die im Fall des Insolvenzverfahrens ein Recht auf
vorzugsweise Befriedigung aus einer Deckungsmasse haben, die nach gesetzlicher
Vorschrift zu ihrem Schutz errichtet und staatlich überwacht ist.


(3) Statt Sicherheit zu leisten, kann der andere
Vertragsteil sich für die Forderung verbürgen. § 349 des Handelsgesetzbuchs
über den Ausschluß der Einrede der Vorausklage ist nicht anzuwenden.


Vierter Abschnitt


Sicherung der außenstehenden Aktionäre bei Beherrschungs-
und Gewinnabführungsverträgen


 


§ 304 Angemessener Ausgleich


(1) Ein Gewinnabführungsvertrag muß einen angemessenen
Ausgleich für die außenstehenden Aktionäre durch eine auf die Anteile am
Grundkapital bezogene wiederkehrende Geldleistung (Ausgleichszahlung) vorsehen.
Ein Beherrschungsvertrag muß, wenn die Gesellschaft nicht auch zur Abführung
ihres ganzen Gewinns verpflichtet ist, den außenstehenden Aktionären als angemessenen
Ausgleich einen bestimmten jährlichen Gewinnanteil nach der für die
Ausgleichszahlung bestimmten Höhe garantieren. Von der Bestimmung eines
angemessenen Ausgleichs kann nur abgesehen werden, wenn die Gesellschaft im
Zeitpunkt der Beschlußfassung ihrer Hauptversammlung über den Vertrag keinen
außenstehenden Aktionär hat.


(2) Als Ausgleichszahlung ist mindestens die jährliche
Zahlung des Betrags zuzusichern, der nach der bisherigen Ertragslage der
Gesellschaft und ihren künftigen Ertragsaussichten unter Berücksichtigung
angemessener Abschreibungen und Wertberichtigungen, jedoch ohne Bildung anderer
Gewinnrücklagen, voraussichtlich als durchschnittlicher Gewinnanteil auf die
einzelne Aktie verteilt werden könnte. Ist der andere Vertragsteil eine Aktiengesellschaft
oder Kommanditgesellschaft auf Aktien, so kann als Ausgleichszahlung auch die
Zahlung des Betrags zugesichert werden, der unter Herstellung eines
angemessenen Umrechnungsverhältnisses auf Aktien der anderen Gesellschaft
jeweils als Gewinnanteil entfällt. Die Angemessenheit der Umrechnung bestimmt
sich nach dem Verhältnis, in dem bei einer Verschmelzung auf eine Aktie der
Gesellschaft Aktien der anderen Gesellschaft zu gewähren wären.


(3) Ein Vertrag, der entgegen Absatz 1 überhaupt keinen
Ausgleich vorsieht, ist nichtig. Die Anfechtung des Beschlusses, durch den die
Hauptversammlung der Gesellschaft dem Vertrag oder einer unter § 295 Abs. 2
fallenden Änderung des Vertrags zugestimmt hat, kann nicht auf § 243 Abs. 2
oder darauf gestützt werden, daß der im Vertrag bestimmte Ausgleich nicht
angemessen ist. Ist der im Vertrag bestimmte Ausgleich nicht angemessen, so hat
das in § 2 des Spruchverfahrensgesetzes bestimmte Gericht auf Antrag den
vertraglich geschuldeten Ausgleich zu bestimmen, wobei es, wenn der Vertrag
einen nach Absatz 2 Satz 2 berechneten Ausgleich vorsieht, den Ausgleich nach
dieser Vorschrift zu bestimmen hat.


(4) Bestimmt das Gericht den Ausgleich, so kann der andere
Vertragsteil den Vertrag binnen zwei Monaten nach Rechtskraft der Entscheidung
ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen.


 


§ 305 Abfindung


(1) Außer der Verpflichtung zum Ausgleich nach § 304 muß ein
Beherrschungs- oder ein Gewinnabführungsvertrag die Verpflichtung des anderen
Vertragsteils enthalten, auf Verlangen eines außenstehenden Aktionärs dessen
Aktien gegen eine im Vertrag bestimmte angemessene Abfindung zu erwerben.


(2) Als Abfindung muß der Vertrag, 


1. wenn der andere Vertragsteil eine nicht abhängige und
nicht in Mehrheitsbesitz stehende Aktiengesellschaft oder Kommanditgesellschaft
auf Aktien mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem
anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ist,
die Gewährung eigener Aktien dieser Gesellschaft,


2. wenn der andere Vertragsteil eine abhängige oder in
Mehrheitsbesitz stehende Aktiengesellschaft oder Kommanditgesellschaft auf
Aktien und das herrschende Unternehmen eine Aktiengesellschaft oder
Kommanditgesellschaft auf Aktien mit Sitz in einem Mitgliedstaat der
Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum ist, entweder die Gewährung von Aktien der
herrschenden oder mit Mehrheit beteiligten Gesellschaft oder eine Barabfindung,


3. in allen anderen Fällen eine Barabfindung


vorsehen.


(3) Werden als Abfindung Aktien einer anderen Gesellschaft
gewährt, so ist die Abfindung als angemessen anzusehen, wenn die Aktien in dem
Verhältnis gewährt werden, in dem bei einer Verschmelzung auf eine Aktie der
Gesellschaft Aktien der anderen Gesellschaft zu gewähren wären, wobei
Spitzenbeträge durch bare Zuzahlungen ausgeglichen werden können. Die
angemessene Barabfindung muß die Verhältnisse der Gesellschaft im Zeitpunkt der
Beschlußfassung ihrer Hauptversammlung über den Vertrag berücksichtigen. Sie
ist nach Ablauf des Tages, an dem der Beherrschungs- oder
Gewinnabführungsvertrag wirksam geworden ist, mit jährlich 5 Prozentpunkten
über dem jeweiligen Basiszinssatz nach § 247 des Bürgerlichen Gesetzbuchs zu
verzinsen; die Geltendmachung eines weiteren Schadens ist nicht ausgeschlossen.


(4) Die Verpflichtung zum Erwerb der Aktien kann befristet
werden. Die Frist endet frühestens zwei Monate nach dem Tag, an dem die Eintragung
des Bestehens des Vertrags im Handelsregister nach § 10 des Handelsgesetzbuchs
bekannt gemacht worden ist. Ist ein Antrag auf Bestimmung des Ausgleichs oder
der Abfindung durch das in § 2 des Spruchverfahrensgesetzes bestimmte Gericht
gestellt worden, so endet die Frist frühestens zwei Monate nach dem Tag, an dem
die Entscheidung über den zuletzt beschiedenen Antrag im Bundesanzeiger
bekanntgemacht worden ist.


(5) Die Anfechtung des Beschlusses, durch den die
Hauptversammlung der Gesellschaft dem Vertrag oder einer unter § 295 Abs. 2
fallenden Änderung des Vertrags zugestimmt hat, kann nicht darauf gestützt
werden, daß der Vertrag keine angemessene Abfindung vorsieht. Sieht der Vertrag
überhaupt keine oder eine den Absätzen 1 bis 3 nicht entsprechende Abfindung
vor, so hat das in § 2 des Spruchverfahrensgesetzes bestimmte Gericht auf
Antrag die vertraglich zu gewährende Abfindung zu bestimmen. Dabei hat es in
den Fällen des Absatzes 2 Nr. 2, wenn der Vertrag die Gewährung von Aktien der
herrschenden oder mit Mehrheit beteiligten Gesellschaft vorsieht, das
Verhältnis, in dem diese Aktien zu gewähren sind, wenn der Vertrag nicht die
Gewährung von Aktien der herrschenden oder mit Mehrheit beteiligten
Gesellschaft vorsieht, die angemessene Barabfindung zu bestimmen. § 304 Abs. 4
gilt sinngemäß.


 


§ 306 


(weggefallen)


 


§ 307 Vertragsbeendigung zur Sicherung außenstehender
Aktionäre


Hat die Gesellschaft im Zeitpunkt der Beschlußfassung ihrer
Hauptversammlung über einen Beherrschungs- oder Gewinnabführungsvertrag keinen
außenstehenden Aktionär, so endet der Vertrag spätestens zum Ende des
Geschäftsjahrs, in dem ein außenstehender Aktionär beteiligt ist.


Zweiter Teil


Leitungsmacht und Verantwortlichkeit bei Abhängigkeit von
Unternehmen


Erster Abschnitt


Leitungsmacht und Verantwortlichkeit bei Bestehen eines
Beherrschungsvertrags


 


§ 308 Leitungsmacht


(1) Besteht ein Beherrschungsvertrag, so ist das herrschende
Unternehmen berechtigt, dem Vorstand der Gesellschaft hinsichtlich der Leitung
der Gesellschaft Weisungen zu erteilen. Bestimmt der Vertrag nichts anderes, so
können auch Weisungen erteilt werden, die für die Gesellschaft nachteilig sind,
wenn sie den Belangen des herrschenden Unternehmens oder der mit ihm und der
Gesellschaft konzernverbundenen Unternehmen dienen.


(2) Der Vorstand ist verpflichtet, die Weisungen des
herrschenden Unternehmens zu befolgen. Er ist nicht berechtigt, die Befolgung
einer Weisung zu verweigern, weil sie nach seiner Ansicht nicht den Belangen
des herrschenden Unternehmens oder der mit ihm und der Gesellschaft
konzernverbundenen Unternehmen dient, es sei denn, daß sie offensichtlich nicht
diesen Belangen dient.


(3) Wird der Vorstand angewiesen, ein Geschäft vorzunehmen,
das nur mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft vorgenommen werden
darf, und wird diese Zustimmung nicht innerhalb einer angemessenen Frist
erteilt, so hat der Vorstand dies dem herrschenden Unternehmen mitzuteilen.
Wiederholt das herrschende Unternehmen nach dieser Mitteilung die Weisung, so
ist die Zustimmung des Aufsichtsrats nicht mehr erforderlich; die Weisung darf,
wenn das herrschende Unternehmen einen Aufsichtsrat hat, nur mit dessen
Zustimmung wiederholt werden.


 


§ 309 Verantwortlichkeit der gesetzlichen Vertreter des
herrschenden Unternehmens


(1) Besteht ein Beherrschungsvertrag, so haben die
gesetzlichen Vertreter (beim Einzelkaufmann der Inhaber) des herrschenden
Unternehmens gegenüber der Gesellschaft bei der Erteilung von Weisungen an
diese die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters
anzuwenden.


(2) Verletzen sie ihre Pflichten, so sind sie der
Gesellschaft zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens als Gesamtschuldner
verpflichtet. Ist streitig, ob sie die Sorgfalt eines ordentlichen und
gewissenhaften Geschäftsleiters angewandt haben, so trifft sie die Beweislast.


(3) Die Gesellschaft kann erst drei Jahre nach der
Entstehung des Anspruchs und nur dann auf Ersatzansprüche verzichten oder sich
über sie vergleichen, wenn die außenstehenden Aktionäre durch Sonderbeschluß
zustimmen und nicht eine Minderheit, deren Anteile zusammen den zehnten Teil
des bei der Beschlußfassung vertretenen Grundkapitals erreichen, zur
Niederschrift Widerspruch erhebt. Die zeitliche Beschränkung gilt nicht, wenn
der Ersatzpflichtige zahlungsunfähig ist und sich zur Abwendung des
Insolvenzverfahrens mit seinen Gläubigern vergleicht oder wenn die
Ersatzpflicht in einem Insolvenzplan geregelt wird.


(4) Der Ersatzanspruch der Gesellschaft kann auch von jedem
Aktionär geltend gemacht werden. Der Aktionär kann jedoch nur Leistung an die
Gesellschaft fordern. Der Ersatzanspruch kann ferner von den Gläubigern der
Gesellschaft geltend gemacht werden, soweit sie von dieser keine Befriedigung
erlangen können. Den Gläubigern gegenüber wird die Ersatzpflicht durch einen
Verzicht oder Vergleich der Gesellschaft nicht ausgeschlossen. Ist über das
Vermögen der Gesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet, so übt während
dessen Dauer der Insolvenzverwalter oder der Sachwalter das Recht der Aktionäre
und Gläubiger, den Ersatzanspruch der Gesellschaft geltend zu machen, aus.


(5) Die Ansprüche aus diesen Vorschriften verjähren in fünf
Jahren.


 


§ 310 Verantwortlichkeit der Verwaltungsmitglieder der
Gesellschaft


(1) Die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats der
Gesellschaft haften neben dem Ersatzpflichtigen nach § 309 als Gesamtschuldner,
wenn sie unter Verletzung ihrer Pflichten gehandelt haben. Ist streitig, ob sie
die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters angewandt
haben, so trifft sie die Beweislast.


(2) Dadurch, daß der Aufsichtsrat die Handlung gebilligt
hat, wird die Ersatzpflicht nicht ausgeschlossen.


(3) Eine Ersatzpflicht der Verwaltungsmitglieder der
Gesellschaft besteht nicht, wenn die schädigende Handlung auf einer Weisung
beruht, die nach § 308 Abs. 2 zu befolgen war.


(4) § 309 Abs. 3 bis 5 ist anzuwenden.


Zweiter Abschnitt


Verantwortlichkeit bei Fehlen eines Beherrschungsvertrags


 


§ 311 Schranken des Einflusses


(1) Besteht kein Beherrschungsvertrag, so darf ein herrschendes
Unternehmen seinen Einfluß nicht dazu benutzen, eine abhängige
Aktiengesellschaft oder Kommanditgesellschaft auf Aktien zu veranlassen, ein
für sie nachteiliges Rechtsgeschäft vorzunehmen oder Maßnahmen zu ihrem
Nachteil zu treffen oder zu unterlassen, es sei denn, daß die Nachteile
ausgeglichen werden.


(2) Ist der Ausgleich nicht während des Geschäftsjahrs
tatsächlich erfolgt, so muß spätestens am Ende des Geschäftsjahrs, in dem der
abhängigen Gesellschaft der Nachteil zugefügt worden ist, bestimmt werden, wann
und durch welche Vorteile der Nachteil ausgeglichen werden soll. Auf die zum
Ausgleich bestimmten Vorteile ist der abhängigen Gesellschaft ein
Rechtsanspruch zu gewähren.


 


§ 312 Bericht des Vorstands über Beziehungen zu verbundenen
Unternehmen


(1) Besteht kein Beherrschungsvertrag, so hat der Vorstand
einer abhängigen Gesellschaft in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahrs
einen Bericht über die Beziehungen der Gesellschaft zu verbundenen Unternehmen
aufzustellen. In dem Bericht sind alle Rechtsgeschäfte, welche die Gesellschaft
im vergangenen Geschäftsjahr mit dem herrschenden Unternehmen oder einem mit
ihm verbundenen Unternehmen oder auf Veranlassung oder im Interesse dieser
Unternehmen vorgenommen hat, und alle anderen Maßnahmen, die sie auf
Veranlassung oder im Interesse dieser Unternehmen im vergangenen Geschäftsjahr
getroffen oder unterlassen hat, aufzuführen. Bei den Rechtsgeschäften sind
Leistung und Gegenleistung, bei den Maßnahmen die Gründe der Maßnahme und deren
Vorteile und Nachteile für die Gesellschaft anzugeben. Bei einem Ausgleich von
Nachteilen ist im einzelnen anzugeben, wie der Ausgleich während des
Geschäftsjahrs tatsächlich erfolgt ist, oder auf welche Vorteile der
Gesellschaft ein Rechtsanspruch gewährt worden ist.


(2) Der Bericht hat den Grundsätzen einer gewissenhaften und
getreuen Rechenschaft zu entsprechen.


(3) Am Schluß des Berichts hat der Vorstand zu erklären, ob
die Gesellschaft nach den Umständen, die ihm in dem Zeitpunkt bekannt waren, in
dem das Rechtsgeschäft vorgenommen oder die Maßnahme getroffen oder unterlassen
wurde, bei jedem Rechtsgeschäft eine angemessene Gegenleistung erhielt und
dadurch, daß die Maßnahme getroffen oder unterlassen wurde, nicht benachteiligt
wurde. Wurde die Gesellschaft benachteiligt, so hat er außerdem zu erklären, ob
die Nachteile ausgeglichen worden sind. Die Erklärung ist auch in den
Lagebericht aufzunehmen.


 


§ 313 Prüfung durch den Abschlußprüfer


(1) Ist der Jahresabschluß durch einen Abschlußprüfer zu
prüfen, so ist gleichzeitig mit dem Jahresabschluß und dem Lagebericht auch der
Bericht über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen dem Abschlußprüfer
vorzulegen. Er hat zu prüfen, ob 


1. die tatsächlichen Angaben des Berichts richtig sind,


2. bei den im Bericht aufgeführten Rechtsgeschäften nach den
Umständen, die im Zeitpunkt ihrer Vornahme bekannt waren, die Leistung der
Gesellschaft nicht unangemessen hoch war; soweit sie dies war, ob die Nachteile
ausgeglichen worden sind,


3. bei den im Bericht aufgeführten Maßnahmen keine Umstände
für eine wesentlich andere Beurteilung als die durch den Vorstand sprechen.


§ 320 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 Satz 1 und 2 des
Handelsgesetzbuchs gilt sinngemäß. Die Rechte nach dieser Vorschrift hat der
Abschlußprüfer auch gegenüber einem Konzernunternehmen sowie gegenüber einem
abhängigen oder herrschenden Unternehmen.


(2) Der Abschlußprüfer hat über das Ergebnis der Prüfung
schriftlich zu berichten. Stellt er bei der Prüfung des Jahresabschlusses, des
Lageberichts und des Berichts über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen
fest, daß dieser Bericht unvollständig ist, so hat er auch hierüber zu
berichten. Der Abschlußprüfer hat seinen Bericht zu unterzeichnen und dem
Aufsichtsrat vorzulegen; dem Vorstand ist vor der Zuleitung Gelegenheit zur
Stellungnahme zu geben.


(3) Sind nach dem abschließenden Ergebnis der Prüfung keine
Einwendungen zu erheben, so hat der Abschlußprüfer dies durch folgenden Vermerk
zum Bericht über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen zu bestätigen: 


Nach meiner/unserer pflichtmäßigen Prüfung und Beurteilung
bestätige ich/bestätigen wir, daß


1. die tatsächlichen Angaben des Berichts richtig sind,


2. bei den im Bericht aufgeführten Rechtsgeschäften die
Leistung der Gesellschaft nicht unangemessen hoch war oder Nachteile
ausgeglichen worden sind,


3. bei den im Bericht aufgeführten Maßnahmen keine Umstände
für eine wesentlich andere Beurteilung als die durch den Vorstand sprechen.


Führt der Bericht kein Rechtsgeschäft auf, so ist Nummer 2,
führt er keine Maßnahme auf, so ist Nummer 3 des Vermerks fortzulassen. Hat der
Abschlußprüfer bei keinem im Bericht aufgeführten Rechtsgeschäft festgestellt,
daß die Leistung der Gesellschaft unangemessen hoch war, so ist Nummer 2 des
Vermerks auf diese Bestätigung zu beschränken.


(4) Sind Einwendungen zu erheben oder hat der Abschlußprüfer
festgestellt, daß der Bericht über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen
unvollständig ist, so hat er die Bestätigung einzuschränken oder zu versagen.
Hat der Vorstand selbst erklärt, daß die Gesellschaft durch bestimmte
Rechtsgeschäfte oder Maßnahmen benachteiligt worden ist, ohne daß die Nachteile
ausgeglichen worden sind, so ist dies in dem Vermerk anzugeben und der Vermerk
auf die übrigen Rechtsgeschäfte oder Maßnahmen zu beschränken.


(5) Der Abschlußprüfer hat den Bestätigungsvermerk mit
Angabe von Ort und Tag zu unterzeichnen. Der Bestätigungsvermerk ist auch in
den Prüfungsbericht aufzunehmen.


 


§ 314 Prüfung durch den Aufsichtsrat


(1) Der Vorstand hat den Bericht über die Beziehungen zu
verbundenen Unternehmen unverzüglich nach dessen Aufstellung dem Aufsichtsrat
vorzulegen. Dieser Bericht und, wenn der Jahresabschluss durch einen
Abschlussprüfer zu prüfen ist, der Prüfungsbericht des Abschlussprüfers sind
auch jedem Aufsichtsratsmitglied oder, wenn der Aufsichtsrat dies beschlossen
hat, den Mitgliedern eines Ausschusses zu übermitteln.


(2) Der Aufsichtsrat hat den Bericht über die Beziehungen zu
verbundenen Unternehmen zu prüfen und in seinem Bericht an die Hauptversammlung
(§ 171 Abs. 2) über das Ergebnis der Prüfung zu berichten. Ist der
Jahresabschluß durch einen Abschlußprüfer zu prüfen, so hat der Aufsichtsrat in
diesem Bericht ferner zu dem Ergebnis der Prüfung des Berichts über die
Beziehungen zu verbundenen Unternehmen durch den Abschlußprüfer Stellung zu
nehmen. Ein von dem Abschlußprüfer erteilter Bestätigungsvermerk ist in den
Bericht aufzunehmen, eine Versagung des Bestätigungsvermerks ausdrücklich
mitzuteilen.


(3) Am Schluß des Berichts hat der Aufsichtsrat zu erklären,
ob nach dem abschließenden Ergebnis seiner Prüfung Einwendungen gegen die
Erklärung des Vorstands am Schluß des Berichts über die Beziehungen zu
verbundenen Unternehmen zu erheben sind.


(4) Ist der Jahresabschluss durch einen Abschlussprüfer zu
prüfen, so hat dieser an den Verhandlungen des Aufsichtsrats oder eines
Ausschusses über den Bericht über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen
teilzunehmen und über die wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfung zu berichten.


 


§ 315 Sonderprüfung


Auf Antrag eines Aktionärs hat das Gericht Sonderprüfer zur
Prüfung der geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu dem herrschenden
Unternehmen oder einem mit ihm verbundenen Unternehmen zu bestellen, wenn 


1. der Abschlußprüfer den Bestätigungsvermerk zum Bericht
über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen eingeschränkt oder versagt hat,


2. der Aufsichtsrat erklärt hat, daß Einwendungen gegen die
Erklärung des Vorstands am Schluß des Berichts über die Beziehungen zu
verbundenen Unternehmen zu erheben sind,


3. der Vorstand selbst erklärt hat, daß die Gesellschaft
durch bestimmte Rechtsgeschäfte oder Maßnahmen benachteiligt worden ist, ohne
daß die Nachteile ausgeglichen worden sind.


Liegen sonstige Tatsachen vor, die den Verdacht einer
pflichtwidrigen Nachteilszufügung rechtfertigen, kann der Antrag auch von
Aktionären gestellt werden, deren Anteile zusammen den Schwellenwert des § 142
Abs. 2 erreichen, wenn sie glaubhaft machen, dass sie seit mindestens drei
Monaten vor dem Tage der Antragstellung Inhaber der Aktien sind. Über den
Antrag entscheidet das Landgericht, in dessen Bezirk die Gesellschaft ihren
Sitz hat. § 142 Abs. 8 gilt entsprechend. Gegen die Entscheidung ist die
Beschwerde zulässig. Hat die Hauptversammlung zur Prüfung derselben Vorgänge
Sonderprüfer bestellt, so kann jeder Aktionär den Antrag nach § 142 Abs. 4
stellen.


 


§ 316 Kein Bericht über Beziehungen zu verbundenen
Unternehmen bei Gewinnabführungsvertrag


§§ 312 bis 315 gelten nicht, wenn zwischen der abhängigen
Gesellschaft und dem herrschenden Unternehmen ein Gewinnabführungsvertrag
besteht.


 


§ 317 Verantwortlichkeit des herrschenden Unternehmens und
seiner gesetzlichen Vertreter


(1) Veranlaßt ein herrschendes Unternehmen eine abhängige
Gesellschaft, mit der kein Beherrschungsvertrag besteht, ein für sie
nachteiliges Rechtsgeschäft vorzunehmen oder zu ihrem Nachteil eine Maßnahme zu
treffen oder zu unterlassen, ohne daß es den Nachteil bis zum Ende des
Geschäftsjahrs tatsächlich ausgleicht oder der abhängigen Gesellschaft einen
Rechtsanspruch auf einen zum Ausgleich bestimmten Vorteil gewährt, so ist es
der Gesellschaft zum Ersatz des ihr daraus entstehenden Schadens verpflichtet.
Es ist auch den Aktionären zum Ersatz des ihnen daraus entstehenden Schadens
verpflichtet, soweit sie, abgesehen von einem Schaden, der ihnen durch
Schädigung der Gesellschaft zugefügt worden ist, geschädigt worden sind.


(2) Die Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn auch ein
ordentlicher und gewissenhafter Geschäftsleiter einer unabhängigen Gesellschaft
das Rechtsgeschäft vorgenommen oder die Maßnahme getroffen oder unterlassen
hätte.


(3) Neben dem herrschenden Unternehmen haften als
Gesamtschuldner die gesetzlichen Vertreter des Unternehmens, die die
Gesellschaft zu dem Rechtsgeschäft oder der Maßnahme veranlaßt haben.


(4) § 309 Abs. 3 bis 5 gilt sinngemäß.


 


§ 318 Verantwortlichkeit der Verwaltungsmitglieder der
Gesellschaft


(1) Die Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft haften
neben den nach § 317 Ersatzpflichtigen als Gesamtschuldner, wenn sie es unter
Verletzung ihrer Pflichten unterlassen haben, das nachteilige Rechtsgeschäft oder
die nachteilige Maßnahme in dem Bericht über die Beziehungen der Gesellschaft
zu verbundenen Unternehmen aufzuführen oder anzugeben, daß die Gesellschaft
durch das Rechtsgeschäft oder die Maßnahme benachteiligt wurde und der Nachteil
nicht ausgeglichen worden war. Ist streitig, ob sie die Sorgfalt eines
ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters angewandt haben, so trifft sie
die Beweislast.


(2) Die Mitglieder des Aufsichtsrats der Gesellschaft haften
neben den nach § 317 Ersatzpflichtigen als Gesamtschuldner, wenn sie
hinsichtlich des nachteiligen Rechtsgeschäfts oder der nachteiligen Maßnahme
ihre Pflicht, den Bericht über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen zu
prüfen und über das Ergebnis der Prüfung an die Hauptversammlung zu berichten (§
314), verletzt haben; Absatz 1 Satz 2 gilt sinngemäß.


(3) Der Gesellschaft und auch den Aktionären gegenüber tritt
die Ersatzpflicht nicht ein, wenn die Handlung auf einem gesetzmäßigen Beschluß
der Hauptversammlung beruht.


(4) § 309 Abs. 3 bis 5 gilt sinngemäß.


Dritter Teil


Eingegliederte Gesellschaften


 


§ 319 Eingliederung


(1) Die Hauptversammlung einer Aktiengesellschaft kann die
Eingliederung der Gesellschaft in eine andere Aktiengesellschaft mit Sitz im
Inland (Hauptgesellschaft) beschließen, wenn sich alle Aktien der Gesellschaft
in der Hand der zukünftigen Hauptgesellschaft befinden. Auf den Beschluß sind
die Bestimmungen des Gesetzes und der Satzung über Satzungsänderungen nicht
anzuwenden.


(2) Der Beschluß über die Eingliederung wird nur wirksam, wenn
die Hauptversammlung der zukünftigen Hauptgesellschaft zustimmt. Der Beschluß
über die Zustimmung bedarf einer Mehrheit, die mindestens drei Viertel des bei
der Beschlußfassung vertretenen Grundkapitals umfaßt. Die Satzung kann eine
größere Kapitalmehrheit und weitere Erfordernisse bestimmen. Absatz 1 Satz 2
ist anzuwenden.


(3) Von der Einberufung der Hauptversammlung der zukünftigen
Hauptgesellschaft an, die über die Zustimmung zur Eingliederung beschließen
soll, sind in dem Geschäftsraum dieser Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre
auszulegen 


1. der Entwurf des Eingliederungsbeschlusses;


2. die Jahresabschlüsse und die Lageberichte der beteiligten
Gesellschaften für die letzten drei Geschäftsjahre;


3. ein ausführlicher schriftlicher Bericht des Vorstands der
zukünftigen Hauptgesellschaft, in dem die Eingliederung rechtlich und
wirtschaftlich erläutert und begründet wird (Eingliederungsbericht).


Auf Verlangen ist jedem Aktionär der zukünftigen
Hauptgesellschaft unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der in Satz 1
bezeichneten Unterlagen zu erteilen. Die Verpflichtungen nach den Sätzen 1 und
2 entfallen, wenn die in Satz 1 bezeichneten Unterlagen für denselben Zeitraum
über die Internetseite der zukünftigen Hauptgesellschaft zugänglich sind. In der
Hauptversammlung sind diese Unterlagen zugänglich zu machen. Jedem Aktionär ist
in der Hauptversammlung auf Verlangen Auskunft auch über alle im Zusammenhang
mit der Eingliederung wesentlichen Angelegenheiten der einzugliedernden
Gesellschaft zu geben.


(4) Der Vorstand der einzugliedernden Gesellschaft hat die
Eingliederung und die Firma der Hauptgesellschaft zur Eintragung in das
Handelsregister anzumelden. Der Anmeldung sind die Niederschriften der
Hauptversammlungsbeschlüsse und ihre Anlagen in Ausfertigung oder öffentlich
beglaubigter Abschrift beizufügen.


(5) Bei der Anmeldung nach Absatz 4 hat der Vorstand zu
erklären, daß eine Klage gegen die Wirksamkeit eines
Hauptversammlungsbeschlusses nicht oder nicht fristgemäß erhoben oder eine
solche Klage rechtskräftig abgewiesen oder zurückgenommen worden ist; hierüber
hat der Vorstand dem Registergericht auch nach der Anmeldung Mitteilung zu
machen. Liegt die Erklärung nicht vor, so darf die Eingliederung nicht
eingetragen werden, es sei denn, daß die klageberechtigten Aktionäre durch
notariell beurkundete Verzichtserklärung auf die Klage gegen die Wirksamkeit
des Hauptversammlungsbeschlusses verzichten.


(6) Der Erklärung nach Absatz 5 Satz 1 steht es gleich, wenn
nach Erhebung einer Klage gegen die Wirksamkeit eines
Hauptversammlungsbeschlusses das Gericht auf Antrag der Gesellschaft, gegen
deren Hauptversammlungsbeschluß sich die Klage richtet, durch Beschluß
festgestellt hat, daß die Erhebung der Klage der Eintragung nicht
entgegensteht. Auf das Verfahren sind § 247, die §§ 82, 83 Abs. 1 und § 84 der
Zivilprozessordnung sowie die im ersten Rechtszug für das Verfahren vor den
Landgerichten geltenden Vorschriften der Zivilprozessordnung entsprechend
anzuwenden, soweit nichts Abweichendes bestimmt ist. Ein Beschluss nach Satz 1
ergeht, wenn 


1. die Klage unzulässig oder offensichtlich unbegründet ist,


2. der Kläger nicht binnen einer Woche nach Zustellung des
Antrags durch Urkunden nachgewiesen hat, dass er seit Bekanntmachung der
Einberufung einen anteiligen Betrag von mindestens 1 000 Euro hält oder


3. das alsbaldige Wirksamwerden des
Hauptversammlungsbeschlusses vorrangig erscheint, weil die vom Antragsteller
dargelegten wesentlichen Nachteile für die Gesellschaft und ihre Aktionäre nach
freier Überzeugung des Gerichts die Nachteile für den Antragsgegner überwiegen,
es sei denn, es liegt eine besondere Schwere des Rechtsverstoßes vor.


Der Beschluß kann in dringenden Fällen ohne mündliche
Verhandlung ergehen. Der Beschluss soll spätestens drei Monate nach Antragstellung
ergehen; Verzögerungen der Entscheidung sind durch unanfechtbaren Beschluss zu
begründen. Die vorgebrachten Tatsachen, aufgrund derer der Beschluß nach Satz 3
ergehen kann, sind glaubhaft zu machen. Über den Antrag entscheidet ein Senat
des Oberlandesgerichts, in dessen Bezirk die Gesellschaft ihren Sitz hat. Eine
Übertragung auf den Einzelrichter ist ausgeschlossen; einer Güteverhandlung
bedarf es nicht. Der Beschluss ist unanfechtbar. Erweist sich die Klage als
begründet, so ist die Gesellschaft, die den Beschluß erwirkt hat, verpflichtet,
dem Antragsgegner den Schaden zu ersetzen, der ihm aus einer auf dem Beschluß
beruhenden Eintragung der Eingliederung entstanden ist. Nach der Eintragung
lassen Mängel des Beschlusses seine Durchführung unberührt; die Beseitigung
dieser Wirkung der Eintragung kann auch nicht als Schadenersatz verlangt
werden.


(7) Mit der Eintragung der Eingliederung in das
Handelsregister des Sitzes der Gesellschaft wird die Gesellschaft in die
Hauptgesellschaft eingegliedert.


 


§ 320 Eingliederung durch Mehrheitsbeschluß


(1) Die Hauptversammlung einer Aktiengesellschaft kann die
Eingliederung der Gesellschaft in eine andere Aktiengesellschaft mit Sitz im
Inland auch dann beschließen, wenn sich Aktien der Gesellschaft, auf die zusammen
fünfundneunzig vom Hundert des Grundkapitals entfallen, in der Hand der
zukünftigen Hauptgesellschaft befinden. Eigene Aktien und Aktien, die einem
anderen für Rechnung der Gesellschaft gehören, sind vom Grundkapital
abzusetzen. Für die Eingliederung gelten außer § 319 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 bis
7 die Absätze 2 bis 4. (2) Die Bekanntmachung der Eingliederung als Gegenstand
der Tagesordnung ist nur ordnungsgemäß, wenn 


1. sie die Firma und den Sitz der zukünftigen
Hauptgesellschaft enthält,


2. ihr eine Erklärung der zukünftigen Hauptgesellschaft
beigefügt ist, in der diese den ausscheidenden Aktionären als Abfindung für
ihre Aktien eigene Aktien, im Falle des § 320b Abs. 1 Satz 3 außerdem eine
Barabfindung anbietet.


Satz 1 Nr. 2 gilt auch für die Bekanntmachung der
zukünftigen Hauptgesellschaft.


(3) Die Eingliederung ist durch einen oder mehrere
sachverständige Prüfer (Eingliederungsprüfer) zu prüfen. Diese werden auf
Antrag des Vorstands der zukünftigen Hauptgesellschaft vom Gericht ausgewählt
und bestellt. § 293a Abs. 3, §§ 293c bis 293e sind sinngemäß anzuwenden.


(4) Die in § 319 Abs. 3 Satz 1 bezeichneten Unterlagen sowie
der Prüfungsbericht nach Absatz 3 sind jeweils von der Einberufung der
Hauptversammlung an, die über die Zustimmung zur Eingliederung beschließen
soll, in dem Geschäftsraum der einzugliedernden Gesellschaft und der
Hauptgesellschaft zur Einsicht der Aktionäre auszulegen. In dem
Eingliederungsbericht sind auch Art und Höhe der Abfindung nach § 320b
rechtlich und wirtschaftlich zu erläutern und zu begründen; auf besondere
Schwierigkeiten bei der Bewertung der beteiligten Gesellschaften sowie auf die
Folgen für die Beteiligungen der Aktionäre ist hinzuweisen. § 319 Abs. 3 Satz 2
bis 5 gilt sinngemäß für die Aktionäre beider Gesellschaften.


(5) bis (7) (weggefallen)


 


§ 320a Wirkungen der Eingliederung


Mit der Eintragung der Eingliederung in das Handelsregister
gehen alle Aktien, die sich nicht in der Hand der Hauptgesellschaft befinden,
auf diese über. Sind über diese Aktien Aktienurkunden ausgegeben, so verbriefen
sie bis zu ihrer Aushändigung an die Hauptgesellschaft nur den Anspruch auf
Abfindung.


 


§ 320b Abfindung der ausgeschiedenen Aktionäre


(1) Die ausgeschiedenen Aktionäre der eingegliederten
Gesellschaft haben Anspruch auf angemessene Abfindung. Als Abfindung sind ihnen
eigene Aktien der Hauptgesellschaft zu gewähren. Ist die Hauptgesellschaft eine
abhängige Gesellschaft, so sind den ausgeschiedenen Aktionären nach deren Wahl
eigene Aktien der Hauptgesellschaft oder eine angemessene Barabfindung zu
gewähren. Werden als Abfindung Aktien der Hauptgesellschaft gewährt, so ist die
Abfindung als angemessen anzusehen, wenn die Aktien in dem Verhältnis gewährt
werden, in dem bei einer Verschmelzung auf eine Aktie der Gesellschaft Aktien der
Hauptgesellschaft zu gewähren wären, wobei Spitzenbeträge durch bare
Zuzahlungen ausgeglichen werden können. Die Barabfindung muß die Verhältnisse
der Gesellschaft im Zeitpunkt der Beschlußfassung ihrer Hauptversammlung über
die Eingliederung berücksichtigen. Die Barabfindung sowie bare Zuzahlungen sind
von der Bekanntmachung der Eintragung der Eingliederung an mit jährlich 5
Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz nach § 247 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs zu verzinsen; die Geltendmachung eines weiteren Schadens ist nicht
ausgeschlossen.


(2) Die Anfechtung des Beschlusses, durch den die
Hauptversammlung der eingegliederten Gesellschaft die Eingliederung der
Gesellschaft beschlossen hat, kann nicht auf § 243 Abs. 2 oder darauf gestützt
werden, daß die von der Hauptgesellschaft nach § 320 Abs. 2 Nr. 2 angebotene
Abfindung nicht angemessen ist. Ist die angebotene Abfindung nicht angemessen,
so hat das in § 2 des Spruchverfahrensgesetzes bestimmte Gericht auf Antrag die
angemessene Abfindung zu bestimmen. Das gleiche gilt, wenn die
Hauptgesellschaft eine Abfindung nicht oder nicht ordnungsgemäß angeboten hat
und eine hierauf gestützte Anfechtungsklage innerhalb der Anfechtungsfrist
nicht erhoben oder zurückgenommen oder rechtskräftig abgewiesen worden ist.


(3) (weggefallen)


 


§ 321 Gläubigerschutz


(1) Den Gläubigern der eingegliederten Gesellschaft, deren
Forderungen begründet worden sind, bevor die Eintragung der Eingliederung in
das Handelsregister bekanntgemacht worden ist, ist, wenn sie sich binnen sechs
Monaten nach der Bekanntmachung zu diesem Zweck melden, Sicherheit zu leisten,
soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Die Gläubiger sind in der
Bekanntmachung der Eintragung auf dieses Recht hinzuweisen.


(2) Das Recht, Sicherheitsleistung zu verlangen, steht
Gläubigern nicht zu, die im Falle des Insolvenzverfahrens ein Recht auf
vorzugsweise Befriedigung aus einer Deckungsmasse haben, die nach gesetzlicher
Vorschrift zu ihrem Schutz errichtet und staatlich überwacht ist.


 


§ 322 Haftung der Hauptgesellschaft


(1) Von der Eingliederung an haftet die Hauptgesellschaft
für die vor diesem Zeitpunkt begründeten Verbindlichkeiten der eingegliederten
Gesellschaft den Gläubigern dieser Gesellschaft als Gesamtschuldner. Die
gleiche Haftung trifft sie für alle Verbindlichkeiten der eingegliederten
Gesellschaft, die nach der Eingliederung begründet werden. Eine
entgegenstehende Vereinbarung ist Dritten gegenüber unwirksam.


(2) Wird die Hauptgesellschaft wegen einer Verbindlichkeit
der eingegliederten Gesellschaft in Anspruch genommen, so kann sie
Einwendungen, die nicht in ihrer Person begründet sind, nur insoweit geltend
machen, als sie von der eingegliederten Gesellschaft erhoben werden können.


(3) Die Hauptgesellschaft kann die Befriedigung des
Gläubigers verweigern, solange der eingegliederten Gesellschaft das Recht
zusteht, das ihrer Verbindlichkeit zugrunde liegende Rechtsgeschäft
anzufechten. Die gleiche Befugnis hat die Hauptgesellschaft, solange sich der
Gläubiger durch Aufrechnung gegen eine fällige Forderung der eingegliederten
Gesellschaft befriedigen kann.


(4) Aus einem gegen die eingegliederte Gesellschaft
gerichteten vollstreckbaren Schuldtitel findet die Zwangsvollstreckung gegen
die Hauptgesellschaft nicht statt.


 


§ 323 Leitungsmacht der Hauptgesellschaft und
Verantwortlichkeit der Vorstandsmitglieder


(1) Die Hauptgesellschaft ist berechtigt, dem Vorstand der
eingegliederten Gesellschaft hinsichtlich der Leitung der Gesellschaft
Weisungen zu erteilen. § 308 Abs. 2 Satz 1, Abs. 3, §§ 309, 310 gelten
sinngemäß. §§ 311 bis 318 sind nicht anzuwenden.


(2) Leistungen der eingegliederten Gesellschaft an die
Hauptgesellschaft gelten nicht als Verstoß gegen die §§ 57, 58 und 60.


 


§ 324 Gesetzliche Rücklage. Gewinnabführung.
Verlustübernahme


(1) Die gesetzlichen Vorschriften über die Bildung einer
gesetzlichen Rücklage, über ihre Verwendung und über die Einstellung von
Beträgen in die gesetzliche Rücklage sind auf eingegliederte Gesellschaften
nicht anzuwenden.


(2) Auf einen Gewinnabführungsvertrag, eine
Gewinngemeinschaft oder einen Teilgewinnabführungsvertrag zwischen der
eingegliederten Gesellschaft und der Hauptgesellschaft sind die §§ 293 bis 296,
298 bis 303 nicht anzuwenden. Der Vertrag, seine Änderung und seine Aufhebung
bedürfen der schriftlichen Form. Als Gewinn kann höchstens der ohne die
Gewinnabführung entstehende Bilanzgewinn abgeführt werden. Der Vertrag endet
spätestens zum Ende des Geschäftsjahrs, in dem die Eingliederung endet.


(3) Die Hauptgesellschaft ist verpflichtet, jeden bei der
eingegliederten Gesellschaft sonst entstehenden Bilanzverlust auszugleichen,
soweit dieser den Betrag der Kapitalrücklagen und der Gewinnrücklagen
übersteigt.


 


§ 325 


-


 


§ 326 Auskunftsrecht der Aktionäre der Hauptgesellschaft


Jedem Aktionär der Hauptgesellschaft ist über
Angelegenheiten der eingegliederten Gesellschaft ebenso Auskunft zu erteilen
wie über Angelegenheiten der Hauptgesellschaft.


 


§ 327 Ende der Eingliederung


(1) Die Eingliederung endet 


1. durch Beschluß der Hauptversammlung der eingegliederten
Gesellschaft,


2. wenn die Hauptgesellschaft nicht mehr eine
Aktiengesellschaft mit Sitz im Inland ist,


3. wenn sich nicht mehr alle Aktien der eingegliederten
Gesellschaft in der Hand der Hauptgesellschaft befinden,


4. durch Auflösung der Hauptgesellschaft.


(2) Befinden sich nicht mehr alle Aktien der eingegliederten
Gesellschaft in der Hand der Hauptgesellschaft, so hat die Hauptgesellschaft
dies der eingegliederten Gesellschaft unverzüglich schriftlich mitzuteilen.


(3) Der Vorstand der bisher eingegliederten Gesellschaft hat
das Ende der Eingliederung, seinen Grund und seinen Zeitpunkt unverzüglich zur
Eintragung in das Handelsregister des Sitzes der Gesellschaft anzumelden.


(4) Endet die Eingliederung, so haftet die frühere
Hauptgesellschaft für die bis dahin begründeten Verbindlichkeiten der bisher
eingegliederten Gesellschaft, wenn sie vor Ablauf von fünf Jahren nach dem Ende
der Eingliederung fällig und daraus Ansprüche gegen die frühere
Hauptgesellschaft in einer in § 197 Abs. 1 Nr. 3 bis 5 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs bezeichneten Art festgestellt sind oder eine gerichtliche oder
behördliche Vollstreckungshandlung vorgenommen oder beantragt wird; bei
öffentlich-rechtlichen Verbindlichkeiten genügt der Erlass eines
Verwaltungsakts. Die Frist beginnt mit dem Tag, an dem die Eintragung des Endes
der Eingliederung in das Handelsregister nach § 10 des Handelsgesetzbuchs
bekannt gemacht worden ist. Die für die Verjährung geltenden §§ 204, 206, 210,
211 und 212 Abs. 2 und 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs sind entsprechend
anzuwenden. Einer Feststellung in einer in § 197 Abs. 1 Nr. 3 bis 5 des
Bürgerlichen Gesetzbuchs bezeichneten Art bedarf es nicht, soweit die frühere
Hauptgesellschaft den Anspruch schriftlich anerkannt hat.


Vierter Teil


Ausschluss von Minderheitsaktionären


 


§ 327a Übertragung von Aktien gegen Barabfindung


(1) Die Hauptversammlung einer Aktiengesellschaft oder einer
Kommanditgesellschaft auf Aktien kann auf Verlangen eines Aktionärs, dem Aktien
der Gesellschaft in Höhe von 95 vom Hundert des Grundkapitals gehören
(Hauptaktionär), die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre
(Minderheitsaktionäre) auf den Hauptaktionär gegen Gewährung einer angemessenen
Barabfindung beschließen. § 285 Abs. 2 Satz 1 findet keine Anwendung.


(2) Für die Feststellung, ob dem Hauptaktionär 95 vom
Hundert der Aktien gehören, gilt § 16 Abs. 2 und 4.  


§ 327b Barabfindung


(1) Der Hauptaktionär legt die Höhe der Barabfindung fest;
sie muss die Verhältnisse der Gesellschaft im Zeitpunkt der Beschlussfassung
ihrer Hauptversammlung berücksichtigen. Der Vorstand hat dem Hauptaktionär alle
dafür notwendigen Unterlagen zur Verfügung zu stellen und Auskünfte zu
erteilen.


(2) Die Barabfindung ist von der Bekanntmachung der
Eintragung des Übertragungsbeschlusses in das Handelsregister an mit jährlich 5
Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz nach § 247 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs zu verzinsen; die Geltendmachung eines weiteren Schadens ist nicht
ausgeschlossen.


(3) Vor Einberufung der Hauptversammlung hat der
Hauptaktionär dem Vorstand die Erklärung eines im Geltungsbereich dieses
Gesetzes zum Geschäftsbetrieb befugten Kreditinstituts zu übermitteln, durch
die das Kreditinstitut die Gewährleistung für die Erfüllung der Verpflichtung
des Hauptaktionärs übernimmt, den Minderheitsaktionären nach Eintragung des
Übertragungsbeschlusses unverzüglich die festgelegte Barabfindung für die
übergegangenen Aktien zu zahlen.


 


§ 327c Vorbereitung der Hauptversammlung


(1) Die Bekanntmachung der Übertragung als Gegenstand der
Tagesordnung hat folgende Angaben zu enthalten: 


1. Firma und Sitz des Hauptaktionärs, bei natürlichen
Personen Name und Adresse;


2. die vom Hauptaktionär festgelegte Barabfindung.


(2) Der Hauptaktionär hat der Hauptversammlung einen
schriftlichen Bericht zu erstatten, in dem die Voraussetzungen für die
Übertragung dargelegt und die Angemessenheit der Barabfindung erläutert und
begründet werden. Die Angemessenheit der Barabfindung ist durch einen oder
mehrere sachverständige Prüfer zu prüfen. Diese werden auf Antrag des
Hauptaktionärs vom Gericht ausgewählt und bestellt. § 293a Abs. 2 und 3, § 293c
Abs. 1 Satz 3 bis 5, Abs. 2 sowie die §§ 293d und 293e sind sinngemäß
anzuwenden.


(3) Von der Einberufung der Hauptversammlung an sind in dem
Geschäftsraum der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre auszulegen 


1. der Entwurf des Übertragungsbeschlusses;


2. die Jahresabschlüsse und Lageberichte für die letzten
drei Geschäftsjahre;


3. der nach Absatz 2 Satz 1 erstattete Bericht des
Hauptaktionärs;


4. der nach Absatz 2 Satz 2 bis 4 erstattete
Prüfungsbericht.


(4) Auf Verlangen ist jedem Aktionär unverzüglich und
kostenlos eine Abschrift der in Absatz 3 bezeichneten Unterlagen zu erteilen.


(5) Die Verpflichtungen nach den Absätzen 3 und 4 entfallen,
wenn die in Absatz 3 bezeichneten Unterlagen für denselben Zeitraum über die
Internetseite der Gesellschaft zugänglich sind.


 


§ 327d Durchführung der Hauptversammlung


In der Hauptversammlung sind die in § 327c Abs. 3
bezeichneten Unterlagen zugänglich zu machen. Der Vorstand kann dem
Hauptaktionär Gelegenheit geben, den Entwurf des Übertragungsbeschlusses und
die Bemessung der Höhe der Barabfindung zu Beginn der Verhandlung mündlich zu
erläutern.


 


§ 327e Eintragung des Übertragungsbeschlusses


(1) Der Vorstand hat den Übertragungsbeschluss zur
Eintragung in das Handelsregister anzumelden. Der Anmeldung sind die
Niederschrift des Übertragungsbeschlusses und seine Anlagen in Ausfertigung
oder öffentlich beglaubigter Abschrift beizufügen.


(2) § 319 Abs. 5 und 6 gilt sinngemäß.


(3) Mit der Eintragung des Übertragungsbeschlusses in das
Handelsregister gehen alle Aktien der Minderheitsaktionäre auf den
Hauptaktionär über. Sind über diese Aktien Aktienurkunden ausgegeben, so
verbriefen sie bis zu ihrer Aushändigung an den Hauptaktionär nur den Anspruch
auf Barabfindung.


 


§ 327f Gerichtliche Nachprüfung der Abfindung


Die Anfechtung des Übertragungsbeschlusses kann nicht auf §
243 Abs. 2 oder darauf gestützt werden, dass die durch den Hauptaktionär
festgelegte Barabfindung nicht angemessen ist. Ist die Barabfindung nicht
angemessen, so hat das in § 2 des Spruchverfahrensgesetzes bestimmte Gericht auf
Antrag die angemessene Barabfindung zu bestimmen. Das Gleiche gilt, wenn der
Hauptaktionär eine Barabfindung nicht oder nicht ordnungsgemäß angeboten hat
und eine hierauf gestützte Anfechtungsklage innerhalb der Anfechtungsfrist
nicht erhoben, zurückgenommen oder rechtskräftig abgewiesen worden ist.


Fünfter Teil


Wechselseitig beteiligte Unternehmen


 


§ 328 Beschränkung der Rechte


(1) Sind eine Aktiengesellschaft oder Kommanditgesellschaft
auf Aktien und ein anderes Unternehmen wechselseitig beteiligte Unternehmen, so
können, sobald dem einen Unternehmen das Bestehen der wechselseitigen
Beteiligung bekannt geworden ist oder ihm das andere Unternehmen eine
Mitteilung nach § 20 Abs. 3 oder § 21 Abs. 1 gemacht hat, Rechte aus den
Anteilen, die ihm an dem anderen Unternehmen gehören, nur für höchstens den
vierten Teil aller Anteile des anderen Unternehmens ausgeübt werden. Dies gilt
nicht für das Recht auf neue Aktien bei einer Kapitalerhöhung aus
Gesellschaftsmitteln. § 16 Abs. 4 ist anzuwenden.


(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn das
Unternehmen seinerseits dem anderen Unternehmen eine Mitteilung nach § 20 Abs.
3 oder § 21 Abs. 1 gemacht hatte, bevor es von dem anderen Unternehmen eine
solche Mitteilung erhalten hat und bevor ihm das Bestehen der wechselseitigen
Beteiligung bekannt geworden ist.


(3) In der Hauptversammlung einer börsennotierten
Gesellschaft kann ein Unternehmen, dem die wechselseitige Beteiligung gemäß
Absatz 1 bekannt ist, sein Stimmrecht zur Wahl von Mitgliedern in den
Aufsichtsrat nicht ausüben.


(4) Sind eine Aktiengesellschaft oder Kommanditgesellschaft
auf Aktien und ein anderes Unternehmen wechselseitig beteiligte Unternehmen, so
haben die Unternehmen einander unverzüglich die Höhe ihrer Beteiligung und jede
Änderung schriftlich mitzuteilen.


Sechster Teil


Rechnungslegung im Konzern


 


§§ 329 bis 336 ----


 


§ 337 


(weggefallen)


 


§ 338 


-


Viertes Buch


Sonder-, Straf- und Schlußvorschriften


Erster Teil


Sondervorschriften bei Beteiligung von Gebietskörperschaften


 


§ 394 Berichte der Aufsichtsratsmitglieder


Aufsichtsratsmitglieder, die auf Veranlassung einer
Gebietskörperschaft in den Aufsichtsrat gewählt oder entsandt worden sind,
unterliegen hinsichtlich der Berichte, die sie der Gebietskörperschaft zu
erstatten haben, keiner Verschwiegenheitspflicht. Für vertrauliche Angaben und
Geheimnisse der Gesellschaft, namentlich Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse,
gilt dies nicht, wenn ihre Kenntnis für die Zwecke der Berichte nicht von
Bedeutung ist. Die Berichtspflicht nach Satz 1 kann auf Gesetz, auf Satzung
oder auf dem Aufsichtsrat in Textform mitgeteiltem Rechtsgeschäft beruhen.


 










§ 395 Verschwiegenheitspflicht


(1) Personen, die damit betraut sind, die Beteiligungen
einer Gebietskörperschaft zu verwalten oder für eine Gebietskörperschaft die
Gesellschaft, die Betätigung der Gebietskörperschaft als Aktionär oder die
Tätigkeit der auf Veranlassung der Gebietskörperschaft gewählten oder
entsandten Aufsichtsratsmitglieder zu prüfen, haben über vertrauliche Angaben
und Geheimnisse der Gesellschaft, namentlich Betriebs- oder
Geschäftsgeheimnisse, die ihnen aus Berichten nach § 394 bekanntgeworden sind,
Stillschweigen zu bewahren; dies gilt nicht für Mitteilungen im dienstlichen
Verkehr.


(2) Bei der Veröffentlichung von Prüfungsergebnissen dürfen
vertrauliche Angaben und Geheimnisse der Gesellschaft, namentlich Betriebs-
oder Geschäftsgeheimnisse, nicht veröffentlicht werden.


Zweiter Teil


Gerichtliche Auflösung


 


§ 396 Voraussetzungen


(1) Gefährdet eine Aktiengesellschaft oder
Kommanditgesellschaft auf Aktien durch gesetzwidriges Verhalten ihrer
Verwaltungsträger das Gemeinwohl und sorgen der Aufsichtsrat und die
Hauptversammlung nicht für eine Abberufung der Verwaltungsträger, so kann die
Gesellschaft auf Antrag der zuständigen obersten Landesbehörde des Landes, in
dem die Gesellschaft ihren Sitz hat, durch Urteil aufgelöst werden.
Ausschließlich zuständig für die Klage ist das Landgericht, in dessen Bezirk
die Gesellschaft ihren Sitz hat.


(2) Nach der Auflösung findet die Abwicklung nach den §§ 264
bis 273 statt. Den Antrag auf Abberufung oder Bestellung der Abwickler aus
einem wichtigen Grund kann auch die in Absatz 1 Satz 1 bestimmte Behörde
stellen.


 


§ 397 Anordnungen bei der Auflösung


Ist die Auflösungsklage erhoben, so kann das Gericht auf
Antrag der in § 396 Abs. 1 Satz 1 bestimmten Behörde durch einstweilige
Verfügung die nötigen Anordnungen treffen.


 


§ 398 Eintragung


Die Entscheidungen des Gerichts sind dem Registergericht
mitzuteilen. Dieses trägt sie, soweit sie eintragungspflichtige
Rechtsverhältnisse betreffen, in das Handelsregister ein.


Dritter Teil


Straf- und Bußgeldvorschriften. Schlußvorschriften


 


§ 399 Falsche Angaben


(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit
Geldstrafe wird bestraft, wer 


1. als Gründer oder als Mitglied des Vorstands oder des
Aufsichtsrats zum Zweck der Eintragung der Gesellschaft oder eines Vertrags
nach § 52 Absatz 1 Satz 1 über die Übernahme der Aktien, die Einzahlung auf
Aktien, die Verwendung eingezahlter Beträge, den Ausgabebetrag der Aktien, über
Sondervorteile, Gründungsaufwand, Sacheinlagen und Sachübernahmen oder in der
nach § 37a Absatz 2, auch in Verbindung mit § 52 Absatz 6 Satz 3, abzugebenden
Versicherung,


2. als Gründer oder als Mitglied des Vorstands oder des
Aufsichtsrats im Gründungsbericht, im Nachgründungsbericht oder im
Prüfungsbericht,


3. in der öffentlichen Ankündigung nach § 47 Nr. 3,


4. als Mitglied des Vorstands oder des Aufsichtsrats zum
Zweck der Eintragung einer Erhöhung des Grundkapitals (§§ 182 bis 206) über die
Einbringung des bisherigen, die Zeichnung oder Einbringung des neuen Kapitals,
den Ausgabebetrag der Aktien, die Ausgabe der Bezugsaktien, über Sacheinlagen,
in der Bekanntmachung nach § 183a Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mit § 37a Abs. 2
oder in der nach § 184 Abs. 1 Satz 3 abzugebenden Versicherung,


5. als Abwickler zum Zweck der Eintragung der Fortsetzung
der Gesellschaft in dem nach § 274 Abs. 3 zu führenden Nachweis oder


6. als Mitglied des Vorstands einer Aktiengesellschaft oder
des Leitungsorgans einer ausländischen juristischen Person in der nach § 37
Abs. 2 Satz 1 oder § 81 Abs. 3 Satz 1 abzugebenden Versicherung oder als
Abwickler in der nach § 266 Abs. 3 Satz 1 abzugebenden Versicherung


falsche Angaben macht oder erhebliche Umstände verschweigt.


(2) Ebenso wird bestraft, wer als Mitglied des Vorstands
oder des Aufsichtsrats zum Zweck der Eintragung einer Erhöhung des
Grundkapitals die in § 210 Abs. 1 Satz 2 vorgeschriebene Erklärung der Wahrheit
zuwider abgibt.


 


§ 400 Unrichtige Darstellung


(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit
Geldstrafe wird bestraft, wer als Mitglied des Vorstands oder des Aufsichtsrats
oder als Abwickler 


1. die Verhältnisse der Gesellschaft einschließlich ihrer Beziehungen
zu verbundenen Unternehmen in Darstellungen oder Übersichten über den
Vermögensstand, in Vorträgen oder Auskünften in der Hauptversammlung unrichtig
wiedergibt oder verschleiert, wenn die Tat nicht in § 331 Nr. 1 oder 1a des
Handelsgesetzbuchs mit Strafe bedroht ist, oder


2. in Aufklärungen oder Nachweisen, die nach den
Vorschriften dieses Gesetzes einem Prüfer der Gesellschaft oder eines
verbundenen Unternehmens zu geben sind, falsche Angaben macht oder die
Verhältnisse der Gesellschaft unrichtig wiedergibt oder verschleiert, wenn die
Tat nicht in § 331 Nr. 4 des Handelsgesetzbuchs mit Strafe bedroht ist.


(2) Ebenso wird bestraft, wer als Gründer oder Aktionär in
Aufklärungen oder Nachweisen, die nach den Vorschriften dieses Gesetzes einem
Gründungsprüfer oder sonstigen Prüfer zu geben sind, falsche Angaben macht oder
erhebliche Umstände verschweigt.


 


§ 401 Pflichtverletzung bei Verlust, Überschuldung oder
Zahlungsunfähigkeit


(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit
Geldstrafe wird bestraft, wer es als Mitglied des Vorstands entgegen § 92 Abs.
1 unterläßt, bei einem Verlust in Höhe der Hälfte des Grundkapitals die
Hauptversammlung einzuberufen und ihr dies anzuzeigen.


(2) Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Strafe
Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe.


 


§ 402 Falsche Ausstellung von Berechtigungsnachweisen


(1) Wer Bescheinigungen, die zum Nachweis des Stimmrechts in
einer Hauptversammlung oder in einer gesonderten Versammlung dienen sollen,
falsch ausstellt oder verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren
oder mit Geldstrafe bestraft, wenn die Tat nicht in anderen Vorschriften über
Urkundenstraftaten mit schwererer Strafe bedroht ist.


(2) Ebenso wird bestraft, wer von einer falschen oder
verfälschten Bescheinigung der in Absatz 1 bezeichneten Art zur Ausübung des
Stimmrechts Gebrauch macht.


(3) Der Versuch ist strafbar.


 


§ 403 Verletzung der Berichtspflicht


(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit
Geldstrafe wird bestraft, wer als Prüfer oder als Gehilfe eines Prüfers über
das Ergebnis der Prüfung falsch berichtet oder erhebliche Umstände im Bericht
verschweigt.


(2) Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der Absicht,
sich oder einen anderen zu bereichern oder einen anderen zu schädigen, so ist
die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.


 


§ 404 Verletzung der Geheimhaltungspflicht


(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr, bei
börsennotierten Gesellschaften bis zu zwei Jahren, oder mit Geldstrafe wird
bestraft, wer ein Geheimnis der Gesellschaft, namentlich ein Betriebs- oder
Geschäftsgeheimnis, das ihm in seiner Eigenschaft als 


1. Mitglied des Vorstands oder des Aufsichtsrats oder
Abwickler,


2. Prüfer oder Gehilfe eines Prüfers


bekanntgeworden ist, unbefugt offenbart; im Falle der Nummer
2 jedoch nur, wenn die Tat nicht in § 333 des Handelsgesetzbuchs mit Strafe
bedroht ist.


(2) Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der Absicht,
sich oder einen anderen zu bereichern oder einen anderen zu schädigen, so ist
die Strafe Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren, bei börsennotierten
Gesellschaften bis zu drei Jahren, oder Geldstrafe. Ebenso wird bestraft, wer
ein Geheimnis der in Absatz 1 bezeichneten Art, namentlich ein Betriebs- oder
Geschäftsgeheimnis, das ihm unter den Voraussetzungen des Absatzes 1
bekanntgeworden ist, unbefugt verwertet.


(3) Die Tat wird nur auf Antrag der Gesellschaft verfolgt.
Hat ein Mitglied des Vorstands oder ein Abwickler die Tat begangen, so ist der
Aufsichtsrat, hat ein Mitglied des Aufsichtsrats die Tat begangen, so sind der
Vorstand oder die Abwickler antragsberechtigt.


 


§ 405 Ordnungswidrigkeiten


(1) Ordnungswidrig handelt, wer als Mitglied des Vorstands
oder des Aufsichtsrats oder als Abwickler 


1. Namensaktien ausgibt, in denen der Betrag der
Teilleistung nicht angegeben ist, oder Inhaberaktien ausgibt, bevor auf sie der
Ausgabebetrag voll geleistet ist,


2. Aktien oder Zwischenscheine ausgibt, bevor die
Gesellschaft oder im Fall einer Kapitalerhöhung die Durchführung der Erhöhung
des Grundkapitals oder im Fall einer bedingten Kapitalerhöhung oder einer
Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln der Beschluß über die bedingte
Kapitalerhöhung oder die Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln eingetragen
ist,


3. Aktien oder Zwischenscheine ausgibt, die auf einen
geringeren als den nach § 8 Abs. 2 Satz 1 zulässigen Mindestnennbetrag lauten
oder auf die bei einer Gesellschaft mit Stückaktien ein geringerer anteiliger
Betrag des Grundkapitals als der nach § 8 Abs. 3 Satz 3 zulässige Mindestbetrag
entfällt, oder


4. a) entgegen § 71 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 oder Abs. 2 eigene
Aktien der Gesellschaft erwirbt oder, in Verbindung mit § 71e Abs. 1, als Pfand
nimmt,


b) zu veräußernde eigene Aktien (§ 71c Abs. 1 und 2) nicht
anbietet oder


c) die zur Vorbereitung der Beschlußfassung über die
Einziehung eigener Aktien (§ 71c Abs. 3) erforderlichen Maßnahmen nicht trifft.


5. (weggefallen)


(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer als Aktionär oder als
Vertreter eines Aktionärs die nach § 129 in das Verzeichnis aufzunehmenden
Angaben nicht oder nicht richtig macht.


(2a) Ordnungswidrig handelt, wer entgegen § 67 Abs. 4 Satz
2, auch in Verbindung mit Satz 3, eine Mitteilung nicht oder nicht richtig
macht.


(3) Ordnungswidrig handelt ferner, wer 


1. Aktien eines anderen, zu dessen Vertretung er nicht
befugt ist, ohne dessen Einwilligung zur Ausübung von Rechten in der
Hauptversammlung oder in einer gesonderten Versammlung benutzt,


2. zur Ausübung von Rechten in der Hauptversammlung oder in
einer gesonderten Versammlung Aktien eines anderen benutzt, die er sich zu
diesem Zweck durch Gewähren oder Versprechen besonderer Vorteile verschafft
hat,


3. Aktien zu dem in Nummer 2 bezeichneten Zweck gegen
Gewähren oder Versprechen besonderer Vorteile einem anderen überläßt,


4. Aktien eines anderen, für die er oder der von ihm
Vertretene das Stimmrecht nach § 135 nicht ausüben darf, zur Ausübung des
Stimmrechts benutzt,


5. Aktien, für die er oder der von ihm Vertretene das
Stimmrecht nach § 20 Abs. 7, § 21 Abs. 4, §§ 71b, 71d Satz 4, § 134 Abs. 1, §§
135, 136, 142 Abs. 1 Satz 2, § 285 Abs. 1 nicht ausüben darf, einem anderen zum
Zweck der Ausübung des Stimmrechts überläßt oder solche ihm überlassene Aktien
zur Ausübung des Stimmrechts benutzt,


6. besondere Vorteile als Gegenleistung dafür fordert, sich
versprechen läßt oder annimmt, daß er bei einer Abstimmung in der
Hauptversammlung oder in einer gesonderten Versammlung nicht oder in einem
bestimmten Sinne stimme oder


7. besondere Vorteile als Gegenleistung dafür anbietet,
verspricht oder gewährt, daß jemand bei einer Abstimmung in der
Hauptversammlung oder in einer gesonderten Versammlung nicht oder in einem
bestimmten Sinne stimme.


(3a) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder
leichtfertig 


1. entgegen § 121 Abs. 4a Satz 1, auch in Verbindung mit §
124 Abs. 1 Satz 3, die Einberufung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder
nicht rechtzeitig zuleitet oder


2. entgegen § 124a Angaben nicht, nicht richtig oder nicht
vollständig zugänglich macht.


(4) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu
fünfundzwanzigtausend Euro geahndet werden.


 


§ 406 (weggefallen)


-


 


§ 407 Zwangsgelder


(1) Vorstandsmitglieder oder Abwickler, die § 52 Abs. 2 Satz
2 bis 4, § 71c, § 73 Abs. 3 Satz 2, §§ 80, 90, 104 Abs. 1, § 111 Abs. 2, § 145,
§§ 170, 171 Abs. 3 oder Abs. 4 Satz 1 in Verbindung mit Abs. 3, §§ 175, 179a
Abs. 2 Satz 1 bis 3, 214 Abs. 1, § 246 Abs. 4, §§ 248a, 259 Abs. 5, § 268 Abs.
4, § 270 Abs. 1, § 273 Abs. 2, §§ 293f, 293g Abs. 1, § 312 Abs. 1, § 313 Abs.
1, § 314 Abs. 1 nicht befolgen, sind hierzu vom Registergericht durch
Festsetzung von Zwangsgeld anzuhalten; § 14 des Handelsgesetzbuchs bleibt
unberührt. Das einzelne Zwangsgeld darf den Betrag von fünftausend Euro nicht
übersteigen.


(2) Die Anmeldungen zum Handelsregister nach den §§ 36, 45,
52, 181 Abs. 1, §§ 184, 188, 195, 210, 223, 237 Abs. 4, §§ 274, 294 Abs. 1, §
319 Abs. 3 werden durch Festsetzung von Zwangsgeld nicht erzwungen.


 


§ 408 Strafbarkeit persönlich haftender Gesellschafter einer
Kommanditgesellschaft auf Aktien


Die §§ 399 bis 407 gelten sinngemäß für die
Kommanditgesellschaft auf Aktien. Soweit sie Vorstandsmitglieder betreffen,
gelten sie bei der Kommanditgesellschaft auf Aktien für die persönlich
haftenden Gesellschafter.


 


§ 409 Geltung in Berlin


Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 des Dritten
Überleitungsgesetzes vom 4. Januar 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 1) auch im Land
Berlin. Rechtsverordnungen, die auf Grund dieses Gesetzes erlassen werden,
gelten im Land Berlin nach § 14 des Dritten Überleitungsgesetzes.


 


§ 410 Inkrafttreten


Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1966 in Kraft.


 


ArbGG - Arbeitsgerichtsgesetz


 


Ausfertigungsdatum: 03.09.1953


Vollzitat:


"Arbeitsgerichtsgesetz in der Fassung der
Bekanntmachung vom 2. Juli 1979 (BGBl. I S. 853, 1036), das zuletzt durch
Artikel 170 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert
worden ist"


Stand:   Neugefasst
durch Bek. v. 2.7.1979 I 853, 1036


                Zuletzt geändert durch Art. 170 V
v. 31.8.2015 I 1474


Fußnote


(+++ Textnachweis Geltung ab: 1.1.1981 +++)


(+++ Maßgaben aufgrund EinigVtr vgl. ArbGG Anhang EV;


     die Maßgaben sind
nicht mehr anzuwenden +++)


 


 


Erster Teil


Allgemeine Vorschriften


 


§ 1 Gerichte für Arbeitssachen


Die Gerichtsbarkeit in Arbeitssachen - §§ 2 bis 3 - wird
ausgeübt durch die Arbeitsgerichte - §§ 14 bis 31 -, die Landesarbeitsgerichte
- §§ 33 bis 39 - und das Bundesarbeitsgericht - §§ 40 bis 45 - (Gerichte für
Arbeitssachen).


 


§ 2 Zuständigkeit im Urteilsverfahren


(1) Die Gerichte für Arbeitssachen sind ausschließlich
zuständig für 


1. bürgerliche Rechtsstreitigkeiten zwischen
Tarifvertragsparteien oder zwischen diesen und Dritten aus Tarifverträgen oder
über das Bestehen oder Nichtbestehen von Tarifverträgen;


2. bürgerliche Rechtsstreitigkeiten zwischen tariffähigen
Parteien oder zwischen diesen und Dritten aus unerlaubten Handlungen, soweit es
sich um Maßnahmen zum Zwecke des Arbeitskampfs oder um Fragen der
Vereinigungsfreiheit einschließlich des hiermit im Zusammenhang stehenden
Betätigungsrechts der Vereinigungen handelt;


3. bürgerliche Rechtsstreitigkeiten zwischen Arbeitnehmern
und Arbeitgebern


a) aus dem Arbeitsverhältnis;


b) über das Bestehen oder Nichtbestehen eines
Arbeitsverhältnisses;


c) aus Verhandlungen über die Eingehung eines
Arbeitsverhältnisses und aus dessen Nachwirkungen;


d) aus unerlaubten Handlungen, soweit diese mit dem
Arbeitsverhältnis im Zusammenhang stehen;


e) über Arbeitspapiere;


4. bürgerliche Rechtsstreitigkeiten zwischen Arbeitnehmern
oder ihren Hinterbliebenen und


a) Arbeitgebern über Ansprüche, die mit dem
Arbeitsverhältnis in rechtlichem oder unmittelbar wirtschaftlichem Zusammenhang
stehen;


b) gemeinsamen Einrichtungen der Tarifvertragsparteien oder
Sozialeinrichtungen des privaten Rechts über Ansprüche aus dem
Arbeitsverhältnis oder Ansprüche, die mit dem Arbeitsverhältnis in rechtlichem
oder unmittelbar wirtschaftlichem Zusammenhang stehen,


soweit nicht die ausschließliche Zuständigkeit eines anderen
Gerichts gegeben ist;


5. bürgerliche Rechtsstreitigkeiten zwischen Arbeitnehmern
oder ihren Hinterbliebenen und dem Träger der Insolvenzsicherung über Ansprüche
auf Leistungen der Insolvenzsicherung nach dem Vierten Abschnitt des Ersten
Teils des Gesetzes zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung;


6. bürgerliche Rechtsstreitigkeiten zwischen Arbeitgebern
und Einrichtungen nach Nummer 4 Buchstabe b und Nummer 5 sowie zwischen diesen
Einrichtungen, soweit nicht die ausschließliche Zuständigkeit eines anderen
Gerichts gegeben ist;


7. bürgerliche Rechtsstreitigkeiten zwischen
Entwicklungshelfern und Trägern des Entwicklungsdienstes nach dem
Entwicklungshelfergesetz;


8. bürgerliche Rechtsstreitigkeiten zwischen den Trägern des
freiwilligen sozialen oder ökologischen Jahres oder den Einsatzstellen und
Freiwilligen nach dem Jugendfreiwilligendienstegesetz;


8a. bürgerliche Rechtsstreitigkeiten zwischen dem Bund oder
den Einsatzstellen des Bundesfreiwilligendienstes oder deren Trägern und
Freiwilligen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz;


9. bürgerliche Rechtsstreitigkeiten zwischen Arbeitnehmern
aus gemeinsamer Arbeit und aus unerlaubten Handlungen, soweit diese mit dem
Arbeitsverhältnis im Zusammenhang stehen;


10. bürgerliche Rechtsstreitigkeiten zwischen behinderten
Menschen im Arbeitsbereich von Werkstätten für behinderte Menschen und den
Trägern der Werkstätten aus den in § 138 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch
geregelten arbeitnehmerähnlichen Rechtsverhältnissen.


(2) Die Gerichte für Arbeitssachen sind auch zuständig für
bürgerliche Rechtsstreitigkeiten zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern, 


a) die ausschließlich Ansprüche auf Leistung einer
festgestellten oder festgesetzten Vergütung für eine Arbeitnehmererfindung oder
für einen technischen Verbesserungsvorschlag nach § 20 Abs. 1 des Gesetzes über
Arbeitnehmererfindungen zum Gegenstand haben;


b) die als Urheberrechtsstreitsachen aus
Arbeitsverhältnissen ausschließlich Ansprüche auf Leistung einer vereinbarten
Vergütung zum Gegenstand haben.


(3) Vor die Gerichte für Arbeitssachen können auch nicht
unter die Absätze 1 und 2 fallende Rechtsstreitigkeiten gebracht werden, wenn
der Anspruch mit einer bei einem Arbeitsgericht anhängigen oder gleichzeitig
anhängig werdenden bürgerlichen Rechtsstreitigkeit der in den Absätzen 1 und 2
bezeichneten Art in rechtlichem oder unmittelbar wirtschaftlichem Zusammenhang
steht und für seine Geltendmachung nicht die ausschließliche Zuständigkeit
eines anderen Gerichts gegeben ist.


(4) Auf Grund einer Vereinbarung können auch bürgerliche
Rechtsstreitigkeiten zwischen juristischen Personen des Privatrechts und
Personen, die kraft Gesetzes allein oder als Mitglieder des Vertretungsorgans
der juristischen Person zu deren Vertretung berufen sind, vor die Gerichte für
Arbeitssachen gebracht werden.


(5) In Rechtsstreitigkeiten nach diesen Vorschriften findet
das Urteilsverfahren statt.


 


§ 2a Zuständigkeit im Beschlußverfahren


(1) Die Gerichte für Arbeitssachen sind ferner
ausschließlich zuständig für 


1. Angelegenheiten aus dem Betriebsverfassungsgesetz, soweit
nicht für Maßnahmen nach seinen §§ 119 bis 121 die Zuständigkeit eines anderen
Gerichts gegeben ist;


2. Angelegenheiten aus dem Sprecherausschußgesetz, soweit
nicht für Maßnahmen nach seinen §§ 34 bis 36 die Zuständigkeit eines anderen
Gerichts gegeben ist;


3. Angelegenheiten aus dem Mitbestimmungsgesetz, dem
Mitbestimmungsergänzungsgesetz und dem Drittelbeteiligungsgesetz, soweit über
die Wahl von Vertretern der Arbeitnehmer in den Aufsichtsrat und über ihre
Abberufung mit Ausnahme der Abberufung nach § 103 Abs. 3 des Aktiengesetzes zu
entscheiden ist;


3a. Angelegenheiten aus den §§ 94, 95, 139 des Neunten
Buches Sozialgesetzbuch,


3b. Angelegenheiten aus dem Gesetz über Europäische
Betriebsräte, soweit nicht für Maßnahmen nach seinen §§ 43 bis 45 die
Zuständigkeit eines anderen Gerichts gegeben ist;


3c. Angelegenheiten aus § 51 des Berufsbildungsgesetzes;


3d. Angelegenheiten aus § 10 des
Bundesfreiwilligendienstgesetzes;


3e. Angelegenheiten aus dem SE-Beteiligungsgesetz vom 22.
Dezember 2004 (BGBl. I S. 3675, 3686) mit Ausnahme der §§ 45 und 46 und nach
den §§ 34 bis 39 nur insoweit, als über die Wahl von Vertretern der
Arbeitnehmer in das Aufsichts- oder Verwaltungsorgan sowie deren Abberufung mit
Ausnahme der Abberufung nach § 103 Abs. 3 des Aktiengesetzes zu entscheiden
ist;


3f. Angelegenheiten aus dem SCE-Beteiligungsgesetz vom 14.
August 2006 (BGBl. I S. 1911, 1917) mit Ausnahme der §§ 47 und 48 und nach den
§§ 34 bis 39 nur insoweit, als über die Wahl von Vertretern der Arbeitnehmer in
das Aufsichts- oder Verwaltungsorgan sowie deren Abberufung zu entscheiden ist;


3g. Angelegenheiten aus dem Gesetz über die Mitbestimmung
der Arbeitnehmer bei einer grenzüberschreitenden Verschmelzung vom 21. Dezember
2006 (BGBl. I S. 3332) mit Ausnahme der §§ 34 und 35 und nach den §§ 23 bis 28
nur insoweit, als über die Wahl von Vertretern der Arbeitnehmer in das Aufsichts-
oder Verwaltungsorgan sowie deren Abberufung mit Ausnahme der Abberufung nach §
103 Abs. 3 des Aktiengesetzes zu entscheiden ist;


4. die Entscheidung über die Tariffähigkeit und die
Tarifzuständigkeit einer Vereinigung;


5. die Entscheidung über die Wirksamkeit einer
Allgemeinverbindlicherklärung nach § 5 des Tarifvertragsgesetzes, einer
Rechtsverordnung nach § 7 oder § 7a des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes und einer
Rechtsverordnung nach § 3a des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes;


6. die Entscheidung über den nach § 4a Absatz 2 Satz 2 des
Tarifvertragsgesetzes im Betrieb anwendbaren Tarifvertrag.


(2) In Streitigkeiten nach diesen Vorschriften findet das
Beschlußverfahren statt.


 


§ 3 Zuständigkeit in sonstigen Fällen


Die in den §§ 2 und 2a begründete Zuständigkeit besteht auch
in den Fällen, in denen der Rechtsstreit durch einen Rechtsnachfolger oder
durch eine Person geführt wird, die kraft Gesetzes an Stelle des sachlich
Berechtigten oder Verpflichteten hierzu befugt ist.


 


§ 4 Ausschluß der Arbeitsgerichtsbarkeit


In den Fällen des § 2 Abs. 1 und 2 kann die
Arbeitsgerichtsbarkeit nach Maßgabe der §§ 101 bis 110 ausgeschlossen werden.


 


§ 5 Begriff des Arbeitnehmers


(1) Arbeitnehmer im Sinne dieses Gesetzes sind Arbeiter und
Angestellte sowie die zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigten. Als Arbeitnehmer
gelten auch die in Heimarbeit Beschäftigten und die ihnen Gleichgestellten (§ 1
des Heimarbeitsgesetzes vom 14. März 1951 - Bundesgesetzbl. I S. 191 -) sowie
sonstige Personen, die wegen ihrer wirtschaftlichen Unselbständigkeit als
arbeitnehmerähnliche Personen anzusehen sind. Als Arbeitnehmer gelten nicht in
Betrieben einer juristischen Person oder einer Personengesamtheit Personen, die
kraft Gesetzes, Satzung oder Gesellschaftsvertrags allein oder als Mitglieder
des Vertretungsorgans zur Vertretung der juristischen Person oder der
Personengesamtheit berufen sind.


(2) Beamte sind als solche keine Arbeitnehmer.


(3) Handelsvertreter gelten nur dann als Arbeitnehmer im
Sinne dieses Gesetzes, wenn sie zu dem Personenkreis gehören, für den nach §
92a des Handelsgesetzbuchs die untere Grenze der vertraglichen Leistungen des
Unternehmers festgesetzt werden kann, und wenn sie während der letzten sechs
Monate des Vertragsverhältnisses, bei kürzerer Vertragsdauer während dieser, im
Durchschnitt monatlich nicht mehr als 1.000 Euro auf Grund des
Vertragsverhältnisses an Vergütung einschließlich Provision und Ersatz für im
regelmäßigen Geschäftsbetrieb entstandene Aufwendungen bezogen haben. Das
Bundesministerium für Arbeit und Soziales und das Bundesministerium der Justiz
und für Verbraucherschutz können im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für
Wirtschaft und Energie die in Satz 1 bestimmte Vergütungsgrenze durch
Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, den
jeweiligen Lohn- und Preisverhältnissen anpassen.


 


§ 6 Besetzung der Gerichte für Arbeitssachen


(1) Die Gerichte für Arbeitssachen sind mit Berufsrichtern
und mit ehrenamtlichen Richtern aus den Kreisen der Arbeitnehmer und
Arbeitgeber besetzt.


(2) (weggefallen)


 


§ 6a Allgemeine Vorschriften über das Präsidium und die
Geschäftsverteilung


Für die Gerichte für Arbeitssachen gelten die Vorschriften
des Zweiten Titels des Gerichtsverfassungsgesetzes nach Maßgabe der folgenden
Vorschriften entsprechend: 


1. Bei einem Arbeitsgericht mit weniger als drei
Richterplanstellen werden die Aufgaben des Präsidiums durch den Vorsitzenden
oder, wenn zwei Vorsitzende bestellt sind, im Einvernehmen der Vorsitzenden
wahrgenommen. Einigen sich die Vorsitzenden nicht, so entscheidet das Präsidium
des Landesarbeitsgerichts oder, soweit ein solches nicht besteht, der Präsident
dieses Gerichts.


2. Bei einem Landesarbeitsgericht mit weniger als drei
Richterplanstellen werden die Aufgaben des Präsidiums durch den Präsidenten,
soweit ein zweiter Vorsitzender vorhanden ist, im Benehmen mit diesem
wahrgenommen.


3. Der aufsichtführende Richter bestimmt, welche
richterlichen Aufgaben er wahrnimmt.


4. Jeder ehrenamtliche Richter kann mehreren Spruchkörpern
angehören.


5. Den Vorsitz in den Kammern der Arbeitsgerichte führen die
Berufsrichter.


 


§ 7 Geschäftsstelle, Aufbringung der Mittel


(1) Bei jedem Gericht für Arbeitssachen wird eine
Geschäftsstelle eingerichtet, die mit der erforderlichen Zahl von
Urkundsbeamten besetzt wird. Die Einrichtung der Geschäftsstelle bestimmt bei
dem Bundesarbeitsgericht das Bundesministerium für Arbeit und Soziales im
Benehmen mit dem Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz. Die
Einrichtung der Geschäftsstelle bestimmt bei den Arbeitsgerichten und
Landesarbeitsgerichten die zuständige oberste Landesbehörde.


(2) Die Kosten der Arbeitsgerichte und der
Landesarbeitsgerichte trägt das Land, das sie errichtet. Die Kosten des
Bundesarbeitsgerichts trägt der Bund.


 


§ 8 Gang des Verfahrens


(1) Im ersten Rechtszug sind die Arbeitsgerichte zuständig,
soweit durch Gesetz nichts anderes bestimmt ist.


(2) Gegen die Urteile der Arbeitsgerichte findet die
Berufung an die Landesarbeitsgerichte nach Maßgabe des § 64 Abs. 1 statt.


(3) Gegen die Urteile der Landesarbeitsgerichte findet die
Revision an das Bundesarbeitsgericht nach Maßgabe des § 72 Abs. 1 statt.


(4) Gegen die Beschlüsse der Arbeitsgerichte und ihrer
Vorsitzenden im Beschlußverfahren findet die Beschwerde an das
Landesarbeitsgericht nach Maßgabe des § 87 statt.


(5) Gegen die Beschlüsse der Landesarbeitsgerichte im
Beschlußverfahren findet die Rechtsbeschwerde an das Bundesarbeitsgericht nach
Maßgabe des § 92 statt.


 


§ 9 Allgemeine Verfahrensvorschriften und Rechtsschutz bei
überlangen Gerichtsverfahren


(1) Das Verfahren ist in allen Rechtszügen zu beschleunigen.


(2) Die Vorschriften des Gerichtsverfassungsgesetzes über
Zustellungs- und Vollstreckungsbeamte, über die Aufrechterhaltung der Ordnung
in der Sitzung, über die Gerichtssprache, über die Wahrnehmung richterlicher
Geschäfte durch Referendare und über Beratung und Abstimmung gelten in allen
Rechtszügen entsprechend. Die Vorschriften des Siebzehnten Titels des
Gerichtsverfassungsgesetzes sind mit der Maßgabe entsprechend anzuwenden, dass
an die Stelle des Oberlandesgerichts das Landesarbeitsgericht, an die Stelle
des Bundesgerichtshofs das Bundesarbeitsgericht und an die Stelle der
Zivilprozessordnung das Arbeitsgerichtsgesetz tritt.


(3) Die Vorschriften über die Wahrnehmung der Geschäfte bei
den ordentlichen Gerichten durch Rechtspfleger gelten in allen Rechtszügen
entsprechend. Als Rechtspfleger können nur Beamte bestellt werden, die die
Rechtspflegerprüfung oder die Prüfung für den gehobenen Dienst bei der
Arbeitsgerichtsbarkeit bestanden haben.


(4) Zeugen und Sachverständige erhalten eine Entschädigung
oder Vergütung nach dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz.


(5) Alle mit einem befristeten Rechtsmittel anfechtbaren
Entscheidungen enthalten die Belehrung über das Rechtsmittel. Soweit ein
Rechtsmittel nicht gegeben ist, ist eine entsprechende Belehrung zu erteilen.
Die Frist für ein Rechtsmittel beginnt nur, wenn die Partei oder der Beteiligte
über das Rechtsmittel und das Gericht, bei dem das Rechtsmittel einzulegen ist,
die Anschrift des Gerichts und die einzuhaltende Frist und Form schriftlich
belehrt worden ist. Ist die Belehrung unterblieben oder unrichtig erteilt, so
ist die Einlegung des Rechtsmittels nur innerhalb eines Jahres seit Zustellung
der Entscheidung zulässig, außer wenn die Einlegung vor Ablauf der Jahresfrist
infolge höherer Gewalt unmöglich war oder eine Belehrung dahin erfolgt ist, daß
ein Rechtsmittel nicht gegeben sei; § 234 Abs. 1, 2 und § 236 Abs. 2 der
Zivilprozeßordnung gelten für den Fall höherer Gewalt entsprechend.


 


§ 10 Parteifähigkeit


Parteifähig im arbeitsgerichtlichen Verfahren sind auch
Gewerkschaften und Vereinigungen von Arbeitgebern sowie Zusammenschlüsse
solcher Verbände; in den Fällen des § 2a Abs. 1 Nr. 1 bis 3f sind auch die nach
dem Betriebsverfassungsgesetz, dem Sprecherausschussgesetz, dem
Mitbestimmungsgesetz, dem Mitbestimmungsergänzungsgesetz, dem
Drittelbeteiligungsgesetz, dem § 139 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch, dem §
51 des Berufsbildungsgesetzes und den zu diesen Gesetzen ergangenen
Rechtsverordnungen sowie die nach dem Gesetz über Europäische Betriebsräte, dem
SE-Beteiligungsgesetz, dem SCE-Beteiligungsgesetz und dem Gesetz über die
Mitbestimmung der Arbeitnehmer bei einer grenzüberschreitenden Verschmelzung
beteiligten Personen und Stellen Beteiligte. Parteifähig im
arbeitsgerichtlichen Verfahren sind in den Fällen des § 2a Abs. 1 Nr. 4 auch
die beteiligten Vereinigungen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern sowie die
oberste Arbeitsbehörde des Bundes oder derjenigen Länder, auf deren Bereich
sich die Tätigkeit der Vereinigung erstreckt. Parteifähig im
arbeitsgerichtlichen Verfahren sind in den Fällen des § 2a Absatz 1 Nummer 5
auch die oberste Arbeitsbehörde des Bundes oder die oberste Arbeitsbehörde
eines Landes, soweit ihr nach § 5 Absatz 6 des Tarifvertragsgesetzes Rechte
übertragen sind.


 


§ 11 Prozessvertretung


(1) Die Parteien können vor dem Arbeitsgericht den
Rechtsstreit selbst führen. Parteien, die eine fremde oder ihnen zum Zweck der
Einziehung auf fremde Rechnung abgetretene Geldforderung geltend machen, müssen
sich durch einen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten vertreten lassen, soweit sie
nicht nach Maßgabe des Absatzes 2 zur Vertretung des Gläubigers befugt wären
oder eine Forderung einziehen, deren ursprünglicher Gläubiger sie sind.


(2) Die Parteien können sich durch einen Rechtsanwalt als
Bevollmächtigten vertreten lassen. Darüber hinaus sind als Bevollmächtigte vor
dem Arbeitsgericht vertretungsbefugt nur


1. Beschäftigte der Partei oder eines mit ihr verbundenen
Unternehmens (§ 15 des Aktiengesetzes); Behörden und juristische Personen des
öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer
öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse können sich auch durch
Beschäftigte anderer Behörden oder juristischer Personen des öffentlichen
Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben
gebildeten Zusammenschlüsse vertreten lassen,


2. volljährige Familienangehörige (§ 15 der Abgabenordnung,
§ 11 des Lebenspartnerschaftsgesetzes), Personen mit Befähigung zum Richteramt
und Streitgenossen, wenn die Vertretung nicht im Zusammenhang mit einer
entgeltlichen Tätigkeit steht,


3. selbständige Vereinigungen von Arbeitnehmern mit sozial-
oder berufspolitischer Zwecksetzung für ihre Mitglieder,


4. Gewerkschaften und Vereinigungen von Arbeitgebern sowie
Zusammenschlüsse solcher Verbände für ihre Mitglieder oder für andere Verbände
oder Zusammenschlüsse mit vergleichbarer Ausrichtung und deren Mitglieder,


5. juristische Personen, deren Anteile sämtlich im
wirtschaftlichen Eigentum einer der in Nummer 4 bezeichneten Organisationen
stehen, wenn die juristische Person ausschließlich die Rechtsberatung und
Prozessvertretung dieser Organisation und ihrer Mitglieder oder anderer
Verbände oder Zusammenschlüsse mit vergleichbarer Ausrichtung und deren
Mitglieder entsprechend deren Satzung durchführt, und wenn die Organisation für
die Tätigkeit der Bevollmächtigten haftet.


Bevollmächtigte, die keine natürlichen Personen sind,
handeln durch ihre Organe und mit der Prozessvertretung beauftragten Vertreter.


(3) Das Gericht weist Bevollmächtigte, die nicht nach
Maßgabe des Absatzes 2 vertretungsbefugt sind, durch unanfechtbaren Beschluss
zurück. Prozesshandlungen eines nicht vertretungsbefugten Bevollmächtigten und
Zustellungen oder Mitteilungen an diesen Bevollmächtigten sind bis zu seiner
Zurückweisung wirksam. Das Gericht kann den in Absatz 2 Satz 2 Nr. 1 bis 3
bezeichneten Bevollmächtigten durch unanfechtbaren Beschluss die weitere
Vertretung untersagen, wenn sie nicht in der Lage sind, das Sach- und
Streitverhältnis sachgerecht darzustellen.


(4) Vor dem Bundesarbeitsgericht und dem
Landesarbeitsgericht müssen sich die Parteien, außer im Verfahren vor einem
beauftragten oder ersuchten Richter und bei Prozesshandlungen, die vor dem
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle vorgenommen werden können, durch
Prozessbevollmächtigte vertreten lassen. Als Bevollmächtigte sind außer
Rechtsanwälten nur die in Absatz 2 Satz 2 Nr. 4 und 5 bezeichneten
Organisationen zugelassen. Diese müssen in Verfahren vor dem
Bundesarbeitsgericht durch Personen mit Befähigung zum Richteramt handeln. Eine
Partei, die nach Maßgabe des Satzes 2 zur Vertretung berechtigt ist, kann sich
selbst vertreten; Satz 3 bleibt unberührt.


(5) Richter dürfen nicht als Bevollmächtigte vor dem Gericht
auftreten, dem sie angehören. Ehrenamtliche Richter dürfen, außer in den Fällen
des Absatzes 2 Satz 2 Nr. 1, nicht vor einem Spruchkörper auftreten, dem sie
angehören. Absatz 3 Satz 1 und 2 gilt entsprechend.


(6) In der Verhandlung können die Parteien mit Beiständen
erscheinen. Beistand kann sein, wer in Verfahren, in denen die Parteien den
Rechtsstreit selbst führen können, als Bevollmächtigter zur Vertretung in der
Verhandlung befugt ist. Das Gericht kann andere Personen als Beistand zulassen,
wenn dies sachdienlich ist und hierfür nach den Umständen des Einzelfalls ein
Bedürfnis besteht. Absatz 3 Satz 1 und 3 und Absatz 5 gelten entsprechend. Das
von dem Beistand Vorgetragene gilt als von der Partei vorgebracht, soweit es
nicht von dieser sofort widerrufen oder berichtigt wird.


 


§ 11a Beiordnung eines Rechtsanwalts, Prozeßkostenhilfe


(1) Die Vorschriften der Zivilprozessordnung über die
Prozesskostenhilfe und über die grenzüberschreitende Prozesskostenhilfe
innerhalb der Europäischen Union nach der Richtlinie 2003/8/EG gelten in
Verfahren vor den Gerichten für Arbeitssachen entsprechend.


(2) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird
ermächtigt, zur Vereinfachung und Vereinheitlichung des Verfahrens durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates Formulare für die Erklärung der
Partei über ihre persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse (§ 117 Abs. 2
der Zivilprozeßordnung) einzuführen.


 


§ 12 Kosten


Das Justizverwaltungskostengesetz und die
Justizbeitreibungsordnung gelten entsprechend, soweit sie nicht unmittelbar
Anwendung finden. Bei Einziehung der Gerichts- und Verwaltungskosten leisten
die Vollstreckungsbehörden der Justizverwaltung oder die sonst nach Landesrecht
zuständigen Stellen den Gerichten für Arbeitssachen Amtshilfe, soweit sie diese
Aufgaben nicht als eigene wahrnehmen. Vollstreckungsbehörde ist für die
Ansprüche, die beim Bundesarbeitsgericht entstehen, die
Justizbeitreibungsstelle des Bundesarbeitsgerichts.


 


§ 12a Kostentragungspflicht


(1) In Urteilsverfahren des ersten Rechtszugs besteht kein
Anspruch der obsiegenden Partei auf Entschädigung wegen Zeitversäumnis und auf
Erstattung der Kosten für die Zuziehung eines Prozeßbevollmächtigten oder
Beistands. Vor Abschluß der Vereinbarung über die Vertretung ist auf den
Ausschluß der Kostenerstattung nach Satz 1 hinzuweisen. Satz 1 gilt nicht für
Kosten, die dem Beklagten dadurch entstanden sind, daß der Kläger ein Gericht
der ordentlichen Gerichtsbarkeit, der allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit,
der Finanz- oder Sozialgerichtsbarkeit angerufen und dieses den Rechtsstreit an
das Arbeitsgericht verwiesen hat.


(2) Werden im Urteilsverfahren des zweiten und dritten
Rechtszugs die Kosten nach § 92 Abs. 1 der Zivilprozeßordnung verhältnismäßig
geteilt und ist die eine Partei durch einen Rechtsanwalt, die andere Partei
durch einen Verbandsvertreter nach § 11 Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 und 5 vertreten, so
ist diese Partei hinsichtlich der außergerichtlichen Kosten so zu stellen, als
wenn sie durch einen Rechtsanwalt vertreten worden wäre. Ansprüche auf
Erstattung stehen ihr jedoch nur insoweit zu, als ihr Kosten im Einzelfall
tatsächlich erwachsen sind.


 


§ 13 Rechtshilfe


(1) Die Arbeitsgerichte leisten den Gerichten für
Arbeitssachen Rechtshilfe. Ist die Amtshandlung außerhalb des Sitzes eines
Arbeitsgerichts vorzunehmen, so leistet das Amtsgericht Rechtshilfe.


(2) Die Vorschriften des Gerichtsverfassungsgesetzes über
Rechtshilfe und des Einführungsgesetzes zum Gerichtsverfassungsgesetz über
verfahrensübergreifende Mitteilungen von Amts wegen finden entsprechende
Anwendung.


 


§ 13a Internationale Verfahren


Die Vorschriften des Buches 11 der Zivilprozessordnung über
die justizielle Zusammenarbeit in der Europäischen Union finden in Verfahren
vor den Gerichten für Arbeitssachen Anwendung, soweit dieses Gesetz nichts
anderes bestimmt.


Zweiter Teil


Aufbau der Gerichte für Arbeitssachen


Erster Abschnitt


Arbeitsgerichte


 


§ 14 Errichtung und Organisation


(1) In den Ländern werden Arbeitsgerichte errichtet.


(2) Durch Gesetz werden angeordnet 


1. die Errichtung und Aufhebung eines Arbeitsgerichts;


2. die Verlegung eines Gerichtssitzes;


3. Änderungen in der Abgrenzung der Gerichtsbezirke;


4. die Zuweisung einzelner Sachgebiete an ein Arbeitsgericht
für die Bezirke mehrerer Arbeitsgerichte;


5. die Errichtung von Kammern des Arbeitsgerichts an anderen
Orten;


6. der Übergang anhängiger Verfahren auf ein anderes Gericht
bei Maßnahmen nach den Nummern 1, 3 und 4, wenn sich die Zuständigkeit nicht
nach den bisher geltenden Vorschriften richten soll.


(3) Mehrere Länder können die Errichtung eines gemeinsamen
Arbeitsgerichts oder gemeinsamer Kammern eines Arbeitsgerichts oder die
Ausdehnung von Gerichtsbezirken über die Landesgrenzen hinaus, auch für
einzelne Sachgebiete, vereinbaren.


(4) Die zuständige oberste Landesbehörde kann anordnen, daß
außerhalb des Sitzes des Arbeitsgerichts Gerichtstage abgehalten werden. Die Landesregierung
kann ferner durch Rechtsverordnung bestimmen, daß Gerichtstage außerhalb des
Sitzes des Arbeitsgerichts abgehalten werden. Die Landesregierung kann die
Ermächtigung nach Satz 2 durch Rechtsverordnung auf die zuständige oberste
Landesbehörde übertragen.


(5) Bei der Vorbereitung gesetzlicher Regelungen nach Absatz
2 Nr. 1 bis 5 und Absatz 3 sind die Gewerkschaften und Vereinigungen von
Arbeitgebern, die für das Arbeitsleben im Landesgebiet wesentliche Bedeutung
haben, zu hören.


 


§ 15 Verwaltung und Dienstaufsicht


(1) Die Geschäfte der Verwaltung und Dienstaufsicht führt
die zuständige oberste Landesbehörde. Vor Erlaß allgemeiner Anordnungen, die
die Verwaltung und Dienstaufsicht betreffen, soweit sie nicht rein technischer
Art sind, sind die in § 14 Abs. 5 genannten Verbände zu hören.


(2) Die Landesregierung kann durch Rechtsverordnung
Geschäfte der Verwaltung und Dienstaufsicht dem Präsidenten des
Landesarbeitsgerichts oder dem Vorsitzenden des Arbeitsgerichts oder, wenn
mehrere Vorsitzende vorhanden sind, einem von ihnen übertragen. Die
Landesregierung kann die Ermächtigung nach Satz 1 durch Rechtsverordnung auf
die zuständige oberste Landesbehörde übertragen.


 


§ 16 Zusammensetzung


(1) Das Arbeitsgericht besteht aus der erforderlichen Zahl
von Vorsitzenden und ehrenamtlichen Richtern. Die ehrenamtlichen Richter werden
je zur Hälfte aus den Kreisen der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber entnommen.


(2) Jede Kammer des Arbeitsgerichts wird in der Besetzung
mit einem Vorsitzenden und je einem ehrenamtlichen Richter aus Kreisen der
Arbeitnehmer und der Arbeitgeber tätig.


 


§ 17 Bildung von Kammern


(1) Die zuständige oberste Landesbehörde bestimmt die Zahl
der Kammern nach Anhörung der in § 14 Abs. 5 genannten Verbände.


(2) Soweit ein Bedürfnis besteht, kann die Landesregierung
durch Rechtsverordnung für die Streitigkeiten bestimmter Berufe und Gewerbe und
bestimmter Gruppen von Arbeitnehmern Fachkammern bilden. Die Zuständigkeit
einer Fachkammer kann durch Rechtsverordnung auf die Bezirke anderer Arbeitsgerichte
oder Teile von ihnen erstreckt werden, sofern die Erstreckung für eine
sachdienliche Förderung oder schnellere Erledigung der Verfahren zweckmäßig
ist. Die Rechtsverordnungen auf Grund der Sätze 1 und 2 treffen Regelungen zum
Übergang anhängiger Verfahren auf ein anderes Gericht, sofern die Regelungen
zur sachdienlichen Erledigung der Verfahren zweckmäßig sind und sich die
Zuständigkeit nicht nach den bisher geltenden Vorschriften richten soll. § 14
Abs. 5 ist entsprechend anzuwenden.


(3) Die Landesregierung kann die Ermächtigung nach Absatz 2
durch Rechtsverordnung auf die zuständige oberste Landesbehörde übertragen.


 


§ 18 Ernennung der Vorsitzenden


(1) Die Vorsitzenden werden auf Vorschlag der zuständigen
obersten Landesbehörde nach Beratung mit einem Ausschuß entsprechend den
landesrechtlichen Vorschriften bestellt.


(2) Der Ausschuß ist von der zuständigen obersten
Landesbehörde zu errichten. Ihm müssen in gleichem Verhältnis Vertreter der in
§ 14 Abs. 5 genannten Gewerkschaften und Vereinigungen von Arbeitgebern sowie
der Arbeitsgerichtsbarkeit angehören.


(3) Einem Vorsitzenden kann zugleich ein weiteres Richteramt
bei einem anderen Arbeitsgericht übertragen werden.


(4) - (6) (weggefallen)


(7) Bei den Arbeitsgerichten können Richter auf Probe und
Richter kraft Auftrags verwendet werden.


 


§ 19 Ständige Vertretung


(1) Ist ein Arbeitsgericht nur mit einem Vorsitzenden
besetzt, so beauftragt das Präsidium des Landesarbeitsgerichts einen Richter
seines Bezirks mit der ständigen Vertretung des Vorsitzenden.


(2) Wird an einem Arbeitsgericht die vorübergehende
Vertretung durch einen Richter eines anderen Gerichts nötig, so beauftragt das
Präsidium des Landesarbeitsgerichts einen Richter seines Bezirks längstens für
zwei Monate mit der Vertretung. In Eilfällen kann an Stelle des Präsidiums der
Präsident des Landesarbeitsgerichts einen zeitweiligen Vertreter bestellen. Die
Gründe für die getroffene Anordnung sind schriftlich niederzulegen.


 


§ 20 Berufung der ehrenamtlichen Richter


(1) Die ehrenamtlichen Richter werden von der zuständigen
obersten Landesbehörde oder von der von der Landesregierung durch
Rechtsverordnung beauftragten Stelle auf die Dauer von fünf Jahren berufen. Die
Landesregierung kann die Ermächtigung nach Satz 1 durch Rechtsverordnung auf
die zuständige oberste Landesbehörde übertragen.


(2) Die ehrenamtlichen Richter sind in angemessenem
Verhältnis unter billiger Berücksichtigung der Minderheiten aus den
Vorschlagslisten zu entnehmen, die der zuständigen Stelle von den im Land
bestehenden Gewerkschaften, selbständigen Vereinigungen von Arbeitnehmern mit
sozial- oder berufspolitischer Zwecksetzung und Vereinigungen von Arbeitgebern
sowie von den in § 22 Abs. 2 Nr. 3 bezeichneten Körperschaften oder deren
Arbeitgebervereinigungen eingereicht werden.


 


§ 21 Voraussetzungen für die Berufung als ehrenamtlicher
Richter


(1) Als ehrenamtliche Richter sind Arbeitnehmer und
Arbeitgeber zu berufen, die das 25. Lebensjahr vollendet haben und im Bezirk
des Arbeitsgerichts tätig sind oder wohnen.


(2) Vom Amt des ehrenamtlichen Richters ist ausgeschlossen, 


1. wer infolge Richterspruchs die Fähigkeit zur Bekleidung
öffentlicher Ämter nicht besitzt oder wegen einer vorsätzlichen Tat zu einer
Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt worden ist;


2. wer wegen einer Tat angeklagt ist, die den Verlust der
Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter zur Folge haben kann;


3. wer das Wahlrecht zum Deutschen Bundestag nicht besitzt.


Personen, die in Vermögensverfall geraten sind, sollen nicht
als ehrenamtliche Richter berufen werden.


(3) Beamte und Angestellte eines Gerichts für Arbeitssachen
dürfen nicht als ehrenamtliche Richter berufen werden.


(4) Das Amt des ehrenamtlichen Richters, der zum
ehrenamtlichen Richter in einem höheren Rechtszug berufen wird, endet mit
Beginn der Amtszeit im höheren Rechtszug. Niemand darf gleichzeitig
ehrenamtlicher Richter der Arbeitnehmerseite und der Arbeitgeberseite sein oder
als ehrenamtlicher Richter bei mehr als einem Gericht für Arbeitssachen berufen
werden.


(5) Wird das Fehlen einer Voraussetzung für die Berufung
nachträglich bekannt oder fällt eine Voraussetzung nachträglich fort, so ist
der ehrenamtliche Richter auf Antrag der zuständigen Stelle (§ 20) oder auf
eigenen Antrag von seinem Amt zu entbinden. Über den Antrag entscheidet die vom
Präsidium für jedes Geschäftsjahr im voraus bestimmte Kammer des
Landesarbeitsgerichts. Vor der Entscheidung ist der ehrenamtliche Richter zu
hören. Die Entscheidung ist unanfechtbar. Die nach Satz 2 zuständige Kammer
kann anordnen, daß der ehrenamtliche Richter bis zu der Entscheidung über die
Entbindung vom Amt nicht heranzuziehen ist.


(6) Verliert der ehrenamtliche Richter seine Eigenschaft als
Arbeitnehmer oder Arbeitgeber wegen Erreichens der Altersgrenze, findet Absatz
5 mit der Maßgabe Anwendung, daß die Entbindung vom Amt nur auf Antrag des
ehrenamtlichen Richters zulässig ist.


 


§ 22 Ehrenamtlicher Richter aus Kreisen der Arbeitgeber


(1) Ehrenamtlicher Richter aus Kreisen der Arbeitgeber kann
auch sein, wer vorübergehend oder regelmäßig zu gewissen Zeiten des Jahres
keine Arbeitnehmer beschäftigt.


(2) Zu ehrenamtlichen Richtern aus Kreisen der Arbeitgeber
können auch berufen werden 


1. bei Betrieben einer juristischen Person oder einer
Personengesamtheit Personen, die kraft Gesetzes, Satzung oder
Gesellschaftsvertrag allein oder als Mitglieder des Vertretungsorgans zur
Vertretung der juristischen Person oder der Personengesamtheit berufen sind;


2. Geschäftsführer, Betriebsleiter oder Personalleiter,
soweit sie zur Einstellung von Arbeitnehmern in den Betrieb berechtigt sind,
oder Personen, denen Prokura oder Generalvollmacht erteilt ist;


3. bei dem Bund, den Ländern, den Gemeinden, den
Gemeindeverbänden und anderen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des
öffentlichen Rechts Beamte und Angestellte nach näherer Anordnung der
zuständigen obersten Bundes- oder Landesbehörde;


4. Mitglieder und Angestellte von Vereinigungen von
Arbeitgebern sowie Vorstandsmitglieder und Angestellte von Zusammenschlüssen
solcher Vereinigungen, wenn diese Personen kraft Satzung oder Vollmacht zur
Vertretung befugt sind.


 


§ 23 Ehrenamtlicher Richter aus Kreisen der Arbeitnehmer


(1) Ehrenamtlicher Richter aus Kreisen der Arbeitnehmer kann
auch sein, wer arbeitslos ist.


(2) Den Arbeitnehmern stehen für die Berufung als
ehrenamtliche Richter Mitglieder und Angestellte von Gewerkschaften, von
selbständigen Vereinigungen von Arbeitnehmern mit sozial- oder
berufspolitischer Zwecksetzung sowie Vorstandsmitglieder und Angestellte von
Zusammenschlüssen von Gewerkschaften gleich, wenn diese Personen kraft Satzung
oder Vollmacht zur Vertretung befugt sind. Gleiches gilt für Bevollmächtigte,
die als Angestellte juristischer Personen, deren Anteile sämtlich im
wirtschaftlichen Eigentum einer der in Satz 1 genannten Organisationen stehen,
handeln und wenn die juristische Person ausschließlich die Rechtsberatung und
Prozeßvertretung der Mitglieder der Organisation entsprechend deren Satzung
durchführt.


 


§ 24 Ablehnung und Niederlegung des ehrenamtlichen
Richteramts


(1) Das Amt des ehrenamtlichen Richters kann ablehnen oder
niederlegen, 


1. wer die Regelaltersgrenze nach dem Sechsten Buch
Sozialgesetzbuch erreicht hat;


2. wer aus gesundheitlichen Gründen daran gehindert ist, das
Amt ordnungsgemäß auszuüben;


3. wer durch ehrenamtliche Tätigkeit für die Allgemeinheit
so in Anspruch genommen ist, daß ihm die Übernahme des Amtes nicht zugemutet
werden kann;


4. wer in den zehn der Berufung vorhergehenden Jahren als
ehrenamtlicher Richter bei einem Gericht für Arbeitssachen tätig gewesen ist;


5. wer glaubhaft macht, daß ihm wichtige Gründe, insbesondere
die Fürsorge für seine Familie, die Ausübung des Amtes in besonderem Maß
erschweren.


(2) Über die Berechtigung zur Ablehnung oder Niederlegung
entscheidet die zuständige Stelle (§ 20). Die Entscheidung ist endgültig.


 


§ 25 


(weggefallen)


 


§ 26 Schutz der ehrenamtlichen Richter


(1) Niemand darf in der Übernahme oder Ausübung des Amtes
als ehrenamtlicher Richter beschränkt oder wegen der Übernahme oder Ausübung
des Amtes benachteiligt werden.


(2) Wer einen anderen in der Übernahme oder Ausübung seines
Amtes als ehrenamtlicher Richter beschränkt oder wegen der Übernahme oder
Ausübung des Amtes benachteiligt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr
oder mit Geldstrafe bestraft.


 


§ 27 Amtsenthebung der ehrenamtlichen Richter


Ein ehrenamtlicher Richter ist auf Antrag der zuständigen
Stelle (§ 20) seines Amtes zu entheben, wenn er seine Amtspflicht grob
verletzt. § 21 Abs. 5 Satz 2 bis 5 ist entsprechend anzuwenden.


 


§ 28 Ordnungsgeld gegen ehrenamtliche Richter


Die vom Präsidium für jedes Geschäftsjahr im voraus
bestimmte Kammer des Landesarbeitsgerichts kann auf Antrag des Vorsitzenden des
Arbeitsgerichts gegen einen ehrenamtlichen Richter, der sich der Erfüllung
seiner Pflichten entzieht, insbesondere ohne genügende Entschuldigung nicht
oder nicht rechtzeitig zu den Sitzungen erscheint, ein Ordnungsgeld festsetzen.
Vor dem Antrag hat der Vorsitzende des Arbeitsgerichts den ehrenamtlichen
Richter zu hören. Die Entscheidung ist endgültig.


 


§ 29 Ausschuß der ehrenamtlichen Richter


(1) Bei jedem Arbeitsgericht mit mehr als einer Kammer wird
ein Ausschuß der ehrenamtlichen Richter gebildet. Er besteht aus mindestens je
drei ehrenamtlichen Richtern aus den Kreisen der Arbeitnehmer und der
Arbeitgeber in gleicher Zahl, die von den ehrenamtlichen Richtern aus den
Kreisen der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber in getrennter Wahl gewählt werden.
Der Ausschuß tagt unter der Leitung des aufsichtführenden oder, wenn ein
solcher nicht vorhanden oder verhindert ist, des dienstältesten Vorsitzenden
des Arbeitsgerichts.


(2) Der Ausschuß ist vor der Bildung von Kammern, vor der
Geschäftsverteilung, vor der Verteilung der ehrenamtlichen Richter auf die
Kammern und vor der Aufstellung der Listen über die Heranziehung der
ehrenamtlichen Richter zu den Sitzungen mündlich oder schriftlich zu hören. Er
kann den Vorsitzenden des Arbeitsgerichts und den die Verwaltung und
Dienstaufsicht führenden Stellen (§ 15) Wünsche der ehrenamtlichen Richter
übermitteln.


 


§ 30 Besetzung der Fachkammern


Die ehrenamtlichen Richter einer Fachkammer sollen aus den
Kreisen der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber entnommen werden, für die die
Fachkammer gebildet ist. Werden für Streitigkeiten der in § 22 Abs. 2 Nr. 2
bezeichneten Angestellten Fachkammern gebildet, so dürfen ihnen diese
Angestellten nicht als ehrenamtliche Richter aus Kreisen der Arbeitgeber
angehören. Wird die Zuständigkeit einer Fachkammer gemäß § 17 Abs. 2 erstreckt,
so sollen die ehrenamtlichen Richter dieser Kammer aus den Bezirken derjenigen
Arbeitsgerichte berufen werden, für deren Bezirke die Fachkammer zuständig ist.


 


§ 31 Heranziehung der ehrenamtlichen Richter


(1) Die ehrenamtlichen Richter sollen zu den Sitzungen nach
der Reihenfolge einer Liste herangezogen werden, die der Vorsitzende vor Beginn
des Geschäftsjahrs oder vor Beginn der Amtszeit neu berufener ehrenamtlicher
Richter gemäß § 29 Abs. 2 aufstellt.


(2) Für die Heranziehung von Vertretern bei
unvorhergesehener Verhinderung kann eine Hilfsliste von ehrenamtlichen Richtern
aufgestellt werden, die am Gerichtssitz oder in der Nähe wohnen oder ihren
Dienstsitz haben.


 


§ 32 


(weggefallen)


Zweiter Abschnitt


Landesarbeitsgerichte


 


§ 33 Errichtung und Organisation


In den Ländern werden Landesarbeitsgerichte errichtet. § 14
Abs. 2 bis 5 ist entsprechend anzuwenden.


 


§ 34 Verwaltung und Dienstaufsicht


(1) Die Geschäfte der Verwaltung und Dienstaufsicht führt
die zuständige oberste Landesbehörde. § 15 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend.


(2) Die Landesregierung kann durch Rechtsverordnung Geschäfte
der Verwaltung und Dienstaufsicht dem Präsidenten des Landesarbeitsgerichts
übertragen. Die Landesregierung kann die Ermächtigung nach Satz 1 durch
Rechtsverordnung auf die zuständige oberste Landesbehörde übertragen.


 


§ 35 Zusammensetzung, Bildung von Kammern


(1) Das Landesarbeitsgericht besteht aus dem Präsidenten,
der erforderlichen Zahl von weiteren Vorsitzenden und von ehrenamtlichen
Richtern. Die ehrenamtlichen Richter werden je zur Hälfte aus den Kreisen der
Arbeitnehmer und der Arbeitgeber entnommen.


(2) Jede Kammer des Landesarbeitsgerichts wird in der
Besetzung mit einem Vorsitzenden und je einem ehrenamtlichen Richter aus den
Kreisen der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber tätig.


(3) Die zuständige oberste Landesbehörde bestimmt die Zahl
der Kammern. § 17 gilt entsprechend.


 


§ 36 Vorsitzende


Der Präsident und die weiteren Vorsitzenden werden auf
Vorschlag der zuständigen obersten Landesbehörde nach Anhörung der in § 14 Abs.
5 genannten Gewerkschaften und Vereinigungen von Arbeitgebern als Richter auf
Lebenszeit entsprechend den landesrechtlichen Vorschriften bestellt.


 


§ 37 Ehrenamtliche Richter


(1) Die ehrenamtlichen Richter müssen das dreißigste
Lebensjahr vollendet haben und sollen mindestens fünf Jahre ehrenamtliche
Richter eines Gerichts für Arbeitssachen gewesen sein.


(2) Im übrigen gelten für die Berufung und Stellung der
ehrenamtlichen Richter sowie für die Amtsenthebung und die Amtsentbindung die
§§ 20 bis 28 entsprechend.


 


§ 38 Ausschuß der ehrenamtlichen Richter


Bei jedem Landesarbeitsgericht wird ein Ausschuß der
ehrenamtlichen Richter gebildet. Die Vorschriften des § 29 Abs. 1 Satz 2 und 3
und Abs. 2 gelten entsprechend.


 


§ 39 Heranziehung der ehrenamtlichen Richter


Die ehrenamtlichen Richter sollen zu den Sitzungen nach der
Reihenfolge einer Liste herangezogen werden, die der Vorsitzende vor Beginn des
Geschäftsjahrs oder vor Beginn der Amtszeit neu berufener ehrenamtlicher
Richter gemäß § 38 Satz 2 aufstellt. § 31 Abs. 2 ist entsprechend anzuwenden.


Dritter Abschnitt


Bundesarbeitsgericht


 


§ 40 Errichtung


(1) Das Bundesarbeitsgericht hat seinen Sitz in Erfurt.


(1a) (weggefallen)


(2) Die Geschäfte der Verwaltung und Dienstaufsicht führt
das Bundesministerium für Arbeit und Soziales im Einvernehmen mit dem
Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz. Das Bundesministerium
für Arbeit und Soziales kann im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der
Justiz und für Verbraucherschutz Geschäfte der Verwaltung und Dienstaufsicht
auf den Präsidenten des Bundesarbeitsgerichts übertragen.


 


§ 41 Zusammensetzung, Senate


(1) Das Bundesarbeitsgericht besteht aus dem Präsidenten,
der erforderlichen Zahl von Vorsitzenden Richtern, von berufsrichterlichen
Beisitzern sowie ehrenamtlichen Richtern. Die ehrenamtlichen Richter werden je
zur Hälfte aus den Kreisen der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber entnommen.


(2) Jeder Senat wird in der Besetzung mit einem
Vorsitzenden, zwei berufsrichterlichen Beisitzern und je einem ehrenamtlichen
Richter aus den Kreisen der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber tätig.


(3) Die Zahl der Senate bestimmt das Bundesministerium für
Arbeit und Soziales im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Justiz und
für Verbraucherschutz.


 


§ 42 Bundesrichter


(1) Für die Berufung der Bundesrichter (Präsident,
Vorsitzende Richter und berufsrichterliche Beisitzer nach § 41 Abs. 1 Satz 1)
gelten die Vorschriften des Richterwahlgesetzes. Zuständiges Ministerium im
Sinne des § 1 Abs. 1 des Richterwahlgesetzes ist das Bundesministerium für
Arbeit und Soziales; es entscheidet im Benehmen mit dem Bundesministerium der
Justiz und für Verbraucherschutz.


(2) Die zu berufenden Personen müssen das fünfunddreißigste
Lebensjahr vollendet haben.


 


§ 43 Ehrenamtliche Richter


(1) Die ehrenamtlichen Richter werden vom Bundesministerium
für Arbeit und Soziales für die Dauer von fünf Jahren berufen. Sie sind im
angemessenen Verhältnis unter billiger Berücksichtigung der Minderheiten aus
den Vorschlagslisten zu entnehmen, die von den Gewerkschaften, den
selbständigen Vereinigungen von Arbeitnehmern mit sozial- oder
berufspolitischer Zwecksetzung und Vereinigungen von Arbeitgebern, die für das
Arbeitsleben des Bundesgebiets wesentliche Bedeutung haben, sowie von den in §
22 Abs. 2 Nr. 3 bezeichneten Körperschaften eingereicht worden sind.


(2) Die ehrenamtlichen Richter müssen das fünfunddreißigste
Lebensjahr vollendet haben, besondere Kenntnisse und Erfahrungen auf dem Gebiet
des Arbeitsrechts und des Arbeitslebens besitzen und sollen mindestens fünf
Jahre ehrenamtliche Richter eines Gerichts für Arbeitssachen gewesen sein. Sie
sollen längere Zeit in Deutschland als Arbeitnehmer oder als Arbeitgeber tätig
gewesen sein.


(3) Für die Berufung, Stellung und Heranziehung der
ehrenamtlichen Richter sowie für die Amtsenthebung und die Amtsentbindung sind
im übrigen die Vorschriften der §§ 21 bis 28 und des § 31 entsprechend
anzuwenden mit der Maßgabe, daß die in § 21 Abs. 5, § 27 Satz 2 und § 28 Satz 1
bezeichneten Entscheidungen durch den vom Präsidium für jedes Geschäftsjahr im
voraus bestimmten Senat des Bundesarbeitsgerichts getroffen werden.


 


§ 44 Anhörung der ehrenamtlichen Richter, Geschäftsordnung


(1) Bevor zu Beginn des Geschäftsjahrs die Geschäfte
verteilt sowie die berufsrichterlichen Beisitzer und die ehrenamtlichen Richter
den einzelnen Senaten und dem Großen Senat zugeteilt werden, sind je die beiden
lebensältesten ehrenamtlichen Richter aus den Kreisen der Arbeitnehmer und der
Arbeitgeber zu hören.


(2) Der Geschäftsgang wird durch eine Geschäftsordnung
geregelt, die das Präsidium beschließt. Absatz 1 gilt entsprechend.


 


§ 45 Großer Senat


(1) Bei dem Bundesarbeitsgericht wird ein Großer Senat
gebildet.


(2) Der Große Senat entscheidet, wenn ein Senat in einer
Rechtsfrage von der Entscheidung eines anderen Senats oder des Großen Senats
abweichen will.


(3) Eine Vorlage an den Großen Senat ist nur zulässig, wenn
der Senat, von dessen Entscheidung abgewichen werden soll, auf Anfrage des
erkennenden Senats erklärt hat, daß er an seiner Rechtsauffassung festhält.
Kann der Senat, von dessen Entscheidung abgewichen werden soll, wegen einer
Änderung des Geschäftsverteilungsplanes mit der Rechtsfrage nicht mehr befaßt
werden, tritt der Senat an seine Stelle, der nach dem Geschäftsverteilungsplan
für den Fall, in dem abweichend entschieden wurde, nunmehr zuständig wäre. Über
die Anfrage und die Antwort entscheidet der jeweilige Senat durch Beschluß in
der für Urteile erforderlichen Besetzung.


(4) Der erkennende Senat kann eine Frage von grundsätzlicher
Bedeutung dem Großen Senat zur Entscheidung vorlegen, wenn das nach seiner
Auffassung zur Fortbildung des Rechts oder zur Sicherung einer einheitlichen
Rechtsprechung erforderlich ist.


(5) Der Große Senat besteht aus dem Präsidenten, je einem
Berufsrichter der Senate, in denen der Präsident nicht den Vorsitz führt, und
je drei ehrenamtlichen Richtern aus den Kreisen der Arbeitnehmer und
Arbeitgeber. Bei einer Verhinderung des Präsidenten tritt ein Berufsrichter des
Senats, dem er angehört, an seine Stelle.


(6) Die Mitglieder und die Vertreter werden durch das
Präsidium für ein Geschäftsjahr bestellt. Den Vorsitz im Großen Senat führt der
Präsident, bei Verhinderung das dienstälteste Mitglied. Bei Stimmengleichheit
gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.


(7) Der Große Senat entscheidet nur über die Rechtsfrage. Er
kann ohne mündliche Verhandlung entscheiden. Seine Entscheidung ist in der
vorliegenden Sache für den erkennenden Senat bindend.


Dritter Teil


Verfahren vor den Gerichten für Arbeitssachen


Erster Abschnitt


Urteilsverfahren


Erster Unterabschnitt


Erster Rechtszug


 


§ 46 Grundsatz


(1) Das Urteilsverfahren findet in den in § 2 Abs. 1 bis 4
bezeichneten bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten Anwendung.


(2) Für das Urteilsverfahren des ersten Rechtszugs gelten
die Vorschriften der Zivilprozeßordnung über das Verfahren vor den
Amtsgerichten entsprechend, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt. Die
Vorschriften über den frühen ersten Termin zur mündlichen Verhandlung und das
schriftliche Vorverfahren (§§ 275 bis 277 der Zivilprozeßordnung), über das
vereinfachte Verfahren (§ 495a der Zivilprozeßordnung), über den Urkunden- und
Wechselprozeß (§§ 592 bis 605a der Zivilprozeßordnung), über die Entscheidung
ohne mündliche Verhandlung (§ 128 Abs. 2 der Zivilprozeßordnung) und über die
Verlegung von Terminen in der Zeit vom 1. Juli bis 31. August (§ 227 Abs. 3
Satz 1 der Zivilprozeßordnung) finden keine Anwendung. § 127 Abs. 2 der
Zivilprozessordnung findet mit der Maßgabe Anwendung, dass die sofortige
Beschwerde bei Bestandsschutzstreitigkeiten unabhängig von dem Streitwert
zulässig ist.


 


§ 46a Mahnverfahren


(1) Für das Mahnverfahren vor den Gerichten für
Arbeitssachen gelten die Vorschriften der Zivilprozeßordnung über das
Mahnverfahren einschließlich der maschinellen Bearbeitung entsprechend, soweit
dieses Gesetz nichts anderes bestimmt. § 690 Abs. 3 Satz 2 der
Zivilprozessordnung ist nicht anzuwenden.


(2) Zuständig für die Durchführung des Mahnverfahrens ist
das Arbeitsgericht, das für die im Urteilsverfahren erhobene Klage zuständig
sein würde. Die Landesregierungen werden ermächtigt, einem Arbeitsgericht durch
Rechtsverordnung Mahnverfahren für die Bezirke mehrerer Arbeitsgerichte
zuzuweisen. Die Zuweisung kann auf Mahnverfahren beschränkt werden, die
maschinell bearbeitet werden. Die Landesregierungen können die Ermächtigung
durch Rechtsverordnung auf die jeweils zuständige oberste Landesbehörde
übertragen. Mehrere Länder können die Zuständigkeit eines Arbeitsgerichts über
die Landesgrenzen hinaus vereinbaren.


(3) Die in den Mahnbescheid nach § 692 Abs. 1 Nr. 3 der
Zivilprozeßordnung aufzunehmende Frist beträgt eine Woche.


(4) Wird rechtzeitig Widerspruch erhoben und beantragt eine
Partei die Durchführung der mündlichen Verhandlung, so gibt das Gericht, das
den Mahnbescheid erlassen hat, den Rechtsstreit von Amts wegen an das Gericht
ab, das in dem Mahnbescheid gemäß § 692 Absatz 1 Nummer 1 der
Zivilprozessordnung bezeichnet worden ist. Verlangen die Parteien
übereinstimmend die Abgabe an ein anderes als das im Mahnbescheid bezeichnete
Gericht, erfolgt die Abgabe dorthin. Die Geschäftsstelle hat dem Antragsteller
unverzüglich aufzugeben, seinen Anspruch binnen zwei Wochen schriftlich zu
begründen. Bei Eingang der Anspruchsbegründung bestimmt der Vorsitzende den
Termin zur mündlichen Verhandlung. Geht die Anspruchsbegründung nicht
rechtzeitig ein, so wird bis zu ihrem Eingang der Termin nur auf Antrag des
Antragsgegners bestimmt.


(5) Die Streitsache gilt als mit Zustellung des
Mahnbescheids rechtshängig geworden, wenn alsbald nach Erhebung des
Widerspruchs Termin zur mündlichen Verhandlung bestimmt wird.


(6) Im Fall des Einspruchs hat das Gericht von Amts wegen zu
prüfen, ob der Einspruch an sich statthaft und ob er in der gesetzlichen Form
und Frist eingelegt ist. Fehlt es an einem dieser Erfordernisse, so ist der
Einspruch als unzulässig zu verwerfen. Ist der Einspruch zulässig, hat die
Geschäftsstelle dem Antragsteller unverzüglich aufzugeben, seinen Anspruch
binnen zwei Wochen schriftlich zu begründen. Nach Ablauf der Begründungsfrist
bestimmt der Vorsitzende unverzüglich Termin zur mündlichen Verhandlung.


(7) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird
ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates den
Verfahrensablauf zu regeln, soweit dies für eine einheitliche maschinelle
Bearbeitung der Mahnverfahren erforderlich ist (Verfahrensablaufplan).


(8) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird
ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates zur
Vereinfachung des Mahnverfahrens und zum Schutze der in Anspruch genommenen
Partei Formulare einzuführen. Dabei können für Mahnverfahren bei Gerichten, die
die Verfahren maschinell bearbeiten, und für Mahnverfahren bei Gerichten, die
die Verfahren nicht maschinell bearbeiten, unterschiedliche Formulare
eingeführt werden. Die Rechtsverordnung kann ein elektronisches Formular
vorsehen; § 130c Satz 2 bis 4 der Zivilprozessordnung gilt entsprechend.


 


§ 46b Europäisches Mahnverfahren nach der Verordnung (EG)
Nr. 1896/2006


(1) Für das Europäische Mahnverfahren nach der Verordnung
(EG) Nr. 1896/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember
2006 zur Einführung eines Europäischen Mahnverfahrens (ABl. EU Nr. L 399 S. 1)
gelten die Vorschriften des Abschnitts 5 des Buchs 11 der Zivilprozessordnung
entsprechend, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt.


(2) Für die Bearbeitung von Anträgen auf Erlass und
Überprüfung sowie die Vollstreckbarerklärung eines Europäischen Zahlungsbefehls
nach der Verordnung (EG) Nr. 1896/2006 ist das Arbeitsgericht zuständig, das
für die im Urteilsverfahren erhobene Klage zuständig sein würde.


(3) Im Fall des Artikels 17 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr.
1896/2006 ist § 46a Abs. 4 und 5 entsprechend anzuwenden. Der Antrag auf
Durchführung der mündlichen Verhandlung gilt als vom Antragsteller gestellt.


 


§ 46c Einreichung elektronischer Dokumente


(1) Soweit für vorbereitende Schriftsätze und deren Anlagen,
für Anträge und Erklärungen der Parteien sowie für Auskünfte, Aussagen,
Gutachten und Erklärungen Dritter die Schriftform vorgesehen ist, genügt dieser
Form die Aufzeichnung als elektronisches Dokument, wenn dieses für die
Bearbeitung durch das Gericht geeignet ist. Die verantwortende Person soll das
Dokument mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach dem
Signaturgesetz versehen. Ist ein übermitteltes elektronisches Dokument für das
Gericht zur Bearbeitung nicht geeignet, ist dies dem Absender unter Angabe der
geltenden technischen Rahmenbedingungen unverzüglich mitzuteilen.


(2) Die Bundesregierung und die Landesregierungen bestimmen
für ihren Bereich durch Rechtsverordnung den Zeitpunkt, von dem an
elektronische Dokumente bei den Gerichten eingereicht werden können, sowie die
für die Bearbeitung der Dokumente geeignete Form. Die Landesregierungen können
die Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf die jeweils zuständige oberste Landesbehörde
übertragen. Die Zulassung der elektronischen Form kann auf einzelne Gerichte
oder Verfahren beschränkt werden.


(3) Ein elektronisches Dokument ist eingereicht, sobald die
für den Empfang bestimmte Einrichtung des Gerichts es aufgezeichnet hat.


 


§ 46d Gerichtliches elektronisches Dokument


Soweit dieses Gesetz dem Richter, dem Rechtspfleger, dem
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle oder dem Gerichtsvollzieher die
handschriftliche Unterzeichnung vorschreibt, genügt dieser Form die
Aufzeichnung als elektronisches Dokument, wenn die verantwortenden Personen am
Ende des Dokuments ihren Namen hinzufügen und das Dokument mit einer
qualifizierten elektronischen Signatur versehen.


 


§ 46e Elektronische Akte


(1) Die Prozessakten können elektronisch geführt werden. Die
Bundesregierung und die Landesregierungen bestimmen für ihren Bereich durch
Rechtsverordnung den Zeitpunkt, von dem an elektronische Akten geführt werden
sowie die hierfür geltenden organisatorisch-technischen Rahmenbedingungen für
die Bildung, Führung und Aufbewahrung der elektronischen Akten. Die
Landesregierungen können die Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf die
jeweils zuständige oberste Landesbehörde übertragen. Die Zulassung der
elektronischen Akte kann auf einzelne Gerichte oder Verfahren beschränkt
werden.


(2) In Papierform eingereichte Schriftstücke und sonstige
Unterlagen sollen zur Ersetzung der Urschrift in ein elektronisches Dokument
übertragen werden. Die Unterlagen sind, sofern sie in Papierform weiter
benötigt werden, mindestens bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens
aufzubewahren.


(3) Das elektronische Dokument muss den Vermerk enthalten,
wann und durch wen die Unterlagen in ein elektronisches Dokument übertragen
worden sind.


 


§ 46f Formulare; Verordnungsermächtigung


Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates elektronische Formulare
einführen. Die Rechtsverordnung kann bestimmen, dass die in den Formularen
enthaltenen Angaben ganz oder teilweise in strukturierter maschinenlesbarer
Form zu übermitteln sind. Die Formulare sind auf einer in der Rechtsverordnung
zu bestimmenden Kommunikationsplattform im Internet zur Nutzung
bereitzustellen. Die Rechtsverordnung kann bestimmen, dass eine Identifikation
des Formularverwenders abweichend von § 46c Absatz 3 auch durch Nutzung des
elektronischen Identitätsnachweises nach § 18 des Personalausweisgesetzes oder
§ 78 Absatz 5 des Aufenthaltsgesetzes erfolgen kann.


 


§ 47 Sondervorschriften über Ladung und Einlassung *)


(1) Die Klageschrift muß mindestens eine Woche vor dem
Termin zugestellt sein.


(2) Eine Aufforderung an den Beklagten, sich auf die Klage
schriftlich zu äußern, erfolgt in der Regel nicht.


 


§ 48 Rechtsweg und Zuständigkeit


(1) Für die Zulässigkeit des Rechtsweges und der
Verfahrensart sowie für die sachliche und örtliche Zuständigkeit gelten die §§
17 bis 17b des Gerichtsverfassungsgesetzes mit folgender Maßgabe entsprechend: 


1. Beschlüsse entsprechend § 17a Abs. 2 und 3 des
Gerichtsverfassungsgesetzes über die örtliche Zuständigkeit sind unanfechtbar.


2. Der Beschluß nach § 17a Abs. 4 des
Gerichtsverfassungsgesetzes ergeht, sofern er nicht lediglich die örtliche
Zuständigkeit zum Gegenstand hat, auch außerhalb der mündlichen Verhandlung
stets durch die Kammer.


(1a) Für Streitigkeiten nach § 2 Abs. 1 Nr. 3, 4a, 7, 8 und
10 sowie Abs. 2 ist auch das Arbeitsgericht zuständig, in dessen Bezirk der
Arbeitnehmer gewöhnlich seine Arbeit verrichtet oder zuletzt gewöhnlich
verrichtet hat. Ist ein gewöhnlicher Arbeitsort im Sinne des Satzes 1 nicht
feststellbar, ist das Arbeitsgericht örtlich zuständig, von dessen Bezirk aus
der Arbeitnehmer gewöhnlich seine Arbeit verrichtet oder zuletzt gewöhnlich
verrichtet hat.


(2) Die Tarifvertragsparteien können im Tarifvertrag die
Zuständigkeit eines an sich örtlich unzuständigen Arbeitsgerichts festlegen für



1. bürgerliche Rechtsstreitigkeiten zwischen Arbeitnehmern
und Arbeitgebern aus einem Arbeitsverhältnis und aus Verhandlungen über die
Eingehung eines Arbeitsverhältnisses, das sich nach einem Tarifvertrag
bestimmt,


2. bürgerliche Rechtsstreitigkeiten aus dem Verhältnis einer
gemeinsamen Einrichtung der Tarifvertragsparteien zu den Arbeitnehmern oder
Arbeitgebern.


Im Geltungsbereich eines Tarifvertrags nach Satz 1 Nr. 1
gelten die tarifvertraglichen Bestimmungen über das örtlich zuständige
Arbeitsgericht zwischen nicht tarifgebundenen Arbeitgebern und Arbeitnehmern,
wenn die Anwendung des gesamten Tarifvertrags zwischen ihnen vereinbart ist.
Die in § 38 Abs. 2 und 3 der Zivilprozeßordnung vorgesehenen Beschränkungen
finden keine Anwendung.


 


§ 48a 


-


 


§ 49 Ablehnung von Gerichtspersonen


(1) Über die Ablehnung von Gerichtspersonen entscheidet die
Kammer des Arbeitsgerichts.


(2) Wird sie durch das Ausscheiden des abgelehnten Mitglieds
beschlußunfähig, so entscheidet das Landesarbeitsgericht.


(3) Gegen den Beschluß findet kein Rechtsmittel statt.


 


§ 50 Zustellung


(1) Die Urteile werden von Amts wegen binnen drei Wochen
seit Übermittlung an die Geschäftsstelle zugestellt. § 317 Abs. 1 Satz 3 der
Zivilprozeßordnung ist nicht anzuwenden.


(2) Die §§ 174, 178 Abs. 1 Nr. 2 der Zivilprozessordnung
sind auf die nach § 11 zur Prozessvertretung zugelassenen Personen entsprechend
anzuwenden.


(3) (weggefallen)


 


§ 51 Persönliches Erscheinen der Parteien


(1) Der Vorsitzende kann das persönliche Erscheinen der
Parteien in jeder Lage des Rechtsstreits anordnen. Im übrigen finden die
Vorschriften des § 141 Abs. 2 und 3 der Zivilprozeßordnung entsprechende
Anwendung.


(2) Der Vorsitzende kann die Zulassung eines
Prozeßbevollmächtigten ablehnen, wenn die Partei trotz Anordnung ihres
persönlichen Erscheinens unbegründet ausgeblieben ist und hierdurch der Zweck
der Anordnung vereitelt wird. § 141 Abs. 3 Satz 2 und 3 der Zivilprozeßordnung
findet entsprechende Anwendung.


 


§ 52 Öffentlichkeit


Die Verhandlungen vor dem erkennenden Gericht einschließlich
der Beweisaufnahme und der Verkündung der Entscheidung ist öffentlich. Das
Arbeitsgericht kann die Öffentlichkeit für die Verhandlung oder für einen Teil
der Verhandlung ausschließen, wenn durch die Öffentlichkeit eine Gefährdung der
öffentlichen Ordnung, insbesondere der Staatssicherheit, oder eine Gefährdung
der Sittlichkeit zu besorgen ist oder wenn eine Partei den Ausschluß der
Öffentlichkeit beantragt, weil Betriebs-, Geschäfts- oder Erfindungsgeheimnisse
zum Gegenstand der Verhandlung oder der Beweisaufnahme gemacht werden; außerdem
ist § 171b des Gerichtsverfassungsgesetzes entsprechend anzuwenden. Im
Güteverfahren kann es die Öffentlichkeit auch aus Zweckmäßigkeitsgründen
ausschließen. § 169 Satz 2 sowie die §§ 173 bis 175 des
Gerichtsverfassungsgesetzes sind entsprechend anzuwenden.


 


§ 53 Befugnisse des Vorsitzenden und der ehrenamtlichen
Richter


(1) Die nicht auf Grund einer mündlichen Verhandlung
ergehenden Beschlüsse und Verfügungen erläßt, soweit nichts anderes bestimmt
ist, der Vorsitzende allein. Entsprechendes gilt für Amtshandlungen auf Grund
eines Rechtshilfeersuchens.


(2) Im übrigen gelten für die Befugnisse des Vorsitzenden
und der ehrenamtlichen Richter die Vorschriften der Zivilprozeßordnung über das
landgerichtliche Verfahren entsprechend.


 


§ 54 Güteverfahren


(1) Die mündliche Verhandlung beginnt mit einer Verhandlung
vor dem Vorsitzenden zum Zwecke der gütlichen Einigung der Parteien
(Güteverhandlung). Der Vorsitzende hat zu diesem Zweck das gesamte
Streitverhältnis mit den Parteien unter freier Würdigung aller Umstände zu
erörtern. Zur Aufklärung des Sachverhalts kann er alle Handlungen vornehmen,
die sofort erfolgen können. Eidliche Vernehmungen sind jedoch ausgeschlossen.
Der Vorsitzende kann die Güteverhandlung mit Zustimmung der Parteien in einem
weiteren Termin, der alsbald stattzufinden hat, fortsetzen.


(2) Die Klage kann bis zum Stellen der Anträge ohne
Einwilligung des Beklagten zurückgenommen werden. In der Güteverhandlung
erklärte gerichtliche Geständnisse nach § 288 der Zivilprozeßordnung haben nur
dann bindende Wirkung, wenn sie zu Protokoll erklärt worden sind. § 39 Satz 1
und § 282 Abs. 3 Satz 1 der Zivilprozeßordnung sind nicht anzuwenden.


(3) Das Ergebnis der Güteverhandlung, insbesondere der
Abschluß eines Vergleichs, ist in die Niederschrift aufzunehmen.


(4) Erscheint eine Partei in der Güteverhandlung nicht oder
ist die Güteverhandlung erfolglos, schließt sich die weitere Verhandlung
unmittelbar an oder es ist, falls der weiteren Verhandlung Hinderungsgründe
entgegenstehen, Termin zur streitigen Verhandlung zu bestimmen; diese hat
alsbald stattzufinden.


(5) Erscheinen oder verhandeln beide Parteien in der
Güteverhandlung nicht, ist das Ruhen des Verfahrens anzuordnen. Auf Antrag
einer Partei ist Termin zur streitigen Verhandlung zu bestimmen. Dieser Antrag
kann nur innerhalb von sechs Monaten nach der Güteverhandlung gestellt werden.
Nach Ablauf der Frist ist § 269 Abs. 3 bis 5 der Zivilprozeßordnung
entsprechend anzuwenden.


(6) Der Vorsitzende kann die Parteien für die
Güteverhandlung sowie deren Fortsetzung vor einen hierfür bestimmten und nicht
entscheidungsbefugten Richter (Güterichter) verweisen. Der Güterichter kann
alle Methoden der Konfliktbeilegung einschließlich der Mediation einsetzen.


 


§ 54a Mediation, außergerichtliche Konfliktbeilegung


(1) Das Gericht kann den Parteien eine Mediation oder ein
anderes Verfahren der außergerichtlichen Konfliktbeilegung vorschlagen.


(2) Entscheiden sich die Parteien zur Durchführung einer
Mediation oder eines anderen Verfahrens der außergerichtlichen
Konfliktbeilegung, ordnet das Gericht das Ruhen des Verfahrens an. Auf Antrag
einer Partei ist Termin zur mündlichen Verhandlung zu bestimmen. Im Übrigen
nimmt das Gericht das Verfahren nach drei Monaten wieder auf, es sei denn, die
Parteien legen übereinstimmend dar, dass eine Mediation oder eine
außergerichtliche Konfliktbeilegung noch betrieben wird.


 


§ 55 Alleinentscheidung durch den Vorsitzenden


(1) Der Vorsitzende entscheidet außerhalb der streitigen
Verhandlung allein 


1. bei Zurücknahme der Klage;


2. bei Verzicht auf den geltend gemachten Anspruch;


3. bei Anerkenntnis des geltend gemachten Anspruchs;


4. bei Säumnis einer Partei;


4a. über die Verwerfung des Einspruchs gegen ein
Versäumnisurteil oder einen Vollstreckungsbescheid als unzulässig;


5. bei Säumnis beider Parteien;


6. über die einstweilige Einstellung der
Zwangsvollstreckung;


7. über die örtliche Zuständigkeit;


8. über die Aussetzung und Anordnung des Ruhens des
Verfahrens;


9. wenn nur noch über die Kosten zu entscheiden ist;


10. bei Entscheidungen über eine Berichtigung des
Tatbestandes, soweit nicht eine Partei eine mündliche Verhandlung hierüber
beantragt;


11. im Fall des § 11 Abs. 3 über die Zurückweisung des
Bevollmächtigten oder die Untersagung der weiteren Vertretung.


(2) Der Vorsitzende kann in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1,
3 und 4a bis 10 eine Entscheidung ohne mündliche Verhandlung treffen. Dies gilt
mit Zustimmung der Parteien auch in dem Fall des Absatzes 1 Nr. 2. (3) Der
Vorsitzende entscheidet ferner allein, wenn in der Verhandlung, die sich
unmittelbar an die Güteverhandlung anschließt, eine das Verfahren beendende
Entscheidung ergehen kann und die Parteien übereinstimmend eine Entscheidung
durch den Vorsitzenden beantragen; der Antrag ist in die Niederschrift
aufzunehmen.


(4) Der Vorsitzende kann vor der streitigen Verhandlung
einen Beweisbeschluß erlassen, soweit er anordnet 


1. eine Beweisaufnahme durch den ersuchten Richter;


2. eine schriftliche Beantwortung der Beweisfrage nach § 377
Abs. 3 der Zivilprozeßordnung;


3. die Einholung amtlicher Auskünfte;


4. eine Parteivernehmung;


5. die Einholung eines schriftlichen
Sachverständigengutachtens.


Anordnungen nach Nummer 1 bis 3 und 5 können vor der
streitigen Verhandlung ausgeführt werden.


 


§ 56 Vorbereitung der streitigen Verhandlung


(1) Der Vorsitzende hat die streitige Verhandlung so
vorzubereiten, daß sie möglichst in einem Termin zu Ende geführt werden kann.
Zu diesem Zweck soll er, soweit es sachdienlich erscheint, insbesondere 


1. den Parteien die Ergänzung oder Erläuterung ihrer
vorbereitenden Schriftsätze sowie die Vorlegung von Urkunden und von anderen
zur Niederlegung bei Gericht geeigneten Gegenständen aufgeben, insbesondere
eine Frist zur Erklärung über bestimmte klärungsbedürftige Punkte setzen;


2. Behörden oder Träger eines öffentlichen Amtes um
Mitteilung von Urkunden oder um Erteilung amtlicher Auskünfte ersuchen;


3. das persönliche Erscheinen der Parteien anordnen;


4. Zeugen, auf die sich eine Partei bezogen hat, und
Sachverständige zur mündlichen Verhandlung laden sowie eine Anordnung nach §
378 der Zivilprozeßordnung treffen.


Von diesen Maßnahmen sind die Parteien zu benachrichtigen.


(2) Angriffs- und Verteidigungsmittel, die erst nach Ablauf
einer nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 gesetzten Frist vorgebracht werden, sind nur
zuzulassen, wenn nach der freien Überzeugung des Gerichts ihre Zulassung die
Erledigung des Rechtsstreits nicht verzögern würde oder wenn die Partei die
Verspätung genügend entschuldigt. Die Parteien sind über die Folgen der
Versäumung der nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 gesetzten Frist zu belehren.


 


§ 57 Verhandlung vor der Kammer


(1) Die Verhandlung ist möglichst in einem Termin zu Ende zu
führen. Ist das nicht durchführbar, insbesondere weil eine Beweisaufnahme nicht
sofort stattfinden kann, so ist der Termin zur weiteren Verhandlung, die sich
alsbald anschließen soll, sofort zu verkünden.


(2) Die gütliche Erledigung des Rechtsstreits soll während
des ganzen Verfahrens angestrebt werden.


 


§ 58 Beweisaufnahme


(1) Soweit die Beweisaufnahme an der Gerichtsstelle möglich
ist, erfolgt sie vor der Kammer. In den übrigen Fällen kann die Beweisaufnahme,
unbeschadet des § 13, dem Vorsitzenden übertragen werden.


(2) Zeugen und Sachverständige werden nur beeidigt, wenn die
Kammer dies im Hinblick auf die Bedeutung des Zeugnisses für die Entscheidung
des Rechtsstreits für notwendig erachtet. Im Falle des § 377 Abs. 3 der
Zivilprozeßordnung ist die eidesstattliche Versicherung nur erforderlich, wenn
die Kammer sie aus dem gleichen Grund für notwendig hält.


(3) Insbesondere über die Zahl der in einem
Arbeitsverhältnis stehenden Mitglieder oder das Vertretensein einer
Gewerkschaft in einem Betrieb kann Beweis auch durch die Vorlegung öffentlicher
Urkunden angetreten werden.


 


§ 59 Versäumnisverfahren


Gegen ein Versäumnisurteil kann eine Partei, gegen die das
Urteil ergangen ist, binnen einer Notfrist von einer Woche nach seiner
Zustellung Einspruch einlegen. Der Einspruch wird beim Arbeitsgericht
schriftlich oder durch Abgabe einer Erklärung zur Niederschrift der
Geschäftsstelle eingelegt. Hierauf ist die Partei zugleich mit der Zustellung
des Urteils schriftlich hinzuweisen. § 345 der Zivilprozeßordnung bleibt
unberührt.


 


§ 60 Verkündung des Urteils


(1) Zur Verkündung des Urteils kann ein besonderer Termin
nur bestimmt werden, wenn die sofortige Verkündung in dem Termin, auf Grund
dessen es erlassen wird, aus besonderen Gründen nicht möglich ist, insbesondere
weil die Beratung nicht mehr am Tag der Verhandlung stattfinden kann. Der
Verkündungstermin wird nur dann über drei Wochen hinaus angesetzt, wenn
wichtige Gründe, insbesondere der Umfang oder die Schwierigkeit der Sache, dies
erfordern. Dies gilt auch dann, wenn ein Urteil nach Lage der Akten erlassen
wird.


(2) Bei Verkündung des Urteils ist der wesentliche Inhalt
der Entscheidungsgründe mitzuteilen. Dies gilt nicht, wenn beide Parteien
abwesend sind; in diesem Fall genügt die Bezugnahme auf die unterschriebene
Urteilsformel.


(3) Die Wirksamkeit der Verkündung ist von der Anwesenheit
der ehrenamtlichen Richter nicht abhängig. Wird ein von der Kammer gefälltes
Urteil ohne Zuziehung der ehrenamtlichen Richter verkündet, so ist die
Urteilsformel vorher von dem Vorsitzenden und den ehrenamtlichen Richtern zu
unterschreiben.


(4) Das Urteil nebst Tatbestand und Entscheidungsgründen ist
vom Vorsitzenden zu unterschreiben. Wird das Urteil nicht in dem Termin
verkündet, in dem die mündliche Verhandlung geschlossen wird, so muß es bei der
Verkündung in vollständiger Form abgefaßt sein. Ein Urteil, das in dem Termin,
in dem die mündliche Verhandlung geschlossen wird, verkündet wird, ist vor
Ablauf von drei Wochen, vom Tag der Verkündung an gerechnet, vollständig
abgefaßt der Geschäftsstelle zu übermitteln; kann dies ausnahmsweise nicht geschehen,
so ist innerhalb dieser Frist das von dem Vorsitzenden unterschriebene Urteil
ohne Tatbestand und Entscheidungsgründe der Geschäftsstelle zu übermitteln. In
diesem Fall sind Tatbestand und Entscheidungsgründe alsbald nachträglich
anzufertigen, von dem Vorsitzenden besonders zu unterschreiben und der
Geschäftsstelle zu übermitteln.


 


§ 61 Inhalt des Urteils


(1) Den Wert des Streitgegenstands setzt das Arbeitsgericht
im Urteil fest.


(2) Spricht das Urteil die Verpflichtung zur Vornahme einer
Handlung aus, so ist der Beklagte auf Antrag des Klägers zugleich für den Fall,
daß die Handlung nicht binnen einer bestimmten Frist vorgenommen ist, zur
Zahlung einer vom Arbeitsgericht nach freiem Ermessen festzusetzenden
Entschädigung zu verurteilen. Die Zwangsvollstreckung nach §§ 887 und 888 der
Zivilprozeßordnung ist in diesem Fall ausgeschlossen.


(3) Ein über den Grund des Anspruchs vorab entscheidendes
Zwischenurteil ist wegen der Rechtsmittel nicht als Endurteil anzusehen.


 


§ 61a Besondere Prozeßförderung in Kündigungsverfahren


(1) Verfahren in Rechtsstreitigkeiten über das Bestehen, das
Nichtbestehen oder die Kündigung eines Arbeitsverhältnisses sind nach Maßgabe
der folgenden Vorschriften vorrangig zu erledigen.


(2) Die Güteverhandlung soll innerhalb von zwei Wochen nach
Klageerhebung stattfinden.


(3) Ist die Güteverhandlung erfolglos oder wird das
Verfahren nicht in einer sich unmittelbar anschließenden weiteren Verhandlung
abgeschlossen, fordert der Vorsitzende den Beklagten auf, binnen einer
angemessenen Frist, die mindestens zwei Wochen betragen muß, im einzelnen unter
Beweisantritt schriftlich die Klage zu erwidern, wenn der Beklagte noch nicht
oder nicht ausreichend auf die Klage erwidert hat.


(4) Der Vorsitzende kann dem Kläger eine angemessene Frist,
die mindestens zwei Wochen betragen muß, zur schriftlichen Stellungnahme auf
die Klageerwiderung setzen.


(5) Angriffs- und Verteidigungsmittel, die erst nach Ablauf
der nach Absatz 3 oder 4 gesetzten Fristen vorgebracht werden, sind nur
zuzulassen, wenn nach der freien Überzeugung des Gerichts ihre Zulassung die
Erledigung des Rechtsstreits nicht verzögert oder wenn die Partei die
Verspätung genügend entschuldigt.


(6) Die Parteien sind über die Folgen der Versäumung der
nach Absatz 3 oder 4 gesetzten Fristen zu belehren.


 


§ 61b Klage wegen Benachteiligung


(1) Eine Klage auf Entschädigung nach § 15 des Allgemeinen
Gleichbehandlungsgesetzes muss innerhalb von drei Monaten, nachdem der Anspruch
schriftlich geltend gemacht worden ist, erhoben werden.


(2) Machen mehrere Bewerber wegen Benachteiligung bei der
Begründung eines Arbeitsverhältnisses oder beim beruflichen Aufstieg eine
Entschädigung nach § 15 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes gerichtlich
geltend, so wird auf Antrag des Arbeitgebers das Arbeitsgericht, bei dem die
erste Klage erhoben ist, auch für die übrigen Klagen ausschließlich zuständig.
Die Rechtsstreitigkeiten sind von Amts wegen an dieses Arbeitsgericht zu
verweisen; die Prozesse sind zur gleichzeitigen Verhandlung und Entscheidung zu
verbinden.


(3) Auf Antrag des Arbeitgebers findet die mündliche
Verhandlung nicht vor Ablauf von sechs Monaten seit Erhebung der ersten Klage
statt.


 


§ 62 Zwangsvollstreckung


(1) Urteile der Arbeitsgerichte, gegen die Einspruch oder
Berufung zulässig ist, sind vorläufig vollstreckbar. Macht der Beklagte
glaubhaft, daß die Vollstreckung ihm einen nicht zu ersetzenden Nachteil
bringen würde, so hat das Arbeitsgericht auf seinen Antrag die vorläufige
Vollstreckbarkeit im Urteil auszuschließen. In den Fällen des § 707 Abs. 1 und
des § 719 Abs. 1 der Zivilprozeßordnung kann die Zwangsvollstreckung nur unter
derselben Voraussetzung eingestellt werden. Die Einstellung der
Zwangsvollstreckung nach Satz 3 erfolgt ohne Sicherheitsleistung. Die
Entscheidung ergeht durch unanfechtbaren Beschluss.


(2) Im übrigen finden auf die Zwangsvollstreckung
einschließlich des Arrests und der einstweiligen Verfügung die Vorschriften des
Achten Buchs der Zivilprozeßordnung Anwendung. Die Entscheidung über den Antrag
auf Erlaß einer einstweiligen Verfügung kann in dringenden Fällen, auch dann,
wenn der Antrag zurückzuweisen ist, ohne mündliche Verhandlung ergehen. Eine in
das Schutzschriftenregister nach § 945a Absatz 1 der Zivilprozessordnung
eingestellte Schutzschrift gilt auch als bei allen Arbeitsgerichten der Länder
eingereicht.


 


§ 63 Übermittlung von Urteilen in Tarifvertragssachen


Rechtskräftige Urteile, die in bürgerlichen
Rechtsstreitigkeiten zwischen Tarifvertragsparteien aus dem Tarifvertrag oder
über das Bestehen oder Nichtbestehen des Tarifvertrags ergangen sind, sind
alsbald der zuständigen obersten Landesbehörde und dem Bundesministerium für
Arbeit und Soziales in vollständiger Form abschriftlich zu übersenden oder
elektronisch zu übermitteln. Ist die zuständige oberste Landesbehörde die
Landesjustizverwaltung, so sind die Urteilsabschriften oder das Urteil in
elektronischer Form auch der obersten Arbeitsbehörde des Landes zu übermitteln.


Zweiter Unterabschnitt


Berufungsverfahren


 


§ 64 Grundsatz


(1) Gegen die Urteile der Arbeitsgerichte findet, soweit
nicht nach § 78 das Rechtsmittel der sofortigen Beschwerde gegeben ist, die
Berufung an die Landesarbeitsgerichte statt.


(2) Die Berufung kann nur eingelegt werden, 


a) wenn sie in dem Urteil des Arbeitsgerichts zugelassen
worden ist,


b) wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 600 Euro
übersteigt,


c) in Rechtsstreitigkeiten über das Bestehen, das
Nichtbestehen oder die Kündigung eines Arbeitsverhältnisses oder


d) wenn es sich um ein Versäumnisurteil handelt, gegen das der
Einspruch an sich nicht statthaft ist, wenn die Berufung oder Anschlussberufung
darauf gestützt wird, dass der Fall der schuldhaften Versäumung nicht
vorgelegen habe.


(3) Das Arbeitsgericht hat die Berufung zuzulassen, wenn 


1. die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat,


2. die Rechtssache Rechtsstreitigkeiten betrifft


a) zwischen Tarifvertragsparteien aus Tarifverträgen oder
über das Bestehen oder Nichtbestehen von Tarifverträgen,


b) über die Auslegung eines Tarifvertrags, dessen
Geltungsbereich sich über den Bezirk eines Arbeitsgerichts hinaus erstreckt,
oder


c) zwischen tariffähigen Parteien oder zwischen diesen und
Dritten aus unerlaubten Handlungen, soweit es sich um Maßnahmen zum Zwecke des
Arbeitskampfs oder um Fragen der Vereinigungsfreiheit einschließlich des
hiermit im Zusammenhang stehenden Betätigungsrechts der Vereinigungen handelt,
oder


3. das Arbeitsgericht in der Auslegung einer
Rechtsvorschrift von einem ihm im Verfahren vorgelegten Urteil, das für oder
gegen eine Partei des Rechtsstreits ergangen ist, oder von einem Urteil des im
Rechtszug übergeordneten Landesarbeitsgerichts abweicht und die Entscheidung
auf dieser Abweichung beruht.


(3a) Die Entscheidung des Arbeitsgerichts, ob die Berufung
zugelassen oder nicht zugelassen wird, ist in den Urteilstenor aufzunehmen. Ist
dies unterblieben, kann binnen zwei Wochen ab Verkündung des Urteils eine
entsprechende Ergänzung beantragt werden. Über den Antrag kann die Kammer ohne
mündliche Verhandlung entscheiden.


(4) Das Landesarbeitsgericht ist an die Zulassung gebunden.


(5) Ist die Berufung nicht zugelassen worden, hat der
Berufungskläger den Wert des Beschwerdegegenstands glaubhaft zu machen; zur
Versicherung an Eides Statt darf er nicht zugelassen werden.


(6) Für das Verfahren vor den Landesarbeitsgerichten gelten,
soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, die Vorschriften der
Zivilprozeßordnung über die Berufung entsprechend. Die Vorschriften über das
Verfahren vor dem Einzelrichter finden keine Anwendung.


(7) Die Vorschriften des § 49 Abs. 1 und 3, des § 50, des §
51 Abs. 1, der §§ 52, 53, 55 Abs. 1 Nr. 1 bis 9, Abs. 2 und 4, des § 54 Absatz
6, des § 54a, der §§ 56 bis 59, 61 Abs. 2 und 3 und der §§ 62 und 63 über
Ablehnung von Gerichtspersonen, Zustellungen, persönliches Erscheinen der
Parteien, Öffentlichkeit, Befugnisse des Vorsitzenden und der ehrenamtlichen
Richter, Güterichter, Mediation und außergerichtliche Konfliktbeilegung,
Vorbereitung der streitigen Verhandlung, Verhandlung vor der Kammer, Beweisaufnahme,
Versäumnisverfahren, Inhalt des Urteils, Zwangsvollstreckung und Übersendung
von Urteilen in Tarifvertragssachen gelten entsprechend.


(8) Berufungen in Rechtsstreitigkeiten über das Bestehen,
das Nichtbestehen oder die Kündigung eines Arbeitsverhältnisses sind vorrangig
zu erledigen.


 


§ 65 Beschränkung der Berufung


Das Berufungsgericht prüft nicht, ob der beschrittene
Rechtsweg und die Verfahrensart zulässig sind und ob bei der Berufung der
ehrenamtlichen Richter Verfahrensmängel unterlaufen sind oder Umstände
vorgelegen haben, die die Berufung eines ehrenamtlichen Richters zu seinem Amte
ausschließen.


 


§ 66 Einlegung der Berufung, Terminbestimmung


(1) Die Frist für die Einlegung der Berufung beträgt einen
Monat, die Frist für die Begründung der Berufung zwei Monate. Beide Fristen
beginnen mit der Zustellung des in vollständiger Form abgefassten Urteils,
spätestens aber mit Ablauf von fünf Monaten nach der Verkündung. Die Berufung
muß innerhalb einer Frist von einem Monat nach Zustellung der Berufungsbegründung
beantwortet werden. Mit der Zustellung der Berufungsbegründung ist der
Berufungsbeklagte auf die Frist für die Berufungsbeantwortung hinzuweisen. Die
Fristen zur Begründung der Berufung und zur Berufungsbeantwortung können vom
Vorsitzenden einmal auf Antrag verlängert werden, wenn nach seiner freien
Überzeugung der Rechtsstreit durch die Verlängerung nicht verzögert wird oder
wenn die Partei erhebliche Gründe darlegt.


(2) Die Bestimmung des Termins zur mündlichen Verhandlung
muss unverzüglich erfolgen. § 522 Abs. 1 der Zivilprozessordnung bleibt
unberührt; die Verwerfung der Berufung ohne mündliche Verhandlung ergeht durch
Beschluss des Vorsitzenden. § 522 Abs. 2 und 3 der Zivilprozessordnung findet
keine Anwendung.


 


§ 67 Zulassung neuer Angriffs- und Verteidigungsmittel


(1) Angriffs- und Verteidigungsmittel, die im ersten
Rechtszug zu Recht zurückgewiesen worden sind, bleiben ausgeschlossen.


(2) Neue Angriffs- und Verteidigungsmittel, die im ersten
Rechtszug entgegen einer hierfür nach § 56 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 oder § 61a Abs.
3 oder 4 gesetzten Frist nicht vorgebracht worden sind, sind nur zuzulassen,
wenn nach der freien Überzeugung des Landesarbeitsgerichts ihre Zulassung die
Erledigung des Rechtsstreits nicht verzögern würde oder wenn die Partei die
Verspätung genügend entschuldigt. Der Entschuldigungsgrund ist auf Verlangen
des Landesarbeitsgerichts glaubhaft zu machen.


(3) Neue Angriffs- und Verteidigungsmittel, die im ersten
Rechtszug entgegen § 282 Abs. 1 der Zivilprozessordnung nicht rechtzeitig
vorgebracht oder entgegen § 282 Abs. 2 der Zivilprozessordnung nicht
rechtzeitig mitgeteilt worden sind, sind nur zuzulassen, wenn ihre Zulassung
nach der freien Überzeugung des Landesarbeitsgerichts die Erledigung des
Rechtsstreits nicht verzögern würde oder wenn die Partei das Vorbringen im
ersten Rechtszug nicht aus grober Nachlässigkeit unterlassen hatte.


(4) Soweit das Vorbringen neuer Angriffs- und
Verteidigungsmittel nach den Absätzen 2 und 3 zulässig ist, sind diese vom
Berufungskläger in der Berufungsbegründung, vom Berufungsbeklagten in der
Berufungsbeantwortung vorzubringen. Werden sie später vorgebracht, sind sie nur
zuzulassen, wenn sie nach der Berufungsbegründung oder der
Berufungsbeantwortung entstanden sind oder das verspätete Vorbringen nach der
freien Überzeugung des Landesarbeitsgerichts die Erledigung des Rechtsstreits
nicht verzögern würde oder nicht auf Verschulden der Partei beruht.


 


§ 67a 


-


 


§ 68 Zurückverweisung


Wegen eines Mangels im Verfahren des Arbeitsgerichts ist die
Zurückverweisung unzulässig.


 


§ 69 Urteil


(1) Das Urteil nebst Tatbestand und Entscheidungsgründen ist
von sämtlichen Mitgliedern der Kammer zu unterschreiben. § 60 Abs. 1 bis 3 und
Abs. 4 Satz 2 bis 4 ist entsprechend mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Frist
nach Absatz 4 Satz 3 vier Wochen beträgt und im Falle des Absatzes 4 Satz 4
Tatbestand und Entscheidungsgründe von sämtlichen Mitgliedern der Kammer zu
unterschreiben sind.


(2) Im Urteil kann von der Darstellung des Tatbestandes und,
soweit das Berufungsgericht den Gründen der angefochtenen Entscheidung folgt
und dies in seinem Urteil feststellt, auch von der Darstellung der
Entscheidungsgründe abgesehen werden.


(3) Ist gegen das Urteil die Revision statthaft, so soll der
Tatbestand eine gedrängte Darstellung des Sach- und Streitstandes auf der
Grundlage der mündlichen Vorträge der Parteien enthalten. Eine Bezugnahme auf
das angefochtene Urteil sowie auf Schriftsätze, Protokolle und andere
Unterlagen ist zulässig, soweit hierdurch die Beurteilung des Parteivorbringens
durch das Revisionsgericht nicht wesentlich erschwert wird.


(4) § 540 Abs. 1 der Zivilprozessordnung findet keine
Anwendung. § 313a Abs. 1 Satz 2 der Zivilprozessordnung findet mit der Maßgabe
entsprechende Anwendung, dass es keiner Entscheidungsgründe bedarf, wenn die
Parteien auf sie verzichtet haben; im Übrigen sind die §§ 313a und 313b der
Zivilprozessordnung entsprechend anwendbar.


 


§ 70 


(aufgehoben)


 


§ 71 


(weggefallen)


Dritter Unterabschnitt


Revisionsverfahren


 


§ 72 Grundsatz


(1) Gegen das Endurteil eines Landesarbeitsgerichts findet
die Revision an das Bundesarbeitsgericht statt, wenn sie in dem Urteil des
Landesarbeitsgerichts oder in dem Beschluß des Bundesarbeitsgerichts nach § 72a
Abs. 5 Satz 2 zugelassen worden ist. § 64 Abs. 3a ist entsprechend anzuwenden.


(2) Die Revision ist zuzulassen, wenn 


1. eine entscheidungserhebliche Rechtsfrage grundsätzliche
Bedeutung hat,


2. das Urteil von einer Entscheidung des
Bundesverfassungsgerichts, von einer Entscheidung des Gemeinsamen Senats der
obersten Gerichtshöfe des Bundes, von einer Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts
oder, solange eine Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts in der Rechtsfrage
nicht ergangen ist, von einer Entscheidung einer anderen Kammer desselben
Landesarbeitsgerichts oder eines anderen Landesarbeitsgerichts abweicht und die
Entscheidung auf dieser Abweichung beruht oder


3. ein absoluter Revisionsgrund gemäß § 547 Nr. 1 bis 5 der
Zivilprozessordnung oder eine entscheidungserhebliche Verletzung des Anspruchs
auf rechtliches Gehör geltend gemacht wird und vorliegt.


(3) Das Bundesarbeitsgericht ist an die Zulassung der
Revision durch das Landesarbeitsgericht gebunden.


(4) Gegen Urteile, durch die über die Anordnung, Abänderung
oder Aufhebung eines Arrests oder einer einstweiligen Verfügung entschieden
wird, ist die Revision nicht zulässig.


(5) Für das Verfahren vor dem Bundesarbeitsgericht gelten,
soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, die Vorschriften der
Zivilprozeßordnung über die Revision mit Ausnahme des § 566 entsprechend.


(6) Die Vorschriften des § 49 Abs. 1, der §§ 50, 52 und 53,
des § 57 Abs. 2, des § 61 Abs. 2 und des § 63 über Ablehnung von
Gerichtspersonen, Zustellung, Öffentlichkeit, Befugnisse des Vorsitzenden und
der ehrenamtlichen Richter, gütliche Erledigung des Rechtsstreits sowie Inhalt
des Urteils und Übersendung von Urteilen in Tarifvertragssachen gelten
entsprechend.


 


§ 72a Nichtzulassungsbeschwerde


(1) Die Nichtzulassung der Revision durch das
Landesarbeitsgericht kann selbständig durch Beschwerde angefochten werden.


(2) Die Beschwerde ist bei dem Bundesarbeitsgericht
innerhalb einer Notfrist von einem Monat nach Zustellung des in vollständiger
Form abgefaßten Urteils schriftlich einzulegen. Der Beschwerdeschrift soll eine
Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift des Urteils beigefügt werden, gegen das
die Revision eingelegt werden soll.


(3) Die Beschwerde ist innerhalb einer Notfrist von zwei
Monaten nach Zustellung des in vollständiger Form abgefaßten Urteils zu
begründen. Die Begründung muss enthalten: 


1. die Darlegung der grundsätzlichen Bedeutung einer Rechtsfrage
und deren Entscheidungserheblichkeit,


2. die Bezeichnung der Entscheidung, von der das Urteil des
Landesarbeitsgerichts abweicht, oder


3. die Darlegung eines absoluten Revisionsgrundes nach § 547
Nr. 1 bis 5 der Zivilprozessordnung oder der Verletzung des Anspruchs auf
rechtliches Gehör und der Entscheidungserheblichkeit der Verletzung.


(4) Die Einlegung der Beschwerde hat aufschiebende Wirkung.
Die Vorschriften des § 719 Abs. 2 und 3 der Zivilprozeßordnung sind
entsprechend anzuwenden.


(5) Das Landesarbeitsgericht ist zu einer Änderung seiner
Entscheidung nicht befugt. Das Bundesarbeitsgericht entscheidet unter
Hinzuziehung der ehrenamtlichen Richter durch Beschluß, der ohne mündliche
Verhandlung ergehen kann. Die ehrenamtlichen Richter wirken nicht mit, wenn die
Nichtzulassungsbeschwerde als unzulässig verworfen wird, weil sie nicht
statthaft oder nicht in der gesetzlichen Form und Frist eingelegt und begründet
ist. Dem Beschluss soll eine kurze Begründung beigefügt werden. Von einer Begründung
kann abgesehen werden, wenn sie nicht geeignet wäre, zur Klärung der
Voraussetzungen beizutragen, unter denen eine Revision zuzulassen ist, oder
wenn der Beschwerde stattgegeben wird. Mit der Ablehnung der Beschwerde durch
das Bundesarbeitsgericht wird das Urteil rechtskräftig.


(6) Wird der Beschwerde stattgegeben, so wird das
Beschwerdeverfahren als Revisionsverfahren fortgesetzt. In diesem Fall gilt die
form- und fristgerechte Einlegung der Nichtzulassungsbeschwerde als Einlegung
der Revision. Mit der Zustellung der Entscheidung beginnt die
Revisionsbegründungsfrist.


(7) Hat das Landesarbeitsgericht den Anspruch des
Beschwerdeführers auf rechtliches Gehör in entscheidungserheblicher Weise
verletzt, so kann das Bundesarbeitsgericht abweichend von Absatz 6 in dem der
Beschwerde stattgebenden Beschluss das angefochtene Urteil aufheben und den
Rechtsstreit zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das Landesarbeitsgericht
zurückverweisen.


 


§ 72b Sofortige Beschwerde wegen verspäteter Absetzung des
Berufungsurteils


(1) Das Endurteil eines Landesarbeitsgerichts kann durch
sofortige Beschwerde angefochten werden, wenn es nicht binnen fünf Monaten nach
der Verkündung vollständig abgefasst und mit den Unterschriften sämtlicher
Mitglieder der Kammer versehen der Geschäftsstelle übergeben worden ist. § 72a
findet keine Anwendung.


(2) Die sofortige Beschwerde ist innerhalb einer Notfrist
von einem Monat beim Bundesarbeitsgericht einzulegen und zu begründen. Die
Frist beginnt mit dem Ablauf von fünf Monaten nach der Verkündung des Urteils
des Landesarbeitsgerichts. § 9 Abs. 5 findet keine Anwendung.


(3) Die sofortige Beschwerde wird durch Einreichung einer
Beschwerdeschrift eingelegt. Die Beschwerdeschrift muss die Bezeichnung der
angefochtenen Entscheidung sowie die Erklärung enthalten, dass Beschwerde gegen
diese Entscheidung eingelegt werde. Die Beschwerde kann nur damit begründet
werden, dass das Urteil des Landesarbeitsgerichts mit Ablauf von fünf Monaten
nach der Verkündung noch nicht vollständig abgefasst und mit den Unterschriften
sämtlicher Mitglieder der Kammer versehen der Geschäftsstelle übergeben worden
ist.


(4) Über die sofortige Beschwerde entscheidet das
Bundesarbeitsgericht ohne Hinzuziehung der ehrenamtlichen Richter durch
Beschluss, der ohne mündliche Verhandlung ergehen kann. Dem Beschluss soll eine
kurze Begründung beigefügt werden.


(5) Ist die sofortige Beschwerde zulässig und begründet, ist
das Urteil des Landesarbeitsgerichts aufzuheben und die Sache zur neuen
Verhandlung und Entscheidung an das Landesarbeitsgericht zurückzuverweisen. Die
Zurückverweisung kann an eine andere Kammer des Landesarbeitsgerichts erfolgen.


 


§ 73 Revisionsgründe


(1) Die Revision kann nur darauf gestützt werden, daß das
Urteil des Landesarbeitsgerichts auf der Verletzung einer Rechtsnorm beruht.
Sie kann nicht auf die Gründe des § 72b gestützt werden.


(2) § 65 findet entsprechende Anwendung.


 


§ 74 Einlegung der Revision, Terminbestimmung


(1) Die Frist für die Einlegung der Revision beträgt einen
Monat, die Frist für die Begründung der Revision zwei Monate. Beide Fristen
beginnen mit der Zustellung des in vollständiger Form abgefassten Urteils,
spätestens aber mit Ablauf von fünf Monaten nach der Verkündung. Die
Revisionsbegründungsfrist kann einmal bis zu einem weiteren Monat verlängert
werden.


(2) Die Bestimmung des Termins zur mündlichen Verhandlung
muß unverzüglich erfolgen. § 552 Abs. 1 der Zivilprozeßordnung bleibt
unberührt. Die Verwerfung der Revision ohne mündliche Verhandlung ergeht durch
Beschluß des Senats und ohne Zuziehung der ehrenamtlichen Richter.


 


§ 75 Urteil


(1) Die Wirksamkeit der Verkündung des Urteils ist von der
Anwesenheit der ehrenamtlichen Richter nicht abhängig. Wird ein Urteil in
Abwesenheit der ehrenamtlichen Richter verkündet, so ist die Urteilsformel
vorher von sämtlichen Mitgliedern des erkennenden Senats zu unterschreiben.


(2) Das Urteil nebst Tatbestand und Entscheidungsgründen ist
von sämtlichen Mitgliedern des erkennenden Senats zu unterschreiben.


 


§ 76 Sprungrevision


(1) Gegen das Urteil eines Arbeitsgerichts kann unter
Übergehung der Berufungsinstanz unmittelbar die Revision eingelegt werden
(Sprungrevision), wenn der Gegner schriftlich zustimmt und wenn sie vom
Arbeitsgericht auf Antrag im Urteil oder nachträglich durch Beschluß zugelassen
wird. Der Antrag ist innerhalb einer Notfrist von einem Monat nach Zustellung
des in vollständiger Form abgefaßten Urteils schriftlich zu stellen. Die
Zustimmung des Gegners ist, wenn die Revision im Urteil zugelassen ist, der
Revisionsschrift, andernfalls dem Antrag beizufügen.


(2) Die Sprungrevision ist nur zuzulassen, wenn die
Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat und Rechtsstreitigkeiten betrifft 


1. zwischen Tarifvertragsparteien aus Tarifverträgen oder
über das Bestehen oder Nichtbestehen von Tarifverträgen,


2. über die Auslegung eines Tarifvertrags, dessen
Geltungsbereich sich über den Bezirk des Landesarbeitsgerichts hinaus
erstreckt, oder


3. zwischen tariffähigen Parteien oder zwischen diesen und
Dritten aus unerlaubten Handlungen, soweit es sich um Maßnahmen zum Zwecke des
Arbeitskampfs oder um Fragen der Vereinigungsfreiheit einschließlich des
hiermit im Zusammenhang stehenden Betätigungsrechts der Vereinigungen handelt.


Das Bundesarbeitsgericht ist an die Zulassung gebunden. Die
Ablehnung der Zulassung ist unanfechtbar.


(3) Lehnt das Arbeitsgericht den Antrag auf Zulassung der
Revision durch Beschluß ab, so beginnt mit der Zustellung dieser Entscheidung
der Lauf der Berufungsfrist von neuem, sofern der Antrag in der gesetzlichen
Form und Frist gestellt und die Zustimmungserklärung beigefügt war. Läßt das
Arbeitsgericht die Revision durch Beschluß zu, so beginnt mit der Zustellung
dieser Entscheidung der Lauf der Revisionsfrist.


(4) Die Revision kann nicht auf Mängel des Verfahrens
gestützt werden.


(5) Die Einlegung der Revision und die Zustimmung gelten als
Verzicht auf die Berufung, wenn das Arbeitsgericht die Revision zugelassen hat.


(6) Verweist das Bundesarbeitsgericht die Sache zur
anderweitigen Verhandlung und Entscheidung zurück, so kann die Zurückverweisung
nach seinem Ermessen auch an dasjenige Landesarbeitsgericht erfolgen, das für
die Berufung zuständig gewesen wäre. In diesem Falle gelten für das Verfahren
vor dem Landesarbeitsgericht die gleichen Grundsätze, wie wenn der Rechtsstreit
auf eine ordnungsmäßig eingelegte Berufung beim Landesarbeitsgericht anhängig
geworden wäre. Das Arbeitsgericht und das Landesarbeitsgericht haben die
rechtliche Beurteilung, die der Aufhebung zugrunde gelegt ist, auch ihrer
Entscheidung zugrunde zu legen. Von der Einlegung der Revision nach Absatz 1
hat die Geschäftsstelle des Bundesarbeitsgerichts der Geschäftsstelle des
Arbeitsgerichts unverzüglich Nachricht zu geben.


 


§ 77 Revisionsbeschwerde


Gegen den Beschluss des Landesarbeitsgerichts, der die
Berufung als unzulässig verwirft, findet die Rechtsbeschwerde nur statt, wenn
das Landesarbeitsgericht sie in dem Beschluss zugelassen hat. Für die Zulassung
der Rechtsbeschwerde gilt § 72 Abs. 2 entsprechend. Über die Rechtsbeschwerde
entscheidet das Bundesarbeitsgericht ohne Zuziehung der ehrenamtlichen Richter.
Die Vorschriften der Zivilprozessordnung über die Rechtsbeschwerde gelten
entsprechend.


Vierter Unterabschnitt


Beschwerdeverfahren, Abhilfe bei Verletzung des Anspruchs
auf rechtliches Gehör


 


§ 78 Beschwerdeverfahren


Hinsichtlich der Beschwerde gegen Entscheidungen der
Arbeitsgerichte oder ihrer Vorsitzenden gelten die für die Beschwerde gegen
Entscheidungen der Amtsgerichte maßgebenden Vorschriften der
Zivilprozessordnung entsprechend. Für die Zulassung der Rechtsbeschwerde gilt §
72 Abs. 2 entsprechend. Über die sofortige Beschwerde entscheidet das
Landesarbeitsgericht ohne Hinzuziehung der ehrenamtlichen Richter, über die Rechtsbeschwerde
das Bundesarbeitsgericht.


 


§ 78a Abhilfe bei Verletzung des Anspruchs auf rechtliches
Gehör


(1) Auf die Rüge der durch die Entscheidung beschwerten
Partei ist das Verfahren fortzuführen, wenn 


1. ein Rechtsmittel oder ein anderer Rechtsbehelf gegen die
Entscheidung nicht gegeben ist und


2. das Gericht den Anspruch dieser Partei auf rechtliches
Gehör in entscheidungserheblicher Weise verletzt hat.


Gegen eine der Endentscheidung vorausgehende Entscheidung
findet die Rüge nicht statt.


(2) Die Rüge ist innerhalb einer Notfrist von zwei Wochen
nach Kenntnis von der Verletzung des rechtlichen Gehörs zu erheben; der
Zeitpunkt der Kenntniserlangung ist glaubhaft zu machen. Nach Ablauf eines
Jahres seit Bekanntgabe der angegriffenen Entscheidung kann die Rüge nicht mehr
erhoben werden. Formlos mitgeteilte Entscheidungen gelten mit dem dritten Tage
nach Aufgabe zur Post als bekannt gegeben. Die Rüge ist schriftlich bei dem
Gericht zu erheben, dessen Entscheidung angegriffen wird. Die Rüge muss die
angegriffene Entscheidung bezeichnen und das Vorliegen der in Absatz 1 Satz 1
Nr. 2 genannten Voraussetzungen darlegen.


(3) Dem Gegner ist, soweit erforderlich, Gelegenheit zur
Stellungnahme zu geben.


(4) Das Gericht hat von Amts wegen zu prüfen, ob die Rüge an
sich statthaft und ob sie in der gesetzlichen Form und Frist erhoben ist.
Mangelt es an einem dieser Erfordernisse, so ist die Rüge als unzulässig zu
verwerfen. Ist die Rüge unbegründet, weist das Gericht sie zurück. Die
Entscheidung ergeht durch unanfechtbaren Beschluss. Der Beschluss soll kurz
begründet werden.


(5) Ist die Rüge begründet, so hilft ihr das Gericht ab,
indem es das Verfahren fortführt, soweit dies aufgrund der Rüge geboten ist.
Das Verfahren wird in die Lage zurückversetzt, in der es sich vor dem Schluss
der mündlichen Verhandlung befand. § 343 der Zivilprozessordnung gilt
entsprechend. In schriftlichen Verfahren tritt an die Stelle des Schlusses der
mündlichen Verhandlung der Zeitpunkt, bis zu dem Schriftsätze eingereicht
werden können.


(6) Die Entscheidungen nach den Absätzen 4 und 5 erfolgen
unter Hinzuziehung der ehrenamtlichen Richter. Die ehrenamtlichen Richter
wirken nicht mit, wenn die Rüge als unzulässig verworfen wird oder sich gegen
eine Entscheidung richtet, die ohne Hinzuziehung der ehrenamtlichen Richter
erlassen wurde.


(7) § 707 der Zivilprozessordnung ist unter der
Voraussetzung entsprechend anzuwenden, dass der Beklagte glaubhaft macht, dass
die Vollstreckung ihm einen nicht zu ersetzenden Nachteil bringen würde.


(8) Auf das Beschlussverfahren finden die Absätze 1 bis 7
entsprechende Anwendung.


Fünfter Unterabschnitt


Wiederaufnahme des Verfahrens


 


§ 79 


Die Vorschriften der Zivilprozeßordnung über die
Wiederaufnahme des Verfahrens gelten für Rechtsstreitigkeiten nach § 2 Abs. 1
bis 4 entsprechend. Die Nichtigkeitsklage kann jedoch nicht auf Mängel des
Verfahrens bei der Berufung der ehrenamtlichen Richter oder auf Umstände, die
die Berufung eines ehrenamtlichen Richters zu seinem Amt ausschließen, gestützt
werden.


Zweiter Abschnitt


Beschlußverfahren


Erster Unterabschnitt


Erster Rechtszug


 


§ 80 Grundsatz


(1) Das Beschlußverfahren findet in den in § 2a bezeichneten
Fällen Anwendung.


(2) Für das Beschlußverfahren des ersten Rechtszugs gelten
die für das Urteilsverfahren des ersten Rechtszugs maßgebenden Vorschriften
über Prozeßfähigkeit, Prozeßvertretung, Ladungen, Termine und Fristen,
Ablehnung und Ausschließung von Gerichtspersonen, Zustellungen, persönliches
Erscheinen der Parteien, Öffentlichkeit, Befugnisse des Vorsitzenden und der
ehrenamtlichen Richter, Mediation und außergerichtliche Konfliktbeilegung,
Vorbereitung der streitigen Verhandlung, Verhandlung vor der Kammer,
Beweisaufnahme, gütliche Erledigung des Verfahrens, Wiedereinsetzung in den
vorigen Stand und Wiederaufnahme des Verfahrens entsprechend; soweit sich aus
den §§ 81 bis 84 nichts anderes ergibt. Der Vorsitzende kann ein Güteverfahren
ansetzen; die für das Urteilsverfahren des ersten Rechtszugs maßgebenden
Vorschriften über das Güteverfahren gelten entsprechend.


(3) § 48 Abs. 1 findet entsprechende Anwendung.


 


§ 81 Antrag


(1) Das Verfahren wird nur auf Antrag eingeleitet; der
Antrag ist bei dem Arbeitsgericht schriftlich einzureichen oder bei seiner
Geschäftsstelle mündlich zur Niederschrift anzubringen.


(2) Der Antrag kann jederzeit in derselben Form
zurückgenommen werden. In diesem Fall ist das Verfahren vom Vorsitzenden des
Arbeitsgerichts einzustellen. Von der Einstellung ist den Beteiligten Kenntnis
zu geben, soweit ihnen der Antrag vom Arbeitsgericht mitgeteilt worden ist.


(3) Eine Änderung des Antrags ist zulässig, wenn die übrigen
Beteiligten zustimmen oder das Gericht die Änderung für sachdienlich hält. Die
Zustimmung der Beteiligten zu der Änderung des Antrags gilt als erteilt, wenn
die Beteiligten sich, ohne zu widersprechen, in einem Schriftsatz oder in der
mündlichen Verhandlung auf den geänderten Antrag eingelassen haben. Die Entscheidung,
daß eine Änderung des Antrags nicht vorliegt oder zugelassen wird, ist
unanfechtbar.


 


§ 82 Örtliche Zuständigkeit


(1) Zuständig ist das Arbeitsgericht, in dessen Bezirk der
Betrieb liegt. In Angelegenheiten des Gesamtbetriebsrats, des Konzernbetriebsrats,
der Gesamtjugendvertretung oder der Gesamt-Jugend- und
Auszubildendenvertretung, des Wirtschaftsausschusses und der Vertretung der
Arbeitnehmer im Aufsichtsrat ist das Arbeitsgericht zuständig, in dessen Bezirk
das Unternehmen seinen Sitz hat. Satz 2 gilt entsprechend in Angelegenheiten
des Gesamtsprecherausschusses, des Unternehmenssprecherausschusses und des
Konzernsprecherausschusses.


(2) In Angelegenheiten eines Europäischen Betriebsrats, im
Rahmen eines Verfahrens zur Unterrichtung und Anhörung oder des besonderen
Verhandlungsgremiums ist das Arbeitsgericht zuständig, in dessen Bezirk das
Unternehmen oder das herrschende Unternehmen nach § 2 des Gesetzes über
Europäische Betriebsräte seinen Sitz hat. Bei einer Vereinbarung nach § 41
Absatz 1 bis 7 des Gesetzes über Europäische Betriebsräte ist der Sitz des
vertragschließenden Unternehmens maßgebend.


(3) In Angelegenheiten aus dem SE-Beteiligungsgesetz ist das
Arbeitsgericht zuständig, in dessen Bezirk die Europäische Gesellschaft ihren
Sitz hat; vor ihrer Eintragung ist das Arbeitsgericht zuständig, in dessen
Bezirk die Europäische Gesellschaft ihren Sitz haben soll.


(4) In Angelegenheiten nach dem SCE-Beteiligungsgesetz ist
das Arbeitsgericht zuständig, in dessen Bezirk die Europäische Genossenschaft
ihren Sitz hat; vor ihrer Eintragung ist das Arbeitsgericht zuständig, in
dessen Bezirk die Europäische Genossenschaft ihren Sitz haben soll.


(5) In Angelegenheiten nach dem Gesetz über die
Mitbestimmung der Arbeitnehmer bei einer grenzüberschreitenden Verschmelzung
ist das Arbeitsgericht zuständig, in dessen Bezirk die aus der
grenzüberschreitenden Verschmelzung hervorgegangene Gesellschaft ihren Sitz
hat; vor ihrer Eintragung ist das Arbeitsgericht zuständig, in dessen Bezirk
die aus der grenzüberschreitenden Verschmelzung hervorgehende Gesellschaft
ihren Sitz haben soll.


 


§ 83 Verfahren


(1) Das Gericht erforscht den Sachverhalt im Rahmen der
gestellten Anträge von Amts wegen. Die am Verfahren Beteiligten haben an der
Aufklärung des Sachverhalts mitzuwirken.


(1a) Der Vorsitzende kann den Beteiligten eine Frist für ihr
Vorbringen setzen. Nach Ablauf einer nach Satz 1 gesetzten Frist kann das
Vorbringen zurückgewiesen werden, wenn nach der freien Überzeugung des Gerichts
seine Zulassung die Erledigung des Beschlussverfahrens verzögern würde und der
Beteiligte die Verspätung nicht genügend entschuldigt. Die Beteiligten sind
über die Folgen der Versäumung der nach Satz 1 gesetzten Frist zu belehren.


(2) Zur Aufklärung des Sachverhalts können Urkunden eingesehen,
Auskünfte eingeholt, Zeugen, Sachverständige und Beteiligte vernommen und der
Augenschein eingenommen werden.


(3) In dem Verfahren sind der Arbeitgeber, die Arbeitnehmer
und die Stellen zu hören, die nach dem Betriebsverfassungsgesetz, dem Sprecherausschussgesetz,
dem Mitbestimmungsgesetz, dem Mitbestimmungsergänzungsgesetz, dem
Drittelbeteiligungsgesetz, den §§ 94, 95, 139 des Neunten Buches
Sozialgesetzbuch, dem § 18a des Berufsbildungsgesetzes und den zu diesen
Gesetzen ergangenen Rechtsverordnungen sowie nach dem Gesetz über Europäische
Betriebsräte, dem SE-Beteiligungsgesetz, dem SCE-Beteiligungsgesetz und dem
Gesetz über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer bei einer grenzüberschreitenden
Verschmelzung im einzelnen Fall beteiligt sind.


(4) Die Beteiligten können sich schriftlich äußern. Bleibt
ein Beteiligter auf Ladung unentschuldigt aus, so ist der Pflicht zur Anhörung
genügt; hierauf ist in der Ladung hinzuweisen. Mit Einverständnis der
Beteiligten kann das Gericht ohne mündliche Verhandlung entscheiden.


(5) Gegen Beschlüsse und Verfügungen des Arbeitsgerichts
oder seines Vorsitzenden findet die Beschwerde nach Maßgabe des § 78 statt.


 


§ 83a Vergleich, Erledigung des Verfahrens


(1) Die Beteiligten können, um das Verfahren ganz oder zum
Teil zu erledigen, zur Niederschrift des Gerichts oder des Vorsitzenden oder
des Güterichters einen Vergleich schließen, soweit sie über den Gegenstand des
Vergleichs verfügen können, oder das Verfahren für erledigt erklären.


(2) Haben die Beteiligten das Verfahren für erledigt
erklärt, so ist es vom Vorsitzenden des Arbeitsgerichts einzustellen. § 81 Abs.
2 Satz 3 ist entsprechend anzuwenden.


(3) Hat der Antragsteller das Verfahren für erledigt
erklärt, so sind die übrigen Beteiligten binnen einer von dem Vorsitzenden zu
bestimmenden Frist von mindestens zwei Wochen aufzufordern, mitzuteilen, ob sie
der Erledigung zustimmen. Die Zustimmung gilt als erteilt, wenn sich der
Beteiligte innerhalb der vom Vorsitzenden bestimmten Frist nicht äußert.


 


§ 84 Beschluß


Das Gericht entscheidet nach seiner freien, aus dem
Gesamtergebnis des Verfahrens gewonnenen Überzeugung. Der Beschluß ist
schriftlich abzufassen. § 60 ist entsprechend anzuwenden.


 


§ 85 Zwangsvollstreckung


(1) Soweit sich aus Absatz 2 nichts anderes ergibt, findet
aus rechtskräftigen Beschlüssen der Arbeitsgerichte oder gerichtlichen
Vergleichen, durch die einem Beteiligten eine Verpflichtung auferlegt wird, die
Zwangsvollstreckung statt. Beschlüsse der Arbeitsgerichte in
vermögensrechtlichen Streitigkeiten sind vorläufig vollstreckbar; § 62 Abs. 1
Satz 2 bis 5 ist entsprechend anzuwenden. Für die Zwangsvollstreckung gelten
die Vorschriften des Achten Buches der Zivilprozeßordnung entsprechend mit der
Maßgabe, daß der nach dem Beschluß Verpflichtete als Schuldner, derjenige, der
die Erfüllung der Verpflichtung auf Grund des Beschlusses verlangen kann, als
Gläubiger gilt und in den Fällen des § 23 Abs. 3, des § 98 Abs. 5 sowie der §§
101 und 104 des Betriebsverfassungsgesetzes eine Festsetzung von Ordnungs- oder
Zwangshaft nicht erfolgt.


(2) Der Erlaß einer einstweiligen Verfügung ist zulässig.
Für das Verfahren gelten die Vorschriften des Achten Buches der
Zivilprozeßordnung über die einstweilige Verfügung entsprechend mit der
Maßgabe, daß die Entscheidungen durch Beschluß der Kammer ergehen,
erforderliche Zustellungen von Amts wegen erfolgen und ein Anspruch auf
Schadensersatz nach § 945 der Zivilprozeßordnung in Angelegenheiten des
Betriebsverfassungsgesetzes nicht besteht. Eine in das Schutzschriftenregister
nach § 945a Absatz 1 der Zivilprozessordnung eingestellte Schutzschrift gilt
auch als bei allen Arbeitsgerichten der Länder eingereicht.


 


§ 86 


(weggefallen)


Zweiter Unterabschnitt


Zweiter Rechtszug


 


§ 87 Grundsatz


(1) Gegen die das Verfahren beendenden Beschlüsse der
Arbeitsgerichte findet die Beschwerde an das Landesarbeitsgericht statt.


(2) Für das Beschwerdeverfahren gelten die für das
Berufungsverfahren maßgebenden Vorschriften über die Einlegung der Berufung und
ihre Begründung, über Prozeßfähigkeit, Ladungen, Termine und Fristen, Ablehnung
und Ausschließung von Gerichtspersonen, Zustellungen, persönliches Erscheinen
der Parteien, Öffentlichkeit, Befugnisse des Vorsitzenden und der
ehrenamtlichen Richter, Güterichter, Mediation und außergerichtliche
Konfliktbeilegung, Vorbereitung der streitigen Verhandlung, Verhandlung vor der
Kammer, Beweisaufnahme, gütliche Erledigung des Rechtsstreits, Wiedereinsetzung
in den vorigen Stand und Wiederaufnahme des Verfahrens sowie die Vorschriften
des § 85 über die Zwangsvollstreckung entsprechend. Für die Vertretung der
Beteiligten gilt § 11 Abs. 1 bis 3 und 5 entsprechend. Der Antrag kann
jederzeit mit Zustimmung der anderen Beteiligten zurückgenommen werden; § 81
Abs. 2 Satz 2 und 3 und Absatz 3 ist entsprechend anzuwenden.


(3) In erster Instanz zu Recht zurückgewiesenes Vorbringen
bleibt ausgeschlossen. Neues Vorbringen, das im ersten Rechtszug entgegen einer
hierfür nach § 83 Abs. 1a gesetzten Frist nicht vorgebracht wurde, kann
zurückgewiesen werden, wenn seine Zulassung nach der freien Überzeugung des
Landesarbeitsgerichts die Erledigung des Beschlussverfahrens verzögern würde
und der Beteiligte die Verzögerung nicht genügend entschuldigt. Soweit neues
Vorbringen nach Satz 2 zulässig ist, muss es der Beschwerdeführer in der
Beschwerdebegründung, der Beschwerdegegner in der Beschwerdebeantwortung
vortragen. Wird es später vorgebracht, kann es zurückgewiesen werden, wenn die
Möglichkeit es vorzutragen vor der Beschwerdebegründung oder der
Beschwerdebeantwortung entstanden ist und das verspätete Vorbringen nach der
freien Überzeugung des Landesarbeitsgerichts die Erledigung des Rechtsstreits
verzögern würde und auf dem Verschulden des Beteiligten beruht.


(4) Die Einlegung der Beschwerde hat aufschiebende Wirkung;
§ 85 Abs. 1 Satz 2 bleibt unberührt.


 


§ 88 Beschränkung der Beschwerde


§ 65 findet entsprechende Anwendung.


 


§ 89 Einlegung


(1) Für die Einlegung und Begründung der Beschwerde gilt §
11 Abs. 4 und 5 entsprechend.


(2) Die Beschwerdeschrift muß den Beschluß bezeichnen, gegen
den die Beschwerde gerichtet ist, und die Erklärung enthalten, daß gegen diesen
Beschluß die Beschwerde eingelegt wird. Die Beschwerdebegründung muß angeben,
auf welche im einzelnen anzuführenden Beschwerdegründe sowie auf welche neuen
Tatsachen die Beschwerde gestützt wird.


(3) Ist die Beschwerde nicht in der gesetzlichen Form oder
Frist eingelegt oder begründet, so ist sie als unzulässig zu verwerfen. Der
Beschluss kann ohne vorherige mündliche Verhandlung durch den Vorsitzenden
ergehen; er ist unanfechtbar. Er ist dem Beschwerdeführer zuzustellen. § 522
Abs. 2 und 3 der Zivilprozessordnung ist nicht anwendbar.


(4) Die Beschwerde kann jederzeit in der für ihre Einlegung
vorgeschriebenen Form zurückgenommen werden. Im Falle der Zurücknahme stellt
der Vorsitzende das Verfahren ein. Er gibt hiervon den Beteiligten Kenntnis,
soweit ihnen die Beschwerde zugestellt worden ist.


 


§ 90 Verfahren


(1) Die Beschwerdeschrift und die Beschwerdebegründung werden
den Beteiligten zur Äußerung zugestellt. Die Äußerung erfolgt durch Einreichung
eines Schriftsatzes beim Beschwerdegericht oder durch Erklärung zur
Niederschrift der Geschäftsstelle des Arbeitsgerichts, das den angefochtenen
Beschluß erlassen hat.


(2) Für das Verfahren sind die §§ 83 und 83a entsprechend
anzuwenden.


(3) Gegen Beschlüsse und Verfügungen des
Landesarbeitsgerichts oder seines Vorsitzenden findet kein Rechtsmittel statt.


 


§ 91 Entscheidung


(1) Über die Beschwerde entscheidet das Landesarbeitsgericht
durch Beschluß. Eine Zurückverweisung ist nicht zulässig. § 84 Satz 2 gilt
entsprechend.


(2) Der Beschluß nebst Gründen ist von den Mitgliedern der
Kammer zu unterschreiben und den Beteiligten zuzustellen. § 69 Abs. 1 Satz 2
gilt entsprechend.


Dritter Unterabschnitt


Dritter Rechtszug


 


§ 92 Rechtsbeschwerdeverfahren, Grundsatz


(1) Gegen den das Verfahren beendenden Beschluß eines
Landesarbeitsgerichts findet die Rechtsbeschwerde an das Bundesarbeitsgericht
statt, wenn sie in dem Beschluß des Landesarbeitsgerichts oder in dem Beschluß
des Bundesarbeitsgerichts nach § 92a Satz 2 zugelassen wird. § 72 Abs. 1 Satz
2, Abs. 2 und 3 ist entsprechend anzuwenden. In den Fällen des § 85 Abs. 2
findet die Rechtsbeschwerde nicht statt.


(2) Für das Rechtsbeschwerdeverfahren gelten die für das
Revisionsverfahren maßgebenden Vorschriften über Einlegung der Revision und
ihre Begründung, Prozeßfähigkeit, Ladung, Termine und Fristen, Ablehnung und
Ausschließung von Gerichtspersonen, Zustellungen, persönliches Erscheinen der
Parteien, Öffentlichkeit, Befugnisse des Vorsitzenden und der Beisitzer,
gütliche Erledigung des Rechtsstreits, Wiedereinsetzung in den vorigen Stand
und Wiederaufnahme des Verfahrens sowie die Vorschriften des § 85 über die
Zwangsvollstreckung entsprechend, soweit sich aus den §§ 93 bis 96 nichts
anderes ergibt. Für die Vertretung der Beteiligten gilt § 11 Abs. 1 bis 3 und 5
entsprechend. Der Antrag kann jederzeit mit Zustimmung der anderen Beteiligten
zurückgenommen werden; § 81 Abs. 2 Satz 2 und 3 ist entsprechend anzuwenden.


(3) Die Einlegung der Rechtsbeschwerde hat aufschiebende
Wirkung. § 85 Abs. 1 Satz 2 bleibt unberührt.


 


§ 92a Nichtzulassungsbeschwerde


Die Nichtzulassung der Rechtsbeschwerde durch das
Landesarbeitsgericht kann selbständig durch Beschwerde angefochten werden. §
72a Abs. 2 bis 7 ist entsprechend anzuwenden.


 


§ 92b Sofortige Beschwerde wegen verspäteter Absetzung der
Beschwerdeentscheidung


Der Beschluss eines Landesarbeitsgerichts nach § 91 kann
durch sofortige Beschwerde angefochten werden, wenn er nicht binnen fünf
Monaten nach der Verkündung vollständig abgefasst und mit den Unterschriften
sämtlicher Mitglieder der Kammer versehen der Geschäftsstelle übergeben worden
ist. § 72b Abs. 2 bis 5 gilt entsprechend. § 92a findet keine Anwendung.


 


§ 93 Rechtsbeschwerdegründe


(1) Die Rechtsbeschwerde kann nur darauf gestützt werden,
daß der Beschluß des Landesarbeitsgerichts auf der Nichtanwendung oder der
unrichtigen Anwendung einer Rechtsnorm beruht. Sie kann nicht auf die Gründe
des § 92b gestützt werden.


(2) § 65 findet entsprechende Anwendung.


 


§ 94 Einlegung


(1) Für die Einlegung und Begründung der Rechtsbeschwerde
gilt § 11 Abs. 4 und 5 entsprechend.


(2) Die Rechtsbeschwerdeschrift muß den Beschluß bezeichnen,
gegen den die Rechtsbeschwerde gerichtet ist, und die Erklärung enthalten, daß
gegen diesen Beschluß die Rechtsbeschwerde eingelegt werde. Die
Rechtsbeschwerdebegründung muß angeben, inwieweit die Abänderung des
angefochtenen Beschlusses beantragt wird, welche Bestimmungen verletzt sein
sollen und worin die Verletzung bestehen soll. § 74 Abs. 2 ist entsprechend
anzuwenden.


(3) Die Rechtsbeschwerde kann jederzeit in der für ihre
Einlegung vorgeschriebenen Form zurückgenommen werden. Im Falle der Zurücknahme
stellt der Vorsitzende das Verfahren ein. Er gibt hiervon den Beteiligten
Kenntnis, soweit ihnen die Rechtsbeschwerde zugestellt worden ist.


 


§ 95 Verfahren


Die Rechtsbeschwerdeschrift und die
Rechtsbeschwerdebegründung werden den Beteiligten zur Äußerung zugestellt. Die
Äußerung erfolgt durch Einreichung eines Schriftsatzes beim
Bundesarbeitsgericht oder durch Erklärung zur Niederschrift der Geschäftsstelle
des Landesarbeitsgerichts, das den angefochtenen Beschluß erlassen hat. Geht
von einem Beteiligten die Äußerung nicht rechtzeitig ein, so steht dies dem
Fortgang des Verfahrens nicht entgegen. § 83a ist entsprechend anzuwenden.


 


§ 96 Entscheidung


(1) Über die Rechtsbeschwerde entscheidet das
Bundesarbeitsgericht durch Beschluß. Die §§ 562, 563 der Zivilprozeßordnung
gelten entsprechend.


(2) Der Beschluß nebst Gründen ist von sämtlichen
Mitgliedern des Senats zu unterschreiben und den Beteiligten zuzustellen.


 


§ 96a Sprungrechtsbeschwerde


(1) Gegen den das Verfahren beendenden Beschluß eines
Arbeitsgerichts kann unter Übergehung der Beschwerdeinstanz unmittelbar Rechtsbeschwerde
eingelegt werden (Sprungrechtsbeschwerde), wenn die übrigen Beteiligten
schriftlich zustimmen und wenn sie vom Arbeitsgericht wegen grundsätzlicher
Bedeutung der Rechtssache auf Antrag in dem verfahrensbeendenden Beschluß oder
nachträglich durch gesonderten Beschluß zugelassen wird. Der Antrag ist
innerhalb einer Notfrist von einem Monat nach Zustellung des in vollständiger
Form abgefaßten Beschlusses schriftlich zu stellen. Die Zustimmung der übrigen
Beteiligten ist, wenn die Sprungrechtsbeschwerde in dem verfahrensbeendenden
Beschluß zugelassen ist, der Rechtsbeschwerdeschrift, andernfalls dem Antrag
beizufügen.


(2) § 76 Abs. 2 Satz 2, 3, Abs. 3 bis 6 ist entsprechend
anzuwenden.


Vierter Unterabschnitt


Beschlußverfahren in besonderen Fällen


 


§ 97 Entscheidung über die Tariffähigkeit oder
Tarifzuständigkeit einer Vereinigung


(1) In den Fällen des § 2a Abs. 1 Nr. 4 wird das Verfahren
auf Antrag einer räumlich und sachlich zuständigen Vereinigung von
Arbeitnehmern oder von Arbeitgebern oder der obersten Arbeitsbehörde des Bundes
oder der obersten Arbeitsbehörde eines Landes, auf dessen Gebiet sich die
Tätigkeit der Vereinigung erstreckt, eingeleitet.


(2) Für Verfahren nach § 2a Absatz 1 Nummer 4 ist das
Landesarbeitsgericht zuständig, in dessen Bezirk die Vereinigung, über deren
Tariffähigkeit oder Tarifzuständigkeit zu entscheiden ist, ihren Sitz hat.


(2a) Für das Verfahren sind § 80 Absatz 1, 2 Satz 1 und
Absatz 3, §§ 81, 83 Absatz 1 und 2 bis 4, §§ 83a, 84 Satz 1 und 2, § 90 Absatz
3, § 91 Absatz 2 und §§ 92 bis 96 entsprechend anzuwenden. Für die Vertretung
der Beteiligten gilt § 11 Absatz 4 und 5 entsprechend.


(3) Der rechtskräftige Beschluss über die Tariffähigkeit
oder Tarifzuständigkeit einer Vereinigung wirkt für und gegen jedermann. Die
Vorschrift des § 63 über die Übersendung von Urteilen gilt entsprechend für die
rechtskräftigen Beschlüsse von Gerichten für Arbeitssachen im Verfahren nach §
2a Abs. 1 Nr. 4. (4) In den Fällen des § 2a Abs. 1 Nr. 4 findet eine
Wiederaufnahme des Verfahrens auch dann statt, wenn die Entscheidung über die
Tariffähigkeit oder Tarifzuständigkeit darauf beruht, daß ein Beteiligter
absichtlich unrichtige Angaben oder Aussagen gemacht hat. § 581 der
Zivilprozeßordnung findet keine Anwendung.


(5) Hängt die Entscheidung eines Rechtsstreits davon ab, ob
eine Vereinigung tariffähig oder ob die Tarifzuständigkeit der Vereinigung
gegeben ist, so hat das Gericht das Verfahren bis zur Erledigung des
Beschlußverfahrens nach § 2a Abs. 1 Nr. 4 auszusetzen. Im Falle des Satzes 1
sind die Parteien des Rechtsstreits auch im Beschlußverfahren nach § 2a Abs. 1
Nr. 4 antragsberechtigt.


 


§ 98 Entscheidung über die Wirksamkeit einer
Allgemeinverbindlicherklärung oder einer Rechtsverordnung


(1) In den Fällen des § 2a Absatz 1 Nummer 5 wird das
Verfahren eingeleitet auf Antrag 


1. jeder natürlichen oder juristischen Person oder


2. einer Gewerkschaft oder einer Vereinigung von
Arbeitgebern,


die nach Bekanntmachung der Allgemeinverbindlicherklärung
oder der Rechtsverordnung geltend macht, durch die
Allgemeinverbindlicherklärung oder die Rechtsverordnung oder deren Anwendung in
ihren Rechten verletzt zu sein oder in absehbarer Zeit verletzt zu werden.


(2) Für Verfahren nach § 2a Absatz 1 Nummer 5 ist das
Landesarbeitsgericht zuständig, in dessen Bezirk die Behörde ihren Sitz hat,
die den Tarifvertrag für allgemeinverbindlich erklärt hat oder die
Rechtsverordnung erlassen hat.


(3) Für das Verfahren sind § 80 Absatz 1, 2 Satz 1 und
Absatz 3, §§ 81, 83 Absatz 1 und 2 bis 4, §§ 83a, 84 Satz 1 und 2, § 90 Absatz
3, § 91 Absatz 2 und §§ 92 bis 96 entsprechend anzuwenden. Für die Vertretung
der Beteiligten gilt § 11 Absatz 4 und 5 entsprechend. In dem Verfahren ist die
Behörde, die den Tarifvertrag für allgemeinverbindlich erklärt hat oder die
Rechtsverordnung erlassen hat, Beteiligte.


(4) Der rechtskräftige Beschluss über die Wirksamkeit einer
Allgemeinverbindlicherklärung oder einer Rechtsverordnung wirkt für und gegen
jedermann. Rechtskräftige Beschlüsse von Gerichten für Arbeitssachen im
Verfahren nach § 2a Absatz 1 Nummer 5 sind alsbald der obersten Arbeitsbehörde
des Bundes in vollständiger Form abschriftlich zu übersenden oder elektronisch
zu übermitteln. Soweit eine Allgemeinverbindlicherklärung oder eine
Rechtsverordnung rechtskräftig als wirksam oder unwirksam festgestellt wird,
ist die Entscheidungsformel durch die oberste Arbeitsbehörde des Bundes im
Bundesanzeiger bekannt zu machen.


(5) In den Fällen des § 2a Absatz 1 Nummer 5 findet eine
Wiederaufnahme des Verfahrens auch dann statt, wenn die Entscheidung über die
Wirksamkeit einer Allgemeinverbindlicherklärung oder einer Rechtsverordnung
darauf beruht, dass ein Beteiligter absichtlich unrichtige Angaben oder
Aussagen gemacht hat. § 581 der Zivilprozessordnung findet keine Anwendung.


(6) Hängt die Entscheidung eines Rechtsstreits davon ab, ob
eine Allgemeinverbindlicherklärung oder eine Rechtsverordnung wirksam ist, so
hat das Gericht das Verfahren bis zur Erledigung des Beschlussverfahrens nach §
2a Absatz 1 Nummer 5 auszusetzen. Im Falle des Satzes 1 sind die Parteien des
Rechtsstreits auch im Beschlussverfahren nach § 2a Absatz 1 Nummer 5
antragsberechtigt.


 


§ 99 Entscheidung über den nach § 4a Absatz 2 Satz 2 des
Tarifvertragsgesetzes im Betrieb anwendbaren Tarifvertrag


(1) In den Fällen des § 2a Absatz 1 Nummer 6 wird das
Verfahren auf Antrag einer Tarifvertragspartei eines kollidierenden
Tarifvertrags eingeleitet.


(2) Für das Verfahren sind die §§ 80 bis 82 Absatz 1 Satz 1,
die §§ 83 bis 84 und 87 bis 96a entsprechend anzuwenden.


(3) Der rechtskräftige Beschluss über den nach § 4a Absatz 2
Satz 2 des Tarifvertragsgesetzes im Betrieb anwendbaren Tarifvertrag wirkt für
und gegen jedermann.


(4) In den Fällen des § 2a Absatz 1 Nummer 6 findet eine
Wiederaufnahme des Verfahrens auch dann statt, wenn die Entscheidung über den
nach § 4a Absatz 2 Satz 2 des Tarifvertragsgesetzes im Betrieb anwendbaren
Tarifvertrag darauf beruht, dass ein Beteiligter absichtlich unrichtige Angaben
oder Aussagen gemacht hat. § 581 der Zivilprozessordnung findet keine
Anwendung.


 


§ 100 


(weggefallen)


 


§ 100 Entscheidung über die Besetzung der Einigungsstelle


(1) In den Fällen des § 76 Abs. 2 Satz 2 und 3 des
Betriebsverfassungsgesetzes entscheidet der Vorsitzende allein. Wegen fehlender
Zuständigkeit der Einigungsstelle können die Anträge nur zurückgewiesen werden,
wenn die Einigungsstelle offensichtlich unzuständig ist. Für das Verfahren
gelten die §§ 80 bis 84 entsprechend. Die Einlassungs- und Ladungsfristen
betragen 48 Stunden. Ein Richter darf nur dann zum Vorsitzenden der
Einigungsstelle bestellt werden, wenn aufgrund der Geschäftsverteilung
ausgeschlossen ist, dass er mit der Überprüfung, der Auslegung oder der
Anwendung des Spruchs der Einigungsstelle befasst wird. Der Beschluss des
Vorsitzenden soll den Beteiligten innerhalb von zwei Wochen nach Eingang des
Antrags zugestellt werden; er ist den Beteiligten spätestens innerhalb von vier
Wochen nach diesem Zeitpunkt zuzustellen.


(2) Gegen die Entscheidungen des Vorsitzenden findet die
Beschwerde an das Landesarbeitsgericht statt. Die Beschwerde ist innerhalb
einer Frist von zwei Wochen einzulegen und zu begründen. Für das Verfahren
gelten § 87 Abs. 2 und 3 und die §§ 88 bis 90 Abs. 1 und 2 sowie § 91 Abs. 1
und 2 entsprechend mit der Maßgabe, dass an die Stelle der Kammer des
Landesarbeitsgericht der Vorsitzende tritt. Gegen dessen Entscheidungen findet
kein Rechtsmittel statt.


Vierter Teil


Schiedsvertrag in Arbeitsstreitigkeiten


 


§ 101 Grundsatz


(1) Für bürgerliche Rechtsstreitigkeiten zwischen
Tarifvertragsparteien aus Tarifverträgen oder über das Bestehen oder
Nichtbestehen von Tarifverträgen können die Parteien des Tarifvertrags die
Arbeitsgerichtsbarkeit allgemein oder für den Einzelfall durch die
ausdrückliche Vereinbarung ausschließen, daß die Entscheidung durch ein
Schiedsgericht erfolgen soll.


(2) Für bürgerliche Rechtsstreitigkeiten aus einem
Arbeitsverhältnis, das sich nach einem Tarifvertrag bestimmt, können die
Parteien des Tarifvertrags die Arbeitsgerichtsbarkeit im Tarifvertrag durch die
ausdrückliche Vereinbarung ausschließen, daß die Entscheidung durch ein
Schiedsgericht erfolgen soll, wenn der persönliche Geltungsbereich des
Tarifvertrags überwiegend Bühnenkünstler, Filmschaffende oder Artisten umfaßt. Die
Vereinbarung gilt nur für tarifgebundene Personen. Sie erstreckt sich auf
Parteien, deren Verhältnisse sich aus anderen Gründen nach dem Tarifvertrag
regeln, wenn die Parteien dies ausdrücklich und schriftlich vereinbart haben;
der Mangel der Form wird durch Einlassung auf die schiedsgerichtliche
Verhandlung zur Hauptsache geheilt.


(3) Die Vorschriften der Zivilprozeßordnung über das
schiedsrichterliche Verfahren finden in Arbeitssachen keine Anwendung.


 


§ 102 Prozeßhindernde Einrede


(1) Wird das Arbeitsgericht wegen einer Rechtsstreitigkeit
angerufen, für die die Parteien des Tarifvertrages einen Schiedsvertrag
geschlossen haben, so hat das Gericht die Klage als unzulässig abzuweisen, wenn
sich der Beklagte auf den Schiedsvertrag beruft.


(2) Der Beklagte kann sich nicht auf den Schiedsvertrag
berufen, 


1. wenn in einem Fall, in dem die Streitparteien selbst die
Mitglieder des Schiedsgerichts zu ernennen haben, der Kläger dieser Pflicht
nachgekommen ist, der Beklagte die Ernennung aber nicht binnen einer Woche nach
der Aufforderung des Klägers vorgenommen hat;


2. wenn in einem Fall, in dem nicht die Streitparteien,
sondern die Parteien des Schiedsvertrags die Mitglieder des Schiedsgerichts zu
ernennen haben, das Schiedsgericht nicht gebildet ist und die den Parteien des
Schiedsvertrags von dem Vorsitzenden des Arbeitsgerichts gesetzte Frist zur
Bildung des Schiedsgerichts fruchtlos verstrichen ist;


3. wenn das nach dem Schiedsvertrag gebildete Schiedsgericht
die Durchführung des Verfahrens verzögert und die ihm von dem Vorsitzenden des
Arbeitsgerichts gesetzte Frist zur Durchführung des Verfahrens fruchtlos
verstrichen ist;


4. wenn das Schiedsgericht den Parteien des streitigen
Rechtsverhältnisses anzeigt, daß die Abgabe eines Schiedsspruchs unmöglich ist.


(3) In den Fällen des Absatzes 2 Nummern 2 und 3 erfolgt die
Bestimmung der Frist auf Antrag des Klägers durch den Vorsitzenden des
Arbeitsgerichts, das für die Geltendmachung des Anspruchs zuständig wäre.


(4) Kann sich der Beklagte nach Absatz 2 nicht auf den
Schiedsvertrag berufen, so ist eine schiedsrichterliche Entscheidung des
Rechtsstreits auf Grund des Schiedsvertrags ausgeschlossen.


 


§ 103 Zusammensetzung des Schiedsgerichts


(1) Das Schiedsgericht muß aus einer gleichen Zahl von Arbeitnehmern
und von Arbeitgebern bestehen; außerdem können ihm Unparteiische angehören.
Personen, die infolge Richterspruchs die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher
Ämter nicht besitzen, dürfen ihm nicht angehören.


(2) Mitglieder des Schiedsgerichts können unter denselben
Voraussetzungen abgelehnt werden, die zur Ablehnung eines Richters berechtigen.


(3) Über die Ablehnung beschließt die Kammer des
Arbeitsgerichts, das für die Geltendmachung des Anspruchs zuständig wäre. Vor
dem Beschluß sind die Streitparteien und das abgelehnte Mitglied des
Schiedsgerichts zu hören. Der Vorsitzende des Arbeitsgerichts entscheidet, ob
sie mündlich oder schriftlich zu hören sind. Die mündliche Anhörung erfolgt vor
der Kammer. Gegen den Beschluß findet kein Rechtsmittel statt.


 


§ 104 Verfahren vor dem Schiedsgericht


Das Verfahren vor dem Schiedsgericht regelt sich nach den §§
105 bis 110 und dem Schiedsvertrag, im übrigen nach dem freien Ermessen des
Schiedsgerichts.


 


§ 105 Anhörung der Parteien


(1) Vor der Fällung des Schiedsspruchs sind die
Streitparteien zu hören.


(2) Die Anhörung erfolgt mündlich. Die Parteien haben
persönlich zu erscheinen oder sich durch einen mit schriftlicher Vollmacht
versehenen Bevollmächtigten vertreten zu lassen. Die Beglaubigung der
Vollmachtsurkunde kann nicht verlangt werden. Die Vorschrift des § 11 Abs. 1
bis 3 gilt entsprechend, soweit der Schiedsvertrag nicht anderes bestimmt.


(3) Bleibt eine Partei in der Verhandlung unentschuldigt aus
oder äußert sie sich trotz Aufforderung nicht, so ist der Pflicht zur Anhörung
genügt.


 


§ 106 Beweisaufnahme


(1) Das Schiedsgericht kann Beweise erheben, soweit die
Beweismittel ihm zur Verfügung gestellt werden. Zeugen und Sachverständige kann
das Schiedsgericht nicht beeidigen, eidesstattliche Versicherungen nicht
verlangen oder entgegennehmen.


(2) Hält das Schiedsgericht eine Beweiserhebung für
erforderlich, die es nicht vornehmen kann, so ersucht es um die Vornahme den
Vorsitzenden desjenigen Arbeitsgerichts oder, falls dies aus Gründen der
örtlichen Lage zweckmäßiger ist, dasjenige Amtsgericht, in dessen Bezirk die
Beweisaufnahme erfolgen soll. Entsprechend ist zu verfahren, wenn das
Schiedsgericht die Beeidigung eines Zeugen oder Sachverständigen gemäß § 58
Abs. 2 Satz 1 für notwendig oder eine eidliche Parteivernehmung für
sachdienlich erachtet. Die durch die Rechtshilfe entstehenden baren Auslagen
sind dem Gericht zu ersetzen; § 22 Abs. 1 und § 29 des Gerichtskostengesetzes
finden entsprechende Anwendung.


 


§ 107 Vergleich


Ein vor dem Schiedsgericht geschlossener Vergleich ist unter
Angabe des Tages seines Zustandekommens von den Streitparteien und den
Mitgliedern des Schiedsgerichts zu unterschreiben.


 


§ 108 Schiedsspruch


(1) Der Schiedsspruch ergeht mit einfacher Mehrheit der
Stimmen der Mitglieder des Schiedsgerichts, falls der Schiedsvertrag nichts
anderes bestimmt.


(2) Der Schiedsspruch ist unter Angabe des Tages seiner
Fällung von den Mitgliedern des Schiedsgerichts zu unterschreiben und muß
schriftlich begründet werden, soweit die Parteien nicht auf schriftliche
Begründung ausdrücklich verzichten. Eine vom Verhandlungsleiter unterschriebene
Ausfertigung des Schiedsspruchs ist jeder Streitpartei zuzustellen. Die
Zustellung kann durch eingeschriebenen Brief gegen Rückschein erfolgen.


(3) Eine vom Verhandlungsleiter unterschriebene Ausfertigung
des Schiedsspruchs soll bei dem Arbeitsgericht, das für die Geltendmachung des
Anspruchs zuständig wäre, niedergelegt werden. Die Akten des Schiedsgerichts
oder Teile der Akten können ebenfalls dort niedergelegt werden.


(4) Der Schiedsspruch hat unter den Parteien dieselben
Wirkungen wie ein rechtskräftiges Urteil des Arbeitsgerichts.


 


§ 109 Zwangsvollstreckung


(1) Die Zwangsvollstreckung findet aus dem Schiedsspruch
oder aus einem vor dem Schiedsgericht geschlossenen Vergleich nur statt, wenn
der Schiedsspruch oder der Vergleich von dem Vorsitzenden des Arbeitsgerichts,
das für die Geltendmachung des Anspruchs zuständig wäre, für vollstreckbar
erklärt worden ist. Der Vorsitzende hat vor der Erklärung den Gegner zu hören.
Wird nachgewiesen, daß auf Aufhebung des Schiedsspruchs geklagt ist, so ist die
Entscheidung bis zur Erledigung dieses Rechtsstreits auszusetzen.


(2) Die Entscheidung des Vorsitzenden ist endgültig. Sie ist
den Parteien zuzustellen.


 


§ 110 Aufhebungsklage


(1) Auf Aufhebung des Schiedsspruchs kann geklagt werden, 


1. wenn das schiedsgerichtliche Verfahren unzulässig war;


2. wenn der Schiedsspruch auf der Verletzung einer
Rechtsnorm beruht;


3. wenn die Voraussetzungen vorliegen, unter denen gegen ein
gerichtliches Urteil nach § 580 Nr. 1 bis 6 der Zivilprozeßordnung die
Restitutionsklage zulässig wäre.


(2) Für die Klage ist das Arbeitsgericht zuständig, das für
die Geltendmachung des Anspruchs zuständig wäre.


(3) Die Klage ist binnen einer Notfrist von zwei Wochen zu
erheben. Die Frist beginnt in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 und 2 mit der
Zustellung des Schiedsspruchs. Im Falle des Absatzes 1 Nr. 3 beginnt sie mit
der Rechtskraft des Urteils, das die Verurteilung wegen der Straftat
ausspricht, oder mit dem Tag, an dem der Partei bekannt geworden ist, daß die
Einleitung oder die Durchführung des Verfahrens nicht erfolgen kann; nach
Ablauf von zehn Jahren, von der Zustellung des Schiedsspruchs an gerechnet, ist
die Klage unstatthaft.


(4) Ist der Schiedsspruch für vollstreckbar erklärt, so ist
in dem der Klage stattgebenden Urteil auch die Aufhebung der
Vollstreckbarkeitserklärung auszusprechen.


Fünfter Teil


Übergangs- und Schlußvorschriften


 


§ 111 Änderung von Vorschriften


(1) Soweit nach anderen Rechtsvorschriften andere Gerichte,
Behörden oder Stellen zur Entscheidung oder Beilegung von Arbeitssachen
zuständig sind, treten an ihre Stelle die Arbeitsgerichte. Dies gilt nicht für
Seemannsämter, soweit sie zur vorläufigen Entscheidung von Arbeitssachen
zuständig sind.


(2) Zur Beilegung von Streitigkeiten zwischen Ausbildenden
und Auszubildenden aus einem bestehenden Berufsausbildungsverhältnis können im
Bereich des Handwerks die Handwerksinnungen, im übrigen die zuständigen Stellen
im Sinne des Berufsbildungsgesetzes Ausschüsse bilden, denen Arbeitgeber und
Arbeitnehmer in gleicher Zahl angehören müssen. Der Ausschuß hat die Parteien
mündlich zu hören. Wird der von ihm gefällte Spruch nicht innerhalb einer Woche
von beiden Parteien anerkannt, so kann binnen zwei Wochen nach ergangenem
Spruch Klage beim zuständigen Arbeitsgericht erhoben werden. § 9 Abs. 5 gilt
entsprechend. Der Klage muß in allen Fällen die Verhandlung vor dem Ausschuß
vorangegangen sein. Aus Vergleichen, die vor dem Ausschuß geschlossen sind, und
aus Sprüchen des Ausschusses, die von beiden Seiten anerkannt sind, findet die
Zwangsvollstreckung statt. Die §§ 107 und 109 gelten entsprechend.


 


§ 112 Übergangsregelung


Für Beschlussverfahren nach § 2a Absatz 1 Nummer 4, die bis
zum Ablauf des 15. August 2014 anhängig gemacht worden sind, gilt § 97 in der
an diesem Tag geltenden Fassung bis zum Abschluss des Verfahrens durch einen
rechtskräftigen Beschluss fort.


 


§ 113 


(weggefallen)


 


§ 114 


(weggefallen)


 


§ 115 


(weggefallen)


 










§ 116 


(weggefallen)


 


§ 117 Verfahren bei Meinungsverschiedenheiten der
beteiligten Verwaltungen


Soweit in den Fällen der §§ 40 und 41 das Einvernehmen nicht
erzielt wird, entscheidet die Bundesregierung.


 


§ 118 


(weggefallen)


 


§ 119 


(weggefallen)


 


§ 120 


(weggefallen)


 


§ 121 


(weggefallen)


 


§ 121a 


(weggefallen)


 


§ 122 


(weggefallen)


 


Anlage 1 


(weggefallen)


 


Anlage 2 


(weggefallen)


 


BertVG - Betriebsverfassungsgesetz


Ausfertigungsdatum: 15.01.1972


Vollzitat:
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Bekanntmachung vom 25. September 2001 (BGBl. I S. 2518), das zuletzt durch
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Erster Teil


Allgemeine Vorschriften


 


§ 1 Errichtung von Betriebsräten


(1) In Betrieben mit in der Regel mindestens fünf ständigen
wahlberechtigten Arbeitnehmern, von denen drei wählbar sind, werden
Betriebsräte gewählt. Dies gilt auch für gemeinsame Betriebe mehrerer
Unternehmen.


(2) Ein gemeinsamer Betrieb mehrerer Unternehmen wird
vermutet, wenn 


1. zur Verfolgung arbeitstechnischer Zwecke die
Betriebsmittel sowie die Arbeitnehmer von den Unternehmen gemeinsam eingesetzt
werden oder


2. die Spaltung eines Unternehmens zur Folge hat, dass von
einem Betrieb ein oder mehrere Betriebsteile einem an der Spaltung beteiligten
anderen Unternehmen zugeordnet werden, ohne dass sich dabei die Organisation
des betroffenen Betriebs wesentlich ändert.


 


§ 2 Stellung der Gewerkschaften und Vereinigungen der
Arbeitgeber


(1) Arbeitgeber und Betriebsrat arbeiten unter Beachtung der
geltenden Tarifverträge vertrauensvoll und im Zusammenwirken mit den im Betrieb
vertretenen Gewerkschaften und Arbeitgebervereinigungen zum Wohl der
Arbeitnehmer und des Betriebs zusammen.


(2) Zur Wahrnehmung der in diesem Gesetz genannten Aufgaben
und Befugnisse der im Betrieb vertretenen Gewerkschaften ist deren Beauftragten
nach Unterrichtung des Arbeitgebers oder seines Vertreters Zugang zum Betrieb
zu gewähren, soweit dem nicht unumgängliche Notwendigkeiten des Betriebsablaufs,
zwingende Sicherheitsvorschriften oder der Schutz von Betriebsgeheimnissen
entgegenstehen.


(3) Die Aufgaben der Gewerkschaften und der Vereinigungen
der Arbeitgeber, insbesondere die Wahrnehmung der Interessen ihrer Mitglieder,
werden durch dieses Gesetz nicht berührt.


 


§ 3 Abweichende Regelungen


(1) Durch Tarifvertrag können bestimmt werden: 


1. für Unternehmen mit mehreren Betrieben


a) die Bildung eines unternehmenseinheitlichen Betriebsrats
oder


b) die Zusammenfassung von Betrieben,


wenn dies die Bildung von Betriebsräten erleichtert oder
einer sachgerechten Wahrnehmung der Interessen der Arbeitnehmer dient;


2. für Unternehmen und Konzerne, soweit sie nach produkt-
oder projektbezogenen Geschäftsbereichen (Sparten) organisiert sind und die
Leitung der Sparte auch Entscheidungen in beteiligungspflichtigen
Angelegenheiten trifft, die Bildung von Betriebsräten in den Sparten
(Spartenbetriebsräte), wenn dies der sachgerechten Wahrnehmung der Aufgaben des
Betriebsrats dient;


3. andere Arbeitnehmervertretungsstrukturen, soweit dies
insbesondere aufgrund der Betriebs-, Unternehmens- oder Konzernorganisation
oder aufgrund anderer Formen der Zusammenarbeit von Unternehmen einer wirksamen
und zweckmäßigen Interessenvertretung der Arbeitnehmer dient;


4. zusätzliche betriebsverfassungsrechtliche Gremien
(Arbeitsgemeinschaften), die der unternehmensübergreifenden Zusammenarbeit von
Arbeitnehmervertretungen dienen;


5. zusätzliche betriebsverfassungsrechtliche Vertretungen
der Arbeitnehmer, die die Zusammenarbeit zwischen Betriebsrat und Arbeitnehmern
erleichtern.


(2) Besteht in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1, 2, 4 oder 5
keine tarifliche Regelung und gilt auch kein anderer Tarifvertrag, kann die
Regelung durch Betriebsvereinbarung getroffen werden.


(3) Besteht im Fall des Absatzes 1 Nr. 1 Buchstabe a keine
tarifliche Regelung und besteht in dem Unternehmen kein Betriebsrat, können die
Arbeitnehmer mit Stimmenmehrheit die Wahl eines unternehmenseinheitlichen
Betriebsrats beschließen. Die Abstimmung kann von mindestens drei
wahlberechtigten Arbeitnehmern des Unternehmens oder einer im Unternehmen
vertretenen Gewerkschaft veranlasst werden.


(4) Sofern der Tarifvertrag oder die Betriebsvereinbarung
nichts anderes bestimmt, sind Regelungen nach Absatz 1 Nr. 1 bis 3 erstmals bei
der nächsten regelmäßigen Betriebsratswahl anzuwenden, es sei denn, es besteht
kein Betriebsrat oder es ist aus anderen Gründen eine Neuwahl des Betriebsrats
erforderlich. Sieht der Tarifvertrag oder die Betriebsvereinbarung einen anderen
Wahlzeitpunkt vor, endet die Amtszeit bestehender Betriebsräte, die durch die
Regelungen nach Absatz 1 Nr. 1 bis 3 entfallen, mit Bekanntgabe des
Wahlergebnisses.


(5) Die aufgrund eines Tarifvertrages oder einer
Betriebsvereinbarung nach Absatz 1 Nr. 1 bis 3 gebildeten
betriebsverfassungsrechtlichen Organisationseinheiten gelten als Betriebe im
Sinne dieses Gesetzes. Auf die in ihnen gebildeten Arbeitnehmervertretungen
finden die Vorschriften über die Rechte und Pflichten des Betriebsrats und die
Rechtsstellung seiner Mitglieder Anwendung.


 


§ 4 Betriebsteile, Kleinstbetriebe


(1) Betriebsteile gelten als selbständige Betriebe, wenn sie
die Voraussetzungen des § 1 Abs. 1 Satz 1 erfüllen und 


1. räumlich weit vom Hauptbetrieb entfernt oder


2. durch Aufgabenbereich und Organisation eigenständig sind.


Die Arbeitnehmer eines Betriebsteils, in dem kein eigener
Betriebsrat besteht, können mit Stimmenmehrheit formlos beschließen, an der
Wahl des Betriebsrats im Hauptbetrieb teilzunehmen; § 3 Abs. 3 Satz 2 gilt
entsprechend. Die Abstimmung kann auch vom Betriebsrat des Hauptbetriebs
veranlasst werden. Der Beschluss ist dem Betriebsrat des Hauptbetriebs
spätestens zehn Wochen vor Ablauf seiner Amtszeit mitzuteilen. Für den Widerruf
des Beschlusses gelten die Sätze 2 bis 4 entsprechend.


(2) Betriebe, die die Voraussetzungen des § 1 Abs. 1 Satz 1
nicht erfüllen, sind dem Hauptbetrieb zuzuordnen.


 


§ 5 Arbeitnehmer


(1) Arbeitnehmer (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer) im
Sinne dieses Gesetzes sind Arbeiter und Angestellte einschließlich der zu ihrer
Berufsausbildung Beschäftigten, unabhängig davon, ob sie im Betrieb, im
Außendienst oder mit Telearbeit beschäftigt werden. Als Arbeitnehmer gelten
auch die in Heimarbeit Beschäftigten, die in der Hauptsache für den Betrieb
arbeiten. Als Arbeitnehmer gelten ferner Beamte (Beamtinnen und Beamte),
Soldaten (Soldatinnen und Soldaten) sowie Arbeitnehmer des öffentlichen
Dienstes einschließlich der zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigten, die in
Betrieben privatrechtlich organisierter Unternehmen tätig sind.


(2) Als Arbeitnehmer im Sinne dieses Gesetzes gelten nicht 


1. in Betrieben einer juristischen Person die Mitglieder des
Organs, das zur gesetzlichen Vertretung der juristischen Person berufen ist;


2. die Gesellschafter einer offenen Handelsgesellschaft oder
die Mitglieder einer anderen Personengesamtheit, soweit sie durch Gesetz,
Satzung oder Gesellschaftsvertrag zur Vertretung der Personengesamtheit oder
zur Geschäftsführung berufen sind, in deren Betrieben;


3. Personen, deren Beschäftigung nicht in erster Linie ihrem
Erwerb dient, sondern vorwiegend durch Beweggründe karitativer oder religiöser
Art bestimmt ist;


4. Personen, deren Beschäftigung nicht in erster Linie ihrem
Erwerb dient und die vorwiegend zu ihrer Heilung, Wiedereingewöhnung,
sittlichen Besserung oder Erziehung beschäftigt werden;


5. der Ehegatte, der Lebenspartner, Verwandte und
Verschwägerte ersten Grades, die in häuslicher Gemeinschaft mit dem Arbeitgeber
leben.


(3) Dieses Gesetz findet, soweit in ihm nicht ausdrücklich
etwas anderes bestimmt ist, keine Anwendung auf leitende Angestellte. Leitender
Angestellter ist, wer nach Arbeitsvertrag und Stellung im Unternehmen oder im
Betrieb 


1. zur selbständigen Einstellung und Entlassung von im
Betrieb oder in der Betriebsabteilung beschäftigten Arbeitnehmern berechtigt
ist oder


2. Generalvollmacht oder Prokura hat und die Prokura auch im
Verhältnis zum Arbeitgeber nicht unbedeutend ist oder


3. regelmäßig sonstige Aufgaben wahrnimmt, die für den
Bestand und die Entwicklung des Unternehmens oder eines Betriebs von Bedeutung
sind und deren Erfüllung besondere Erfahrungen und Kenntnisse voraussetzt, wenn
er dabei entweder die Entscheidungen im Wesentlichen frei von Weisungen trifft
oder sie maßgeblich beeinflusst; dies kann auch bei Vorgaben insbesondere
aufgrund von Rechtsvorschriften, Plänen oder Richtlinien sowie bei
Zusammenarbeit mit anderen leitenden Angestellten gegeben sein.


Für die in Absatz 1 Satz 3 genannten Beamten und Soldaten
gelten die Sätze 1 und 2 entsprechend.


(4) Leitender Angestellter nach Absatz 3 Nr. 3 ist im
Zweifel, wer 


1. aus Anlass der letzten Wahl des Betriebsrats, des
Sprecherausschusses oder von Aufsichtsratsmitgliedern der Arbeitnehmer oder
durch rechtskräftige gerichtliche Entscheidung den leitenden Angestellten
zugeordnet worden ist oder


2. einer Leitungsebene angehört, auf der in dem Unternehmen
überwiegend leitende Angestellte vertreten sind, oder


3. ein regelmäßiges Jahresarbeitsentgelt erhält, das für
leitende Angestellte in dem Unternehmen üblich ist, oder,


4. falls auch bei der Anwendung der Nummer 3 noch Zweifel
bleiben, ein regelmäßiges Jahresarbeitsentgelt erhält, das das Dreifache der
Bezugsgröße nach § 18 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch überschreitet.


 


§ 6 


(weggefallen)


Zweiter Teil


Betriebsrat, Betriebsversammlung, Gesamt- und
Konzernbetriebsrat


Erster Abschnitt


Zusammensetzung und Wahl des Betriebsrats


 


§ 7 Wahlberechtigung


Wahlberechtigt sind alle Arbeitnehmer des Betriebs, die das
18. Lebensjahr vollendet haben. Werden Arbeitnehmer eines anderen Arbeitgebers
zur Arbeitsleistung überlassen, so sind diese wahlberechtigt, wenn sie länger
als drei Monate im Betrieb eingesetzt werden.


 


§ 8 Wählbarkeit


(1) Wählbar sind alle Wahlberechtigten, die sechs Monate dem
Betrieb angehören oder als in Heimarbeit Beschäftigte in der Hauptsache für den
Betrieb gearbeitet haben. Auf diese sechsmonatige Betriebszugehörigkeit werden
Zeiten angerechnet, in denen der Arbeitnehmer unmittelbar vorher einem anderen
Betrieb desselben Unternehmens oder Konzerns (§ 18 Abs. 1 des Aktiengesetzes)
angehört hat. Nicht wählbar ist, wer infolge strafgerichtlicher Verurteilung
die Fähigkeit, Rechte aus öffentlichen Wahlen zu erlangen, nicht besitzt.


(2) Besteht der Betrieb weniger als sechs Monate, so sind
abweichend von der Vorschrift in Absatz 1 über die sechsmonatige
Betriebszugehörigkeit diejenigen Arbeitnehmer wählbar, die bei der Einleitung
der Betriebsratswahl im Betrieb beschäftigt sind und die übrigen
Voraussetzungen für die Wählbarkeit erfüllen.


 


§ 9 Zahl der Betriebsratsmitglieder *)


Der Betriebsrat besteht in Betrieben mit in der Regel 


5 bis 20 wahlberechtigten Arbeitnehmern aus einer Person, 


21 bis 50 wahlberechtigten Arbeitnehmern aus 3 Mitgliedern, 


51 wahlberechtigten Arbeitnehmern 


bis 100 Arbeitnehmern aus 5 Mitgliedern, 


101 bis 200 Arbeitnehmern aus 7 Mitgliedern, 


201 bis 400 Arbeitnehmern aus 9 Mitgliedern, 


401 bis 700 Arbeitnehmern aus 11 Mitgliedern, 


701 bis 1.000 Arbeitnehmern aus 13 Mitgliedern, 


1.001 bis 1.500 Arbeitnehmern aus 15 Mitgliedern, 


1.501 bis 2.000 Arbeitnehmern aus 17 Mitgliedern, 


2.001 bis 2.500 Arbeitnehmern aus 19 Mitgliedern, 


2.501 bis 3.000 Arbeitnehmern aus 21 Mitgliedern, 


3.001 bis 3.500 Arbeitnehmern aus 23 Mitgliedern, 


3.501 bis 4.000 Arbeitnehmern aus 25 Mitgliedern, 


4.001 bis 4.500 Arbeitnehmern aus 27 Mitgliedern, 


4.501 bis 5.000 Arbeitnehmern aus 29 Mitgliedern, 


5.001 bis 6.000 Arbeitnehmern aus 31 Mitgliedern, 


6.001 bis 7.000 Arbeitnehmern aus 33 Mitgliedern, 


7.001 bis 9.000 Arbeitnehmern aus 35 Mitgliedern. 


In Betrieben mit mehr als 9.000 Arbeitnehmern erhöht sich
die Zahl der Mitglieder des Betriebsrats für je angefangene weitere 3.000
Arbeitnehmer um 2 Mitglieder. 


----- 


*)


Gemäß Artikel 14 Satz 2 des Gesetzes zur Reform des
Betriebsverfassungsgesetzes (BetrVerf-Reformgesetz) vom 23. Juli 2001 (BGBl. I
S. 1852) gilt § 9 (Artikel 1 Nr. 8 des BetrVerf-Reformgesetzes) für im
Zeitpunkt des Inkrafttretens bestehende Betriebsräte erst bei deren Neuwahl. 


 


§ 10 


(weggefallen)


 


§ 11 Ermäßigte Zahl der Betriebsratsmitglieder


Hat ein Betrieb nicht die ausreichende Zahl von wählbaren
Arbeitnehmern, so ist die Zahl der Betriebsratsmitglieder der nächstniedrigeren
Betriebsgröße zugrunde zu legen.


 


§ 12 


(weggefallen)


 


§ 13 Zeitpunkt der Betriebsratswahlen


(1) Die regelmäßigen Betriebsratswahlen finden alle vier
Jahre in der Zeit vom 1. März bis 31. Mai statt. Sie sind zeitgleich mit den
regelmäßigen Wahlen nach § 5 Abs. 1 des Sprecherausschussgesetzes einzuleiten.


(2) Außerhalb dieser Zeit ist der Betriebsrat zu wählen,
wenn 


1. mit Ablauf von 24 Monaten, vom Tage der Wahl an
gerechnet, die Zahl der regelmäßig beschäftigten Arbeitnehmer um die Hälfte,
mindestens aber um fünfzig, gestiegen oder gesunken ist,


2. die Gesamtzahl der Betriebsratsmitglieder nach Eintreten
sämtlicher Ersatzmitglieder unter die vorgeschriebene Zahl der
Betriebsratsmitglieder gesunken ist,


3. der Betriebsrat mit der Mehrheit seiner Mitglieder seinen
Rücktritt beschlossen hat,


4. die Betriebsratswahl mit Erfolg angefochten worden ist,


5. der Betriebsrat durch eine gerichtliche Entscheidung
aufgelöst ist oder


6. im Betrieb ein Betriebsrat nicht besteht.


(3) Hat außerhalb des für die regelmäßigen
Betriebsratswahlen festgelegten Zeitraums eine Betriebsratswahl stattgefunden,
so ist der Betriebsrat in dem auf die Wahl folgenden nächsten Zeitraum der
regelmäßigen Betriebsratswahlen neu zu wählen. Hat die Amtszeit des
Betriebsrats zu Beginn des für die regelmäßigen Betriebsratswahlen festgelegten
Zeitraums noch nicht ein Jahr betragen, so ist der Betriebsrat in dem
übernächsten Zeitraum der regelmäßigen Betriebsratswahlen neu zu wählen.


 


§ 14 Wahlvorschriften


(1) Der Betriebsrat wird in geheimer und unmittelbarer Wahl
gewählt.


(2) Die Wahl erfolgt nach den Grundsätzen der
Verhältniswahl. Sie erfolgt nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl, wenn nur
ein Wahlvorschlag eingereicht wird oder wenn der Betriebsrat im vereinfachten
Wahlverfahren nach § 14a zu wählen ist.


(3) Zur Wahl des Betriebsrats können die wahlberechtigten
Arbeitnehmer und die im Betrieb vertretenen Gewerkschaften Wahlvorschläge
machen.


(4) Jeder Wahlvorschlag der Arbeitnehmer muss von mindestens
einem Zwanzigstel der wahlberechtigten Arbeitnehmer, mindestens jedoch von drei
Wahlberechtigten unterzeichnet sein; in Betrieben mit in der Regel bis zu
zwanzig wahlberechtigten Arbeitnehmern genügt die Unterzeichnung durch zwei
Wahlberechtigte. In jedem Fall genügt die Unterzeichnung durch fünfzig
wahlberechtigte Arbeitnehmer.


(5) Jeder Wahlvorschlag einer Gewerkschaft muss von zwei
Beauftragten unterzeichnet sein.


 


§ 14a Vereinfachtes Wahlverfahren für Kleinbetriebe


(1) In Betrieben mit in der Regel fünf bis fünfzig
wahlberechtigten Arbeitnehmern wird der Betriebsrat in einem zweistufigen
Verfahren gewählt. Auf einer ersten Wahlversammlung wird der Wahlvorstand nach
§ 17a Nr. 3 gewählt. Auf einer zweiten Wahlversammlung wird der Betriebsrat in
geheimer und unmittelbarer Wahl gewählt. Diese Wahlversammlung findet eine Woche
nach der Wahlversammlung zur Wahl des Wahlvorstands statt.


(2) Wahlvorschläge können bis zum Ende der Wahlversammlung
zur Wahl des Wahlvorstands nach § 17a Nr. 3 gemacht werden; für Wahlvorschläge
der Arbeitnehmer gilt § 14 Abs. 4 mit der Maßgabe, dass für Wahlvorschläge, die
erst auf dieser Wahlversammlung gemacht werden, keine Schriftform erforderlich
ist.


(3) Ist der Wahlvorstand in Betrieben mit in der Regel fünf
bis fünfzig wahlberechtigten Arbeitnehmern nach § 17a Nr. 1 in Verbindung mit §
16 vom Betriebsrat, Gesamtbetriebsrat oder Konzernbetriebsrat oder nach § 17a
Nr. 4 vom Arbeitsgericht bestellt, wird der Betriebsrat abweichend von Absatz 1
Satz 1 und 2 auf nur einer Wahlversammlung in geheimer und unmittelbarer Wahl
gewählt. Wahlvorschläge können bis eine Woche vor der Wahlversammlung zur Wahl
des Betriebsrats gemacht werden; § 14 Abs. 4 gilt unverändert.


(4) Wahlberechtigten Arbeitnehmern, die an der
Wahlversammlung zur Wahl des Betriebsrats nicht teilnehmen können, ist
Gelegenheit zur schriftlichen Stimmabgabe zu geben.


(5) In Betrieben mit in der Regel 51 bis 100
wahlberechtigten Arbeitnehmern können der Wahlvorstand und der Arbeitgeber die
Anwendung des vereinfachten Wahlverfahrens vereinbaren.


 


§ 15 Zusammensetzung nach Beschäftigungsarten und
Geschlechter *)


(1) Der Betriebsrat soll sich möglichst aus Arbeitnehmern
der einzelnen Organisationsbereiche und der verschiedenen Beschäftigungsarten
der im Betrieb tätigen Arbeitnehmer zusammensetzen.


(2) Das Geschlecht, das in der Belegschaft in der Minderheit
ist, muss mindestens entsprechend seinem zahlenmäßigen Verhältnis im
Betriebsrat vertreten sein, wenn dieser aus mindestens drei Mitgliedern
besteht. 


----- 


*)


Gemäß Artikel 14 Satz 2 des Gesetzes zur Reform des
Betriebsverfassungsgesetzes (BetrVerf-Reformgesetz) vom 23. Juli 2001 (BGBl. I
S. 1852) gilt § 15 (Artikel 1 Nr. 13 des BetrVerf-Reformgesetzes) für im
Zeitraum des Inkrafftretens bestehende Betriebsräte erst bei deren Neuwahl. 


 


§ 16 Bestellung des Wahlvorstands


(1) Spätestens zehn Wochen vor Ablauf seiner Amtszeit
bestellt der Betriebsrat einen aus drei Wahlberechtigten bestehenden
Wahlvorstand und einen von ihnen als Vorsitzenden. Der Betriebsrat kann die
Zahl der Wahlvorstandsmitglieder erhöhen, wenn dies zur ordnungsgemäßen Durchführung
der Wahl erforderlich ist. Der Wahlvorstand muss in jedem Fall aus einer
ungeraden Zahl von Mitgliedern bestehen. Für jedes Mitglied des Wahlvorstands
kann für den Fall seiner Verhinderung ein Ersatzmitglied bestellt werden. In
Betrieben mit weiblichen und männlichen Arbeitnehmern sollen dem Wahlvorstand
Frauen und Männer angehören. Jede im Betrieb vertretene Gewerkschaft kann
zusätzlich einen dem Betrieb angehörenden Beauftragten als nicht
stimmberechtigtes Mitglied in den Wahlvorstand entsenden, sofern ihr nicht ein
stimmberechtigtes Wahlvorstandsmitglied angehört.


(2) Besteht acht Wochen vor Ablauf der Amtszeit des
Betriebsrats kein Wahlvorstand, so bestellt ihn das Arbeitsgericht auf Antrag
von mindestens drei Wahlberechtigten oder einer im Betrieb vertretenen
Gewerkschaft; Absatz 1 gilt entsprechend. In dem Antrag können Vorschläge für
die Zusammensetzung des Wahlvorstands gemacht werden. Das Arbeitsgericht kann
für Betriebe mit in der Regel mehr als zwanzig wahlberechtigten Arbeitnehmern
auch Mitglieder einer im Betrieb vertretenen Gewerkschaft, die nicht
Arbeitnehmer des Betriebs sind, zu Mitgliedern des Wahlvorstands bestellen,
wenn dies zur ordnungsgemäßen Durchführung der Wahl erforderlich ist.


(3) Besteht acht Wochen vor Ablauf der Amtszeit des
Betriebsrats kein Wahlvorstand, kann auch der Gesamtbetriebsrat oder, falls ein
solcher nicht besteht, der Konzernbetriebsrat den Wahlvorstand bestellen.
Absatz 1 gilt entsprechend.


 


§ 17 Bestellung des Wahlvorstands in Betrieben ohne
Betriebsrat


(1) Besteht in einem Betrieb, der die Voraussetzungen des §
1 Abs. 1 Satz 1 erfüllt, kein Betriebsrat, so bestellt der Gesamtbetriebsrat
oder, falls ein solcher nicht besteht, der Konzernbetriebsrat einen
Wahlvorstand. § 16 Abs. 1 gilt entsprechend.


(2) Besteht weder ein Gesamtbetriebsrat noch ein
Konzernbetriebsrat, so wird in einer Betriebsversammlung von der Mehrheit der
anwesenden Arbeitnehmer ein Wahlvorstand gewählt; § 16 Abs. 1 gilt
entsprechend. Gleiches gilt, wenn der Gesamtbetriebsrat oder Konzernbetriebsrat
die Bestellung des Wahlvorstands nach Absatz 1 unterlässt.


(3) Zu dieser Betriebsversammlung können drei
wahlberechtigte Arbeitnehmer des Betriebs oder eine im Betrieb vertretene
Gewerkschaft einladen und Vorschläge für die Zusammensetzung des Wahlvorstands
machen.


(4) Findet trotz Einladung keine Betriebsversammlung statt
oder wählt die Betriebsversammlung keinen Wahlvorstand, so bestellt ihn das
Arbeitsgericht auf Antrag von mindestens drei wahlberechtigten Arbeitnehmern
oder einer im Betrieb vertretenen Gewerkschaft. § 16 Abs. 2 gilt entsprechend.


 


§ 17a Bestellung des Wahlvorstands im vereinfachten
Wahlverfahren


Im Fall des § 14a finden die §§ 16 und 17 mit folgender
Maßgabe Anwendung: 


1. Die Frist des § 16 Abs. 1 Satz 1 wird auf vier Wochen und
die des § 16 Abs. 2 Satz 1, Abs. 3 Satz 1 auf drei Wochen verkürzt.


2. § 16 Abs. 1 Satz 2 und 3 findet keine Anwendung.


3. In den Fällen des § 17 Abs. 2 wird der Wahlvorstand in
einer Wahlversammlung von der Mehrheit der anwesenden Arbeitnehmer gewählt. Für
die Einladung zu der Wahlversammlung gilt § 17 Abs. 3 entsprechend.


4. § 17 Abs. 4 gilt entsprechend, wenn trotz Einladung keine
Wahlversammlung stattfindet oder auf der Wahlversammlung kein Wahlvorstand
gewählt wird.


 


§ 18 Vorbereitung und Durchführung der Wahl


(1) Der Wahlvorstand hat die Wahl unverzüglich einzuleiten,
sie durchzuführen und das Wahlergebnis festzustellen. Kommt der Wahlvorstand
dieser Verpflichtung nicht nach, so ersetzt ihn das Arbeitsgericht auf Antrag
des Betriebsrats, von mindestens drei wahlberechtigten Arbeitnehmern oder einer
im Betrieb vertretenen Gewerkschaft. § 16 Abs. 2 gilt entsprechend.


(2) Ist zweifelhaft, ob eine betriebsratsfähige
Organisationseinheit vorliegt, so können der Arbeitgeber, jeder beteiligte
Betriebsrat, jeder beteiligte Wahlvorstand oder eine im Betrieb vertretene
Gewerkschaft eine Entscheidung des Arbeitsgerichts beantragen.


(3) Unverzüglich nach Abschluss der Wahl nimmt der
Wahlvorstand öffentlich die Auszählung der Stimmen vor, stellt deren Ergebnis
in einer Niederschrift fest und gibt es den Arbeitnehmern des Betriebs bekannt.
Dem Arbeitgeber und den im Betrieb vertretenen Gewerkschaften ist eine
Abschrift der Wahlniederschrift zu übersenden.


 


§ 18a Zuordnung der leitenden Angestellten bei Wahlen


(1) Sind die Wahlen nach § 13 Abs. 1 und nach § 5 Abs. 1 des
Sprecherausschussgesetzes zeitgleich einzuleiten, so haben sich die
Wahlvorstände unverzüglich nach Aufstellung der Wählerlisten, spätestens jedoch
zwei Wochen vor Einleitung der Wahlen, gegenseitig darüber zu unterrichten,
welche Angestellten sie den leitenden Angestellten zugeordnet haben; dies gilt
auch, wenn die Wahlen ohne Bestehen einer gesetzlichen Verpflichtung zeitgleich
eingeleitet werden. Soweit zwischen den Wahlvorständen kein Einvernehmen über
die Zuordnung besteht, haben sie in gemeinsamer Sitzung eine Einigung zu
versuchen. Soweit eine Einigung zustande kommt, sind die Angestellten
entsprechend ihrer Zuordnung in die jeweilige Wählerliste einzutragen.


(2) Soweit eine Einigung nicht zustande kommt, hat ein Vermittler
spätestens eine Woche vor Einleitung der Wahlen erneut eine Verständigung der
Wahlvorstände über die Zuordnung zu versuchen. Der Arbeitgeber hat den
Vermittler auf dessen Verlangen zu unterstützen, insbesondere die
erforderlichen Auskünfte zu erteilen und die erforderlichen Unterlagen zur
Verfügung zu stellen. Bleibt der Verständigungsversuch erfolglos, so
entscheidet der Vermittler nach Beratung mit dem Arbeitgeber. Absatz 1 Satz 3
gilt entsprechend.


(3) Auf die Person des Vermittlers müssen sich die
Wahlvorstände einigen. Zum Vermittler kann nur ein Beschäftigter des Betriebs
oder eines anderen Betriebs des Unternehmens oder Konzerns oder der Arbeitgeber
bestellt werden. Kommt eine Einigung nicht zustande, so schlagen die
Wahlvorstände je eine Person als Vermittler vor; durch Los wird entschieden,
wer als Vermittler tätig wird.


(4) Wird mit der Wahl nach § 13 Abs. 1 oder 2 nicht
zeitgleich eine Wahl nach dem Sprecherausschussgesetz eingeleitet, so hat der
Wahlvorstand den Sprecherausschuss entsprechend Absatz 1 Satz 1 erster Halbsatz
zu unterrichten. Soweit kein Einvernehmen über die Zuordnung besteht, hat der
Sprecherausschuss Mitglieder zu benennen, die anstelle des Wahlvorstands an dem
Zuordnungsverfahren teilnehmen. Wird mit der Wahl nach § 5 Abs. 1 oder 2 des
Sprecherausschussgesetzes nicht zeitgleich eine Wahl nach diesem Gesetz
eingeleitet, so gelten die Sätze 1 und 2 für den Betriebsrat entsprechend.


(5) Durch die Zuordnung wird der Rechtsweg nicht
ausgeschlossen. Die Anfechtung der Betriebsratswahl oder der Wahl nach dem
Sprecherausschussgesetz ist ausgeschlossen, soweit sie darauf gestützt wird,
die Zuordnung sei fehlerhaft erfolgt. Satz 2 gilt nicht, soweit die Zuordnung
offensichtlich fehlerhaft ist.


 


§ 19 Wahlanfechtung


(1) Die Wahl kann beim Arbeitsgericht angefochten werden,
wenn gegen wesentliche Vorschriften über das Wahlrecht, die Wählbarkeit oder
das Wahlverfahren verstoßen worden ist und eine Berichtigung nicht erfolgt ist,
es sei denn, dass durch den Verstoß das Wahlergebnis nicht geändert oder
beeinflusst werden konnte.


(2) Zur Anfechtung berechtigt sind mindestens drei
Wahlberechtigte, eine im Betrieb vertretene Gewerkschaft oder der Arbeitgeber.
Die Wahlanfechtung ist nur binnen einer Frist von zwei Wochen, vom Tage der
Bekanntgabe des Wahlergebnisses an gerechnet, zulässig.


 


§ 20 Wahlschutz und Wahlkosten


(1) Niemand darf die Wahl des Betriebsrats behindern.
Insbesondere darf kein Arbeitnehmer in der Ausübung des aktiven und passiven
Wahlrechts beschränkt werden.


(2) Niemand darf die Wahl des Betriebsrats durch Zufügung
oder Androhung von Nachteilen oder durch Gewährung oder Versprechen von
Vorteilen beeinflussen.


(3) Die Kosten der Wahl trägt der Arbeitgeber. Versäumnis
von Arbeitszeit, die zur Ausübung des Wahlrechts, zur Betätigung im
Wahlvorstand oder zur Tätigkeit als Vermittler (§ 18a) erforderlich ist,
berechtigt den Arbeitgeber nicht zur Minderung des Arbeitsentgelts.


Zweiter Abschnitt


Amtszeit des Betriebsrats


 


§ 21 Amtszeit


Die regelmäßige Amtszeit des Betriebsrats beträgt vier
Jahre. Die Amtszeit beginnt mit der Bekanntgabe des Wahlergebnisses oder, wenn
zu diesem Zeitpunkt noch ein Betriebsrat besteht, mit Ablauf von dessen
Amtszeit. Die Amtszeit endet spätestens am 31. Mai des Jahres, in dem nach § 13
Abs. 1 die regelmäßigen Betriebsratswahlen stattfinden. In dem Fall des § 13
Abs. 3 Satz 2 endet die Amtszeit spätestens am 31. Mai des Jahres, in dem der
Betriebsrat neu zu wählen ist. In den Fällen des § 13 Abs. 2 Nr. 1 und 2 endet
die Amtszeit mit der Bekanntgabe des Wahlergebnisses des neu gewählten
Betriebsrats.


 


§ 21a Übergangsmandat *)


(1) Wird ein Betrieb gespalten, so bleibt dessen Betriebsrat
im Amt und führt die Geschäfte für die ihm bislang zugeordneten Betriebsteile
weiter, soweit sie die Voraussetzungen des § 1 Abs. 1 Satz 1 erfüllen und nicht
in einen Betrieb eingegliedert werden, in dem ein Betriebsrat besteht
(Übergangsmandat). Der Betriebsrat hat insbesondere unverzüglich Wahlvorstände
zu bestellen. Das Übergangsmandat endet, sobald in den Betriebsteilen ein neuer
Betriebsrat gewählt und das Wahlergebnis bekannt gegeben ist, spätestens jedoch
sechs Monate nach Wirksamwerden der Spaltung. Durch Tarifvertrag oder
Betriebsvereinbarung kann das Übergangsmandat um weitere sechs Monate
verlängert werden.


(2) Werden Betriebe oder Betriebsteile zu einem Betrieb
zusammengefasst, so nimmt der Betriebsrat des nach der Zahl der
wahlberechtigten Arbeitnehmer größten Betriebs oder Betriebsteils das
Übergangsmandat wahr. Absatz 1 gilt entsprechend.


(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch, wenn die Spaltung oder
Zusammenlegung von Betrieben und Betriebsteilen im Zusammenhang mit einer
Betriebsveräußerung oder einer Umwandlung nach dem Umwandlungsgesetz erfolgt. 


----- 


*)


Diese Vorschrift dient der Umsetzung des Artikels 6 der
Richtlinie 2001/23/EG des Rates vom 12. März 2001 zur Angleichung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Wahrung von Ansprüchen der
Arbeitnehmer beim Übergang von Unternehmen, Betrieben oder Betriebsteilen (ABl.
EG Nr. L 82 S. 16). 


 


§ 21b Restmandat


Geht ein Betrieb durch Stilllegung, Spaltung oder
Zusammenlegung unter, so bleibt dessen Betriebsrat so lange im Amt, wie dies
zur Wahrnehmung der damit im Zusammenhang stehenden Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte
erforderlich ist.


 


§ 22 Weiterführung der Geschäfte des Betriebsrats


In den Fällen des § 13 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 führt der
Betriebsrat die Geschäfte weiter, bis der neue Betriebsrat gewählt und das
Wahlergebnis bekanntgegeben ist.


 


§ 23 Verletzung gesetzlicher Pflichten


(1) Mindestens ein Viertel der wahlberechtigten
Arbeitnehmer, der Arbeitgeber oder eine im Betrieb vertretene Gewerkschaft
können beim Arbeitsgericht den Ausschluss eines Mitglieds aus dem Betriebsrat
oder die Auflösung des Betriebsrats wegen grober Verletzung seiner gesetzlichen
Pflichten beantragen. Der Ausschluss eines Mitglieds kann auch vom Betriebsrat
beantragt werden.


(2) Wird der Betriebsrat aufgelöst, so setzt das
Arbeitsgericht unverzüglich einen Wahlvorstand für die Neuwahl ein. § 16 Abs. 2
gilt entsprechend.


(3) Der Betriebsrat oder eine im Betrieb vertretene
Gewerkschaft können bei groben Verstößen des Arbeitgebers gegen seine
Verpflichtungen aus diesem Gesetz beim Arbeitsgericht beantragen, dem
Arbeitgeber aufzugeben, eine Handlung zu unterlassen, die Vornahme einer
Handlung zu dulden oder eine Handlung vorzunehmen. Handelt der Arbeitgeber der
ihm durch rechtskräftige gerichtliche Entscheidung auferlegten Verpflichtung
zuwider, eine Handlung zu unterlassen oder die Vornahme einer Handlung zu
dulden, so ist er auf Antrag vom Arbeitsgericht wegen einer jeden
Zuwiderhandlung nach vorheriger Androhung zu einem Ordnungsgeld zu verurteilen.
Führt der Arbeitgeber die ihm durch eine rechtskräftige gerichtliche
Entscheidung auferlegte Handlung nicht durch, so ist auf Antrag vom
Arbeitsgericht zu erkennen, dass er zur Vornahme der Handlung durch Zwangsgeld
anzuhalten sei. Antragsberechtigt sind der Betriebsrat oder eine im Betrieb
vertretene Gewerkschaft. Das Höchstmaß des Ordnungsgeldes und Zwangsgeldes
beträgt 10.000 Euro.


 


§ 24 Erlöschen der Mitgliedschaft


Die Mitgliedschaft im Betriebsrat erlischt durch 


1. Ablauf der Amtszeit,


2. Niederlegung des Betriebsratsamtes,


3. Beendigung des Arbeitsverhältnisses,


4. Verlust der Wählbarkeit,


5. Ausschluss aus dem Betriebsrat oder Auflösung des
Betriebsrats aufgrund einer gerichtlichen Entscheidung,


6. gerichtliche Entscheidung über die Feststellung der
Nichtwählbarkeit nach Ablauf der in § 19 Abs. 2 bezeichneten Frist, es sei
denn, der Mangel liegt nicht mehr vor.


 


§ 25 Ersatzmitglieder


(1) Scheidet ein Mitglied des Betriebsrats aus, so rückt ein
Ersatzmitglied nach. Dies gilt entsprechend für die Stellvertretung eines
zeitweilig verhinderten Mitglieds des Betriebsrats.


(2) Die Ersatzmitglieder werden unter Berücksichtigung des §
15 Abs. 2 der Reihe nach aus den nichtgewählten Arbeitnehmern derjenigen
Vorschlagslisten entnommen, denen die zu ersetzenden Mitglieder angehören. Ist
eine Vorschlagsliste erschöpft, so ist das Ersatzmitglied derjenigen
Vorschlagsliste zu entnehmen, auf die nach den Grundsätzen der Verhältniswahl
der nächste Sitz entfallen würde. Ist das ausgeschiedene oder verhinderte
Mitglied nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl gewählt, so bestimmt sich die
Reihenfolge der Ersatzmitglieder unter Berücksichtigung des § 15 Abs. 2 nach
der Höhe der erreichten Stimmenzahlen.


Dritter Abschnitt


Geschäftsführung des Betriebsrats


 


§ 26 Vorsitzender


(1) Der Betriebsrat wählt aus seiner Mitte den Vorsitzenden
und dessen Stellvertreter.


(2) Der Vorsitzende des Betriebsrats oder im Fall seiner
Verhinderung sein Stellvertreter vertritt den Betriebsrat im Rahmen der von ihm
gefassten Beschlüsse. Zur Entgegennahme von Erklärungen, die dem Betriebsrat
gegenüber abzugeben sind, ist der Vorsitzende des Betriebsrats oder im Fall
seiner Verhinderung sein Stellvertreter berechtigt.


 


§ 27 Betriebsausschuss


(1) Hat ein Betriebsrat neun oder mehr Mitglieder, so bildet
er einen Betriebsausschuss. Der Betriebsausschuss besteht aus dem Vorsitzenden
des Betriebsrats, dessen Stellvertreter und bei Betriebsräten mit 


9 bis 15 Mitgliedern


                aus 3
weiteren Ausschussmitgliedern,


17 bis 23              Mitgliedern


                aus 5
weiteren Ausschussmitgliedern,


25 bis 35              Mitgliedern


                aus 7
weiteren Ausschussmitgliedern,


37 oder mehr    Mitgliedern


                aus 9
weiteren Ausschussmitgliedern.


 


Die weiteren Ausschussmitglieder werden vom Betriebsrat aus
seiner Mitte in geheimer Wahl und nach den Grundsätzen der Verhältniswahl
gewählt. Wird nur ein Wahlvorschlag gemacht, so erfolgt die Wahl nach den
Grundsätzen der Mehrheitswahl. Sind die weiteren Ausschussmitglieder nach den
Grundsätzen der Verhältniswahl gewählt, so erfolgt die Abberufung durch
Beschluss des Betriebsrats, der in geheimer Abstimmung gefasst wird und einer Mehrheit
von drei Vierteln der Stimmen der Mitglieder des Betriebsrats bedarf.


(2) Der Betriebsausschuss führt die laufenden Geschäfte des
Betriebsrats. Der Betriebsrat kann dem Betriebsausschuss mit der Mehrheit der
Stimmen seiner Mitglieder Aufgaben zur selbständigen Erledigung übertragen;
dies gilt nicht für den Abschluss von Betriebsvereinbarungen. Die Übertragung
bedarf der Schriftform. Die Sätze 2 und 3 gelten entsprechend für den Widerruf
der Übertragung von Aufgaben.


(3) Betriebsräte mit weniger als neun Mitgliedern können die
laufenden Geschäfte auf den Vorsitzenden des Betriebsrats oder andere
Betriebsratsmitglieder übertragen.


 


§ 28 Übertragung von Aufgaben auf Ausschüsse


(1) Der Betriebsrat kann in Betrieben mit mehr als 100
Arbeitnehmern Ausschüsse bilden und ihnen bestimmte Aufgaben übertragen. Für
die Wahl und Abberufung der Ausschussmitglieder gilt § 27 Abs. 1 Satz 3 bis 5
entsprechend. Ist ein Betriebsausschuss gebildet, kann der Betriebsrat den
Ausschüssen Aufgaben zur selbständigen Erledigung übertragen; § 27 Abs. 2 Satz
2 bis 4 gilt entsprechend.


(2) Absatz 1 gilt entsprechend für die Übertragung von
Aufgaben zur selbständigen Entscheidung auf Mitglieder des Betriebsrats in
Ausschüssen, deren Mitglieder vom Betriebsrat und vom Arbeitgeber benannt
werden.


 


§ 28a Übertragung von Aufgaben auf Arbeitsgruppen


(1) In Betrieben mit mehr als 100 Arbeitnehmern kann der
Betriebsrat mit der Mehrheit der Stimmen seiner Mitglieder bestimmte Aufgaben
auf Arbeitsgruppen übertragen; dies erfolgt nach Maßgabe einer mit dem
Arbeitgeber abzuschließenden Rahmenvereinbarung. Die Aufgaben müssen im
Zusammenhang mit den von der Arbeitsgruppe zu erledigenden Tätigkeiten stehen.
Die Übertragung bedarf der Schriftform. Für den Widerruf der Übertragung gelten
Satz 1 erster Halbsatz und Satz 3 entsprechend.


(2) Die Arbeitsgruppe kann im Rahmen der ihr übertragenen
Aufgaben mit dem Arbeitgeber Vereinbarungen schließen; eine Vereinbarung bedarf
der Mehrheit der Stimmen der Gruppenmitglieder. § 77 gilt entsprechend. Können
sich Arbeitgeber und Arbeitsgruppe in einer Angelegenheit nicht einigen, nimmt
der Betriebsrat das Beteiligungsrecht wahr.


 


§ 29 Einberufung der Sitzungen


(1) Vor Ablauf einer Woche nach dem Wahltag hat der
Wahlvorstand die Mitglieder des Betriebsrats zu der nach § 26 Abs. 1
vorgeschriebenen Wahl einzuberufen. Der Vorsitzende des Wahlvorstands leitet
die Sitzung, bis der Betriebsrat aus seiner Mitte einen Wahlleiter bestellt hat.


(2) Die weiteren Sitzungen beruft der Vorsitzende des
Betriebsrats ein. Er setzt die Tagesordnung fest und leitet die Verhandlung.
Der Vorsitzende hat die Mitglieder des Betriebsrats zu den Sitzungen
rechtzeitig unter Mitteilung der Tagesordnung zu laden. Dies gilt auch für die
Schwerbehindertenvertretung sowie für die Jugend- und Auszubildendenvertreter,
soweit sie ein Recht auf Teilnahme an der Betriebsratssitzung haben. Kann ein
Mitglied des Betriebsrats oder der Jugend- und Auszubildendenvertretung an der
Sitzung nicht teilnehmen, so soll es dies unter Angabe der Gründe unverzüglich
dem Vorsitzenden mitteilen. Der Vorsitzende hat für ein verhindertes
Betriebsratsmitglied oder für einen verhinderten Jugend- und
Auszubildendenvertreter das Ersatzmitglied zu laden.


(3) Der Vorsitzende hat eine Sitzung einzuberufen und den
Gegenstand, dessen Beratung beantragt ist, auf die Tagesordnung zu setzen, wenn
dies ein Viertel der Mitglieder des Betriebsrats oder der Arbeitgeber
beantragt.


(4) Der Arbeitgeber nimmt an den Sitzungen, die auf sein
Verlangen anberaumt sind, und an den Sitzungen, zu denen er ausdrücklich
eingeladen ist, teil. Er kann einen Vertreter der Vereinigung der Arbeitgeber,
der er angehört, hinzuziehen.


 


§ 30 Betriebsratssitzungen


Die Sitzungen des Betriebsrats finden in der Regel während
der Arbeitszeit statt. Der Betriebsrat hat bei der Ansetzung von
Betriebsratssitzungen auf die betrieblichen Notwendigkeiten Rücksicht zu
nehmen. Der Arbeitgeber ist vom Zeitpunkt der Sitzung vorher zu verständigen.
Die Sitzungen des Betriebsrats sind nicht öffentlich.


 


§ 31 Teilnahme der Gewerkschaften


Auf Antrag von einem Viertel der Mitglieder des Betriebsrats
kann ein Beauftragter einer im Betriebsrat vertretenen Gewerkschaft an den
Sitzungen beratend teilnehmen; in diesem Fall sind der Zeitpunkt der Sitzung
und die Tagesordnung der Gewerkschaft rechtzeitig mitzuteilen.


 


§ 32 Teilnahme der Schwerbehindertenvertretung


Die Schwerbehindertenvertretung (§ 94 des Neunten Buches
Sozialgesetzbuch) kann an allen Sitzungen des Betriebsrats beratend teilnehmen.


 


§ 33 Beschlüsse des Betriebsrats


(1) Die Beschlüsse des Betriebsrats werden, soweit in diesem
Gesetz nichts anderes bestimmt ist, mit der Mehrheit der Stimmen der anwesenden
Mitglieder gefasst. Bei Stimmengleichheit ist ein Antrag abgelehnt.


(2) Der Betriebsrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens
die Hälfte der Betriebsratsmitglieder an der Beschlussfassung teilnimmt;
Stellvertretung durch Ersatzmitglieder ist zulässig.


(3) Nimmt die Jugend- und Auszubildendenvertretung an der
Beschlussfassung teil, so werden die Stimmen der Jugend- und
Auszubildendenvertreter bei der Feststellung der Stimmenmehrheit mitgezählt.


 


§ 34 Sitzungsniederschrift


(1) Über jede Verhandlung des Betriebsrats ist eine
Niederschrift aufzunehmen, die mindestens den Wortlaut der Beschlüsse und die
Stimmenmehrheit, mit der sie gefasst sind, enthält. Die Niederschrift ist von
dem Vorsitzenden und einem weiteren Mitglied zu unterzeichnen. Der
Niederschrift ist eine Anwesenheitsliste beizufügen, in die sich jeder
Teilnehmer eigenhändig einzutragen hat.


(2) Hat der Arbeitgeber oder ein Beauftragter einer
Gewerkschaft an der Sitzung teilgenommen, so ist ihm der entsprechende Teil der
Niederschrift abschriftlich auszuhändigen. Einwendungen gegen die Niederschrift
sind unverzüglich schriftlich zu erheben; sie sind der Niederschrift
beizufügen.


(3) Die Mitglieder des Betriebsrats haben das Recht, die
Unterlagen des Betriebsrats und seiner Ausschüsse jederzeit einzusehen.


 


§ 35 Aussetzung von Beschlüssen


(1) Erachtet die Mehrheit der Jugend- und
Auszubildendenvertretung oder die Schwerbehindertenvertretung einen Beschluss
des Betriebsrats als eine erhebliche Beeinträchtigung wichtiger Interessen der
durch sie vertretenen Arbeitnehmer, so ist auf ihren Antrag der Beschluss auf
die Dauer von einer Woche vom Zeitpunkt der Beschlussfassung an auszusetzen,
damit in dieser Frist eine Verständigung, gegebenenfalls mit Hilfe der im
Betrieb vertretenen Gewerkschaften, versucht werden kann.


(2) Nach Ablauf der Frist ist über die Angelegenheit neu zu
beschließen. Wird der erste Beschluss bestätigt, so kann der Antrag auf
Aussetzung nicht wiederholt werden; dies gilt auch, wenn der erste Beschluss
nur unerheblich geändert wird.


 


§ 36 Geschäftsordnung


Sonstige Bestimmungen über die Geschäftsführung sollen in
einer schriftlichen Geschäftsordnung getroffen werden, die der Betriebsrat mit
der Mehrheit der Stimmen seiner Mitglieder beschließt.


 


§ 37 Ehrenamtliche Tätigkeit, Arbeitsversäumnis


(1) Die Mitglieder des Betriebsrats führen ihr Amt
unentgeltlich als Ehrenamt.


(2) Mitglieder des Betriebsrats sind von ihrer beruflichen
Tätigkeit ohne Minderung des Arbeitsentgelts zu befreien, wenn und soweit es
nach Umfang und Art des Betriebs zur ordnungsgemäßen Durchführung ihrer
Aufgaben erforderlich ist.


(3) Zum Ausgleich für Betriebsratstätigkeit, die aus
betriebsbedingten Gründen außerhalb der Arbeitszeit durchzuführen ist, hat das
Betriebsratsmitglied Anspruch auf entsprechende Arbeitsbefreiung unter
Fortzahlung des Arbeitsentgelts. Betriebsbedingte Gründe liegen auch vor, wenn
die Betriebsratstätigkeit wegen der unterschiedlichen Arbeitszeiten der
Betriebsratsmitglieder nicht innerhalb der persönlichen Arbeitszeit erfolgen
kann. Die Arbeitsbefreiung ist vor Ablauf eines Monats zu gewähren; ist dies
aus betriebsbedingten Gründen nicht möglich, so ist die aufgewendete Zeit wie
Mehrarbeit zu vergüten.


(4) Das Arbeitsentgelt von Mitgliedern des Betriebsrats darf
einschließlich eines Zeitraums von einem Jahr nach Beendigung der Amtszeit
nicht geringer bemessen werden als das Arbeitsentgelt vergleichbarer
Arbeitnehmer mit betriebsüblicher beruflicher Entwicklung. Dies gilt auch für
allgemeine Zuwendungen des Arbeitgebers.


(5) Soweit nicht zwingende betriebliche Notwendigkeiten
entgegenstehen, dürfen Mitglieder des Betriebsrats einschließlich eines
Zeitraums von einem Jahr nach Beendigung der Amtszeit nur mit Tätigkeiten
beschäftigt werden, die den Tätigkeiten der in Absatz 4 genannten Arbeitnehmer
gleichwertig sind.


(6) Die Absätze 2 und 3 gelten entsprechend für die
Teilnahme an Schulungs- und Bildungsveranstaltungen, soweit diese Kenntnisse
vermitteln, die für die Arbeit des Betriebsrats erforderlich sind. Betriebsbedingte
Gründe im Sinne des Absatzes 3 liegen auch vor, wenn wegen Besonderheiten der
betrieblichen Arbeitszeitgestaltung die Schulung des Betriebsratsmitglieds
außerhalb seiner Arbeitszeit erfolgt; in diesem Fall ist der Umfang des
Ausgleichsanspruchs unter Einbeziehung der Arbeitsbefreiung nach Absatz 2 pro
Schulungstag begrenzt auf die Arbeitszeit eines vollzeitbeschäftigten
Arbeitnehmers. Der Betriebsrat hat bei der Festlegung der zeitlichen Lage der
Teilnahme an Schulungs- und Bildungsveranstaltungen die betrieblichen
Notwendigkeiten zu berücksichtigen. Er hat dem Arbeitgeber die Teilnahme und
die zeitliche Lage der Schulungs- und Bildungsveranstaltungen rechtzeitig
bekannt zu geben. Hält der Arbeitgeber die betrieblichen Notwendigkeiten für
nicht ausreichend berücksichtigt, so kann er die Einigungsstelle anrufen. Der
Spruch der Einigungsstelle ersetzt die Einigung zwischen Arbeitgeber und
Betriebsrat.


(7) Unbeschadet der Vorschrift des Absatzes 6 hat jedes
Mitglied des Betriebsrats während seiner regelmäßigen Amtszeit Anspruch auf
bezahlte Freistellung für insgesamt drei Wochen zur Teilnahme an Schulungs- und
Bildungsveranstaltungen, die von der zuständigen obersten Arbeitsbehörde des
Landes nach Beratung mit den Spitzenorganisationen der Gewerkschaften und der
Arbeitgeberverbände als geeignet anerkannt sind. Der Anspruch nach Satz 1
erhöht sich für Arbeitnehmer, die erstmals das Amt eines Betriebsratsmitglieds
übernehmen und auch nicht zuvor Jugend- und Auszubildendenvertreter waren, auf
vier Wochen. Absatz 6 Satz 2 bis 6 findet Anwendung.


 


§ 38 Freistellungen


(1) Von ihrer beruflichen Tätigkeit sind mindestens
freizustellen in Betrieben mit in der Regel 


200 bis 500          Arbeitnehmern
ein Betriebsratsmitglied,


501 bis 900          Arbeitnehmern
2 Betriebsratsmitglieder,


901 bis 1.500      Arbeitnehmern
3 Betriebsratsmitglieder,


1.501 bis 2.000  Arbeitnehmern
4 Betriebsratsmitglieder,


2.001 bis 3.000  Arbeitnehmern
5 Betriebsratsmitglieder,


3.001 bis 4.000  Arbeitnehmern
6 Betriebsratsmitglieder,


4.001 bis 5.000  Arbeitnehmern
7 Betriebsratsmitglieder,


5.001 bis 6.000  Arbeitnehmern
8 Betriebsratsmitglieder,


6.001 bis 7.000  Arbeitnehmern
9 Betriebsratsmitglieder,


7.001 bis 8.000  Arbeitnehmern
10 Betriebsratsmitglieder,


8.001 bis 9.000  Arbeitnehmern
11 Betriebsratsmitglieder,


9.001 bis 10.000                Arbeitnehmern
12 Betriebsratsmitglieder.


 


In Betrieben mit über 10.000 Arbeitnehmern ist für je
angefangene weitere 2.000 Arbeitnehmer ein weiteres Betriebsratsmitglied
freizustellen. Freistellungen können auch in Form von Teilfreistellungen
erfolgen. Diese dürfen zusammengenommen nicht den Umfang der Freistellungen
nach den Sätzen 1 und 2 überschreiten. Durch Tarifvertrag oder
Betriebsvereinbarung können anderweitige Regelungen über die Freistellung
vereinbart werden.


(2) Die freizustellenden Betriebsratsmitglieder werden nach
Beratung mit dem Arbeitgeber vom Betriebsrat aus seiner Mitte in geheimer Wahl
und nach den Grundsätzen der Verhältniswahl gewählt. Wird nur ein Wahlvorschlag
gemacht, so erfolgt die Wahl nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl; ist nur
ein Betriebsratsmitglied freizustellen, so wird dieses mit einfacher
Stimmenmehrheit gewählt. Der Betriebsrat hat die Namen der Freizustellenden dem
Arbeitgeber bekannt zu geben. Hält der Arbeitgeber eine Freistellung für
sachlich nicht vertretbar, so kann er innerhalb einer Frist von zwei Wochen
nach der Bekanntgabe die Einigungsstelle anrufen. Der Spruch der
Einigungsstelle ersetzt die Einigung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat.
Bestätigt die Einigungsstelle die Bedenken des Arbeitgebers, so hat sie bei der
Bestimmung eines anderen freizustellenden Betriebsratsmitglieds auch den
Minderheitenschutz im Sinne des Satzes 1 zu beachten. Ruft der Arbeitgeber die
Einigungsstelle nicht an, so gilt sein Einverständnis mit den Freistellungen
nach Ablauf der zweiwöchigen Frist als erteilt. Für die Abberufung gilt § 27
Abs. 1 Satz 5 entsprechend.


(3) Der Zeitraum für die Weiterzahlung des nach § 37 Abs. 4
zu bemessenden Arbeitsentgelts und für die Beschäftigung nach § 37 Abs. 5
erhöht sich für Mitglieder des Betriebsrats, die drei volle aufeinanderfolgende
Amtszeiten freigestellt waren, auf zwei Jahre nach Ablauf der Amtszeit.


(4) Freigestellte Betriebsratsmitglieder dürfen von inner-
und außerbetrieblichen Maßnahmen der Berufsbildung nicht ausgeschlossen werden.
Innerhalb eines Jahres nach Beendigung der Freistellung eines
Betriebsratsmitglieds ist diesem im Rahmen der Möglichkeiten des Betriebs
Gelegenheit zu geben, eine wegen der Freistellung unterbliebene betriebsübliche
berufliche Entwicklung nachzuholen. Für Mitglieder des Betriebsrats, die drei
volle aufeinanderfolgende Amtszeiten freigestellt waren, erhöht sich der
Zeitraum nach Satz 2 auf zwei Jahre.


 


§ 39 Sprechstunden


(1) Der Betriebsrat kann während der Arbeitszeit
Sprechstunden einrichten. Zeit und Ort sind mit dem Arbeitgeber zu vereinbaren.
Kommt eine Einigung nicht zustande, so entscheidet die Einigungsstelle. Der
Spruch der Einigungsstelle ersetzt die Einigung zwischen Arbeitgeber und
Betriebsrat.


(2) Führt die Jugend- und Auszubildendenvertretung keine
eigenen Sprechstunden durch, so kann an den Sprechstunden des Betriebsrats ein
Mitglied der Jugend- und Auszubildendenvertretung zur Beratung der in § 60 Abs.
1 genannten Arbeitnehmer teilnehmen.


(3) Versäumnis von Arbeitszeit, die zum Besuch der
Sprechstunden oder durch sonstige Inanspruchnahme des Betriebsrats erforderlich
ist, berechtigt den Arbeitgeber nicht zur Minderung des Arbeitsentgelts des
Arbeitnehmers.


 


§ 40 Kosten und Sachaufwand des Betriebsrats


(1) Die durch die Tätigkeit des Betriebsrats entstehenden
Kosten trägt der Arbeitgeber.


(2) Für die Sitzungen, die Sprechstunden und die laufende
Geschäftsführung hat der Arbeitgeber in erforderlichem Umfang Räume, sachliche
Mittel, Informations- und Kommunikationstechnik sowie Büropersonal zur
Verfügung zu stellen.


 


§ 41 Umlageverbot


Die Erhebung und Leistung von Beiträgen der Arbeitnehmer für
Zwecke des Betriebsrats ist unzulässig.


Vierter Abschnitt


Betriebsversammlung


 


§ 42 Zusammensetzung, Teilversammlung, Abteilungsversammlung


(1) Die Betriebsversammlung besteht aus den Arbeitnehmern
des Betriebs; sie wird von dem Vorsitzenden des Betriebsrats geleitet. Sie ist
nicht öffentlich. Kann wegen der Eigenart des Betriebs eine Versammlung aller
Arbeitnehmer zum gleichen Zeitpunkt nicht stattfinden, so sind
Teilversammlungen durchzuführen.


(2) Arbeitnehmer organisatorisch oder räumlich abgegrenzter
Betriebsteile sind vom Betriebsrat zu Abteilungsversammlungen zusammenzufassen,
wenn dies für die Erörterung der besonderen Belange der Arbeitnehmer
erforderlich ist. Die Abteilungsversammlung wird von einem Mitglied des
Betriebsrats geleitet, das möglichst einem beteiligten Betriebsteil als
Arbeitnehmer angehört. Absatz 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.


 


§ 43 Regelmäßige Betriebs- und Abteilungsversammlungen


(1) Der Betriebsrat hat einmal in jedem Kalendervierteljahr
eine Betriebsversammlung einzuberufen und in ihr einen Tätigkeitsbericht zu
erstatten. Liegen die Voraussetzungen des § 42 Abs. 2 Satz 1 vor, so hat der
Betriebsrat in jedem Kalenderjahr zwei der in Satz 1 genannten
Betriebsversammlungen als Abteilungsversammlungen durchzuführen. Die
Abteilungsversammlungen sollen möglichst gleichzeitig stattfinden. Der
Betriebsrat kann in jedem Kalenderhalbjahr eine weitere Betriebsversammlung
oder, wenn die Voraussetzungen des § 42 Abs. 2 Satz 1 vorliegen, einmal weitere
Abteilungsversammlungen durchführen, wenn dies aus besonderen Gründen
zweckmäßig erscheint.


(2) Der Arbeitgeber ist zu den Betriebs- und Abteilungsversammlungen
unter Mitteilung der Tagesordnung einzuladen. Er ist berechtigt, in den
Versammlungen zu sprechen. Der Arbeitgeber oder sein Vertreter hat mindestens
einmal in jedem Kalenderjahr in einer Betriebsversammlung über das Personal-
und Sozialwesen einschließlich des Stands der Gleichstellung von Frauen und
Männern im Betrieb sowie der Integration der im Betrieb beschäftigten
ausländischen Arbeitnehmer, über die wirtschaftliche Lage und Entwicklung des
Betriebs sowie über den betrieblichen Umweltschutz zu berichten, soweit dadurch
nicht Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse gefährdet werden.


(3) Der Betriebsrat ist berechtigt und auf Wunsch des
Arbeitgebers oder von mindestens einem Viertel der wahlberechtigten
Arbeitnehmer verpflichtet, eine Betriebsversammlung einzuberufen und den
beantragten Beratungsgegenstand auf die Tagesordnung zu setzen. Vom Zeitpunkt
der Versammlungen, die auf Wunsch des Arbeitgebers stattfinden, ist dieser
rechtzeitig zu verständigen.


(4) Auf Antrag einer im Betrieb vertretenen Gewerkschaft
muss der Betriebsrat vor Ablauf von zwei Wochen nach Eingang des Antrags eine
Betriebsversammlung nach Absatz 1 Satz 1 einberufen, wenn im vorhergegangenen
Kalenderhalbjahr keine Betriebsversammlung und keine Abteilungsversammlungen durchgeführt
worden sind.


 


§ 44 Zeitpunkt und Verdienstausfall


(1) Die in den §§ 14a, 17 und 43 Abs. 1 bezeichneten und die
auf Wunsch des Arbeitgebers einberufenen Versammlungen finden während der
Arbeitszeit statt, soweit nicht die Eigenart des Betriebs eine andere Regelung
zwingend erfordert. Die Zeit der Teilnahme an diesen Versammlungen
einschließlich der zusätzlichen Wegezeiten ist den Arbeitnehmern wie
Arbeitszeit zu vergüten. Dies gilt auch dann, wenn die Versammlungen wegen der
Eigenart des Betriebs außerhalb der Arbeitszeit stattfinden; Fahrkosten, die
den Arbeitnehmern durch die Teilnahme an diesen Versammlungen entstehen, sind
vom Arbeitgeber zu erstatten.


(2) Sonstige Betriebs- oder Abteilungsversammlungen finden
außerhalb der Arbeitszeit statt. Hiervon kann im Einvernehmen mit dem
Arbeitgeber abgewichen werden; im Einvernehmen mit dem Arbeitgeber während der
Arbeitszeit durchgeführte Versammlungen berechtigen den Arbeitgeber nicht, das
Arbeitsentgelt der Arbeitnehmer zu mindern.


 


§ 45 Themen der Betriebs- und Abteilungsversammlungen


Die Betriebs- und Abteilungsversammlungen können
Angelegenheiten einschließlich solcher tarifpolitischer, sozialpolitischer,
umweltpolitischer und wirtschaftlicher Art sowie Fragen der Förderung der
Gleichstellung von Frauen und Männern und der Vereinbarkeit von Familie und
Erwerbstätigkeit sowie der Integration der im Betrieb beschäftigten
ausländischen Arbeitnehmer behandeln, die den Betrieb oder seine Arbeitnehmer
unmittelbar betreffen; die Grundsätze des § 74 Abs. 2 finden Anwendung. Die
Betriebs- und Abteilungsversammlungen können dem Betriebsrat Anträge
unterbreiten und zu seinen Beschlüssen Stellung nehmen.


 


§ 46 Beauftragte der Verbände


(1) An den Betriebs- oder Abteilungsversammlungen können
Beauftragte der im Betrieb vertretenen Gewerkschaften beratend teilnehmen.
Nimmt der Arbeitgeber an Betriebs- oder Abteilungsversammlungen teil, so kann
er einen Beauftragten der Vereinigung der Arbeitgeber, der er angehört,
hinzuziehen.


(2) Der Zeitpunkt und die Tagesordnung der Betriebs- oder
Abteilungsversammlungen sind den im Betriebsrat vertretenen Gewerkschaften
rechtzeitig schriftlich mitzuteilen.


Fünfter Abschnitt


Gesamtbetriebsrat


 


§ 47 Voraussetzungen der Errichtung, Mitgliederzahl,
Stimmengewicht *)


(1) Bestehen in einem Unternehmen mehrere Betriebsräte, so
ist ein Gesamtbetriebsrat zu errichten.


(2) In den Gesamtbetriebsrat entsendet jeder Betriebsrat mit
bis zu drei Mitgliedern eines seiner Mitglieder; jeder Betriebsrat mit mehr als
drei Mitgliedern entsendet zwei seiner Mitglieder. Die Geschlechter sollen
angemessen berücksichtigt werden.


(3) Der Betriebsrat hat für jedes Mitglied des
Gesamtbetriebsrats mindestens ein Ersatzmitglied zu bestellen und die
Reihenfolge des Nachrückens festzulegen.


(4) Durch Tarifvertrag oder Betriebsvereinbarung kann die
Mitgliederzahl des Gesamtbetriebsrats abweichend von Absatz 2 Satz 1 geregelt
werden.


(5) Gehören nach Absatz 2 Satz 1 dem Gesamtbetriebsrat mehr
als vierzig Mitglieder an und besteht keine tarifliche Regelung nach Absatz 4,
so ist zwischen Gesamtbetriebsrat und Arbeitgeber eine Betriebsvereinbarung
über die Mitgliederzahl des Gesamtbetriebsrats abzuschließen, in der bestimmt
wird, dass Betriebsräte mehrerer Betriebe eines Unternehmens, die regional oder
durch gleichartige Interessen miteinander verbunden sind, gemeinsam Mitglieder
in den Gesamtbetriebsrat entsenden.


(6) Kommt im Fall des Absatzes 5 eine Einigung nicht
zustande, so entscheidet eine für das Gesamtunternehmen zu bildende
Einigungsstelle. Der Spruch der Einigungsstelle ersetzt die Einigung zwischen
Arbeitgeber und Gesamtbetriebsrat.


(7) Jedes Mitglied des Gesamtbetriebsrats hat so viele
Stimmen, wie in dem Betrieb, in dem es gewählt wurde, wahlberechtigte
Arbeitnehmer in der Wählerliste eingetragen sind. Entsendet der Betriebsrat
mehrere Mitglieder, so stehen ihnen die Stimmen nach Satz 1 anteilig zu.


(8) Ist ein Mitglied des Gesamtbetriebsrats für mehrere
Betriebe entsandt worden, so hat es so viele Stimmen, wie in den Betrieben, für
die es entsandt ist, wahlberechtigte Arbeitnehmer in den Wählerlisten
eingetragen sind; sind mehrere Mitglieder entsandt worden, gilt Absatz 7 Satz 2
entsprechend.


(9) Für Mitglieder des Gesamtbetriebsrats, die aus einem
gemeinsamen Betrieb mehrerer Unternehmen entsandt worden sind, können durch
Tarifvertrag oder Betriebsvereinbarung von den Absätzen 7 und 8 abweichende
Regelungen getroffen werden. 


----- 


+)


Gemäß Artikel 14 Satz 2 des Gesetzes zur Reform des
Betriebsverfassungsgesetzes (BetrVerf-Reformgesetz) vom 23. Juli 2001 (BGBl. I
S. 1852) gilt § 47 Abs. 2 (Artikel 1 Nr. 35 Buchstabe a des
BetrVerf-Reformgesetzes) für im Zeitpunkt des Inkrafttretens bestehende Betriebsräte
erst bei deren Neuwahl. 


 


§ 48 Ausschluss von Gesamtbetriebsratsmitgliedern


Mindestens ein Viertel der wahlberechtigten Arbeitnehmer des
Unternehmens, der Arbeitgeber, der Gesamtbetriebsrat oder eine im Unternehmen
vertretene Gewerkschaft können beim Arbeitsgericht den Ausschluss eines
Mitglieds aus dem Gesamtbetriebsrat wegen grober Verletzung seiner gesetzlichen
Pflichten beantragen.


 


§ 49 Erlöschen der Mitgliedschaft


Die Mitgliedschaft im Gesamtbetriebsrat endet mit dem
Erlöschen der Mitgliedschaft im Betriebsrat, durch Amtsniederlegung, durch
Ausschluss aus dem Gesamtbetriebsrat auf Grund einer gerichtlichen Entscheidung
oder Abberufung durch den Betriebsrat.


 


§ 50 Zuständigkeit


(1) Der Gesamtbetriebsrat ist zuständig für die Behandlung von
Angelegenheiten, die das Gesamtunternehmen oder mehrere Betriebe betreffen und
nicht durch die einzelnen Betriebsräte innerhalb ihrer Betriebe geregelt werden
können; seine Zuständigkeit erstreckt sich insoweit auch auf Betriebe ohne
Betriebsrat. Er ist den einzelnen Betriebsräten nicht übergeordnet.


(2) Der Betriebsrat kann mit der Mehrheit der Stimmen seiner
Mitglieder den Gesamtbetriebsrat beauftragen, eine Angelegenheit für ihn zu
behandeln. Der Betriebsrat kann sich dabei die Entscheidungsbefugnis vorbehalten.
§ 27 Abs. 2 Satz 3 und 4 gilt entsprechend.


 


§ 51 Geschäftsführung


(1) Für den Gesamtbetriebsrat gelten § 25 Abs. 1, die §§ 26,
27 Abs. 2 und 3, § 28 Abs. 1 Satz 1 und 3, Abs. 2, die §§ 30, 31, 34, 35, 36,
37 Abs. 1 bis 3 sowie die §§ 40 und 41 entsprechend. § 27 Abs. 1 gilt
entsprechend mit der Maßgabe, dass der Gesamtbetriebsausschuss aus dem
Vorsitzenden des Gesamtbetriebsrats, dessen Stellvertreter und bei
Gesamtbetriebsräten mit 


9 bis 16                 Mitgliedern


                aus 3
weiteren Ausschußmitgliedern,


17 bis 24              Mitgliedern


                aus 5
weiteren Ausschußmitgliedern,


25 bis 36              Mitgliedern


                aus 7
weiteren Ausschußmitgliedern,


mehr als 36        Mitgliedern


                aus 9
weiteren Ausschußmitgliedern


 


besteht.


(2) Ist ein Gesamtbetriebsrat zu errichten, so hat der
Betriebsrat der Hauptverwaltung des Unternehmens oder, soweit ein solcher
Betriebsrat nicht besteht, der Betriebsrat des nach der Zahl der
wahlberechtigten Arbeitnehmer größten Betriebs zu der Wahl des Vorsitzenden und
des stellvertretenden Vorsitzenden des Gesamtbetriebsrats einzuladen. Der
Vorsitzende des einladenden Betriebsrats hat die Sitzung zu leiten, bis der
Gesamtbetriebsrat aus seiner Mitte einen Wahlleiter bestellt hat. § 29 Abs. 2
bis 4 gilt entsprechend.


(3) Die Beschlüsse des Gesamtbetriebsrats werden, soweit
nichts anderes bestimmt ist, mit Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder
gefasst. Bei Stimmengleichheit ist ein Antrag abgelehnt. Der Gesamtbetriebsrat
ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder an der
Beschlussfassung teilnimmt und die Teilnehmenden mindestens die Hälfte aller
Stimmen vertreten; Stellvertretung durch Ersatzmitglieder ist zulässig. § 33
Abs. 3 gilt entsprechend.


(4) Auf die Beschlussfassung des Gesamtbetriebsausschusses
und weiterer Ausschüsse des Gesamtbetriebsrats ist § 33 Abs. 1 und 2
anzuwenden.


(5) Die Vorschriften über die Rechte und Pflichten des
Betriebsrats gelten entsprechend für den Gesamtbetriebsrat, soweit dieses
Gesetz keine besonderen Vorschriften enthält.


 


§ 52 Teilnahme der Gesamtschwerbehindertenvertretung


Die Gesamtschwerbehindertenvertretung (§ 97 Abs. 1 des
Neunten Buches Sozialgesetzbuch) kann an allen Sitzungen des Gesamtbetriebsrats
beratend teilnehmen.


 


§ 53 Betriebsräteversammlung


(1) Mindestens einmal in jedem Kalenderjahr hat der
Gesamtbetriebsrat die Vorsitzenden und die stellvertretenden Vorsitzenden der
Betriebsräte sowie die weiteren Mitglieder der Betriebsausschüsse zu einer
Versammlung einzuberufen. Zu dieser Versammlung kann der Betriebsrat abweichend
von Satz 1 aus seiner Mitte andere Mitglieder entsenden, soweit dadurch die
Gesamtzahl der sich für ihn nach Satz 1 ergebenden Teilnehmer nicht
überschritten wird.


(2) In der Betriebsräteversammlung hat 


1. der Gesamtbetriebsrat einen Tätigkeitsbericht,


2. der Unternehmer einen Bericht über das Personal- und
Sozialwesen einschließlich des Stands der Gleichstellung von Frauen und Männern
im Unternehmen, der Integration der im Unternehmen beschäftigten ausländischen
Arbeitnehmer, über die wirtschaftliche Lage und Entwicklung des Unternehmens
sowie über Fragen des Umweltschutzes in Unternehmen, soweit dadurch nicht
Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse gefährdet werden,


zu erstatten.


(3) Der Gesamtbetriebsrat kann die Betriebsräteversammlung
in Form von Teilversammlungen durchführen. Im Übrigen gelten § 42 Abs. 1 Satz 1
zweiter Halbsatz und Satz 2, § 43 Abs. 2 Satz 1 und 2 sowie die §§ 45 und 46
entsprechend.


Sechster Abschnitt


Konzernbetriebsrat


 


§ 54 Errichtung des Konzernbetriebsrats


(1) Für einen Konzern (§ 18 Abs. 1 des Aktiengesetzes) kann
durch Beschlüsse der einzelnen Gesamtbetriebsräte ein Konzernbetriebsrat
errichtet werden. Die Errichtung erfordert die Zustimmung der Gesamtbetriebsräte
der Konzernunternehmen, in denen insgesamt mehr als 50 vom Hundert der
Arbeitnehmer der Konzernunternehmen beschäftigt sind.


(2) Besteht in einem Konzernunternehmen nur ein Betriebsrat,
so nimmt dieser die Aufgaben eines Gesamtbetriebsrats nach den Vorschriften
dieses Abschnitts wahr.


 


§ 55 Zusammensetzung des Konzernbetriebsrats, Stimmengewicht


(1) In den Konzernbetriebsrat entsendet jeder
Gesamtbetriebsrat zwei seiner Mitglieder. Die Geschlechter sollen angemessen
berücksichtigt werden.


(2) Der Gesamtbetriebsrat hat für jedes Mitglied des
Konzernbetriebsrats mindestens ein Ersatzmitglied zu bestellen und die
Reihenfolge des Nachrückens festzulegen.


(3) Jedem Mitglied des Konzernbetriebsrats stehen die
Stimmen der Mitglieder des entsendenden Gesamtbetriebsrats je zur Hälfte zu.


(4) Durch Tarifvertrag oder Betriebsvereinbarung kann die
Mitgliederzahl des Konzernbetriebsrats abweichend von Absatz 1 Satz 1 geregelt
werden. § 47 Abs. 5 bis 9 gilt entsprechend.


 


§ 56 Ausschluss von Konzernbetriebsratsmitgliedern


Mindestens ein Viertel der wahlberechtigten Arbeitnehmer der
Konzernunternehmen, der Arbeitgeber, der Konzernbetriebsrat oder eine im
Konzern vertretene Gewerkschaft können beim Arbeitsgericht den Ausschluss eines
Mitglieds aus dem Konzernbetriebsrat wegen grober Verletzung seiner
gesetzlichen Pflichten beantragen.


 


§ 57 Erlöschen der Mitgliedschaft


Die Mitgliedschaft im Konzernbetriebsrat endet mit dem
Erlöschen der Mitgliedschaft im Gesamtbetriebsrat, durch Amtsniederlegung,
durch Ausschluss aus dem Konzernbetriebsrat aufgrund einer gerichtlichen
Entscheidung oder Abberufung durch den Gesamtbetriebsrat.


 


§ 58 Zuständigkeit


(1) Der Konzernbetriebsrat ist zuständig für die Behandlung
von Angelegenheiten, die den Konzern oder mehrere Konzernunternehmen betreffen
und nicht durch die einzelnen Gesamtbetriebsräte innerhalb ihrer Unternehmen
geregelt werden können; seine Zuständigkeit erstreckt sich insoweit auch auf
Unternehmen, die einen Gesamtbetriebsrat nicht gebildet haben, sowie auf
Betriebe der Konzernunternehmen ohne Betriebsrat. Er ist den einzelnen
Gesamtbetriebsräten nicht übergeordnet.


(2) Der Gesamtbetriebsrat kann mit der Mehrheit der Stimmen
seiner Mitglieder den Konzernbetriebsrat beauftragen, eine Angelegenheit für
ihn zu behandeln. Der Gesamtbetriebsrat kann sich dabei die
Entscheidungsbefugnis vorbehalten. § 27 Abs. 2 Satz 3 und 4 gilt entsprechend.


 


§ 59 Geschäftsführung


(1) Für den Konzernbetriebsrat gelten § 25 Abs. 1, die §§
26, 27 Abs. 2 und 3, § 28 Abs. 1 Satz 1 und 3, Abs. 2, die §§ 30, 31, 34, 35,
36, 37 Abs. 1 bis 3 sowie die §§ 40, 41 und 51 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 3 bis 5
entsprechend.


(2) Ist ein Konzernbetriebsrat zu errichten, so hat der
Gesamtbetriebsrat des herrschenden Unternehmens oder, soweit ein solcher
Gesamtbetriebsrat nicht besteht, der Gesamtbetriebsrat des nach der Zahl der
wahlberechtigten Arbeitnehmer größten Konzernunternehmens zu der Wahl des
Vorsitzenden und des stellvertretenden Vorsitzenden des Konzernbetriebsrats
einzuladen. Der Vorsitzende des einladenden Gesamtbetriebsrats hat die Sitzung
zu leiten, bis der Konzernbetriebsrat aus seiner Mitte einen Wahlleiter
bestellt hat. § 29 Abs. 2 bis 4 gilt entsprechend.


 


§ 59a Teilnahme der Konzernschwerbehindertenvertretung


Die Konzernschwerbehindertenvertretung (§ 97 Abs. 2 des
Neunten Buches Sozialgesetzbuch) kann an allen Sitzungen des
Konzernbetriebsrats beratend teilnehmen.


Dritter Teil


Jugend- und Auszubildendenvertretung


Erster Abschnitt


Betriebliche Jugend- und Auszubildendenvertretung


 


§ 60 Errichtung und Aufgabe


(1) In Betrieben mit in der Regel mindestens fünf
Arbeitnehmern, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben (jugendliche
Arbeitnehmer) oder die zu ihrer Berufsausbildung beschäftigt sind und das 25.
Lebensjahr noch nicht vollendet haben, werden Jugend- und
Auszubildendenvertretungen gewählt.


(2) Die Jugend- und Auszubildendenvertretung nimmt nach
Maßgabe der folgenden Vorschriften die besonderen Belange der in Absatz 1
genannten Arbeitnehmer wahr.


 


§ 61 Wahlberechtigung und Wählbarkeit


(1) Wahlberechtigt sind alle in § 60 Abs. 1 genannten
Arbeitnehmer des Betriebs.


(2) Wählbar sind alle Arbeitnehmer des Betriebs, die das 25.
Lebensjahr noch nicht vollendet haben; § 8 Abs. 1 Satz 3 findet Anwendung.
Mitglieder des Betriebsrats können nicht zu Jugend- und
Auszubildendenvertretern gewählt werden.


 


§ 62 Zahl der Jugend- und Auszubildendenvertreter,
Zusammensetzung der Jugend- und Auszubildendenvertretung


(1) Die Jugend- und Auszubildendenvertretung besteht in
Betrieben mit in der Regel 


5 bis 20 der in § 60 Abs. 1 genannten Arbeitnehmer aus einer
Person, 


21 bis 50 der in § 60 Abs. 1 genannten Arbeitnehmer aus 3
Mitgliedern, 


51 bis 150 der in § 60 Abs. 1 genannten Arbeitnehmer aus 5
Mitgliedern, 


151 bis 300 der in § 60 Abs. 1 genannten Arbeitnehmer aus 7
Mitgliedern, 


301 bis 500 der in § 60 Abs. 1 genannten Arbeitnehmer aus 9
Mitgliedern, 


501 bis 700 der in § 60 Abs. 1 genannten Arbeitnehmer aus 11
Mitgliedern, 


701 bis 1.000 der in § 60 Abs. 1 genannten Arbeitnehmer aus
13 Mitgliedern, 


mehr als 1.000 der in § 60 Abs. 1 genannten Arbeitnehmer aus
15 Mitgliedern.


(2) Die Jugend- und Auszubildendenvertretung soll sich
möglichst aus Vertretern der verschiedenen Beschäftigungsarten und
Ausbildungsberufe der im Betrieb tätigen in § 60 Abs. 1 genannten Arbeitnehmer
zusammensetzen.


(3) Das Geschlecht, das unter den in § 60 Abs. 1 genannten
Arbeitnehmern in der Minderheit ist, muss mindestens entsprechend seinem
zahlenmäßigen Verhältnis in der Jugend- und Auszubildendenvertretung vertreten
sein, wenn diese aus mindestens drei Mitgliedern besteht.


 


§ 63 Wahlvorschriften


(1) Die Jugend- und Auszubildendenvertretung wird in
geheimer und unmittelbarer Wahl gewählt.


(2) Spätestens acht Wochen vor Ablauf der Amtszeit der
Jugend- und Auszubildendenvertretung bestellt der Betriebsrat den Wahlvorstand
und seinen Vorsitzenden. Für die Wahl der Jugend- und Auszubildendenvertreter
gelten § 14 Abs. 2 bis 5, § 16 Abs. 1 Satz 4 bis 6, § 18 Abs. 1 Satz 1 und Abs.
3 sowie die §§ 19 und 20 entsprechend.


(3) Bestellt der Betriebsrat den Wahlvorstand nicht oder
nicht spätestens sechs Wochen vor Ablauf der Amtszeit der Jugend- und
Auszubildendenvertretung oder kommt der Wahlvorstand seiner Verpflichtung nach
§ 18 Abs. 1 Satz 1 nicht nach, so gelten § 16 Abs. 2 Satz 1 und 2, Abs. 3 Satz
1 und § 18 Abs. 1 Satz 2 entsprechend; der Antrag beim Arbeitsgericht kann auch
von jugendlichen Arbeitnehmern gestellt werden.


(4) In Betrieben mit in der Regel fünf bis fünfzig der in §
60 Abs. 1 genannten Arbeitnehmer gilt auch § 14a entsprechend. Die Frist zur
Bestellung des Wahlvorstands wird im Fall des Absatzes 2 Satz 1 auf vier Wochen
und im Fall des Absatzes 3 Satz 1 auf drei Wochen verkürzt.


(5) In Betrieben mit in der Regel 51 bis 100 der in § 60
Abs. 1 genannten Arbeitnehmer gilt § 14a Abs. 5 entsprechend.


 


§ 64 Zeitpunkt der Wahlen und Amtszeit


(1) Die regelmäßigen Wahlen der Jugend- und
Auszubildendenvertretung finden alle zwei Jahre in der Zeit vom 1. Oktober bis
30. November statt. Für die Wahl der Jugend- und Auszubildendenvertretung
außerhalb dieser Zeit gilt § 13 Abs. 2 Nr. 2 bis 6 und Abs. 3 entsprechend.


(2) Die regelmäßige Amtszeit der Jugend- und
Auszubildendenvertretung beträgt zwei Jahre. Die Amtszeit beginnt mit der
Bekanntgabe des Wahlergebnisses oder, wenn zu diesem Zeitpunkt noch eine
Jugend- und Auszubildendenvertretung besteht, mit Ablauf von deren Amtszeit.
Die Amtszeit endet spätestens am 30. November des Jahres, in dem nach Absatz 1
Satz 1 die regelmäßigen Wahlen stattfinden. In dem Fall des § 13 Abs. 3 Satz 2
endet die Amtszeit spätestens am 30. November des Jahres, in dem die Jugend-
und Auszubildendenvertretung neu zu wählen ist. In dem Fall des § 13 Abs. 2 Nr.
2 endet die Amtszeit mit der Bekanntgabe des Wahlergebnisses der neu gewählten
Jugend- und Auszubildendenvertretung.


(3) Ein Mitglied der Jugend- und Auszubildendenvertretung,
das im Laufe der Amtszeit das 25. Lebensjahr vollendet, bleibt bis zum Ende der
Amtszeit Mitglied der Jugend- und Auszubildendenvertretung.


 


§ 65 Geschäftsführung


(1) Für die Jugend- und Auszubildendenvertretung gelten § 23
Abs. 1, die §§ 24, 25, 26, 28 Abs. 1 Satz 1 und 2, die §§ 30, 31, 33 Abs. 1 und
2 sowie die §§ 34, 36, 37, 40 und 41 entsprechend.


(2) Die Jugend- und Auszubildendenvertretung kann nach
Verständigung des Betriebsrats Sitzungen abhalten; § 29 gilt entsprechend. An
diesen Sitzungen kann der Betriebsratsvorsitzende oder ein beauftragtes
Betriebsratsmitglied teilnehmen.


 


§ 66 Aussetzung von Beschlüssen des Betriebsrats


(1) Erachtet die Mehrheit der Jugend- und
Auszubildendenvertreter einen Beschluss des Betriebsrats als eine erhebliche
Beeinträchtigung wichtiger Interessen der in § 60 Abs. 1 genannten
Arbeitnehmer, so ist auf ihren Antrag der Beschluss auf die Dauer von einer
Woche auszusetzen, damit in dieser Frist eine Verständigung, gegebenenfalls mit
Hilfe der im Betrieb vertretenen Gewerkschaften, versucht werden kann.


(2) Wird der erste Beschluss bestätigt, so kann der Antrag
auf Aussetzung nicht wiederholt werden; dies gilt auch, wenn der erste
Beschluss nur unerheblich geändert wird.


 


§ 67 Teilnahme an Betriebsratssitzungen


(1) Die Jugend- und Auszubildendenvertretung kann zu allen
Betriebsratssitzungen einen Vertreter entsenden. Werden Angelegenheiten
behandelt, die besonders die in § 60 Abs. 1 genannten Arbeitnehmer betreffen,
so hat zu diesen Tagesordnungspunkten die gesamte Jugend- und
Auszubildendenvertretung ein Teilnahmerecht.


(2) Die Jugend- und Auszubildendenvertreter haben
Stimmrecht, soweit die zu fassenden Beschlüsse des Betriebsrats überwiegend die
in § 60 Abs. 1 genannten Arbeitnehmer betreffen.


(3) Die Jugend- und Auszubildendenvertretung kann beim
Betriebsrat beantragen, Angelegenheiten, die besonders die in § 60 Abs. 1
genannten Arbeitnehmer betreffen und über die sie beraten hat, auf die nächste
Tagesordnung zu setzen. Der Betriebsrat soll Angelegenheiten, die besonders die
in § 60 Abs. 1 genannten Arbeitnehmer betreffen, der Jugend- und
Auszubildendenvertretung zur Beratung zuleiten.


 


§ 68 Teilnahme an gemeinsamen Besprechungen


Der Betriebsrat hat die Jugend- und Auszubildendenvertretung
zu Besprechungen zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat beizuziehen, wenn
Angelegenheiten behandelt werden, die besonders die in § 60 Abs. 1 genannten
Arbeitnehmer betreffen.


 


§ 69 Sprechstunden


In Betrieben, die in der Regel mehr als fünfzig der in § 60
Abs. 1 genannten Arbeitnehmer beschäftigen, kann die Jugend- und
Auszubildendenvertretung Sprechstunden während der Arbeitszeit einrichten. Zeit
und Ort sind durch Betriebsrat und Arbeitgeber zu vereinbaren. § 39 Abs. 1 Satz
3 und 4 und Abs. 3 gilt entsprechend. An den Sprechstunden der Jugend- und
Auszubildendenvertretung kann der Betriebsratsvorsitzende oder ein beauftragtes
Betriebsratsmitglied beratend teilnehmen.


 


§ 70 Allgemeine Aufgaben


(1) Die Jugend- und Auszubildendenvertretung hat folgende
allgemeine Aufgaben: 


1. Maßnahmen, die den in § 60 Abs. 1 genannten Arbeitnehmern
dienen, insbesondere in Fragen der Berufsbildung und der Übernahme der zu ihrer
Berufsausbildung Beschäftigten in ein Arbeitsverhältnis, beim Betriebsrat zu
beantragen;


1a. Maßnahmen zur Durchsetzung der tatsächlichen
Gleichstellung der in § 60 Abs. 1 genannten Arbeitnehmer entsprechend § 80 Abs.
1 Nr. 2a und 2b beim Betriebsrat zu beantragen;


2. darüber zu wachen, dass die zugunsten der in § 60 Abs. 1
genannten Arbeitnehmer geltenden Gesetze, Verordnungen,
Unfallverhütungsvorschriften, Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen
durchgeführt werden;


3. Anregungen von in § 60 Abs. 1 genannten Arbeitnehmern,
insbesondere in Fragen der Berufsbildung, entgegenzunehmen und, falls sie
berechtigt erscheinen, beim Betriebsrat auf eine Erledigung hinzuwirken. Die
Jugend- und Auszubildendenvertretung hat die betroffenen in § 60 Abs. 1
genannten Arbeitnehmer über den Stand und das Ergebnis der Verhandlungen zu
informieren;


4. die Integration ausländischer, in § 60 Abs. 1 genannter
Arbeitnehmer im Betrieb zu fördern und entsprechende Maßnahmen beim Betriebsrat
zu beantragen.


(2) Zur Durchführung ihrer Aufgaben ist die Jugend- und
Auszubildendenvertretung durch den Betriebsrat rechtzeitig und umfassend zu
unterrichten. Die Jugend- und Auszubildendenvertretung kann verlangen, dass ihr
der Betriebsrat die zur Durchführung ihrer Aufgaben erforderlichen Unterlagen
zur Verfügung stellt.


 


§ 71 Jugend- und Auszubildendenversammlung


Die Jugend- und Auszubildendenvertretung kann vor oder nach
jeder Betriebsversammlung im Einvernehmen mit dem Betriebsrat eine betriebliche
Jugend- und Auszubildendenversammlung einberufen. Im Einvernehmen mit
Betriebsrat und Arbeitgeber kann die betriebliche Jugend- und
Auszubildendenversammlung auch zu einem anderen Zeitpunkt einberufen werden. §
43 Abs. 2 Satz 1 und 2, die §§ 44 bis 46 und § 65 Abs. 2 Satz 2 gelten
entsprechend.


Zweiter Abschnitt


Gesamt-Jugend- und Auszubildendenvertretung


 


§ 72 Voraussetzungen der Errichtung, Mitgliederzahl,
Stimmengewicht


(1) Bestehen in einem Unternehmen mehrere Jugend- und
Auszubildendenvertretungen, so ist eine Gesamt-Jugend- und
Auszubildendenvertretung zu errichten.


(2) In die Gesamt-Jugend- und Auszubildendenvertretung
entsendet jede Jugend- und Auszubildendenvertretung ein Mitglied.


(3) Die Jugend- und Auszubildendenvertretung hat für das
Mitglied der Gesamt-Jugend- und Auszubildendenvertretung mindestens ein
Ersatzmitglied zu bestellen und die Reihenfolge des Nachrückens festzulegen.


(4) Durch Tarifvertrag oder Betriebsvereinbarung kann die
Mitgliederzahl der Gesamt-Jugend- und Auszubildendenvertretung abweichend von
Absatz 2 geregelt werden.


(5) Gehören nach Absatz 2 der Gesamt-Jugend- und
Auszubildendenvertretung mehr als zwanzig Mitglieder an und besteht keine
tarifliche Regelung nach Absatz 4, so ist zwischen Gesamtbetriebsrat und
Arbeitgeber eine Betriebsvereinbarung über die Mitgliederzahl der
Gesamt-Jugend- und Auszubildendenvertretung abzuschließen, in der bestimmt
wird, dass Jugend- und Auszubildendenvertretungen mehrerer Betriebe eines
Unternehmens, die regional oder durch gleichartige Interessen miteinander
verbunden sind, gemeinsam Mitglieder in die Gesamt-Jugend- und
Auszubildendenvertretung entsenden.


(6) Kommt im Fall des Absatzes 5 eine Einigung nicht
zustande, so entscheidet eine für das Gesamtunternehmen zu bildende
Einigungsstelle. Der Spruch der Einigungsstelle ersetzt die Einigung zwischen
Arbeitgeber und Gesamtbetriebsrat.


(7) Jedes Mitglied der Gesamt-Jugend- und
Auszubildendenvertretung hat so viele Stimmen, wie in dem Betrieb, in dem es
gewählt wurde, in § 60 Abs. 1 genannte Arbeitnehmer in der Wählerliste
eingetragen sind. Ist ein Mitglied der Gesamt-Jugend- und
Auszubildendenvertretung für mehrere Betriebe entsandt worden, so hat es so
viele Stimmen, wie in den Betrieben, für die es entsandt ist, in § 60 Abs. 1
genannte Arbeitnehmer in den Wählerlisten eingetragen sind. Sind mehrere
Mitglieder der Jugend- und Auszubildendenvertretung entsandt worden, so stehen
diesen die Stimmen nach Satz 1 anteilig zu.


(8) Für Mitglieder der Gesamt-Jugend- und
Auszubildendenvertretung, die aus einem gemeinsamen Betrieb mehrerer
Unternehmen entsandt worden sind, können durch Tarifvertrag oder
Betriebsvereinbarung von Absatz 7 abweichende Regelungen getroffen werden.


 


§ 73 Geschäftsführung und Geltung sonstiger Vorschriften


(1) Die Gesamt-Jugend- und Auszubildendenvertretung kann
nach Verständigung des Gesamtbetriebsrats Sitzungen abhalten. An den Sitzungen
kann der Vorsitzende des Gesamtbetriebsrats oder ein beauftragtes Mitglied des
Gesamtbetriebsrats teilnehmen.


(2) Für die Gesamt-Jugend- und Auszubildendenvertretung
gelten § 25 Abs. 1, die §§ 26, 28 Abs. 1 Satz 1, die §§ 30, 31, 34, 36, 37 Abs.
1 bis 3, die §§ 40, 41, 48, 49, 50, 51 Abs. 2 bis 5 sowie die §§ 66 bis 68
entsprechend.


Dritter Abschnitt


Konzern-Jugend- und Auszubildendenvertretung


 


§ 73a Voraussetzung der Errichtung, Mitgliederzahl,
Stimmengewicht


(1) Bestehen in einem Konzern (§ 18 Abs. 1 des
Aktiengesetzes) mehrere Gesamt-Jugend- und Auszubildendenvertretungen, kann
durch Beschlüsse der einzelnen Gesamt-Jugend- und Auszubildendenvertretungen
eine Konzern-Jugend- und Auszubildendenvertretung errichtet werden. Die
Errichtung erfordert die Zustimmung der Gesamt-Jugend- und
Auszubildendenvertretungen der Konzernunternehmen, in denen insgesamt
mindestens 75 vom Hundert der in § 60 Abs. 1 genannten Arbeitnehmer beschäftigt
sind. Besteht in einem Konzernunternehmen nur eine Jugend- und
Auszubildendenvertretung, so nimmt diese die Aufgaben einer Gesamt-Jugend- und
Auszubildendenvertretung nach den Vorschriften dieses Abschnitts wahr.


(2) In die Konzern-Jugend- und Auszubildendenvertretung
entsendet jede Gesamt-Jugend- und Auszubildendenvertretung eines ihrer
Mitglieder. Sie hat für jedes Mitglied mindestens ein Ersatzmitglied zu
bestellen und die Reihenfolge des Nachrückens festzulegen.


(3) Jedes Mitglied der Konzern-Jugend- und
Auszubildendenvertretung hat so viele Stimmen, wie die Mitglieder der
entsendenden Gesamt-Jugend- und Auszubildendenvertretung insgesamt Stimmen haben.


(4) § 72 Abs. 4 bis 8 gilt entsprechend.


 


§ 73b Geschäftsführung und Geltung sonstiger Vorschriften


(1) Die Konzern-Jugend- und Auszubildendenvertretung kann
nach Verständigung des Konzernbetriebsrats Sitzungen abhalten. An den Sitzungen
kann der Vorsitzende oder ein beauftragtes Mitglied des Konzernbetriebsrats
teilnehmen.


(2) Für die Konzern-Jugend- und Auszubildendenvertretung
gelten § 25 Abs. 1, die §§ 26, 28 Abs. 1 Satz 1, die §§ 30, 31, 34, 36, 37 Abs.
1 bis 3, die §§ 40, 41, 51 Abs. 3 bis 5, die §§ 56, 57, 58, 59 Abs. 2 und die
§§ 66 bis 68 entsprechend.


Vierter Teil


Mitwirkung und Mitbestimmung der Arbeitnehmer


Erster Abschnitt


Allgemeines


 


§ 74 Grundsätze für die Zusammenarbeit


(1) Arbeitgeber und Betriebsrat sollen mindestens einmal im
Monat zu einer Besprechung zusammentreten. Sie haben über strittige Fragen mit
dem ernsten Willen zur Einigung zu verhandeln und Vorschläge für die Beilegung
von Meinungsverschiedenheiten zu machen.


(2) Maßnahmen des Arbeitskampfes zwischen Arbeitgeber und
Betriebsrat sind unzulässig; Arbeitskämpfe tariffähiger Parteien werden
hierdurch nicht berührt. Arbeitgeber und Betriebsrat haben Betätigungen zu
unterlassen, durch die der Arbeitsablauf oder der Frieden des Betriebs
beeinträchtigt werden. Sie haben jede parteipolitische Betätigung im Betrieb zu
unterlassen; die Behandlung von Angelegenheiten tarifpolitischer,
sozialpolitischer, umweltpolitischer und wirtschaftlicher Art, die den Betrieb
oder seine Arbeitnehmer unmittelbar betreffen, wird hierdurch nicht berührt.


(3) Arbeitnehmer, die im Rahmen dieses Gesetzes Aufgaben
übernehmen, werden hierdurch in der Betätigung für ihre Gewerkschaft auch im
Betrieb nicht beschränkt.


 


§ 75 Grundsätze für die Behandlung der Betriebsangehörigen


(1) Arbeitgeber und Betriebsrat haben darüber zu wachen,
dass alle im Betrieb tätigen Personen nach den Grundsätzen von Recht und
Billigkeit behandelt werden, insbesondere, dass jede Benachteiligung von
Personen aus Gründen ihrer Rasse oder wegen ihrer ethnischen Herkunft, ihrer
Abstammung oder sonstigen Herkunft, ihrer Nationalität, ihrer Religion oder
Weltanschauung, ihrer Behinderung, ihres Alters, ihrer politischen oder
gewerkschaftlichen Betätigung oder Einstellung oder wegen ihres Geschlechts
oder ihrer sexuellen Identität unterbleibt.


(2) Arbeitgeber und Betriebsrat haben die freie Entfaltung
der Persönlichkeit der im Betrieb beschäftigten Arbeitnehmer zu schützen und zu
fördern. Sie haben die Selbständigkeit und Eigeninitiative der Arbeitnehmer und
Arbeitsgruppen zu fördern.


 


§ 76 Einigungsstelle


(1) Zur Beilegung von Meinungsverschiedenheiten zwischen
Arbeitgeber und Betriebsrat, Gesamtbetriebsrat oder Konzernbetriebsrat ist bei
Bedarf eine Einigungsstelle zu bilden. Durch Betriebsvereinbarung kann eine
ständige Einigungsstelle errichtet werden.


(2) Die Einigungsstelle besteht aus einer gleichen Anzahl
von Beisitzern, die vom Arbeitgeber und Betriebsrat bestellt werden, und einem
unparteiischen Vorsitzenden, auf dessen Person sich beide Seiten einigen
müssen. Kommt eine Einigung über die Person des Vorsitzenden nicht zustande, so
bestellt ihn das Arbeitsgericht. Dieses entscheidet auch, wenn kein
Einverständnis über die Zahl der Beisitzer erzielt wird.


(3) Die Einigungsstelle hat unverzüglich tätig zu werden.
Sie fasst ihre Beschlüsse nach mündlicher Beratung mit Stimmenmehrheit. Bei der
Beschlussfassung hat sich der Vorsitzende zunächst der Stimme zu enthalten;
kommt eine Stimmenmehrheit nicht zustande, so nimmt der Vorsitzende nach
weiterer Beratung an der erneuten Beschlussfassung teil. Die Beschlüsse der
Einigungsstelle sind schriftlich niederzulegen, vom Vorsitzenden zu
unterschreiben und Arbeitgeber und Betriebsrat zuzuleiten.


(4) Durch Betriebsvereinbarung können weitere Einzelheiten
des Verfahrens vor der Einigungsstelle geregelt werden.


(5) In den Fällen, in denen der Spruch der Einigungsstelle
die Einigung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat ersetzt, wird die
Einigungsstelle auf Antrag einer Seite tätig. Benennt eine Seite keine
Mitglieder oder bleiben die von einer Seite genannten Mitglieder trotz
rechtzeitiger Einladung der Sitzung fern, so entscheiden der Vorsitzende und
die erschienenen Mitglieder nach Maßgabe des Absatzes 3 allein. Die
Einigungsstelle fasst ihre Beschlüsse unter angemessener Berücksichtigung der
Belange des Betriebs und der betroffenen Arbeitnehmer nach billigem Ermessen.
Die Überschreitung der Grenzen des Ermessens kann durch den Arbeitgeber oder
den Betriebsrat nur binnen einer Frist von zwei Wochen, vom Tage der Zuleitung
des Beschlusses an gerechnet, beim Arbeitsgericht geltend gemacht werden.


(6) Im übrigen wird die Einigungsstelle nur tätig, wenn
beide Seiten es beantragen oder mit ihrem Tätigwerden einverstanden sind. In
diesen Fällen ersetzt ihr Spruch die Einigung zwischen Arbeitgeber und
Betriebsrat nur, wenn beide Seiten sich dem Spruch im voraus unterworfen oder
ihn nachträglich angenommen haben.


(7) Soweit nach anderen Vorschriften der Rechtsweg gegeben
ist, wird er durch den Spruch der Einigungsstelle nicht ausgeschlossen.


(8) Durch Tarifvertrag kann bestimmt werden, dass an die
Stelle der in Absatz 1 bezeichneten Einigungsstelle eine tarifliche
Schlichtungsstelle tritt.


 


§ 76a Kosten der Einigungsstelle


(1) Die Kosten der Einigungsstelle trägt der Arbeitgeber.


(2) Die Beisitzer der Einigungsstelle, die dem Betrieb
angehören, erhalten für ihre Tätigkeit keine Vergütung; § 37 Abs. 2 und 3 gilt
entsprechend. Ist die Einigungsstelle zur Beilegung von
Meinungsverschiedenheiten zwischen Arbeitgeber und Gesamtbetriebsrat oder
Konzernbetriebsrat zu bilden, so gilt Satz 1 für die einem Betrieb des
Unternehmens oder eines Konzernunternehmens angehörenden Beisitzer
entsprechend.


(3) Der Vorsitzende und die Beisitzer der Einigungsstelle,
die nicht zu den in Absatz 2 genannten Personen zählen, haben gegenüber dem
Arbeitgeber Anspruch auf Vergütung ihrer Tätigkeit. Die Höhe der Vergütung
richtet sich nach den Grundsätzen des Absatzes 4 Satz 3 bis 5. (4) Das
Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann durch Rechtsverordnung die
Vergütung nach Absatz 3 regeln. In der Vergütungsordnung sind Höchstsätze
festzusetzen. Dabei sind insbesondere der erforderliche Zeitaufwand, die
Schwierigkeit der Streitigkeit sowie ein Verdienstausfall zu berücksichtigen.
Die Vergütung der Beisitzer ist niedriger zu bemessen als die des Vorsitzenden.
Bei der Festsetzung der Höchstsätze ist den berechtigten Interessen der
Mitglieder der Einigungsstelle und des Arbeitgebers Rechnung zu tragen.


(5) Von Absatz 3 und einer Vergütungsordnung nach Absatz 4
kann durch Tarifvertrag oder in einer Betriebsvereinbarung, wenn ein
Tarifvertrag dies zulässt oder eine tarifliche Regelung nicht besteht,
abgewichen werden.


 


§ 77 Durchführung gemeinsamer Beschlüsse,
Betriebsvereinbarungen


(1) Vereinbarungen zwischen Betriebsrat und Arbeitgeber,
auch soweit sie auf einem Spruch der Einigungsstelle beruhen, führt der
Arbeitgeber durch, es sei denn, dass im Einzelfall etwas anderes vereinbart
ist. Der Betriebsrat darf nicht durch einseitige Handlungen in die Leitung des
Betriebs eingreifen.


(2) Betriebsvereinbarungen sind von Betriebsrat und
Arbeitgeber gemeinsam zu beschließen und schriftlich niederzulegen. Sie sind
von beiden Seiten zu unterzeichnen; dies gilt nicht, soweit Betriebsvereinbarungen
auf einem Spruch der Einigungsstelle beruhen. Der Arbeitgeber hat die
Betriebsvereinbarungen an geeigneter Stelle im Betrieb auszulegen.


(3) Arbeitsentgelte und sonstige Arbeitsbedingungen, die
durch Tarifvertrag geregelt sind oder üblicherweise geregelt werden, können
nicht Gegenstand einer Betriebsvereinbarung sein. Dies gilt nicht, wenn ein
Tarifvertrag den Abschluss ergänzender Betriebsvereinbarungen ausdrücklich
zulässt.


(4) Betriebsvereinbarungen gelten unmittelbar und zwingend.
Werden Arbeitnehmern durch die Betriebsvereinbarung Rechte eingeräumt, so ist
ein Verzicht auf sie nur mit Zustimmung des Betriebsrats zulässig. Die
Verwirkung dieser Rechte ist ausgeschlossen. Ausschlussfristen für ihre
Geltendmachung sind nur insoweit zulässig, als sie in einem Tarifvertrag oder
einer Betriebsvereinbarung vereinbart werden; dasselbe gilt für die Abkürzung
der Verjährungsfristen.


(5) Betriebsvereinbarungen können, soweit nichts anderes
vereinbart ist, mit einer Frist von drei Monaten gekündigt werden.


(6) Nach Ablauf einer Betriebsvereinbarung gelten ihre
Regelungen in Angelegenheiten, in denen ein Spruch der Einigungsstelle die
Einigung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat ersetzen kann, weiter, bis sie
durch eine andere Abmachung ersetzt werden.


 


§ 78 Schutzbestimmungen


Die Mitglieder des Betriebsrats, des Gesamtbetriebsrats, des
Konzernbetriebsrats, der Jugend- und Auszubildendenvertretung, der
Gesamt-Jugend- und Auszubildendenvertretung, der Konzern-Jugend- und
Auszubildendenvertretung, des Wirtschaftsausschusses, der Bordvertretung, des
Seebetriebsrats, der in § 3 Abs. 1 genannten Vertretungen der Arbeitnehmer, der
Einigungsstelle, einer tariflichen Schlichtungsstelle (§ 76 Abs. 8) und einer
betrieblichen Beschwerdestelle (§ 86) sowie Auskunftspersonen (§ 80 Abs. 2 Satz
3) dürfen in der Ausübung ihrer Tätigkeit nicht gestört oder behindert werden.
Sie dürfen wegen ihrer Tätigkeit nicht benachteiligt oder begünstigt werden;
dies gilt auch für ihre berufliche Entwicklung.


 


§ 78a Schutz Auszubildender in besonderen Fällen


(1) Beabsichtigt der Arbeitgeber, einen Auszubildenden, der
Mitglied der Jugend- und Auszubildendenvertretung, des Betriebsrats, der
Bordvertretung oder des Seebetriebsrats ist, nach Beendigung des
Berufsausbildungsverhältnisses nicht in ein Arbeitsverhältnis auf unbestimmte
Zeit zu übernehmen, so hat er dies drei Monate vor Beendigung des
Berufsausbildungsverhältnisses dem Auszubildenden schriftlich mitzuteilen.


(2) Verlangt ein in Absatz 1 genannter Auszubildender
innerhalb der letzten drei Monate vor Beendigung des
Berufsausbildungsverhältnisses schriftlich vom Arbeitgeber die
Weiterbeschäftigung, so gilt zwischen Auszubildendem und Arbeitgeber im
Anschluss an das Berufsausbildungsverhältnis ein Arbeitsverhältnis auf
unbestimmte Zeit als begründet. Auf dieses Arbeitsverhältnis ist insbesondere §
37 Abs. 4 und 5 entsprechend anzuwenden.


(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch, wenn das
Berufsausbildungsverhältnis vor Ablauf eines Jahres nach Beendigung der
Amtszeit der Jugend- und Auszubildendenvertretung, des Betriebsrats, der
Bordvertretung oder des Seebetriebsrats endet.


(4) Der Arbeitgeber kann spätestens bis zum Ablauf von zwei
Wochen nach Beendigung des Berufsausbildungsverhältnisses beim Arbeitsgericht
beantragen, 


1. festzustellen, dass ein Arbeitsverhältnis nach Absatz 2
oder 3 nicht begründet wird, oder


2. das bereits nach Absatz 2 oder 3 begründete
Arbeitsverhältnis aufzulösen,


wenn Tatsachen vorliegen, aufgrund derer dem Arbeitgeber
unter Berücksichtigung aller Umstände die Weiterbeschäftigung nicht zugemutet
werden kann. In dem Verfahren vor dem Arbeitsgericht sind der Betriebsrat, die
Bordvertretung, der Seebetriebsrat, bei Mitgliedern der Jugend- und
Auszubildendenvertretung auch diese Beteiligte.


(5) Die Absätze 2 bis 4 finden unabhängig davon Anwendung,
ob der Arbeitgeber seiner Mitteilungspflicht nach Absatz 1 nachgekommen ist.


 


§ 79 Geheimhaltungspflicht


(1) Die Mitglieder und Ersatzmitglieder des Betriebsrats
sind verpflichtet, Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse, die ihnen wegen ihrer
Zugehörigkeit zum Betriebsrat bekannt geworden und vom Arbeitgeber ausdrücklich
als geheimhaltungsbedürftig bezeichnet worden sind, nicht zu offenbaren und
nicht zu verwerten. Dies gilt auch nach dem Ausscheiden aus dem Betriebsrat.
Die Verpflichtung gilt nicht gegenüber Mitgliedern des Betriebsrats. Sie gilt
ferner nicht gegenüber dem Gesamtbetriebsrat, dem Konzernbetriebsrat, der
Bordvertretung, dem Seebetriebsrat und den Arbeitnehmervertretern im
Aufsichtsrat sowie im Verfahren vor der Einigungsstelle, der tariflichen
Schlichtungsstelle (§ 76 Abs. 8) oder einer betrieblichen Beschwerdestelle (§
86).


(2) Absatz 1 gilt sinngemäß für die Mitglieder und
Ersatzmitglieder des Gesamtbetriebsrats, des Konzernbetriebsrats, der Jugend-
und Auszubildendenvertretung, der Gesamt-Jugend- und Auszubildendenvertretung,
der Konzern-Jugend- und Auszubildendenvertretung, des Wirtschaftsausschusses,
der Bordvertretung, des Seebetriebsrats, der gemäß § 3 Abs. 1 gebildeten
Vertretungen der Arbeitnehmer, der Einigungsstelle, der tariflichen
Schlichtungsstelle (§ 76 Abs. 8) und einer betrieblichen Beschwerdestelle (§
86) sowie für die Vertreter von Gewerkschaften oder von
Arbeitgebervereinigungen.


 


§ 80 Allgemeine Aufgaben


(1) Der Betriebsrat hat folgende allgemeine Aufgaben: 


1. darüber zu wachen, dass die zugunsten der Arbeitnehmer
geltenden Gesetze, Verordnungen, Unfallverhütungsvorschriften, Tarifverträge
und Betriebsvereinbarungen durchgeführt werden;


2. Maßnahmen, die dem Betrieb und der Belegschaft dienen,
beim Arbeitgeber zu beantragen;


2a. die Durchsetzung der tatsächlichen Gleichstellung von
Frauen und Männern, insbesondere bei der Einstellung, Beschäftigung, Aus-,
Fort- und Weiterbildung und dem beruflichen Aufstieg, zu fördern;


2b. die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit zu
fördern;


3. Anregungen von Arbeitnehmern und der Jugend- und
Auszubildendenvertretung entgegenzunehmen und, falls sie berechtigt erscheinen,
durch Verhandlungen mit dem Arbeitgeber auf eine Erledigung hinzuwirken; er hat
die betreffenden Arbeitnehmer über den Stand und das Ergebnis der Verhandlungen
zu unterrichten;


4. die Eingliederung Schwerbehinderter und sonstiger
besonders schutzbedürftiger Personen zu fördern;


5. die Wahl einer Jugend- und Auszubildendenvertretung
vorzubereiten und durchzuführen und mit dieser zur Förderung der Belange der in
§ 60 Abs. 1 genannten Arbeitnehmer eng zusammenzuarbeiten; er kann von der
Jugend- und Auszubildendenvertretung Vorschläge und Stellungnahmen anfordern;


6. die Beschäftigung älterer Arbeitnehmer im Betrieb zu
fördern;


7. die Integration ausländischer Arbeitnehmer im Betrieb und
das Verständnis zwischen ihnen und den deutschen Arbeitnehmern zu fördern,
sowie Maßnahmen zur Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit im
Betrieb zu beantragen;


8. die Beschäftigung im Betrieb zu fördern und zu sichern;


9. Maßnahmen des Arbeitsschutzes und des betrieblichen
Umweltschutzes zu fördern.


(2) Zur Durchführung seiner Aufgaben nach diesem Gesetz ist
der Betriebsrat rechtzeitig und umfassend vom Arbeitgeber zu unterrichten; die Unterrichtung
erstreckt sich auch auf die Beschäftigung von Personen, die nicht in einem
Arbeitsverhältnis zum Arbeitgeber stehen. Dem Betriebsrat sind auf Verlangen
jederzeit die zur Durchführung seiner Aufgaben erforderlichen Unterlagen zur
Verfügung zu stellen; in diesem Rahmen ist der Betriebsausschuss oder ein nach
§ 28 gebildeter Ausschuss berechtigt, in die Listen über die Bruttolöhne und
-gehälter Einblick zu nehmen. Soweit es zur ordnungsgemäßen Erfüllung der
Aufgaben des Betriebsrats erforderlich ist, hat der Arbeitgeber ihm sachkundige
Arbeitnehmer als Auskunftspersonen zur Verfügung zu stellen; er hat hierbei die
Vorschläge des Betriebsrats zu berücksichtigen, soweit betriebliche
Notwendigkeiten nicht entgegenstehen.


(3) Der Betriebsrat kann bei der Durchführung seiner
Aufgaben nach näherer Vereinbarung mit dem Arbeitgeber Sachverständige
hinzuziehen, soweit dies zur ordnungsgemäßen Erfüllung seiner Aufgaben
erforderlich ist.


(4) Für die Geheimhaltungspflicht der Auskunftspersonen und
der Sachverständigen gilt § 79 entsprechend.


Zweiter Abschnitt


Mitwirkungs- und Beschwerderecht des Arbeitnehmers


 


§ 81 Unterrichtungs- und Erörterungspflicht des Arbeitgebers


(1) Der Arbeitgeber hat den Arbeitnehmer über dessen Aufgabe
und Verantwortung sowie über die Art seiner Tätigkeit und ihre Einordnung in
den Arbeitsablauf des Betriebs zu unterrichten. Er hat den Arbeitnehmer vor
Beginn der Beschäftigung über die Unfall- und Gesundheitsgefahren, denen dieser
bei der Beschäftigung ausgesetzt ist, sowie über die Maßnahmen und
Einrichtungen zur Abwendung dieser Gefahren und die nach § 10 Abs. 2 des
Arbeitsschutzgesetzes getroffenen Maßnahmen zu belehren.


(2) Über Veränderungen in seinem Arbeitsbereich ist der
Arbeitnehmer rechtzeitig zu unterrichten. Absatz 1 gilt entsprechend.


(3) In Betrieben, in denen kein Betriebsrat besteht, hat der
Arbeitgeber die Arbeitnehmer zu allen Maßnahmen zu hören, die Auswirkungen auf
Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer haben können.


(4) Der Arbeitgeber hat den Arbeitnehmer über die aufgrund
einer Planung von technischen Anlagen, von Arbeitsverfahren und Arbeitsabläufen
oder der Arbeitsplätze vorgesehenen Maßnahmen und ihre Auswirkungen auf seinen
Arbeitsplatz, die Arbeitsumgebung sowie auf Inhalt und Art seiner Tätigkeit zu
unterrichten. Sobald feststeht, dass sich die Tätigkeit des Arbeitnehmers
ändern wird und seine beruflichen Kenntnisse und Fähigkeiten zur Erfüllung
seiner Aufgaben nicht ausreichen, hat der Arbeitgeber mit dem Arbeitnehmer zu
erörtern, wie dessen berufliche Kenntnisse und Fähigkeiten im Rahmen der
betrieblichen Möglichkeiten den künftigen Anforderungen angepasst werden
können. Der Arbeitnehmer kann bei der Erörterung ein Mitglied des Betriebsrats
hinzuziehen.


 


§ 82 Anhörungs- und Erörterungsrecht des Arbeitnehmers


(1) Der Arbeitnehmer hat das Recht, in betrieblichen
Angelegenheiten, die seine Person betreffen, von den nach Maßgabe des
organisatorischen Aufbaus des Betriebs hierfür zuständigen Personen gehört zu
werden. Er ist berechtigt, zu Maßnahmen des Arbeitgebers, die ihn betreffen,
Stellung zu nehmen sowie Vorschläge für die Gestaltung des Arbeitsplatzes und
des Arbeitsablaufs zu machen.


(2) Der Arbeitnehmer kann verlangen, dass ihm die Berechnung
und Zusammensetzung seines Arbeitsentgelts erläutert und dass mit ihm die
Beurteilung seiner Leistungen sowie die Möglichkeiten seiner beruflichen
Entwicklung im Betrieb erörtert werden. Er kann ein Mitglied des Betriebsrats
hinzuziehen. Das Mitglied des Betriebsrats hat über den Inhalt dieser
Verhandlungen Stillschweigen zu bewahren, soweit es vom Arbeitnehmer im
Einzelfall nicht von dieser Verpflichtung entbunden wird.


 


§ 83 Einsicht in die Personalakten


(1) Der Arbeitnehmer hat das Recht, in die über ihn
geführten Personalakten Einsicht zu nehmen. Er kann hierzu ein Mitglied des
Betriebsrats hinzuziehen. Das Mitglied des Betriebsrats hat über den Inhalt der
Personalakte Stillschweigen zu bewahren, soweit es vom Arbeitnehmer im
Einzelfall nicht von dieser Verpflichtung entbunden wird.


(2) Erklärungen des Arbeitnehmers zum Inhalt der
Personalakte sind dieser auf sein Verlangen beizufügen.


 


§ 84 Beschwerderecht


(1) Jeder Arbeitnehmer hat das Recht, sich bei den
zuständigen Stellen des Betriebs zu beschweren, wenn er sich vom Arbeitgeber
oder von Arbeitnehmern des Betriebs benachteiligt oder ungerecht behandelt oder
in sonstiger Weise beeinträchtigt fühlt. Er kann ein Mitglied des Betriebsrats
zur Unterstützung oder Vermittlung hinzuziehen.


(2) Der Arbeitgeber hat den Arbeitnehmer über die Behandlung
der Beschwerde zu bescheiden und, soweit er die Beschwerde für berechtigt
erachtet, ihr abzuhelfen.


(3) Wegen der Erhebung einer Beschwerde dürfen dem
Arbeitnehmer keine Nachteile entstehen.


 


§ 85 Behandlung von Beschwerden durch den Betriebsrat


(1) Der Betriebsrat hat Beschwerden von Arbeitnehmern
entgegenzunehmen und, falls er sie für berechtigt erachtet, beim Arbeitgeber
auf Abhilfe hinzuwirken.


(2) Bestehen zwischen Betriebsrat und Arbeitgeber
Meinungsverschiedenheiten über die Berechtigung der Beschwerde, so kann der
Betriebsrat die Einigungsstelle anrufen. Der Spruch der Einigungsstelle ersetzt
die Einigung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat. Dies gilt nicht, soweit
Gegenstand der Beschwerde ein Rechtsanspruch ist.


(3) Der Arbeitgeber hat den Betriebsrat über die Behandlung
der Beschwerde zu unterrichten. § 84 Abs. 2 bleibt unberührt.


 


§ 86 Ergänzende Vereinbarungen


Durch Tarifvertrag oder Betriebsvereinbarung können die
Einzelheiten des Beschwerdeverfahrens geregelt werden. Hierbei kann bestimmt
werden, dass in den Fällen des § 85 Abs. 2 an die Stelle der Einigungsstelle
eine betriebliche Beschwerdestelle tritt.


 


§ 86a Vorschlagsrecht der Arbeitnehmer


Jeder Arbeitnehmer hat das Recht, dem Betriebsrat Themen zur
Beratung vorzuschlagen. Wird ein Vorschlag von mindestens 5 vom Hundert der
Arbeitnehmer des Betriebs unterstützt, hat der Betriebsrat diesen innerhalb von
zwei Monaten auf die Tagesordnung einer Betriebsratssitzung zu setzen.


Dritter Abschnitt


Soziale Angelegenheiten


 


§ 87 Mitbestimmungsrechte


(1) Der Betriebsrat hat, soweit eine gesetzliche oder
tarifliche Regelung nicht besteht, in folgenden Angelegenheiten mitzubestimmen:



1. Fragen der Ordnung des Betriebs und des Verhaltens der
Arbeitnehmer im Betrieb;


2. Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit einschließlich
der Pausen sowie Verteilung der Arbeitszeit auf die einzelnen Wochentage;


3. vorübergehende Verkürzung oder Verlängerung der
betriebsüblichen Arbeitszeit;


4. Zeit, Ort und Art der Auszahlung der Arbeitsentgelte;


5. Aufstellung allgemeiner Urlaubsgrundsätze und des
Urlaubsplans sowie die Festsetzung der zeitlichen Lage des Urlaubs für einzelne
Arbeitnehmer, wenn zwischen dem Arbeitgeber und den beteiligten Arbeitnehmern
kein Einverständnis erzielt wird;


6. Einführung und Anwendung von technischen Einrichtungen,
die dazu bestimmt sind, das Verhalten oder die Leistung der Arbeitnehmer zu
überwachen;


7. Regelungen über die Verhütung von Arbeitsunfällen und
Berufskrankheiten sowie über den Gesundheitsschutz im Rahmen der gesetzlichen
Vorschriften oder der Unfallverhütungsvorschriften;


8. Form, Ausgestaltung und Verwaltung von
Sozialeinrichtungen, deren Wirkungsbereich auf den Betrieb, das Unternehmen
oder den Konzern beschränkt ist;


9. Zuweisung und Kündigung von Wohnräumen, die den
Arbeitnehmern mit Rücksicht auf das Bestehen eines Arbeitsverhältnisses
vermietet werden, sowie die allgemeine Festlegung der Nutzungsbedingungen;


10. Fragen der betrieblichen Lohngestaltung, insbesondere
die Aufstellung von Entlohnungsgrundsätzen und die Einführung und Anwendung von
neuen Entlohnungsmethoden sowie deren Änderung;


11. Festsetzung der Akkord- und Prämiensätze und
vergleichbarer leistungsbezogener Entgelte, einschließlich der Geldfaktoren;


12. Grundsätze über das betriebliche Vorschlagswesen;


13. Grundsätze über die Durchführung von Gruppenarbeit;
Gruppenarbeit im Sinne dieser Vorschrift liegt vor, wenn im Rahmen des
betrieblichen Arbeitsablaufs eine Gruppe von Arbeitnehmern eine ihr übertragene
Gesamtaufgabe im Wesentlichen eigenverantwortlich erledigt.


(2) Kommt eine Einigung über eine Angelegenheit nach Absatz
1 nicht zustande, so entscheidet die Einigungsstelle. Der Spruch der
Einigungsstelle ersetzt die Einigung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat.


 


§ 88 Freiwillige Betriebsvereinbarungen


Durch Betriebsvereinbarung können insbesondere geregelt
werden 


1. zusätzliche Maßnahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen
und Gesundheitsschädigungen;


1a. Maßnahmen des betrieblichen Umweltschutzes;


2. die Errichtung von Sozialeinrichtungen, deren
Wirkungsbereich auf den Betrieb, das Unternehmen oder den Konzern beschränkt
ist;


3. Maßnahmen zur Förderung der Vermögensbildung;


4. Maßnahmen zur Integration ausländischer Arbeitnehmer
sowie zur Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit im Betrieb.


 


§ 89 Arbeits- und betrieblicher Umweltschutz


(1) Der Betriebsrat hat sich dafür einzusetzen, dass die
Vorschriften über den Arbeitsschutz und die Unfallverhütung im Betrieb sowie
über den betrieblichen Umweltschutz durchgeführt werden. Er hat bei der
Bekämpfung von Unfall- und Gesundheitsgefahren die für den Arbeitsschutz
zuständigen Behörden, die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung und die
sonstigen in Betracht kommenden Stellen durch Anregung, Beratung und Auskunft
zu unterstützen.


(2) Der Arbeitgeber und die in Absatz 1 Satz 2 genannten
Stellen sind verpflichtet, den Betriebsrat oder die von ihm bestimmten
Mitglieder des Betriebsrats bei allen im Zusammenhang mit dem Arbeitsschutz
oder der Unfallverhütung stehenden Besichtigungen und Fragen und bei
Unfalluntersuchungen hinzuzuziehen. Der Arbeitgeber hat dem Betriebsrat auch
bei allen im Zusammenhang mit dem betrieblichen Umweltschutz stehenden
Besichtigungen und Fragen hinzuzuziehen und ihm unverzüglich die den Arbeitsschutz,
die Unfallverhütung und den betrieblichen Umweltschutz betreffenden Auflagen
und Anordnungen der zuständigen Stellen mitzuteilen.


(3) Als betrieblicher Umweltschutz im Sinne dieses Gesetzes
sind alle personellen und organisatorischen Maßnahmen sowie alle die
betrieblichen Bauten, Räume, technische Anlagen, Arbeitsverfahren,
Arbeitsabläufe und Arbeitsplätze betreffenden Maßnahmen zu verstehen, die dem
Umweltschutz dienen.


(4) An Besprechungen des Arbeitgebers mit den
Sicherheitsbeauftragten im Rahmen des § 22 Abs. 2 des Siebten Buches
Sozialgesetzbuch nehmen vom Betriebsrat beauftragte Betriebsratsmitglieder
teil.


(5) Der Betriebsrat erhält vom Arbeitgeber die
Niederschriften über Untersuchungen, Besichtigungen und Besprechungen, zu denen
er nach den Absätzen 2 und 4 hinzuzuziehen ist.


(6) Der Arbeitgeber hat dem Betriebsrat eine Durchschrift
der nach § 193 Abs. 5 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch vom Betriebsrat zu
unterschreibenden Unfallanzeige auszuhändigen.


Vierter Abschnitt


Gestaltung von Arbeitsplatz, Arbeitsablauf und
Arbeitsumgebung


 


§ 90 Unterrichtungs- und Beratungsrechte


(1) Der Arbeitgeber hat den Betriebsrat über die Planung 


1. von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten von Fabrikations-,
Verwaltungs- und sonstigen betrieblichen Räumen,


2. von technischen Anlagen,


3. von Arbeitsverfahren und Arbeitsabläufen oder


4. der Arbeitsplätze


rechtzeitig unter Vorlage der erforderlichen Unterlagen zu
unterrichten.


(2) Der Arbeitgeber hat mit dem Betriebsrat die vorgesehenen
Maßnahmen und ihre Auswirkungen auf die Arbeitnehmer, insbesondere auf die Art
ihrer Arbeit sowie die sich daraus ergebenden Anforderungen an die Arbeitnehmer
so rechtzeitig zu beraten, dass Vorschläge und Bedenken des Betriebsrats bei
der Planung berücksichtigt werden können. Arbeitgeber und Betriebsrat sollen
dabei auch die gesicherten arbeitswissenschaftlichen Erkenntnisse über die
menschengerechte Gestaltung der Arbeit berücksichtigen.


 


§ 91 Mitbestimmungsrecht


Werden die Arbeitnehmer durch Änderungen der Arbeitsplätze,
des Arbeitsablaufs oder der Arbeitsumgebung, die den gesicherten
arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen über die menschengerechte Gestaltung
der Arbeit offensichtlich widersprechen, in besonderer Weise belastet, so kann
der Betriebsrat angemessene Maßnahmen zur Abwendung, Milderung oder zum
Ausgleich der Belastung verlangen. Kommt eine Einigung nicht zustande, so
entscheidet die Einigungsstelle. Der Spruch der Einigungsstelle ersetzt die
Einigung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat.


Fünfter Abschnitt


Personelle Angelegenheiten


Erster Unterabschnitt


Allgemeine personelle Angelegenheiten


 


§ 92 Personalplanung


(1) Der Arbeitgeber hat den Betriebsrat über die
Personalplanung, insbesondere über den gegenwärtigen und künftigen
Personalbedarf sowie über die sich daraus ergebenden personellen Maßnahmen und
Maßnahmen der Berufsbildung anhand von Unterlagen rechtzeitig und umfassend zu
unterrichten. Er hat mit dem Betriebsrat über Art und Umfang der erforderlichen
Maßnahmen und über die Vermeidung von Härten zu beraten.


(2) Der Betriebsrat kann dem Arbeitgeber Vorschläge für die
Einführung einer Personalplanung und ihre Durchführung machen.


(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für Maßnahmen im
Sinne des § 80 Abs. 1 Nr. 2a und 2b, insbesondere für die Aufstellung und
Durchführung von Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und
Männern.


 


§ 92a Beschäftigungssicherung


(1) Der Betriebsrat kann dem Arbeitgeber Vorschläge zur
Sicherung und Förderung der Beschäftigung machen. Diese können insbesondere
eine flexible Gestaltung der Arbeitszeit, die Förderung von Teilzeitarbeit und
Altersteilzeit, neue Formen der Arbeitsorganisation, Änderungen der
Arbeitsverfahren und Arbeitsabläufe, die Qualifizierung der Arbeitnehmer,
Alternativen zur Ausgliederung von Arbeit oder ihrer Vergabe an andere
Unternehmen sowie zum Produktions- und Investitionsprogramm zum Gegenstand
haben.


(2) Der Arbeitgeber hat die Vorschläge mit dem Betriebsrat
zu beraten. Hält der Arbeitgeber die Vorschläge des Betriebsrats für ungeeignet,
hat er dies zu begründen; in Betrieben mit mehr als 100 Arbeitnehmern erfolgt
die Begründung schriftlich. Zu den Beratungen kann der Arbeitgeber oder der
Betriebsrat einen Vertreter der Bundesagentur für Arbeit hinzuziehen.


 


§ 93 Ausschreibung von Arbeitsplätzen


Der Betriebsrat kann verlangen, dass Arbeitsplätze, die
besetzt werden sollen, allgemein oder für bestimmte Arten von Tätigkeiten vor
ihrer Besetzung innerhalb des Betriebs ausgeschrieben werden.


 


§ 94 Personalfragebogen, Beurteilungsgrundsätze


(1) Personalfragebogen bedürfen der Zustimmung des
Betriebsrats. Kommt eine Einigung über ihren Inhalt nicht zustande, so
entscheidet die Einigungsstelle. Der Spruch der Einigungsstelle ersetzt die
Einigung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat.


(2) Absatz 1 gilt entsprechend für persönliche Angaben in
schriftlichen Arbeitsverträgen, die allgemein für den Betrieb verwendet werden
sollen, sowie für die Aufstellung allgemeiner Beurteilungsgrundsätze.


 


§ 95 Auswahlrichtlinien


(1) Richtlinien über die personelle Auswahl bei
Einstellungen, Versetzungen, Umgruppierungen und Kündigungen bedürfen der
Zustimmung des Betriebsrats. Kommt eine Einigung über die Richtlinien oder
ihren Inhalt nicht zustande, so entscheidet auf Antrag des Arbeitgebers die
Einigungsstelle. Der Spruch der Einigungsstelle ersetzt die Einigung zwischen
Arbeitgeber und Betriebsrat.


(2) In Betrieben mit mehr als 500 Arbeitnehmern kann der
Betriebsrat die Aufstellung von Richtlinien über die bei Maßnahmen des Absatzes
1 Satz 1 zu beachtenden fachlichen und persönlichen Voraussetzungen und
sozialen Gesichtspunkte verlangen. Kommt eine Einigung über die Richtlinien
oder ihren Inhalt nicht zustande, so entscheidet die Einigungsstelle. Der
Spruch der Einigungsstelle ersetzt die Einigung zwischen Arbeitgeber und
Betriebsrat.


(3) Versetzung im Sinne dieses Gesetzes ist die Zuweisung
eines anderen Arbeitsbereichs, die voraussichtlich die Dauer von einem Monat
überschreitet, oder die mit einer erheblichen Änderung der Umstände verbunden
ist, unter denen die Arbeit zu leisten ist. Werden Arbeitnehmer nach der
Eigenart ihres Arbeitsverhältnisses üblicherweise nicht ständig an einem
bestimmten Arbeitsplatz beschäftigt, so gilt die Bestimmung des jeweiligen
Arbeitsplatzes nicht als Versetzung.


Zweiter Unterabschnitt


Berufsbildung


 


§ 96 Förderung der Berufsbildung


(1) Arbeitgeber und Betriebsrat haben im Rahmen der
betrieblichen Personalplanung und in Zusammenarbeit mit den für die
Berufsbildung und den für die Förderung der Berufsbildung zuständigen Stellen
die Berufsbildung der Arbeitnehmer zu fördern. Der Arbeitgeber hat auf
Verlangen des Betriebsrats den Berufsbildungsbedarf zu ermitteln und mit ihm
Fragen der Berufsbildung der Arbeitnehmer des Betriebs zu beraten. Hierzu kann
der Betriebsrat Vorschläge machen.


(2) Arbeitgeber und Betriebsrat haben darauf zu achten, dass
unter Berücksichtigung der betrieblichen Notwendigkeiten den Arbeitnehmern die
Teilnahme an betrieblichen oder außerbetrieblichen Maßnahmen der Berufsbildung
ermöglicht wird. Sie haben dabei auch die Belange älterer Arbeitnehmer,
Teilzeitbeschäftigter und von Arbeitnehmern mit Familienpflichten zu
berücksichtigen.


 


§ 97 Einrichtungen und Maßnahmen der Berufsbildung


(1) Der Arbeitgeber hat mit dem Betriebsrat über die
Errichtung und Ausstattung betrieblicher Einrichtungen zur Berufsbildung, die
Einführung betrieblicher Berufsbildungsmaßnahmen und die Teilnahme an
außerbetrieblichen Berufsbildungsmaßnahmen zu beraten.


(2) Hat der Arbeitgeber Maßnahmen geplant oder durchgeführt,
die dazu führen, dass sich die Tätigkeit der betroffenen Arbeitnehmer ändert
und ihre beruflichen Kenntnisse und Fähigkeiten zur Erfüllen ihrer Aufgaben
nicht mehr ausreichen, so hat der Betriebsrat bei der Einführung von Maßnahmen
der betrieblichen Berufsbildung mitzubestimmen. Kommt eine Einigung nicht
zustande, so entscheidet die Einigungsstelle. Der Spruch der Einigungsstelle
ersetzt die Einigung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat.


 


§ 98 Durchführung betrieblicher Bildungsmaßnahmen


(1) Der Betriebsrat hat bei der Durchführung von Maßnahmen
der betrieblichen Berufsbildung mitzubestimmen.


(2) Der Betriebsrat kann der Bestellung einer mit der
Durchführung der betrieblichen Berufsbildung beauftragten Person widersprechen
oder ihre Abberufung verlangen, wenn diese die persönliche oder fachliche,
insbesondere die berufs- und arbeitspädagogische Eignung im Sinne des
Berufsbildungsgesetzes nicht besitzt oder ihre Aufgaben vernachlässigt.


(3) Führt der Arbeitgeber betriebliche Maßnahmen der
Berufsbildung durch oder stellt er für außerbetriebliche Maßnahmen der
Berufsbildung Arbeitnehmer frei oder trägt er die durch die Teilnahme von
Arbeitnehmern an solchen Maßnahmen entstehenden Kosten ganz oder teilweise, so
kann der Betriebsrat Vorschläge für die Teilnahme von Arbeitnehmern oder
Gruppen von Arbeitnehmern des Betriebs an diesen Maßnahmen der beruflichen
Bildung machen.


(4) Kommt im Fall des Absatzes 1 oder über die nach Absatz 3
vom Betriebsrat vorgeschlagenen Teilnehmer eine Einigung nicht zustande, so
entscheidet die Einigungsstelle. Der Spruch der Einigungsstelle ersetzt die
Einigung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat.


(5) Kommt im Fall des Absatzes 2 eine Einigung nicht
zustande, so kann der Betriebsrat beim Arbeitsgericht beantragen, dem
Arbeitgeber aufzugeben, die Bestellung zu unterlassen oder die Abberufung
durchzuführen. Führt der Arbeitgeber die Bestellung einer rechtskräftigen
gerichtlichen Entscheidung zuwider durch, so ist er auf Antrag des Betriebsrats
vom Arbeitsgericht wegen der Bestellung nach vorheriger Androhung zu einem
Ordnungsgeld zu verurteilen; das Höchstmaß des Ordnungsgeldes beträgt 10.000
Euro. Führt der Arbeitgeber die Abberufung einer rechtskräftigen gerichtlichen
Entscheidung zuwider nicht durch, so ist auf Antrag des Betriebsrats vom
Arbeitsgericht zu erkennen, dass der Arbeitgeber zur Abberufung durch Zwangsgeld
anzuhalten sei; das Höchstmaß des Zwangsgeldes beträgt für jeden Tag der
Zuwiderhandlung 250 Euro. Die Vorschriften des Berufsbildungsgesetzes über die
Ordnung der Berufsbildung bleiben unberührt.


(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten entsprechend, wenn der
Arbeitgeber sonstige Bildungsmaßnahmen im Betrieb durchführt.


Dritter Unterabschnitt


Personelle Einzelmaßnahmen


 


§ 99 Mitbestimmung bei personellen Einzelmaßnahmen


(1) In Unternehmen mit in der Regel mehr als zwanzig
wahlberechtigten Arbeitnehmern hat der Arbeitgeber den Betriebsrat vor jeder
Einstellung, Eingruppierung, Umgruppierung und Versetzung zu unterrichten, ihm
die erforderlichen Bewerbungsunterlagen vorzulegen und Auskunft über die Person
der Beteiligten zu geben; er hat dem Betriebsrat unter Vorlage der
erforderlichen Unterlagen Auskunft über die Auswirkungen der geplanten Maßnahme
zu geben und die Zustimmung des Betriebsrats zu der geplanten Maßnahme
einzuholen. Bei Einstellungen und Versetzungen hat der Arbeitgeber insbesondere
den in Aussicht genommenen Arbeitsplatz und die vorgesehene Eingruppierung
mitzuteilen. Die Mitglieder des Betriebsrats sind verpflichtet, über die ihnen
im Rahmen der personellen Maßnahmen nach den Sätzen 1 und 2 bekanntgewordenen
persönlichen Verhältnisse und Angelegenheiten der Arbeitnehmer, die ihrer
Bedeutung oder ihrem Inhalt nach einer vertraulichen Behandlung bedürfen,
Stillschweigen zu bewahren; § 79 Abs. 1 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend.


(2) Der Betriebsrat kann die Zustimmung verweigern, wenn 


1. die personelle Maßnahme gegen ein Gesetz, eine
Verordnung, eine Unfallverhütungsvorschrift oder gegen eine Bestimmung in einem
Tarifvertrag oder in einer Betriebsvereinbarung oder gegen eine gerichtliche
Entscheidung oder eine behördliche Anordnung verstoßen würde,


2. die personelle Maßnahme gegen eine Richtlinie nach § 95
verstoßen würde,


3. die durch Tatsachen begründete Besorgnis besteht, dass
infolge der personellen Maßnahme im Betrieb beschäftigte Arbeitnehmer gekündigt
werden oder sonstige Nachteile erleiden, ohne dass dies aus betrieblichen oder
persönlichen Gründen gerechtfertigt ist; als Nachteil gilt bei unbefristeter
Einstellung auch die Nichtberücksichtigung eines gleich geeigneten befristet
Beschäftigten,


4. der betroffene Arbeitnehmer durch die personelle Maßnahme
benachteiligt wird, ohne dass dies aus betrieblichen oder in der Person des
Arbeitnehmers liegenden Gründen gerechtfertigt ist,


5. eine nach § 93 erforderliche Ausschreibung im Betrieb
unterblieben ist oder


6. die durch Tatsachen begründete Besorgnis besteht, dass
der für die personelle Maßnahme in Aussicht genommene Bewerber oder
Arbeitnehmer den Betriebsfrieden durch gesetzwidriges Verhalten oder durch
grobe Verletzung der in § 75 Abs. 1 enthaltenen Grundsätze, insbesondere durch
rassistische oder fremdenfeindliche Betätigung, stören werde.


(3) Verweigert der Betriebsrat seine Zustimmung, so hat er
dies unter Angabe von Gründen innerhalb einer Woche nach Unterrichtung durch
den Arbeitgeber diesem schriftlich mitzuteilen. Teilt der Betriebsrat dem
Arbeitgeber die Verweigerung seiner Zustimmung nicht innerhalb der Frist
schriftlich mit, so gilt die Zustimmung als erteilt.


(4) Verweigert der Betriebsrat seine Zustimmung, so kann der
Arbeitgeber beim Arbeitsgericht beantragen, die Zustimmung zu ersetzen.


 


§ 100 Vorläufige personelle Maßnahmen


(1) Der Arbeitgeber kann, wenn dies aus sachlichen Gründen
dringend erforderlich ist, die personelle Maßnahme im Sinne des § 99 Abs. 1
Satz 1 vorläufig durchführen, bevor der Betriebsrat sich geäußert oder wenn er
die Zustimmung verweigert hat. Der Arbeitgeber hat den Arbeitnehmer über die
Sach- und Rechtslage aufzuklären.


(2) Der Arbeitgeber hat den Betriebsrat unverzüglich von der
vorläufigen personellen Maßnahme zu unterrichten. Bestreitet der Betriebsrat,
dass die Maßnahme aus sachlichen Gründen dringend erforderlich ist, so hat er
dies dem Arbeitgeber unverzüglich mitzuteilen. In diesem Fall darf der
Arbeitgeber die vorläufige personelle Maßnahme nur aufrechterhalten, wenn er
innerhalb von drei Tagen beim Arbeitsgericht die Ersetzung der Zustimmung des Betriebsrats
und die Feststellung beantragt, dass die Maßnahme aus sachlichen Gründen
dringend erforderlich war.


(3) Lehnt das Gericht durch rechtskräftige Entscheidung die
Ersetzung der Zustimmung des Betriebsrats ab oder stellt es rechtskräftig fest,
dass offensichtlich die Maßnahme aus sachlichen Gründen nicht dringend
erforderlich war, so endet die vorläufige personelle Maßnahme mit Ablauf von
zwei Wochen nach Rechtskraft der Entscheidung. Von diesem Zeitpunkt an darf die
personelle Maßnahme nicht aufrechterhalten werden.


 


§ 101 Zwangsgeld


Führt der Arbeitgeber eine personelle Maßnahme im Sinne des
§ 99 Abs. 1 Satz 1 ohne Zustimmung des Betriebsrats durch oder hält er eine
vorläufige personelle Maßnahme entgegen § 100 Abs. 2 Satz 3 oder Abs. 3
aufrecht, so kann der Betriebsrat beim Arbeitsgericht beantragen, dem
Arbeitgeber aufzugeben, die personelle Maßnahme aufzuheben. Hebt der
Arbeitgeber entgegen einer rechtskräftigen gerichtlichen Entscheidung die
personelle Maßnahme nicht auf, so ist auf Antrag des Betriebsrats vom
Arbeitsgericht zu erkennen, dass der Arbeitgeber zur Aufhebung der Maßnahme
durch Zwangsgeld anzuhalten sei. Das Höchstmaß des Zwangsgeldes beträgt für
jeden Tag der Zuwiderhandlung 250 Euro.


 


§ 102 Mitbestimmung bei Kündigungen


(1) Der Betriebsrat ist vor jeder Kündigung zu hören. Der
Arbeitgeber hat ihm die Gründe für die Kündigung mitzuteilen. Eine ohne
Anhörung des Betriebsrats ausgesprochene Kündigung ist unwirksam.


(2) Hat der Betriebsrat gegen eine ordentliche Kündigung
Bedenken, so hat er diese unter Angabe der Gründe dem Arbeitgeber spätestens
innerhalb einer Woche schriftlich mitzuteilen. Äußert er sich innerhalb dieser
Frist nicht, gilt seine Zustimmung zur Kündigung als erteilt. Hat der
Betriebsrat gegen eine außerordentliche Kündigung Bedenken, so hat er diese
unter Angabe der Gründe dem Arbeitgeber unverzüglich, spätestens jedoch
innerhalb von drei Tagen, schriftlich mitzuteilen. Der Betriebsrat soll, soweit
dies erforderlich erscheint, vor seiner Stellungnahme den betroffenen
Arbeitnehmer hören. § 99 Abs. 1 Satz 3 gilt entsprechend.


(3) Der Betriebsrat kann innerhalb der Frist des Absatzes 2
Satz 1 der ordentlichen Kündigung widersprechen, wenn 


1. der Arbeitgeber bei der Auswahl des zu kündigenden
Arbeitnehmers soziale Gesichtspunkte nicht oder nicht ausreichend
berücksichtigt hat,


2. die Kündigung gegen eine Richtlinie nach § 95 verstößt,


3. der zu kündigende Arbeitnehmer an einem anderen
Arbeitsplatz im selben Betrieb oder in einem anderen Betrieb des Unternehmens
weiterbeschäftigt werden kann,


4. die Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers nach zumutbaren
Umschulungs- oder Fortbildungsmaßnahmen möglich ist oder


5. eine Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers unter
geänderten Vertragsbedingungen möglich ist und der Arbeitnehmer sein
Einverständnis hiermit erklärt hat.


(4) Kündigt der Arbeitgeber, obwohl der Betriebsrat nach
Absatz 3 der Kündigung widersprochen hat, so hat er dem Arbeitnehmer mit der
Kündigung eine Abschrift der Stellungnahme des Betriebsrats zuzuleiten.


(5) Hat der Betriebsrat einer ordentlichen Kündigung frist-
und ordnungsgemäß widersprochen, und hat der Arbeitnehmer nach dem
Kündigungsschutzgesetz Klage auf Feststellung erhoben, dass das
Arbeitsverhältnis durch die Kündigung nicht aufgelöst ist, so muss der Arbeitgeber
auf Verlangen des Arbeitnehmers diesen nach Ablauf der Kündigungsfrist bis zum
rechtskräftigen Abschluss des Rechtsstreits bei unveränderten
Arbeitsbedingungen weiterbeschäftigen. Auf Antrag des Arbeitgebers kann das
Gericht ihn durch einstweilige Verfügung von der Verpflichtung zur
Weiterbeschäftigung nach Satz 1 entbinden, wenn 


1. die Klage des Arbeitnehmers keine hinreichende Aussicht
auf Erfolg bietet oder mutwillig erscheint oder


2. die Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers zu einer
unzumutbaren wirtschaftlichen Belastung des Arbeitgebers führen würde oder


3. der Widerspruch des Betriebsrats offensichtlich
unbegründet war.


(6) Arbeitgeber und Betriebsrat können vereinbaren, dass
Kündigungen der Zustimmung des Betriebsrats bedürfen und dass bei Meinungsverschiedenheiten
über die Berechtigung der Nichterteilung der Zustimmung die Einigungsstelle
entscheidet.


(7) Die Vorschriften über die Beteiligung des Betriebsrats
nach dem Kündigungsschutzgesetz bleiben unberührt.


 


§ 103 Außerordentliche Kündigung und Versetzung in
besonderen Fällen


(1) Die außerordentliche Kündigung von Mitgliedern des
Betriebsrats, der Jugend- und Auszubildendenvertretung, der Bordvertretung und
des Seebetriebsrats, des Wahlvorstands sowie von Wahlbewerbern bedarf der
Zustimmung des Betriebsrats.


(2) Verweigert der Betriebsrat seine Zustimmung, so kann das
Arbeitsgericht sie auf Antrag des Arbeitgebers ersetzen, wenn die
außerordentliche Kündigung unter Berücksichtigung aller Umstände gerechtfertigt
ist. In dem Verfahren vor dem Arbeitsgericht ist der betroffene Arbeitnehmer
Beteiligter.


(3) Die Versetzung der in Absatz 1 genannten Personen, die
zu einem Verlust des Amtes oder der Wählbarkeit führen würde, bedarf der
Zustimmung des Betriebsrats; dies gilt nicht, wenn der betroffene Arbeitnehmer
mit der Versetzung einverstanden ist. Absatz 2 gilt entsprechend mit der
Maßgabe, dass das Arbeitsgericht die Zustimmung zu der Versetzung ersetzen
kann, wenn diese auch unter Berücksichtigung der betriebsverfassungsrechtlichen
Stellung des betroffenen Arbeitnehmers aus dringenden betrieblichen Gründen
notwendig ist.


 


§ 104 Entfernung betriebsstörender Arbeitnehmer


Hat ein Arbeitnehmer durch gesetzwidriges Verhalten oder
durch grobe Verletzung der in § 75 Abs. 1 enthaltenen Grundsätze, insbesondere
durch rassistische oder fremdenfeindliche Betätigungen, den Betriebsfrieden
wiederholt ernstlich gestört, so kann der Betriebsrat vom Arbeitgeber die
Entlassung oder Versetzung verlangen. Gibt das Arbeitsgericht einem Antrag des
Betriebsrats statt, dem Arbeitgeber aufzugeben, die Entlassung oder Versetzung
durchzuführen, und führt der Arbeitgeber die Entlassung oder Versetzung einer
rechtskräftigen gerichtlichen Entscheidung zuwider nicht durch, so ist auf
Antrag des Betriebsrats vom Arbeitsgericht zu erkennen, dass er zur Vornahme
der Entlassung oder Versetzung durch Zwangsgeld anzuhalten sei. Das Höchstmaß
des Zwangsgeldes beträgt für jeden Tag der Zuwiderhandlung 250 Euro.


 


§ 105 Leitende Angestellte


Eine beabsichtigte Einstellung oder personelle Veränderung
eines in § 5 Abs. 3 genannten leitenden Angestellten ist dem Betriebsrat
rechtzeitig mitzuteilen.


Sechster Abschnitt


Wirtschaftliche Angelegenheiten


Erster Unterabschnitt


Unterrichtung in wirtschaftlichen Angelegenheiten


 


§ 106 Wirtschaftsausschuss


(1) In allen Unternehmen mit in der Regel mehr als
einhundert ständig beschäftigten Arbeitnehmern ist ein Wirtschaftsausschuss zu
bilden. Der Wirtschaftsausschuss hat die Aufgabe, wirtschaftliche
Angelegenheiten mit dem Unternehmer zu beraten und den Betriebsrat zu
unterrichten.


(2) Der Unternehmer hat den Wirtschaftsausschuss rechtzeitig
und umfassend über die wirtschaftlichen Angelegenheiten des Unternehmens unter
Vorlage der erforderlichen Unterlagen zu unterrichten, soweit dadurch nicht die
Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse des Unternehmens gefährdet werden, sowie die
sich daraus ergebenden Auswirkungen auf die Personalplanung darzustellen. Zu
den erforderlichen Unterlagen gehört in den Fällen des Absatzes 3 Nr. 9a
insbesondere die Angabe über den potentiellen Erwerber und dessen Absichten im
Hinblick auf die künftige Geschäftstätigkeit des Unternehmens sowie die sich daraus
ergebenden Auswirkungen auf die Arbeitnehmer; Gleiches gilt, wenn im Vorfeld
der Übernahme des Unternehmens ein Bieterverfahren durchgeführt wird.


(3) Zu den wirtschaftlichen Angelegenheiten im Sinne dieser
Vorschrift gehören insbesondere 


1. die wirtschaftliche und finanzielle Lage des
Unternehmens;


2. die Produktions- und Absatzlage;


3. das Produktions- und Investitionsprogramm;


4. Rationalisierungsvorhaben;


5. Fabrikations- und Arbeitsmethoden, insbesondere die
Einführung neuer Arbeitsmethoden;


5a. Fragen des betrieblichen Umweltschutzes;


6. die Einschränkung oder Stillegung von Betrieben oder von
Betriebsteilen;


7. die Verlegung von Betrieben oder Betriebsteilen;


8. der Zusammenschluss oder die Spaltung von Unternehmen
oder Betrieben;


9. die Änderung der Betriebsorganisation oder des
Betriebszwecks;


9a. die Übernahme des Unternehmens, wenn hiermit der Erwerb
der Kontrolle verbunden ist, sowie


10. sonstige Vorgänge und Vorhaben, welche die Interessen
der Arbeitnehmer des Unternehmens wesentlich berühren können.


 


§ 107 Bestellung und Zusammensetzung des
Wirtschaftsausschusses


(1) Der Wirtschaftsausschuss besteht aus mindestens drei und
höchstens sieben Mitgliedern, die dem Unternehmen angehören müssen, darunter
mindestens einem Betriebsratsmitglied. Zu Mitgliedern des
Wirtschaftsausschusses können auch die in § 5 Abs. 3 genannten Angestellten
bestimmt werden. Die Mitglieder sollen die zur Erfüllung ihrer Aufgaben
erforderliche fachliche und persönliche Eignung besitzen.


(2) Die Mitglieder des Wirtschaftsausschusses werden vom
Betriebsrat für die Dauer seiner Amtszeit bestimmt. Besteht ein
Gesamtbetriebsrat, so bestimmt dieser die Mitglieder des
Wirtschaftsausschusses; die Amtszeit der Mitglieder endet in diesem Fall in dem
Zeitpunkt, in dem die Amtszeit der Mehrheit der Mitglieder des
Gesamtbetriebsrats, die an der Bestimmung mitzuwirken berechtigt waren,
abgelaufen ist. Die Mitglieder des Wirtschaftsausschusses können jederzeit
abberufen werden; auf die Abberufung sind die Sätze 1 und 2 entsprechend
anzuwenden.


(3) Der Betriebsrat kann mit der Mehrheit der Stimmen seiner
Mitglieder beschließen, die Aufgaben des Wirtschaftsausschusses einem Ausschuss
des Betriebsrats zu übertragen. Die Zahl der Mitglieder des Ausschusses darf
die Zahl der Mitglieder des Betriebsausschusses nicht überschreiten. Der
Betriebsrat kann jedoch weitere Arbeitnehmer einschließlich der in § 5 Abs. 3
genannten leitenden Angestellten bis zur selben Zahl, wie der Ausschuss
Mitglieder hat, in den Ausschuß berufen; für die Beschlussfassung gilt Satz 1.
Für die Verschwiegenheitspflicht der in Satz 3 bezeichneten weiteren
Arbeitnehmer gilt § 79 entsprechend. Für die Abänderung und den Widerruf der
Beschlüsse nach den Sätzen 1 bis 3 sind die gleichen Stimmenmehrheiten
erforderlich wie für die Beschlüsse nach den Sätzen 1 bis 3. Ist in einem
Unternehmen ein Gesamtbetriebsrat errichtet, so beschließt dieser über die
anderweitige Wahrnehmung der Aufgaben des Wirtschaftsausschusses; die Sätze 1
bis 5 gelten entsprechend.


 


§ 108 Sitzungen


(1) Der Wirtschaftsausschuss soll monatlich einmal
zusammentreten.


(2) An den Sitzungen des Wirtschaftsausschusses hat der
Unternehmer oder sein Vertreter teilzunehmen. Er kann sachkundige Arbeitnehmer
des Unternehmens einschließlich der in § 5 Abs. 3 genannten Angestellten
hinzuziehen. Für die Hinzuziehung und die Verschwiegenheitspflicht von
Sachverständigen gilt § 80 Abs. 3 und 4 entsprechend.


(3) Die Mitglieder des Wirtschaftsausschusses sind
berechtigt, in die nach § 106 Abs. 2 vorzulegenden Unterlagen Einsicht zu
nehmen.


(4) Der Wirtschaftsausschuss hat über jede Sitzung dem
Betriebsrat unverzüglich und vollständig zu berichten.


(5) Der Jahresabschluss ist dem Wirtschaftsausschuss unter
Beteiligung des Betriebsrats zu erläutern.


(6) Hat der Betriebsrat oder der Gesamtbetriebsrat eine
anderweitige Wahrnehmung der Aufgaben des Wirtschaftsausschusses beschlossen,
so gelten die Absätze 1 bis 5 entsprechend.


 


§ 109 Beilegung von Meinungsverschiedenheiten


Wird eine Auskunft über wirtschaftliche Angelegenheiten des
Unternehmens im Sinn des § 106 entgegen dem Verlangen des Wirtschaftsausschusses
nicht, nicht rechtzeitig oder nur ungenügend erteilt und kommt hierüber
zwischen Unternehmer und Betriebsrat eine Einigung nicht zustande, so
entscheidet die Einigungsstelle. Der Spruch der Einigungsstelle ersetzt die
Einigung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat. Die Einigungsstelle kann, wenn
dies für ihre Entscheidung erforderlich ist, Sachverständige anhören; § 80 Abs.
4 gilt entsprechend. Hat der Betriebsrat oder der Gesamtbetriebsrat eine
anderweitige Wahrnehmung der Aufgaben des Wirtschaftsausschusses beschlossen,
so gilt Satz 1 entsprechend.


 


§ 109a Unternehmensübernahme


In Unternehmen, in denen kein Wirtschaftsausschuss besteht,
ist im Fall des § 106 Abs. 3 Nr. 9a der Betriebsrat entsprechend § 106 Abs. 1
und 2 zu beteiligen; § 109 gilt entsprechend.


 


§ 110 Unterrichtung der Arbeitnehmer


(1) In Unternehmen mit in der Regel mehr als 1.000 ständig
beschäftigten Arbeitnehmern hat der Unternehmer mindestens einmal in jedem
Kalendervierteljahr nach vorheriger Abstimmung mit dem Wirtschaftsausschuss oder
den in § 107 Abs. 3 genannten Stellen und dem Betriebsrat die Arbeitnehmer
schriftlich über die wirtschaftliche Lage und Entwicklung des Unternehmens zu
unterrichten.


(2) In Unternehmen, die die Voraussetzungen des Absatzes 1
nicht erfüllen, aber in der Regel mehr als zwanzig wahlberechtigte ständige
Arbeitnehmer beschäftigen, gilt Absatz 1 mit der Maßgabe, dass die
Unterrichtung der Arbeitnehmer mündlich erfolgen kann. Ist in diesen
Unternehmen ein Wirtschaftsausschuss nicht zu errichten, so erfolgt die
Unterrichtung nach vorheriger Abstimmung mit dem Betriebsrat.


Zweiter Unterabschnitt


Betriebsänderungen


 


§ 111 Betriebsänderungen


In Unternehmen mit in der Regel mehr als zwanzig
wahlberechtigten Arbeitnehmern hat der Unternehmer den Betriebsrat über geplante
Betriebsänderungen, die wesentliche Nachteile für die Belegschaft oder
erhebliche Teile der Belegschaft zur Folge haben können, rechtzeitig und
umfassend zu unterrichten und die geplanten Betriebsänderungen mit dem
Betriebsrat zu beraten. Der Betriebsrat kann in Unternehmen mit mehr als 300
Arbeitnehmern zu seiner Unterstützung einen Berater hinzuziehen; § 80 Abs. 4
gilt entsprechend; im Übrigen bleibt § 80 Abs. 3 unberührt. Als
Betriebsänderungen im Sinne des Satzes 1 gelten 


1. Einschränkung und Stillegung des ganzen Betriebs oder von
wesentlichen Betriebsteilen,


2. Verlegung des ganzen Betriebs oder von wesentlichen
Betriebsteilen,


3. Zusammenschluss mit anderen Betrieben oder die Spaltung
von Betrieben,


4. grundlegende Änderungen der Betriebsorganisation, des
Betriebszwecks oder der Betriebsanlagen,


5. Einführung grundlegend neuer Arbeitsmethoden und
Fertigungsverfahren.


 


§ 112 Interessenausgleich über die Betriebsänderung,
Sozialplan


(1) Kommt zwischen Unternehmer und Betriebsrat ein
Interessenausgleich über die geplante Betriebsänderung zustande, so ist dieser
schriftlich niederzulegen und vom Unternehmer und Betriebsrat zu
unterschreiben. Das Gleiche gilt für eine Einigung über den Ausgleich oder die
Milderung der wirtschaftlichen Nachteile, die den Arbeitnehmern infolge der
geplanten Betriebsänderung entstehen (Sozialplan). Der Sozialplan hat die
Wirkung einer Betriebsvereinbarung. § 77 Abs. 3 ist auf den Sozialplan nicht
anzuwenden.


(2) Kommt ein Interessenausgleich über die geplante
Betriebsänderung oder eine Einigung über den Sozialplan nicht zustande, so
können der Unternehmer oder der Betriebsrat den Vorstand der Bundesagentur für
Arbeit um Vermittlung ersuchen, der Vorstand kann die Aufgabe auf andere
Bedienstete der Bundesagentur für Arbeit übertragen. Erfolgt kein
Vermittlungsersuchen oder bleibt der Vermittlungsversuch ergebnislos, so können
der Unternehmer oder der Betriebsrat die Einigungsstelle anrufen. Auf Ersuchen
des Vorsitzenden der Einigungsstelle nimmt ein Mitglied des Vorstands der
Bundesagentur für Arbeit oder ein vom Vorstand der Bundesagentur für Arbeit
benannter Bediensteter der Bundesagentur für Arbeit an der Verhandlung teil.


(3) Unternehmer und Betriebsrat sollen der Einigungsstelle
Vorschläge zur Beilegung der Meinungsverschiedenheiten über den
Interessenausgleich und den Sozialplan machen. Die Einigungsstelle hat eine
Einigung der Parteien zu versuchen. Kommt eine Einigung zustande, so ist sie
schriftlich niederzulegen und von den Parteien und vom Vorsitzenden zu
unterschreiben.


(4) Kommt eine Einigung über den Sozialplan nicht zustande,
so entscheidet die Einigungsstelle über die Aufstellung eines Sozialplans. Der
Spruch der Einigungsstelle ersetzt die Einigung zwischen Arbeitgeber und
Betriebsrat.


(5) Die Einigungsstelle hat bei ihrer Entscheidung nach
Absatz 4 sowohl die sozialen Belange der betroffenen Arbeitnehmer zu
berücksichtigen als auch auf die wirtschaftliche Vertretbarkeit ihrer
Entscheidung für das Unternehmen zu achten. Dabei hat die Einigungsstelle sich
im Rahmen billigen Ermessens insbesondere von folgenden Grundsätzen leiten zu
lassen: 


1. Sie soll beim Ausgleich oder bei der Milderung
wirtschaftlicher Nachteile, insbesondere durch Einkommensminderung, Wegfall von
Sonderleistungen oder Verlust von Anwartschaften auf betriebliche
Altersversorgung, Umzugskosten oder erhöhte Fahrtkosten, Leistungen vorsehen,
die in der Regel den Gegebenheiten des Einzelfalles Rechnung tragen.


2. Sie hat die Aussichten der betroffenen Arbeitnehmer auf
dem Arbeitsmarkt zu berücksichtigen. Sie soll Arbeitnehmer von Leistungen
ausschließen, die in einem zumutbaren Arbeitsverhältnis im selben Betrieb oder
in einem anderen Betrieb des Unternehmens oder eines zum Konzern gehörenden
Unternehmens weiterbeschäftigt werden können und die Weiterbeschäftigung
ablehnen; die mögliche Weiterbeschäftigung an einem anderen Ort begründet für
sich allein nicht die Unzumutbarkeit.


2a. Sie soll insbesondere die im Dritten Buch des
Sozialgesetzbuches vorgesehenen Förderungsmöglichkeiten zur Vermeidung von
Arbeitslosigkeit berücksichtigen.


3. Sie hat bei der Bemessung des Gesamtbetrages der
Sozialplanleistungen darauf zu achten, dass der Fortbestand des Unternehmens
oder die nach Durchführung der Betriebsänderung verbleibenden Arbeitsplätze
nicht gefährdet werden.


 


§ 112a Erzwingbarer Sozialplan bei Personalabbau,
Neugründungen


(1) Besteht eine geplante Betriebsänderung im Sinne des §
111 Satz 3 Nr. 1 allein in der Entlassung von Arbeitnehmern, so findet § 112 Abs.
4 und 5 nur Anwendung, wenn 


1. in Betrieben mit in der Regel weniger als 60
Arbeitnehmern 20 vom Hundert der regelmäßig beschäftigten Arbeitnehmer, aber
mindestens 6 Arbeitnehmer,


2. in Betrieben mit in der Regel mindestens 60 und weniger
als 250 Arbeitnehmern 20 vom Hundert der regelmäßig beschäftigten Arbeitnehmer
oder mindestens 37 Arbeitnehmer,


3. in Betrieben mit in der Regel mindestens 250 und weniger
als 500 Arbeitnehmern 15 vom Hundert der regelmäßig beschäftigten Arbeitnehmer
oder mindestens 60 Arbeitnehmer,


4. in Betrieben mit in der Regel mindestens 500
Arbeitnehmern 10 vom Hundert der regelmäßig beschäftigten Arbeitnehmer, aber
mindestens 60 Arbeitnehmer


aus betriebsbedingten Gründen entlassen werden sollen. Als
Entlassung gilt auch das vom Arbeitgeber aus Gründen der Betriebsänderung
veranlasste Ausscheiden von Arbeitnehmern auf Grund von Aufhebungsverträgen.


(2) § 112 Abs. 4 und 5 findet keine Anwendung auf Betriebe
eines Unternehmens in den ersten vier Jahren nach seiner Gründung. Dies gilt
nicht für Neugründungen im Zusammenhang mit der rechtlichen Umstrukturierung
von Unternehmen und Konzernen. Maßgebend für den Zeitpunkt der Gründung ist die
Aufnahme einer Erwerbstätigkeit, die nach § 138 der Abgabenordnung dem
Finanzamt mitzuteilen ist.


 


§ 113 Nachteilsausgleich


(1) Weicht der Unternehmer von einem Interessenausgleich
über die geplante Betriebsänderung ohne zwingenden Grund ab, so können
Arbeitnehmer, die infolge dieser Abweichung entlassen werden, beim
Arbeitsgericht Klage erheben mit dem Antrag, den Arbeitgeber zur Zahlung von
Abfindungen zu verurteilen; § 10 des Kündigungsschutzgesetzes gilt
entsprechend.


(2) Erleiden Arbeitnehmer infolge einer Abweichung nach
Absatz 1 andere wirtschaftliche Nachteile, so hat der Unternehmer diese Nachteile
bis zu einem Zeitraum von zwölf Monaten auszugleichen.


(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn der
Unternehmer eine geplante Betriebsänderung nach § 111 durchführt, ohne über sie
einen Interessenausgleich mit dem Betriebsrat versucht zu haben, und infolge
der Maßnahme Arbeitnehmer entlassen werden oder andere wirtschaftliche
Nachteile erleiden.


Fünfter Teil


Besondere Vorschriften für einzelne Betriebsarten


Erster Abschnitt


Seeschifffahrt


 


§ 114 Grundsätze


(1) Auf Seeschifffahrtsunternehmen und ihre Betriebe ist
dieses Gesetz anzuwenden, soweit sich aus den Vorschriften dieses Abschnitts
nichts anderes ergibt.


(2) Seeschifffahrtsunternehmen im Sinne dieses Gesetzes ist
ein Unternehmen, das Handelsschifffahrt betreibt und seinen Sitz im
Geltungsbereich dieses Gesetzes hat. Ein Seeschifffahrtsunternehmen im Sinne
dieses Abschnitts betreibt auch, wer als Korrespondenzreeder, Vertragsreeder,
Ausrüster oder aufgrund eines ähnlichen Rechtsverhältnisses Schiffe zum Erwerb
durch die Seeschifffahrt verwendet, wenn er Arbeitgeber des Kapitäns und der
Besatzungsmitglieder ist oder überwiegend die Befugnisse des Arbeitgebers
ausübt.


(3) Als Seebetrieb im Sinne dieses Gesetzes gilt die
Gesamtheit der Schiffe eines Seeschifffahrtsunternehmens einschließlich der in
Absatz 2 Satz 2 genannten Schiffe.


(4) Schiffe im Sinne dieses Gesetzes sind
Kauffahrteischiffe, die nach dem Flaggenrechtsgesetz die Bundesflagge führen.
Schiffe, die in der Regel binnen 24 Stunden nach dem Auslaufen an den Sitz
eines Landbetriebs zurückkehren, gelten als Teil dieses Landbetriebs des
Seeschifffahrtsunternehmens.


(5) Jugend- und Auszubildendenvertretungen werden nur für
die Landbetriebe von Seeschifffahrtsunternehmen gebildet.


(6) Besatzungsmitglieder im Sinne dieses Gesetzes sind die
in einem Heuer- oder Berufsausbildungsverhältnis zu einem
Seeschifffahrtsunternehmen stehenden im Seebetrieb beschäftigten Personen mit
Ausnahme des Kapitäns. Leitende Angestellte im Sinne des § 5 Abs. 3 dieses
Gesetzes sind nur die Kapitäne.


 


§ 115 Bordvertretung


(1) Auf Schiffen, die mit in der Regel mindestens fünf
wahlberechtigten Besatzungsmitgliedern besetzt sind, von denen drei wählbar
sind, wird eine Bordvertretung gewählt. Auf die Bordvertretung finden, soweit sich
aus diesem Gesetz oder aus anderen gesetzlichen Vorschriften nicht etwas
anderes ergibt, die Vorschriften über die Rechte und Pflichten des Betriebsrats
und die Rechtsstellung seiner Mitglieder Anwendung.


(2) Die Vorschriften über die Wahl und Zusammensetzung des
Betriebsrats finden mit folgender Maßgabe Anwendung: 


1. Wahlberechtigt sind alle Besatzungsmitglieder des
Schiffes.


2. Wählbar sind die Besatzungsmitglieder des Schiffes, die
am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet haben und ein Jahr Besatzungsmitglied
eines Schiffes waren, das nach dem Flaggenrechtsgesetz die Bundesflagge führt.
§ 8 Abs. 1 Satz 3 bleibt unberührt.


3. Die Bordvertretung besteht auf Schiffen mit in der Regel


 


5 bis 20 wahlberechtigten Besatzungsmitgliedern


                aus einer Person,


21 bis 75 wahlberechtigten Besatzungsmitgliedern


                aus drei Mitgliedern,


über 75 wahlberechtigten Besatzungsmitgliedern


                aus fünf Mitgliedern.


4. (weggefallen)


5. § 13 Abs. 1 und 3 findet keine Anwendung. Die
Bordvertretung ist vor Ablauf ihrer Amtszeit unter den in § 13 Abs. 2 Nr. 2 bis
5 genannten Voraussetzungen neu zu wählen.










6. Die wahlberechtigten Besatzungsmitglieder können mit der
Mehrheit aller Stimmen beschließen, die Wahl der Bordvertretung binnen 24
Stunden durchzuführen.


7. Die in § 16 Abs. 1 Satz 1 genannte Frist wird auf zwei
Wochen, die in § 16 Abs. 2 Satz 1 genannte Frist wird auf eine Woche verkürzt.


8. Bestellt die im Amt befindliche Bordvertretung nicht
rechtzeitig einen Wahlvorstand oder besteht keine Bordvertretung, wird der
Wahlvorstand in einer Bordversammlung von der Mehrheit der anwesenden
Besatzungsmitglieder gewählt; § 17 Abs. 3 gilt entsprechend. Kann aus Gründen
der Aufrechterhaltung des ordnungsgemäßen Schiffsbetriebs eine Bordversammlung
nicht stattfinden, so kann der Kapitän auf Antrag von drei Wahlberechtigten den
Wahlvorstand bestellen. Bestellt der Kapitän den Wahlvorstand nicht, so ist der
Seebetriebsrat berechtigt, den Wahlvorstand zu bestellen. Die Vorschriften über
die Bestellung des Wahlvorstands durch das Arbeitsgericht bleiben unberührt.


9. Die Frist für die Wahlanfechtung beginnt für
Besatzungsmitglieder an Bord, wenn das Schiff nach Bekanntgabe des
Wahlergebnisses erstmalig einen Hafen im Geltungsbereich dieses Gesetzes oder
einen Hafen, in dem ein Seemannsamt seinen Sitz hat, anläuft. Die
Wahlanfechtung kann auch zu Protokoll des Seemannsamtes erklärt werden. Wird
die Wahl zur Bordvertretung angefochten, zieht das Seemannsamt die an Bord
befindlichen Wahlunterlagen ein. Die Anfechtungserklärung und die eingezogenen
Wahlunterlagen sind vom Seemannsamt unverzüglich an das für die Anfechtung
zuständige Arbeitsgericht weiterzuleiten.


(3) Auf die Amtszeit der Bordvertretung finden die §§ 21, 22
bis 25 mit der Maßgabe Anwendung, dass 


1. die Amtszeit ein Jahr beträgt,


2. die Mitgliedschaft in der Bordvertretung auch endet, wenn
das Besatzungsmitglied den Dienst an Bord beendet, es sei denn, dass es den
Dienst an Bord vor Ablauf der Amtszeit nach Nummer 1 wieder antritt.


(4) Für die Geschäftsführung der Bordvertretung gelten die
§§ 26 bis 36, § 37 Abs. 1 bis 3 sowie die §§ 39 bis 41 entsprechend. § 40 Abs.
2 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Bordvertretung in dem für ihre
Tätigkeit erforderlichen Umfang auch die für die Verbindung des Schiffes zur
Reederei eingerichteten Mittel zur beschleunigten Übermittlung von Nachrichten
in Anspruch nehmen kann.


(5) Die §§ 42 bis 46 über die Betriebsversammlung finden für
die Versammlung der Besatzungsmitglieder eines Schiffes (Bordversammlung)
entsprechende Anwendung. Auf Verlangen der Bordvertretung hat der Kapitän der
Bordversammlung einen Bericht über die Schiffsreise und die damit
zusammenhängenden Angelegenheiten zu erstatten. Er hat Fragen, die den
Schiffsbetrieb, die Schiffsreise und die Schiffssicherheit betreffen, zu
beantworten.


(6) Die §§ 47 bis 59 über den Gesamtbetriebsrat und den
Konzernbetriebsrat finden für die Bordvertretung keine Anwendung.


(7) Die §§ 74 bis 105 über die Mitwirkung und Mitbestimmung
der Arbeitnehmer finden auf die Bordvertretung mit folgender Maßgabe Anwendung:



1. Die Bordvertretung ist zuständig für die Behandlung
derjenigen nach diesem Gesetz der Mitwirkung und Mitbestimmung des Betriebsrats
unterliegenden Angelegenheiten, die den Bordbetrieb oder die
Besatzungsmitglieder des Schiffes betreffen und deren Regelung dem Kapitän auf
Grund gesetzlicher Vorschriften oder der ihm von der Reederei übertragenen
Befugnisse obliegt.


2. Kommt es zwischen Kapitän und Bordvertretung in einer der
Mitwirkung oder Mitbestimmung der Bordvertretung unterliegenden Angelegenheit
nicht zu einer Einigung, so kann die Angelegenheit von der Bordvertretung an
den Seebetriebsrat abgegeben werden. Der Seebetriebsrat hat die Bordvertretung
über die weitere Behandlung der Angelegenheit zu unterrichten. Bordvertretung
und Kapitän dürfen die Einigungsstelle oder das Arbeitsgericht nur anrufen,
wenn ein Seebetriebsrat nicht gewählt ist.


3. Bordvertretung und Kapitän können im Rahmen ihrer
Zuständigkeiten Bordvereinbarungen abschließen. Die Vorschriften über
Betriebsvereinbarungen gelten für Bordvereinbarungen entsprechend.
Bordvereinbarungen sind unzulässig, soweit eine Angelegenheit durch eine
Betriebsvereinbarung zwischen Seebetriebsrat und Arbeitgeber geregelt ist.


4. In Angelegenheiten, die der Mitbestimmung der
Bordvertretung unterliegen, kann der Kapitän, auch wenn eine Einigung mit der
Bordvertretung noch nicht erzielt ist, vorläufige Regelungen treffen, wenn dies
zur Aufrechterhaltung des ordnungsgemäßen Schiffsbetriebs dringend erforderlich
ist. Den von der Anordnung betroffenen Besatzungsmitgliedern ist die
Vorläufigkeit der Regelung bekannt zu geben. Soweit die vorläufige Regelung der
endgültigen Regelung nicht entspricht, hat das Schifffahrtsunternehmen
Nachteile auszugleichen, die den Besatzungsmitgliedern durch die vorläufige
Regelung entstanden sind.


5. Die Bordvertretung hat das Recht auf regelmäßige und
umfassende Unterrichtung über den Schiffsbetrieb. Die erforderlichen Unterlagen
sind der Bordvertretung vorzulegen. Zum Schiffsbetrieb gehören insbesondere die
Schiffssicherheit, die Reiserouten, die voraussichtlichen Ankunfts- und
Abfahrtszeiten sowie die zu befördernde Ladung.


6. Auf Verlangen der Bordvertretung hat der Kapitän ihr
Einsicht in die an Bord befindlichen Schiffstagebücher zu gewähren. In den
Fällen, in denen der Kapitän eine Eintragung über Angelegenheiten macht, die
der Mitwirkung oder Mitbestimmung der Bordvertretung unterliegen, kann diese
eine Abschrift der Eintragung verlangen und Erklärungen zum Schiffstagebuch
abgeben. In den Fällen, in denen über eine der Mitwirkung oder Mitbestimmung
der Bordvertretung unterliegenden Angelegenheit eine Einigung zwischen Kapitän
und Bordvertretung nicht erzielt wird, kann die Bordvertretung dies zum
Schiffstagebuch erklären und eine Abschrift dieser Eintragung verlangen.


7. Die Zuständigkeit der Bordvertretung im Rahmen des
Arbeitsschutzes bezieht sich auch auf die Schiffssicherheit und die
Zusammenarbeit mit den insoweit zuständigen Behörden und sonstigen in Betracht
kommenden Stellen.


 


§ 116 Seebetriebsrat


(1) In Seebetrieben werden Seebetriebsräte gewählt. Auf die
Seebetriebsräte finden, soweit sich aus diesem Gesetz oder aus anderen
gesetzlichen Vorschriften nicht etwas anderes ergibt, die Vorschriften über die
Rechte und Pflichten des Betriebsrats und die Rechtsstellung seiner Mitglieder
Anwendung.


(2) Die Vorschriften über die Wahl, Zusammensetzung und
Amtszeit des Betriebsrats finden mit folgender Maßgabe Anwendung: 


1. Wahlberechtigt zum Seebetriebsrat sind alle zum
Seeschifffahrtsunternehmen gehörenden Besatzungsmitglieder.


2. Für die Wählbarkeit zum Seebetriebsrat gilt § 8 mit der
Maßgabe, dass


a) in Seeschifffahrtsunternehmen, zu denen mehr als acht
Schiffe gehören oder in denen in der Regel mehr als 250 Besatzungsmitglieder
beschäftigt sind, nur nach § 115 Abs. 2 Nr. 2 wählbare Besatzungsmitglieder
wählbar sind;


b) in den Fällen, in denen die Voraussetzungen des
Buchstabens a nicht vorliegen, nur Arbeitnehmer wählbar sind, die nach § 8 die
Wählbarkeit im Landbetrieb des Seeschifffahrtsunternehmens besitzen, es sei
denn, dass der Arbeitgeber mit der Wahl von Besatzungsmitgliedern einverstanden
ist.


3. Der Seebetriebsrat besteht in Seebetrieben mit in der
Regel


5 bis 400 wahlberechtigten Besatzungsmitgliedern aus einer
Person,


401 bis 800 wahlberechtigten Besatzungsmitgliedern aus drei
Mitgliedern,


über 800 wahlberechtigten Besatzungsmitgliedern aus fünf
Mitgliedern.


4. Ein Wahlvorschlag ist gültig, wenn er im Fall des § 14
Abs. 4 Satz 1 erster Halbsatz und Satz 2 mindestens von drei wahlberechtigten
Besatzungsmitgliedern unterschrieben ist.


5. § 14a findet keine Anwendung.


6. Die in § 16 Abs. 1 Satz 1 genannte Frist wird auf drei
Monate, die in § 16 Abs. 2 Satz 1 genannte Frist auf zwei Monate verlängert.


7. Zu Mitgliedern des Wahlvorstands können auch im
Landbetrieb des Seeschifffahrtsunternehmens beschäftigte Arbeitnehmer bestellt
werden. § 17 Abs. 2 bis 4 findet keine Anwendung. Besteht kein Seebetriebsrat,
so bestellt der Gesamtbetriebsrat oder, falls ein solcher nicht besteht, der
Konzernbetriebsrat den Wahlvorstand. Besteht weder ein Gesamtbetriebsrat noch
ein Konzernbetriebsrat wird der Wahlvorstand gemeinsam vom Arbeitgeber und den
im Seebetrieb vertretenen Gewerkschaften bestellt; Gleiches gilt, wenn der
Gesamtbetriebsrat oder der Konzernbetriebsrat die Bestellung des Wahlvorstands
nach Satz 3 unterlässt. Einigen sich Arbeitgeber und Gewerkschaften nicht, so
bestellt ihn das Arbeitsgericht auf Antrag des Arbeitgebers, einer im
Seebetrieb vertretenen Gewerkschaft oder von mindestens drei wahlberechtigten
Besatzungsmitgliedern. § 16 Abs. 2 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.


8. Die Frist für die Wahlanfechtung nach § 19 Abs. 2 beginnt
für Besatzungsmitglieder an Bord, wenn das Schiff nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses
erstmalig einen Hafen im Geltungsbereich dieses Gesetzes oder einen Hafen, in
dem ein Seemannsamt seinen Sitz hat, anläuft. Nach Ablauf von drei Monaten seit
Bekanntgabe des Wahlergebnisses ist eine Wahlanfechtung unzulässig. Die
Wahlanfechtung kann auch zu Protokoll des Seemannsamtes erklärt werden. Die
Anfechtungserklärung ist vom Seemannsamt unverzüglich an das für die Anfechtung
zuständige Arbeitsgericht weiterzuleiten.


9. Die Mitgliedschaft im Seebetriebsrat endet, wenn der
Seebetriebsrat aus Besatzungsmitgliedern besteht, auch, wenn das Mitglied des
Seebetriebsrats nicht mehr Besatzungsmitglied ist. Die Eigenschaft als
Besatzungsmitglied wird durch die Tätigkeit im Seebetriebsrat oder durch eine
Beschäftigung gemäß Absatz 3 Nr. 2 nicht berührt.


(3) Die §§ 26 bis 41 über die Geschäftsführung des
Betriebsrats finden auf den Seebetriebsrat mit folgender Maßgabe Anwendung: 


1. In Angelegenheiten, in denen der Seebetriebsrat nach
diesem Gesetz innerhalb einer bestimmten Frist Stellung zu nehmen hat, kann er,
abweichend von § 33 Abs. 2, ohne Rücksicht auf die Zahl der zur Sitzung
erschienenen Mitglieder einen Beschluss fassen, wenn die Mitglieder
ordnungsgemäß geladen worden sind.


2. Soweit die Mitglieder des Seebetriebsrats nicht
freizustellen sind, sind sie so zu beschäftigen, dass sie durch ihre Tätigkeit
nicht gehindert sind, die Aufgaben des Seebetriebsrats wahrzunehmen. Der
Arbeitsplatz soll den Fähigkeiten und Kenntnissen des Mitglieds des
Seebetriebsrats und seiner bisherigen beruflichen Stellung entsprechen. Der
Arbeitsplatz ist im Einvernehmen mit dem Seebetriebsrat zu bestimmen. Kommt
eine Einigung über die Bestimmung des Arbeitsplatzes nicht zustande, so
entscheidet die Einigungsstelle. Der Spruch der Einigungsstelle ersetzt die
Einigung zwischen Arbeitgeber und Seebetriebsrat.


3. Den Mitgliedern des Seebetriebsrats, die
Besatzungsmitglieder sind, ist die Heuer auch dann fortzuzahlen, wenn sie im
Landbetrieb beschäftigt werden. Sachbezüge sind angemessen abzugelten. Ist der
neue Arbeitsplatz höherwertig, so ist das diesem Arbeitsplatz entsprechende
Arbeitsentgelt zu zahlen.


4. Unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse ist
über die Unterkunft der in den Seebetriebsrat gewählten Besatzungsmitglieder
eine Regelung zwischen dem Seebetriebsrat und dem Arbeitgeber zu treffen, wenn
der Arbeitsplatz sich nicht am Wohnort befindet. Kommt eine Einigung nicht
zustande, so entscheidet die Einigungsstelle. Der Spruch der Einigungsstelle
ersetzt die Einigung zwischen Arbeitgeber und Seebetriebsrat.


5. Der Seebetriebsrat hat das Recht, jedes zum Seebetrieb
gehörende Schiff zu betreten, dort im Rahmen seiner Aufgaben tätig zu werden
sowie an den Sitzungen der Bordvertretung teilzunehmen. § 115 Abs. 7 Nr. 5 Satz
1 gilt entsprechend.


6. Liegt ein Schiff in einem Hafen innerhalb des
Geltungsbereichs dieses Gesetzes, so kann der Seebetriebsrat nach Unterrichtung
des Kapitäns Sprechstunden an Bord abhalten und Bordversammlungen der
Besatzungsmitglieder durchführen.


7. Läuft ein Schiff innerhalb eines Kalenderjahres keinen
Hafen im Geltungsbereich dieses Gesetzes an, so gelten die Nummern 5 und 6 für
europäische Häfen. Die Schleusen des Nordostseekanals gelten nicht als Häfen.


8. Im Einvernehmen mit dem Arbeitgeber können Sprechstunden
und Bordversammlungen, abweichend von den Nummern 6 und 7, auch in anderen
Liegehäfen des Schiffes durchgeführt werden, wenn ein dringendes Bedürfnis
hierfür besteht. Kommt eine Einigung nicht zustande, so entscheidet die
Einigungsstelle. Der Spruch der Einigungsstelle ersetzt die Einigung zwischen
Arbeitgeber und Seebetriebsrat.


(4) Die §§ 42 bis 46 über die Betriebsversammlung finden auf
den Seebetrieb keine Anwendung.


(5) Für den Seebetrieb nimmt der Seebetriebsrat die in den
§§ 47 bis 59 dem Betriebsrat übertragenen Aufgaben, Befugnisse und Pflichten
wahr.


(6) Die §§ 74 bis 113 über die Mitwirkung und Mitbestimmung
der Arbeitnehmer finden auf den Seebetriebsrat mit folgender Maßgabe Anwendung:



1. Der Seebetriebsrat ist zuständig für die Behandlung
derjenigen nach diesem Gesetz der Mitwirkung oder Mitbestimmung des
Betriebsrats unterliegenden Angelegenheiten,


a) die alle oder mehrere Schiffe des Seebetriebs oder die
Besatzungsmitglieder aller oder mehrerer Schiffe des Seebetriebs betreffen,


b) die nach § 115 Abs. 7 Nr. 2 von der Bordvertretung
abgegeben worden sind oder


c) für die nicht die Zuständigkeit der Bordvertretung nach §
115 Abs. 7 Nr. 1 gegeben ist.


2. Der Seebetriebsrat ist regelmäßig und umfassend über den
Schiffsbetrieb des Seeschifffahrtsunternehmens zu unterrichten. Die
erforderlichen Unterlagen sind ihm vorzulegen.


Zweiter Abschnitt


Luftfahrt


 


§ 117 Geltung für die Luftfahrt


(1) Auf Landbetriebe von Luftfahrtunternehmen ist dieses
Gesetz anzuwenden.


(2) Für im Flugbetrieb beschäftigte Arbeitnehmer von
Luftfahrtunternehmen kann durch Tarifvertrag eine Vertretung errichtet werden.
Über die Zusammenarbeit dieser Vertretung mit den nach diesem Gesetz zu
errichtenden Vertretungen der Arbeitnehmer der Landbetriebe des
Luftfahrtunternehmens kann der Tarifvertrag von diesem Gesetz abweichende
Regelungen vorsehen.


Dritter Abschnitt


Tendenzbetriebe und Religionsgemeinschaften


 


§ 118 Geltung für Tendenzbetriebe und
Religionsgemeinschaften


(1) Auf Unternehmen und Betriebe, die unmittelbar und
überwiegend 


1. politischen, koalitionspolitischen, konfessionellen,
karitativen, erzieherischen, wissenschaftlichen oder künstlerischen
Bestimmungen oder


2. Zwecken der Berichterstattung oder Meinungsäußerung, auf
die Artikel 5 Abs. 1 Satz 2 des Grundgesetzes Anwendung findet,


dienen, finden die Vorschriften dieses Gesetzes keine
Anwendung, soweit die Eigenart des Unternehmens oder des Betriebs dem
entgegensteht. Die §§ 106 bis 110 sind nicht, die §§ 111 bis 113 nur insoweit
anzuwenden, als sie den Ausgleich oder die Milderung wirtschaftlicher Nachteile
für die Arbeitnehmer infolge von Betriebsänderungen regeln.


(2) Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf
Religionsgemeinschaften und ihre karitativen und erzieherischen Einrichtungen
unbeschadet deren Rechtsform.


Sechster Teil


Straf- und Bußgeldvorschriften


 


§ 119 Straftaten gegen Betriebsverfassungsorgane und ihre
Mitglieder


(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit
Geldstrafe wird bestraft, wer 


1. eine Wahl des Betriebsrats, der Jugend- und
Auszubildendenvertretung, der Bordvertretung, des Seebetriebsrats oder der in §
3 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 oder 5 bezeichneten Vertretungen der Arbeitnehmer
behindert oder durch Zufügung oder Androhung von Nachteilen oder durch
Gewährung oder Versprechen von Vorteilen beeinflusst,


2. die Tätigkeit des Betriebsrats, des Gesamtbetriebsrats,
des Konzernbetriebsrats, der Jugend- und Auszubildendenvertretung, der
Gesamt-Jugend- und Auszubildendenvertretung, der Konzern-Jugend- und
Auszubildendenvertretung, der Bordvertretung, des Seebetriebsrats, der in § 3
Abs. 1 bezeichneten Vertretungen der Arbeitnehmer, der Einigungsstelle, der in
§ 76 Abs. 8 bezeichneten tariflichen Schlichtungsstelle, der in § 86
bezeichneten betrieblichen Beschwerdestelle oder des Wirtschaftsausschusses
behindert oder stört, oder


3. ein Mitglied oder ein Ersatzmitglied des Betriebsrats,
des Gesamtbetriebsrats, des Konzernbetriebsrats, der Jugend- und
Auszubildendenvertretung, der Gesamt-Jugend- und Auszubildendenvertretung, der
Konzern-Jugend- und Auszubildendenvertretung, der Bordvertretung, des
Seebetriebsrats, der in § 3 Abs. 1 bezeichneten Vertretungen der Arbeitnehmer,
der Einigungsstelle, der in § 76 Abs. 8 bezeichneten Schlichtungsstelle, der in
§ 86 bezeichneten betrieblichen Beschwerdestelle oder des Wirtschaftsausschusses
um seiner Tätigkeit willen oder eine Auskunftsperson nach § 80 Abs. 2 Satz 3 um
ihrer Tätigkeit willen benachteiligt oder begünstigt.


(2) Die Tat wird nur auf Antrag des Betriebsrats, des
Gesamtbetriebsrats, des Konzernbetriebsrats, der Bordvertretung, des
Seebetriebsrats, einer der in § 3 Abs. 1 bezeichneten Vertretungen der
Arbeitnehmer, des Wahlvorstands, des Unternehmers oder einer im Betrieb
vertretenen Gewerkschaft verfolgt.


 


§ 120 Verletzung von Geheimnissen


(1) Wer unbefugt ein fremdes Betriebs- oder
Geschäftsgeheimnis offenbart, das ihm in seiner Eigenschaft als 


1. Mitglied oder Ersatzmitglied des Betriebsrats oder einer
der in § 79 Abs. 2 bezeichneten Stellen,


2. Vertreter einer Gewerkschaft oder Arbeitgebervereinigung,


3. Sachverständiger, der vom Betriebsrat nach § 80 Abs. 3
hinzugezogen oder von der Einigungsstelle nach § 109 Satz 3 angehört worden
ist,


3a. Berater, der vom Betriebsrat nach § 111 Satz 2
hinzugezogen worden ist,


3b. Auskunftsperson, die dem Betriebsrat nach § 80 Abs. 2
Satz 3 zur Verfügung gestellt worden ist, oder


4. Arbeitnehmer, der vom Betriebsrat nach § 107 Abs. 3 Satz
3 oder vom Wirtschaftsausschuss nach § 108 Abs. 2 Satz 2 hinzugezogen worden
ist,


bekannt geworden und das vom Arbeitgeber ausdrücklich als geheimhaltungsbedürftig
bezeichnet worden ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit
Geldstrafe bestraft.


(2) Ebenso wird bestraft, wer unbefugt ein fremdes Geheimnis
eines Arbeitnehmers, namentlich ein zu dessen persönlichen Lebensbereich gehörendes
Geheimnis, offenbart, das ihm in seiner Eigenschaft als Mitglied oder
Ersatzmitglied des Betriebsrats oder einer der in § 79 Abs. 2 bezeichneten
Stellen bekannt geworden ist und über das nach den Vorschriften dieses Gesetzes
Stillschweigen zu bewahren ist.


(3) Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der Absicht,
sich oder einen anderen zu bereichern oder einen anderen zu schädigen, so ist
die Strafe Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe. Ebenso wird
bestraft, wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein Betriebs- oder
Geschäftsgeheimnis, zu dessen Geheimhaltung er nach den Absätzen 1 oder 2
verpflichtet ist, verwertet.


(4) Die Absätze 1 bis 3 sind auch anzuwenden, wenn der Täter
das fremde Geheimnis nach dem Tode des Betroffenen unbefugt offenbart oder
verwertet.


(5) Die Tat wird nur auf Antrag des Verletzten verfolgt.
Stirbt der Verletzte, so geht das Antragsrecht nach § 77 Abs. 2 des
Strafgesetzbuches auf die Angehörigen über, wenn das Geheimnis zum persönlichen
Lebensbereich des Verletzten gehört; in anderen Fällen geht es auf die Erben
über. Offenbart der Täter das Geheimnis nach dem Tode des Betroffenen, so gilt
Satz 2 sinngemäß.


 


§ 121 Bußgeldvorschriften


(1) Ordnungswidrig handelt, wer eine der in § 90 Abs. 1, 2
Satz 1, § 92 Abs. 1 Satz 1 auch in Verbindung mit Absatz 3, § 99 Abs. 1, § 106
Abs. 2, § 108 Abs. 5, § 110 oder § 111 bezeichneten Aufklärungs- oder
Auskunftspflichten nicht, wahrheitswidrig, unvollständig oder verspätet
erfüllt.


(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu
zehntausend Euro geahndet werden.


Siebenter Teil


Änderung von Gesetzen


 


§ 122 


(Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuchs) 


(gegenstandslos)


 


§ 123 


(Änderung des Kündigungsschutzgesetzes) 


(gegenstandslos)


 


§ 124 


(Änderung des Arbeitsgerichtsgesetzes) 


(gegenstandslos)


Achter Teil


Übergangs- und Schlussvorschriften


 


§ 125 Erstmalige Wahlen nach diesem Gesetz


(1) Die erstmaligen Betriebsratswahlen nach § 13 Abs. 1
finden im Jahre 1972 statt.


(2) Die erstmaligen Wahlen der Jugend- und
Auszubildendenvertretung nach § 64 Abs. 1 Satz 1 finden im Jahre 1988 statt.
Die Amtszeit der Jugendvertretung endet mit der Bekanntgabe des Wahlergebnisses
der neu gewählten Jugend- und Auszubildendenvertretung, spätestens am 30.
November 1988. (3) Auf Wahlen des Betriebsrats, der Bordvertretung, des
Seebetriebsrats und der Jugend- und Auszubildendenvertretung, die nach dem 28.
Juli 2001 eingeleitet werden, finden die Erste Verordnung zur Durchführung des
Betriebsverfassungsgesetzes vom 16. Januar 1972 (BGBl. I S. 49), zuletzt
geändert durch die Verordnung vm 16. Januar 1995 (BGBl. I S. 43), die Zweite
Verordnung zur Durchführung des Betriebsverfassungsgesetzes vom 24. Oktober
1972 (BGBl. I S. 2029), zuletzt geändert durch die Verordnung vom 28. September
1989 (BGBl. I S. 1795) und die Verordnung zur Durchführung der
Betriebsratswahlen bei den Postunternehmen vom 26. Juni 1995 (BGBl. I S. 871)
bis zu deren Änderung entsprechende Anwendung.


(4) Ergänzend findet für das vereinfachte Wahlverfahren nach
§ 14a die Erste Verordnung zur Durchführung des Betriebsverfassungsgesetzes bis
zu deren Änderung mit folgenden Maßgaben entsprechende Anwendung: 


1. Die Frist für die Einladung zur Wahlversammlung zur Wahl
des Wahlvorstands nach § 14a Abs. 1 des Gesetzes beträgt mindestens sieben
Tage. Die Einladung muss Ort, Tag und Zeit der Wahlversammlung sowie den
Hinweis enthalten, dass bis zum Ende dieser Wahlversammlung Wahlvorschläge zur
Wahl des Betriebsrats gemacht werden können (§ 14a Abs. 2 des Gesetzes).


2. § 3 findet wie folgt Anwendung:


a) Im Fall des § 14a Abs. 1 des Gesetzes erlässt der
Wahlvorstand auf der Wahlversammlung das Wahlausschreiben. Die Einspruchsfrist
nach § 3 Abs. 2 Nr. 3 verkürzt sich auf drei Tage. Die Angabe nach § 3 Abs. 2
Nr. 4 muss die Zahl der Mindestsitze des Geschlechts in der Minderheit (§ 15
Abs. 2 des Gesetzes) enthalten. Die Wahlvorschläge sind abweichend von § 3 Abs.
2 Nr. 7 bis zum Abschluss der Wahlversammlung zur Wahl des Wahlvorstands bei
diesem einzureichen. Ergänzend zu § 3 Abs. 2 Nr. 10 gibt der Wahlvorstand den
Ort, Tag und Zeit der nachträglichen Stimmabgabe an (§ 14a Abs. 4 des
Gesetzes).


b) Im Fall des § 14a Abs. 3 des Gesetzes erlässt der
Wahlvorstand unverzüglich das Wahlausschreiben mit den unter Buchstabe a
genannten Maßgaben zu § 3 Abs. 2 Nr. 3, 4 und 10. Abweichend von § 3 Abs. 2 Nr.
7 sind die Wahlvorschläge spätestens eine Woche vor der Wahlversammlung zur
Wahl des Betriebsrats (§ 14a Abs. 3 Satz 2 des Gesetzes) beim Wahlvorstand
einzureichen.


3. Die Einspruchsfrist des § 4 Abs. 1 verkürzt sich auf drei
Tage.


4. Die §§ 6 bis 8 und § 10 Abs. 2 finden entsprechende
Anwendung mit der Maßgabe, dass die Wahl aufgrund von Wahlvorschlägen erfolgt.
Im Fall des § 14a Abs. 1 des Gesetzes sind die Wahlvorschläge bis zum Abschluss
der Wahlversammlung zur Wahl des Wahlvorstands bei diesem einzureichen; im Fall
des § 14a Abs. 3 des Gesetzes sind die Wahlvorschläge spätestens eine Woche vor
der Wahlversammlung zur Wahl des Betriebsrats (§ 14a Abs. 3 Satz 2 des
Gesetzes) beim Wahlvorstand einzureichen.


5. § 9 findet keine Anwendung.


6. Auf das Wahlverfahren finden die §§ 21ff. entsprechende
Anwendung. Auf den Stimmzetteln sind die Bewerber in alphabetischer Reihenfolge
unter Angabe von Familienname, Vorname und Art der Beschäftigung im Betrieb
aufzuführen.


7. § 25 Abs. 5 bis 8 findet keine Anwendung.


8. § 26 Abs. 1 findet mit der Maßgabe Anwendung, dass der
Wahlberechtigte sein Verlangen auf schriftliche Stimmabgabe spätestens drei
Tage vor dem Tag der Wahlversammlung zur Wahl des Betriebsrats dem Wahlvorstand
mitgeteilt haben muss.


9. § 31 findet entsprechende Anwendung mit der Maßgabe, dass
die Wahl der Jugend- und Auszubildendenvertretung aufgrund von Wahlvorschlägen
erfolgt.


 


§ 126 Ermächtigung zum Erlass von Wahlordnungen


Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird
ermächtigt, mit Zustimmung des Bundesrates Rechtsverordnungen zu erlassen zur
Regelung der in den §§ 7 bis 20, 60 bis 63, 115 und 116 bezeichneten Wahlen
über 


1. die Vorbereitung der Wahl, insbesondere die Aufstellung
der Wählerlisten und die Errechnung der Vertreterzahl;


2. die Frist für die Einsichtnahme in die Wählerlisten und
die Erhebung von Einsprüchen gegen sie;


3. die Vorschlagslisten und die Frist für ihre Einreichung;


4. das Wahlausschreiben und die Fristen für seine
Bekanntmachung;


5. die Stimmabgabe;


5a. die Verteilung der Sitze im Betriebsrat, in der
Bordvertretung, im Seebetriebsrat sowie in der Jugend- und
Auszubildendenvertretung auf die Geschlechter, auch soweit die Sitze nicht
gemäß § 15 Abs. 2 und § 62 Abs. 3 besetzt werden können;


6. die Feststellung des Wahlergebnisses und die Fristen für
seine Bekanntmachung;


7. die Aufbewahrung der Wahlakten.


 


§ 127 Verweisungen


Soweit in anderen Vorschriften auf Vorschriften verwiesen
wird oder Bezeichnungen verwendet werden, die durch dieses Gesetz aufgehoben
oder geändert werden, treten an ihre Stelle die entsprechenden Vorschriften
oder Bezeichnungen dieses Gesetzes.


 


§ 128 Bestehende abweichende Tarifverträge


Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes nach §
20 Abs. 3 des Betriebsverfassungsgesetzes vom 11. Oktober 1952 geltenden
Tarifverträge über die Errichtung einer anderen Vertretung der Arbeitnehmer für
Betriebe, in denen wegen ihrer Eigenart der Errichtung von Betriebsräten
besondere Schwierigkeiten entgegenstehen, werden durch dieses Gesetz nicht
berührt.


 


§ 129 


(weggefallen)


 


§ 130 Öffentlicher Dienst


Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf Verwaltungen und
Betriebe des Bundes, der Länder, der Gemeinden und sonstiger Körperschaften,
Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts.


 


§ 131 (Berlin-Klausel)


(gegenstandslos)


 


§ 132 


(Inkrafttreten)


 


BGB - Bürgerliches Gesetzbuch 


Ausfertigungsdatum: 18.08.1896


Vollzitat:


"Bürgerliches Gesetzbuch in der Fassung der
Bekanntmachung vom 2. Januar 2002 (BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S. 738), das
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 24. Mai 2016 (BGBl. I S. 1190) geändert worden
ist"


Stand:   Neugefasst
durch Bek. v. 2.1.2002 I 42, 2909; 2003, 738;


                zuletzt geändert durch Art. 1 G
v. 11.3.2016 I 396
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des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen hinsichtlich des
Zugangs zur Beschäftigung, zur Berufsbildung und zum beruflichen Aufstieg sowie
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4. Richtlinie 87/102/EWG des Rates zur Angleichung der
Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über den
Verbraucherkredit (ABl. EG Nr. L 42 S. 48), zuletzt geändert durch die
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1998 zur Änderung der Richtlinie 87/102/EWG zur Angleichung der Rechts- und
Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über den Verbraucherkredit (ABl. EG
Nr. L 101 S. 17),


5. Richtlinie 90/314/EWG des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 13. Juni 1990 über Pauschalreisen (ABl. EG Nr. L 158 S. 59),


6. Richtlinie 93/13/EWG des Rates vom 5. April 1993 über
missbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen (ABl. EG Nr. L 95 S. 29),


7. Richtlinie 94/47/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 26. Oktober 1994 zum Schutz der Erwerber im Hinblick auf bestimmte
Aspekte von Verträgen über den Erwerb von Teilzeitnutzungsrechten an Immobilien
(ABl. EG Nr. L 280 S. 82),


8. der Richtlinie 97/5/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 27. Januar 1997 über grenzüberschreitende Überweisungen (ABl. EG
Nr. L 43 S. 25),


9. Richtlinie 97/7/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 20. Mai 1997 über den Verbraucherschutz bei Vertragsabschlüssen im
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des Rates vom 25. Mai 1999 zu bestimmten Aspekten des Verbrauchsgüterkaufs und
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12. Artikel 10, 11 und 18 der Richtlinie 2000/31/EG des
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rechtliche Aspekte der Dienste der Informationsgesellschaft, insbesondere des
elektronischen Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt ("Richtlinie über den
elektronischen Geschäftsverkehr", ABl. EG Nr. L 178 S. 1),


13. Richtlinie 2000/35/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 29. Juni 2000 zur Bekämpfung von Zahlungsverzug im
Geschäftsverkehr (ABl. EG Nr. L 200 S. 35).
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Buch 1


Allgemeiner Teil


Abschnitt 1


Personen


Titel 1


Natürliche Personen, Verbraucher, Unternehmer


 


§ 1 Beginn der Rechtsfähigkeit


Die Rechtsfähigkeit des Menschen beginnt mit der Vollendung
der Geburt.


 


§ 2 Eintritt der Volljährigkeit


Die Volljährigkeit tritt mit der Vollendung des 18.
Lebensjahres ein.


 


§§ 3 bis 6 (weggefallen)


 


§ 7 Wohnsitz; Begründung und Aufhebung


(1) Wer sich an einem Orte ständig niederlässt, begründet an
diesem Ort seinen Wohnsitz.


(2) Der Wohnsitz kann gleichzeitig an mehreren Orten
bestehen.


(3) Der Wohnsitz wird aufgehoben, wenn die Niederlassung mit
dem Willen aufgehoben wird, sie aufzugeben.


 


§ 8 Wohnsitz nicht voll Geschäftsfähiger


(1) Wer geschäftsunfähig oder in der Geschäftsfähigkeit
beschränkt ist, kann ohne den Willen seines gesetzlichen Vertreters einen
Wohnsitz weder begründen noch aufheben.


(2) Ein Minderjähriger, der verheiratet ist oder war, kann
selbständig einen Wohnsitz begründen und aufheben.


 


§ 9 Wohnsitz eines Soldaten


(1) Ein Soldat hat seinen Wohnsitz am Standort. Als Wohnsitz
eines Soldaten, der im Inland keinen Standort hat, gilt der letzte inländische
Standort.


(2) Diese Vorschriften finden keine Anwendung auf Soldaten,
die nur auf Grund der Wehrpflicht Wehrdienst leisten oder die nicht selbständig
einen Wohnsitz begründen können.


 


§ 10 (weggefallen)


 


§ 11 Wohnsitz des Kindes


Ein minderjähriges Kind teilt den Wohnsitz der Eltern; es
teilt nicht den Wohnsitz eines Elternteils, dem das Recht fehlt, für die Person
des Kindes zu sorgen. Steht keinem Elternteil das Recht zu, für die Person des
Kindes zu sorgen, so teilt das Kind den Wohnsitz desjenigen, dem dieses Recht
zusteht. Das Kind behält den Wohnsitz, bis es ihn rechtsgültig aufhebt.


 


§ 12 Namensrecht


Wird das Recht zum Gebrauch eines Namens dem Berechtigten
von einem anderen bestritten oder wird das Interesse des Berechtigten dadurch
verletzt, dass ein anderer unbefugt den gleichen Namen gebraucht, so kann der
Berechtigte von dem anderen Beseitigung der Beeinträchtigung verlangen. Sind
weitere Beeinträchtigungen zu besorgen, so kann er auf Unterlassung klagen.


 


§ 13 Verbraucher


*) 


Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein
Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen
noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können.


*) 


Amtlicher Hinweis:


Diese Vorschrift dient der Umsetzung der eingangs zu den
Nummern 3, 4, 6, 7, 9 und 11 genannten Richtlinien.


 


§ 14 Unternehmer


*) 


(1) Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person
oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines
Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen
Tätigkeit handelt.


(2) Eine rechtsfähige Personengesellschaft ist eine
Personengesellschaft, die mit der Fähigkeit ausgestattet ist, Rechte zu
erwerben und Verbindlichkeiten einzugehen.


*) 


Amtlicher Hinweis:


Diese Vorschrift dient der Umsetzung der eingangs zu den
Nummern 3, 4, 6, 7, 9 und 11 genannten Richtlinien.


 


§§ 15 bis 20 (weggefallen)


Titel 2


Juristische Personen


Untertitel 1


Vereine


Kapitel 1


Allgemeine Vorschriften


 


§ 21 Nicht wirtschaftlicher Verein


Ein Verein, dessen Zweck nicht auf einen wirtschaftlichen
Geschäftsbetrieb gerichtet ist, erlangt Rechtsfähigkeit durch Eintragung in das
Vereinsregister des zuständigen Amtsgerichts.


 


§ 22 Wirtschaftlicher Verein


Ein Verein, dessen Zweck auf einen wirtschaftlichen
Geschäftsbetrieb gerichtet ist, erlangt in Ermangelung besonderer
bundesgesetzlicher Vorschriften Rechtsfähigkeit durch staatliche Verleihung.
Die Verleihung steht dem Land zu, in dessen Gebiet der Verein seinen Sitz hat.


 


§ 23 (weggefallen)


-


 


§ 24 Sitz


Als Sitz eines Vereins gilt, wenn nicht ein anderes bestimmt
ist, der Ort, an welchem die Verwaltung geführt wird.


 


§ 25 Verfassung


Die Verfassung eines rechtsfähigen Vereins wird, soweit sie
nicht auf den nachfolgenden Vorschriften beruht, durch die Vereinssatzung
bestimmt.


 


§ 26 Vorstand und Vertretung


(1) Der Verein muss einen Vorstand haben. Der Vorstand
vertritt den Verein gerichtlich und außergerichtlich; er hat die Stellung eines
gesetzlichen Vertreters. Der Umfang der Vertretungsmacht kann durch die Satzung
mit Wirkung gegen Dritte beschränkt werden.


(2) Besteht der Vorstand aus mehreren Personen, so wird der
Verein durch die Mehrheit der Vorstandsmitglieder vertreten. Ist eine
Willenserklärung gegenüber einem Verein abzugeben, so genügt die Abgabe
gegenüber einem Mitglied des Vorstands.


 


§ 27 Bestellung und Geschäftsführung des Vorstands


(1) Die Bestellung des Vorstands erfolgt durch Beschluss der
Mitgliederversammlung.


(2) Die Bestellung ist jederzeit widerruflich, unbeschadet
des Anspruchs auf die vertragsmäßige Vergütung. Die Widerruflichkeit kann durch
die Satzung auf den Fall beschränkt werden, dass ein wichtiger Grund für den
Widerruf vorliegt; ein solcher Grund ist insbesondere grobe Pflichtverletzung
oder Unfähigkeit zur ordnungsmäßigen Geschäftsführung.


(3) Auf die Geschäftsführung des Vorstands finden die für
den Auftrag geltenden Vorschriften der §§ 664 bis 670 entsprechende Anwendung.
Die Mitglieder des Vorstands sind unentgeltlich tätig.


 


§ 28 Beschlussfassung des Vorstands


Bei einem Vorstand, der aus mehreren Personen besteht,
erfolgt die Beschlussfassung nach den für die Beschlüsse der Mitglieder des
Vereins geltenden Vorschriften der §§ 32 und 34.  


§ 29 Notbestellung durch Amtsgericht


Soweit die erforderlichen Mitglieder des Vorstands fehlen,
sind sie in dringenden Fällen für die Zeit bis zur Behebung des Mangels auf
Antrag eines Beteiligten von dem Amtsgericht zu bestellen, das für den Bezirk,
in dem der Verein seinen Sitz hat, das Vereinsregister führt.


 


§ 30 Besondere Vertreter


Durch die Satzung kann bestimmt werden, dass neben dem
Vorstand für gewisse Geschäfte besondere Vertreter zu bestellen sind. Die
Vertretungsmacht eines solchen Vertreters erstreckt sich im Zweifel auf alle
Rechtsgeschäfte, die der ihm zugewiesene Geschäftskreis gewöhnlich mit sich
bringt.


 


§ 31 Haftung des Vereins für Organe


Der Verein ist für den Schaden verantwortlich, den der
Vorstand, ein Mitglied des Vorstands oder ein anderer verfassungsmäßig
berufener Vertreter durch eine in Ausführung der ihm zustehenden Verrichtungen
begangene, zum Schadensersatz verpflichtende Handlung einem Dritten zufügt.


 


§ 31a Haftung von Organmitgliedern und besonderen Vertretern


(1) Sind Organmitglieder oder besondere Vertreter
unentgeltlich tätig oder erhalten sie für ihre Tätigkeit eine Vergütung, die
720 Euro jährlich nicht übersteigt, haften sie dem Verein für einen bei der
Wahrnehmung ihrer Pflichten verursachten Schaden nur bei Vorliegen von Vorsatz
oder grober Fahrlässigkeit. Satz 1 gilt auch für die Haftung gegenüber den
Mitgliedern des Vereins. Ist streitig, ob ein Organmitglied oder ein besonderer
Vertreter einen Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht hat, trägt
der Verein oder das Vereinsmitglied die Beweislast.


(2) Sind Organmitglieder oder besondere Vertreter nach
Absatz 1 Satz 1 einem anderen zum Ersatz eines Schadens verpflichtet, den sie
bei der Wahrnehmung ihrer Pflichten verursacht haben, so können sie von dem
Verein die Befreiung von der Verbindlichkeit verlangen. Satz 1 gilt nicht, wenn
der Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurde.


 


§ 31b Haftung von Vereinsmitgliedern


(1) Sind Vereinsmitglieder unentgeltlich für den Verein
tätig oder erhalten sie für ihre Tätigkeit eine Vergütung, die 720 Euro
jährlich nicht übersteigt, haften sie dem Verein für einen Schaden, den sie bei
der Wahrnehmung der ihnen übertragenen satzungsgemäßen Vereinsaufgaben
verursachen, nur bei Vorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. § 31a
Absatz 1 Satz 3 ist entsprechend anzuwenden.


(2) Sind Vereinsmitglieder nach Absatz 1 Satz 1 einem
anderen zum Ersatz eines Schadens verpflichtet, den sie bei der Wahrnehmung der
ihnen übertragenen satzungsgemäßen Vereinsaufgaben verursacht haben, so können
sie von dem Verein die Befreiung von der Verbindlichkeit verlangen. Satz 1 gilt
nicht, wenn die Vereinsmitglieder den Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig
verursacht haben.


 


§ 32 Mitgliederversammlung; Beschlussfassung


(1) Die Angelegenheiten des Vereins werden, soweit sie nicht
von dem Vorstand oder einem anderen Vereinsorgan zu besorgen sind, durch
Beschlussfassung in einer Versammlung der Mitglieder geordnet. Zur Gültigkeit
des Beschlusses ist erforderlich, dass der Gegenstand bei der Berufung
bezeichnet wird. Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der
abgegebenen Stimmen.


(2) Auch ohne Versammlung der Mitglieder ist ein Beschluss
gültig, wenn alle Mitglieder ihre Zustimmung zu dem Beschluss schriftlich
erklären.


 


§ 33 Satzungsänderung


(1) Zu einem Beschluss, der eine Änderung der Satzung
enthält, ist eine Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen
erforderlich. Zur Änderung des Zweckes des Vereins ist die Zustimmung aller
Mitglieder erforderlich; die Zustimmung der nicht erschienenen Mitglieder muss
schriftlich erfolgen.


(2) Beruht die Rechtsfähigkeit des Vereins auf Verleihung,
so ist zu jeder Änderung der Satzung die Genehmigung der zuständigen Behörde
erforderlich.


 


§ 34 Ausschluss vom Stimmrecht


Ein Mitglied ist nicht stimmberechtigt, wenn die
Beschlussfassung die Vornahme eines Rechtsgeschäfts mit ihm oder die Einleitung
oder Erledigung eines Rechtsstreits zwischen ihm und dem Verein betrifft.


 


§ 35 Sonderrechte


Sonderrechte eines Mitglieds können nicht ohne dessen
Zustimmung durch Beschluss der Mitgliederversammlung beeinträchtigt werden.


 


§ 36 Berufung der Mitgliederversammlung


Die Mitgliederversammlung ist in den durch die Satzung
bestimmten Fällen sowie dann zu berufen, wenn das Interesse des Vereins es
erfordert.


 


§ 37 Berufung auf Verlangen einer Minderheit


(1) Die Mitgliederversammlung ist zu berufen, wenn der durch
die Satzung bestimmte Teil oder in Ermangelung einer Bestimmung der zehnte Teil
der Mitglieder die Berufung schriftlich unter Angabe des Zweckes und der Gründe
verlangt.


(2) Wird dem Verlangen nicht entsprochen, so kann das
Amtsgericht die Mitglieder, die das Verlangen gestellt haben, zur Berufung der
Versammlung ermächtigen; es kann Anordnungen über die Führung des Vorsitzes in
der Versammlung treffen. Zuständig ist das Amtsgericht, das für den Bezirk, in
dem der Verein seinen Sitz hat, das Vereinsregister führt. Auf die Ermächtigung
muss bei der Berufung der Versammlung Bezug genommen werden.


 


§ 38 Mitgliedschaft


Die Mitgliedschaft ist nicht übertragbar und nicht
vererblich. Die Ausübung der Mitgliedschaftsrechte kann nicht einem anderen
überlassen werden.


 


§ 39 Austritt aus dem Verein


(1) Die Mitglieder sind zum Austritt aus dem Verein
berechtigt.


(2) Durch die Satzung kann bestimmt werden, dass der Austritt
nur am Schluss eines Geschäftsjahrs oder erst nach dem Ablauf einer
Kündigungsfrist zulässig ist; die Kündigungsfrist kann höchstens zwei Jahre
betragen.


 


§ 40 Nachgiebige Vorschriften


Die Vorschriften des § 26 Absatz 2 Satz 1, des § 27 Absatz 1
und 3, , der §§ 28, 31a Abs. 1 Satz 2 sowie der §§ 32, 33 und 38 finden
insoweit keine Anwendung als die Satzung ein anderes bestimmt. Von § 34 kann
auch für die Beschlussfassung des Vorstands durch die Satzung nicht abgewichen
werden.


 


§ 41 Auflösung des Vereins


Der Verein kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung
aufgelöst werden. Zu dem Beschluss ist eine Mehrheit von drei Vierteln der
abgegebenen Stimmen erforderlich, wenn nicht die Satzung ein anderes bestimmt.


 


§ 42 Insolvenz


(1) Der Verein wird durch die Eröffnung des
Insolvenzverfahrens und mit Rechtskraft des Beschlusses, durch den die
Eröffnung des Insolvenzverfahrens mangels Masse abgewiesen worden ist,
aufgelöst. Wird das Verfahren auf Antrag des Schuldners eingestellt oder nach
der Bestätigung eines Insolvenzplans, der den Fortbestand des Vereins vorsieht,
aufgehoben, so kann die Mitgliederversammlung die Fortsetzung des Vereins
beschließen. Durch die Satzung kann bestimmt werden, dass der Verein im Falle
der Eröffnung des Insolvenzverfahrens als nicht rechtsfähiger Verein
fortbesteht; auch in diesem Falle kann unter den Voraussetzungen des Satzes 2
die Fortsetzung als rechtsfähiger Verein beschlossen werden.


(2) Der Vorstand hat im Falle der Zahlungsunfähigkeit oder
der Überschuldung die Eröffnung des Insolvenzverfahrens zu beantragen. Wird die
Stellung des Antrags verzögert, so sind die Vorstandsmitglieder, denen ein
Verschulden zur Last fällt, den Gläubigern für den daraus entstehenden Schaden
verantwortlich; sie haften als Gesamtschuldner.


 


§ 43 Entziehung der Rechtsfähigkeit


Einem Verein, dessen Rechtsfähigkeit auf Verleihung beruht,
kann die Rechtsfähigkeit entzogen werden, wenn er einen anderen als den in der
Satzung bestimmten Zweck verfolgt.


 


§ 44 Zuständigkeit und Verfahren


Die Zuständigkeit und das Verfahren für die Entziehung der
Rechtsfähigkeit nach § 43 bestimmen sich nach dem Recht des Landes, in dem der
Verein seinen Sitz hat.


 


§ 45 Anfall des Vereinsvermögens


(1) Mit der Auflösung des Vereins oder der Entziehung der
Rechtsfähigkeit fällt das Vermögen an die in der Satzung bestimmten Personen.


(2) Durch die Satzung kann vorgeschrieben werden, dass die
Anfallberechtigten durch Beschluss der Mitgliederversammlung oder eines anderen
Vereinsorgans bestimmt werden. Ist der Zweck des Vereins nicht auf einen
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet, so kann die Mitgliederversammlung
auch ohne eine solche Vorschrift das Vermögen einer öffentlichen Stiftung oder
Anstalt zuweisen.


(3) Fehlt es an einer Bestimmung der Anfallberechtigten, so
fällt das Vermögen, wenn der Verein nach der Satzung ausschließlich den
Interessen seiner Mitglieder diente, an die zur Zeit der Auflösung oder der
Entziehung der Rechtsfähigkeit vorhandenen Mitglieder zu gleichen Teilen,
anderenfalls an den Fiskus des Landes, in dessen Gebiet der Verein seinen Sitz
hatte.


 


§ 46 Anfall an den Fiskus


Fällt das Vereinsvermögen an den Fiskus, so finden die
Vorschriften über eine dem Fiskus als gesetzlichem Erben anfallende Erbschaft
entsprechende Anwendung. Der Fiskus hat das Vermögen tunlichst in einer den
Zwecken des Vereins entsprechenden Weise zu verwenden.


 


§ 47 Liquidation


Fällt das Vereinsvermögen nicht an den Fiskus, so muss eine
Liquidation stattfinden, sofern nicht über das Vermögen des Vereins das
Insolvenzverfahren eröffnet ist.


 


§ 48 Liquidatoren


(1) Die Liquidation erfolgt durch den Vorstand. Zu
Liquidatoren können auch andere Personen bestellt werden; für die Bestellung
sind die für die Bestellung des Vorstands geltenden Vorschriften maßgebend.


(2) Die Liquidatoren haben die rechtliche Stellung des
Vorstands, soweit sich nicht aus dem Zwecke der Liquidation ein anderes ergibt.


(3) Sind mehrere Liquidatoren vorhanden, so sind sie nur
gemeinschaftlich zur Vertretung befugt und können Beschlüsse nur einstimmig
fassen, sofern nicht ein anderes bestimmt ist.


 


§ 49 Aufgaben der Liquidatoren


(1) Die Liquidatoren haben die laufenden Geschäfte zu
beendigen, die Forderungen einzuziehen, das übrige Vermögen in Geld umzusetzen,
die Gläubiger zu befriedigen und den Überschuss den Anfallberechtigten
auszuantworten. Zur Beendigung schwebender Geschäfte können die Liquidatoren
auch neue Geschäfte eingehen. Die Einziehung der Forderungen sowie die
Umsetzung des übrigen Vermögens in Geld darf unterbleiben, soweit diese
Maßregeln nicht zur Befriedigung der Gläubiger oder zur Verteilung des
Überschusses unter die Anfallberechtigten erforderlich sind.


(2) Der Verein gilt bis zur Beendigung der Liquidation als
fortbestehend, soweit der Zweck der Liquidation es erfordert.


 


§ 50 Bekanntmachung des Vereins in Liquidation


(1) Die Auflösung des Vereins oder die Entziehung der
Rechtsfähigkeit ist durch die Liquidatoren öffentlich bekannt zu machen. In der
Bekanntmachung sind die Gläubiger zur Anmeldung ihrer Ansprüche aufzufordern.
Die Bekanntmachung erfolgt durch das in der Satzung für Veröffentlichungen
bestimmte Blatt. Die Bekanntmachung gilt mit dem Ablauf des zweiten Tages nach
der Einrückung oder der ersten Einrückung als bewirkt.


(2) Bekannte Gläubiger sind durch besondere Mitteilung zur
Anmeldung aufzufordern.


 


§ 50a Bekanntmachungsblatt


Hat ein Verein in der Satzung kein Blatt für
Bekanntmachungen bestimmt oder hat das bestimmte Bekanntmachungsblatt sein
Erscheinen eingestellt, sind Bekanntmachungen des Vereins in dem Blatt zu
veröffentlichen, welches für Bekanntmachungen des Amtsgerichts bestimmt ist, in
dessen Bezirk der Verein seinen Sitz hat.


 


§ 51 Sperrjahr


Das Vermögen darf den Anfallberechtigten nicht vor dem
Ablauf eines Jahres nach der Bekanntmachung der Auflösung des Vereins oder der
Entziehung der Rechtsfähigkeit ausgeantwortet werden.


 


§ 52 Sicherung für Gläubiger


(1) Meldet sich ein bekannter Gläubiger nicht, so ist der
geschuldete Betrag, wenn die Berechtigung zur Hinterlegung vorhanden ist, für
den Gläubiger zu hinterlegen.


(2) Ist die Berichtigung einer Verbindlichkeit zur Zeit
nicht ausführbar oder ist eine Verbindlichkeit streitig, so darf das Vermögen
den Anfallberechtigten nur ausgeantwortet werden, wenn dem Gläubiger Sicherheit
geleistet ist.


 


§ 53 Schadensersatzpflicht der Liquidatoren


Liquidatoren, welche die ihnen nach dem § 42 Abs. 2 und den
§§ 50, 51 und 52 obliegenden Verpflichtungen verletzen oder vor der
Befriedigung der Gläubiger Vermögen den Anfallberechtigten ausantworten, sind,
wenn ihnen ein Verschulden zur Last fällt, den Gläubigern für den daraus
entstehenden Schaden verantwortlich; sie haften als Gesamtschuldner.


 


§ 54 Nicht rechtsfähige Vereine


Auf Vereine, die nicht rechtsfähig sind, finden die
Vorschriften über die Gesellschaft Anwendung. Aus einem Rechtsgeschäft, das im
Namen eines solchen Vereins einem Dritten gegenüber vorgenommen wird, haftet
der Handelnde persönlich; handeln mehrere, so haften sie als Gesamtschuldner.


Kapitel 2


Eingetragene Vereine


 


§ 55 Zuständigkeit für die Registereintragung


Die Eintragung eines Vereins der in § 21 bezeichneten Art in
das Vereinsregister hat bei dem Amtsgericht zu geschehen, in dessen Bezirk der
Verein seinen Sitz hat.


 


§ 55a Elektronisches Vereinsregister


(1) Die Landesregierungen können durch Rechtsverordnung
bestimmen, dass und in welchem Umfang das Vereinsregister in maschineller Form
als automatisierte Datei geführt wird. Hierbei muss gewährleistet sein, dass 


1. die Grundsätze einer ordnungsgemäßen Datenverarbeitung
eingehalten, insbesondere Vorkehrungen gegen einen Datenverlust getroffen sowie
die erforderlichen Kopien der Datenbestände mindestens tagesaktuell gehalten
und die originären Datenbestände sowie deren Kopien sicher aufbewahrt werden,


2. die vorzunehmenden Eintragungen alsbald in einen
Datenspeicher aufgenommen und auf Dauer inhaltlich unverändert in lesbarer Form
wiedergegeben werden können,


3. die nach der Anlage zu § 126 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 der
Grundbuchordnung gebotenen Maßnahmen getroffen werden.


Die Landesregierungen können durch Rechtsverordnung die
Ermächtigung nach Satz 1 auf die Landesjustizverwaltungen übertragen.


(2) Das maschinell geführte Vereinsregister tritt für eine
Seite des Registers an die Stelle des bisherigen Registers, sobald die
Eintragungen dieser Seite in den für die Vereinsregistereintragungen bestimmten
Datenspeicher aufgenommen und als Vereinsregister freigegeben worden sind. Die
entsprechenden Seiten des bisherigen Vereinsregisters sind mit einem Schließungsvermerk
zu versehen.


(3) Eine Eintragung wird wirksam, sobald sie in den für die
Registereintragungen bestimmten Datenspeicher aufgenommen ist und auf Dauer
inhaltlich unverändert in lesbarer Form wiedergegeben werden kann. Durch eine
Bestätigungsanzeige oder in anderer geeigneter Weise ist zu überprüfen, ob
diese Voraussetzungen eingetreten sind. Jede Eintragung soll den Tag angeben,
an dem sie wirksam geworden ist.


 


§ 56 Mindestmitgliederzahl des Vereins


Die Eintragung soll nur erfolgen, wenn die Zahl der
Mitglieder mindestens sieben beträgt.


 


§ 57 Mindesterfordernisse an die Vereinssatzung


(1) Die Satzung muss den Zweck, den Namen und den Sitz des
Vereins enthalten und ergeben, dass der Verein eingetragen werden soll.


(2) Der Name soll sich von den Namen der an demselben Orte
oder in derselben Gemeinde bestehenden eingetragenen Vereine deutlich
unterscheiden.


 


§ 58 Sollinhalt der Vereinssatzung


Die Satzung soll Bestimmungen enthalten: 


1. über den Eintritt und Austritt der Mitglieder,


2. darüber, ob und welche Beiträge von den Mitgliedern zu
leisten sind,


3. über die Bildung des Vorstands,


4. über die Voraussetzungen, unter denen die
Mitgliederversammlung zu berufen ist, über die Form der Berufung und über die
Beurkundung der Beschlüsse.


 


§ 59 Anmeldung zur Eintragung


(1) Der Vorstand hat den Verein zur Eintragung anzumelden.


(2) Der Anmeldung sind Abschriften der Satzung und der
Urkunden über die Bestellung des Vorstands beizufügen.


(3) Die Satzung soll von mindestens sieben Mitgliedern
unterzeichnet sein und die Angabe des Tages der Errichtung enthalten.


 


§ 60 Zurückweisung der Anmeldung


Die Anmeldung ist, wenn den Erfordernissen der §§ 56 bis 59
nicht genügt ist, von dem Amtsgericht unter Angabe der Gründe zurückzuweisen.


 


§§ 61 bis 63 (weggefallen)


 


§ 64 Inhalt der Vereinsregistereintragung


Bei der Eintragung sind der Name und der Sitz des Vereins,
der Tag der Errichtung der Satzung, die Mitglieder des Vorstands und ihre
Vertretungsmacht anzugeben.


 


§ 65 Namenszusatz


Mit der Eintragung erhält der Name des Vereins den Zusatz
"eingetragener Verein".


 


§ 66 Bekanntmachung der Eintragung und Aufbewahrung von
Dokumenten


(1) Das Amtsgericht hat die Eintragung des Vereins in das
Vereinsregister durch Veröffentlichung in dem von der Landesjustizverwaltung bestimmten
elektronischen Informations- und Kommunikationssystem bekannt zu machen.


(2) Die mit der Anmeldung eingereichten Dokumente werden vom
Amtsgericht aufbewahrt.


 


§ 67 Änderung des Vorstands


(1) Jede Änderung des Vorstands ist von dem Vorstand zur Eintragung
anzumelden. Der Anmeldung ist eine Abschrift der Urkunde über die Änderung
beizufügen.


(2) Die Eintragung gerichtlich bestellter
Vorstandsmitglieder erfolgt von Amts wegen.


 


§ 68 Vertrauensschutz durch Vereinsregister


Wird zwischen den bisherigen Mitgliedern des Vorstands und
einem Dritten ein Rechtsgeschäft vorgenommen, so kann die Änderung des
Vorstands dem Dritten nur entgegengesetzt werden, wenn sie zur Zeit der
Vornahme des Rechtsgeschäfts im Vereinsregister eingetragen oder dem Dritten bekannt
ist. Ist die Änderung eingetragen, so braucht der Dritte sie nicht gegen sich
gelten zu lassen, wenn er sie nicht kennt, seine Unkenntnis auch nicht auf
Fahrlässigkeit beruht.


 


§ 69 Nachweis des Vereinsvorstands


Der Nachweis, dass der Vorstand aus den im Register
eingetragenen Personen besteht, wird Behörden gegenüber durch ein Zeugnis des
Amtsgerichts über die Eintragung geführt.


 


§ 70 Vertrauensschutz bei Eintragungen zur Vertretungsmacht


Die Vorschriften des § 68 gelten auch für Bestimmungen, die
den Umfang der Vertretungsmacht des Vorstands beschränken oder die
Vertretungsmacht des Vorstands abweichend von der Vorschrift des § 26 Absatz 2
Satz 1 regeln.


 


§ 71 Änderungen der Satzung


(1) Änderungen der Satzung bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der
Eintragung in das Vereinsregister. Die Änderung ist von dem Vorstand zur
Eintragung anzumelden. Der Anmeldung sind eine Abschrift des die Änderung
enthaltenden Beschlusses und der Wortlaut der Satzung beizufügen. In dem
Wortlaut der Satzung müssen die geänderten Bestimmungen mit dem Beschluss über
die Satzungsänderung, die unveränderten Bestimmungen mit dem zuletzt
eingereichten vollständigen Wortlaut der Satzung und, wenn die Satzung geändert
worden ist, ohne dass ein vollständiger Wortlaut der Satzung eingereicht wurde,
auch mit den zuvor eingetragenen Änderungen übereinstimmen.


(2) Die Vorschriften der §§ 60, 64 und des § 66 Abs. 2
finden entsprechende Anwendung.


 


§ 72 Bescheinigung der Mitgliederzahl


Der Vorstand hat dem Amtsgericht auf dessen Verlangen
jederzeit eine schriftliche Bescheinigung über die Zahl der Vereinsmitglieder
einzureichen.


 


§ 73 Unterschreiten der Mindestmitgliederzahl


Sinkt die Zahl der Vereinsmitglieder unter drei herab, so
hat das Amtsgericht auf Antrag des Vorstands und, wenn der Antrag nicht binnen
drei Monaten gestellt wird, von Amts wegen nach Anhörung des Vorstands dem
Verein die Rechtsfähigkeit zu entziehen.


 


§ 74 Auflösung


(1) Die Auflösung des Vereins sowie die Entziehung der
Rechtsfähigkeit ist in das Vereinsregister einzutragen.


(2) Wird der Verein durch Beschluss der
Mitgliederversammlung oder durch den Ablauf der für die Dauer des Vereins
bestimmten Zeit aufgelöst, so hat der Vorstand die Auflösung zur Eintragung anzumelden.
Der Anmeldung ist im ersteren Falle eine Abschrift des Auflösungsbeschlusses
beizufügen.


(3) (weggefallen)


 


§ 75 Eintragungen bei Insolvenz


(1) Die Eröffnung des Insolvenzverfahrens und der Beschluss,
durch den die Eröffnung des Insolvenzverfahrens mangels Masse rechtskräftig
abgewiesen worden ist, sowie die Auflösung des Vereins nach § 42 Absatz 2 Satz
1 sind von Amts wegen einzutragen. Von Amts wegen sind auch einzutragen 


1. die Aufhebung des Eröffnungsbeschlusses,


2. die Bestellung eines vorläufigen Insolvenzverwalters,
wenn zusätzlich dem Schuldner ein allgemeines Verfügungsverbot auferlegt oder
angeordnet wird, dass Verfügungen des Schuldners nur mit Zustimmung des
vorläufigen Insolvenzverwalters wirksam sind, und die Aufhebung einer derartigen
Sicherungsmaßnahme,


3. die Anordnung der Eigenverwaltung durch den Schuldner und
deren Aufhebung sowie die Anordnung der Zustimmungsbedürftigkeit bestimmter
Rechtsgeschäfte des Schuldners,


4. die Einstellung und die Aufhebung des Verfahrens und


5. die Überwachung der Erfüllung eines Insolvenzplans und
die Aufhebung der Überwachung.


(2) Wird der Verein durch Beschluss der
Mitgliederversammlung nach § 42 Absatz 1 Satz 2 fortgesetzt, so hat der
Vorstand die Fortsetzung zur Eintragung anzumelden. Der Anmeldung ist eine
Abschrift des Beschlusses beizufügen.


 


§ 76 Eintragungen bei Liquidation


(1) Bei der Liquidation des Vereins sind die Liquidatoren
und ihre Vertretungsmacht in das Vereinsregister einzutragen. Das Gleiche gilt
für die Beendigung des Vereins nach der Liquidation.


(2) Die Anmeldung der Liquidatoren hat durch den Vorstand zu
erfolgen. Bei der Anmeldung ist der Umfang der Vertretungsmacht der
Liquidatoren anzugeben. Änderungen der Liquidatoren oder ihrer Vertretungsmacht
sowie die Beendigung des Vereins sind von den Liquidatoren anzumelden. Der
Anmeldung der durch Beschluss der Mitgliederversammlung bestellten Liquidatoren
ist eine Abschrift des Bestellungsbeschlusses, der Anmeldung der
Vertretungsmacht, die abweichend von § 48 Absatz 3 bestimmt wurde, ist eine
Abschrift der diese Bestimmung enthaltenden Urkunde beizufügen.


(3) Die Eintragung gerichtlich bestellter Liquidatoren
geschieht von Amts wegen.


 


§ 77 Anmeldepflichtige und Form der Anmeldungen


Die Anmeldungen zum Vereinsregister sind von Mitgliedern des
Vorstands sowie von den Liquidatoren, die insoweit zur Vertretung des Vereins
berechtigt sind, mittels öffentlich beglaubigter Erklärung abzugeben. Die
Erklärung kann in Urschrift oder in öffentlich beglaubigter Abschrift beim
Gericht eingereicht werden.


 


§ 78 Festsetzung von Zwangsgeld


(1) Das Amtsgericht kann die Mitglieder des Vorstands zur
Befolgung der Vorschriften des § 67 Abs. 1, des § 71 Abs. 1, des § 72, des § 74
Abs. 2, des § 75 Absatz 2 und des § 76 durch Festsetzung von Zwangsgeld anhalten.


(2) In gleicher Weise können die Liquidatoren zur Befolgung
der Vorschriften des § 76 angehalten werden.


 


§ 79 Einsicht in das Vereinsregister


(1) Die Einsicht des Vereinsregisters sowie der von dem
Verein bei dem Amtsgericht eingereichten Dokumente ist jedem gestattet. Von den
Eintragungen kann eine Abschrift verlangt werden; die Abschrift ist auf
Verlangen zu beglaubigen. Wird das Vereinsregister maschinell geführt, tritt an
die Stelle der Abschrift ein Ausdruck, an die der beglaubigten Abschrift ein
amtlicher Ausdruck.


(2) Die Einrichtung eines automatisierten Verfahrens, das
die Übermittlung von Daten aus maschinell geführten Vereinsregistern durch
Abruf ermöglicht, ist zulässig, wenn sichergestellt ist, dass 


1. der Abruf von Daten die zulässige Einsicht nach Absatz 1
nicht überschreitet und


2. die Zulässigkeit der Abrufe auf der Grundlage einer
Protokollierung kontrolliert werden kann.


Die Länder können für das Verfahren ein länderübergreifendes
elektronisches Informations- und Kommunikationssystem bestimmen.


(3) Der Nutzer ist darauf hinzuweisen, dass er die
übermittelten Daten nur zu Informationszwecken verwenden darf. Die zuständige
Stelle hat (z. B. durch Stichproben) zu prüfen, ob sich Anhaltspunkte dafür
ergeben, dass die nach Satz 1 zulässige Einsicht überschritten oder
übermittelte Daten missbraucht werden.


(4) Die zuständige Stelle kann einen Nutzer, der die
Funktionsfähigkeit der Abrufeinrichtung gefährdet, die nach Absatz 3 Satz 1
zulässige Einsicht überschreitet oder übermittelte Daten missbraucht, von der
Teilnahme am automatisierten Abrufverfahren ausschließen; dasselbe gilt bei
drohender Überschreitung oder drohendem Missbrauch.


(5) Zuständige Stelle ist die Landesjustizverwaltung.
Örtlich zuständig ist die Landesjustizverwaltung, in deren
Zuständigkeitsbereich das betreffende Amtsgericht liegt. Die Zuständigkeit kann
durch Rechtsverordnung der Landesregierung abweichend geregelt werden. Sie kann
diese Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf die Landesjustizverwaltung
übertragen. Die Länder können auch die Übertragung der Zuständigkeit auf die
zuständige Stelle eines anderen Landes vereinbaren.


Untertitel 2


Stiftungen


 


§ 80 Entstehung einer rechtsfähigen Stiftung


(1) Zur Entstehung einer rechtsfähigen Stiftung sind das
Stiftungsgeschäft und die Anerkennung durch die zuständige Behörde des Landes
erforderlich, in dem die Stiftung ihren Sitz haben soll.


(2) Die Stiftung ist als rechtsfähig anzuerkennen, wenn das
Stiftungsgeschäft den Anforderungen des § 81 Abs. 1 genügt, die dauernde und
nachhaltige Erfüllung des Stiftungszwecks gesichert erscheint und der
Stiftungszweck das Gemeinwohl nicht gefährdet. Bei einer Stiftung, die für eine
bestimmte Zeit errichtet und deren Vermögen für die Zweckverfolgung verbraucht
werden soll (Verbrauchsstiftung), erscheint die dauernde Erfüllung des
Stiftungszwecks gesichert, wenn die Stiftung für einen im Stiftungsgeschäft
festgelegten Zeitraum bestehen soll, der mindestens zehn Jahre umfasst.


(3) Vorschriften der Landesgesetze über kirchliche
Stiftungen bleiben unberührt. Das gilt entsprechend für Stiftungen, die nach
den Landesgesetzen kirchlichen Stiftungen gleichgestellt sind.


 


§ 81 Stiftungsgeschäft


(1) Das Stiftungsgeschäft unter Lebenden bedarf der
schriftlichen Form. Es muss die verbindliche Erklärung des Stifters enthalten,
ein Vermögen zur Erfüllung eines von ihm vorgegebenen Zweckes zu widmen, das
auch zum Verbrauch bestimmt werden kann. Durch das Stiftungsgeschäft muss die
Stiftung eine Satzung erhalten mit Regelungen über 


1. den Namen der Stiftung,


2. den Sitz der Stiftung,


3. den Zweck der Stiftung,


4. das Vermögen der Stiftung,


5. die Bildung des Vorstands der Stiftung.


Genügt das Stiftungsgeschäft den Erfordernissen des Satzes 3
nicht und ist der Stifter verstorben, findet § 83 Satz 2 bis 4 entsprechende
Anwendung.


(2) Bis zur Anerkennung der Stiftung als rechtsfähig ist der
Stifter zum Widerruf des Stiftungsgeschäfts berechtigt. Ist die Anerkennung bei
der zuständigen Behörde beantragt, so kann der Widerruf nur dieser gegenüber
erklärt werden. Der Erbe des Stifters ist zum Widerruf nicht berechtigt, wenn
der Stifter den Antrag bei der zuständigen Behörde gestellt oder im Falle der
notariellen Beurkundung des Stiftungsgeschäfts den Notar bei oder nach der
Beurkundung mit der Antragstellung betraut hat.


 


§ 82 Übertragungspflicht des Stifters


Wird die Stiftung als rechtsfähig anerkannt, so ist der
Stifter verpflichtet, das in dem Stiftungsgeschäft zugesicherte Vermögen auf
die Stiftung zu übertragen. Rechte, zu deren Übertragung der Abtretungsvertrag
genügt, gehen mit der Anerkennung auf die Stiftung über, sofern nicht aus dem
Stiftungsgeschäft sich ein anderer Wille des Stifters ergibt.


 


§ 83 Stiftung von Todes wegen


Besteht das Stiftungsgeschäft in einer Verfügung von Todes
wegen, so hat das Nachlassgericht dies der zuständigen Behörde zur Anerkennung
mitzuteilen, sofern sie nicht von dem Erben oder dem Testamentsvollstrecker
beantragt wird. Genügt das Stiftungsgeschäft nicht den Erfordernissen des § 81
Abs. 1 Satz 3, wird der Stiftung durch die zuständige Behörde vor der
Anerkennung eine Satzung gegeben oder eine unvollständige Satzung ergänzt;
dabei soll der Wille des Stifters berücksichtigt werden. Als Sitz der Stiftung
gilt, wenn nicht ein anderes bestimmt ist, der Ort, an welchem die Verwaltung
geführt wird. Im Zweifel gilt der letzte Wohnsitz des Stifters im Inland als
Sitz.


 


§ 84 Anerkennung nach Tod des Stifters


Wird die Stiftung erst nach dem Tode des Stifters als
rechtsfähig anerkannt, so gilt sie für die Zuwendungen des Stifters als schon
vor dessen Tod entstanden.


 


§ 85 Stiftungsverfassung


Die Verfassung einer Stiftung wird, soweit sie nicht auf
Bundes- oder Landesgesetz beruht, durch das Stiftungsgeschäft bestimmt.


 


§ 86 Anwendung des Vereinsrechts


Die Vorschriften der §§ 26 und 27 Absatz 3 und der §§ 28 bis
31a und 42 finden auf Stiftungen entsprechende Anwendung, die Vorschriften des
§ 26 Absatz 2 Satz 1, des § 27 Absatz 3 und des § 28 jedoch nur insoweit, als
sich nicht aus der Verfassung, insbesondere daraus, dass die Verwaltung der
Stiftung von einer öffentlichen Behörde geführt wird, ein anderes ergibt. Die
Vorschriften des § 26 Absatz 2 Satz 2 und des § 29 finden auf Stiftungen, deren
Verwaltung von einer öffentlichen Behörde geführt wird, keine Anwendung.


 


§ 87 Zweckänderung; Aufhebung


(1) Ist die Erfüllung des Stiftungszwecks unmöglich geworden
oder gefährdet sie das Gemeinwohl, so kann die zuständige Behörde der Stiftung
eine andere Zweckbestimmung geben oder sie aufheben.


(2) Bei der Umwandlung des Zweckes soll der Wille des
Stifters berücksichtigt werden, insbesondere soll dafür gesorgt werden, dass
die Erträge des Stiftungsvermögens dem Personenkreis, dem sie zustatten kommen
sollten, im Sinne des Stifters erhalten bleiben. Die Behörde kann die
Verfassung der Stiftung ändern, soweit die Umwandlung des Zweckes es erfordert.


(3) Vor der Umwandlung des Zweckes und der Änderung der
Verfassung soll der Vorstand der Stiftung gehört werden.


 


§ 88 Vermögensanfall


Mit dem Erlöschen der Stiftung fällt das Vermögen an die in
der Verfassung bestimmten Personen. Fehlt es an einer Bestimmung der
Anfallberechtigten, so fällt das Vermögen an den Fiskus des Landes, in dem die
Stiftung ihren Sitz hatte, oder an einen anderen nach dem Recht dieses Landes
bestimmten Anfallberechtigten. Die Vorschriften der §§ 46 bis 53 finden
entsprechende Anwendung.


Untertitel 3


Juristische Personen des öffentlichen Rechts


 


§ 89 Haftung für Organe; Insolvenz


(1) Die Vorschrift des § 31 findet auf den Fiskus sowie auf
die Körperschaften, Stiftungen und Anstalten des öffentlichen Rechts
entsprechende Anwendung.


(2) Das Gleiche gilt, soweit bei Körperschaften, Stiftungen
und Anstalten des öffentlichen Rechts das Insolvenzverfahren zulässig ist, von
der Vorschrift des § 42 Abs. 2. Abschnitt 2


Sachen und Tiere


 


§ 90 Begriff der Sache


Sachen im Sinne des Gesetzes sind nur körperliche
Gegenstände.


 


§ 90a Tiere


Tiere sind keine Sachen. Sie werden durch besondere Gesetze
geschützt. Auf sie sind die für Sachen geltenden Vorschriften entsprechend
anzuwenden, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist.


 


§ 91 Vertretbare Sachen


Vertretbare Sachen im Sinne des Gesetzes sind bewegliche
Sachen, die im Verkehr nach Zahl, Maß oder Gewicht bestimmt zu werden pflegen.


 


§ 92 Verbrauchbare Sachen


(1) Verbrauchbare Sachen im Sinne des Gesetzes sind bewegliche
Sachen, deren bestimmungsmäßiger Gebrauch in dem Verbrauch oder in der
Veräußerung besteht.


(2) Als verbrauchbar gelten auch bewegliche Sachen, die zu
einem Warenlager oder zu einem sonstigen Sachinbegriff gehören, dessen
bestimmungsmäßiger Gebrauch in der Veräußerung der einzelnen Sachen besteht.


 


§ 93 Wesentliche Bestandteile einer Sache


Bestandteile einer Sache, die voneinander nicht getrennt
werden können, ohne dass der eine oder der andere zerstört oder in seinem Wesen
verändert wird (wesentliche Bestandteile), können nicht Gegenstand besonderer
Rechte sein.


 


§ 94 Wesentliche Bestandteile eines Grundstücks oder
Gebäudes


(1) Zu den wesentlichen Bestandteilen eines Grundstücks
gehören die mit dem Grund und Boden fest verbundenen Sachen, insbesondere
Gebäude, sowie die Erzeugnisse des Grundstücks, solange sie mit dem Boden
zusammenhängen. Samen wird mit dem Aussäen, eine Pflanze wird mit dem
Einpflanzen wesentlicher Bestandteil des Grundstücks.


(2) Zu den wesentlichen Bestandteilen eines Gebäudes gehören
die zur Herstellung des Gebäudes eingefügten Sachen.


 


§ 95 Nur vorübergehender Zweck


(1) Zu den Bestandteilen eines Grundstücks gehören solche
Sachen nicht, die nur zu einem vorübergehenden Zweck mit dem Grund und Boden
verbunden sind. Das Gleiche gilt von einem Gebäude oder anderen Werk, das in
Ausübung eines Rechts an einem fremden Grundstück von dem Berechtigten mit dem
Grundstück verbunden worden ist.


(2) Sachen, die nur zu einem vorübergehenden Zweck in ein
Gebäude eingefügt sind, gehören nicht zu den Bestandteilen des Gebäudes.


 


§ 96 Rechte als Bestandteile eines Grundstücks


Rechte, die mit dem Eigentum an einem Grundstück verbunden
sind, gelten als Bestandteile des Grundstücks.


 


§ 97 Zubehör


(1) Zubehör sind bewegliche Sachen, die, ohne Bestandteile
der Hauptsache zu sein, dem wirtschaftlichen Zwecke der Hauptsache zu dienen
bestimmt sind und zu ihr in einem dieser Bestimmung entsprechenden räumlichen
Verhältnis stehen. Eine Sache ist nicht Zubehör, wenn sie im Verkehr nicht als
Zubehör angesehen wird.


(2) Die vorübergehende Benutzung einer Sache für den
wirtschaftlichen Zweck einer anderen begründet nicht die Zubehöreigenschaft.
Die vorübergehende Trennung eines Zubehörstücks von der Hauptsache hebt die
Zubehöreigenschaft nicht auf.


 


§ 98 Gewerbliches und landwirtschaftliches Inventar


Dem wirtschaftlichen Zwecke der Hauptsache sind zu dienen
bestimmt: 


1. bei einem Gebäude, das für einen gewerblichen Betrieb
dauernd eingerichtet ist, insbesondere bei einer Mühle, einer Schmiede, einem
Brauhaus, einer Fabrik, die zu dem Betrieb bestimmten Maschinen und sonstigen
Gerätschaften,


2. bei einem Landgut das zum Wirtschaftsbetrieb bestimmte
Gerät und Vieh, die landwirtschaftlichen Erzeugnisse, soweit sie zur
Fortführung der Wirtschaft bis zu der Zeit erforderlich sind, zu welcher
gleiche oder ähnliche Erzeugnisse voraussichtlich gewonnen werden, sowie der
vorhandene, auf dem Gut gewonnene Dünger.


 


§ 99 Früchte


(1) Früchte einer Sache sind die Erzeugnisse der Sache und
die sonstige Ausbeute, welche aus der Sache ihrer Bestimmung gemäß gewonnen
wird.


(2) Früchte eines Rechts sind die Erträge, welche das Recht
seiner Bestimmung gemäß gewährt, insbesondere bei einem Recht auf Gewinnung von
Bodenbestandteilen die gewonnenen Bestandteile.


(3) Früchte sind auch die Erträge, welche eine Sache oder
ein Recht vermöge eines Rechtsverhältnisses gewährt.


 


§ 100 Nutzungen


Nutzungen sind die Früchte einer Sache oder eines Rechts
sowie die Vorteile, welche der Gebrauch der Sache oder des Rechts gewährt.


 


§ 101 Verteilung der Früchte


Ist jemand berechtigt, die Früchte einer Sache oder eines
Rechts bis zu einer bestimmten Zeit oder von einer bestimmten Zeit an zu
beziehen, so gebühren ihm, sofern nicht ein anderes bestimmt ist: 


1. die in § 99 Abs. 1 bezeichneten Erzeugnisse und
Bestandteile, auch wenn er sie als Früchte eines Rechts zu beziehen hat,
insoweit, als sie während der Dauer der Berechtigung von der Sache getrennt
werden,


2. andere Früchte insoweit, als sie während der Dauer der
Berechtigung fällig werden; bestehen jedoch die Früchte in der Vergütung für
die Überlassung des Gebrauchs oder des Fruchtgenusses, in Zinsen,
Gewinnanteilen oder anderen regelmäßig wiederkehrenden Erträgen, so gebührt dem
Berechtigten ein der Dauer seiner Berechtigung entsprechender Teil.


 


§ 102 Ersatz der Gewinnungskosten


Wer zur Herausgabe von Früchten verpflichtet ist, kann
Ersatz der auf die Gewinnung der Früchte verwendeten Kosten insoweit verlangen,
als sie einer ordnungsmäßigen Wirtschaft entsprechen und den Wert der Früchte
nicht übersteigen.


 


§ 103 Verteilung der Lasten


Wer verpflichtet ist, die Lasten einer Sache oder eines
Rechts bis zu einer bestimmten Zeit oder von einer bestimmten Zeit an zu
tragen, hat, sofern nicht ein anderes bestimmt ist, die regelmäßig
wiederkehrenden Lasten nach dem Verhältnis der Dauer seiner Verpflichtung,
andere Lasten insoweit zu tragen, als sie während der Dauer seiner
Verpflichtung zu entrichten sind.


Abschnitt 3


Rechtsgeschäfte


Titel 1


Geschäftsfähigkeit


 


§ 104 Geschäftsunfähigkeit


Geschäftsunfähig ist: 


1. wer nicht das siebente Lebensjahr vollendet hat,


2. wer sich in einem die freie Willensbestimmung
ausschließenden Zustand krankhafter Störung der Geistestätigkeit befindet,
sofern nicht der Zustand seiner Natur nach ein vorübergehender ist.


 


§ 105 Nichtigkeit der Willenserklärung


(1) Die Willenserklärung eines Geschäftsunfähigen ist
nichtig.


(2) Nichtig ist auch eine Willenserklärung, die im Zustand
der Bewusstlosigkeit oder vorübergehender Störung der Geistestätigkeit
abgegeben wird.


 


§ 105a Geschäfte des täglichen Lebens


Tätigt ein volljähriger Geschäftsunfähiger ein Geschäft des
täglichen Lebens, das mit geringwertigen Mitteln bewirkt werden kann, so gilt
der von ihm geschlossene Vertrag in Ansehung von Leistung und, soweit
vereinbart, Gegenleistung als wirksam, sobald Leistung und Gegenleistung
bewirkt sind. Satz 1 gilt nicht bei einer erheblichen Gefahr für die Person
oder das Vermögen des Geschäftsunfähigen.


 


§ 106 Beschränkte Geschäftsfähigkeit Minderjähriger


Ein Minderjähriger, der das siebente Lebensjahr vollendet
hat, ist nach Maßgabe der §§ 107 bis 113 in der Geschäftsfähigkeit beschränkt.


 


§ 107 Einwilligung des gesetzlichen Vertreters


Der Minderjährige bedarf zu einer Willenserklärung, durch
die er nicht lediglich einen rechtlichen Vorteil erlangt, der Einwilligung
seines gesetzlichen Vertreters.


 


§ 108 Vertragsschluss ohne Einwilligung


(1) Schließt der Minderjährige einen Vertrag ohne die
erforderliche Einwilligung des gesetzlichen Vertreters, so hängt die
Wirksamkeit des Vertrags von der Genehmigung des Vertreters ab.


(2) Fordert der andere Teil den Vertreter zur Erklärung über
die Genehmigung auf, so kann die Erklärung nur ihm gegenüber erfolgen; eine vor
der Aufforderung dem Minderjährigen gegenüber erklärte Genehmigung oder
Verweigerung der Genehmigung wird unwirksam. Die Genehmigung kann nur bis zum
Ablauf von zwei Wochen nach dem Empfang der Aufforderung erklärt werden; wird
sie nicht erklärt, so gilt sie als verweigert.


(3) Ist der Minderjährige unbeschränkt geschäftsfähig
geworden, so tritt seine Genehmigung an die Stelle der Genehmigung des
Vertreters.


 


§ 109 Widerrufsrecht des anderen Teils


(1) Bis zur Genehmigung des Vertrags ist der andere Teil zum
Widerruf berechtigt. Der Widerruf kann auch dem Minderjährigen gegenüber
erklärt werden.


(2) Hat der andere Teil die Minderjährigkeit gekannt, so
kann er nur widerrufen, wenn der Minderjährige der Wahrheit zuwider die
Einwilligung des Vertreters behauptet hat; er kann auch in diesem Falle nicht
widerrufen, wenn ihm das Fehlen der Einwilligung bei dem Abschluss des Vertrags
bekannt war.


 


§ 110 Bewirken der Leistung mit eigenen Mitteln


Ein von dem Minderjährigen ohne Zustimmung des gesetzlichen
Vertreters geschlossener Vertrag gilt als von Anfang an wirksam, wenn der
Minderjährige die vertragsmäßige Leistung mit Mitteln bewirkt, die ihm zu
diesem Zweck oder zu freier Verfügung von dem Vertreter oder mit dessen
Zustimmung von einem Dritten überlassen worden sind.


 


§ 111 Einseitige Rechtsgeschäfte


Ein einseitiges Rechtsgeschäft, das der Minderjährige ohne
die erforderliche Einwilligung des gesetzlichen Vertreters vornimmt, ist
unwirksam. Nimmt der Minderjährige mit dieser Einwilligung ein solches
Rechtsgeschäft einem anderen gegenüber vor, so ist das Rechtsgeschäft
unwirksam, wenn der Minderjährige die Einwilligung nicht in schriftlicher Form
vorlegt und der andere das Rechtsgeschäft aus diesem Grunde unverzüglich
zurückweist. Die Zurückweisung ist ausgeschlossen, wenn der Vertreter den
anderen von der Einwilligung in Kenntnis gesetzt hatte.


 


§ 112 Selbständiger Betrieb eines Erwerbsgeschäfts


(1) Ermächtigt der gesetzliche Vertreter mit Genehmigung des
Familiengerichts den Minderjährigen zum selbständigen Betrieb eines
Erwerbsgeschäfts, so ist der Minderjährige für solche Rechtsgeschäfte
unbeschränkt geschäftsfähig, welche der Geschäftsbetrieb mit sich bringt.
Ausgenommen sind Rechtsgeschäfte, zu denen der Vertreter der Genehmigung des
Familiengerichts bedarf.


(2) Die Ermächtigung kann von dem Vertreter nur mit
Genehmigung des Familiengerichts zurückgenommen werden.


 


§ 113 Dienst- oder Arbeitsverhältnis


(1) Ermächtigt der gesetzliche Vertreter den Minderjährigen,
in Dienst oder in Arbeit zu treten, so ist der Minderjährige für solche
Rechtsgeschäfte unbeschränkt geschäftsfähig, welche die Eingehung oder
Aufhebung eines Dienst- oder Arbeitsverhältnisses der gestatteten Art oder die
Erfüllung der sich aus einem solchen Verhältnis ergebenden Verpflichtungen
betreffen. Ausgenommen sind Verträge, zu denen der Vertreter der Genehmigung
des Familiengerichts bedarf.


(2) Die Ermächtigung kann von dem Vertreter zurückgenommen
oder eingeschränkt werden.


(3) Ist der gesetzliche Vertreter ein Vormund, so kann die
Ermächtigung, wenn sie von ihm verweigert wird, auf Antrag des Minderjährigen
durch das Familiengericht ersetzt werden. Das Familiengericht hat die
Ermächtigung zu ersetzen, wenn sie im Interesse des Mündels liegt.


(4) Die für einen einzelnen Fall erteilte Ermächtigung gilt
im Zweifel als allgemeine Ermächtigung zur Eingehung von Verhältnissen
derselben Art.


 


§§ 114, 115 (weggefallen)


Titel 2


Willenserklärung


 


§ 116 Geheimer Vorbehalt


Eine Willenserklärung ist nicht deshalb nichtig, weil sich
der Erklärende insgeheim vorbehält, das Erklärte nicht zu wollen. Die Erklärung
ist nichtig, wenn sie einem anderen gegenüber abzugeben ist und dieser den
Vorbehalt kennt.


 


§ 117 Scheingeschäft


(1) Wird eine Willenserklärung, die einem anderen gegenüber
abzugeben ist, mit dessen Einverständnis nur zum Schein abgegeben, so ist sie
nichtig.


(2) Wird durch ein Scheingeschäft ein anderes Rechtsgeschäft
verdeckt, so finden die für das verdeckte Rechtsgeschäft geltenden Vorschriften
Anwendung.


 


§ 118 Mangel der Ernstlichkeit


Eine nicht ernstlich gemeinte Willenserklärung, die in der
Erwartung abgegeben wird, der Mangel der Ernstlichkeit werde nicht verkannt
werden, ist nichtig.


 


§ 119 Anfechtbarkeit wegen Irrtums


(1) Wer bei der Abgabe einer Willenserklärung über deren
Inhalt im Irrtum war oder eine Erklärung dieses Inhalts überhaupt nicht abgeben
wollte, kann die Erklärung anfechten, wenn anzunehmen ist, dass er sie bei
Kenntnis der Sachlage und bei verständiger Würdigung des Falles nicht abgegeben
haben würde.


(2) Als Irrtum über den Inhalt der Erklärung gilt auch der
Irrtum über solche Eigenschaften der Person oder der Sache, die im Verkehr als
wesentlich angesehen werden.


 


§ 120 Anfechtbarkeit wegen falscher Übermittlung


Eine Willenserklärung, welche durch die zur Übermittlung
verwendete Person oder Einrichtung unrichtig übermittelt worden ist, kann unter
der gleichen Voraussetzung angefochten werden wie nach § 119 eine irrtümlich
abgegebene Willenserklärung.


 


§ 121 Anfechtungsfrist


(1) Die Anfechtung muss in den Fällen der §§ 119, 120 ohne
schuldhaftes Zögern (unverzüglich) erfolgen, nachdem der Anfechtungsberechtigte
von dem Anfechtungsgrund Kenntnis erlangt hat. Die einem Abwesenden gegenüber
erfolgte Anfechtung gilt als rechtzeitig erfolgt, wenn die Anfechtungserklärung
unverzüglich abgesendet worden ist.


(2) Die Anfechtung ist ausgeschlossen, wenn seit der Abgabe
der Willenserklärung zehn Jahre verstrichen sind.


 


§ 122 Schadensersatzpflicht des Anfechtenden


(1) Ist eine Willenserklärung nach § 118 nichtig oder auf
Grund der §§ 119, 120 angefochten, so hat der Erklärende, wenn die Erklärung
einem anderen gegenüber abzugeben war, diesem, andernfalls jedem Dritten den
Schaden zu ersetzen, den der andere oder der Dritte dadurch erleidet, dass er
auf die Gültigkeit der Erklärung vertraut, jedoch nicht über den Betrag des
Interesses hinaus, welches der andere oder der Dritte an der Gültigkeit der
Erklärung hat.


(2) Die Schadensersatzpflicht tritt nicht ein, wenn der
Beschädigte den Grund der Nichtigkeit oder der Anfechtbarkeit kannte oder
infolge von Fahrlässigkeit nicht kannte (kennen musste).


 


§ 123 Anfechtbarkeit wegen Täuschung oder Drohung


(1) Wer zur Abgabe einer Willenserklärung durch arglistige
Täuschung oder widerrechtlich durch Drohung bestimmt worden ist, kann die
Erklärung anfechten.


(2) Hat ein Dritter die Täuschung verübt, so ist eine
Erklärung, die einem anderen gegenüber abzugeben war, nur dann anfechtbar, wenn
dieser die Täuschung kannte oder kennen musste. Soweit ein anderer als
derjenige, welchem gegenüber die Erklärung abzugeben war, aus der Erklärung
unmittelbar ein Recht erworben hat, ist die Erklärung ihm gegenüber anfechtbar,
wenn er die Täuschung kannte oder kennen musste.


 


§ 124 Anfechtungsfrist


(1) Die Anfechtung einer nach § 123 anfechtbaren
Willenserklärung kann nur binnen Jahresfrist erfolgen.


(2) Die Frist beginnt im Falle der arglistigen Täuschung mit
dem Zeitpunkt, in welchem der Anfechtungsberechtigte die Täuschung entdeckt, im
Falle der Drohung mit dem Zeitpunkt, in welchem die Zwangslage aufhört. Auf den
Lauf der Frist finden die für die Verjährung geltenden Vorschriften der §§ 206,
210 und 211 entsprechende Anwendung.


(3) Die Anfechtung ist ausgeschlossen, wenn seit der Abgabe
der Willenserklärung zehn Jahre verstrichen sind.


 


§ 125 Nichtigkeit wegen Formmangels


Ein Rechtsgeschäft, welches der durch Gesetz
vorgeschriebenen Form ermangelt, ist nichtig. Der Mangel der durch
Rechtsgeschäft bestimmten Form hat im Zweifel gleichfalls Nichtigkeit zur
Folge.


 


§ 126 Schriftform


(1) Ist durch Gesetz schriftliche Form vorgeschrieben, so
muss die Urkunde von dem Aussteller eigenhändig durch Namensunterschrift oder
mittels notariell beglaubigten Handzeichens unterzeichnet werden.


(2) Bei einem Vertrag muss die Unterzeichnung der Parteien
auf derselben Urkunde erfolgen. Werden über den Vertrag mehrere gleichlautende
Urkunden aufgenommen, so genügt es, wenn jede Partei die für die andere Partei
bestimmte Urkunde unterzeichnet.


(3) Die schriftliche Form kann durch die elektronische Form
ersetzt werden, wenn sich nicht aus dem Gesetz ein anderes ergibt.


(4) Die schriftliche Form wird durch die notarielle
Beurkundung ersetzt.


 


§ 126a Elektronische Form


(1) Soll die gesetzlich vorgeschriebene schriftliche Form
durch die elektronische Form ersetzt werden, so muss der Aussteller der
Erklärung dieser seinen Namen hinzufügen und das elektronische Dokument mit
einer qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz versehen.


(2) Bei einem Vertrag müssen die Parteien jeweils ein
gleichlautendes Dokument in der in Absatz 1 bezeichneten Weise elektronisch
signieren.


 


§ 126b Textform


Ist durch Gesetz Textform vorgeschrieben, so muss eine
lesbare Erklärung, in der die Person des Erklärenden genannt ist, auf einem
dauerhaften Datenträger abgegeben werden. Ein dauerhafter Datenträger ist jedes
Medium, das 


1. es dem Empfänger ermöglicht, eine auf dem Datenträger
befindliche, an ihn persönlich gerichtete Erklärung so aufzubewahren oder zu speichern,
dass sie ihm während eines für ihren Zweck angemessenen Zeitraums zugänglich
ist, und


2. geeignet ist, die Erklärung unverändert wiederzugeben.


 


§ 127 Vereinbarte Form


(1) Die Vorschriften des § 126, des § 126a oder des § 126b
gelten im Zweifel auch für die durch Rechtsgeschäft bestimmte Form.


(2) Zur Wahrung der durch Rechtsgeschäft bestimmten
schriftlichen Form genügt, soweit nicht ein anderer Wille anzunehmen ist, die
telekommunikative Übermittlung und bei einem Vertrag der Briefwechsel. Wird
eine solche Form gewählt, so kann nachträglich eine dem § 126 entsprechende
Beurkundung verlangt werden.


(3) Zur Wahrung der durch Rechtsgeschäft bestimmten
elektronischen Form genügt, soweit nicht ein anderer Wille anzunehmen ist, auch
eine andere als die in § 126a bestimmte elektronische Signatur und bei einem
Vertrag der Austausch von Angebots- und Annahmeerklärung, die jeweils mit einer
elektronischen Signatur versehen sind. Wird eine solche Form gewählt, so kann
nachträglich eine dem § 126a entsprechende elektronische Signierung oder, wenn
diese einer der Parteien nicht möglich ist, eine dem § 126 entsprechende
Beurkundung verlangt werden.


 


§ 127a Gerichtlicher Vergleich


Die notarielle Beurkundung wird bei einem gerichtlichen
Vergleich durch die Aufnahme der Erklärungen in ein nach den Vorschriften der
Zivilprozessordnung errichtetes Protokoll ersetzt.


 


§ 128 Notarielle Beurkundung


Ist durch Gesetz notarielle Beurkundung eines Vertrags
vorgeschrieben, so genügt es, wenn zunächst der Antrag und sodann die Annahme
des Antrags von einem Notar beurkundet wird.


 


§ 129 Öffentliche Beglaubigung


(1) Ist durch Gesetz für eine Erklärung öffentliche
Beglaubigung vorgeschrieben, so muss die Erklärung schriftlich abgefasst und
die Unterschrift des Erklärenden von einem Notar beglaubigt werden. Wird die
Erklärung von dem Aussteller mittels Handzeichens unterzeichnet, so ist die im
§ 126 Abs. 1 vorgeschriebene Beglaubigung des Handzeichens erforderlich und
genügend.


(2) Die öffentliche Beglaubigung wird durch die notarielle
Beurkundung der Erklärung ersetzt.


 


§ 130 Wirksamwerden der Willenserklärung gegenüber
Abwesenden


(1) Eine Willenserklärung, die einem anderen gegenüber
abzugeben ist, wird, wenn sie in dessen Abwesenheit abgegeben wird, in dem
Zeitpunkt wirksam, in welchem sie ihm zugeht. Sie wird nicht wirksam, wenn dem
anderen vorher oder gleichzeitig ein Widerruf zugeht.


(2) Auf die Wirksamkeit der Willenserklärung ist es ohne
Einfluss, wenn der Erklärende nach der Abgabe stirbt oder geschäftsunfähig
wird.


(3) Diese Vorschriften finden auch dann Anwendung, wenn die
Willenserklärung einer Behörde gegenüber abzugeben ist.


 


§ 131 Wirksamwerden gegenüber nicht voll Geschäftsfähigen


(1) Wird die Willenserklärung einem Geschäftsunfähigen
gegenüber abgegeben, so wird sie nicht wirksam, bevor sie dem gesetzlichen
Vertreter zugeht.


(2) Das Gleiche gilt, wenn die Willenserklärung einer in der
Geschäftsfähigkeit beschränkten Person gegenüber abgegeben wird. Bringt die
Erklärung jedoch der in der Geschäftsfähigkeit beschränkten Person lediglich
einen rechtlichen Vorteil oder hat der gesetzliche Vertreter seine Einwilligung
erteilt, so wird die Erklärung in dem Zeitpunkt wirksam, in welchem sie ihr
zugeht.


 


§ 132 Ersatz des Zugehens durch Zustellung


(1) Eine Willenserklärung gilt auch dann als zugegangen,
wenn sie durch Vermittlung eines Gerichtsvollziehers zugestellt worden ist. Die
Zustellung erfolgt nach den Vorschriften der Zivilprozeßordnung.


(2) Befindet sich der Erklärende über die Person desjenigen,
welchem gegenüber die Erklärung abzugeben ist, in einer nicht auf
Fahrlässigkeit beruhenden Unkenntnis oder ist der Aufenthalt dieser Person
unbekannt, so kann die Zustellung nach den für die öffentliche Zustellung
geltenden Vorschriften der Zivilprozeßordnung erfolgen. Zuständig für die
Bewilligung ist im ersteren Fall das Amtsgericht, in dessen Bezirk der
Erklärende seinen Wohnsitz oder in Ermangelung eines inländischen Wohnsitzes
seinen Aufenthalt hat, im letzteren Falle das Amtsgericht, in dessen Bezirk die
Person, welcher zuzustellen ist, den letzten Wohnsitz oder in Ermangelung eines
inländischen Wohnsitzes den letzten Aufenthalt hatte.


 


§ 133 Auslegung einer Willenserklärung


Bei der Auslegung einer Willenserklärung ist der wirkliche
Wille zu erforschen und nicht an dem buchstäblichen Sinne des Ausdrucks zu
haften.


 


§ 134 Gesetzliches Verbot


Ein Rechtsgeschäft, das gegen ein gesetzliches Verbot
verstößt, ist nichtig, wenn sich nicht aus dem Gesetz ein anderes ergibt.


 


§ 135 Gesetzliches Veräußerungsverbot


(1) Verstößt die Verfügung über einen Gegenstand gegen ein
gesetzliches Veräußerungsverbot, das nur den Schutz bestimmter Personen
bezweckt, so ist sie nur diesen Personen gegenüber unwirksam. Der
rechtsgeschäftlichen Verfügung steht eine Verfügung gleich, die im Wege der
Zwangsvollstreckung oder der Arrestvollziehung erfolgt.


(2) Die Vorschriften zugunsten derjenigen, welche Rechte von
einem Nichtberechtigten herleiten, finden entsprechende Anwendung.


 


§ 136 Behördliches Veräußerungsverbot


Ein Veräußerungsverbot, das von einem Gericht oder von einer
anderen Behörde innerhalb ihrer Zuständigkeit erlassen wird, steht einem gesetzlichen
Veräußerungsverbot der in § 135 bezeichneten Art gleich.


 


§ 137 Rechtsgeschäftliches Verfügungsverbot


Die Befugnis zur Verfügung über ein veräußerliches Recht
kann nicht durch Rechtsgeschäft ausgeschlossen oder beschränkt werden. Die
Wirksamkeit einer Verpflichtung, über ein solches Recht nicht zu verfügen, wird
durch diese Vorschrift nicht berührt.


 


§ 138 Sittenwidriges Rechtsgeschäft; Wucher


(1) Ein Rechtsgeschäft, das gegen die guten Sitten verstößt,
ist nichtig.


(2) Nichtig ist insbesondere ein Rechtsgeschäft, durch das
jemand unter Ausbeutung der Zwangslage, der Unerfahrenheit, des Mangels an
Urteilsvermögen oder der erheblichen Willensschwäche eines anderen sich oder
einem Dritten für eine Leistung Vermögensvorteile versprechen oder gewähren
lässt, die in einem auffälligen Missverhältnis zu der Leistung stehen.


 


§ 139 Teilnichtigkeit


Ist ein Teil eines Rechtsgeschäfts nichtig, so ist das ganze
Rechtsgeschäft nichtig, wenn nicht anzunehmen ist, dass es auch ohne den
nichtigen Teil vorgenommen sein würde.


 


§ 140 Umdeutung


Entspricht ein nichtiges Rechtsgeschäft den Erfordernissen
eines anderen Rechtsgeschäfts, so gilt das letztere, wenn anzunehmen ist, dass
dessen Geltung bei Kenntnis der Nichtigkeit gewollt sein würde.


 


§ 141 Bestätigung des nichtigen Rechtsgeschäfts


(1) Wird ein nichtiges Rechtsgeschäft von demjenigen,
welcher es vorgenommen hat, bestätigt, so ist die Bestätigung als erneute
Vornahme zu beurteilen.


(2) Wird ein nichtiger Vertrag von den Parteien bestätigt,
so sind diese im Zweifel verpflichtet, einander zu gewähren, was sie haben
würden, wenn der Vertrag von Anfang an gültig gewesen wäre.


 


§ 142 Wirkung der Anfechtung


(1) Wird ein anfechtbares Rechtsgeschäft angefochten, so ist
es als von Anfang an nichtig anzusehen.


(2) Wer die Anfechtbarkeit kannte oder kennen musste, wird,
wenn die Anfechtung erfolgt, so behandelt, wie wenn er die Nichtigkeit des
Rechtsgeschäfts gekannt hätte oder hätte kennen müssen.


 


§ 143 Anfechtungserklärung


(1) Die Anfechtung erfolgt durch Erklärung gegenüber dem
Anfechtungsgegner.


(2) Anfechtungsgegner ist bei einem Vertrag der andere Teil,
im Falle des § 123 Abs. 2 Satz 2 derjenige, welcher aus dem Vertrag unmittelbar
ein Recht erworben hat.


(3) Bei einem einseitigen Rechtsgeschäft, das einem anderen
gegenüber vorzunehmen war, ist der andere der Anfechtungsgegner. Das Gleiche
gilt bei einem Rechtsgeschäft, das einem anderen oder einer Behörde gegenüber
vorzunehmen war, auch dann, wenn das Rechtsgeschäft der Behörde gegenüber
vorgenommen worden ist.


(4) Bei einem einseitigen Rechtsgeschäft anderer Art ist
Anfechtungsgegner jeder, der auf Grund des Rechtsgeschäfts unmittelbar einen
rechtlichen Vorteil erlangt hat. Die Anfechtung kann jedoch, wenn die
Willenserklärung einer Behörde gegenüber abzugeben war, durch Erklärung
gegenüber der Behörde erfolgen; die Behörde soll die Anfechtung demjenigen
mitteilen, welcher durch das Rechtsgeschäft unmittelbar betroffen worden ist.


 


§ 144 Bestätigung des anfechtbaren Rechtsgeschäfts


(1) Die Anfechtung ist ausgeschlossen, wenn das anfechtbare
Rechtsgeschäft von dem Anfechtungsberechtigten bestätigt wird.


(2) Die Bestätigung bedarf nicht der für das Rechtsgeschäft
bestimmten Form.


Titel 3


Vertrag


 


§ 145 Bindung an den Antrag


Wer einem anderen die Schließung eines Vertrags anträgt, ist
an den Antrag gebunden, es sei denn, dass er die Gebundenheit ausgeschlossen
hat.


 


§ 146 Erlöschen des Antrags


Der Antrag erlischt, wenn er dem Antragenden gegenüber
abgelehnt oder wenn er nicht diesem gegenüber nach den §§ 147 bis 149
rechtzeitig angenommen wird.


 


§ 147 Annahmefrist


(1) Der einem Anwesenden gemachte Antrag kann nur sofort
angenommen werden. Dies gilt auch von einem mittels Fernsprechers oder einer
sonstigen technischen Einrichtung von Person zu Person gemachten Antrag.


(2) Der einem Abwesenden gemachte Antrag kann nur bis zu dem
Zeitpunkt angenommen werden, in welchem der Antragende den Eingang der Antwort
unter regelmäßigen Umständen erwarten darf.


 


§ 148 Bestimmung einer Annahmefrist


Hat der Antragende für die Annahme des Antrags eine Frist
bestimmt, so kann die Annahme nur innerhalb der Frist erfolgen.


 


§ 149 Verspätet zugegangene Annahmeerklärung


Ist eine dem Antragenden verspätet zugegangene
Annahmeerklärung dergestalt abgesendet worden, dass sie bei regelmäßiger
Beförderung ihm rechtzeitig zugegangen sein würde, und musste der Antragende
dies erkennen, so hat er die Verspätung dem Annehmenden unverzüglich nach dem
Empfang der Erklärung anzuzeigen, sofern es nicht schon vorher geschehen ist.
Verzögert er die Absendung der Anzeige, so gilt die Annahme als nicht
verspätet.


 


§ 150 Verspätete und abändernde Annahme


(1) Die verspätete Annahme eines Antrags gilt als neuer
Antrag.


(2) Eine Annahme unter Erweiterungen, Einschränkungen oder
sonstigen Änderungen gilt als Ablehnung verbunden mit einem neuen Antrag.


 


§ 151 Annahme ohne Erklärung gegenüber dem Antragenden


Der Vertrag kommt durch die Annahme des Antrags zustande,
ohne dass die Annahme dem Antragenden gegenüber erklärt zu werden braucht, wenn
eine solche Erklärung nach der Verkehrssitte nicht zu erwarten ist oder der
Antragende auf sie verzichtet hat. Der Zeitpunkt, in welchem der Antrag
erlischt, bestimmt sich nach dem aus dem Antrag oder den Umständen zu
entnehmenden Willen des Antragenden.


 


§ 152 Annahme bei notarieller Beurkundung


Wird ein Vertrag notariell beurkundet, ohne dass beide Teile
gleichzeitig anwesend sind, so kommt der Vertrag mit der nach § 128 erfolgten
Beurkundung der Annahme zustande, wenn nicht ein anderes bestimmt ist. Die
Vorschrift des § 151 Satz 2 findet Anwendung.


 


§ 153 Tod oder Geschäftsunfähigkeit des Antragenden


Das Zustandekommen des Vertrags wird nicht dadurch
gehindert, dass der Antragende vor der Annahme stirbt oder geschäftsunfähig
wird, es sei denn, dass ein anderer Wille des Antragenden anzunehmen ist.


 


§ 154 Offener Einigungsmangel; fehlende Beurkundung


(1) Solange nicht die Parteien sich über alle Punkte eines
Vertrags geeinigt haben, über die nach der Erklärung auch nur einer Partei eine
Vereinbarung getroffen werden soll, ist im Zweifel der Vertrag nicht
geschlossen. Die Verständigung über einzelne Punkte ist auch dann nicht
bindend, wenn eine Aufzeichnung stattgefunden hat.


(2) Ist eine Beurkundung des beabsichtigten Vertrags
verabredet worden, so ist im Zweifel der Vertrag nicht geschlossen, bis die
Beurkundung erfolgt ist.


 


§ 155 Versteckter Einigungsmangel


Haben sich die Parteien bei einem Vertrag, den sie als
geschlossen ansehen, über einen Punkt, über den eine Vereinbarung getroffen
werden sollte, in Wirklichkeit nicht geeinigt, so gilt das Vereinbarte, sofern
anzunehmen ist, dass der Vertrag auch ohne eine Bestimmung über diesen Punkt
geschlossen sein würde.


 


§ 156 Vertragsschluss bei Versteigerung


Bei einer Versteigerung kommt der Vertrag erst durch den
Zuschlag zustande. Ein Gebot erlischt, wenn ein Übergebot abgegeben oder die
Versteigerung ohne Erteilung des Zuschlags geschlossen wird.


 


§ 157 Auslegung von Verträgen


Verträge sind so auszulegen, wie Treu und Glauben mit
Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern.


Titel 4


Bedingung und Zeitbestimmung


 


§ 158 Aufschiebende und auflösende Bedingung


(1) Wird ein Rechtsgeschäft unter einer aufschiebenden
Bedingung vorgenommen, so tritt die von der Bedingung abhängig gemachte Wirkung
mit dem Eintritt der Bedingung ein.


(2) Wird ein Rechtsgeschäft unter einer auflösenden
Bedingung vorgenommen, so endigt mit dem Eintritt der Bedingung die Wirkung des
Rechtsgeschäfts; mit diesem Zeitpunkt tritt der frühere Rechtszustand wieder
ein.


 


§ 159 Rückbeziehung


Sollen nach dem Inhalt des Rechtsgeschäfts die an den
Eintritt der Bedingung geknüpften Folgen auf einen früheren Zeitpunkt
zurückbezogen werden, so sind im Falle des Eintritts der Bedingung die
Beteiligten verpflichtet, einander zu gewähren, was sie haben würden, wenn die
Folgen in dem früheren Zeitpunkt eingetreten wären.


 


§ 160 Haftung während der Schwebezeit


(1) Wer unter einer aufschiebenden Bedingung berechtigt ist,
kann im Falle des Eintritts der Bedingung Schadensersatz von dem anderen Teil
verlangen, wenn dieser während der Schwebezeit das von der Bedingung abhängige
Recht durch sein Verschulden vereitelt oder beeinträchtigt.


(2) Den gleichen Anspruch hat unter denselben
Voraussetzungen bei einem unter einer auflösenden Bedingung vorgenommenen
Rechtsgeschäft derjenige, zu dessen Gunsten der frühere Rechtszustand wieder
eintritt.


 


§ 161 Unwirksamkeit von Verfügungen während der Schwebezeit


(1) Hat jemand unter einer aufschiebenden Bedingung über
einen Gegenstand verfügt, so ist jede weitere Verfügung, die er während der
Schwebezeit über den Gegenstand trifft, im Falle des Eintritts der Bedingung insoweit
unwirksam, als sie die von der Bedingung abhängige Wirkung vereiteln oder
beeinträchtigen würde. Einer solchen Verfügung steht eine Verfügung gleich, die
während der Schwebezeit im Wege der Zwangsvollstreckung oder der
Arrestvollziehung oder durch den Insolvenzverwalter erfolgt.


(2) Dasselbe gilt bei einer auflösenden Bedingung von den
Verfügungen desjenigen, dessen Recht mit dem Eintritt der Bedingung endigt.


(3) Die Vorschriften zugunsten derjenigen, welche Rechte von
einem Nichtberechtigten herleiten, finden entsprechende Anwendung.


 


§ 162 Verhinderung oder Herbeiführung des
Bedingungseintritts


(1) Wird der Eintritt der Bedingung von der Partei, zu deren
Nachteil er gereichen würde, wider Treu und Glauben verhindert, so gilt die
Bedingung als eingetreten.


(2) Wird der Eintritt der Bedingung von der Partei, zu deren
Vorteil er gereicht, wider Treu und Glauben herbeigeführt, so gilt der Eintritt
als nicht erfolgt.


 


§ 163 Zeitbestimmung


Ist für die Wirkung eines Rechtsgeschäfts bei dessen
Vornahme ein Anfangs- oder ein Endtermin bestimmt worden, so finden im ersteren
Falle die für die aufschiebende, im letzteren Falle die für die auflösende
Bedingung geltenden Vorschriften der §§ 158, 160, 161 entsprechende Anwendung.
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§ 164 Wirkung der Erklärung des Vertreters


(1) Eine Willenserklärung, die jemand innerhalb der ihm
zustehenden Vertretungsmacht im Namen des Vertretenen abgibt, wirkt unmittelbar
für und gegen den Vertretenen. Es macht keinen Unterschied, ob die Erklärung
ausdrücklich im Namen des Vertretenen erfolgt oder ob die Umstände ergeben,
dass sie in dessen Namen erfolgen soll.


(2) Tritt der Wille, in fremdem Namen zu handeln, nicht
erkennbar hervor, so kommt der Mangel des Willens, im eigenen Namen zu handeln,
nicht in Betracht.


(3) Die Vorschriften des Absatzes 1 finden entsprechende
Anwendung, wenn eine gegenüber einem anderen abzugebende Willenserklärung
dessen Vertreter gegenüber erfolgt.


 


§ 165 Beschränkt geschäftsfähiger Vertreter


Die Wirksamkeit einer von oder gegenüber einem Vertreter
abgegebenen Willenserklärung wird nicht dadurch beeinträchtigt, dass der
Vertreter in der Geschäftsfähigkeit beschränkt ist.


 


§ 166 Willensmängel; Wissenszurechnung


(1) Soweit die rechtlichen Folgen einer Willenserklärung
durch Willensmängel oder durch die Kenntnis oder das Kennenmüssen gewisser
Umstände beeinflusst werden, kommt nicht die Person des Vertretenen, sondern
die des Vertreters in Betracht.


(2) Hat im Falle einer durch Rechtsgeschäft erteilten
Vertretungsmacht (Vollmacht) der Vertreter nach bestimmten Weisungen des
Vollmachtgebers gehandelt, so kann sich dieser in Ansehung solcher Umstände,
die er selbst kannte, nicht auf die Unkenntnis des Vertreters berufen. Dasselbe
gilt von Umständen, die der Vollmachtgeber kennen musste, sofern das
Kennenmüssen der Kenntnis gleichsteht.


 


§ 167 Erteilung der Vollmacht


(1) Die Erteilung der Vollmacht erfolgt durch Erklärung
gegenüber dem zu Bevollmächtigenden oder dem Dritten, dem gegenüber die
Vertretung stattfinden soll.


(2) Die Erklärung bedarf nicht der Form, welche für das
Rechtsgeschäft bestimmt ist, auf das sich die Vollmacht bezieht.


 


§ 168 Erlöschen der Vollmacht


Das Erlöschen der Vollmacht bestimmt sich nach dem ihrer
Erteilung zugrunde liegenden Rechtsverhältnis. Die Vollmacht ist auch bei dem
Fortbestehen des Rechtsverhältnisses widerruflich, sofern sich nicht aus diesem
ein anderes ergibt. Auf die Erklärung des Widerrufs findet die Vorschrift des §
167 Abs. 1 entsprechende Anwendung.


 


§ 169 Vollmacht des Beauftragten und des geschäftsführenden
Gesellschafters


Soweit nach den §§ 674, 729 die erloschene Vollmacht eines
Beauftragten oder eines geschäftsführenden Gesellschafters als fortbestehend
gilt, wirkt sie nicht zugunsten eines Dritten, der bei der Vornahme eines
Rechtsgeschäfts das Erlöschen kennt oder kennen muss.


 


§ 170 Wirkungsdauer der Vollmacht


Wird die Vollmacht durch Erklärung gegenüber einem Dritten erteilt,
so bleibt sie diesem gegenüber in Kraft, bis ihm das Erlöschen von dem
Vollmachtgeber angezeigt wird.


 


§ 171 Wirkungsdauer bei Kundgebung


(1) Hat jemand durch besondere Mitteilung an einen Dritten
oder durch öffentliche Bekanntmachung kundgegeben, dass er einen anderen
bevollmächtigt habe, so ist dieser auf Grund der Kundgebung im ersteren Falle
dem Dritten gegenüber, im letzteren Falle jedem Dritten gegenüber zur
Vertretung befugt.


(2) Die Vertretungsmacht bleibt bestehen, bis die Kundgebung
in derselben Weise, wie sie erfolgt ist, widerrufen wird.


 


§ 172 Vollmachtsurkunde


(1) Der besonderen Mitteilung einer Bevollmächtigung durch
den Vollmachtgeber steht es gleich, wenn dieser dem Vertreter eine
Vollmachtsurkunde ausgehändigt hat und der Vertreter sie dem Dritten vorlegt.


(2) Die Vertretungsmacht bleibt bestehen, bis die
Vollmachtsurkunde dem Vollmachtgeber zurückgegeben oder für kraftlos erklärt
wird.


 


§ 173 Wirkungsdauer bei Kenntnis und fahrlässiger Unkenntnis


Die Vorschriften des § 170, des § 171 Abs. 2 und des § 172
Abs. 2 finden keine Anwendung, wenn der Dritte das Erlöschen der
Vertretungsmacht bei der Vornahme des Rechtsgeschäfts kennt oder kennen muss.


 


§ 174 Einseitiges Rechtsgeschäft eines Bevollmächtigten


Ein einseitiges Rechtsgeschäft, das ein Bevollmächtigter
einem anderen gegenüber vornimmt, ist unwirksam, wenn der Bevollmächtigte eine
Vollmachtsurkunde nicht vorlegt und der andere das Rechtsgeschäft aus diesem
Grunde unverzüglich zurückweist. Die Zurückweisung ist ausgeschlossen, wenn der
Vollmachtgeber den anderen von der Bevollmächtigung in Kenntnis gesetzt hatte.


 


§ 175 Rückgabe der Vollmachtsurkunde


Nach dem Erlöschen der Vollmacht hat der Bevollmächtigte die
Vollmachtsurkunde dem Vollmachtgeber zurückzugeben; ein Zurückbehaltungsrecht
steht ihm nicht zu.


 


§ 176 Kraftloserklärung der Vollmachtsurkunde


(1) Der Vollmachtgeber kann die Vollmachtsurkunde durch eine
öffentliche Bekanntmachung für kraftlos erklären; die Kraftloserklärung muss
nach den für die öffentliche Zustellung einer Ladung geltenden Vorschriften der
Zivilprozessordnung veröffentlicht werden. Mit dem Ablauf eines Monats nach der
letzten Einrückung in die öffentlichen Blätter wird die Kraftloserklärung
wirksam.


(2) Zuständig für die Bewilligung der Veröffentlichung ist
sowohl das Amtsgericht, in dessen Bezirk der Vollmachtgeber seinen allgemeinen
Gerichtsstand hat, als das Amtsgericht, welches für die Klage auf Rückgabe der
Urkunde, abgesehen von dem Wert des Streitgegenstands, zuständig sein würde.


(3) Die Kraftloserklärung ist unwirksam, wenn der
Vollmachtgeber die Vollmacht nicht widerrufen kann.


 


§ 177 Vertragsschluss durch Vertreter ohne Vertretungsmacht


(1) Schließt jemand ohne Vertretungsmacht im Namen eines
anderen einen Vertrag, so hängt die Wirksamkeit des Vertrags für und gegen den
Vertretenen von dessen Genehmigung ab.


(2) Fordert der andere Teil den Vertretenen zur Erklärung
über die Genehmigung auf, so kann die Erklärung nur ihm gegenüber erfolgen;
eine vor der Aufforderung dem Vertreter gegenüber erklärte Genehmigung oder
Verweigerung der Genehmigung wird unwirksam. Die Genehmigung kann nur bis zum
Ablauf von zwei Wochen nach dem Empfang der Aufforderung erklärt werden; wird
sie nicht erklärt, so gilt sie als verweigert.


 


§ 178 Widerrufsrecht des anderen Teils


Bis zur Genehmigung des Vertrags ist der andere Teil zum
Widerruf berechtigt, es sei denn, dass er den Mangel der Vertretungsmacht bei
dem Abschluss des Vertrags gekannt hat. Der Widerruf kann auch dem Vertreter
gegenüber erklärt werden.


 


§ 179 Haftung des Vertreters ohne Vertretungsmacht


(1) Wer als Vertreter einen Vertrag geschlossen hat, ist,
sofern er nicht seine Vertretungsmacht nachweist, dem anderen Teil nach dessen
Wahl zur Erfüllung oder zum Schadensersatz verpflichtet, wenn der Vertretene
die Genehmigung des Vertrags verweigert.


(2) Hat der Vertreter den Mangel der Vertretungsmacht nicht
gekannt, so ist er nur zum Ersatz desjenigen Schadens verpflichtet, welchen der
andere Teil dadurch erleidet, dass er auf die Vertretungsmacht vertraut, jedoch
nicht über den Betrag des Interesses hinaus, welches der andere Teil an der
Wirksamkeit des Vertrags hat.


(3) Der Vertreter haftet nicht, wenn der andere Teil den
Mangel der Vertretungsmacht kannte oder kennen musste. Der Vertreter haftet
auch dann nicht, wenn er in der Geschäftsfähigkeit beschränkt war, es sei denn,
dass er mit Zustimmung seines gesetzlichen Vertreters gehandelt hat.










 


§ 180 Einseitiges Rechtsgeschäft


Bei einem einseitigen Rechtsgeschäft ist Vertretung ohne
Vertretungsmacht unzulässig. Hat jedoch derjenige, welchem gegenüber ein
solches Rechtsgeschäft vorzunehmen war, die von dem Vertreter behauptete
Vertretungsmacht bei der Vornahme des Rechtsgeschäfts nicht beanstandet oder
ist er damit einverstanden gewesen, dass der Vertreter ohne Vertretungsmacht
handele, so finden die Vorschriften über Verträge entsprechende Anwendung. Das
Gleiche gilt, wenn ein einseitiges Rechtsgeschäft gegenüber einem Vertreter
ohne Vertretungsmacht mit dessen Einverständnis vorgenommen wird.


 


§ 181 Insichgeschäft


Ein Vertreter kann, soweit nicht ein anderes ihm gestattet
ist, im Namen des Vertretenen mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter
eines Dritten ein Rechtsgeschäft nicht vornehmen, es sei denn, dass das
Rechtsgeschäft ausschließlich in der Erfüllung einer Verbindlichkeit besteht.
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§ 182 Zustimmung


(1) Hängt die Wirksamkeit eines Vertrags oder eines einseitigen
Rechtsgeschäfts, das einem anderen gegenüber vorzunehmen ist, von der
Zustimmung eines Dritten ab, so kann die Erteilung sowie die Verweigerung der
Zustimmung sowohl dem einen als dem anderen Teil gegenüber erklärt werden.


(2) Die Zustimmung bedarf nicht der für das Rechtsgeschäft
bestimmten Form.


(3) Wird ein einseitiges Rechtsgeschäft, dessen Wirksamkeit
von der Zustimmung eines Dritten abhängt, mit Einwilligung des Dritten
vorgenommen, so finden die Vorschriften des § 111 Satz 2, 3 entsprechende Anwendung.


 


§ 183 Widerruflichkeit der Einwilligung


Die vorherige Zustimmung (Einwilligung) ist bis zur Vornahme
des Rechtsgeschäfts widerruflich, soweit nicht aus dem ihrer Erteilung zugrunde
liegenden Rechtsverhältnis sich ein anderes ergibt. Der Widerruf kann sowohl
dem einen als dem anderen Teil gegenüber erklärt werden.


 


§ 184 Rückwirkung der Genehmigung


(1) Die nachträgliche Zustimmung (Genehmigung) wirkt auf den
Zeitpunkt der Vornahme des Rechtsgeschäfts zurück, soweit nicht ein anderes
bestimmt ist.


(2) Durch die Rückwirkung werden Verfügungen nicht
unwirksam, die vor der Genehmigung über den Gegenstand des Rechtsgeschäfts von
dem Genehmigenden getroffen worden oder im Wege der Zwangsvollstreckung oder
der Arrestvollziehung oder durch den Insolvenzverwalter erfolgt sind.


 


§ 185 Verfügung eines Nichtberechtigten


(1) Eine Verfügung, die ein Nichtberechtigter über einen
Gegenstand trifft, ist wirksam, wenn sie mit Einwilligung des Berechtigten
erfolgt.


(2) Die Verfügung wird wirksam, wenn der Berechtigte sie
genehmigt oder wenn der Verfügende den Gegenstand erwirbt oder wenn er von dem
Berechtigten beerbt wird und dieser für die Nachlassverbindlichkeiten
unbeschränkt haftet. In den beiden letzteren Fällen wird, wenn über den
Gegenstand mehrere miteinander nicht in Einklang stehende Verfügungen getroffen
worden sind, nur die frühere Verfügung wirksam.


Abschnitt 4
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§ 186 Geltungsbereich


Für die in Gesetzen, gerichtlichen Verfügungen und
Rechtsgeschäften enthaltenen Frist- und Terminsbestimmungen gelten die
Auslegungsvorschriften der §§ 187 bis 193. 



§ 187 Fristbeginn


(1) Ist für den Anfang einer Frist ein Ereignis oder ein in
den Lauf eines Tages fallender Zeitpunkt maßgebend, so wird bei der Berechnung
der Frist der Tag nicht mitgerechnet, in welchen das Ereignis oder der
Zeitpunkt fällt.


(2) Ist der Beginn eines Tages der für den Anfang einer
Frist maßgebende Zeitpunkt, so wird dieser Tag bei der Berechnung der Frist
mitgerechnet. Das Gleiche gilt von dem Tage der Geburt bei der Berechnung des
Lebensalters.


 


§ 188 Fristende


(1) Eine nach Tagen bestimmte Frist endigt mit dem Ablauf
des letzten Tages der Frist.


(2) Eine Frist, die nach Wochen, nach Monaten oder nach
einem mehrere Monate umfassenden Zeitraum - Jahr, halbes Jahr, Vierteljahr -
bestimmt ist, endigt im Falle des § 187 Abs. 1 mit dem Ablauf desjenigen Tages
der letzten Woche oder des letzten Monats, welcher durch seine Benennung oder
seine Zahl dem Tage entspricht, in den das Ereignis oder der Zeitpunkt fällt,
im Falle des § 187 Abs. 2 mit dem Ablauf desjenigen Tages der letzten Woche
oder des letzten Monats, welcher dem Tage vorhergeht, der durch seine Benennung
oder seine Zahl dem Anfangstag der Frist entspricht.


(3) Fehlt bei einer nach Monaten bestimmten Frist in dem
letzten Monat der für ihren Ablauf maßgebende Tag, so endigt die Frist mit dem
Ablauf des letzten Tages dieses Monats.


 


§ 189 Berechnung einzelner Fristen


(1) Unter einem halben Jahr wird eine Frist von sechs
Monaten, unter einem Vierteljahr eine Frist von drei Monaten, unter einem
halben Monat eine Frist von 15 Tagen verstanden.


(2) Ist eine Frist auf einen oder mehrere ganze Monate und
einen halben Monat gestellt, so sind die 15 Tage zuletzt zu zählen.


 


§ 190 Fristverlängerung


Im Falle der Verlängerung einer Frist wird die neue Frist
von dem Ablauf der vorigen Frist an berechnet.


 


§ 191 Berechnung von Zeiträumen


Ist ein Zeitraum nach Monaten oder nach Jahren in dem Sinne
bestimmt, dass er nicht zusammenhängend zu verlaufen braucht, so wird der Monat
zu 30, das Jahr zu 365 Tagen gerechnet.


 


§ 192 Anfang, Mitte, Ende des Monats


Unter Anfang des Monats wird der erste, unter Mitte des
Monats der 15., unter Ende des Monats der letzte Tag des Monats verstanden.


 


§ 193 Sonn- und Feiertag; Sonnabend


Ist an einem bestimmten Tage oder innerhalb einer Frist eine
Willenserklärung abzugeben oder eine Leistung zu bewirken und fällt der
bestimmte Tag oder der letzte Tag der Frist auf einen Sonntag, einen am
Erklärungs- oder Leistungsort staatlich anerkannten allgemeinen Feiertag oder
einen Sonnabend, so tritt an die Stelle eines solchen Tages der nächste
Werktag.


Abschnitt 5
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§ 194 Gegenstand der Verjährung


(1) Das Recht, von einem anderen ein Tun oder Unterlassen zu
verlangen (Anspruch), unterliegt der Verjährung.


(2) Ansprüche aus einem familienrechtlichen Verhältnis unterliegen
der Verjährung nicht, soweit sie auf die Herstellung des dem Verhältnis
entsprechenden Zustands für die Zukunft oder auf die Einwilligung in eine
genetische Untersuchung zur Klärung der leiblichen Abstammung gerichtet sind.


 


§ 195 Regelmäßige Verjährungsfrist


Die regelmäßige Verjährungsfrist beträgt drei Jahre.


 


§ 196 Verjährungsfrist bei Rechten an einem Grundstück


Ansprüche auf Übertragung des Eigentums an einem Grundstück
sowie auf Begründung, Übertragung oder Aufhebung eines Rechts an einem Grundstück
oder auf Änderung des Inhalts eines solchen Rechts sowie die Ansprüche auf die
Gegenleistung verjähren in zehn Jahren.


 


§ 197 Dreißigjährige Verjährungsfrist


(1) In 30 Jahren verjähren, soweit nicht ein anderes
bestimmt ist, 


1. Schadensersatzansprüche, die auf der vorsätzlichen
Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit, der Freiheit oder der
sexuellen Selbstbestimmung beruhen,


2. Herausgabeansprüche aus Eigentum, anderen dinglichen
Rechten, den §§ 2018, 2130 und 2362 sowie die Ansprüche, die der Geltendmachung
der Herausgabeansprüche dienen,


3. rechtskräftig festgestellte Ansprüche,


4. Ansprüche aus vollstreckbaren Vergleichen oder
vollstreckbaren Urkunden,


5. Ansprüche, die durch die im Insolvenzverfahren erfolgte
Feststellung vollstreckbar geworden sind, und


6. Ansprüche auf Erstattung der Kosten der
Zwangsvollstreckung.


(2) Soweit Ansprüche nach Absatz 1 Nr. 3 bis 5 künftig
fällig werdende regelmäßig wiederkehrende Leistungen zum Inhalt haben, tritt an
die Stelle der Verjährungsfrist von 30 Jahren die regelmäßige Verjährungsfrist.


 


§ 198 Verjährung bei Rechtsnachfolge


Gelangt eine Sache, hinsichtlich derer ein dinglicher
Anspruch besteht, durch Rechtsnachfolge in den Besitz eines Dritten, so kommt
die während des Besitzes des Rechtsvorgängers verstrichene Verjährungszeit dem
Rechtsnachfolger zugute.


 


§ 199 Beginn der regelmäßigen Verjährungsfrist und
Verjährungshöchstfristen


(1) Die regelmäßige Verjährungsfrist beginnt, soweit nicht
ein anderer Verjährungsbeginn bestimmt ist, mit dem Schluss des Jahres, in dem 


1. der Anspruch entstanden ist und


2. der Gläubiger von den den Anspruch begründenden Umständen
und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit
erlangen müsste.


(2) Schadensersatzansprüche, die auf der Verletzung des
Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder der Freiheit beruhen, verjähren ohne
Rücksicht auf ihre Entstehung und die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis
in 30 Jahren von der Begehung der Handlung, der Pflichtverletzung oder dem
sonstigen, den Schaden auslösenden Ereignis an.


(3) Sonstige Schadensersatzansprüche verjähren 


1. ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder grob fahrlässige
Unkenntnis in zehn Jahren von ihrer Entstehung an und


2. ohne Rücksicht auf ihre Entstehung und die Kenntnis oder
grob fahrlässige Unkenntnis in 30 Jahren von der Begehung der Handlung, der
Pflichtverletzung oder dem sonstigen, den Schaden auslösenden Ereignis an.


Maßgeblich ist die früher endende Frist.


(3a) Ansprüche, die auf einem Erbfall beruhen oder deren
Geltendmachung die Kenntnis einer Verfügung von Todes wegen voraussetzt,
verjähren ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in
30 Jahren von der Entstehung des Anspruchs an.


(4) Andere Ansprüche als die nach den Absätzen 2 bis 3a
verjähren ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in
zehn Jahren von ihrer Entstehung an.


(5) Geht der Anspruch auf ein Unterlassen, so tritt an die
Stelle der Entstehung die Zuwiderhandlung.


 


§ 200 Beginn anderer Verjährungsfristen


Die Verjährungsfrist von Ansprüchen, die nicht der
regelmäßigen Verjährungsfrist unterliegen, beginnt mit der Entstehung des
Anspruchs, soweit nicht ein anderer Verjährungsbeginn bestimmt ist. § 199 Abs.
5 findet entsprechende Anwendung.


 


§ 201 Beginn der Verjährungsfrist von festgestellten
Ansprüchen


Die Verjährung von Ansprüchen der in § 197 Abs. 1 Nr. 3 bis
6 bezeichneten Art beginnt mit der Rechtskraft der Entscheidung, der Errichtung
des vollstreckbaren Titels oder der Feststellung im Insolvenzverfahren, nicht
jedoch vor der Entstehung des Anspruchs. § 199 Abs. 5 findet entsprechende Anwendung.


 


§ 202 Unzulässigkeit von Vereinbarungen über die Verjährung


(1) Die Verjährung kann bei Haftung wegen Vorsatzes nicht im
Voraus durch Rechtsgeschäft erleichtert werden.


(2) Die Verjährung kann durch Rechtsgeschäft nicht über eine
Verjährungsfrist von 30 Jahren ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn hinaus
erschwert werden.


Titel 2


Hemmung, Ablaufhemmung und Neubeginn der Verjährung


 


§ 203 Hemmung der Verjährung bei Verhandlungen


Schweben zwischen dem Schuldner und dem Gläubiger
Verhandlungen über den Anspruch oder die den Anspruch begründenden Umstände, so
ist die Verjährung gehemmt, bis der eine oder der andere Teil die Fortsetzung
der Verhandlungen verweigert. Die Verjährung tritt frühestens drei Monate nach
dem Ende der Hemmung ein.


 


§ 204 Hemmung der Verjährung durch Rechtsverfolgung


(1) Die Verjährung wird gehemmt durch 


1. die Erhebung der Klage auf Leistung oder auf Feststellung
des Anspruchs, auf Erteilung der Vollstreckungsklausel oder auf Erlass des
Vollstreckungsurteils,


2. die Zustellung des Antrags im vereinfachten Verfahren
über den Unterhalt Minderjähriger,


3. die Zustellung des Mahnbescheids im Mahnverfahren oder
des Europäischen Zahlungsbefehls im Europäischen Mahnverfahren nach der
Verordnung (EG) Nr. 1896/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12.
Dezember 2006 zur Einführung eines Europäischen Mahnverfahrens (ABl. EU Nr. L
399 S. 1),


4. die Veranlassung der Bekanntgabe eines Antrags, mit dem
der Anspruch geltend gemacht wird, bei einer 


a)


staatlichen oder staatlich anerkannten
Streitbeilegungsstelle oder


b)


anderen Streitbeilegungsstelle, wenn das Verfahren im
Einvernehmen mit dem Antragsgegner betrieben wird;


die Verjährung wird schon durch den Eingang des Antrags bei
der Streitbeilegungsstelle gehemmt, wenn der Antrag demnächst bekannt gegeben
wird,


5. die Geltendmachung der Aufrechnung des Anspruchs im
Prozess,


6. die Zustellung der Streitverkündung,


6a.


die Zustellung der Anmeldung zu einem Musterverfahren für
darin bezeichnete Ansprüche, soweit diesen der gleiche Lebenssachverhalt
zugrunde liegt wie den Feststellungszielen des Musterverfahrens und wenn
innerhalb von drei Monaten nach dem rechtskräftigen Ende des Musterverfahrens
die Klage auf Leistung oder Feststellung der in der Anmeldung bezeichneten
Ansprüche erhoben wird,


7. die Zustellung des Antrags auf Durchführung eines
selbständigen Beweisverfahrens,


8. den Beginn eines vereinbarten Begutachtungsverfahrens,


9. die Zustellung des Antrags auf Erlass eines Arrests,
einer einstweiligen Verfügung oder einer einstweiligen Anordnung, oder, wenn
der Antrag nicht zugestellt wird, dessen Einreichung, wenn der Arrestbefehl,
die einstweilige Verfügung oder die einstweilige Anordnung innerhalb eines Monats
seit Verkündung oder Zustellung an den Gläubiger dem Schuldner zugestellt wird,


10. die Anmeldung des Anspruchs im Insolvenzverfahren oder
im Schifffahrtsrechtlichen Verteilungsverfahren,


11. den Beginn des schiedsrichterlichen Verfahrens,


12. die Einreichung des Antrags bei einer Behörde, wenn die
Zulässigkeit der Klage von der Vorentscheidung dieser Behörde abhängt und
innerhalb von drei Monaten nach Erledigung des Gesuchs die Klage erhoben wird;
dies gilt entsprechend für bei einem Gericht oder bei einer in Nummer 4
bezeichneten Streitbeilegungsstelle zu stellende Anträge, deren Zulässigkeit
von der Vorentscheidung einer Behörde abhängt,


13. die Einreichung des Antrags bei dem höheren Gericht,
wenn dieses das zuständige Gericht zu bestimmen hat und innerhalb von drei
Monaten nach Erledigung des Gesuchs die Klage erhoben oder der Antrag, für den
die Gerichtsstandsbestimmung zu erfolgen hat, gestellt wird, und


14. die Veranlassung der Bekanntgabe des erstmaligen Antrags
auf Gewährung von Prozesskostenhilfe oder Verfahrenskostenhilfe; wird die
Bekanntgabe demnächst nach der Einreichung des Antrags veranlasst, so tritt die
Hemmung der Verjährung bereits mit der Einreichung ein.


(2) Die Hemmung nach Absatz 1 endet sechs Monate nach der
rechtskräftigen Entscheidung oder anderweitigen Beendigung des eingeleiteten
Verfahrens. Gerät das Verfahren dadurch in Stillstand, dass die Parteien es
nicht betreiben, so tritt an die Stelle der Beendigung des Verfahrens die
letzte Verfahrenshandlung der Parteien, des Gerichts oder der sonst mit dem
Verfahren befassten Stelle. Die Hemmung beginnt erneut, wenn eine der Parteien
das Verfahren weiter betreibt.


(3) Auf die Frist nach Absatz 1 Nr. 6a, 9, 12 und 13 finden
die §§ 206, 210 und 211 entsprechende Anwendung.


 


§ 205 Hemmung der Verjährung bei Leistungsverweigerungsrecht


Die Verjährung ist gehemmt, solange der Schuldner auf Grund
einer Vereinbarung mit dem Gläubiger vorübergehend zur Verweigerung der
Leistung berechtigt ist.


 


§ 206 Hemmung der Verjährung bei höherer Gewalt


Die Verjährung ist gehemmt, solange der Gläubiger innerhalb
der letzten sechs Monate der Verjährungsfrist durch höhere Gewalt an der
Rechtsverfolgung gehindert ist.


 


§ 207 Hemmung der Verjährung aus familiären und ähnlichen
Gründen


(1) Die Verjährung von Ansprüchen zwischen Ehegatten ist
gehemmt, solange die Ehe besteht. Das Gleiche gilt für Ansprüche zwischen 


1. Lebenspartnern, solange die Lebenspartnerschaft besteht,


2. dem Kind und 


a)


seinen Eltern oder


b)


dem Ehegatten oder Lebenspartner eines Elternteils


bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres des Kindes,


3. dem Vormund und dem Mündel während der Dauer des
Vormundschaftsverhältnisses,


4. dem Betreuten und dem Betreuer während der Dauer des
Betreuungsverhältnisses und


5. dem Pflegling und dem Pfleger während der Dauer der
Pflegschaft.


Die Verjährung von Ansprüchen des Kindes gegen den Beistand
ist während der Dauer der Beistandschaft gehemmt.


(2) § 208 bleibt unberührt.


 


§ 208 Hemmung der Verjährung bei Ansprüchen wegen Verletzung
der sexuellen Selbstbestimmung


Die Verjährung von Ansprüchen wegen Verletzung der sexuellen
Selbstbestimmung ist bis zur Vollendung des 21. Lebensjahrs des Gläubigers
gehemmt. Lebt der Gläubiger von Ansprüchen wegen Verletzung der sexuellen
Selbstbestimmung bei Beginn der Verjährung mit dem Schuldner in häuslicher
Gemeinschaft, so ist die Verjährung auch bis zur Beendigung der häuslichen
Gemeinschaft gehemmt.


 


§ 209 Wirkung der Hemmung


Der Zeitraum, während dessen die Verjährung gehemmt ist,
wird in die Verjährungsfrist nicht eingerechnet.


 


§ 210 Ablaufhemmung bei nicht voll Geschäftsfähigen


(1) Ist eine geschäftsunfähige oder in der
Geschäftsfähigkeit beschränkte Person ohne gesetzlichen Vertreter, so tritt
eine für oder gegen sie laufende Verjährung nicht vor dem Ablauf von sechs
Monaten nach dem Zeitpunkt ein, in dem die Person unbeschränkt geschäftsfähig
oder der Mangel der Vertretung behoben wird. Ist die Verjährungsfrist kürzer
als sechs Monate, so tritt der für die Verjährung bestimmte Zeitraum an die
Stelle der sechs Monate.


(2) Absatz 1 findet keine Anwendung, soweit eine in der
Geschäftsfähigkeit beschränkte Person prozessfähig ist.


 


§ 211 Ablaufhemmung in Nachlassfällen


Die Verjährung eines Anspruchs, der zu einem Nachlass gehört
oder sich gegen einen Nachlass richtet, tritt nicht vor dem Ablauf von sechs
Monaten nach dem Zeitpunkt ein, in dem die Erbschaft von dem Erben angenommen
oder das Insolvenzverfahren über den Nachlass eröffnet wird oder von dem an der
Anspruch von einem oder gegen einen Vertreter geltend gemacht werden kann. Ist
die Verjährungsfrist kürzer als sechs Monate, so tritt der für die Verjährung
bestimmte Zeitraum an die Stelle der sechs Monate.


 


§ 212 Neubeginn der Verjährung


(1) Die Verjährung beginnt erneut, wenn 


1. der Schuldner dem Gläubiger gegenüber den Anspruch durch
Abschlagszahlung, Zinszahlung, Sicherheitsleistung oder in anderer Weise
anerkennt oder


2. eine gerichtliche oder behördliche Vollstreckungshandlung
vorgenommen oder beantragt wird.


(2) Der erneute Beginn der Verjährung infolge einer
Vollstreckungshandlung gilt als nicht eingetreten, wenn die Vollstreckungshandlung
auf Antrag des Gläubigers oder wegen Mangels der gesetzlichen Voraussetzungen
aufgehoben wird.


(3) Der erneute Beginn der Verjährung durch den Antrag auf
Vornahme einer Vollstreckungshandlung gilt als nicht eingetreten, wenn dem
Antrag nicht stattgegeben oder der Antrag vor der Vollstreckungshandlung
zurückgenommen oder die erwirkte Vollstreckungshandlung nach Absatz 2
aufgehoben wird.


 


§ 213 Hemmung, Ablaufhemmung und erneuter Beginn der
Verjährung bei anderen Ansprüchen


Die Hemmung, die Ablaufhemmung und der erneute Beginn der
Verjährung gelten auch für Ansprüche, die aus demselben Grunde wahlweise neben
dem Anspruch oder an seiner Stelle gegeben sind.


Titel 3


Rechtsfolgen der Verjährung


 


§ 214 Wirkung der Verjährung


(1) Nach Eintritt der Verjährung ist der Schuldner
berechtigt, die Leistung zu verweigern.


(2) Das zur Befriedigung eines verjährten Anspruchs
Geleistete kann nicht zurückgefordert werden, auch wenn in Unkenntnis der
Verjährung geleistet worden ist. Das Gleiche gilt von einem vertragsmäßigen
Anerkenntnis sowie einer Sicherheitsleistung des Schuldners.


 


§ 215 Aufrechnung und Zurückbehaltungsrecht nach Eintritt
der Verjährung


Die Verjährung schließt die Aufrechnung und die
Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts nicht aus, wenn der Anspruch in dem
Zeitpunkt noch nicht verjährt war, in dem erstmals aufgerechnet oder die
Leistung verweigert werden konnte.


 


§ 216 Wirkung der Verjährung bei gesicherten Ansprüchen


(1) Die Verjährung eines Anspruchs, für den eine Hypothek,
eine Schiffshypothek oder ein Pfandrecht besteht, hindert den Gläubiger nicht,
seine Befriedigung aus dem belasteten Gegenstand zu suchen.


(2) Ist zur Sicherung eines Anspruchs ein Recht verschafft
worden, so kann die Rückübertragung nicht auf Grund der Verjährung des
Anspruchs gefordert werden. Ist das Eigentum vorbehalten, so kann der Rücktritt
vom Vertrag auch erfolgen, wenn der gesicherte Anspruch verjährt ist.


(3) Die Absätze 1 und 2 finden keine Anwendung auf die
Verjährung von Ansprüchen auf Zinsen und andere wiederkehrende Leistungen.


 


§ 217 Verjährung von Nebenleistungen


Mit dem Hauptanspruch verjährt der Anspruch auf die von ihm
abhängenden Nebenleistungen, auch wenn die für diesen Anspruch geltende
besondere Verjährung noch nicht eingetreten ist.


 


§ 218 Unwirksamkeit des Rücktritts


(1) Der Rücktritt wegen nicht oder nicht vertragsgemäß
erbrachter Leistung ist unwirksam, wenn der Anspruch auf die Leistung oder der
Nacherfüllungsanspruch verjährt ist und der Schuldner sich hierauf beruft. Dies
gilt auch, wenn der Schuldner nach § 275 Abs. 1 bis 3, § 439 Abs. 3 oder § 635
Abs. 3 nicht zu leisten braucht und der Anspruch auf die Leistung oder der
Nacherfüllungsanspruch verjährt wäre. § 216 Abs. 2 Satz 2 bleibt unberührt.


(2) § 214 Abs. 2 findet entsprechende Anwendung.


 


§§ 219 bis 225 (weggefallen)


Abschnitt 6


Ausübung der Rechte, Selbstverteidigung, Selbsthilfe


 


§ 226 Schikaneverbot


Die Ausübung eines Rechts ist unzulässig, wenn sie nur den
Zweck haben kann, einem anderen Schaden zuzufügen.


 


§ 227 Notwehr


(1) Eine durch Notwehr gebotene Handlung ist nicht
widerrechtlich.


(2) Notwehr ist diejenige Verteidigung, welche erforderlich
ist, um einen gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff von sich oder einem anderen
abzuwenden.


 


§ 228 Notstand


Wer eine fremde Sache beschädigt oder zerstört, um eine
durch sie drohende Gefahr von sich oder einem anderen abzuwenden, handelt nicht
widerrechtlich, wenn die Beschädigung oder die Zerstörung zur Abwendung der
Gefahr erforderlich ist und der Schaden nicht außer Verhältnis zu der Gefahr
steht. Hat der Handelnde die Gefahr verschuldet, so ist er zum Schadensersatz
verpflichtet.


 


§ 229 Selbsthilfe


Wer zum Zwecke der Selbsthilfe eine Sache wegnimmt, zerstört
oder beschädigt oder wer zum Zwecke der Selbsthilfe einen Verpflichteten,
welcher der Flucht verdächtig ist, festnimmt oder den Widerstand des
Verpflichteten gegen eine Handlung, die dieser zu dulden verpflichtet ist,
beseitigt, handelt nicht widerrechtlich, wenn obrigkeitliche Hilfe nicht
rechtzeitig zu erlangen ist und ohne sofortiges Eingreifen die Gefahr besteht,
dass die Verwirklichung des Anspruchs vereitelt oder wesentlich erschwert
werde.


 


§ 230 Grenzen der Selbsthilfe


(1) Die Selbsthilfe darf nicht weiter gehen, als zur
Abwendung der Gefahr erforderlich ist.


(2) Im Falle der Wegnahme von Sachen ist, sofern nicht
Zwangsvollstreckung erwirkt wird, der dingliche Arrest zu beantragen.


(3) Im Falle der Festnahme des Verpflichteten ist, sofern er
nicht wieder in Freiheit gesetzt wird, der persönliche Sicherheitsarrest bei
dem Amtsgericht zu beantragen, in dessen Bezirk die Festnahme erfolgt ist; der
Verpflichtete ist unverzüglich dem Gericht vorzuführen.


(4) Wird der Arrestantrag verzögert oder abgelehnt, so hat
die Rückgabe der weggenommenen Sachen und die Freilassung des Festgenommenen
unverzüglich zu erfolgen.


 


§ 231 Irrtümliche Selbsthilfe


Wer eine der im § 229 bezeichneten Handlungen in der irrigen
Annahme vornimmt, dass die für den Ausschluss der Widerrechtlichkeit
erforderlichen Voraussetzungen vorhanden seien, ist dem anderen Teil zum
Schadensersatz verpflichtet, auch wenn der Irrtum nicht auf Fahrlässigkeit
beruht.


Abschnitt 7


Sicherheitsleistung


 


§ 232 Arten


(1) Wer Sicherheit zu leisten hat, kann dies bewirken 


durch Hinterlegung von Geld oder Wertpapieren, 


durch Verpfändung von Forderungen, die in das
Bundesschuldbuch oder in das Landesschuldbuch eines Landes eingetragen sind, 


durch Verpfändung beweglicher Sachen, 


durch Bestellung von Schiffshypotheken an Schiffen oder
Schiffsbauwerken, die in einem deutschen Schiffsregister oder
Schiffsbauregister eingetragen sind, 


durch Bestellung von Hypotheken an inländischen Grundstücken,



durch Verpfändung von Forderungen, für die eine Hypothek an
einem inländischen Grundstück besteht, oder durch Verpfändung von Grundschulden
oder Rentenschulden an inländischen Grundstücken.


(2) Kann die Sicherheit nicht in dieser Weise geleistet
werden, so ist die Stellung eines tauglichen Bürgen zulässig.


 


§ 233 Wirkung der Hinterlegung


Mit der Hinterlegung erwirbt der Berechtigte ein Pfandrecht
an dem hinterlegten Geld oder an den hinterlegten Wertpapieren und, wenn das
Geld oder die Wertpapiere in das Eigentum des Fiskus oder der als
Hinterlegungsstelle bestimmten Anstalt übergehen, ein Pfandrecht an der
Forderung auf Rückerstattung.


 


§ 234 Geeignete Wertpapiere


(1) Wertpapiere sind zur Sicherheitsleistung nur geeignet,
wenn sie auf den Inhaber lauten, einen Kurswert haben und einer Gattung
angehören, in der Mündelgeld angelegt werden darf. Den Inhaberpapieren stehen
Orderpapiere gleich, die mit Blankoindossament versehen sind.


(2) Mit den Wertpapieren sind die Zins-, Renten-,
Gewinnanteil- und Erneuerungsscheine zu hinterlegen.


(3) Mit Wertpapieren kann Sicherheit nur in Höhe von drei
Vierteln des Kurswerts geleistet werden.


 


§ 235 Umtauschrecht


Wer durch Hinterlegung von Geld oder von Wertpapieren
Sicherheit geleistet hat, ist berechtigt, das hinterlegte Geld gegen geeignete
Wertpapiere, die hinterlegten Wertpapiere gegen andere geeignete Wertpapiere
oder gegen Geld umzutauschen.


 


§ 236 Buchforderungen


Mit einer Schuldbuchforderung gegen den Bund oder ein Land
kann Sicherheit nur in Höhe von drei Vierteln des Kurswerts der Wertpapiere
geleistet werden, deren Aushändigung der Gläubiger gegen Löschung seiner
Forderung verlangen kann.


 


§ 237 Bewegliche Sachen


Mit einer beweglichen Sache kann Sicherheit nur in Höhe von
zwei Dritteln des Schätzungswerts geleistet werden. Sachen, deren Verderb zu
besorgen oder deren Aufbewahrung mit besonderen Schwierigkeiten verbunden ist,
können zurückgewiesen werden.


 


§ 238 Hypotheken, Grund- und Rentenschulden


(1) Eine Hypothekenforderung, eine Grundschuld oder eine
Rentenschuld ist zur Sicherheitsleistung nur geeignet, wenn sie den
Voraussetzungen entspricht, unter denen am Orte der Sicherheitsleistung
Mündelgeld in Hypothekenforderungen, Grundschulden oder Rentenschulden angelegt
werden darf.


(2) Eine Forderung, für die eine Sicherungshypothek besteht,
ist zur Sicherheitsleistung nicht geeignet.


 


§ 239 Bürge


(1) Ein Bürge ist tauglich, wenn er ein der Höhe der zu
leistenden Sicherheit angemessenes Vermögen besitzt und seinen allgemeinen
Gerichtsstand im Inland hat.


(2) Die Bürgschaftserklärung muss den Verzicht auf die
Einrede der Vorausklage enthalten.


 


§ 240 Ergänzungspflicht


Wird die geleistete Sicherheit ohne Verschulden des
Berechtigten unzureichend, so ist sie zu ergänzen oder anderweitige Sicherheit
zu leisten.


Buch 2


Recht der Schuldverhältnisse


Abschnitt 1


Inhalt der Schuldverhältnisse


Titel 1


Verpflichtung zur Leistung


 


§ 241 Pflichten aus dem Schuldverhältnis


(1) Kraft des Schuldverhältnisses ist der Gläubiger
berechtigt, von dem Schuldner eine Leistung zu fordern. Die Leistung kann auch
in einem Unterlassen bestehen.


(2) Das Schuldverhältnis kann nach seinem Inhalt jeden Teil
zur Rücksicht auf die Rechte, Rechtsgüter und Interessen des anderen Teils
verpflichten.


 


§ 241a Unbestellte Leistungen


*) 


(1) Durch die Lieferung beweglicher Sachen, die nicht auf
Grund von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen oder anderen gerichtlichen Maßnahmen
verkauft werden (Waren), oder durch die Erbringung sonstiger Leistungen durch
einen Unternehmer an den Verbraucher wird ein Anspruch gegen den Verbraucher
nicht begründet, wenn der Verbraucher die Waren oder sonstigen Leistungen nicht
bestellt hat.


(2) Gesetzliche Ansprüche sind nicht ausgeschlossen, wenn
die Leistung nicht für den Empfänger bestimmt war oder in der irrigen Vorstellung
einer Bestellung erfolgte und der Empfänger dies erkannt hat oder bei Anwendung
der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt hätte erkennen können.


(3) Von den Regelungen dieser Vorschrift darf nicht zum
Nachteil des Verbrauchers abgewichen werden. Die Regelungen finden auch
Anwendung, wenn sie durch anderweitige Gestaltungen umgangen werden.


*) 


Amtlicher Hinweis:


Diese Vorschrift dient der Umsetzung von Artikel 9 der
Richtlinie 97/7/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 1997
über den Verbraucherschutz bei Vertragsabschlüssen im Fernabsatz (ABl. EG Nr. L
144 S. 19).


 


§ 242 Leistung nach Treu und Glauben


Der Schuldner ist verpflichtet, die Leistung so zu bewirken,
wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern.


 


§ 243 Gattungsschuld


(1) Wer eine nur der Gattung nach bestimmte Sache schuldet,
hat eine Sache von mittlerer Art und Güte zu leisten.


(2) Hat der Schuldner das zur Leistung einer solchen Sache
seinerseits Erforderliche getan, so beschränkt sich das Schuldverhältnis auf
diese Sache.


 


§ 244 Fremdwährungsschuld


(1) Ist eine in einer anderen Währung als Euro ausgedrückte
Geldschuld im Inland zu zahlen, so kann die Zahlung in Euro erfolgen, es sei
denn, dass Zahlung in der anderen Währung ausdrücklich vereinbart ist.


(2) Die Umrechnung erfolgt nach dem Kurswert, der zur Zeit
der Zahlung für den Zahlungsort maßgebend ist.


 


§ 245 Geldsortenschuld


Ist eine Geldschuld in einer bestimmten Münzsorte zu zahlen,
die sich zur Zeit der Zahlung nicht mehr im Umlauf befindet, so ist die Zahlung
so zu leisten, wie wenn die Münzsorte nicht bestimmt wäre.


 


§ 246 Gesetzlicher Zinssatz


Ist eine Schuld nach Gesetz oder Rechtsgeschäft zu
verzinsen, so sind vier vom Hundert für das Jahr zu entrichten, sofern nicht
ein anderes bestimmt ist.


 


§ 247 Basiszinssatz


*) 


(1) Der Basiszinssatz beträgt 3,62 Prozent. Er verändert
sich zum 1. Januar und 1. Juli eines jeden Jahres um die Prozentpunkte, um
welche die Bezugsgröße seit der letzten Veränderung des Basiszinssatzes
gestiegen oder gefallen ist. Bezugsgröße ist der Zinssatz für die jüngste
Hauptrefinanzierungsoperation der Europäischen Zentralbank vor dem ersten
Kalendertag des betreffenden Halbjahrs.


(2) Die Deutsche Bundesbank gibt den geltenden Basiszinssatz
unverzüglich nach den in Absatz 1 Satz 2 genannten Zeitpunkten im
Bundesanzeiger bekannt.


*) 


Amtlicher Hinweis:


Diese Vorschrift dient der Umsetzung von Artikel 3 der
Richtlinie 2000/35/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. Juni
2000 zur Bekämpfung von Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr (ABl. EG Nr. L 200
S. 35).


 


§ 248 Zinseszinsen


(1) Eine im Voraus getroffene Vereinbarung, dass fällige
Zinsen wieder Zinsen tragen sollen, ist nichtig.


(2) Sparkassen, Kreditanstalten und Inhaber von
Bankgeschäften können im Voraus vereinbaren, dass nicht erhobene Zinsen von
Einlagen als neue verzinsliche Einlagen gelten sollen. Kreditanstalten, die
berechtigt sind, für den Betrag der von ihnen gewährten Darlehen verzinsliche
Schuldverschreibungen auf den Inhaber auszugeben, können sich bei solchen
Darlehen die Verzinsung rückständiger Zinsen im Voraus versprechen lassen.


 


§ 249 Art und Umfang des Schadensersatzes


(1) Wer zum Schadensersatz verpflichtet ist, hat den Zustand
herzustellen, der bestehen würde, wenn der zum Ersatz verpflichtende Umstand
nicht eingetreten wäre.


(2) Ist wegen Verletzung einer Person oder wegen
Beschädigung einer Sache Schadensersatz zu leisten, so kann der Gläubiger statt
der Herstellung den dazu erforderlichen Geldbetrag verlangen. Bei der
Beschädigung einer Sache schließt der nach Satz 1 erforderliche Geldbetrag die
Umsatzsteuer nur mit ein, wenn und soweit sie tatsächlich angefallen ist.


 


§ 250 Schadensersatz in Geld nach Fristsetzung


Der Gläubiger kann dem Ersatzpflichtigen zur Herstellung
eine angemessene Frist mit der Erklärung bestimmen, dass er die Herstellung
nach dem Ablauf der Frist ablehne. Nach dem Ablauf der Frist kann der Gläubiger
den Ersatz in Geld verlangen, wenn nicht die Herstellung rechtzeitig erfolgt;
der Anspruch auf die Herstellung ist ausgeschlossen.


 


§ 251 Schadensersatz in Geld ohne Fristsetzung


(1) Soweit die Herstellung nicht möglich oder zur
Entschädigung des Gläubigers nicht genügend ist, hat der Ersatzpflichtige den
Gläubiger in Geld zu entschädigen.


(2) Der Ersatzpflichtige kann den Gläubiger in Geld
entschädigen, wenn die Herstellung nur mit unverhältnismäßigen Aufwendungen
möglich ist. Die aus der Heilbehandlung eines verletzten Tieres entstandenen
Aufwendungen sind nicht bereits dann unverhältnismäßig, wenn sie dessen Wert
erheblich übersteigen.


 


§ 252 Entgangener Gewinn


Der zu ersetzende Schaden umfasst auch den entgangenen
Gewinn. Als entgangen gilt der Gewinn, welcher nach dem gewöhnlichen Lauf der
Dinge oder nach den besonderen Umständen, insbesondere nach den getroffenen
Anstalten und Vorkehrungen, mit Wahrscheinlichkeit erwartet werden konnte.


 


§ 253 Immaterieller Schaden


(1) Wegen eines Schadens, der nicht Vermögensschaden ist,
kann Entschädigung in Geld nur in den durch das Gesetz bestimmten Fällen
gefordert werden.


(2) Ist wegen einer Verletzung des Körpers, der Gesundheit,
der Freiheit oder der sexuellen Selbstbestimmung Schadensersatz zu leisten,
kann auch wegen des Schadens, der nicht Vermögensschaden ist, eine billige
Entschädigung in Geld gefordert werden.


 


§ 254 Mitverschulden


(1) Hat bei der Entstehung des Schadens ein Verschulden des
Beschädigten mitgewirkt, so hängt die Verpflichtung zum Ersatz sowie der Umfang
des zu leistenden Ersatzes von den Umständen, insbesondere davon ab, inwieweit
der Schaden vorwiegend von dem einen oder dem anderen Teil verursacht worden
ist.


(2) Dies gilt auch dann, wenn sich das Verschulden des
Beschädigten darauf beschränkt, dass er unterlassen hat, den Schuldner auf die
Gefahr eines ungewöhnlich hohen Schadens aufmerksam zu machen, die der
Schuldner weder kannte noch kennen musste, oder dass er unterlassen hat, den
Schaden abzuwenden oder zu mindern. Die Vorschrift des § 278 findet
entsprechende Anwendung.


 


§ 255 Abtretung der Ersatzansprüche


Wer für den Verlust einer Sache oder eines Rechts
Schadensersatz zu leisten hat, ist zum Ersatz nur gegen Abtretung der Ansprüche
verpflichtet, die dem Ersatzberechtigten auf Grund des Eigentums an der Sache
oder auf Grund des Rechts gegen Dritte zustehen.


 


§ 256 Verzinsung von Aufwendungen


Wer zum Ersatz von Aufwendungen verpflichtet ist, hat den
aufgewendeten Betrag oder, wenn andere Gegenstände als Geld aufgewendet worden
sind, den als Ersatz ihres Wertes zu zahlenden Betrag von der Zeit der
Aufwendung an zu verzinsen. Sind Aufwendungen auf einen Gegenstand gemacht
worden, der dem Ersatzpflichtigen herauszugeben ist, so sind Zinsen für die
Zeit, für welche dem Ersatzberechtigten die Nutzungen oder die Früchte des
Gegenstands ohne Vergütung verbleiben, nicht zu entrichten.


 


§ 257 Befreiungsanspruch


Wer berechtigt ist, Ersatz für Aufwendungen zu verlangen,
die er für einen bestimmten Zweck macht, kann, wenn er für diesen Zweck eine
Verbindlichkeit eingeht, Befreiung von der Verbindlichkeit verlangen. Ist die
Verbindlichkeit noch nicht fällig, so kann ihm der Ersatzpflichtige, statt ihn
zu befreien, Sicherheit leisten.


 


§ 258 Wegnahmerecht


Wer berechtigt ist, von einer Sache, die er einem anderen
herauszugeben hat, eine Einrichtung wegzunehmen, hat im Falle der Wegnahme die
Sache auf seine Kosten in den vorigen Stand zu setzen. Erlangt der andere den
Besitz der Sache, so ist er verpflichtet, die Wegnahme der Einrichtung zu
gestatten; er kann die Gestattung verweigern, bis ihm für den mit der Wegnahme
verbundenen Schaden Sicherheit geleistet wird.


 


§ 259 Umfang der Rechenschaftspflicht


(1) Wer verpflichtet ist, über eine mit Einnahmen oder
Ausgaben verbundene Verwaltung Rechenschaft abzulegen, hat dem Berechtigten
eine die geordnete Zusammenstellung der Einnahmen oder der Ausgaben enthaltende
Rechnung mitzuteilen und, soweit Belege erteilt zu werden pflegen, Belege
vorzulegen.


(2) Besteht Grund zu der Annahme, dass die in der Rechnung
enthaltenen Angaben über die Einnahmen nicht mit der erforderlichen Sorgfalt
gemacht worden sind, so hat der Verpflichtete auf Verlangen zu Protokoll an
Eides statt zu versichern, dass er nach bestem Wissen die Einnahmen so
vollständig angegeben habe, als er dazu imstande sei.


(3) In Angelegenheiten von geringer Bedeutung besteht eine
Verpflichtung zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherung nicht.


 


§ 260 Pflichten bei Herausgabe oder Auskunft über Inbegriff
von Gegenständen


(1) Wer verpflichtet ist, einen Inbegriff von Gegenständen
herauszugeben oder über den Bestand eines solchen Inbegriffs Auskunft zu
erteilen, hat dem Berechtigten ein Verzeichnis des Bestands vorzulegen.


(2) Besteht Grund zu der Annahme, dass das Verzeichnis nicht
mit der erforderlichen Sorgfalt aufgestellt worden ist, so hat der
Verpflichtete auf Verlangen zu Protokoll an Eides statt zu versichern, dass er
nach bestem Wissen den Bestand so vollständig angegeben habe, als er dazu
imstande sei.


(3) Die Vorschrift des § 259 Abs. 3 findet Anwendung.


 


§ 261 Änderung der eidesstattlichen Versicherung; Kosten


(1) Das Gericht kann eine den Umständen entsprechende
Änderung der eidesstattlichen Versicherung beschließen.


(2) Die Kosten der Abnahme der eidesstattlichen Versicherung
hat derjenige zu tragen, welcher die Abgabe der Versicherung verlangt.


 


§ 262 Wahlschuld; Wahlrecht


Werden mehrere Leistungen in der Weise geschuldet, dass nur
die eine oder die andere zu bewirken ist, so steht das Wahlrecht im Zweifel dem
Schuldner zu.


 


§ 263 Ausübung des Wahlrechts; Wirkung


(1) Die Wahl erfolgt durch Erklärung gegenüber dem anderen
Teil.


(2) Die gewählte Leistung gilt als die von Anfang an allein
geschuldete.


 


§ 264 Verzug des Wahlberechtigten


(1) Nimmt der wahlberechtigte Schuldner die Wahl nicht vor
dem Beginn der Zwangsvollstreckung vor, so kann der Gläubiger die
Zwangsvollstreckung nach seiner Wahl auf die eine oder auf die andere Leistung
richten; der Schuldner kann sich jedoch, solange nicht der Gläubiger die
gewählte Leistung ganz oder zum Teil empfangen hat, durch eine der übrigen
Leistungen von seiner Verbindlichkeit befreien.


(2) Ist der wahlberechtigte Gläubiger im Verzug, so kann der
Schuldner ihn unter Bestimmung einer angemessenen Frist zur Vornahme der Wahl
auffordern. Mit dem Ablauf der Frist geht das Wahlrecht auf den Schuldner über,
wenn nicht der Gläubiger rechtzeitig die Wahl vornimmt.


 


§ 265 Unmöglichkeit bei Wahlschuld


Ist eine der Leistungen von Anfang an unmöglich oder wird
sie später unmöglich, so beschränkt sich das Schuldverhältnis auf die übrigen
Leistungen. Die Beschränkung tritt nicht ein, wenn die Leistung infolge eines
Umstands unmöglich wird, den der nicht wahlberechtigte Teil zu vertreten hat.


 


§ 266 Teilleistungen


Der Schuldner ist zu Teilleistungen nicht berechtigt.


 


§ 267 Leistung durch Dritte


(1) Hat der Schuldner nicht in Person zu leisten, so kann
auch ein Dritter die Leistung bewirken. Die Einwilligung des Schuldners ist
nicht erforderlich.


(2) Der Gläubiger kann die Leistung ablehnen, wenn der
Schuldner widerspricht.


 


§ 268 Ablösungsrecht des Dritten


(1) Betreibt der Gläubiger die Zwangsvollstreckung in einen
dem Schuldner gehörenden Gegenstand, so ist jeder, der Gefahr läuft, durch die
Zwangsvollstreckung ein Recht an dem Gegenstand zu verlieren, berechtigt, den
Gläubiger zu befriedigen. Das gleiche Recht steht dem Besitzer einer Sache zu,
wenn er Gefahr läuft, durch die Zwangsvollstreckung den Besitz zu verlieren.


(2) Die Befriedigung kann auch durch Hinterlegung oder durch
Aufrechnung erfolgen.


(3) Soweit der Dritte den Gläubiger befriedigt, geht die
Forderung auf ihn über. Der Übergang kann nicht zum Nachteil des Gläubigers
geltend gemacht werden.


 


§ 269 Leistungsort


(1) Ist ein Ort für die Leistung weder bestimmt noch aus den
Umständen, insbesondere aus der Natur des Schuldverhältnisses, zu entnehmen, so
hat die Leistung an dem Ort zu erfolgen, an welchem der Schuldner zur Zeit der
Entstehung des Schuldverhältnisses seinen Wohnsitz hatte.


(2) Ist die Verbindlichkeit im Gewerbebetrieb des Schuldners
entstanden, so tritt, wenn der Schuldner seine gewerbliche Niederlassung an
einem anderen Ort hatte, der Ort der Niederlassung an die Stelle des
Wohnsitzes.


(3) Aus dem Umstand allein, dass der Schuldner die Kosten
der Versendung übernommen hat, ist nicht zu entnehmen, dass der Ort, nach welchem
die Versendung zu erfolgen hat, der Leistungsort sein soll.


 


§ 270 Zahlungsort


(1) Geld hat der Schuldner im Zweifel auf seine Gefahr und
seine Kosten dem Gläubiger an dessen Wohnsitz zu übermitteln.


(2) Ist die Forderung im Gewerbebetrieb des Gläubigers
entstanden, so tritt, wenn der Gläubiger seine gewerbliche Niederlassung an
einem anderen Ort hat, der Ort der Niederlassung an die Stelle des Wohnsitzes.


(3) Erhöhen sich infolge einer nach der Entstehung des
Schuldverhältnisses eintretenden Änderung des Wohnsitzes oder der gewerblichen
Niederlassung des Gläubigers die Kosten oder die Gefahr der Übermittlung, so
hat der Gläubiger im ersteren Falle die Mehrkosten, im letzteren Falle die
Gefahr zu tragen.


(4) Die Vorschriften über den Leistungsort bleiben
unberührt.


 


§ 271 Leistungszeit


(1) Ist eine Zeit für die Leistung weder bestimmt noch aus
den Umständen zu entnehmen, so kann der Gläubiger die Leistung sofort
verlangen, der Schuldner sie sofort bewirken.


(2) Ist eine Zeit bestimmt, so ist im Zweifel anzunehmen,
dass der Gläubiger die Leistung nicht vor dieser Zeit verlangen, der Schuldner
aber sie vorher bewirken kann.


 


§ 271a Vereinbarungen über Zahlungs-, Überprüfungs- oder
Abnahmefristen


(1) Eine Vereinbarung, nach der der Gläubiger die Erfüllung
einer Entgeltforderung erst nach mehr als 60 Tagen nach Empfang der
Gegenleistung verlangen kann, ist nur wirksam, wenn sie ausdrücklich getroffen
und im Hinblick auf die Belange des Gläubigers nicht grob unbillig ist. Geht
dem Schuldner nach Empfang der Gegenleistung eine Rechnung oder gleichwertige
Zahlungsaufstellung zu, tritt der Zeitpunkt des Zugangs dieser Rechnung oder
Zahlungsaufstellung an die Stelle des in Satz 1 genannten Zeitpunkts des
Empfangs der Gegenleistung. Es wird bis zum Beweis eines anderen Zeitpunkts
vermutet, dass der Zeitpunkt des Zugangs der Rechnung oder Zahlungsaufstellung
auf den Zeitpunkt des Empfangs der Gegenleistung fällt; hat der Gläubiger einen
späteren Zeitpunkt benannt, so tritt dieser an die Stelle des Zeitpunkts des
Empfangs der Gegenleistung.


(2) Ist der Schuldner ein öffentlicher Auftraggeber im Sinne
von § 99 Nummer 1 bis 3 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen, so ist
abweichend von Absatz 1 


1. eine Vereinbarung, nach der der Gläubiger die Erfüllung
einer Entgeltforderung erst nach mehr als 30 Tagen nach Empfang der
Gegenleistung verlangen kann, nur wirksam, wenn die Vereinbarung ausdrücklich
getroffen und aufgrund der besonderen Natur oder der Merkmale des Schuldverhältnisses
sachlich gerechtfertigt ist;


2. eine Vereinbarung, nach der der Gläubiger die Erfüllung
einer Entgeltforderung erst nach mehr als 60 Tagen nach Empfang der
Gegenleistung verlangen kann, unwirksam.


Absatz 1 Satz 2 und 3 ist entsprechend anzuwenden.


(3) Ist eine Entgeltforderung erst nach Überprüfung oder
Abnahme der Gegenleistung zu erfüllen, so ist eine Vereinbarung, nach der die
Zeit für die Überprüfung oder Abnahme der Gegenleistung mehr als 30 Tage nach
Empfang der Gegenleistung beträgt, nur wirksam, wenn sie ausdrücklich getroffen
und im Hinblick auf die Belange des Gläubigers nicht grob unbillig ist.


(4) Ist eine Vereinbarung nach den Absätzen 1 bis 3
unwirksam, bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam.


(5) Die Absätze 1 bis 3 sind nicht anzuwenden auf 


1. die Vereinbarung von Abschlagszahlungen und sonstigen
Ratenzahlungen sowie


2. ein Schuldverhältnis, aus dem ein Verbraucher die
Erfüllung der Entgeltforderung schuldet.


(6) Die Absätze 1 bis 3 lassen sonstige Vorschriften, aus
denen sich Beschränkungen für Vereinbarungen über Zahlungs-, Überprüfungs- oder
Abnahmefristen ergeben, unberührt.


Fußnote


(+++ § 271a: Zur Anwendung vgl. § 34 BGBEG +++)


 


§ 272 Zwischenzinsen


Bezahlt der Schuldner eine unverzinsliche Schuld vor der
Fälligkeit, so ist er zu einem Abzug wegen der Zwischenzinsen nicht berechtigt.


 


§ 273 Zurückbehaltungsrecht


(1) Hat der Schuldner aus demselben rechtlichen Verhältnis,
auf dem seine Verpflichtung beruht, einen fälligen Anspruch gegen den
Gläubiger, so kann er, sofern nicht aus dem Schuldverhältnis sich ein anderes
ergibt, die geschuldete Leistung verweigern, bis die ihm gebührende Leistung
bewirkt wird (Zurückbehaltungsrecht).


(2) Wer zur Herausgabe eines Gegenstands verpflichtet ist,
hat das gleiche Recht, wenn ihm ein fälliger Anspruch wegen Verwendungen auf
den Gegenstand oder wegen eines ihm durch diesen verursachten Schadens zusteht,
es sei denn, dass er den Gegenstand durch eine vorsätzlich begangene unerlaubte
Handlung erlangt hat.


(3) Der Gläubiger kann die Ausübung des
Zurückbehaltungsrechts durch Sicherheitsleistung abwenden. Die
Sicherheitsleistung durch Bürgen ist ausgeschlossen.


 


§ 274 Wirkungen des Zurückbehaltungsrechts


(1) Gegenüber der Klage des Gläubigers hat die
Geltendmachung des Zurückbehaltungsrechts nur die Wirkung, dass der Schuldner
zur Leistung gegen Empfang der ihm gebührenden Leistung (Erfüllung Zug um Zug)
zu verurteilen ist.


(2) Auf Grund einer solchen Verurteilung kann der Gläubiger
seinen Anspruch ohne Bewirkung der ihm obliegenden Leistung im Wege der
Zwangsvollstreckung verfolgen, wenn der Schuldner im Verzug der Annahme ist.


 


§ 275 Ausschluss der Leistungspflicht


*) 


(1) Der Anspruch auf Leistung ist ausgeschlossen, soweit
diese für den Schuldner oder für jedermann unmöglich ist.


(2) Der Schuldner kann die Leistung verweigern, soweit diese
einen Aufwand erfordert, der unter Beachtung des Inhalts des
Schuldverhältnisses und der Gebote von Treu und Glauben in einem groben
Missverhältnis zu dem Leistungsinteresse des Gläubigers steht. Bei der
Bestimmung der dem Schuldner zuzumutenden Anstrengungen ist auch zu
berücksichtigen, ob der Schuldner das Leistungshindernis zu vertreten hat.


(3) Der Schuldner kann die Leistung ferner verweigern, wenn
er die Leistung persönlich zu erbringen hat und sie ihm unter Abwägung des
seiner Leistung entgegenstehenden Hindernisses mit dem Leistungsinteresse des
Gläubigers nicht zugemutet werden kann.


(4) Die Rechte des Gläubigers bestimmen sich nach den §§
280, 283 bis 285, 311a und 326. *) 


Amtlicher Hinweis:


Diese Vorschrift dient auch der Umsetzung der Richtlinie
1999/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Mai 1999 zu
bestimmten Aspekten des Verbrauchsgüterkaufs und der Garantien für
Verbrauchsgüter (ABl. EG Nr. L 171 S. 12).


 


§ 276 Verantwortlichkeit des Schuldners


(1) Der Schuldner hat Vorsatz und Fahrlässigkeit zu
vertreten, wenn eine strengere oder mildere Haftung weder bestimmt noch aus dem
sonstigen Inhalt des Schuldverhältnisses, insbesondere aus der Übernahme einer
Garantie oder eines Beschaffungsrisikos zu entnehmen ist. Die Vorschriften der
§§ 827 und 828 finden entsprechende Anwendung.


(2) Fahrlässig handelt, wer die im Verkehr erforderliche Sorgfalt
außer Acht lässt.


(3) Die Haftung wegen Vorsatzes kann dem Schuldner nicht im
Voraus erlassen werden.


 


§ 277 Sorgfalt in eigenen Angelegenheiten


Wer nur für diejenige Sorgfalt einzustehen hat, welche er in
eigenen Angelegenheiten anzuwenden pflegt, ist von der Haftung wegen grober
Fahrlässigkeit nicht befreit.


 


§ 278 Verantwortlichkeit des Schuldners für Dritte


Der Schuldner hat ein Verschulden seines gesetzlichen
Vertreters und der Personen, deren er sich zur Erfüllung seiner Verbindlichkeit
bedient, in gleichem Umfang zu vertreten wie eigenes Verschulden. Die
Vorschrift des § 276 Abs. 3 findet keine Anwendung.


 


§ 279 


(weggefallen)


 


§ 280 Schadensersatz wegen Pflichtverletzung


(1) Verletzt der Schuldner eine Pflicht aus dem
Schuldverhältnis, so kann der Gläubiger Ersatz des hierdurch entstehenden
Schadens verlangen. Dies gilt nicht, wenn der Schuldner die Pflichtverletzung
nicht zu vertreten hat.


(2) Schadensersatz wegen Verzögerung der Leistung kann der
Gläubiger nur unter der zusätzlichen Voraussetzung des § 286 verlangen.


(3) Schadensersatz statt der Leistung kann der Gläubiger nur
unter den zusätzlichen Voraussetzungen des § 281, des § 282 oder des § 283
verlangen.


 


§ 281 Schadensersatz statt der Leistung wegen nicht oder
nicht wie geschuldet erbrachter Leistung


(1) Soweit der Schuldner die fällige Leistung nicht oder
nicht wie geschuldet erbringt, kann der Gläubiger unter den Voraussetzungen des
§ 280 Abs. 1 Schadensersatz statt der Leistung verlangen, wenn er dem Schuldner
erfolglos eine angemessene Frist zur Leistung oder Nacherfüllung bestimmt hat.
Hat der Schuldner eine Teilleistung bewirkt, so kann der Gläubiger
Schadensersatz statt der ganzen Leistung nur verlangen, wenn er an der
Teilleistung kein Interesse hat. Hat der Schuldner die Leistung nicht wie
geschuldet bewirkt, so kann der Gläubiger Schadensersatz statt der ganzen
Leistung nicht verlangen, wenn die Pflichtverletzung unerheblich ist.


(2) Die Fristsetzung ist entbehrlich, wenn der Schuldner die
Leistung ernsthaft und endgültig verweigert oder wenn besondere Umstände
vorliegen, die unter Abwägung der beiderseitigen Interessen die sofortige
Geltendmachung des Schadensersatzanspruchs rechtfertigen.


(3) Kommt nach der Art der Pflichtverletzung eine
Fristsetzung nicht in Betracht, so tritt an deren Stelle eine Abmahnung.


(4) Der Anspruch auf die Leistung ist ausgeschlossen, sobald
der Gläubiger statt der Leistung Schadensersatz verlangt hat.


(5) Verlangt der Gläubiger Schadensersatz statt der ganzen
Leistung, so ist der Schuldner zur Rückforderung des Geleisteten nach den §§
346 bis 348 berechtigt.


 


§ 282 Schadensersatz statt der Leistung wegen Verletzung
einer Pflicht nach § 241 Abs. 2


Verletzt der Schuldner eine Pflicht nach § 241 Abs. 2, kann
der Gläubiger unter den Voraussetzungen des § 280 Abs. 1 Schadensersatz statt
der Leistung verlangen, wenn ihm die Leistung durch den Schuldner nicht mehr
zuzumuten ist.


 


§ 283 Schadensersatz statt der Leistung bei Ausschluss der
Leistungspflicht


Braucht der Schuldner nach § 275 Abs. 1 bis 3 nicht zu
leisten, kann der Gläubiger unter den Voraussetzungen des § 280 Abs. 1
Schadensersatz statt der Leistung verlangen. § 281 Abs. 1 Satz 2 und 3 und Abs.
5 findet entsprechende Anwendung.


 


§ 284 Ersatz vergeblicher Aufwendungen


Anstelle des Schadensersatzes statt der Leistung kann der
Gläubiger Ersatz der Aufwendungen verlangen, die er im Vertrauen auf den Erhalt
der Leistung gemacht hat und billigerweise machen durfte, es sei denn, deren
Zweck wäre auch ohne die Pflichtverletzung des Schuldners nicht erreicht
worden.


 


§ 285 Herausgabe des Ersatzes


(1) Erlangt der Schuldner infolge des Umstands, auf Grund
dessen er die Leistung nach § 275 Abs. 1 bis 3 nicht zu erbringen braucht, für
den geschuldeten Gegenstand einen Ersatz oder einen Ersatzanspruch, so kann der
Gläubiger Herausgabe des als Ersatz Empfangenen oder Abtretung des
Ersatzanspruchs verlangen.


(2) Kann der Gläubiger statt der Leistung Schadensersatz
verlangen, so mindert sich dieser, wenn er von dem in Absatz 1 bestimmten Recht
Gebrauch macht, um den Wert des erlangten Ersatzes oder Ersatzanspruchs.


 


§ 286 Verzug des Schuldners


*) 


(1) Leistet der Schuldner auf eine Mahnung des Gläubigers
nicht, die nach dem Eintritt der Fälligkeit erfolgt, so kommt er durch die
Mahnung in Verzug. Der Mahnung stehen die Erhebung der Klage auf die Leistung
sowie die Zustellung eines Mahnbescheids im Mahnverfahren gleich.


(2) Der Mahnung bedarf es nicht, wenn 


1. für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt
ist,


2. der Leistung ein Ereignis vorauszugehen hat und eine
angemessene Zeit für die Leistung in der Weise bestimmt ist, dass sie sich von
dem Ereignis an nach dem Kalender berechnen lässt,


3. der Schuldner die Leistung ernsthaft und endgültig
verweigert,


4. aus besonderen Gründen unter Abwägung der beiderseitigen
Interessen der sofortige Eintritt des Verzugs gerechtfertigt ist.


(3) Der Schuldner einer Entgeltforderung kommt spätestens in
Verzug, wenn er nicht innerhalb von 30 Tagen nach Fälligkeit und Zugang einer
Rechnung oder gleichwertigen Zahlungsaufstellung leistet; dies gilt gegenüber
einem Schuldner, der Verbraucher ist, nur, wenn auf diese Folgen in der
Rechnung oder Zahlungsaufstellung besonders hingewiesen worden ist. Wenn der
Zeitpunkt des Zugangs der Rechnung oder Zahlungsaufstellung unsicher ist, kommt
der Schuldner, der nicht Verbraucher ist, spätestens 30 Tage nach Fälligkeit
und Empfang der Gegenleistung in Verzug.


(4) Der Schuldner kommt nicht in Verzug, solange die
Leistung infolge eines Umstands unterbleibt, den er nicht zu vertreten hat.


(5) Für eine von den Absätzen 1 bis 3 abweichende
Vereinbarung über den Eintritt des Verzugs gilt § 271a Absatz 1 bis 5
entsprechend.


*) 


Amtlicher Hinweis:


Diese Vorschrift dient zum Teil auch der Umsetzung der
Richtlinie 2000/35/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. Juni
2000 zur Bekämpfung von Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr (ABl. EG Nr. L 200
S. 35).


Fußnote


(+++ § 286: Zur Anwendung vgl. § 34 BGBEG +++)


 


§ 287 Verantwortlichkeit während des Verzugs


Der Schuldner hat während des Verzugs jede Fahrlässigkeit zu
vertreten. Er haftet wegen der Leistung auch für Zufall, es sei denn, dass der
Schaden auch bei rechtzeitiger Leistung eingetreten sein würde.


 


§ 288 Verzugszinsen und sonstiger Verzugsschaden


*) 


(1) Eine Geldschuld ist während des Verzugs zu verzinsen.
Der Verzugszinssatz beträgt für das Jahr fünf Prozentpunkte über dem
Basiszinssatz.


(2) Bei Rechtsgeschäften, an denen ein Verbraucher nicht
beteiligt ist, beträgt der Zinssatz für Entgeltforderungen neun Prozentpunkte
über dem Basiszinssatz.


(3) Der Gläubiger kann aus einem anderen Rechtsgrund höhere
Zinsen verlangen.


(4) Die Geltendmachung eines weiteren Schadens ist nicht
ausgeschlossen.


(5) Der Gläubiger einer Entgeltforderung hat bei Verzug des
Schuldners, wenn dieser kein Verbraucher ist, außerdem einen Anspruch auf
Zahlung einer Pauschale in Höhe von 40 Euro. Dies gilt auch, wenn es sich bei
der Entgeltforderung um eine Abschlagszahlung oder sonstige Ratenzahlung
handelt. Die Pauschale nach Satz 1 ist auf einen geschuldeten Schadensersatz
anzurechnen, soweit der Schaden in Kosten der Rechtsverfolgung begründet ist.


(6) Eine im Voraus getroffene Vereinbarung, die den Anspruch
des Gläubigers einer Entgeltforderung auf Verzugszinsen ausschließt, ist
unwirksam. Gleiches gilt für eine Vereinbarung, die diesen Anspruch beschränkt
oder den Anspruch des Gläubigers einer Entgeltforderung auf die Pauschale nach
Absatz 5 oder auf Ersatz des Schadens, der in Kosten der Rechtsverfolgung
begründet ist, ausschließt oder beschränkt, wenn sie im Hinblick auf die
Belange des Gläubigers grob unbillig ist. Eine Vereinbarung über den Ausschluss
der Pauschale nach Absatz 5 oder des Ersatzes des Schadens, der in Kosten der
Rechtsverfolgung begründet ist, ist im Zweifel als grob unbillig anzusehen. Die
Sätze 1 bis 3 sind nicht anzuwenden, wenn sich der Anspruch gegen einen
Verbraucher richtet.


*) 


Amtlicher Hinweis:


Diese Vorschrift dient zum Teil auch der Umsetzung der
Richtlinie 2000/35/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. Juni
2000 zur Bekämpfung von Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr (ABl. EG Nr. L 200
S. 35).


Fußnote


(+++ § 288: Zur Anwendung vgl. § 34 BGBEG +++)


 


§ 289 Zinseszinsverbot


Von Zinsen sind Verzugszinsen nicht zu entrichten. Das Recht
des Gläubigers auf Ersatz des durch den Verzug entstehenden Schadens bleibt
unberührt.


 


§ 290 Verzinsung des Wertersatzes


Ist der Schuldner zum Ersatz des Wertes eines Gegenstands
verpflichtet, der während des Verzugs untergegangen ist oder aus einem während
des Verzugs eingetretenen Grund nicht herausgegeben werden kann, so kann der
Gläubiger Zinsen des zu ersetzenden Betrags von dem Zeitpunkt an verlangen,
welcher der Bestimmung des Wertes zugrunde gelegt wird. Das Gleiche gilt, wenn
der Schuldner zum Ersatz der Minderung des Wertes eines während des Verzugs
verschlechterten Gegenstands verpflichtet ist.


 


§ 291 Prozesszinsen


Eine Geldschuld hat der Schuldner von dem Eintritt der
Rechtshängigkeit an zu verzinsen, auch wenn er nicht im Verzug ist; wird die
Schuld erst später fällig, so ist sie von der Fälligkeit an zu verzinsen. Die
Vorschriften des § 288 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2, Abs. 3 und des § 289 Satz 1
finden entsprechende Anwendung.


 


§ 292 Haftung bei Herausgabepflicht


(1) Hat der Schuldner einen bestimmten Gegenstand
herauszugeben, so bestimmt sich von dem Eintritt der Rechtshängigkeit an der
Anspruch des Gläubigers auf Schadensersatz wegen Verschlechterung, Untergangs oder
einer aus einem anderen Grunde eintretenden Unmöglichkeit der Herausgabe nach
den Vorschriften, welche für das Verhältnis zwischen dem Eigentümer und dem
Besitzer von dem Eintritt der Rechtshängigkeit des Eigentumsanspruchs an
gelten, soweit nicht aus dem Schuldverhältnis oder dem Verzug des Schuldners
sich zugunsten des Gläubigers ein anderes ergibt.


(2) Das Gleiche gilt von dem Anspruch des Gläubigers auf
Herausgabe oder Vergütung von Nutzungen und von dem Anspruch des Schuldners auf
Ersatz von Verwendungen.


Titel 2


Verzug des Gläubigers


 


§ 293 Annahmeverzug


Der Gläubiger kommt in Verzug, wenn er die ihm angebotene
Leistung nicht annimmt.


 


§ 294 Tatsächliches Angebot


Die Leistung muss dem Gläubiger so, wie sie zu bewirken ist,
tatsächlich angeboten werden.


 


§ 295 Wörtliches Angebot


Ein wörtliches Angebot des Schuldners genügt, wenn der
Gläubiger ihm erklärt hat, dass er die Leistung nicht annehmen werde, oder wenn
zur Bewirkung der Leistung eine Handlung des Gläubigers erforderlich ist,
insbesondere wenn der Gläubiger die geschuldete Sache abzuholen hat. Dem
Angebot der Leistung steht die Aufforderung an den Gläubiger gleich, die
erforderliche Handlung vorzunehmen.


 


§ 296 Entbehrlichkeit des Angebots


Ist für die von dem Gläubiger vorzunehmende Handlung eine
Zeit nach dem Kalender bestimmt, so bedarf es des Angebots nur, wenn der
Gläubiger die Handlung rechtzeitig vornimmt. Das Gleiche gilt, wenn der
Handlung ein Ereignis vorauszugehen hat und eine angemessene Zeit für die
Handlung in der Weise bestimmt ist, dass sie sich von dem Ereignis an nach dem
Kalender berechnen lässt.


 


§ 297 Unvermögen des Schuldners


Der Gläubiger kommt nicht in Verzug, wenn der Schuldner zur
Zeit des Angebots oder im Falle des § 296 zu der für die Handlung des
Gläubigers bestimmten Zeit außerstande ist, die Leistung zu bewirken.


 


§ 298 Zug-um-Zug-Leistungen


Ist der Schuldner nur gegen eine Leistung des Gläubigers zu
leisten verpflichtet, so kommt der Gläubiger in Verzug, wenn er zwar die
angebotene Leistung anzunehmen bereit ist, die verlangte Gegenleistung aber
nicht anbietet.


 


§ 299 Vorübergehende Annahmeverhinderung


Ist die Leistungszeit nicht bestimmt oder ist der Schuldner
berechtigt, vor der bestimmten Zeit zu leisten, so kommt der Gläubiger nicht
dadurch in Verzug, dass er vorübergehend an der Annahme der angebotenen
Leistung verhindert ist, es sei denn, dass der Schuldner ihm die Leistung eine
angemessene Zeit vorher angekündigt hat.


 


§ 300 Wirkungen des Gläubigerverzugs


(1) Der Schuldner hat während des Verzugs des Gläubigers nur
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit zu vertreten.


(2) Wird eine nur der Gattung nach bestimmte Sache
geschuldet, so geht die Gefahr mit dem Zeitpunkt auf den Gläubiger über, in
welchem er dadurch in Verzug kommt, dass er die angebotene Sache nicht annimmt.


 


§ 301 Wegfall der Verzinsung


Von einer verzinslichen Geldschuld hat der Schuldner während
des Verzugs des Gläubigers Zinsen nicht zu entrichten.


 


§ 302 Nutzungen


Hat der Schuldner die Nutzungen eines Gegenstands
herauszugeben oder zu ersetzen, so beschränkt sich seine Verpflichtung während
des Verzugs des Gläubigers auf die Nutzungen, welche er zieht.


 


§ 303 Recht zur Besitzaufgabe


Ist der Schuldner zur Herausgabe eines Grundstücks oder
eines eingetragenen Schiffs oder Schiffsbauwerks verpflichtet, so kann er nach
dem Eintritt des Verzugs des Gläubigers den Besitz aufgeben. Das Aufgeben muss
dem Gläubiger vorher angedroht werden, es sei denn, dass die Androhung
untunlich ist.


 


§ 304 Ersatz von Mehraufwendungen


Der Schuldner kann im Falle des Verzugs des Gläubigers
Ersatz der Mehraufwendungen verlangen, die er für das erfolglose Angebot sowie
für die Aufbewahrung und Erhaltung des geschuldeten Gegenstands machen musste.


Abschnitt 2


Gestaltung rechtsgeschäftlicher Schuldverhältnisse durch
Allgemeine Geschäftsbedingungen 


*) 


Amtlicher Hinweis:


Dieser Abschnitt dient auch der Umsetzung der Richtlinie 93/13/EWG
des Rates vom 5. April 1993 über missbräuchliche Klauseln in
Verbraucherverträgen (ABl. EG Nr. L 95 S. 29).


 


§ 305 Einbeziehung Allgemeiner Geschäftsbedingungen in den
Vertrag


(1) Allgemeine Geschäftsbedingungen sind alle für eine
Vielzahl von Verträgen vorformulierten Vertragsbedingungen, die eine
Vertragspartei (Verwender) der anderen Vertragspartei bei Abschluss eines
Vertrags stellt. Gleichgültig ist, ob die Bestimmungen einen äußerlich
gesonderten Bestandteil des Vertrags bilden oder in die Vertragsurkunde selbst
aufgenommen werden, welchen Umfang sie haben, in welcher Schriftart sie
verfasst sind und welche Form der Vertrag hat. Allgemeine Geschäftsbedingungen
liegen nicht vor, soweit die Vertragsbedingungen zwischen den Vertragsparteien
im Einzelnen ausgehandelt sind.


(2) Allgemeine Geschäftsbedingungen werden nur dann
Bestandteil eines Vertrags, wenn der Verwender bei Vertragsschluss 


1. die andere Vertragspartei ausdrücklich oder, wenn ein
ausdrücklicher Hinweis wegen der Art des Vertragsschlusses nur unter
unverhältnismäßigen Schwierigkeiten möglich ist, durch deutlich sichtbaren
Aushang am Ort des Vertragsschlusses auf sie hinweist und


2. der anderen Vertragspartei die Möglichkeit verschafft, in
zumutbarer Weise, die auch eine für den Verwender erkennbare körperliche
Behinderung der anderen Vertragspartei angemessen berücksichtigt, von ihrem
Inhalt Kenntnis zu nehmen,


und wenn die andere Vertragspartei mit ihrer Geltung einverstanden
ist.


(3) Die Vertragsparteien können für eine bestimmte Art von
Rechtsgeschäften die Geltung bestimmter Allgemeiner Geschäftsbedingungen unter
Beachtung der in Absatz 2 bezeichneten Erfordernisse im Voraus vereinbaren.


 


§ 305a Einbeziehung in besonderen Fällen


Auch ohne Einhaltung der in § 305 Abs. 2 Nr. 1 und 2
bezeichneten Erfordernisse werden einbezogen, wenn die andere Vertragspartei
mit ihrer Geltung einverstanden ist, 


1. die mit Genehmigung der zuständigen Verkehrsbehörde oder
auf Grund von internationalen Übereinkommen erlassenen Tarife und
Ausführungsbestimmungen der Eisenbahnen und die nach Maßgabe des
Personenbeförderungsgesetzes genehmigten Beförderungsbedingungen der
Straßenbahnen, Obusse und Kraftfahrzeuge im Linienverkehr in den Beförderungsvertrag,


2. die im Amtsblatt der Bundesnetzagentur für Elektrizität,
Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen veröffentlichten und in den
Geschäftsstellen des Verwenders bereitgehaltenen Allgemeinen
Geschäftsbedingungen


a)


in Beförderungsverträge, die außerhalb von Geschäftsräumen
durch den Einwurf von Postsendungen in Briefkästen abgeschlossen werden,


b)


in Verträge über Telekommunikations-, Informations- und
andere Dienstleistungen, die unmittelbar durch Einsatz von
Fernkommunikationsmitteln und während der Erbringung einer
Telekommunikationsdienstleistung in einem Mal erbracht werden, wenn die
Allgemeinen Geschäftsbedingungen der anderen Vertragspartei nur unter
unverhältnismäßigen Schwierigkeiten vor dem Vertragsschluss zugänglich gemacht
werden können.


 


§ 305b Vorrang der Individualabrede


Individuelle Vertragsabreden haben Vorrang vor Allgemeinen
Geschäftsbedingungen.


 


§ 305c Überraschende und mehrdeutige Klauseln


(1) Bestimmungen in Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die
nach den Umständen, insbesondere nach dem äußeren Erscheinungsbild des
Vertrags, so ungewöhnlich sind, dass der Vertragspartner des Verwenders mit
ihnen nicht zu rechnen braucht, werden nicht Vertragsbestandteil.


(2) Zweifel bei der Auslegung Allgemeiner Geschäftsbedingungen
gehen zu Lasten des Verwenders.


 


§ 306 Rechtsfolgen bei Nichteinbeziehung und Unwirksamkeit


(1) Sind Allgemeine Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise
nicht Vertragsbestandteil geworden oder unwirksam, so bleibt der Vertrag im
Übrigen wirksam.


(2) Soweit die Bestimmungen nicht Vertragsbestandteil
geworden oder unwirksam sind, richtet sich der Inhalt des Vertrags nach den
gesetzlichen Vorschriften.


(3) Der Vertrag ist unwirksam, wenn das Festhalten an ihm
auch unter Berücksichtigung der nach Absatz 2 vorgesehenen Änderung eine
unzumutbare Härte für eine Vertragspartei darstellen würde.


 


§ 306a Umgehungsverbot


Die Vorschriften dieses Abschnitts finden auch Anwendung,
wenn sie durch anderweitige Gestaltungen umgangen werden.


 


§ 307 Inhaltskontrolle


(1) Bestimmungen in Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind
unwirksam, wenn sie den Vertragspartner des Verwenders entgegen den Geboten von
Treu und Glauben unangemessen benachteiligen. Eine unangemessene
Benachteiligung kann sich auch daraus ergeben, dass die Bestimmung nicht klar
und verständlich ist.


(2) Eine unangemessene Benachteiligung ist im Zweifel
anzunehmen, wenn eine Bestimmung 


1. mit wesentlichen Grundgedanken der gesetzlichen Regelung,
von der abgewichen wird, nicht zu vereinbaren ist oder


2. wesentliche Rechte oder Pflichten, die sich aus der Natur
des Vertrags ergeben, so einschränkt, dass die Erreichung des Vertragszwecks
gefährdet ist.


(3) Die Absätze 1 und 2 sowie die §§ 308 und 309 gelten nur
für Bestimmungen in Allgemeinen Geschäftsbedingungen, durch die von
Rechtsvorschriften abweichende oder diese ergänzende Regelungen vereinbart
werden. Andere Bestimmungen können nach Absatz 1 Satz 2 in Verbindung mit
Absatz 1 Satz 1 unwirksam sein.


 


§ 308 Klauselverbote mit Wertungsmöglichkeit


In Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist insbesondere
unwirksam 


1. (Annahme- und Leistungsfrist)


eine Bestimmung, durch die sich der Verwender unangemessen
lange oder nicht hinreichend bestimmte Fristen für die Annahme oder Ablehnung
eines Angebots oder die Erbringung einer Leistung vorbehält; ausgenommen
hiervon ist der Vorbehalt, erst nach Ablauf der Widerrufsfrist nach § 355
Absatz 1 und 2 zu leisten;


1a.


(Zahlungsfrist)


eine Bestimmung, durch die sich der Verwender eine
unangemessen lange Zeit für die Erfüllung einer Entgeltforderung des
Vertragspartners vorbehält; ist der Verwender kein Verbraucher, ist im Zweifel
anzunehmen, dass eine Zeit von mehr als 30 Tagen nach Empfang der Gegenleistung
oder, wenn dem Schuldner nach Empfang der Gegenleistung eine Rechnung oder
gleichwertige Zahlungsaufstellung zugeht, von mehr als 30 Tagen nach Zugang
dieser Rechnung oder Zahlungsaufstellung unangemessen lang ist;


1b.


(Überprüfungs- und Abnahmefrist)


eine Bestimmung, durch die sich der Verwender vorbehält,
eine Entgeltforderung des Vertragspartners erst nach unangemessen langer Zeit
für die Überprüfung oder Abnahme der Gegenleistung zu erfüllen; ist der
Verwender kein Verbraucher, ist im Zweifel anzunehmen, dass eine Zeit von mehr
als 15 Tagen nach Empfang der Gegenleistung unangemessen lang ist;


2. (Nachfrist)


eine Bestimmung, durch die sich der Verwender für die von
ihm zu bewirkende Leistung abweichend von Rechtsvorschriften eine unangemessen
lange oder nicht hinreichend bestimmte Nachfrist vorbehält;


3. (Rücktrittsvorbehalt)


die Vereinbarung eines Rechts des Verwenders, sich ohne
sachlich gerechtfertigten und im Vertrag angegebenen Grund von seiner
Leistungspflicht zu lösen; dies gilt nicht für Dauerschuldverhältnisse;


4. (Änderungsvorbehalt)


die Vereinbarung eines Rechts des Verwenders, die
versprochene Leistung zu ändern oder von ihr abzuweichen, wenn nicht die
Vereinbarung der Änderung oder Abweichung unter Berücksichtigung der Interessen
des Verwenders für den anderen Vertragsteil zumutbar ist;


5. (Fingierte Erklärungen)


eine Bestimmung, wonach eine Erklärung des Vertragspartners
des Verwenders bei Vornahme oder Unterlassung einer bestimmten Handlung als von
ihm abgegeben oder nicht abgegeben gilt, es sei denn, dass


a)


dem Vertragspartner eine angemessene Frist zur Abgabe einer
ausdrücklichen Erklärung eingeräumt ist und


b)


der Verwender sich verpflichtet, den Vertragspartner bei
Beginn der Frist auf die vorgesehene Bedeutung seines Verhaltens besonders
hinzuweisen;


6. (Fiktion des Zugangs)


eine Bestimmung, die vorsieht, dass eine Erklärung des
Verwenders von besonderer Bedeutung dem anderen Vertragsteil als zugegangen
gilt;


7. (Abwicklung von Verträgen)


eine Bestimmung, nach der der Verwender für den Fall, dass
eine Vertragspartei vom Vertrag zurücktritt oder den Vertrag kündigt,


a)


eine unangemessen hohe Vergütung für die Nutzung oder den
Gebrauch einer Sache oder eines Rechts oder für erbrachte Leistungen oder


b)


einen unangemessen hohen Ersatz von Aufwendungen verlangen
kann;


8. (Nichtverfügbarkeit der Leistung)


die nach Nummer 3 zulässige Vereinbarung eines Vorbehalts
des Verwenders, sich von der Verpflichtung zur Erfüllung des Vertrags bei
Nichtverfügbarkeit der Leistung zu lösen, wenn sich der Verwender nicht verpflichtet,


a)


den Vertragspartner unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit
zu informieren und


b)


Gegenleistungen des Vertragspartners unverzüglich zu
erstatten.


Fußnote


(+++ § 308: Zur Anwendung vgl. § 34 BGBEG +++)


 


§ 309 Klauselverbote ohne Wertungsmöglichkeit


Auch soweit eine Abweichung von den gesetzlichen
Vorschriften zulässig ist, ist in Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam 


1. (Kurzfristige Preiserhöhungen)


eine Bestimmung, welche die Erhöhung des Entgelts für Waren
oder Leistungen vorsieht, die innerhalb von vier Monaten nach Vertragsschluss
geliefert oder erbracht werden sollen; dies gilt nicht bei Waren oder
Leistungen, die im Rahmen von Dauerschuldverhältnissen geliefert oder erbracht
werden;


2. (Leistungsverweigerungsrechte)


eine Bestimmung, durch die


a)


das Leistungsverweigerungsrecht, das dem Vertragspartner des
Verwenders nach § 320 zusteht, ausgeschlossen oder eingeschränkt wird oder


b)


ein dem Vertragspartner des Verwenders zustehendes
Zurückbehaltungsrecht, soweit es auf demselben Vertragsverhältnis beruht,
ausgeschlossen oder eingeschränkt, insbesondere von der Anerkennung von Mängeln
durch den Verwender abhängig gemacht wird;


3. (Aufrechnungsverbot)


eine Bestimmung, durch die dem Vertragspartner des
Verwenders die Befugnis genommen wird, mit einer unbestrittenen oder
rechtskräftig festgestellten Forderung aufzurechnen;


4. (Mahnung, Fristsetzung)


eine Bestimmung, durch die der Verwender von der
gesetzlichen Obliegenheit freigestellt wird, den anderen Vertragsteil zu mahnen
oder ihm eine Frist für die Leistung oder Nacherfüllung zu setzen;


5. (Pauschalierung von Schadensersatzansprüchen)


die Vereinbarung eines pauschalierten Anspruchs des
Verwenders auf Schadensersatz oder Ersatz einer Wertminderung, wenn


a)


die Pauschale den in den geregelten Fällen nach dem
gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Schaden oder die gewöhnlich
eintretende Wertminderung übersteigt oder


b)


dem anderen Vertragsteil nicht ausdrücklich der Nachweis
gestattet wird, ein Schaden oder eine Wertminderung sei überhaupt nicht
entstanden oder wesentlich niedriger als die Pauschale;


6. (Vertragsstrafe)


eine Bestimmung, durch die dem Verwender für den Fall der
Nichtabnahme oder verspäteten Abnahme der Leistung, des Zahlungsverzugs oder
für den Fall, dass der andere Vertragsteil sich vom Vertrag löst, Zahlung einer
Vertragsstrafe versprochen wird;


7. (Haftungsausschluss bei Verletzung von Leben, Körper,
Gesundheit und bei grobem Verschulden)


a)


(Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit)


ein Ausschluss oder eine Begrenzung der Haftung für Schäden
aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer
fahrlässigen Pflichtverletzung des Verwenders oder einer vorsätzlichen oder
fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder
Erfüllungsgehilfen des Verwenders beruhen;


b)


(Grobes Verschulden)


ein Ausschluss oder eine Begrenzung der Haftung für sonstige
Schäden, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Verwenders oder
auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines
gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Verwenders beruhen;


die Buchstaben a und b gelten nicht für
Haftungsbeschränkungen in den nach Maßgabe des Personenbeförderungsgesetzes
genehmigten Beförderungsbedingungen und Tarifvorschriften der Straßenbahnen,
Obusse und Kraftfahrzeuge im Linienverkehr, soweit sie nicht zum Nachteil des
Fahrgasts von der Verordnung über die Allgemeinen Beförderungsbedingungen für
den Straßenbahn- und Obusverkehr sowie den Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen
vom 27. Februar 1970 abweichen; Buchstabe b gilt nicht für
Haftungsbeschränkungen für staatlich genehmigte Lotterie- oder
Ausspielverträge;


8. (Sonstige Haftungsausschlüsse bei Pflichtverletzung)


a)


(Ausschluss des Rechts, sich vom Vertrag zu lösen)


eine Bestimmung, die bei einer vom Verwender zu
vertretenden, nicht in einem Mangel der Kaufsache oder des Werkes bestehenden
Pflichtverletzung das Recht des anderen Vertragsteils, sich vom Vertrag zu
lösen, ausschließt oder einschränkt; dies gilt nicht für die in der Nummer 7
bezeichneten Beförderungsbedingungen und Tarifvorschriften unter den dort
genannten Voraussetzungen;


b)


(Mängel)


eine Bestimmung, durch die bei Verträgen über Lieferungen
neu hergestellter Sachen und über Werkleistungen


aa)


(Ausschluss und Verweisung auf Dritte)


die Ansprüche gegen den Verwender wegen eines Mangels
insgesamt oder bezüglich einzelner Teile ausgeschlossen, auf die Einräumung von
Ansprüchen gegen Dritte beschränkt oder von der vorherigen gerichtlichen
Inanspruchnahme Dritter abhängig gemacht werden;


bb)


(Beschränkung auf Nacherfüllung)


die Ansprüche gegen den Verwender insgesamt oder bezüglich
einzelner Teile auf ein Recht auf Nacherfüllung beschränkt werden, sofern dem
anderen Vertragsteil nicht ausdrücklich das Recht vorbehalten wird, bei
Fehlschlagen der Nacherfüllung zu mindern oder, wenn nicht eine Bauleistung
Gegenstand der Mängelhaftung ist, nach seiner Wahl vom Vertrag zurückzutreten;


cc)


(Aufwendungen bei Nacherfüllung)


die Verpflichtung des Verwenders ausgeschlossen oder
beschränkt wird, die zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen,
insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, zu tragen;


dd)


(Vorenthalten der Nacherfüllung)


der Verwender die Nacherfüllung von der vorherigen Zahlung
des vollständigen Entgelts oder eines unter Berücksichtigung des Mangels
unverhältnismäßig hohen Teils des Entgelts abhängig macht;


ee)


(Ausschlussfrist für Mängelanzeige)


der Verwender dem anderen Vertragsteil für die Anzeige nicht
offensichtlicher Mängel eine Ausschlussfrist setzt, die kürzer ist als die nach
dem Doppelbuchstaben ff zulässige Frist;


ff)


(Erleichterung der Verjährung)


die Verjährung von Ansprüchen gegen den Verwender wegen
eines Mangels in den Fällen des § 438 Abs. 1 Nr. 2 und des § 634a Abs. 1 Nr. 2
erleichtert oder in den sonstigen Fällen eine weniger als ein Jahr betragende
Verjährungsfrist ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn erreicht wird;


9. (Laufzeit bei Dauerschuldverhältnissen)


bei einem Vertragsverhältnis, das die regelmäßige Lieferung
von Waren oder die regelmäßige Erbringung von Dienst- oder Werkleistungen durch
den Verwender zum Gegenstand hat,


a)


eine den anderen Vertragsteil länger als zwei Jahre bindende
Laufzeit des Vertrags,


b)


eine den anderen Vertragsteil bindende stillschweigende
Verlängerung des Vertragsverhältnisses um jeweils mehr als ein Jahr oder


c)


zu Lasten des anderen Vertragsteils eine längere
Kündigungsfrist als drei Monate vor Ablauf der zunächst vorgesehenen oder
stillschweigend verlängerten Vertragsdauer;


dies gilt nicht für Verträge über die Lieferung als
zusammengehörig verkaufter Sachen sowie für Versicherungsverträge;


10. (Wechsel des Vertragspartners)


eine Bestimmung, wonach bei Kauf-, Darlehens-, Dienst- oder
Werkverträgen ein Dritter anstelle des Verwenders in die sich aus dem Vertrag
ergebenden Rechte und Pflichten eintritt oder eintreten kann, es sei denn, in
der Bestimmung wird


a)


der Dritte namentlich bezeichnet oder


b)


dem anderen Vertragsteil das Recht eingeräumt, sich vom
Vertrag zu lösen;


11. (Haftung des Abschlussvertreters)


eine Bestimmung, durch die der Verwender einem Vertreter,
der den Vertrag für den anderen Vertragsteil abschließt,


a)


ohne hierauf gerichtete ausdrückliche und gesonderte
Erklärung eine eigene Haftung oder Einstandspflicht oder


b)


im Falle vollmachtsloser Vertretung eine über § 179
hinausgehende Haftung


auferlegt;


12. (Beweislast)


eine Bestimmung, durch die der Verwender die Beweislast zum
Nachteil des anderen Vertragsteils ändert, insbesondere indem er


a)


diesem die Beweislast für Umstände auferlegt, die im
Verantwortungsbereich des Verwenders liegen, oder


b)


den anderen Vertragsteil bestimmte Tatsachen bestätigen
lässt;


Buchstabe b gilt nicht für Empfangsbekenntnisse, die
gesondert unterschrieben oder mit einer gesonderten qualifizierten
elektronischen Signatur versehen sind;


13. (Form von Anzeigen und Erklärungen)


eine Bestimmung, durch die Anzeigen oder Erklärungen, die
dem Verwender oder einem Dritten gegenüber abzugeben sind, an eine strengere
Form als die Schriftform oder an besondere Zugangserfordernisse gebunden
werden;


14. (Klageverzicht)


eine Bestimmung, wonach der andere Vertragsteil seine
Ansprüche gegen den Verwender gerichtlich nur geltend machen darf, nachdem er
eine gütliche Einigung in einem Verfahren zur außergerichtlichen
Streitbeilegung versucht hat.


 


§ 310 Anwendungsbereich


(1) § 305 Absatz 2 und 3, § 308 Nummer 1, 2 bis 8 und § 309
finden keine Anwendung auf Allgemeine Geschäftsbedingungen, die gegenüber einem
Unternehmer, einer juristischen Person des öffentlichen Rechts oder einem
öffentlich-rechtlichen Sondervermögen verwendet werden. § 307 Abs. 1 und 2
findet in den Fällen des Satzes 1 auch insoweit Anwendung, als dies zur
Unwirksamkeit von in § 308 Nummer 1, 2 bis 8 und § 309 genannten Vertragsbestimmungen
führt; auf die im Handelsverkehr geltenden Gewohnheiten und Gebräuche ist
angemessen Rücksicht zu nehmen. In den Fällen des Satzes 1 finden § 307 Absatz
1 und 2 sowie § 308 Nummer 1a und 1b auf Verträge, in die die Vergabe- und
Vertragsordnung für Bauleistungen Teil B (VOB/B) in der jeweils zum Zeitpunkt
des Vertragsschlusses geltenden Fassung ohne inhaltliche Abweichungen insgesamt
einbezogen ist, in Bezug auf eine Inhaltskontrolle einzelner Bestimmungen keine
Anwendung.


(2) Die §§ 308 und 309 finden keine Anwendung auf Verträge
der Elektrizitäts-, Gas-, Fernwärme- und Wasserversorgungsunternehmen über die
Versorgung von Sonderabnehmern mit elektrischer Energie, Gas, Fernwärme und
Wasser aus dem Versorgungsnetz, soweit die Versorgungsbedingungen nicht zum
Nachteil der Abnehmer von Verordnungen über Allgemeine Bedingungen für die
Versorgung von Tarifkunden mit elektrischer Energie, Gas, Fernwärme und Wasser
abweichen. Satz 1 gilt entsprechend für Verträge über die Entsorgung von
Abwasser.


(3) Bei Verträgen zwischen einem Unternehmer und einem
Verbraucher (Verbraucherverträge) finden die Vorschriften dieses Abschnitts mit
folgenden Maßgaben Anwendung: 


1. Allgemeine Geschäftsbedingungen gelten als vom
Unternehmer gestellt, es sei denn, dass sie durch den Verbraucher in den
Vertrag eingeführt wurden;


2. § 305c Abs. 2 und die §§ 306 und 307 bis 309 dieses
Gesetzes sowie Artikel 46b des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche
finden auf vorformulierte Vertragsbedingungen auch dann Anwendung, wenn diese
nur zur einmaligen Verwendung bestimmt sind und soweit der Verbraucher auf
Grund der Vorformulierung auf ihren Inhalt keinen Einfluss nehmen konnte;


3. bei der Beurteilung der unangemessenen Benachteiligung
nach § 307 Abs. 1 und 2 sind auch die den Vertragsschluss begleitenden Umstände
zu berücksichtigen.


(4) Dieser Abschnitt findet keine Anwendung bei Verträgen
auf dem Gebiet des Erb-, Familien- und Gesellschaftsrechts sowie auf
Tarifverträge, Betriebs- und Dienstvereinbarungen. Bei der Anwendung auf
Arbeitsverträge sind die im Arbeitsrecht geltenden Besonderheiten angemessen zu
berücksichtigen; § 305 Abs. 2 und 3 ist nicht anzuwenden. Tarifverträge, Betriebs-
und Dienstvereinbarungen stehen Rechtsvorschriften im Sinne von § 307 Abs. 3
gleich.


Fußnote


(+++ § 310: Zur Anwendung vgl. § 34 BGBEG +++)


Abschnitt 3


Schuldverhältnisse aus Verträgen


Titel 1


Begründung, Inhalt und Beendigung


Untertitel 1


Begründung


 


§ 311 Rechtsgeschäftliche und rechtsgeschäftsähnliche
Schuldverhältnisse


(1) Zur Begründung eines Schuldverhältnisses durch
Rechtsgeschäft sowie zur Änderung des Inhalts eines Schuldverhältnisses ist ein
Vertrag zwischen den Beteiligten erforderlich, soweit nicht das Gesetz ein
anderes vorschreibt.


(2) Ein Schuldverhältnis mit Pflichten nach § 241 Abs. 2
entsteht auch durch 


1. die Aufnahme von Vertragsverhandlungen,


2. die Anbahnung eines Vertrags, bei welcher der eine Teil
im Hinblick auf eine etwaige rechtsgeschäftliche Beziehung dem anderen Teil die
Möglichkeit zur Einwirkung auf seine Rechte, Rechtsgüter und Interessen gewährt
oder ihm diese anvertraut, oder


3. ähnliche geschäftliche Kontakte.


(3) Ein Schuldverhältnis mit Pflichten nach § 241 Abs. 2
kann auch zu Personen entstehen, die nicht selbst Vertragspartei werden sollen.
Ein solches Schuldverhältnis entsteht insbesondere, wenn der Dritte in
besonderem Maße Vertrauen für sich in Anspruch nimmt und dadurch die
Vertragsverhandlungen oder den Vertragsschluss erheblich beeinflusst.


 


§ 311a Leistungshindernis bei Vertragsschluss


(1) Der Wirksamkeit eines Vertrags steht es nicht entgegen,
dass der Schuldner nach § 275 Abs. 1 bis 3 nicht zu leisten braucht und das
Leistungshindernis schon bei Vertragsschluss vorliegt.


(2) Der Gläubiger kann nach seiner Wahl Schadensersatz statt
der Leistung oder Ersatz seiner Aufwendungen in dem in § 284 bestimmten Umfang
verlangen. Dies gilt nicht, wenn der Schuldner das Leistungshindernis bei
Vertragsschluss nicht kannte und seine Unkenntnis auch nicht zu vertreten hat.
§ 281 Abs. 1 Satz 2 und 3 und Abs. 5 findet entsprechende Anwendung.


 


§ 311b Verträge über Grundstücke, das Vermögen und den
Nachlass


(1) Ein Vertrag, durch den sich der eine Teil verpflichtet,
das Eigentum an einem Grundstück zu übertragen oder zu erwerben, bedarf der
notariellen Beurkundung. Ein ohne Beachtung dieser Form geschlossener Vertrag
wird seinem ganzen Inhalt nach gültig, wenn die Auflassung und die Eintragung
in das Grundbuch erfolgen.


(2) Ein Vertrag, durch den sich der eine Teil verpflichtet,
sein künftiges Vermögen oder einen Bruchteil seines künftigen Vermögens zu
übertragen oder mit einem Nießbrauch zu belasten, ist nichtig.


(3) Ein Vertrag, durch den sich der eine Teil verpflichtet,
sein gegenwärtiges Vermögen oder einen Bruchteil seines gegenwärtigen Vermögens
zu übertragen oder mit einem Nießbrauch zu belasten, bedarf der notariellen
Beurkundung.


(4) Ein Vertrag über den Nachlass eines noch lebenden
Dritten ist nichtig. Das Gleiche gilt von einem Vertrag über den Pflichtteil
oder ein Vermächtnis aus dem Nachlass eines noch lebenden Dritten.


(5) Absatz 4 gilt nicht für einen Vertrag, der unter
künftigen gesetzlichen Erben über den gesetzlichen Erbteil oder den Pflichtteil
eines von ihnen geschlossen wird. Ein solcher Vertrag bedarf der notariellen
Beurkundung.


Fußnote


(+++ § 311b Abs. 2: Zur Anwendung vgl. § 184 Satz 2 KAGB
+++)


 


§ 311c Erstreckung auf Zubehör


Verpflichtet sich jemand zur Veräußerung oder Belastung
einer Sache, so erstreckt sich diese Verpflichtung im Zweifel auch auf das
Zubehör der Sache.


Untertitel 2


Grundsätze bei Verbraucherverträgen und besondere
Vertriebsformen


*) 


*) 


Amtlicher Hinweis:


Dieser Untertitel dient der Umsetzung


1. der Richtlinie 85/577/EWG des Rates vom 20. Dezember 1985
betreffend den Verbraucherschutz im Falle von außerhalb von Geschäftsräumen
geschlossenen Verträgen (ABl. EG Nr. L 372 S. 31),


2. der Richtlinie 97/7/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 20. Mai 1997 über den Verbraucherschutz bei Vertragsabschlüssen
im Fernabsatz (ABl. EG Nr. L 144 S. 19) und


3. der Artikel 10, 11 und 18 der Richtlinie 2000/31/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 über bestimmte
rechtliche Aspekte der Dienste der Informationsgesellschaft, insbesondere des
elektronischen Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt ("Richtlinie über den
elektronischen Geschäftsverkehr", ABl. EG Nr. L 178 S. 1).


Kapitel 1


Anwendungsbereich und Grundsätze bei Verbraucherverträgen


 


§ 312 Anwendungsbereich


(1) Die Vorschriften der Kapitel 1 und 2 dieses Untertitels
sind nur auf Verbraucherverträge im Sinne des § 310 Absatz 3 anzuwenden, die
eine entgeltliche Leistung des Unternehmers zum Gegenstand haben.


(2) Von den Vorschriften der Kapitel 1 und 2 dieses
Untertitels ist nur § 312a Absatz 1, 3, 4 und 6 auf folgende Verträge
anzuwenden: 


1. notariell beurkundete Verträge 


a)


über Finanzdienstleistungen, die außerhalb von
Geschäftsräumen geschlossen werden,


b)


die keine Verträge über Finanzdienstleistungen sind; für
Verträge, für die das Gesetz die notarielle Beurkundung des Vertrags oder einer
Vertragserklärung nicht vorschreibt, gilt dies nur, wenn der Notar darüber
belehrt, dass die Informationspflichten nach § 312d Absatz 1 und das
Widerrufsrecht nach § 312g Absatz 1 entfallen,


2. Verträge über die Begründung, den Erwerb oder die
Übertragung von Eigentum oder anderen Rechten an Grundstücken,


3. Verträge über den Bau von neuen Gebäuden oder erhebliche
Umbaumaßnahmen an bestehenden Gebäuden,


4. Verträge über Reiseleistungen nach § 651a, wenn diese 


a)


im Fernabsatz geschlossen werden oder


b)


außerhalb von Geschäftsräumen geschlossen werden, wenn die
mündlichen Verhandlungen, auf denen der Vertragsschluss beruht, auf
vorhergehende Bestellung des Verbrauchers geführt worden sind,


5. Verträge über die Beförderung von Personen,


6. Verträge über Teilzeit-Wohnrechte, langfristige
Urlaubsprodukte, Vermittlungen und Tauschsysteme nach den §§ 481 bis 481b,


7. Behandlungsverträge nach § 630a,


8. Verträge über die Lieferung von Lebensmitteln, Getränken
oder sonstigen Haushaltsgegenständen des täglichen Bedarfs, die am Wohnsitz, am
Aufenthaltsort oder am Arbeitsplatz eines Verbrauchers von einem Unternehmer im
Rahmen häufiger und regelmäßiger Fahrten geliefert werden,


9. Verträge, die unter Verwendung von Warenautomaten und
automatisierten Geschäftsräumen geschlossen werden,


10. Verträge, die mit Betreibern von
Telekommunikationsmitteln mit Hilfe öffentlicher Münz- und Kartentelefone zu
deren Nutzung geschlossen werden,


11. Verträge zur Nutzung einer einzelnen von einem
Verbraucher hergestellten Telefon-, Internet- oder Telefaxverbindung,


12. außerhalb von Geschäftsräumen geschlossene Verträge, bei
denen die Leistung bei Abschluss der Verhandlungen sofort erbracht und bezahlt
wird und das vom Verbraucher zu zahlende Entgelt 40 Euro nicht überschreitet,
und


13. Verträge über den Verkauf beweglicher Sachen auf Grund
von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen oder anderen gerichtlichen Maßnahmen.


(3) Auf Verträge über soziale Dienstleistungen, wie
Kinderbetreuung oder Unterstützung von dauerhaft oder vorübergehend hilfsbedürftigen
Familien oder Personen, einschließlich Langzeitpflege, sind von den
Vorschriften der Kapitel 1 und 2 dieses Untertitels nur folgende anzuwenden: 


1. die Definitionen der außerhalb von Geschäftsräumen
geschlossenen Verträge und der Fernabsatzverträge nach den §§ 312b und 312c,


2. § 312a Absatz 1 über die Pflicht zur Offenlegung bei
Telefonanrufen,


3. § 312a Absatz 3 über die Wirksamkeit der Vereinbarung,
die auf eine über das vereinbarte Entgelt für die Hauptleistung hinausgehende
Zahlung gerichtet ist,


4. § 312a Absatz 4 über die Wirksamkeit der Vereinbarung
eines Entgelts für die Nutzung von Zahlungsmitteln,


5. § 312a Absatz 6,


6. § 312d Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 246a § 1 Absatz
2 und 3 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche über die Pflicht
zur Information über das Widerrufsrecht und


7. § 312g über das Widerrufsrecht.


(4) Auf Verträge über die Vermietung von Wohnraum sind von
den Vorschriften der Kapitel 1 und 2 dieses Untertitels nur die in Absatz 3
Nummer 1 bis 7 genannten Bestimmungen anzuwenden. Die in Absatz 3 Nummer 1, 6
und 7 genannten Bestimmungen sind jedoch nicht auf die Begründung eines
Mietverhältnisses über Wohnraum anzuwenden, wenn der Mieter die Wohnung zuvor
besichtigt hat.


(5) Bei Vertragsverhältnissen über Bankdienstleistungen
sowie Dienstleistungen im Zusammenhang mit einer Kreditgewährung, Versicherung,
Altersversorgung von Einzelpersonen, Geldanlage oder Zahlung
(Finanzdienstleistungen), die eine erstmalige Vereinbarung mit daran
anschließenden aufeinanderfolgenden Vorgängen oder eine daran anschließende
Reihe getrennter, in einem zeitlichen Zusammenhang stehender Vorgänge gleicher
Art umfassen, sind die Vorschriften der Kapitel 1 und 2 dieses Untertitels nur
auf die erste Vereinbarung anzuwenden. § 312a Absatz 1, 3, 4 und 6 ist daneben
auf jeden Vorgang anzuwenden. Wenn die in Satz 1 genannten Vorgänge ohne eine
solche Vereinbarung aufeinanderfolgen, gelten die Vorschriften über
Informationspflichten des Unternehmers nur für den ersten Vorgang. Findet jedoch
länger als ein Jahr kein Vorgang der gleichen Art mehr statt, so gilt der
nächste Vorgang als der erste Vorgang einer neuen Reihe im Sinne von Satz 3.
(6) Von den Vorschriften der Kapitel 1 und 2 dieses Untertitels ist auf
Verträge über Versicherungen sowie auf Verträge über deren Vermittlung nur §
312a Absatz 3, 4 und 6 anzuwenden.


 


§ 312a Allgemeine Pflichten und Grundsätze bei
Verbraucherverträgen; Grenzen der Vereinbarung von Entgelten


(1) Ruft der Unternehmer oder eine Person, die in seinem
Namen oder Auftrag handelt, den Verbraucher an, um mit diesem einen Vertrag zu
schließen, hat der Anrufer zu Beginn des Gesprächs seine Identität und
gegebenenfalls die Identität der Person, für die er anruft, sowie den
geschäftlichen Zweck des Anrufs offenzulegen.


(2) Der Unternehmer ist verpflichtet, den Verbraucher nach
Maßgabe des Artikels 246 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche
zu informieren. Der Unternehmer kann von dem Verbraucher Fracht-, Liefer- oder
Versandkosten und sonstige Kosten nur verlangen, soweit er den Verbraucher über
diese Kosten entsprechend den Anforderungen aus Artikel 246 Absatz 1 Nummer 3
des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche informiert hat. Die Sätze
1 und 2 sind weder auf außerhalb von Geschäftsräumen geschlossene Verträge noch
auf Fernabsatzverträge noch auf Verträge über Finanzdienstleistungen
anzuwenden.


(3) Eine Vereinbarung, die auf eine über das vereinbarte
Entgelt für die Hauptleistung hinausgehende Zahlung des Verbrauchers gerichtet
ist, kann ein Unternehmer mit einem Verbraucher nur ausdrücklich treffen.
Schließen der Unternehmer und der Verbraucher einen Vertrag im elektronischen
Geschäftsverkehr, wird eine solche Vereinbarung nur Vertragsbestandteil, wenn
der Unternehmer die Vereinbarung nicht durch eine Voreinstellung herbeiführt.


(4) Eine Vereinbarung, durch die ein Verbraucher
verpflichtet wird, ein Entgelt dafür zu zahlen, dass er für die Erfüllung
seiner vertraglichen Pflichten ein bestimmtes Zahlungsmittel nutzt, ist
unwirksam, wenn 


1. für den Verbraucher keine gängige und zumutbare
unentgeltliche Zahlungsmöglichkeit besteht oder


2. das vereinbarte Entgelt über die Kosten hinausgeht, die
dem Unternehmer durch die Nutzung des Zahlungsmittels entstehen.


(5) Eine Vereinbarung, durch die ein Verbraucher
verpflichtet wird, ein Entgelt dafür zu zahlen, dass der Verbraucher den
Unternehmer wegen Fragen oder Erklärungen zu einem zwischen ihnen geschlossenen
Vertrag über eine Rufnummer anruft, die der Unternehmer für solche Zwecke
bereithält, ist unwirksam, wenn das vereinbarte Entgelt das Entgelt für die
bloße Nutzung des Telekommunikationsdienstes übersteigt. Ist eine Vereinbarung
nach Satz 1 unwirksam, ist der Verbraucher auch gegenüber dem Anbieter des Telekommunikationsdienstes
nicht verpflichtet, ein Entgelt für den Anruf zu zahlen. Der Anbieter des
Telekommunikationsdienstes ist berechtigt, das Entgelt für die bloße Nutzung
des Telekommunikationsdienstes von dem Unternehmer zu verlangen, der die
unwirksame Vereinbarung mit dem Verbraucher geschlossen hat.


(6) Ist eine Vereinbarung nach den Absätzen 3 bis 5 nicht
Vertragsbestandteil geworden oder ist sie unwirksam, bleibt der Vertrag im
Übrigen wirksam.


Kapitel 2


Außerhalb von Geschäftsräumen geschlossene Verträge und
Fernabsatzverträge


 


§ 312b Außerhalb von Geschäftsräumen geschlossene Verträge


(1) Außerhalb von Geschäftsräumen geschlossene Verträge sind
Verträge, 


1. die bei gleichzeitiger körperlicher Anwesenheit des
Verbrauchers und des Unternehmers an einem Ort geschlossen werden, der kein
Geschäftsraum des Unternehmers ist,


2. für die der Verbraucher unter den in Nummer 1 genannten
Umständen ein Angebot abgegeben hat,


3. die in den Geschäftsräumen des Unternehmers oder durch
Fernkommunikationsmittel geschlossen werden, bei denen der Verbraucher jedoch
unmittelbar zuvor außerhalb der Geschäftsräume des Unternehmers bei
gleichzeitiger körperlicher Anwesenheit des Verbrauchers und des Unternehmers
persönlich und individuell angesprochen wurde, oder


4. die auf einem Ausflug geschlossen werden, der von dem
Unternehmer oder mit seiner Hilfe organisiert wurde, um beim Verbraucher für
den Verkauf von Waren oder die Erbringung von Dienstleistungen zu werben und
mit ihm entsprechende Verträge abzuschließen.


Dem Unternehmer stehen Personen gleich, die in seinem Namen
oder Auftrag handeln.


(2) Geschäftsräume im Sinne des Absatzes 1 sind unbewegliche
Gewerberäume, in denen der Unternehmer seine Tätigkeit dauerhaft ausübt, und
bewegliche Gewerberäume, in denen der Unternehmer seine Tätigkeit für
gewöhnlich ausübt. Gewerberäume, in denen die Person, die im Namen oder Auftrag
des Unternehmers handelt, ihre Tätigkeit dauerhaft oder für gewöhnlich ausübt,
stehen Räumen des Unternehmers gleich.


 


§ 312c Fernabsatzverträge


(1) Fernabsatzverträge sind Verträge, bei denen der
Unternehmer oder eine in seinem Namen oder Auftrag handelnde Person und der
Verbraucher für die Vertragsverhandlungen und den Vertragsschluss
ausschließlich Fernkommunikationsmittel verwenden, es sei denn, dass der
Vertragsschluss nicht im Rahmen eines für den Fernabsatz organisierten
Vertriebs- oder Dienstleistungssystems erfolgt.


(2) Fernkommunikationsmittel im Sinne dieses Gesetzes sind
alle Kommunikationsmittel, die zur Anbahnung oder zum Abschluss eines Vertrags
eingesetzt werden können, ohne dass die Vertragsparteien gleichzeitig
körperlich anwesend sind, wie Briefe, Kataloge, Telefonanrufe, Telekopien,
E-Mails, über den Mobilfunkdienst versendete Nachrichten (SMS) sowie Rundfunk
und Telemedien.


 


§ 312d Informationspflichten


(1) Bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen
Verträgen und bei Fernabsatzverträgen ist der Unternehmer verpflichtet, den
Verbraucher nach Maßgabe des Artikels 246a des Einführungsgesetzes zum
Bürgerlichen Gesetzbuche zu informieren. Die in Erfüllung dieser Pflicht
gemachten Angaben des Unternehmers werden Inhalt des Vertrags, es sei denn, die
Vertragsparteien haben ausdrücklich etwas anderes vereinbart.


(2) Bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen
Verträgen und bei Fernabsatzverträgen über Finanzdienstleistungen ist der
Unternehmer abweichend von Absatz 1 verpflichtet, den Verbraucher nach Maßgabe
des Artikels 246b des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche zu
informieren.


 


§ 312e Verletzung von Informationspflichten über Kosten


Der Unternehmer kann von dem Verbraucher Fracht-, Liefer-
oder Versandkosten und sonstige Kosten nur verlangen, soweit er den Verbraucher
über diese Kosten entsprechend den Anforderungen aus § 312d Absatz 1 in
Verbindung mit Artikel 246a § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 des
Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche informiert hat.


 


§ 312f Abschriften und Bestätigungen


(1) Bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen
Verträgen ist der Unternehmer verpflichtet, dem Verbraucher alsbald auf Papier
zur Verfügung zu stellen 


1. eine Abschrift eines Vertragsdokuments, das von den
Vertragsschließenden so unterzeichnet wurde, dass ihre Identität erkennbar ist,
oder


2. eine Bestätigung des Vertrags, in der der Vertragsinhalt
wiedergegeben ist.


Wenn der Verbraucher zustimmt, kann für die Abschrift oder
die Bestätigung des Vertrags auch ein anderer dauerhafter Datenträger verwendet
werden. Die Bestätigung nach Satz 1 muss die in Artikel 246a des
Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche genannten Angaben nur
enthalten, wenn der Unternehmer dem Verbraucher diese Informationen nicht
bereits vor Vertragsschluss in Erfüllung seiner Informationspflichten nach §
312d Absatz 1 auf einem dauerhaften Datenträger zur Verfügung gestellt hat.


(2) Bei Fernabsatzverträgen ist der Unternehmer
verpflichtet, dem Verbraucher eine Bestätigung des Vertrags, in der der
Vertragsinhalt wiedergegeben ist, innerhalb einer angemessenen Frist nach
Vertragsschluss, spätestens jedoch bei der Lieferung der Ware oder bevor mit
der Ausführung der Dienstleistung begonnen wird, auf einem dauerhaften
Datenträger zur Verfügung zu stellen. Die Bestätigung nach Satz 1 muss die in
Artikel 246a des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche genannten
Angaben enthalten, es sei denn, der Unternehmer hat dem Verbraucher diese
Informationen bereits vor Vertragsschluss in Erfüllung seiner
Informationspflichten nach § 312d Absatz 1 auf einem dauerhaften Datenträger
zur Verfügung gestellt.


(3) Bei Verträgen über die Lieferung von nicht auf einem
körperlichen Datenträger befindlichen Daten, die in digitaler Form hergestellt
und bereitgestellt werden (digitale Inhalte), ist auf der Abschrift oder in der
Bestätigung des Vertrags nach den Absätzen 1 und 2 gegebenenfalls auch
festzuhalten, dass der Verbraucher vor Ausführung des Vertrags 


1. ausdrücklich zugestimmt hat, dass der Unternehmer mit der
Ausführung des Vertrags vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt, und


2. seine Kenntnis davon bestätigt hat, dass er durch seine
Zustimmung mit Beginn der Ausführung des Vertrags sein Widerrufsrecht verliert.


(4) Diese Vorschrift ist nicht anwendbar auf Verträge über
Finanzdienstleistungen.


 


§ 312g Widerrufsrecht


(1) Dem Verbraucher steht bei außerhalb von Geschäftsräumen
geschlossenen Verträgen und bei Fernabsatzverträgen ein Widerrufsrecht gemäß §
355 zu.


(2) Das Widerrufsrecht besteht, soweit die Parteien nichts
anderes vereinbart haben, nicht bei folgenden Verträgen: 


1. Verträge zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt
sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch
den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen
Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind,


2. Verträge zur Lieferung von Waren, die schnell verderben
können oder deren Verfallsdatum schnell überschritten würde,


3. Verträge zur Lieferung versiegelter Waren, die aus
Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet
sind, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde,


4. Verträge zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der
Lieferung auf Grund ihrer Beschaffenheit untrennbar mit anderen Gütern
vermischt wurden,


5. Verträge zur Lieferung alkoholischer Getränke, deren
Preis bei Vertragsschluss vereinbart wurde, die aber frühestens 30 Tage nach
Vertragsschluss geliefert werden können und deren aktueller Wert von
Schwankungen auf dem Markt abhängt, auf die der Unternehmer keinen Einfluss
hat,


6. Verträge zur Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder
Computersoftware in einer versiegelten Packung, wenn die Versiegelung nach der
Lieferung entfernt wurde,


7. Verträge zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften oder
Illustrierten mit Ausnahme von Abonnement-Verträgen,


8. Verträge zur Lieferung von Waren oder zur Erbringung von
Dienstleistungen, einschließlich Finanzdienstleistungen, deren Preis von
Schwankungen auf dem Finanzmarkt abhängt, auf die der Unternehmer keinen
Einfluss hat und die innerhalb der Widerrufsfrist auftreten können,
insbesondere Dienstleistungen im Zusammenhang mit Aktien, mit Anteilen an
offenen Investmentvermögen im Sinne von § 1 Absatz 4 des
Kapitalanlagegesetzbuchs und mit anderen handelbaren Wertpapieren, Devisen,
Derivaten oder Geldmarktinstrumenten,


9. vorbehaltlich des Satzes 2 Verträge zur Erbringung von
Dienstleistungen in den Bereichen Beherbergung zu anderen Zwecken als zu
Wohnzwecken, Beförderung von Waren, Kraftfahrzeugvermietung, Lieferung von
Speisen und Getränken sowie zur Erbringung weiterer Dienstleistungen im
Zusammenhang mit Freizeitbetätigungen, wenn der Vertrag für die Erbringung
einen spezifischen Termin oder Zeitraum vorsieht,


10. Verträge, die im Rahmen einer Vermarktungsform
geschlossen werden, bei der der Unternehmer Verbrauchern, die persönlich
anwesend sind oder denen diese Möglichkeit gewährt wird, Waren oder
Dienstleistungen anbietet, und zwar in einem vom Versteigerer durchgeführten,
auf konkurrierenden Geboten basierenden transparenten Verfahren, bei dem der
Bieter, der den Zuschlag erhalten hat, zum Erwerb der Waren oder
Dienstleistungen verpflichtet ist (öffentlich zugängliche Versteigerung),


11. Verträge, bei denen der Verbraucher den Unternehmer
ausdrücklich aufgefordert hat, ihn aufzusuchen, um dringende Reparatur- oder
Instandhaltungsarbeiten vorzunehmen; dies gilt nicht hinsichtlich weiterer bei
dem Besuch erbrachter Dienstleistungen, die der Verbraucher nicht ausdrücklich
verlangt hat, oder hinsichtlich solcher bei dem Besuch gelieferter Waren, die
bei der Instandhaltung oder Reparatur nicht unbedingt als Ersatzteile benötigt
werden,


12. Verträge zur Erbringung von Wett- und
Lotteriedienstleistungen, es sei denn, dass der Verbraucher seine
Vertragserklärung telefonisch abgegeben hat oder der Vertrag außerhalb von Geschäftsräumen
geschlossen wurde, und


13. notariell beurkundete Verträge; dies gilt für
Fernabsatzverträge über Finanzdienstleistungen nur, wenn der Notar bestätigt,
dass die Rechte des Verbrauchers aus § 312d Absatz 2 gewahrt sind.


Die Ausnahme nach Satz 1 Nummer 9 gilt nicht für Verträge
über Reiseleistungen nach § 651a, wenn diese außerhalb von Geschäftsräumen
geschlossen worden sind, es sei denn, die mündlichen Verhandlungen, auf denen
der Vertragsschluss beruht, sind auf vorhergehende Bestellung des Verbrauchers
geführt worden.


(3) Das Widerrufsrecht besteht ferner nicht bei Verträgen,
bei denen dem Verbraucher bereits auf Grund der §§ 495, 506 bis 513 ein
Widerrufsrecht nach § 355 zusteht, und nicht bei außerhalb von Geschäftsräumen
geschlossenen Verträgen, bei denen dem Verbraucher bereits nach § 305 Absatz 1
bis 6 des Kapitalanlagegesetzbuchs ein Widerrufsrecht zusteht.


 


§ 312h Kündigung und Vollmacht zur Kündigung


Wird zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher nach
diesem Untertitel ein Dauerschuldverhältnis begründet, das ein zwischen dem
Verbraucher und einem anderen Unternehmer bestehendes Dauerschuldverhältnis
ersetzen soll, und wird anlässlich der Begründung des Dauerschuldverhältnisses
von dem Verbraucher 


1. die Kündigung des bestehenden Dauerschuldverhältnisses
erklärt und der Unternehmer oder ein von ihm beauftragter Dritter zur
Übermittlung der Kündigung an den bisherigen Vertragspartner des Verbrauchers
beauftragt oder


2. der Unternehmer oder ein von ihm beauftragter Dritter zur
Erklärung der Kündigung gegenüber dem bisherigen Vertragspartner des
Verbrauchers bevollmächtigt,


bedarf die Kündigung des Verbrauchers oder die Vollmacht zur
Kündigung der Textform.


Kapitel 3


Verträge im elektronischen Geschäftsverkehr


 


§ 312i Allgemeine Pflichten im elektronischen
Geschäftsverkehr


(1) Bedient sich ein Unternehmer zum Zwecke des Abschlusses
eines Vertrags über die Lieferung von Waren oder über die Erbringung von
Dienstleistungen der Telemedien (Vertrag im elektronischen Geschäftsverkehr),
hat er dem Kunden 


1. angemessene, wirksame und zugängliche technische Mittel
zur Verfügung zu stellen, mit deren Hilfe der Kunde Eingabefehler vor Abgabe
seiner Bestellung erkennen und berichtigen kann,


2. die in Artikel 246c des Einführungsgesetzes zum
Bürgerlichen Gesetzbuche bestimmten Informationen rechtzeitig vor Abgabe von
dessen Bestellung klar und verständlich mitzuteilen,


3. den Zugang von dessen Bestellung unverzüglich auf
elektronischem Wege zu bestätigen und


4. die Möglichkeit zu verschaffen, die Vertragsbestimmungen
einschließlich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen bei Vertragsschluss
abzurufen und in wiedergabefähiger Form zu speichern.


Bestellung und Empfangsbestätigung im Sinne von Satz 1
Nummer 3 gelten als zugegangen, wenn die Parteien, für die sie bestimmt sind,
sie unter gewöhnlichen Umständen abrufen können.


(2) Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 ist nicht anzuwenden,
wenn der Vertrag ausschließlich durch individuelle Kommunikation geschlossen
wird. Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 und Satz 2 ist nicht anzuwenden, wenn
zwischen Vertragsparteien, die nicht Verbraucher sind, etwas anderes vereinbart
wird.


(3) Weitergehende Informationspflichten auf Grund anderer
Vorschriften bleiben unberührt.


 


§ 312j Besondere Pflichten im elektronischen
Geschäftsverkehr gegenüber Verbrauchern


(1) Auf Webseiten für den elektronischen Geschäftsverkehr
mit Verbrauchern hat der Unternehmer zusätzlich zu den Angaben nach § 312i
Absatz 1 spätestens bei Beginn des Bestellvorgangs klar und deutlich anzugeben,
ob Lieferbeschränkungen bestehen und welche Zahlungsmittel akzeptiert werden.


(2) Bei einem Verbrauchervertrag im elektronischen
Geschäftsverkehr, der eine entgeltliche Leistung des Unternehmers zum
Gegenstand hat, muss der Unternehmer dem Verbraucher die Informationen gemäß
Artikel 246a § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 4, 5, 11 und 12 des
Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche, unmittelbar bevor der
Verbraucher seine Bestellung abgibt, klar und verständlich in hervorgehobener Weise
zur Verfügung stellen.


(3) Der Unternehmer hat die Bestellsituation bei einem
Vertrag nach Absatz 2 so zu gestalten, dass der Verbraucher mit seiner
Bestellung ausdrücklich bestätigt, dass er sich zu einer Zahlung verpflichtet.
Erfolgt die Bestellung über eine Schaltfläche, ist die Pflicht des Unternehmers
aus Satz 1 nur erfüllt, wenn diese Schaltfläche gut lesbar mit nichts anderem
als den Wörtern „zahlungspflichtig bestellen“ oder mit einer entsprechenden
eindeutigen Formulierung beschriftet ist.


(4) Ein Vertrag nach Absatz 2 kommt nur zustande, wenn der
Unternehmer seine Pflicht aus Absatz 3 erfüllt.


(5) Die Absätze 2 bis 4 sind nicht anzuwenden, wenn der
Vertrag ausschließlich durch individuelle Kommunikation geschlossen wird. Die
Pflichten aus den Absätzen 1 und 2 gelten weder für Webseiten, die
Finanzdienstleistungen betreffen, noch für Verträge über
Finanzdienstleistungen.


Kapitel 4


Abweichende Vereinbarungen und Beweislast


 


§ 312k Abweichende Vereinbarungen und Beweislast


(1) Von den Vorschriften dieses Untertitels darf, soweit
nichts anderes bestimmt ist, nicht zum Nachteil des Verbrauchers oder Kunden
abgewichen werden. Die Vorschriften dieses Untertitels finden, soweit nichts
anderes bestimmt ist, auch Anwendung, wenn sie durch anderweitige Gestaltungen
umgangen werden.


(2) Der Unternehmer trägt gegenüber dem Verbraucher die
Beweislast für die Erfüllung der in diesem Untertitel geregelten
Informationspflichten.










Untertitel 3

Anpassung und Beendigung von Verträgen

 

§ 313 Störung der Geschäftsgrundlage

(1) Haben sich Umstände, die zur Grundlage des Vertrags
geworden sind, nach Vertragsschluss schwerwiegend verändert und hätten die
Parteien den Vertrag nicht oder mit anderem Inhalt geschlossen, wenn sie diese
Veränderung vorausgesehen hätten, so kann Anpassung des Vertrags verlangt
werden, soweit einem Teil unter Berücksichtigung aller Umstände des
Einzelfalls, insbesondere der vertraglichen oder gesetzlichen Risikoverteilung,
das Festhalten am unveränderten Vertrag nicht zugemutet werden kann.

(2) Einer Veränderung der Umstände steht es gleich, wenn
wesentliche Vorstellungen, die zur Grundlage des Vertrags geworden sind, sich
als falsch herausstellen.

(3) Ist eine Anpassung des Vertrags nicht möglich oder einem
Teil nicht zumutbar, so kann der benachteiligte Teil vom Vertrag zurücktreten.
An die Stelle des Rücktrittsrechts tritt für Dauerschuldverhältnisse das Recht
zur Kündigung.

Fußnote

(+++ § 313: Zur Nichtanwendung vgl. § 10 Abs. 5 KredWG +++)

 

§ 314 Kündigung von Dauerschuldverhältnissen aus wichtigem
Grund

(1) Dauerschuldverhältnisse kann jeder Vertragsteil aus
wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. Ein wichtiger
Grund liegt vor, wenn dem kündigenden Teil unter Berücksichtigung aller Umstände
des Einzelfalls und unter Abwägung der beiderseitigen Interessen die
Fortsetzung des Vertragsverhältnisses bis zur vereinbarten Beendigung oder bis
zum Ablauf einer Kündigungsfrist nicht zugemutet werden kann.

(2) Besteht der wichtige Grund in der Verletzung einer
Pflicht aus dem Vertrag, ist die Kündigung erst nach erfolglosem Ablauf einer
zur Abhilfe bestimmten Frist oder nach erfolgloser Abmahnung zulässig. Für die
Entbehrlichkeit der Bestimmung einer Frist zur Abhilfe und für die
Entbehrlichkeit einer Abmahnung findet § 323 Absatz 2 Nummer 1 und 2
entsprechende Anwendung. Die Bestimmung einer Frist zur Abhilfe und eine
Abmahnung sind auch entbehrlich, wenn besondere Umstände vorliegen, die unter
Abwägung der beiderseitigen Interessen die sofortige Kündigung rechtfertigen.

(3) Der Berechtigte kann nur innerhalb einer angemessenen
Frist kündigen, nachdem er vom Kündigungsgrund Kenntnis erlangt hat.

(4) Die Berechtigung, Schadensersatz zu verlangen, wird
durch die Kündigung nicht ausgeschlossen.

Fußnote

(+++ § 314: Zur Nichtanwendung vgl. § 10 Abs. 5 KredWG +++)

Untertitel 4

Einseitige Leistungsbestimmungsrechte

 

§ 315 Bestimmung der Leistung durch eine Partei

(1) Soll die Leistung durch einen der Vertragschließenden
bestimmt werden, so ist im Zweifel anzunehmen, dass die Bestimmung nach
billigem Ermessen zu treffen ist.

(2) Die Bestimmung erfolgt durch Erklärung gegenüber dem
anderen Teil.

(3) Soll die Bestimmung nach billigem Ermessen erfolgen, so
ist die getroffene Bestimmung für den anderen Teil nur verbindlich, wenn sie
der Billigkeit entspricht. Entspricht sie nicht der Billigkeit, so wird die
Bestimmung durch Urteil getroffen; das Gleiche gilt, wenn die Bestimmung
verzögert wird.

 

§ 316 Bestimmung der Gegenleistung

Ist der Umfang der für eine Leistung versprochenen
Gegenleistung nicht bestimmt, so steht die Bestimmung im Zweifel demjenigen
Teil zu, welcher die Gegenleistung zu fordern hat.

 

§ 317 Bestimmung der Leistung durch einen Dritten

(1) Ist die Bestimmung der Leistung einem Dritten überlassen,
so ist im Zweifel anzunehmen, dass sie nach billigem Ermessen zu treffen ist.

(2) Soll die Bestimmung durch mehrere Dritte erfolgen, so
ist im Zweifel Übereinstimmung aller erforderlich; soll eine Summe bestimmt
werden, so ist, wenn verschiedene Summen bestimmt werden, im Zweifel die
Durchschnittssumme maßgebend.

 

§ 318 Anfechtung der Bestimmung

(1) Die einem Dritten überlassene Bestimmung der Leistung
erfolgt durch Erklärung gegenüber einem der Vertragschließenden.

(2) Die Anfechtung der getroffenen Bestimmung wegen Irrtums,
Drohung oder arglistiger Täuschung steht nur den Vertragschließenden zu;
Anfechtungsgegner ist der andere Teil. Die Anfechtung muss unverzüglich
erfolgen, nachdem der Anfechtungsberechtigte von dem Anfechtungsgrund Kenntnis
erlangt hat. Sie ist ausgeschlossen, wenn 30 Jahre verstrichen sind, nachdem
die Bestimmung getroffen worden ist.

 

§ 319 Unwirksamkeit der Bestimmung; Ersetzung

(1) Soll der Dritte die Leistung nach billigem Ermessen
bestimmen, so ist die getroffene Bestimmung für die Vertragschließenden nicht
verbindlich, wenn sie offenbar unbillig ist. Die Bestimmung erfolgt in diesem
Falle durch Urteil; das Gleiche gilt, wenn der Dritte die Bestimmung nicht
treffen kann oder will oder wenn er sie verzögert.

(2) Soll der Dritte die Bestimmung nach freiem Belieben
treffen, so ist der Vertrag unwirksam, wenn der Dritte die Bestimmung nicht
treffen kann oder will oder wenn er sie verzögert.

Titel 2

Gegenseitiger Vertrag

 

§ 320 Einrede des nicht erfüllten Vertrags

(1) Wer aus einem gegenseitigen Vertrag verpflichtet ist,
kann die ihm obliegende Leistung bis zur Bewirkung der Gegenleistung
verweigern, es sei denn, dass er vorzuleisten verpflichtet ist. Hat die
Leistung an mehrere zu erfolgen, so kann dem einzelnen der ihm gebührende Teil
bis zur Bewirkung der ganzen Gegenleistung verweigert werden. Die Vorschrift des
§ 273 Abs. 3 findet keine Anwendung.

(2) Ist von der einen Seite teilweise geleistet worden, so
kann die Gegenleistung insoweit nicht verweigert werden, als die Verweigerung
nach den Umständen, insbesondere wegen verhältnismäßiger Geringfügigkeit des rückständigen
Teils, gegen Treu und Glauben verstoßen würde.

 

§ 321 Unsicherheitseinrede

(1) Wer aus einem gegenseitigen Vertrag vorzuleisten
verpflichtet ist, kann die ihm obliegende Leistung verweigern, wenn nach
Abschluss des Vertrags erkennbar wird, dass sein Anspruch auf die Gegenleistung
durch mangelnde Leistungsfähigkeit des anderen Teils gefährdet wird. Das
Leistungsverweigerungsrecht entfällt, wenn die Gegenleistung bewirkt oder
Sicherheit für sie geleistet wird.

(2) Der Vorleistungspflichtige kann eine angemessene Frist
bestimmen, in welcher der andere Teil Zug um Zug gegen die Leistung nach seiner
Wahl die Gegenleistung zu bewirken oder Sicherheit zu leisten hat. Nach
erfolglosem Ablauf der Frist kann der Vorleistungspflichtige vom Vertrag zurücktreten.
§ 323 findet entsprechende Anwendung.

 

§ 322 Verurteilung zur Leistung Zug-um-Zug

(1) Erhebt aus einem gegenseitigen Vertrag der eine Teil
Klage auf die ihm geschuldete Leistung, so hat die Geltendmachung des dem
anderen Teil zustehenden Rechts, die Leistung bis zur Bewirkung der
Gegenleistung zu verweigern, nur die Wirkung, dass der andere Teil zur
Erfüllung Zug um Zug zu verurteilen ist.

(2) Hat der klagende Teil vorzuleisten, so kann er, wenn der
andere Teil im Verzug der Annahme ist, auf Leistung nach Empfang der
Gegenleistung klagen.

(3) Auf die Zwangsvollstreckung findet die Vorschrift des §
274 Abs. 2 Anwendung.

 

§ 323 Rücktritt wegen nicht oder nicht vertragsgemäß
erbrachter Leistung

*) 

(1) Erbringt bei einem gegenseitigen Vertrag der Schuldner
eine fällige Leistung nicht oder nicht vertragsgemäß, so kann der Gläubiger,
wenn er dem Schuldner erfolglos eine angemessene Frist zur Leistung oder
Nacherfüllung bestimmt hat, vom Vertrag zurücktreten.

(2) Die Fristsetzung ist entbehrlich, wenn 

1. der Schuldner die Leistung ernsthaft und endgültig
verweigert,

2. der Schuldner die Leistung bis zu einem im Vertrag
bestimmten Termin oder innerhalb einer im Vertrag bestimmten Frist nicht
bewirkt, obwohl die termin- oder fristgerechte Leistung nach einer Mitteilung
des Gläubigers an den Schuldner vor Vertragsschluss oder auf Grund anderer den
Vertragsabschluss begleitenden Umstände für den Gläubiger wesentlich ist, oder

3. im Falle einer nicht vertragsgemäß erbrachten Leistung
besondere Umstände vorliegen, die unter Abwägung der beiderseitigen Interessen
den sofortigen Rücktritt rechtfertigen.

(3) Kommt nach der Art der Pflichtverletzung eine
Fristsetzung nicht in Betracht, so tritt an deren Stelle eine Abmahnung.

(4) Der Gläubiger kann bereits vor dem Eintritt der
Fälligkeit der Leistung zurücktreten, wenn offensichtlich ist, dass die
Voraussetzungen des Rücktritts eintreten werden.

(5) Hat der Schuldner eine Teilleistung bewirkt, so kann der
Gläubiger vom ganzen Vertrag nur zurücktreten, wenn er an der Teilleistung kein
Interesse hat. Hat der Schuldner die Leistung nicht vertragsgemäß bewirkt, so
kann der Gläubiger vom Vertrag nicht zurücktreten, wenn die Pflichtverletzung
unerheblich ist.

(6) Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Gläubiger für
den Umstand, der ihn zum Rücktritt berechtigen würde, allein oder weit
überwiegend verantwortlich ist oder wenn der vom Schuldner nicht zu vertretende
Umstand zu einer Zeit eintritt, zu welcher der Gläubiger im Verzug der Annahme
ist.

*) 

Amtlicher Hinweis:

Diese Vorschrift dient auch der Umsetzung der Richtlinie
1999/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Mai 1999 zu
bestimmten Aspekten des Verbrauchsgüterkaufs und der Garantien für
Verbrauchsgüter (ABl. EG Nr. L 171 S. 12).

 

§ 324 Rücktritt wegen Verletzung einer Pflicht nach § 241
Abs. 2

Verletzt der Schuldner bei einem gegenseitigen Vertrag eine
Pflicht nach § 241 Abs. 2, so kann der Gläubiger zurücktreten, wenn ihm ein
Festhalten am Vertrag nicht mehr zuzumuten ist.

 

§ 325 Schadensersatz und Rücktritt

Das Recht, bei einem gegenseitigen Vertrag Schadensersatz zu
verlangen, wird durch den Rücktritt nicht ausgeschlossen.

 

§ 326 Befreiung von der Gegenleistung und Rücktritt beim
Ausschluss der Leistungspflicht

*) 

(1) Braucht der Schuldner nach § 275 Abs. 1 bis 3 nicht zu
leisten, entfällt der Anspruch auf die Gegenleistung; bei einer Teilleistung
findet § 441 Abs. 3 entsprechende Anwendung. Satz 1 gilt nicht, wenn der
Schuldner im Falle der nicht vertragsgemäßen Leistung die Nacherfüllung nach §
275 Abs. 1 bis 3 nicht zu erbringen braucht.

(2) Ist der Gläubiger für den Umstand, auf Grund dessen der
Schuldner nach § 275 Abs. 1 bis 3 nicht zu leisten braucht, allein oder weit
überwiegend verantwortlich oder tritt dieser vom Schuldner nicht zu vertretende
Umstand zu einer Zeit ein, zu welcher der Gläubiger im Verzug der Annahme ist,
so behält der Schuldner den Anspruch auf die Gegenleistung. Er muss sich jedoch
dasjenige anrechnen lassen, was er infolge der Befreiung von der Leistung
erspart oder durch anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft erwirbt oder zu
erwerben böswillig unterlässt.

(3) Verlangt der Gläubiger nach § 285 Herausgabe des für den
geschuldeten Gegenstand erlangten Ersatzes oder Abtretung des Ersatzanspruchs,
so bleibt er zur Gegenleistung verpflichtet. Diese mindert sich jedoch nach
Maßgabe des § 441 Abs. 3 insoweit, als der Wert des Ersatzes oder des
Ersatzanspruchs hinter dem Wert der geschuldeten Leistung zurückbleibt.

(4) Soweit die nach dieser Vorschrift nicht geschuldete Gegenleistung
bewirkt ist, kann das Geleistete nach den §§ 346 bis 348 zurückgefordert
werden.

(5) Braucht der Schuldner nach § 275 Abs. 1 bis 3 nicht zu
leisten, kann der Gläubiger zurücktreten; auf den Rücktritt findet § 323 mit
der Maßgabe entsprechende Anwendung, dass die Fristsetzung entbehrlich ist.

*) 

Amtlicher Hinweis:

Diese Vorschrift dient auch der Umsetzung der Richtlinie
1999/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Mai 1999 zu
bestimmten Aspekten des Verbrauchsgüterkaufs und der Garantien für
Verbrauchsgüter (ABl. EG Nr. L 171 S. 12).

 

§ 327 

(weggefallen)

Titel 3

Versprechen der Leistung an einen Dritten

 

§ 328 Vertrag zugunsten Dritter

(1) Durch Vertrag kann eine Leistung an einen Dritten mit
der Wirkung bedungen werden, dass der Dritte unmittelbar das Recht erwirbt, die
Leistung zu fordern.

(2) In Ermangelung einer besonderen Bestimmung ist aus den
Umständen, insbesondere aus dem Zwecke des Vertrags, zu entnehmen, ob der
Dritte das Recht erwerben, ob das Recht des Dritten sofort oder nur unter
gewissen Voraussetzungen entstehen und ob den Vertragschließenden die Befugnis
vorbehalten sein soll, das Recht des Dritten ohne dessen Zustimmung aufzuheben
oder zu ändern.

 

§ 329 Auslegungsregel bei Erfüllungsübernahme

Verpflichtet sich in einem Vertrag der eine Teil zur
Befriedigung eines Gläubigers des anderen Teils, ohne die Schuld zu übernehmen,
so ist im Zweifel nicht anzunehmen, dass der Gläubiger unmittelbar das Recht
erwerben soll, die Befriedigung von ihm zu fordern.

 

§ 330 Auslegungsregel bei Leibrentenvertrag

Wird in einem Leibrentenvertrag die Zahlung der Leibrente an
einen Dritten vereinbart, ist im Zweifel anzunehmen, dass der Dritte
unmittelbar das Recht erwerben soll, die Leistung zu fordern. Das Gleiche gilt,
wenn bei einer unentgeltlichen Zuwendung dem Bedachten eine Leistung an einen
Dritten auferlegt oder bei einer Vermögens- oder Gutsübernahme von dem
Übernehmer eine Leistung an einen Dritten zum Zwecke der Abfindung versprochen
wird.

 

§ 331 Leistung nach Todesfall

(1) Soll die Leistung an den Dritten nach dem Tode
desjenigen erfolgen, welchem sie versprochen wird, so erwirbt der Dritte das
Recht auf die Leistung im Zweifel mit dem Tode des Versprechensempfängers.

(2) Stirbt der Versprechensempfänger vor der Geburt des
Dritten, so kann das Versprechen, an den Dritten zu leisten, nur dann noch
aufgehoben oder geändert werden, wenn die Befugnis dazu vorbehalten worden ist.

 

§ 332 Änderung durch Verfügung von Todes wegen bei Vorbehalt

Hat sich der Versprechensempfänger die Befugnis vorbehalten,
ohne Zustimmung des Versprechenden an die Stelle des in dem Vertrag
bezeichneten Dritten einen anderen zu setzen, so kann dies im Zweifel auch in
einer Verfügung von Todes wegen geschehen.

 

§ 333 Zurückweisung des Rechts durch den Dritten

Weist der Dritte das aus dem Vertrag erworbene Recht dem
Versprechenden gegenüber zurück, so gilt das Recht als nicht erworben.

 

§ 334 Einwendungen des Schuldners gegenüber dem Dritten

Einwendungen aus dem Vertrag stehen dem Versprechenden auch
gegenüber dem Dritten zu.

 

§ 335 Forderungsrecht des Versprechensempfängers

Der Versprechensempfänger kann, sofern nicht ein anderer
Wille der Vertragschließenden anzunehmen ist, die Leistung an den Dritten auch
dann fordern, wenn diesem das Recht auf die Leistung zusteht.

Titel 4

Draufgabe, Vertragsstrafe

 

§ 336 Auslegung der Draufgabe

(1) Wird bei der Eingehung eines Vertrags etwas als
Draufgabe gegeben, so gilt dies als Zeichen des Abschlusses des Vertrags.

(2) Die Draufgabe gilt im Zweifel nicht als Reugeld.

 

§ 337 Anrechnung oder Rückgabe der Draufgabe

(1) Die Draufgabe ist im Zweifel auf die von dem Geber
geschuldete Leistung anzurechnen oder, wenn dies nicht geschehen kann, bei der
Erfüllung des Vertrags zurückzugeben.

(2) Wird der Vertrag wieder aufgehoben, so ist die Draufgabe
zurückzugeben.

 

§ 338 Draufgabe bei zu vertretender Unmöglichkeit der
Leistung

Wird die von dem Geber geschuldete Leistung infolge eines
Umstands, den er zu vertreten hat, unmöglich oder verschuldet der Geber die
Wiederaufhebung des Vertrags, so ist der Empfänger berechtigt, die Draufgabe zu
behalten. Verlangt der Empfänger Schadensersatz wegen Nichterfüllung, so ist
die Draufgabe im Zweifel anzurechnen oder, wenn dies nicht geschehen kann, bei
der Leistung des Schadensersatzes zurückzugeben.

 

§ 339 Verwirkung der Vertragsstrafe

Verspricht der Schuldner dem Gläubiger für den Fall, dass er
seine Verbindlichkeit nicht oder nicht in gehöriger Weise erfüllt, die Zahlung
einer Geldsumme als Strafe, so ist die Strafe verwirkt, wenn er in Verzug
kommt. Besteht die geschuldete Leistung in einem Unterlassen, so tritt die
Verwirkung mit der Zuwiderhandlung ein.

 

§ 340 Strafversprechen für Nichterfüllung

(1) Hat der Schuldner die Strafe für den Fall versprochen,
dass er seine Verbindlichkeit nicht erfüllt, so kann der Gläubiger die
verwirkte Strafe statt der Erfüllung verlangen. Erklärt der Gläubiger dem
Schuldner, dass er die Strafe verlange, so ist der Anspruch auf Erfüllung
ausgeschlossen.

(2) Steht dem Gläubiger ein Anspruch auf Schadensersatz
wegen Nichterfüllung zu, so kann er die verwirkte Strafe als Mindestbetrag des
Schadens verlangen. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens ist nicht
ausgeschlossen.

 

§ 341 Strafversprechen für nicht gehörige Erfüllung

(1) Hat der Schuldner die Strafe für den Fall versprochen,
dass er seine Verbindlichkeit nicht in gehöriger Weise, insbesondere nicht zu
der bestimmten Zeit, erfüllt, so kann der Gläubiger die verwirkte Strafe neben
der Erfüllung verlangen.

(2) Steht dem Gläubiger ein Anspruch auf Schadensersatz
wegen der nicht gehörigen Erfüllung zu, so findet die Vorschrift des § 340 Abs.
2 Anwendung.

(3) Nimmt der Gläubiger die Erfüllung an, so kann er die
Strafe nur verlangen, wenn er sich das Recht dazu bei der Annahme vorbehält.

 

§ 342 Andere als Geldstrafe

Wird als Strafe eine andere Leistung als die Zahlung einer
Geldsumme versprochen, so finden die Vorschriften der §§ 339 bis 341 Anwendung;
der Anspruch auf Schadensersatz ist ausgeschlossen, wenn der Gläubiger die
Strafe verlangt.

 

§ 343 Herabsetzung der Strafe

(1) Ist eine verwirkte Strafe unverhältnismäßig hoch, so
kann sie auf Antrag des Schuldners durch Urteil auf den angemessenen Betrag
herabgesetzt werden. Bei der Beurteilung der Angemessenheit ist jedes
berechtigte Interesse des Gläubigers, nicht bloß das Vermögensinteresse, in
Betracht zu ziehen. Nach der Entrichtung der Strafe ist die Herabsetzung
ausgeschlossen.

(2) Das Gleiche gilt auch außer in den Fällen der §§ 339,
342, wenn jemand eine Strafe für den Fall verspricht, dass er eine Handlung
vornimmt oder unterlässt.

 

§ 344 Unwirksames Strafversprechen

Erklärt das Gesetz das Versprechen einer Leistung für
unwirksam, so ist auch die für den Fall der Nichterfüllung des Versprechens
getroffene Vereinbarung einer Strafe unwirksam, selbst wenn die Parteien die
Unwirksamkeit des Versprechens gekannt haben.

 

§ 345 Beweislast

Bestreitet der Schuldner die Verwirkung der Strafe, weil er
seine Verbindlichkeit erfüllt habe, so hat er die Erfüllung zu beweisen, sofern
nicht die geschuldete Leistung in einem Unterlassen besteht.

Titel 5

Rücktritt; Widerrufsrecht bei Verbraucherverträgen

Untertitel 1

Rücktritt

*) 

*) 

Amtlicher Hinweis:

Dieser Untertitel dient auch der Umsetzung der Richtlinie
1999/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Mai 1999 zu bestimmten
Aspekten des Verbrauchsgüterkaufs und der Garantien für Verbrauchsgüter (ABl.
EG Nr. L 171 S. 12).

 

§ 346 Wirkungen des Rücktritts

(1) Hat sich eine Vertragspartei vertraglich den Rücktritt
vorbehalten oder steht ihr ein gesetzliches Rücktrittsrecht zu, so sind im
Falle des Rücktritts die empfangenen Leistungen zurückzugewähren und die
gezogenen Nutzungen herauszugeben.

(2) Statt der Rückgewähr oder Herausgabe hat der Schuldner
Wertersatz zu leisten, soweit 

1. die Rückgewähr oder die Herausgabe nach der Natur des
Erlangten ausgeschlossen ist,

2. er den empfangenen Gegenstand verbraucht, veräußert,
belastet, verarbeitet oder umgestaltet hat,

3. der empfangene Gegenstand sich verschlechtert hat oder
untergegangen ist; jedoch bleibt die durch die bestimmungsgemäße
Ingebrauchnahme entstandene Verschlechterung außer Betracht.

Ist im Vertrag eine Gegenleistung bestimmt, ist sie bei der
Berechnung des Wertersatzes zugrunde zu legen; ist Wertersatz für den
Gebrauchsvorteil eines Darlehens zu leisten, kann nachgewiesen werden, dass der
Wert des Gebrauchsvorteils niedriger war.

(3) Die Pflicht zum Wertersatz entfällt, 

1. wenn sich der zum Rücktritt berechtigende Mangel erst
während der Verarbeitung oder Umgestaltung des Gegenstandes gezeigt hat,

2. soweit der Gläubiger die Verschlechterung oder den
Untergang zu vertreten hat oder der Schaden bei ihm gleichfalls eingetreten
wäre,

3. wenn im Falle eines gesetzlichen Rücktrittsrechts die
Verschlechterung oder der Untergang beim Berechtigten eingetreten ist, obwohl
dieser diejenige Sorgfalt beobachtet hat, die er in eigenen Angelegenheiten
anzuwenden pflegt.

Eine verbleibende Bereicherung ist herauszugeben.

(4) Der Gläubiger kann wegen Verletzung einer Pflicht aus
Absatz 1 nach Maßgabe der §§ 280 bis 283 Schadensersatz verlangen.

 

§ 347 Nutzungen und Verwendungen nach Rücktritt

(1) Zieht der Schuldner Nutzungen entgegen den Regeln einer
ordnungsmäßigen Wirtschaft nicht, obwohl ihm das möglich gewesen wäre, so ist
er dem Gläubiger zum Wertersatz verpflichtet. Im Falle eines gesetzlichen
Rücktrittsrechts hat der Berechtigte hinsichtlich der Nutzungen nur für
diejenige Sorgfalt einzustehen, die er in eigenen Angelegenheiten anzuwenden
pflegt.

(2) Gibt der Schuldner den Gegenstand zurück, leistet er
Wertersatz oder ist seine Wertersatzpflicht gemäß § 346 Abs. 3 Nr. 1 oder 2
ausgeschlossen, so sind ihm notwendige Verwendungen zu ersetzen. Andere
Aufwendungen sind zu ersetzen, soweit der Gläubiger durch diese bereichert
wird.

 

§ 348 Erfüllung Zug-um-Zug

Die sich aus dem Rücktritt ergebenden Verpflichtungen der
Parteien sind Zug um Zug zu erfüllen. Die Vorschriften der §§ 320, 322 finden
entsprechende Anwendung.

 

§ 349 Erklärung des Rücktritts

Der Rücktritt erfolgt durch Erklärung gegenüber dem anderen
Teil.

 

§ 350 Erlöschen des Rücktrittsrechts nach Fristsetzung

Ist für die Ausübung des vertraglichen Rücktrittsrechts eine
Frist nicht vereinbart, so kann dem Berechtigten von dem anderen Teil für die
Ausübung eine angemessene Frist bestimmt werden. Das Rücktrittsrecht erlischt,
wenn nicht der Rücktritt vor dem Ablauf der Frist erklärt wird.

 

§ 351 Unteilbarkeit des Rücktrittsrechts

Sind bei einem Vertrag auf der einen oder der anderen Seite
mehrere beteiligt, so kann das Rücktrittsrecht nur von allen und gegen alle
ausgeübt werden. Erlischt das Rücktrittsrecht für einen der Berechtigten, so
erlischt es auch für die übrigen.

 

§ 352 Aufrechnung nach Nichterfüllung

Der Rücktritt wegen Nichterfüllung einer Verbindlichkeit
wird unwirksam, wenn der Schuldner sich von der Verbindlichkeit durch
Aufrechnung befreien konnte und unverzüglich nach dem Rücktritt die Aufrechnung
erklärt.

 

§ 353 Rücktritt gegen Reugeld

Ist der Rücktritt gegen Zahlung eines Reugeldes vorbehalten,
so ist der Rücktritt unwirksam, wenn das Reugeld nicht vor oder bei der
Erklärung entrichtet wird und der andere Teil aus diesem Grunde die Erklärung
unverzüglich zurückweist. Die Erklärung ist jedoch wirksam, wenn das Reugeld
unverzüglich nach der Zurückweisung entrichtet wird.

 

§ 354 Verwirkungsklausel

Ist ein Vertrag mit dem Vorbehalt geschlossen, dass der
Schuldner seiner Rechte aus dem Vertrag verlustig sein soll, wenn er seine
Verbindlichkeit nicht erfüllt, so ist der Gläubiger bei dem Eintritt dieses
Falles zum Rücktritt von dem Vertrag berechtigt.

Untertitel 2

Widerrufsrecht bei Verbraucherverträgen

*) 

*) 

Amtlicher Hinweis:

Dieser Untertitel dient der Umsetzung

1. der Richtlinie 85/577/EWG des Rates vom 20. Dezember 1985
betreffend den Verbraucherschutz im Falle von außerhalb von Geschäftsräumen
geschlossenen Verträgen (ABl. EG Nr. L 372 S. 31),

2. der Richtlinie 94/47/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 26. Oktober 1994 zum Schutz der Erwerber im Hinblick auf
bestimmte Aspekte von Verträgen über den Erwerb von Teilzeitnutzungsrechten an
Immobilien (ABl. EG Nr. L 280 S. 82) und

3. Richtlinie 97/7/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 20. Mai 1997 über den Verbraucherschutz bei Vertragsabschlüssen im
Fernabsatz (ABl. EG Nr. L 144 S. 19).

 

§ 355 Widerrufsrecht bei Verbraucherverträgen

(1) Wird einem Verbraucher durch Gesetz ein Widerrufsrecht
nach dieser Vorschrift eingeräumt, so sind der Verbraucher und der Unternehmer
an ihre auf den Abschluss des Vertrags gerichteten Willenserklärungen nicht
mehr gebunden, wenn der Verbraucher seine Willenserklärung fristgerecht
widerrufen hat. Der Widerruf erfolgt durch Erklärung gegenüber dem Unternehmer.
Aus der Erklärung muss der Entschluss des Verbrauchers zum Widerruf des
Vertrags eindeutig hervorgehen. Der Widerruf muss keine Begründung enthalten.
Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.

(2) Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage. Sie beginnt mit
Vertragsschluss, soweit nichts anderes bestimmt ist.

(3) Im Falle des Widerrufs sind die empfangenen Leistungen
unverzüglich zurückzugewähren. Bestimmt das Gesetz eine Höchstfrist für die
Rückgewähr, so beginnt diese für den Unternehmer mit dem Zugang und für den
Verbraucher mit der Abgabe der Widerrufserklärung. Ein Verbraucher wahrt diese
Frist durch die rechtzeitige Absendung der Waren. Der Unternehmer trägt bei
Widerruf die Gefahr der Rücksendung der Waren.

 

§ 356 Widerrufsrecht bei außerhalb von Geschäftsräumen
geschlossenen Verträgen und Fernabsatzverträgen

(1) Der Unternehmer kann dem Verbraucher die Möglichkeit
einräumen, das Muster-Widerrufsformular nach Anlage 2 zu Artikel 246a § 1
Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche
oder eine andere eindeutige Widerrufserklärung auf der Webseite des
Unternehmers auszufüllen und zu übermitteln. Macht der Verbraucher von dieser
Möglichkeit Gebrauch, muss der Unternehmer dem Verbraucher den Zugang des Widerrufs
unverzüglich auf einem dauerhaften Datenträger bestätigen.

(2) Die Widerrufsfrist beginnt 

1. bei einem Verbrauchsgüterkauf, 

a)

der nicht unter die Buchstaben b bis d fällt, sobald der
Verbraucher oder ein von ihm benannter Dritter, der nicht Frachtführer ist, die
Waren erhalten hat,

b)

bei dem der Verbraucher mehrere Waren im Rahmen einer
einheitlichen Bestellung bestellt hat und die Waren getrennt geliefert werden,
sobald der Verbraucher oder ein von ihm benannter Dritter, der nicht
Frachtführer ist, die letzte Ware erhalten hat,

c)

bei dem die Ware in mehreren Teilsendungen oder Stücken
geliefert wird, sobald der Verbraucher oder ein vom Verbraucher benannter
Dritter, der nicht Frachtführer ist, die letzte Teilsendung oder das letzte
Stück erhalten hat,

d)

der auf die regelmäßige Lieferung von Waren über einen
festgelegten Zeitraum gerichtet ist, sobald der Verbraucher oder ein von ihm
benannter Dritter, der nicht Frachtführer ist, die erste Ware erhalten hat,

2. bei einem Vertrag, der die nicht in einem begrenzten
Volumen oder in einer bestimmten Menge angebotene Lieferung von Wasser, Gas
oder Strom, die Lieferung von Fernwärme oder die Lieferung von nicht auf einem
körperlichen Datenträger befindlichen digitalen Inhalten zum Gegenstand hat,
mit Vertragsschluss.

(3) Die Widerrufsfrist beginnt nicht, bevor der Unternehmer
den Verbraucher entsprechend den Anforderungen des Artikels 246a § 1 Absatz 2
Satz 1 Nummer 1 oder des Artikels 246b § 2 Absatz 1 des Einführungsgesetzes zum
Bürgerlichen Gesetzbuche unterrichtet hat. Das Widerrufsrecht erlischt
spätestens zwölf Monate und 14 Tage nach dem in Absatz 2 oder § 355 Absatz 2
Satz 2 genannten Zeitpunkt. Satz 2 ist auf Verträge über Finanzdienstleistungen
nicht anwendbar.

(4) Das Widerrufsrecht erlischt bei einem Vertrag zur
Erbringung von Dienstleistungen auch dann, wenn der Unternehmer die
Dienstleistung vollständig erbracht hat und mit der Ausführung der
Dienstleistung erst begonnen hat, nachdem der Verbraucher dazu seine
ausdrückliche Zustimmung gegeben hat und gleichzeitig seine Kenntnis davon
bestätigt hat, dass er sein Widerrufsrecht bei vollständiger Vertragserfüllung
durch den Unternehmer verliert. Bei einem außerhalb von Geschäftsräumen
geschlossenen Vertrag muss die Zustimmung des Verbrauchers auf einem
dauerhaften Datenträger übermittelt werden. Bei einem Vertrag über die
Erbringung von Finanzdienstleistungen erlischt das Widerrufsrecht abweichend
von Satz 1, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf ausdrücklichen Wunsch des
Verbrauchers vollständig erfüllt ist, bevor der Verbraucher sein Widerrufsrecht
ausübt.

(5) Das Widerrufsrecht erlischt bei einem Vertrag über die
Lieferung von nicht auf einem körperlichen Datenträger befindlichen digitalen
Inhalten auch dann, wenn der Unternehmer mit der Ausführung des Vertrags
begonnen hat, nachdem der Verbraucher 

1. ausdrücklich zugestimmt hat, dass der Unternehmer mit der
Ausführung des Vertrags vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt, und

2. seine Kenntnis davon bestätigt hat, dass er durch seine
Zustimmung mit Beginn der Ausführung des Vertrags sein Widerrufsrecht verliert.

 

§ 356a Widerrufsrecht bei Teilzeit-Wohnrechteverträgen,
Verträgen über ein langfristiges Urlaubsprodukt, bei Vermittlungsverträgen und
Tauschsystemverträgen

(1) Der Widerruf ist in Textform zu erklären.

(2) Die Widerrufsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt des
Vertragsschlusses oder des Abschlusses eines Vorvertrags. Erhält der
Verbraucher die Vertragsurkunde oder die Abschrift des Vertrags erst nach
Vertragsschluss, beginnt die Widerrufsfrist mit dem Zeitpunkt des Erhalts.

(3) Sind dem Verbraucher die in § 482 Absatz 1 bezeichneten
vorvertraglichen Informationen oder das in Artikel 242 § 1 Absatz 2 des
Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche bezeichnete Formblatt vor
Vertragsschluss nicht, nicht vollständig oder nicht in der in § 483 Absatz 1
vorgeschriebenen Sprache überlassen worden, so beginnt die Widerrufsfrist
abweichend von Absatz 2 erst mit dem vollständigen Erhalt der vorvertraglichen
Informationen und des Formblatts in der vorgeschriebenen Sprache. Das
Widerrufsrecht erlischt spätestens drei Monate und 14 Tage nach dem in Absatz 2
genannten Zeitpunkt.

(4) Ist dem Verbraucher die in § 482a bezeichnete Widerrufsbelehrung
vor Vertragsschluss nicht, nicht vollständig oder nicht in der in § 483 Absatz
1 vorgeschriebenen Sprache überlassen worden, so beginnt die Widerrufsfrist
abweichend von Absatz 2 erst mit dem vollständigen Erhalt der
Widerrufsbelehrung in der vorgeschriebenen Sprache. Das Widerrufsrecht erlischt
gegebenenfalls abweichend von Absatz 3 Satz 2 spätestens zwölf Monate und 14
Tage nach dem in Absatz 2 genannten Zeitpunkt.

(5) Hat der Verbraucher einen Teilzeit-Wohnrechtevertrag und
einen Tauschsystemvertrag abgeschlossen und sind ihm diese Verträge zum
gleichen Zeitpunkt angeboten worden, so beginnt die Widerrufsfrist für beide
Verträge mit dem nach Absatz 2 für den Teilzeit-Wohnrechtevertrag geltenden
Zeitpunkt. Die Absätze 3 und 4 gelten entsprechend.

 

§ 356b Widerrufsrecht bei Verbraucherdarlehensverträgen

(1) Die Widerrufsfrist beginnt auch nicht, bevor der
Darlehensgeber dem Darlehensnehmer eine für diesen bestimmte Vertragsurkunde,
den schriftlichen Antrag des Darlehensnehmers oder eine Abschrift der
Vertragsurkunde oder seines Antrags zur Verfügung gestellt hat.

(2) Enthält bei einem Allgemein-Verbraucherdarlehensvertrag
die dem Darlehensnehmer nach Absatz 1 zur Verfügung gestellte Urkunde die
Pflichtangaben nach § 492 Absatz 2 nicht, beginnt die Frist erst mit Nachholung
dieser Angaben gemäß § 492 Absatz 6. Enthält bei einem
Immobiliar-Verbraucherdarlehensvertrag die dem Darlehensnehmer nach Absatz 1
zur Verfügung gestellte Urkunde die Pflichtangaben zum Widerrufsrecht nach §
492 Absatz 2 in Verbindung mit Artikel 247 § 6 Absatz 2 des Einführungsgesetzes
zum Bürgerlichen Gesetzbuche nicht, beginnt die Frist erst mit Nachholung
dieser Angaben gemäß § 492 Absatz 6. In den Fällen der Sätze 1 und 2 beträgt
die Widerrufsfrist einen Monat. Das Widerrufsrecht bei einem
Immobiliar-Verbraucherdarlehensvertrag erlischt spätestens zwölf Monate und 14
Tage nach dem Vertragsschluss oder nach dem in Absatz 1 genannten Zeitpunkt,
wenn dieser nach dem Vertragsschluss liegt.

(3) Die Widerrufsfrist beginnt im Falle des § 494 Absatz 7
bei einem Allgemein-Verbraucherdarlehensvertrag erst, wenn der Darlehensnehmer
die dort bezeichnete Abschrift des Vertrags erhalten hat.

 

§ 356c Widerrufsrecht bei Ratenlieferungsverträgen

(1) Bei einem Ratenlieferungsvertrag, der weder im
Fernabsatz noch außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen wird, beginnt die
Widerrufsfrist nicht, bevor der Unternehmer den Verbraucher gemäß Artikel 246
Absatz 3 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche über sein
Widerrufsrecht unterrichtet hat.

(2) § 356 Absatz 1 gilt entsprechend. Das Widerrufsrecht
erlischt spätestens zwölf Monate und 14 Tage nach dem in § 355 Absatz 2 Satz 2
genannten Zeitpunkt.

 

§ 356d Widerrufsrecht des Verbrauchers bei unentgeltlichen
Darlehensverträgen und unentgeltlichen Finanzierungshilfen

Bei einem Vertrag, durch den ein Unternehmer einem
Verbraucher ein unentgeltliches Darlehen oder eine unentgeltliche
Finanzierungshilfe gewährt, beginnt die Widerrufsfrist abweichend von § 355
Absatz 2 Satz 2 nicht, bevor der Unternehmer den Verbraucher entsprechend den
Anforderungen des § 514 Absatz 2 Satz 3 über dessen Widerrufsrecht unterrichtet
hat. Das Widerrufsrecht erlischt spätestens zwölf Monate und 14 Tage nach dem
Vertragsschluss oder nach dem in Satz 1 genannten Zeitpunkt, wenn dieser nach
dem Vertragsschluss liegt.

 

§ 357 Rechtsfolgen des Widerrufs von außerhalb von
Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und Fernabsatzverträgen mit Ausnahme
von Verträgen über Finanzdienstleistungen

(1) Die empfangenen Leistungen sind spätestens nach 14 Tagen
zurückzugewähren.

(2) Der Unternehmer muss auch etwaige Zahlungen des
Verbrauchers für die Lieferung zurückgewähren. Dies gilt nicht, soweit dem
Verbraucher zusätzliche Kosten entstanden sind, weil er sich für eine andere
Art der Lieferung als die vom Unternehmer angebotene günstigste
Standardlieferung entschieden hat.

(3) Für die Rückzahlung muss der Unternehmer dasselbe
Zahlungsmittel verwenden, das der Verbraucher bei der Zahlung verwendet hat.
Satz 1 gilt nicht, wenn ausdrücklich etwas anderes vereinbart worden ist und
dem Verbraucher dadurch keine Kosten entstehen.

(4) Bei einem Verbrauchsgüterkauf kann der Unternehmer die
Rückzahlung verweigern, bis er die Waren zurückerhalten hat oder der
Verbraucher den Nachweis erbracht hat, dass er die Waren abgesandt hat. Dies
gilt nicht, wenn der Unternehmer angeboten hat, die Waren abzuholen.

(5) Der Verbraucher ist nicht verpflichtet, die empfangenen
Waren zurückzusenden, wenn der Unternehmer angeboten hat, die Waren abzuholen.

(6) Der Verbraucher trägt die unmittelbaren Kosten der
Rücksendung der Waren, wenn der Unternehmer den Verbraucher nach Artikel 246a §
1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche
von dieser Pflicht unterrichtet hat. Satz 1 gilt nicht, wenn der Unternehmer
sich bereit erklärt hat, diese Kosten zu tragen. Bei außerhalb von
Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen, bei denen die Waren zum Zeitpunkt des
Vertragsschlusses zur Wohnung des Verbrauchers geliefert worden sind, ist der Unternehmer
verpflichtet, die Waren auf eigene Kosten abzuholen, wenn die Waren so
beschaffen sind, dass sie nicht per Post zurückgesandt werden können.

(7) Der Verbraucher hat Wertersatz für einen Wertverlust der
Ware zu leisten, wenn 

1. der Wertverlust auf einen Umgang mit den Waren
zurückzuführen ist, der zur Prüfung der Beschaffenheit, der Eigenschaften und
der Funktionsweise der Waren nicht notwendig war, und

2. der Unternehmer den Verbraucher nach Artikel 246a § 1
Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche
über sein Widerrufsrecht unterrichtet hat.

(8) Widerruft der Verbraucher einen Vertrag über die
Erbringung von Dienstleistungen oder über die Lieferung von Wasser, Gas oder
Strom in nicht bestimmten Mengen oder nicht begrenztem Volumen oder über die
Lieferung von Fernwärme, so schuldet der Verbraucher dem Unternehmer Wertersatz
für die bis zum Widerruf erbrachte Leistung, wenn der Verbraucher von dem
Unternehmer ausdrücklich verlangt hat, dass dieser mit der Leistung vor Ablauf
der Widerrufsfrist beginnt. Der Anspruch aus Satz 1 besteht nur, wenn der
Unternehmer den Verbraucher nach Artikel 246a § 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 und
3 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche ordnungsgemäß informiert
hat. Bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen besteht der
Anspruch nach Satz 1 nur dann, wenn der Verbraucher sein Verlangen nach Satz 1
auf einem dauerhaften Datenträger übermittelt hat. Bei der Berechnung des
Wertersatzes ist der vereinbarte Gesamtpreis zu Grunde zu legen. Ist der
vereinbarte Gesamtpreis unverhältnismäßig hoch, ist der Wertersatz auf der
Grundlage des Marktwerts der erbrachten Leistung zu berechnen.

(9) Widerruft der Verbraucher einen Vertrag über die
Lieferung von nicht auf einem körperlichen Datenträger befindlichen digitalen
Inhalten, so hat er keinen Wertersatz zu leisten.

 

§ 357a Rechtsfolgen des Widerrufs von Verträgen über
Finanzdienstleistungen

(1) Die empfangenen Leistungen sind spätestens nach 30 Tagen
zurückzugewähren.

(2) Im Falle des Widerrufs von außerhalb von Geschäftsräumen
geschlossenen Verträgen oder Fernabsatzverträgen über Finanzdienstleistungen
ist der Verbraucher zur Zahlung von Wertersatz für die vom Unternehmer bis zum
Widerruf erbrachte Dienstleistung verpflichtet, wenn er 

1. vor Abgabe seiner Vertragserklärung auf diese Rechtsfolge
hingewiesen worden ist und

2. ausdrücklich zugestimmt hat, dass der Unternehmer vor
Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der Dienstleistung beginnt.

Im Falle des Widerrufs von Verträgen über eine entgeltliche
Finanzierungshilfe, die von der Ausnahme des § 506 Absatz 4 erfasst sind, gilt
auch § 357 Absatz 5 bis 8 entsprechend. Ist Gegenstand des Vertrags über die
entgeltliche Finanzierungshilfe die Lieferung von nicht auf einem körperlichen
Datenträger befindlichen digitalen Inhalten, hat der Verbraucher Wertersatz für
die bis zum Widerruf gelieferten digitalen Inhalte zu leisten, wenn er 

1. vor Abgabe seiner Vertragserklärung auf diese Rechtsfolge
hingewiesen worden ist und

2. ausdrücklich zugestimmt hat, dass der Unternehmer vor
Ende der Widerrufsfrist mit der Lieferung der digitalen Inhalte beginnt.

Ist im Vertrag eine Gegenleistung bestimmt, ist sie bei der
Berechnung des Wertersatzes zu Grunde zu legen. Ist der vereinbarte Gesamtpreis
unverhältnismäßig hoch, ist der Wertersatz auf der Grundlage des Marktwerts der
erbrachten Leistung zu berechnen.

(3) Im Falle des Widerrufs von Verbraucherdarlehensverträgen
hat der Darlehensnehmer für den Zeitraum zwischen der Auszahlung und der
Rückzahlung des Darlehens den vereinbarten Sollzins zu entrichten. Bei einem
Immobiliar-Verbraucherdarlehen kann nachgewiesen werden, dass der Wert des
Gebrauchsvorteils niedriger war als der vereinbarte Sollzins. In diesem Fall ist
nur der niedrigere Betrag geschuldet. Im Falle des Widerrufs von Verträgen über
eine entgeltliche Finanzierungshilfe, die nicht von der Ausnahme des § 506
Absatz 4 erfasst sind, gilt auch Absatz 2 entsprechend mit der Maßgabe, dass an
die Stelle der Unterrichtung über das Widerrufsrecht die Pflichtangaben nach
Artikel 247 § 12 Absatz 1 in Verbindung mit § 6 Absatz 2 des
Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche, die das Widerrufsrecht
betreffen, treten. Darüber hinaus hat der Darlehensnehmer dem Darlehensgeber
nur die Aufwendungen zu ersetzen, die der Darlehensgeber gegenüber öffentlichen
Stellen erbracht hat und nicht zurückverlangen kann.

 

§ 357b Rechtsfolgen des Widerrufs von
Teilzeit-Wohnrechteverträgen, Verträgen über ein langfristiges Urlaubsprodukt,
Vermittlungsverträgen und Tauschsystemverträgen

(1) Der Verbraucher hat im Falle des Widerrufs keine Kosten
zu tragen. Die Kosten des Vertrags, seiner Durchführung und seiner
Rückabwicklung hat der Unternehmer dem Verbraucher zu erstatten. Eine Vergütung
für geleistete Dienste sowie für die Überlassung von Wohngebäuden zur Nutzung
ist ausgeschlossen.

(2) Der Verbraucher hat für einen Wertverlust der Unterkunft
im Sinne des § 481 nur Wertersatz zu leisten, soweit der Wertverlust auf einer
nicht bestimmungsgemäßen Nutzung der Unterkunft beruht.

 

§ 357c Rechtsfolgen des Widerrufs von weder im Fernabsatz
noch außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Ratenlieferungsverträgen

Für die Rückgewähr der empfangenen Leistungen gilt § 357
Absatz 1 bis 5 entsprechend. Der Verbraucher trägt die unmittelbaren Kosten der
Rücksendung der empfangenen Sachen, es sei denn, der Unternehmer hat sich
bereit erklärt, diese Kosten zu tragen. § 357 Absatz 7 ist mit der Maßgabe
entsprechend anzuwenden, dass an die Stelle der Unterrichtung nach Artikel 246a
§ 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen
Gesetzbuche die Unterrichtung nach Artikel 246 Absatz 3 des Einführungsgesetzes
zum Bürgerlichen Gesetzbuche tritt.

 

§ 358 Mit dem widerrufenen Vertrag verbundener Vertrag

(1) Hat der Verbraucher seine auf den Abschluss eines
Vertrags über die Lieferung einer Ware oder die Erbringung einer anderen
Leistung durch einen Unternehmer gerichtete Willenserklärung wirksam
widerrufen, so ist er auch an seine auf den Abschluss eines mit diesem Vertrag
verbundenen Darlehensvertrags gerichtete Willenserklärung nicht mehr gebunden.

(2) Hat der Verbraucher seine auf den Abschluss eines
Darlehensvertrags gerichtete Willenserklärung auf Grund des § 495 Absatz 1 oder
des § 514 Absatz 2 Satz 1 wirksam widerrufen, so ist er auch nicht mehr an
diejenige Willenserklärung gebunden, die auf den Abschluss eines mit diesem
Darlehensvertrag verbundenen Vertrags über die Lieferung einer Ware oder die
Erbringung einer anderen Leistung gerichtet ist.

(3) Ein Vertrag über die Lieferung einer Ware oder über die
Erbringung einer anderen Leistung und ein Darlehensvertrag nach den Absätzen 1
oder 2 sind verbunden, wenn das Darlehen ganz oder teilweise der Finanzierung
des anderen Vertrags dient und beide Verträge eine wirtschaftliche Einheit
bilden. Eine wirtschaftliche Einheit ist insbesondere anzunehmen, wenn der
Unternehmer selbst die Gegenleistung des Verbrauchers finanziert, oder im Falle
der Finanzierung durch einen Dritten, wenn sich der Darlehensgeber bei der
Vorbereitung oder dem Abschluss des Darlehensvertrags der Mitwirkung des
Unternehmers bedient. Bei einem finanzierten Erwerb eines Grundstücks oder
eines grundstücksgleichen Rechts ist eine wirtschaftliche Einheit nur anzunehmen,
wenn der Darlehensgeber selbst dem Verbraucher das Grundstück oder das
grundstücksgleiche Recht verschafft oder wenn er über die Zurverfügungstellung
von Darlehen hinaus den Erwerb des Grundstücks oder grundstücksgleichen Rechts
durch Zusammenwirken mit dem Unternehmer fördert, indem er sich dessen
Veräußerungsinteressen ganz oder teilweise zu Eigen macht, bei der Planung,
Werbung oder Durchführung des Projekts Funktionen des Veräußerers übernimmt
oder den Veräußerer einseitig begünstigt.

(4) Auf die Rückabwicklung des verbundenen Vertrags sind
unabhängig von der Vertriebsform § 355 Absatz 3 und, je nach Art des
verbundenen Vertrags, die §§ 357 bis 357b entsprechend anzuwenden. Ist der
verbundene Vertrag ein Vertrag über die Lieferung von nicht auf einem körperlichen
Datenträger befindlichen digitalen Inhalten und hat der Unternehmer dem
Verbraucher eine Abschrift oder Bestätigung des Vertrags nach § 312f zur
Verfügung gestellt, hat der Verbraucher abweichend von § 357 Absatz 9 unter den
Voraussetzungen des § 356 Absatz 5 zweiter und dritter Halbsatz Wertersatz für
die bis zum Widerruf gelieferten digitalen Inhalte zu leisten. Ist der
verbundene Vertrag ein im Fernabsatz oder außerhalb von Geschäftsräumen
geschlossener Ratenlieferungsvertrag, ist neben § 355 Absatz 3 auch § 357
entsprechend anzuwenden; im Übrigen gelten für verbundene
Ratenlieferungsverträge § 355 Absatz 3 und § 357c entsprechend. Im Falle des
Absatzes 1 sind jedoch Ansprüche auf Zahlung von Zinsen und Kosten aus der
Rückabwicklung des Darlehensvertrags gegen den Verbraucher ausgeschlossen. Der
Darlehensgeber tritt im Verhältnis zum Verbraucher hinsichtlich der
Rechtsfolgen des Widerrufs in die Rechte und Pflichten des Unternehmers aus dem
verbundenen Vertrag ein, wenn das Darlehen dem Unternehmer bei Wirksamwerden
des Widerrufs bereits zugeflossen ist.

(5) Die Absätze 2 und 4 sind nicht anzuwenden auf
Darlehensverträge, die der Finanzierung des Erwerbs von Finanzinstrumenten
dienen.

 

§ 359 Einwendungen bei verbundenen Verträgen

(1) Der Verbraucher kann die Rückzahlung des Darlehens
verweigern, soweit Einwendungen aus dem verbundenen Vertrag ihn gegenüber dem
Unternehmer, mit dem er den verbundenen Vertrag geschlossen hat, zur
Verweigerung seiner Leistung berechtigen würden. Dies gilt nicht bei
Einwendungen, die auf einer Vertragsänderung beruhen, welche zwischen diesem
Unternehmer und dem Verbraucher nach Abschluss des Darlehensvertrags vereinbart
wurde. Kann der Verbraucher Nacherfüllung verlangen, so kann er die Rückzahlung
des Darlehens erst verweigern, wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist.

(2) Absatz 1 ist nicht anzuwenden auf Darlehensverträge, die
der Finanzierung des Erwerbs von Finanzinstrumenten dienen, oder wenn das
finanzierte Entgelt weniger als 200 Euro beträgt.

 

§ 360 Zusammenhängende Verträge

(1) Hat der Verbraucher seine auf den Abschluss eines
Vertrags gerichtete Willenserklärung wirksam widerrufen und liegen die
Voraussetzungen für einen verbundenen Vertrag nicht vor, so ist er auch an
seine auf den Abschluss eines damit zusammenhängenden Vertrags gerichtete
Willenserklärung nicht mehr gebunden. Auf die Rückabwicklung des
zusammenhängenden Vertrags ist § 358 Absatz 4 Satz 1 bis 3 entsprechend
anzuwenden. Widerruft der Verbraucher einen Teilzeit-Wohnrechtevertrag oder
einen Vertrag über ein langfristiges Urlaubsprodukt, hat er auch für den
zusammenhängenden Vertrag keine Kosten zu tragen; § 357b Absatz 1 Satz 2 und 3
gilt entsprechend.

(2) Ein zusammenhängender Vertrag liegt vor, wenn er einen
Bezug zu dem widerrufenen Vertrag aufweist und eine Leistung betrifft, die von
dem Unternehmer des widerrufenen Vertrags oder einem Dritten auf der Grundlage
einer Vereinbarung zwischen dem Dritten und dem Unternehmer des widerrufenen
Vertrags erbracht wird. Ein Darlehensvertrag ist auch dann ein
zusammenhängender Vertrag, wenn das Darlehen, das ein Unternehmer einem
Verbraucher gewährt, ausschließlich der Finanzierung des widerrufenen Vertrags
dient und die Leistung des Unternehmers aus dem widerrufenen Vertrag in dem Darlehensvertrag
genau angegeben ist.

 

§ 361 Weitere Ansprüche, abweichende Vereinbarungen und
Beweislast

(1) Über die Vorschriften dieses Untertitels hinaus bestehen
keine weiteren Ansprüche gegen den Verbraucher infolge des Widerrufs.

(2) Von den Vorschriften dieses Untertitels darf, soweit
nicht ein anderes bestimmt ist, nicht zum Nachteil des Verbrauchers abgewichen
werden. Die Vorschriften dieses Untertitels finden, soweit nichts anderes
bestimmt ist, auch Anwendung, wenn sie durch anderweitige Gestaltungen umgangen
werden.

(3) Ist der Beginn der Widerrufsfrist streitig, so trifft
die Beweislast den Unternehmer.

Abschnitt 4

Erlöschen der Schuldverhältnisse

Titel 1

Erfüllung

 

§ 362 Erlöschen durch Leistung

(1) Das Schuldverhältnis erlischt, wenn die geschuldete
Leistung an den Gläubiger bewirkt wird.

(2) Wird an einen Dritten zum Zwecke der Erfüllung
geleistet, so finden die Vorschriften des § 185 Anwendung.

 

§ 363 Beweislast bei Annahme als Erfüllung

Hat der Gläubiger eine ihm als Erfüllung angebotene Leistung
als Erfüllung angenommen, so trifft ihn die Beweislast, wenn er die Leistung
deshalb nicht als Erfüllung gelten lassen will, weil sie eine andere als die
geschuldete Leistung oder weil sie unvollständig gewesen sei.

 

§ 364 Annahme an Erfüllungs statt

(1) Das Schuldverhältnis erlischt, wenn der Gläubiger eine
andere als die geschuldete Leistung an Erfüllungs statt annimmt.

(2) Übernimmt der Schuldner zum Zwecke der Befriedigung des
Gläubigers diesem gegenüber eine neue Verbindlichkeit, so ist im Zweifel nicht
anzunehmen, dass er die Verbindlichkeit an Erfüllungs statt übernimmt.

 

§ 365 Gewährleistung bei Hingabe an Erfüllungs statt

Wird eine Sache, eine Forderung gegen einen Dritten oder ein
anderes Recht an Erfüllungs statt gegeben, so hat der Schuldner wegen eines
Mangels im Recht oder wegen eines Mangels der Sache in gleicher Weise wie ein
Verkäufer Gewähr zu leisten.

 

§ 366 Anrechnung der Leistung auf mehrere Forderungen

(1) Ist der Schuldner dem Gläubiger aus mehreren
Schuldverhältnissen zu gleichartigen Leistungen verpflichtet und reicht das von
ihm Geleistete nicht zur Tilgung sämtlicher Schulden aus, so wird diejenige
Schuld getilgt, welche er bei der Leistung bestimmt.

(2) Trifft der Schuldner keine Bestimmung, so wird zunächst
die fällige Schuld, unter mehreren fälligen Schulden diejenige, welche dem
Gläubiger geringere Sicherheit bietet, unter mehreren gleich sicheren die dem
Schuldner lästigere, unter mehreren gleich lästigen die ältere Schuld und bei
gleichem Alter jede Schuld verhältnismäßig getilgt.

 

§ 367 Anrechnung auf Zinsen und Kosten

(1) Hat der Schuldner außer der Hauptleistung Zinsen und
Kosten zu entrichten, so wird eine zur Tilgung der ganzen Schuld nicht
ausreichende Leistung zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt
auf die Hauptleistung angerechnet.

(2) Bestimmt der Schuldner eine andere Anrechnung, so kann
der Gläubiger die Annahme der Leistung ablehnen.

 

§ 368 Quittung

Der Gläubiger hat gegen Empfang der Leistung auf Verlangen
ein schriftliches Empfangsbekenntnis (Quittung) zu erteilen. Hat der Schuldner
ein rechtliches Interesse, dass die Quittung in anderer Form erteilt wird, so
kann er die Erteilung in dieser Form verlangen.

 

§ 369 Kosten der Quittung

(1) Die Kosten der Quittung hat der Schuldner zu tragen und
vorzuschießen, sofern nicht aus dem zwischen ihm und dem Gläubiger bestehenden
Rechtsverhältnis sich ein anderes ergibt.

(2) Treten infolge einer Übertragung der Forderung oder im
Wege der Erbfolge an die Stelle des ursprünglichen Gläubigers mehrere
Gläubiger, so fallen die Mehrkosten den Gläubigern zur Last.

 

§ 370 Leistung an den Überbringer der Quittung

Der Überbringer einer Quittung gilt als ermächtigt, die
Leistung zu empfangen, sofern nicht die dem Leistenden bekannten Umstände der
Annahme einer solchen Ermächtigung entgegenstehen.

 

§ 371 Rückgabe des Schuldscheins

Ist über die Forderung ein Schuldschein ausgestellt worden,
so kann der Schuldner neben der Quittung Rückgabe des Schuldscheins verlangen.
Behauptet der Gläubiger, zur Rückgabe außerstande zu sein, so kann der
Schuldner das öffentlich beglaubigte Anerkenntnis verlangen, dass die Schuld
erloschen sei.

Titel 2

Hinterlegung

 

§ 372 Voraussetzungen

Geld, Wertpapiere und sonstige Urkunden sowie Kostbarkeiten
kann der Schuldner bei einer dazu bestimmten öffentlichen Stelle für den
Gläubiger hinterlegen, wenn der Gläubiger im Verzug der Annahme ist. Das
Gleiche gilt, wenn der Schuldner aus einem anderen in der Person des Gläubigers
liegenden Grund oder infolge einer nicht auf Fahrlässigkeit beruhenden
Ungewissheit über die Person des Gläubigers seine Verbindlichkeit nicht oder
nicht mit Sicherheit erfüllen kann.

 

§ 373 Zug-um-Zug-Leistung

Ist der Schuldner nur gegen eine Leistung des Gläubigers zu
leisten verpflichtet, so kann er das Recht des Gläubigers zum Empfang der
hinterlegten Sache von der Bewirkung der Gegenleistung abhängig machen.

 

§ 374 Hinterlegungsort; Anzeigepflicht

(1) Die Hinterlegung hat bei der Hinterlegungsstelle des
Leistungsorts zu erfolgen; hinterlegt der Schuldner bei einer anderen Stelle,
so hat er dem Gläubiger den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen.

(2) Der Schuldner hat dem Gläubiger die Hinterlegung
unverzüglich anzuzeigen; im Falle der Unterlassung ist er zum Schadensersatz
verpflichtet. Die Anzeige darf unterbleiben, wenn sie untunlich ist.

 

§ 375 Rückwirkung bei Postübersendung

Ist die hinterlegte Sache der Hinterlegungsstelle durch die
Post übersendet worden, so wirkt die Hinterlegung auf die Zeit der Aufgabe der
Sache zur Post zurück.

 

§ 376 Rücknahmerecht

(1) Der Schuldner hat das Recht, die hinterlegte Sache
zurückzunehmen.

(2) Die Rücknahme ist ausgeschlossen: 

1. wenn der Schuldner der Hinterlegungsstelle erklärt, dass
er auf das Recht zur Rücknahme verzichte,

2. wenn der Gläubiger der Hinterlegungsstelle die Annahme
erklärt,

3. wenn der Hinterlegungsstelle ein zwischen dem Gläubiger
und dem Schuldner ergangenes rechtskräftiges Urteil vorgelegt wird, das 

